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Soeben erschien im Verlage von W. SÜSSMOtt-Bfrlilt

Joeft IX der

„MlkMMtn Wrfiiditr in ßiiijtliUrfltlluiijtii"

unter dem Titel:

Uerzog Christian Louis I. (i65$—1692)

von Oberlehrer

Dr. Richard Wagner.

Der Geschichte dieses Herzogs, der in mehrfacher Be¬

ziehung, besonders wegen seines Übertritts zum Katholizismus

und seiner Vorliebe für Frankreich und französisches Wesen

in der Reihe der mecklenburgischen Fürsten eine eigenartige

Stellung einnimmt, hat sich die Forschung bisher ferngehalten;

die Ausfüllung dieser Lücke hat sich Wagner, der seiner Zeit

die Reihe der „Einzeldarstellungen" mit der „Wendenzeit" ein-

leitete, in dem vorliegenden Werk zur Aufgabe gemacht. Er

hat für seine Darstellung die reichen Schätze an ungedrucktem

Material ausgiebig herangezogen, die im Großherzoglichen Ge¬

heimen und Äauptarchiv zu Schwerin über die Regierungszeit

Christian Louis aufbewahrt werden. Auf den Ergebnissen

jahrelanger Vorstudien, in denen er mehr als 10000 Aktenstücke

durchgeackert hat, baut er seine Schilderung sowohl von dem

ganzen äußeren Lebenslauf des Äerzogs und den Schicksalen

des Landes zu seiner Zeit wie auch von den Motiven, Plänen,

Anschauungen und Eigenschaften des merkwürdigen Mannes

auf; auch das Güstrower Land und sein Äerzog, Gustav Adolf,

findet dabei Berücksichtigung. Das Werk bietet eine Fülle

des Neuen und bisher Anbekannten und dürfte der Wendenzeit,
die von der Kritik eine sehr günstige Beurteilung erfahren hat,
gleichwertig an die Seite zu stellen sein.
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Vorwort.

®ie folgende Darstellung der Regierung Christian Louis' I. beruht
fast ausschließlichauf den Akten des Schweriner Archivs, die für diese
Zeit in außerordentlicherMenge und Reichhaltigkeitvorhanden und bisher
noch fast gänzlich unausgebeutet sind. Dies Material ist so reichhaltig,
daß seine volle Verwertung nur in einem Werke von mehreren starken
Bänden möglichwäre, wie es weit über den Rahmen, der einem „Hefte der
Einzeldarstellungen" gestecktwar, hinausgegangen wäre. Ich habe also
in verschiedenerHinsichtBeschränkungüben müssen. Einmal habe ich das
Schweriner Land und seinen Fürsten, der die Hauptlinie vertritt, in den
Mittelpunkt gestellt,das Güstrower Land mit seinen besonderenErlebnissen
und Herzog Gustav Adolf, von dessenJugend übrigens Herr Oberlehrer
Dr. Schnell in dem Hefte über den 30jährigen Krieg erzählen wird, zu-
rücktreten lassen. Ferner habe ich zahlreicheEinzelfragen und Gebiete, die
an sich eine Bearbeitung verdienten/ wie die RostockerVerhältnisse, die
WarnemünderZollfrage,dieStraßburger Eanonikate,dieLauenbnrgerErbfolge-
frage, das Münzwesenund vieles andere Volkswirtschaftlichezurückgestelltund
michauf das wichtigstebeschränkt.Als solcheserschienmir die Schilderung der
äußeren Schicksaledes Landes, auch der Streitigkeiten der Fürsten mit den
Ständen wenigstensin ihren Hauptzügen,und zweitensein LebensbildChristian
Louis' selbst, dieses merkwürdigen Mannes, der bisher wie ein Rätsel da-
steht, dessen Leben selbst in seinem äußeren Verlaufe bisher nur in ganz
dunklen Umrissen bekannt war und dessen Charakter und Wirken so sehr
verschiedenbeurteilt worden ist. Ich hoffe, man wird diese Einschränkung
meiner Aufgabe billigen; verlangt man dochauch von einem geographischen
Forscher, der ein bisher unbekanntes Land zum ersten Male durchreistund
beschreibt, nicht, daß er es gleich in allen seinen Teilen schildert,sondern
ist zufrieden, wenn er von einer Hauptroute aus das wesentlichstevon dem,
was er gesehen, darstellt. Und ein terra, incognita, war bisher die Zeit
Christian Louis', davon wird sich jeder Leser der folgenden Darstellung
selbstüberzeugen.

Auch in dieser Beschränkung der Aufgabe würde ich schwerlichschon
fertig sein, wenn mir nicht die Arbeit streckenweisedurch zwei Manuskripte
erleichtert wäre, die ich benutzendurfte. Oberst v. Lützow,der im Jahre
1867 als Kommandeur des Grenadierregiments Nr. 89 starb, hat eine auf
Archivstudienberuhende Biographie Christian Louis' begonnen,von der zwei
Bände, zusammen 422 geschriebeneSeiten, fertig geworden sind, die aus
seinem Nachlasse vou der Archivdirektionangekauft sind. Sie behandeln
die Jugendgeschichteund die ersten zwei Regierungsjahre Christian Louis',
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letzterenicht mehr vollständig. Ferner hat der im Jahre 1886 verstorbene
Geh. Archivrat Ol'. Wigger ein dreibändiges Manuskript hinterlassen (von
zusammen 504 Seiten), das ich ebenfalls im Archiv habe benutzen können,
unter dem Titel: „Der Fürstenhof zu Grabow". Darin sind die Lebens-
schicksaledes Herzogs Friedrichs von Grabow, seiner Mutter und Ge-
schwister, besonders auch ihre Streitigkeiten mit Christian Louis, ausführ-
lich erzählt; mancherlei andere Verhältnisse sind kurz berührt, der letzte
Band, der aus dem Jahre 1876 stammt, trägt die besondere Aufschrift:
MecklenburgischeGeschichtenaus den Jahren 1672—1674 und enthält eine
eingehendeGeschichtedieserdrei besondersinhaltsreichen Jahre. BeideArbeiten
boten mir wertvolleUnterstützung,allein ichhabees für meine Pflicht gehalten,
um zu einer möglichstselbständigenAuffassung zu gelangen, auch aus den
Strecken, wo diese Vorarbeiten die Akten ersetzenkonnten, diese selbst zu
studieren. Als Wegeleiter benutzteich von der Jugendzeit Christian Louis'
abgesehen, für die verschiedeneAktensammlungen in Betracht kamen, seine
Korrespondenzmit seinen Räten, die sichdurch seine ganze Regierungszeit hin-
durch zieht, 29 Volumina mit im ganzenetwa 5060 Aktenstücken.Die Durch-
arbeitung dieser Korrespondenzführte von selbstauf die übrigen Aktensamm-
lungen des Archivs, wie die über die Streitigkeiten mit Christian Louis' Ge-
schwistern, mit den Ständen, mit Gustav Adolf von Güstrow, die Ge-
schichteder beiden Ehen Christian Louis, die diplomatischen Akten u. a.,
die nach Bedürfnis herangezogenwurden. Von gedrucktenAkteneditionen
sind benutzt: Die Landesverhandlungen v. Spalding, die ja leider im
Jahre 1671 abbrechen,die Decisiones Imperiales in causis Mecklen-
burgicis (1746), die Urkunden und Aktenstückezur Geschichtedes Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm (Berlin, Grote 1864 ff.), aus denen ich einige
wichtige Belehrungen, z. B. die entscheidendeüber das ClevescheTausch-
Projekt gewann, und Mörner, Kurbrandenburgs Staatsverträge von 1661
bis 1700, wo auch die mit den mecklenburgischenFürsten geschlossenenVer-
träge in Auszügen abgedrucktsind. Bekanntlich finden sich einzelneAkten-
stücke,Briefe, Verträge und dergleichenaus der mecklenburgischenGeschichte
verstreut bei Klüver, David Franck und sonst, auch enthalten die Samm-
lungen von Ungnad u. a. manches über die Zeit von Christian Louis, allein
es sind dies nur spärliche Schnitzel im Vergleich zu dem Reichtum, den
das Archiv bietet. Wertvolle Ergänzungen des so gewonnenen Bildes
wären gewiß aus anderen Archiven, so dem RostockerLandesarchiv und
denen in Berlin, Wien, Paris, Hannover u. a. zu erhalten gewesen, aber
man wird es begreiflichfinden, daß ich davon abgesehen habe, denn alles
dies hätte wieder Raum in der Darstellung und auch viel Zeit erfordert,
und ich meinte die Abonnenten des Werkes nicht allzu lange warten lassen
zu sollen; sind doch ohnehin schon für den Fortgang des Werkes durch den
Wechselder Bearbeiter kostbareJahre verloren gegangen. Begleitet wurde
die Ausarbeitung durch die Lektüre der wichtigstenWerke über die deutsche
Geschichte dieser Zeit, wie Erdmannsdörffer, Zwiedineck-Südenhorst, auch
Droysen, Köcher (Geschichtevon Hannover und Brannschweig) u. a. Eine
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Anzahl Aufsätze in den Mecklenburgischen Jahrbüchern werden besonders

wichtige Perioden oder Fragen ausführlicher schildern, als es hier möglich

war. Einer, (Herzog Christian vor seiner Thronbesteigung) ist bereits er-

schienen (Jahrbuch 70, S. 191 ff.), der nächste, der im Anschluß an den

von mir ans der Generalversammlung des Mecklenburgischen Geschichts-

Vereins Ostern 1905 gehaltenen Vortrag Herzog Christians französische

Reise im Jahre 1663 und ihre Ergebnisse behandeln wird, ist für Jahr-

gang 72 (1907) in Aussicht genommen. Den Güstrower Erbfolgestreit,

dessen Anfänge wenigstens noch in die Zeit Christian Louis' fallen, habe ich

Jahrbuch 67 und 68 bereits ausführlich erzählt.

Schließlich ist es mir noch ein Bedürfnis, den Beamten des Groß-

herzoglichen Archives, die mich Jahrelang als häufigen und gewiß manch-

mal unbequemen Gast unter sich gesehen haben, für das bereitwillige und

freundliche Entgegenkommen, das sie mir stets bewiesen haben, auch hier

öffentlich meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Schwerin, Januar 1906.

Dr. Wictzcrrd Wagner.
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I.

Herzog Christian vor seiner Thronbesteigung.

1. Kerzog Christians Levensgang vis z« seiner ersten Vermählung.

Den 1. Dezember 1623 wurde dem Herzog Adolf Friedrich I. von

Mecklenburg-Schwerin von seiner ersten Gattin Anna Marie von Ostfries-

land sein erster Sohn geboren. Der Knabe erhielt bei der Taufe, den

24. Januar 1624, dem Dänenkönig Christian IV. zu Ehren, der einer

seiner Paten war, bcu Namen Christian; den Zunamen Louis, den er in

der Geschichte trägt, hat er erst im Jahre 1663 sich selbst beigelegt, bis

dahin muß er also Christian genannt werden.

Die Jugend des Prinzen Christian fällt in die Zeit des dreißig-

jährigen Krieges, doch ward es ihm erspart, die erste feindliche Überflutung,

die Mecklenburg traf, den Angriff der Scharen Wallensteins und Tillys

im Jahre 1627, aus dem sich dann die Besitzergreifung des Landes durch

Wallenstein entwickelte, aus nächster Nähe mitzuerleben. Der Vater sandte

ihn mit seinem jüngeren Bruder Karl (geb. 1626) rechtzeitig nach Schweden,

wo die Königin Marie Eleonore den beiden jungen Prinzen eine edel-

herzige Fürsorge widmete und sie auch den ersten Unterricht erhielten.

Nach etwa fünfjährigem Aufenthalt in Schweden wurden beide Prinzen im

August des Jahres 1632 wieder nach Schwerin zurückberufen und wohnten

seit der zweiten Vermählung ihres Vaters — im Jahre 1634 — meistens

in Bützow auf dem Bischofshofe.

Seit dem Jahre 1631 war der Magister Joachim Schnobel ihr

Lehrer und blieb es 19 Jahre lang. Beide Prinzen machten ihm freilich

die Arbeit nicht leicht, sowohl durch Unlust zum Lernen, wie auch durch wider-

setzliches Verhalten. Als der begabtere und zugleich liebenswürdigere er-

schien Prinz Karl, Christian war äußerst unlenksam, und wenn er getadelt

wurde,*) so erregte dies bei ihm nur Verbitterung. Der Vater ließ es

*) Auch der Vater soll, wie Seb. Baemeister (bei Westphal, Monum. inedit. I,

437) erzählt, viel mit dem störrischen Eigensinn seines Erstgeborenen zu kämpfen gehabt

und aus den Rat des Rostocker Professors Dorschäus versucht haben, mit vielen harten

Züchtigungen, auch in Gegenwart von anderen, seinen Eigenwillen zu brechen; einmal soll

er ihn sogar bei der Mahlzeit an einen Tischfuß angebunden haben.

Wagner, HerzogChristian. 1
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nicht an scharfen Ermahnungsschreiben fehlen, sie halfen aber immer nur

für kurze Zeit.

Auch unter sich vertrugen sich die Prinzen schlecht, sodaß der Vater

sie einmal, im Jahre 1639, auf einige Wochen trennen und Prinz Karl

uach Schwerin berufen mußte. Hinderlich für die Erziehung wirkten auch

die Kriegsstürme, von denen Mecklenburg in diesen Jahren (1632—1641)
öfter betroffen wurde. Trotzdem waren Schnabels gewissenhafte Be-

mühungen nicht ohne Frucht, z. B. lernte Prinz Christian die lateinische

Sprache in achtungswertem Grade beherrschen.

Im Jahre 1641 wurde er, um sich ein gewandtes, weltmännisches

Auftreten anzueignen, nach der Sitte der Zeit auf Reisen geschickt. Ehe

er abreiste, mußte er den 13. Oktober d. Js. einen Revers unterzeichnen,

worin er Gehorsam gegen die Anordnungen seines Hofmeisters auf der
Reise, sowie gutes Betragen versprach und sich verpflichtete, „sich einem
etwaigen väterlichen Testamente unterwerfen und allem, was darin
wegen der Landesregierung, seiner Mutter und seiner Ge-
schwister verordnet sei, nachkommen zu wollen."*) Diese letzte
Bestimmung ist von weittragender Bedeutung. Adolf Friedrich hatte
nämlich eine Zeit lang, wie aus einem Testameutseutivurfe vom Jahre 1633
hervorgeht, die Absicht gehabt, im Gegensatz zu der Teilung, auf die er
sich im Jahre 1621 und schon früher eingelassen hatte, die Wieder-
Vereinigung des ganzen Landes nach dem Erbrecht der Primogenitur an-
zubahnen, indem er nicht nur seine Landeshälfte auf seinen Erstgeborenen
zu vererben, sondern auch für den Fall der Erledigung des Güstrower
Herzogtums dessen Vereinigung mit Schwerin anzuordnen gedachte.**)
Jener Passus iu dem Reverse vom Jahre 1641 läßt aber darauf schließen,
daß er schon um diese Zeit wieder in dieser Absicht schwankend geworden
war. Und gewiß war es nicht nur der Einfluß seiner zweiten Gattin oder
der Wunsch, die jüngeren Glieder seiner sich mehrenden Familie zu ver-
sorgen, was diese Sinnesänderung hervorrief, sondern auch die Be-
fürchtung, daß sein Erstgeborener, dessen harte und schroffe Sinnesart sich
immer deutlicher entwickelte, nach des Vaters Tode seine Stiefmutter wie
seine Geschwister schlecht behandeln werde. Bei seiner Jugend erkannte
Christian die Tragweite des Reverses noch nicht und unterzeichnete ihn
ohne Widerspruch.

Seine erste Reise, für die er den Namen Christian v. Bülow an-
nahm, da die kargen Mittel das Inkognito zur Pflicht machten, führte den
Prinzen iu die Niederlande. In Utrecht und Leyden wurde längerer
Aufenthalt genommen und auch das Feldlager der Holländer einige Male

*) Wörtliche Zitate aus den Akten sind zum leichteren Verständnis für die Leser
in die jetzige Orthographie umgesetzt.

**) Bekanntlich hatte schon Herzog Johann Albrecht I. in seinem Testament für seine
Söhne die gleiche Bestimmung getroffen, seine Enkel aber waren davon wieder abgewichen.
(S. M Jahrb. 67, 202 ff.)
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besucht. Begleiter des Prinzen war der Rat Abraham Kayser, ein er-

probier Diplomat, der aber gegenüber dem eigenwilligen Wesen des

Prinzen sehr bald einen schweren Stand hatte und wenig Gutes

nach Hause berichten konnte. Nicht nur trat der Prinz gegen ihn

immer trotziger und ungehorsamer auf, sondern er geriet auch in schlechte

Gesellschaft^) und machte Schulden, während die trübe Lage des Landes

äußerste Sparsamkeit forderte.
Die scharfen Ermahnungsschreiben seines Vaters**) beantwortete der

Prinz mit der Versicherung, er sei ganz unschuldig und habe Kayser stets

alle gebührende Folge geleistet. Endlich ward es Kayser zu arg, und er

reiste — im August 1642 — nach Schwerin, um persönlich Bericht zu

erstatten. Christian war darüber auf das äußerste aufgebracht und schob

in seinen Briefen alle Schuld für das Mißverhältnis auf Kayser, und als

dieser auf Adolf Friedrichs Befehl wiederkam, weigerte er sich entschieden,

ihn weiter um sich zu dulden.

Auch der Rat Stallmeister, den Adolf Friedrich sandte, vermochte

keine Aussöhnung zustande zu bringen, wohl aber gelang es ihm, nach

längeren Bemühungen den Prinzen zur Rückreise nach Schwerin und Ver-
söhnung mit seinem Vater zu bestimmen.

Den 23. März 1643 mußte Christian in Gegenwart von vier Mit-

gliedern des Geheimen Rates dem Vater wegen seines üblen Verhaltens

Abbitte leisten. Aber schon den 19. Mai kam es in Marienehe bei Doberan

zu einem neuen heftigen Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn. Fortab

mied Christian des Vaters Hof und hielt sich abwechselnd auf verschiedenen

Amtshöfen im Lande auf.

Endlich trat er (Oktober 1643) eine neue Reise ius Ausland an,

diesmal unter dem Namen Baron Christian v. Maltzan, in Begleitung

von Daniel v. Plessen auf Höckendorf. Diesem erging es nicht besser als

Kayser. Der Prinz nahm eine so selbständige Miene an, daß Plessen

schon nach kurzer Zeit um seine Entlassung bat. Er erhielt sie, als der

Prinz im Mai 1644 als Rittmeister in die französische Armee eintrat, die

in den Niederlanden gegen die Spanier focht.

In der Armee machte der Prinz die Belagerung von Gravelingen

mit, bei der es zu besonders schweren Kämpfen nicht kam, der Prinz aber

doch einige Male Gelegenheit fand, seinen Mut zu beweisen. Äußerst

hinderlich war ihm die Geldnot, in der er fortwährend steckte. Die Heimat

hatte inzwischen wieder eine furchtbare Plünderung durch die Schweden

über sich ergehen lassen müssen, auch der Hof geriet in Not, und es war

Adolf Friedrich nicht möglich, größere Summen für seinen Erstgeborenen

aufzubringen. Es scheint aber auch, daß er ihn absichtlich ohne Geldmittel

*) Schon in Utrecht faßte Christian eine Vorliebe für die Alchymie, die er sein

Leben lang behalten hat. (S. M. Jahrb. 70, 226 f.)

**) In seinem Tagebnch (s. M, Jb. 12) nennt Adolf Friedrich seinen Erstgeborenen

öfter seinen „ungehorsamen" Sohn, während Prinz Karl sein „Herzenssohn" heißt.

1»
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ließ, während er zur selben Zeit den Prinzen Karl, der ebenfalls in Frank-

reich war, besser mit Mitteln versorgte.

Dies erfuhr Christian, obgleich Karl auf Befehl des Vaters ein

Zusammentreffen mit dem Bruder vermied, und die Erregung über diese

Behandlung mag dazu beigetragen haben, daß er Anfang 1645 in Paris,

wohin er für den Winter gegangen war, in ein schweres Fieber verfiel,

das ihn an den Rand des Grabes brachte. Dabei mußte er noch erleben,

daß seine französischen Diener ihn auf das schamloseste bestahlen und seinen

treuen deutschen Kammerdiener Eckard, der ihre Betrügereien aufdeckte,

überfielen und tödlich verwundeten. Endlich genas er und konnte Ende

Mai wieder ins Feldlager gehen, ohne dort auch diesmal besondere Er-

lebnisse zu haben. Im Dezember erbat er, von Paris aus, die Erlaubnis

zur Rückkehr, die er auch erhielt. Den 30. März 1646 traf er wieder in

Schwerin ein.
Obgleich die ganze Reise wenig befriedigend verlaufen war, so ist sie

doch für Christians Entwicklung von allerhöchster Bedeutung gewesen.

Trotz seiner schlechten Erfahrungen über die Unzuverlässigkeit der Franzosen

brachte er doch eine Vorliebe für das gewandte französische Wesen mit, an

der er sein Leben lang festgehalten hat, und auch auf die Neigung zum

Absolutismus, die für ihn als Regenten charakteristisch ist, hat ohne Zweifel

die Bekanntschaft mit dem französischen Regierungssystem Einfluß gehabt.

Kaum war Christian in der Heimat angelangt, so gab es schon wieder

heftigen Streit. Es handelte sich um das tsäcularisierte) Bistum Schwerin.

Adolf Friedrich hatte schon im Jahre 1625 die Wahl seines Erstgeborenen

zum Coadjutor des Stiftes Schwerin erwirkt; in der darüber auf-

gerichteten Kapitulation hatte sich das Domkapitel verpflichtet, nach dem

Tode des Administrators, des Prinzen Ulrich von Dänemark, Christian
zum Administrator zu wählen. Als aber dann Ulrich im Jahre 1633

starb, hatte Adolf Friedrich ohne Rücksicht ans diese frühere Vereinbarung
seine eigene Wahl zum Administrator durchgesetzt, und zwar in der Form,
daß fortab stets der regierende Herzog von Mecklenbnrg-Schwerin zugleich
Bischof von Schwerin sein solle. Christian hatte in seinen Knabenjahren
dem nicht widersprochen, jetzt aber verlangte er, mit den 2000 Talern, die
ihm sein Vater nach seiner Rückkehr zu seinem Unterhalt aussetzte, nicht
zufrieden, die Abtretung des Stiftes auf Grund seiner früheren Wahl.
Adolf Friedrich wies diese Forderung mit großer Entrüstung zurück und
drohte mit Entziehung der 2000 Taler, und Christian, der bald einsah,
daß er seinen Willen nicht durchsetzen werde, gab nach: im Oktober
söhnten sich Vater und Sohn wieder ans.

Aber auch diesmal dauerte der Friede nur kurze Zeit. Neuen Anstoß
erregte Christian bei dem Vater durch die Absicht, mit der er Anfang 1647
hervortrat, seine — übrigens 8 Jahre ältere — Cousine Christine
Margarete, Schwester des Herzogs Gustav Adolf von Güstrow und Witwe
des 1642 verstorbenen Herzogs Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg,
zu heiraten.
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2. 1Uo« der Vermählung vis zur Thronbesteigung.

Er hatte seine Erwählte in der Jugend schongern gehabt, und als
er sienach seiner Rückkehraus Frankreich bei ihrer Stiefmutter, der Witwe
Johann Albrechts II., in Strelitz wiedersah, erwachte die alte Zuneigung
wieder in ihm. Der Vater aber versagte seine Zustimmung zu der Ehe,
einmal wegender nahen Verwandtschaftbeider und zweitens, weil Christine
Margarete dem reformierten Bekenntnis angehörte und also in den Augen
des strengenProtestanten Adolf Friedrich eine Ketzerinwar. Bei Christians
Eigenart war diese Abweisung durch den Vater nur ein Grund mehr,
an seinem Plane festzuhalten. Er wußte die Landstände zu bewegen,
sichfür ihn bei Adolf Friedrich zu verwenden, was ihnen freilich eine
scharfeZurechtweisungeintrug; auch erwirkte er von mehrerenbenachbarten
Höfen empfehlende Schreiben an seinen Vater, die aber den Zorn des
Vater nur steigerten.

Dazu kam, daß Christian bei seinen Besuchen auf den verschiedenen
Amtshöfen mancherlei jugendlichenMutwillen verübte, ohne Verbote des
Vaters zu beachten. Der Zorn des Vaters stieg endlich bis zu der Höhe,
daß er, nach einer neuen Szene des Übermuts, in Doberan, 12 Soldaten
unter einem Offizier in das dortige Amtshaus legte mit dem Befehl,
wenn Christian wieder dorthin komme, ihn mitsamt seinen Dienern
gefangen zu nehmen und nach Schwerin zu bringen; wenn er sich dem
widersetze,so solle man Feuer auf sie geben und sie „vom Höchsten
bis zum Niedrigsten niederschießen."

Die benachbarten Fürsten suchten zu vermitteln, vergebens, denn
hinter den Streitigkeiten rein persönlicher Art standen die Meinungs-
Verschiedenheitenüber die Erbfolge, in denen Vater und Sohn sichimmer
weiter von einander entfernten. Christian war zu der Anschauung gelangt,
daß auf Grund des Testamentes Johann Albrechts I. ihm als dem
Primogenitus vou Rechtswegen ein Anspruch auf das ganze Land zu-
komme, daß also die Teilung des Jahres 1621 überhaupt rechtlich
ungültig sei; keinensalls konnte er sichmit einer Fortdauer der Teilung
bei Erledigung der Güstrower Landeshälfte einverstandenerklären.") Der
Vater aber hatte in eben dem Jahre 1647 eine Umarbeitung seines ersten
Testamentes vornehmen lassen, worin er Herzog Karl zum eventuellen
Erben des Güstrower Landes bestimmte, und verlangte von Christian
einen neuen Revers, in dem er im voraus alle Bestimmungen anerkennen
sollte, die sein Vater über die Apanage seiner zweiten Gattin und seiner

*) Man muß in dieser Frage vom Standpunkte des Landeswohles aus auf Seite

des Sohnes stehen. Das alte Teilungserbrecht hatte unsäglich viel Unheil, Zank und Ver-

wirrung angerichtet, wie anderswo, so auch in Mecklenburg; die Einführung des Primo-

geniturrechts war ein entschiedener Fortschritt, die Überzeugung brach sich damals immer

allgemeiner Bahn, (s. die Zusammenstellung der Daten für die Einführung der Primogenitur

iu den deutschen Fürstenhäusern bei Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 473.)



— 6 —

übrigen Kinder schon getroffen habe oder noch treffen werde. Um nichts
einzugehen, was ihm für die Landesregierung — der Vater konnte ja auch
das Schweriner Land noch teilen wollen — und seine Ansprüche auf
Güstrow einmal Schwierigkeiten bereiten könnte, weigerte Christian die
Unterzeichnung dieses Reverses beharrlich und aus das bestimmteste, ver-
langte vielmehr seinerseits die Rückgabe und Vernichtung jenes früheren
Reverses vom Jahre 1641 und erneuerte außerdem seine Forderung der
Abtretung des Stiftes Schwerin in der Form, daß er die Einkünfte des-
selben ohne die Hoheitsrechte begehrte.

Der Vater drohte mit seinem Fluch, der Sohn gab zwar die
Forderung der Einkünfte des Bistums wieder auf, aber in den An¬
schauungen über die Erbfolge blieb der Gegensatz unversöhnlich.

Endlich reiste Christian selbst nach Wien und reichte (Dezember 1649)
beim Kaiser eine Klage gegen seinen Vater ein mit der Bitte, den Kur-

.sürsten von Brandenburg und den Herzog August von Braunschweig-
Wolfenbüttel zu Kommissaren zwecksRegelung seiner Angelegenheiten zu
ernennen. Sein Antrag fand Gewährung. Als aber der Vater zu der
ersten Sitzung der Kommission (Februar 1650) keinen Gesandten schickte,
vollzog Christian den 6. Juli 1650 seine Vermählung mit Christine
Margarete.

Auf Adolf Friedrichs Antrag durch zwei andere Mitglieder, den
Kurfürsten Johann Georg von Sachsen und den Herzog Johann von Hol-
stein, verstärkt, nahm die Kommission ihre Sitzungen im Frühjahr 1651
in Salzwedel wieder auf. Wohl mit Rücksicht auf die großen Kosten,
die eine längere Tagung derselben verursachen mußte, entschloß sich nun
Adols Friedrich zum Einlenken. Brandenburgische Abgesandte brachten
den 13. Juni 1651 eine Vereinbarung zustande, nach der er seinem Sohne
das Amt Rehna abtrat und eine Apanage von im ganzen 6000 Talern
jährlich, die Einkünfte von Rehna eingeschlossen,bewilligte.

Schon früher hatte Christian vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg eine Zahlung von jährlich 2000 Talern bewilligt erhalten,
dazu kamen die Einkünfte des Gutes Stintenburg im Schalsee, das der
Herzogin gehörte, und des Amtes Zarrentin, das sie in Pfandbesitz hatte.
Aber dieses alles reichte noch nicht aus, die Kosten der Hoshaltung, die in
Stintenburg eingerichtet wurde, zu bestreiten, auch waren die Schulden
noch nicht bezahlt, die Christian in Paris hatte machen müssen. Also sah
er sichsehr bald wieder zu neuen Forderungen an den Vater genötigt,
zugleich ging über diesen finanziellen Verlegenheiten das junge Eheglück
sehr bald in Scherben.

In den Ehepakten war Christian, bis er von seinem Vater ein Amt
angewiesen erhalte oder zur Landesregierung gelange, die Nutzung von
Stintenburg und dem Amte Zarrentin übertragen, um davon die Kosten
des gemeinschaftlichenHaushaltes zu bestreiten; falls aber einer jener beiden
Fälle eintrete, sollte Gut und Amt der Herzogin wieder eingeräumt und
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durch ihre Beamten verwaltet werden. Seit Christian Rehna erhalten, be-
anspruchte nun die Herzogin die Rückgabe ihrer Güter und bestand
umsomehr darauf, als das willkürliche, schroffeAuftreten ihres Gatten in
ihr die Besorgnis erweckthatte, er werde ihre Güter ruinieren. Christian
machtedagegen geltend, daß die 6000 Taler, die ihm der Vater ausgesetzt

hatte, zur Führung des Haushaltes nicht ausreichten, und sah in dem Ver-
langen der Herzogin eine Auflehnung gegen seine rechtmäßigeGewalt als

Eheherr. Unzufrieden war er auch, weil ihm seine Gattin noch keinen

Sohn geschenkthatte, und ließ sie seinen Unmut in liebloserWeise fühlen.
Bei seinem leicht aufbrausenden Temperament gab es bald heftigeSzenen,
und Christian scheutesichnicht, um sie mürbe zu machen,ihr mit Gewalt-
maßregeln zu drohen. Vermittelungsversuche, die Herzog August von
Wolfenbüttel und Kurfürst Friedrich Wilhelm auf den Wunsch beider
Gatten machten, blieben fruchtlos, da beide auf ihrem Standpunkt
beharrten.

Endlich bat Christine Margarete in Abwesenheit ihres Gatten
(Ende 1652) Adolf Friedrich um Schutz, und dieser nahm hieraus den
Anlaß zu einer sehr durchgreifendenMaßregel gegen den Sohn. Er ließ
nämlich durch Oberst v. Görtzgen mit einer Abteilung Militär Rehna,
Stintenburg und Zarrentin besetzen,die kleine Truppe, die Christian aus
Stintenburg hielt, mit ihrem Führer, Leutnant Müller, sowie die anderen
Osficianten Christians gefangen nach Schwerin führen und Christians
sämtlichePapiere mit Beschlag belegen, um Abschriftenvon ihnen nehmen

zu lassen. Görtzgen hielt Stintenburg noch einige Wochen besetzt,bis ein

Protest von Lauenburg, zu dessen Gebiet das Gut ja gehörte, Adolf
Friedrich zur Abberufung seiner Truppe veranlaßte. Mit derselbenverließ
auch die Herzogin Stintenburg und reiste nach Wolfenbüttel zu ihrer
Schwester, der Gattin des Herzogs August.

Christian war damals auf einer Reise in Holland. Als er Anfang
1653 zurückkehrte,nahm er in Lübeckden Oberstleutnant Stellmacher und

eine Anzahl Soldaten in seinenDienst, ließ ebendort fünf kleine Geschütze

nebst Munition kaufen und sandte Geschützewie Leute nach Stintenburg

voraus. Erst dann kam er selbst und nahm nun die Verwaltung von

Stintenburg und Zarrentin wieder in die Hand, ohne sichum die Proteste

der Herzogin zu bekümmern. Um vor künftigen Überrumpelungen noch

bessergeschütztzu sein, ließ er zu Stintenburg Befestigungenanlegen, in

denen die Geschütze aufgestelltwurden. Den Verhandlungen einer kaiser-

lichenKommission, die, bestehendin Brandenburg und Wolfenbüttel, noch

Ende 1652 für den Ehestreit eingesetztwar, wich er zuerst aus, dann

wurde sie auf seiu Gesuch durchdrei andere Mitglieder, Sachsen-Weißensels,

Mainz und Lüneburg-Celle, verstärkt, ohneübrigens mit ihren Bemühungen

irgend einen Erfolg zu erzielen.

Gegen den Vater leitete Christian eine neue umfassendeAktion bei

Kaiser und Reich ein, sie richtete sichnicht nur gegen ein etwaiges ihm
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nachteiliges Testament des Vaters, dem Christian die kaiserlicheBestätigung

zu versagen bat, sondern auch gegeu die zahlreichen Verpfändungen durch

den Vater, gegen die der Sohn Protest einlegte. Daneben ging er auch

die Stände wieder um Vermitteluug an. Diese übersandten seine Schreiben

an den Vater. Adolf Friedrich hatte auf mehrfache Befehle des Kaisers

hin die Leute seines Sohnes nach neunmonatlicher Gefangenschaft endlich

freigelassenund ließ nun durch die Stände seinem Sohn die Bedingungen

mitteilen, unter denen er zur Aussöhnung gewillt sei. Es sind folgende:

1. Christian soll alle Verschreibuugen und Verpfändungen des Vaters

halten, 2. nach dessenTod seine Witwe in ihrem Leibgedinge nicht ver-

kürzen, und 3. den testamentarischen Bestimmungen des Vaters, be¬

sonders über seineBrüder und Schwestern nachkommen. Diese Bestimmungen

werden hier schon in derselben Weise, wie sie dann in Adolf Friedrichs

drittes Testament (vom 31. Oktober 1654) aufgenommen sind, im einzelneu

angegeben; sie entfernen sich noch beträchtlichweiter, als er es 1647 be-
absichtigte,von jenem ersten Testamentsentwurf aus dem Jahre 1633. Es

wird nämlich dem ältesten Sohn nur das Herzogtum Schwerin zuge-
sprachen, die beiden 1648 dem Schweriner Hause zugefallenen Fürstentümer
Ratzeburg und Schwerin werden für die beiden nächstältestenSöhne, Karl
und Johann Georg, bestimmt. Im Falle der Erledigung des Güstrower
Landes soll Herzog Karl, der Zweitgeborene, dieses erhalten und seine
beiden nächstälteren Brüder die Fürstentümer, also eine Vierteilung der
mecklenburgischenLänder auf unabsehbare Zeit, statt der Vereinigung aller
in einer Hand, die Adolf Friedrich selbst ums Jahr 1633 beabsichtigt hatte
und Christian anstrebte! Dieser lehnte also die Bedingungen des Vaters
als unannehmbar ab und blieb dabei, obgleich die Alimentzahluugeu aus
der Kammer eingestellt wurden. Auf der andern Seite wurde der Vater
in seiner Absicht, sein Testament im obigen Sinne zu ändern, noch bestärkt
durch die Wahrnehmung, daß sein Sohn mit Jesuiten in Verbindung
stehe, die ihn für den Katholizismus zu gewinnen suchten.

Für Christian war das drückendste, was sich aus der Fortdauer des
Zwistes ergab, die Gelduot. Allerdings betrachtete er Stintenburg und
Zarrentin fortdauernd wie sein Eigentum und behielt ihre Einkünfte, aber
außer der Versagung der Alimente erlitten seine Existenzmittel noch eine
weitere Einbuße dadurch, daß Friedrich Wilhelm von den ihm bisher be-
willigten 2006 Talern die Hälfte an Christine Margarete zahlen ließ.
Auch vou den Ständen, die er um Geld anging, wurde er im Stiche
gelassen.

In seiner Not kam er auf den Gedanken, fremde Kriegsdienste
zu nehmen. Er trat als Generalwachtmeister in spanischen Dienst
und übernahm mit Erlaubnis des Kaisers und unter Mitwissen des
Herzogs Franz Erdmann von Sachsen-Lauenburg, der selber eins der
Regimenter kommandieren sollte, die Verpflichtung, vier Regimenter, zwei
zu Pferde und zwei zu Fuß, im niedersächsischenKreise zu werben und
nach Lothringen zu führen.
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Er ließ also von Stintenburg aus die Werbetrommel rühren, und
da eben zufällig ein schwedischesRegiment in Wismar abgedanktwar, so
fanden sich schnell einige hundert Mann zusammen, die in Stintenburg
und Umgegendeinquartiert wurden.

Adolf Friedrich geriet in die höchste Besorgnis um seine eigene
Sicherheit und rief die Hilfe des Kreisobersten Christian Ludwig von Celle
an. Auf gemeinsamenBeschluß der „Kriegsbeamteten" des Kreises — es
waren außer Celle, Wolfenbüttel, Hannover, Schwerin und Holstein-
Gottorp — die zu Hamburg zusammentraten, sammelte sichbei Bardowiek
eine Kreistruppe von 500 Mann zu Fuß und drei Kompagnien Reiter,
rückteüber die Elbe und zerstreute die geworbenenLeute Christians. Er
selbstwurde gezwungen,das schriftlicheVersprechenzu geben, daß er ferner
keineWerbung ohneausdrücklicheErlaubnis der Kriegsbehördendes Kreises
unternehmen werde (den 9. März 1654).

Um dieselbeZeit, wo er seineWerbungen begann, ließ er in Regens-
bürg eine neue Beschwerdeschriftgegen seinen Vater übergeben, in der er
eine äußerst scharfe Kritik an der Regierungstätigkeit, insbesondere der
Finanzwirtschaft des Vaters übte, ja geradezu behauptete, Adolf Friedrich
sei, wegen seines verlorenen Gesichtes wie seiner Leibesschwachheit,nicht
mehr imstande, der Verwaltung des Landes vorzustehen und werde von
seinen Dienern vielfältig betrogen.

In Adolf Friedrich erregte dies die tiefste Entrüstung, und so schob
er denn die Ausführung seiner schonlange gehegtenAbsicht,sein endgültiges
Testament zu machen, und zwar in einem für seinen Erstgeborenenun-
günstigen Sinne, .nicht weiter auf. Er unterzeichnete das Testament den
31. Oktober1654 und suchtefür dasselbe die Bestätigung durch den Kaiser
nach, einstweilen ließ er es in Lübeck deponieren. Die kaiserliche Be-
stätigung aber erfolgte nicht: Christians jesuitischeFreunde in Wien wußten
es zu hintertreiben.

Die nächstenJahre sind erfüllt mit Verhandlungen der kaiserlichen
Kommissionen (in dem Ehestreit und dem zwischenVater und Sohn) und
Vermittelungsversuchender Landstände. Am Kaiserhofeblieb Christian im
Vorteil, es wurde ihm auf seinenAntrag das Amt Schönberg zugesprochen,
und der Kaiser (Ferdinand III.) ordnete dreimal seine Einweisung in das
Amt ein, freilich ohne bei Adolf Friedrich Gehorsam zu finden. Die Land-
stände erregten Christians Zorn, indem sie seinen Geldforderungen fort¬
dauernd auswichen.

Der Tod des Kaisers (den 2. April 1657), der Christian der Unter-
stütznngdes Wiener Hofes beraubte — es folgte ein kursächsischesReichs-
vikariat —, bewog ihn endlich, Versöhnung mit dem Vater zu suchen.
Er wandte sichbrieflich an ihn selbst und bat um Überlassung des Amtes
Mirow oder Schönberg. Und Adolf Friedrich, der sein Leben auf die
Neige gehen fühlte, kam ihm jetzt freuudlich entgegen. Man einigte sich
dahin, daß Christian auf Schönberg verzichtete, aber beträchtliche Geld-
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Zuweisungen aus verschiedenenÄmtern erhielt. Die wichtigsteStreitfrage

freilich, die Testamentsfrage, blieb in der Schwebe, aber ein gutes

persönliches Verhältnis zwischenVater und Sohn wurde wiederhergestellt.

Adolf Friedrich ließ sich auch bereit finden, für den Sohn an Christine

Margarete zu schreiben,um sie zur Versöhnung zu mahnen (den 24. Sep¬

tember 1657). Christine Margarete aber beharrte bei ihrem Standpunkt,

es müsse zuvor der Rechtsstreit zu Ende geführt werden.

Noch auf seinem Totenbette legte Adolf Friedrich seinem Erstgeborenen

ans Herz, mit seinen GeschwisternEinigkeit zu halten und für ihren Unter-

halt zu sorgen, von seinem Testamente aber war hierbei nicht die Rede.

Er starb den 27. Februar 1658: Christian war nun regierender Herzog

von Mecklenbnrg-Schwerin.



II.

Herzog Christians erste Negierungsjahre bis zu seiner

Neise nach Frankreich im Jahre 1603.

1. Seine ersten Wegierungsmabregeln; Mecklenvurg als Ariegsschanplah

im Jahre l (>.">8und Anfang 1659.

HerzogChristian war bereits 34 Jahre alt, als er die Regierung
seines angestammtenLandes übernahm. Er trat deshalb an seineAufgabe,
obgleicher im einzelnenmit denInstitutionen des Landes, das er regieren
sollte, wenig bekannt war, doch mit ganz bestimmtausgeprägtenÜber-
Zeugungenheran. Hatte er auch dieReversalen, auf denen die ständische
VerfassungMecklenburgsberuhte, noch nie gelesen, so war er dochvon
vornherein entschlossen,möglichstkeine Beschränkung seiner fürstlichen

Macht anzuerkennenund zu dulden. Eine solcheBeschränkungseinerfürst-
lichenSouveränität aber war auch die Einrichtung der Kommunion (der
Gemeinsamkeitder Landtagewie anderer Einrichtungenfür beideMecklen-

bürg). Auch diesemußte ihm also ein Dorn im Auge sein. Daß er auch
die Gültigkeit des Teilungsvertrages vom Jahre 1621 anzweifelteund ge-
gründete Ansprüche auf die Regierung über das ganze Land zu haben
meinte, ist oben schonerzählt worden. Daß er alles tun werde, um die
Ausführung des väterlichenTestamentes zu hindern, war hiernachselbst-
verständlich. Er war aber vorsichtiggenug, nicht gleich am ersten Tage
seiner Regierung diesen seinen ÜberzeugungenoffenAusdruck zu geben,
auch hatte er wegen seinerUnbekanntschaftmit den Einzelheiten der Ver-
fassung seines Landes kein fertiges Regierungsprogramm, und überdies
wurden seine absolutistischenPläne zunächstin den Hintergrund geschoben
durch die unzähligen Sorgen des Tages, wie sie die Notlage des Landes
wie des fürstlichenHaushaltes mit sichbrachte.

Der ehrgeizigeund kriegerischeSchwedenkönigKarl X. hatte die Ost-
seeküstenländer,kaum daß die Wunden, die der dreißigjährige Krieg
geschlagen,zu heilen begannen, wieder mit Waffenlärm erfüllt, zwischen
Schweden und Polen suchteBrandenburg, zuerst dem einen, dann dem
andern sichanschließend,eine festereStellung zu gewinnen,auchDänemark
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und der Kaiser griffen ein, und Mecklenburg wurde wieder ein Haupt-

tummelplatzfür die gegen einander ringenden Heeresmassen. Schon in

Adolf Friedrichs letztenLebensjahren war das Land unaufhörlich von ver-

heerenden Truppendurchzügen mitgenommen worden, für die fürstliche

Renterei hatten sich dadurch ihre Ausgaben gesteigertwie ihre Einnahmen

verringert. Als Adolf Friedrich starb, waren schon alle Gefälle der

Renterei bis Andrea d. I. im voraus eingetrieben, aber bis auf

die geringe Summe von 1868 Talern, die sichzu Schwerin in den Kassen

vorfand, bereits verbraucht. Der Vorrat reichte kaum hin, um für die

HerzoginWitwe und Christians GeschwisterTrauerkleider anfertigen zu

lassen. Der regierende Landesfürst selbstbegnügte sichvorläufig niit dein

Trauerkleid, das er sichfür seineverstorbeneSchwiegermutter, die Herzogin

Eleonore Marie von Güstrow, hatte machen lassen, aber nicht getragen

hatte, weil Herzog Gustav Adolf, über die Behandlung seiner Schwester

durch Christian erzürnt, es unterlassen hatte, ihm den Todesfall an-

zuzeigen.
Adolf Friedrich hatte gewünscht in Doberan beigesetztzu werden,

allein da in einem Gutachten, das der Kammerdirektor v. Lützow mit

anderen Beamten zusammenausarbeitete, die Kosten einer feierlichenBei-

setzungauf 6500 Taler veranschlagtwurden, die gesamten sicheren Ein-

fünfte der Kammer bis zum Trinitatistage aber nur noch 8000 Taler

betrugen, so sah Christian auf den Rat dieser Beamten von einer Bei-
setzungsseierlichkeitüberhaupt ab und ließ die Leichevorläufig in einem
eichenenSarge in die Schloßkapellezu Schwerin stellen.

WelcheAngelegenheitensonst den neuen Herzog in den erstenWochen
nach seinemRegierungsantritt beschäftigten,lernt man aus einem Akten-
stückkennen, das vom 15. März desselbenJahres datiert ist. Es enthält
10 Fragen, unter denen die wichtigstenfolgendesind:

„Wie Unsere Herren Brüder und Fräulein Schwestern künftig ihre
Alimentation haben und zu des gesamten fürstlichenHauses Respect
ohne Ruin des Landes verpflegtwerden können." (Frage 2).

„Wie man der sowohl bei den Kanzleien als bei Hofe und auf den
Ämtern eingerissenen Konfusion mit Nutzen remedieren, denen küns-
tigen füglichvorbauen und also durch gute heilsameOrdnung dies fürstliche
Haus in Aufnahme bringen und dabei erhalten möge." (Frage 4).

„Was bei diesenbesorglichenund weitaussehendenZeiten zu tun und
zu lassen, damit den Land- verderblichen Märschen gewehrt und das
Land conserviert werde, ingleichen woher die Festungen und deren
Garnisonen unterhalten und auf den Notfall verteidigt werden könnten."
«Frage 5).

„Weil auch die Zeiten sich fast täglich gefährlicheranlassen, ob zu
Abwendung(zu) besorgenderUngelegenheitund hingegen zu bessererConsi-
deration und Erhaltung Unseres fürstlichen Hauses ratsam sei, sichmit
benachbartenoder fremden Potentaten und Ständen in Alliance einzu-
lassen,und was dabei zu beobachten." (Frage 7).



„Wie und welcherGestalt wegen der bisher vorgewesenenDurchzüge
und daher erlittenen Schadens eine zulängliche und vermöge der im
Instrumente» pacis enthaltenenGarantie, auch (ber Reichs-)Exekutions¬
ordnung versprochenebillige Satissaction zu suchen, damit gleichwohl
Unsere ruinierte Untertanen einige Ergetzung haben, andere aber dabei
nichtpräsumieren könnten, als wenn Wir etwas wider die Billigkeitund
Reichssatzungenbegehreten." (Frage 8).

Die Räte wissenüberFrage zweiund viernur allgemeingehaltene,nichts-
sagendeAntworten zu geben,über die fünfte Frage urteilen sie, es sei mit
Güstrow zu verhandelnund die Sache vor den Landtag zu bringen, auch
der uiedersächsischeKreis um Abmahnungsschreibenund Assistenzzu er-
suchen. Bei Frage siebenseien die Reversalen und die Erbverträge zu
beachtenund es seiim geheimenmit Güstrow und den Landräten zu berat-
schlagen. Die Räte halten dafür, daß man sichvor allem mit demKreis
in gutes Einvernehmen setzenmüsse, und daß es zurzeitbessersei, auf
fremde Hilfe sich nicht zu verlassen. Auchüber Frage acht wünschensie
mit Güstrow ein Einvernehmenzu suchenund schlagenein Schreiben an
den König von Schwedenvor.

An diesenRatschlägentritt als besonderscharakteristischhervor, daß
die Räte ein engesEinvernehmenmit Güstrowwünschenund dieReversalen
sowie die Erbverträge betonen. Christian verschloß,was er über alles
diesesdachte,vorläufig in sichund antworteteden Räten, er finde einige
Punkte von höhererWichtigkeit(altioris indaginis) uud könnesichdes-
wegennicht so schleunigdarüber erklären. Was aber etwaigeauswärtige
Verbindungen betraf, so teilte er den Räten (24. März) mit, was ihm
von einem Korrespondentenan die Hand gegeben sei, dessenNamen er
nicht nennt. In dessen Schreiben heißt es u. a.: „Die Prinzipal-
Interzession (zu Gunsten Christians) verbleibe dem französischen
König"; der niedersächsischeKreis sei nicht starkgenug, Christian aufrecht
zu erhalten, er müsse einen stärkeren Rückhalt haben, auch darum,
damit nicht der eine oder andere Teil eine seiner Festungenbegehre.

Christian ging aber auf diesen Lockton damals noch nicht ein,
sondernversuchte,ohne einen auswärtigen Alliirten fertig zu werden.

Zunächst galt es den Zustand des Landes kennen zu lernen. Zu
diesemZweckeunternahm er verschiedeneReisen in die einzelnenÄmter,
meistvon einigen seiner Räte*) begleitet.

*) Der erste dieser Räte, der Direktor der Regierung und Justizkanzlei, Dr. Albert Hein,

(s.Meckl.Jahrb.4o,239), der seit 25 Jahren Adolf Friedrichs Vertrauen besessenhatte, bat, über

70 Jahre alt, schonimMärz um seinen Abschied,der bewilligt ward. Den 23. Juni wurde er

in Doberan verhaftet und nach Schwerin in die Bleikammer (auf dem Schlosse) gebracht; er

war der Bestechlichkeitbezichtigt worden. Den 29. November wurde er gegen einen Revers,

sein Haus nicht zu verlassen, bis der Prozeß entschieden sei, sowie gegen eine bedeutende

Kaution aus der Haft entlassen, im Hausarrest blieb er bis zum 19. Mai 1664:, wo er in

Freiheit gesetzt ward. Er starb schon am folgenden Tage am Schlage. Sein Nachfolger

als Kanzleidirektor wurde Di'. Justus Brüning, früher braunschweigischer Geh. Rat, Sep¬
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Um einen Überblicküber die Schäden zu bekommen,die die Märsche

verursacht hatten, ließ er — es war dies eine seiner ersten Regierungs-

Handlungen— eineKommissionzuihrer Abschätzungznsammentreten. Diese

berechnetesür die Jahre 1654—56 die Summe von 133 992 Talern, die

nach Christians Ansicht nachträglich von dem ganzen Lande aufzubringen

und den Geschädigtenzu ersetzenwar. In derselbenArt wollteman dann

später die unendlich viel größeren Lasten des Jahres 1657 veranschlagen.

Um Geld in die Kammer zn bringen, scheutesichChristian nicht,

aus seinen früheren Protesten gegen die Verpfändungen des Vaters die

Konsequenzzu ziehen, daß er sie durch eine Reihe von Erlassen an die

Pfandinhaber vom Herbste 1658 an, sämtlichtrotz der kaiserlichenKonfir-

mationenfür ungültig erklärteund die verpfändetenÄmter und Güter wieder

an die Kammer zog. Ebenso befahl er, die Einkünfte des Klosters Rühn

wieder an die Renterei einzuliefern, ein Schlag gegen seine Schwester

Sophie Agnes, der das Kloster zngewiesenwar. Durch dieses willkürliche

Verfahren^) wurde allerdings die ersteNot gekehrt,aber er zog sichdadurch

eine große Zahl von Prozessen zu, die ihm viele Jahre lang Ungelegen-

heilen und Kostenmachten.

tember 1657, also noch von Adolf Friedrich nach Schwerin berufen. Er verließ aber schon

September 1659 den Schweriner Staatsdienst und trat bald darauf in den Dienst des

Güstrower Herzogs; 1665 wurde er Reichshofrat in Wien. Die Ursache feines Abgangs

aus Schwerin war wohl die Berufung des Di-. Daniel v.Mithof aus Hildesheim (28. Juli 1658).

Dieser trat Ende August 1659 sein Amt als Kanzler in Schwerin an, wurde aber,

weil er sich nicht bewährte, den 9. April 1662 seiner Würde enthoben. Auch sein Nach-

folger, Dr. Christof Krauthof, bis dahin Bürgermeister in Rostock, seit Anfang 1661

Vizekanzler, seit Anfang 1663 Kanzler, ward der dornenvollen Aufgabe, Herzog Christians

erster Berater zu sein, sehr schnell müde und gab, als er die erbetene Entlassung

nicht erhielt, im Jahre 1664 selbst seinen Posten auf. Ihn ersetzte nach einer kurzen

Kanzlerschaft von Veit Hildebrand v. Wiedenbruck (August 1665 bis Juni 1666) Dr. Hans

Heinrich Wedemann, vorher Advokat in Schwerin, .'als Rat im Januar 1661 angestellt,

1665 Vizekanzler, 1667 Kanzler, der sich seitdem, wenn auch nicht ohne starke Schwankungen,

bis an seinen Tod (1686) in seiner Stellung behauptete. Viel galt im Anfang von

Christians Regierung bei ihm der Geheimrat und Hofmarschall Otto v. Wackerb arth.

Zum geschicktestenDiplomaten in Christians Dienst entwickeltesichMichael Albrecht v. S chw a a n.

den 25. November 1658 als Kammerjunker angestellt. Ein vertrauter Ratgeber des

Herzogs war auch Ernst v. Bünsow, Geh. Kammerrat und Senior des Domstiftes zu

Ratzeburg, dem die Verwaltung des Fürstentums Ratzeburg übertragen wurde. Auch dessen

Sohn Nikolaus wußte schon als Hofjunker durch gewandtes Benehmen bei wichtigen

Sendungen die Gunst seines Herrn zu gewinnen und ersetzte später den Vater. Geh. und

Lehnsekretär wurde als Nachfolger von S. G. zur Nedden schon bei Lebzeiten Adolf Friedrichs

(1652) Gottfried Kretschmar. Christian machte ihn zum Geh. Rat (1658); er starb

1675. Unter den späteren Beamten Christians sind besonders zu nennen, Jae. Taddel,

seines Herrn langjähriger Begleiter in Frankreich und Holland, und der Geh. Rat Matthias

Peter Burmeister, der, schon seit 1657 in mecklenburgischemDienst, nach Wedemanns Tod

im Schweriner Regierungskollegium neben dem jüngeren Bünsow am meisten hervortritt.

*) Nach Baemeister erpreßte er im Jahre 1659 von Professor Dorschäus eine

Summe von 30C00 Talern, ein Legat des Barons Wilhelm v. Gera (f 1658), das

Dorschäus für die theologische Fakultät zu Rostock verwaltete (s. Westphal I, 437), ein

noch schlimmerer Geivaltstreich als die obigen, wenn die Sache sich wirklich so verhält.
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Eine sehr heilsame Maßregel war die Errichtung von Proviant-
Magazinen,aus denen die durchmarschierendenTruppen mit Rationen ver-
sehenwurden, in Schwerin, Bützow, Grabow, Parchim, Gadebuschund
Ratzeburgschonim Frühjahr 1658. Für Dömitz,von dessenZustand sich
der Herzog persönlich überzeugte, ward eine neue Garnisonskompagnie
geworben,und die Verteidigungsfähigkeitsowie der Geschützbestanddes
Ortes nach Möglichkeitverstärkt.^)

Den 9. März ward der Geheimrat Dietrich v. d. Lühe an den Kur-
sürsten Friedrich Wilhelm gesandt mit der Anzeige von Christians Re-
gierungsantritt und der Bitte um Vertretnng bei den kriegsführenden
Mächten,insbesonderebei Schweden.

Der Kurfürst nahm den Gesandten freundlichaus, bedauerteaber,
des SchwedenkönigskriegerischeNeigungennichtzügeln zu können. Darauf
richtete Christian den 12. Mai ein Schreiben an den Reichsvikar, den
Kurfürsten von Sachsen, mit der Bitte um Hilfe. Den 17. Mai ging
Dietrich v. d. Lühe zum schwedischenGeneralissimus, Pfalzgraf Philipp
v. Sulzbach, um ihm, wie dem General Bödecker,der mit 2000 Reitern
im Ratzeburgischenstand, Geschenkezu überbringen und Klage zu führen,
daß die durchmarschierendenKapitäns und Rittmeister sichmit Gewalt aller
jungen kräftigenBurschenim Lande bemächtigtenund sie als Rekruten den
Regimenterneinverleibten. Lühe hatte den 25. Juni in Flensburg Audienz
beim König selbst (kurz nach Abschlußdes Friedens mit Dänemark, der
aber den ganzenKrieg bekanntlichnochkeineswegsbeendete). Er erreichte
soviel,daß der König die 2000 Reiter ins Holsteinischerückenließ. Auch
eine persönlicheZusammenkunftChristians mit dem König fand statt (den
21. Juli in Gadebusch).

EndeJuli kam der schwedischeOberstOsten mit einemReiterregiment
aus Holstein nach Mecklenburg,besetztedie Elde- Übergängebei Lübz,
Parchim und Grabow, und schob Vorposten bis dicht an die branden-
burgischeGrenze vor, wo das Regiment Derfflinger stand. Diese Be-
wegungwar eineFolge von dem Parteiwechseldes Kurfürsten, der damals
von der schwedischenSeite auf die der Gegner trat. Christian beobachtete
auchjetztstrengeNeutralität, warb aber, um bei den DurchzügenseinLand
besserschützenzu können,3 SchwadronenReiter zu je 60 Pferden, die dem
Befehl des Oberstleutnants Balthasar von Halberstadtunterstellt wurden,
dazu zur Verstärkungder Besatzungvon Schwerin, die bis dahin nur in
einer schwachenKompagnieInfanterie bestandenhatte, 100 Mann.

Der befürchteteEinmarschder verbündetenGegner der Schweden(es
waren Brandenburger, Kaiserlicheund Polen) ließ nicht lange auf sich

*) Wie großen Wert er auf Dömitz legte, wo der ertragreiche Elbzoll erhoben

wurde, zeigt ein Schreiben aus dem Juli desselben Jahres an den Kommandanten,

worin es heißt: „Ihr werdet alles wohl beachten. Ich verlasse mich darauf, damit kein

Unheil entstehe, denn es scheinet, daß zur Braut Dömitz viel Freier sind und will Ich sie

doch vor mich behaltend' Der Besitz der Festung war in der Tat öfter das Ziel begehr-

licher Nachbarn.
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warten. Am 10. September erschien in Schwerin ein brandenburgischer

Gesandter, Christian Sigismund v. Wrech, und bat um freien Durchzug

und Proviant. Christian erklärte, er protestiere gegen den Einmarsch, der

mit der Kreiskonstitutionim Widerspruchstehe,und werde nur der Gewalt

weichen,ernannte aber doch,damit bessereOrdnung gehaltenwerden könne,

Kommissare, den Obersten Helmut v. Plessen auf Kambs und den Amts-

Hauptmannzu Lübz und Crivitz, Hans Friedrich v. Lehsten, die sofort ins
'Hauptquartier der Alliierten nach Wittstock sichbegaben. Sie hatten den

12. September mit güstrowschenAbgesandten zusammen Audienz bei

Friedrich Wilhelm, der sie anwies, sehr bedeutendeMassen von Lebens¬

mitteln in allen Marschquartieren von Meyenburg an bis zur lauen-

burgischenGrenze zusammenzuschaffen.
Die Vorhut des Heeres, die sichungesäumt in Marsch setzte,bestand

aus 8000 Reitern unter GeneralfeldzeugmeisterDerfflinger, auch der Kur-

fürst selbstbefandsichbei derselben. Man verjagte die schwedischenPosten

an der Elde, nachdem zwischenGodems und Slate das Rendezvous der

Regimenter stattgefundenhatte, überschritt die Elde bei Neustadt und rückte

eiligst auf Hagenow und Wittenburg, wo Friedrich Wilhelm zwei Tage

sein Hauptquartier hatte, und weiter nach Mölln und Oldesloe.

Die brandenburgischeInfanterie und Artillerie unter Feldmarschall

v. Sparre und General Götze, dann die Kaiserlichenunter dem Generalfeld-

zeugmeisterGrafen Montecuccoliund FeldmarschallleutnantSporck langten

den 21. September an der mecklenburgischenGrenze an. Die Reserve des
ganzen gegen 32000 Mann starkenHeeres, einige tausend polnischeReiter
sowie auch polnischesFußvolk unter General Zarnecki^) folgte zwei Tage-
märschespäter. Zu diesem wurde Professor Dr. Bodock als Kommissar
gesandt.

Der Kurfürst hatte wenigstenssovielRücksichtgenommen,daß er das
Einrückenseiner Truppen anmelden ließ; die Scharen Montecuccolis und
Zarneckisüberschrittendie Grenze, ohne von der LandesregierungNotiz zu
nehmen,nur daß sieden rücksichtslosestenAnspruchauf Verpflegungerhoben.
Um das schlimmstemöglichstzu verhüten, ließ sichFriedrichWilhelm bereit
finden, seinen des Polnischen kundigenKammerjunker, Grafen v. Finken-
stein, für die Dauer des Feldzuges in das polnische Hauptquartier zu
senden, der dafür sorgen sollte, daß der äußerste Druck und Gewalttätig-
feiten gegen die Einwohner vermieden,und auch daß die mecklenburgischen
adligen Gutsbesitzer, die in schwedischenDiensten standen oder gestanden
hatten, nicht gemißhandeltoderausgeplündert würden. Vor dem Einmarsch
der Kaiserlichenward in allen Orten auf dem linken Eldeufer sowie in
den Ämtern Neustadt und Wittenburg von den Kanzeln der Befehl bekannt
gemacht,man solle alles Vieh in die Wälder jagen und die Mobilien nach

* Nach Zwiedineck-Südenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des
preußischen Königtums, Bd. I, S. 211, sind 4—5000 Polen, 16000 Brandenburger und
10 -11000 Österreicher im Heere der Alliierten gewesen.
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Dömitzoder Schwerin schaffen. Wie notwendigdies war, bewies ein Er-
lebnis der beidenKommissareLehstenund Bodock, denen, als sie sichin
des ersterenFuhrwerk nach Warnitz begaben, um den polnischenGeneral
Opalinski zu begrüßen, von dessenReitern der Wagen mit den beiden
trefflichenGrauschimmelnnebstGeschirrund Gepäckauf Nimmerwiedersehen
entführt wurde.

Das Gros der kaiserlichenInfanterie besetztedie güstrowschenStädte
Plan und Röbel, brach aber gegen Ende September nach Neustadtund
Grabow auf. Die Polen folgten, wobei ihre Reiterei im Amte Warnitz,
sowiein den Dörfern Rom, Lutheran und GischowQuartier nahm; das
Hauptquartier Zarneckiswar zu Spornitz.

Oberstleutnantv. Halberstadtbegleitetemit seinenReitern dieAlliierten
und tat sein Möglichstes,um Nachzüglerund Plünderer abzufangen. So

griff der Rittmeister v. Schack mit 12 Reitern einen Trupp Polen, die

den Hof Dreenkrögenplünderten,an und nahm II Mann mit 15 Pferden
gefangen,die an das Generalkommandozur Bestrafung abgeliefertwurden.
Kapitänleutnant v. Ahrenftorf und Kornet Christian v. Wrech hatten die
Accisekassezu Ratzeburgerbrochenund geplündert, auch sie wurden auf-
gegriffenund ausgeliefert, nachdemsie einen Revers in Schwerin unter-
schriebenhatten, daß man bei ihnen habe Gnade für Recht ergehenlassen.
Den 28. September wurde Hagenow von den Polen rein ausgeplündert,
die Einwohner, die nicht geflüchtetwaren, erlitten die ärgsten Miß-
Handlungen.

Vom 29. September ist ein Bericht des KammerdirektorsValentin
v. Lützowüber den polnischenMarsch, in dem es heißt: „es sei alles, was
von dembrandenburgischenMarscheund den kaiserlichenVölkernnochübrig
gelassen,durchdiePolen gänzlichkonsumieret,Bürger und Bauern verjaget,
Ihrer Fürstlichen Gnaden Dörfer geplündert, die Diener nebst Ihrer
FürstlichenGnaden darauf liegenderSalvagardia teils abgesetzetund aus-
gezogen,teils mit Schlägen tractieret und in summa so gehauset,daß kein
Bürger in der Stadt, keineFrau in den Dörfern, kein Vieh und den
armen Untertanen keineHand voll Korn in Scheunen und Häusern be-
lassen worden." „Auch Jhro Fürstlichen Gnaden Haus zu Neustadt",
berichtet Lützow weiter, „auf welchemdie eigenmächtigeLogierung des

Generals Zarnecki nicht hat gewehrtwerdenkönnen, ist mit großer Mühe
nur zu salviereu gewesen,und ist nichtalleinabends der Bierkeller,sondern

auch morgens beimAufbruchein andererKeller erbrochenund sind daraus

des Küchenmeisters,des Kornschreibers,des Holzvoigtesund des Landreiters

Pferde, so sie darin zu verbürgengemeinet, mit Gewalt heraus- und weg-

genommen. Was man sonst für Not und Plage mit diesenLeuten gehabt,

da sie bald Wagen, bald Pferde, bald Betten und andereSachen sind be-

mühlichgewesenzu bekommen,ist nicht zu beschreiben.Auchhaben endlich

einige Amtsdiener daran gemußt, Wegweiserzu sein, worüber die andern

sichalle verkrochen.Ob nun zwar, als ich des vorigenTags demGeneral

Zarneckiin Eurer FürstlichenGnaden Namenzu Spornitz becomplimentiert,
Wagner, Herzog Christian. 2
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sein Erbieten zu guter Ordnung sehr groß gewesen, so ist doch wenig

Effect erfolget und keineDisziplin gehalten worden. Wenn ich nicht zu

gutem Glücke die Bauernpferde auf den Dörfern vorher nach Schwerin

ins Sichere geschickethätte, so würde auch wohl kein einziges geblieben

sein. Das Rindvieh ist auf die Seite nach Grabow und Eldena zu in die

Brücher getrieben, außer auf dem Hofe Steinbeck, welcheswegen der gar

zu schnellenÜberfallung nicht hat entkommen können. Ich habe mich

gleichnach ZarneckisAbzügevon Neustadt anhero nach Schwerin verfüget

und befördert, daß Wagen nach Neustadt fahren, so alles Bettgewand,

Leinengerät und Zinnzeug anhero holen sollen, weil zu befürchten, daß

noch mehr polnischeVölker folgen. Kein einziger Bürger oder Bauer hat

sichnoch aus den Morästen und Fluchtstätten wieder herfinden wollen."

HerzogChristian beschwertesichin einem Schreiben bei Montecnccoli

auf das bitterste, daß, während er mit aller Welt in tiefem Frieden zn

sein sich bewußt sei, sein armes Land durch fremdes Kriegsvolk ganz

ruiniert werde;Montecuccoliantwortete(den3. Oktober) mit einemhöflichen
Ausdruckdes Bedauerns über die üble Lage Mecklenburgs und sicherte
Bestrafung der Plünderer zu. Auch sonst tat Herzog Christian, was er
konnte,um die Not seines Landes zu lindern, auch durch Zusammenkünfte

mit den Führern der Armee, die er durch persönlichesEntgegenkommen

bei guter Laune zu erhalten suchte. So besuchte er den Kurfürsten
Friedrich Wilhelm, als dieser Mitte September sein Quartier zu Parchim
hatte, wobei der Kurfürst während der Tafel darauf trank, daß Wismar
bald wieder in des Herzogs Besitzkommenmöge. Ende September begab
er sich zum General Zarnecki nach Wittenburg und erklärte diesem rund
heraus, seine Truppen hielten keine gute Manneszucht, er bitte, daß sie
sein Land so bald wie möglichräumen möchten;zu Mittag speistedann die
polnischeGeneralität auf Stintenburg. Am 6. Oktober hielt er auf dem
Umtshause zu Hagenow eine große Tafel für den Grafen Montecuccoli,
den Markgrafen von Baden und die Diplomaten. Auch den General
Opalinski, den Führer der Nachhut, besuchteChristian zu Wittenburg und
bat ihn um Schonung des Landes. Aber alle seine Bemühungen halfen
wenig. Den ganzen Herbst und Winter nahmen die Hin- nnd Hermärsche
kein Ende, und während der Süden des Landes durch die Alliierten zu
leiden hatte, machten im Norden die Schweden Miene, sicheinzunisten.
Anfang Dezemberrückten— nach vorheriger Anzeige— 10 Kompagnien
schwedischerReiter von Demmin her unter Oberst Karl v. Ahrenstorf über
die Warnowbrückebei Schwaan und quartierten sichaus acht Tage um
Bukow herum ein. Sie bildeten die Avantgarde eines schwedischenKorps
unter General v. Würtz,*) das Friedrich Wilhelm in den Rücken fallen
sollte. HerzogChristian reiste selbstin die bedrohteGegend nach Doberan

*) Um diese Zeit schrieb Friedrich Wilhelm an Christian, er möge wegen Dömitz
auf der Hut sein, es gehe ans Kundschafternachrichten hervor, daß General Würtz sich der
Festung durch einen Handstreich habe bemächtigen sollen.
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und Rostock,aber als sich bedeutendeTruppenmassen der Alliierten bei
Lübecksammelten,wurde der Plan wiederaufgegeben. Die Winterquartiere
bezogdas ganze alliierteHeer zum Glückfür Mecklenburgin Jütland und
Schleswig-Holstein.

Neue Drangsale aber brachte das Jahr 1659. Karl Gustav hatte
den eben mit den Dänen geschlossenenFrieden wieder gebrochen,allein
sein Stern verblichmehr und mehr. Während ihn selbstdie Belagerung
von Kopenhagenbeschäftigte,wollte es seinen Generalen nicht gelingen,
dem Feinde auf deutschemBoden erfolgreichzu widerstehen. So kam es,
daß auch Wismar sich immer auf einen Angriff gefaßt halten mußte.
Poel und Neuklosterwaren längst aufs äußersteausgesogen, also mußten
die umliegenden mecklenburgischenÄmter hergeben, was man brauchte.
Christian hatte unausgesetztmit Abwehr dieser schwedischenPrätensionen
zu tun. Bald beanspruchteman 3000 StückPallisadenund sandteTruppen
in die herzoglichenWaldungen, um das dazu erforderlicheHolz zu fällen,
bald mußten die Eingesessenender Ämter Bukow, Doberan und Redentin
Hunderte von Faschinenfuhrenfür die Festung leisten, bald fehlte es dort
an Brotkorn und sonstigemMundvorrat. Dann will der Gouverneur,
General Mardenseldt, gar die Besatzung um 2000 Mann Fußvolk und
400 Dragoner vermehrenund erläßt an alle mecklenburgischenStädte und
Ämter, sowiean die RitterschaftWerbebriefe, ja fordert sogar Halberstadt
auf, ihm zum Engagement von Offizieren behülflichzu sein. Herzog
Christianbringt dies unerhörte Verfahren der Schwedenzur Kenntnis des
Kreisoberstenund verbietet auch in einer sehr energischenProklamation

alles Werben von Kriegsvolk in seinen Landen. Seine Reiter quartiert

er fast sämtlichzur Beobachtungder SchwedeneinigeMeilen um Wismar

herum ein.

2. Zwistigkeiten im fürklichen Kaufe u»d mit den Stände»;

kaiserliche Belehnung.

Diese aufreibendeTätigkeit, zu der sichChristian durch den Krieg

gezwungensah, wurde begleitetvon endlosenunerquicklichenVerhandlungen

mit seinerStiefmutter, der HerzoginWitwe, und seinen Geschwistern;auch

in Mißhelligkeitenmit dem GüstrowerVetter und mit den Ständen geriet

Christian sehr bald, wie es bei seinenAnschauungenauchnicht wohlanders

möglichwar.
Sogleichnach des Vaters Tode hatten die Brüder gemeinsamdessen

Zimmer und Schränke mit seinenPapieren versiegelnlassen. Die Herzogin

aber war mit den Geschwisternim Schlosse wohnen geblieben, auch als

ChristianMitte März Schwerin wieder verließ.^) Sie warteten in pein-

licherUngewißheitauf ChristiansEntscheidungüber ihr künftigesSchicksal.

Als diesewochenlangnichterfolgte,richtetenendlichMitte April dieHerzöge

*) Abgesehen von seinen Reisen hielt er sich meistens in Stintenburg • oder

Schönberg auf.
2*
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Karl, Johann Georg und Gustav Rudolf ein Schreiben an Christian mit

der Bitte um Beisetzungdes Vaters und Entsiegelungder Gemächer, damit

man dort Adolf Friedrichs letztenWillen aufsucheukönne. Christian ant-

wortete aus Schönberg in höflicherForm, es sei leider kein Geld vor-

Händen und der Kredit sei völlig untergraben, die meisten Ämter ver-

pfändet — damals waren sie noch nicht eingezogen—, das Silberzeug und

die Kleinodienzu Lübeckund Wismar versetzt,die armen Untertanen habe

der Kriegszustandim Lande aufs äußerste ausgesogen, und es werde ihm

sogar nicht mehr lange möglich sein, den fürstlichenHofhalt in der vom

Vater überkommenen Weise fortzuführen. Von einem väterlichen
letzten Willen sei ihm nichts bestimmtes bekannt, er sehe Mit-
teilungen der Brüder darüber entgegen. WiederholteBitten um Eröffnung
der väterlichenSchränke, auch von der Herzogin, den Prinzessinnen und
dem Administrator von Magdeburg, Herzog August zu Sachsen, dem
Gatten der Prinzessin Anna Marie, erwecktenin dem höchstreizbaren und
argwöhnischenManne den Eindruck, daß „die Herren Brüder gegen ihn,
den Landesherrn, zu konspierierenanfingen." Er schriebdies an den Hof-
MarschallWackerbarth,gab diesemaber zugleichden Auftrag, bei Gelegen-
heit die Prinzen zu sondieren, wie groß ihre Ansprüche in bezug auf
Apanagen wohl etwa seien; er solle dabei einfließen lassen, die Lage des
Landes fordere die größte Einschränkungbei allen Staatsausgaben.

Der Administrator von Magdeburg gab sich daraus offiziell als
von Adolf Friedrich zum Testamentsvollstreckerbestimmtzu erkennen und
sandte eine Abschrift der Vollmacht zu Schwerin ein, wonach er nach
AdolfFriedrichs Tod auf Eröffnung des zu LübeckdeponiertenTestamentes
antragen und den Herzog Christian Ludwig von Lüneburg-Celledabei zu¬
ziehen solle. Zugleichsprachendie HerzögeKarl und Johann Georg un-
umwunden aus, ihre Ansprücheauf die beidenStifter seien auf dem väter-
lichenTestament begründet.

Auf Christians Befehl antworten die Räte zu Schwerin hierauf aus-
weichendund hinhaltend, traten aber gleichzeitigmit den drei Prinzen und
der HerzoginMutter in mündlicheVerhandlung. Sie boten Herzog Karl
jährlich 3000 Taler und Fourage für 10 Pferde, Johann Georg und
GustavRudolf je 2000, Friedrich1500 und einemjeden der letzterenFutter
für 6 Pferde. Der Mutter wurde anstelle des neben Grabow 1639 und
1648 ihr verschriebenenAmts Grevesmühlen, das Christian nichtentbehren
zu können erklärte, Eldena angebotenund die ihr ausgesetzten9000 Taler
auf 6000 herabgesetzt^),den Prinzessinnen wurden 500 Taler für die

*) Den 11. Juni zeigte ihm die Herzogin an, daß sie guter Hoffnung sei, arg-
wöhnisch wie er war, geriet Christian sofort auf den Verdacht, daß das zu erwartende
Kind nicht mehr aus der Ehe mit Adolf Friedrich stamme, und behandelte seitdem die Herzogin
mit besonderer Rücksichtslosigkeit, Sein Verdacht war mit ein Grund, weshalb er gerade
aus der Entfernung der Herzogin aus Schwerin so sehr bestand. Am 6. September reiste
sie mit den jüngeren Prinzessinnen, außer Sophie Agnes, nach Grabow ab, und hier wurde
den 19. Oktober Adolf Friedrich geboren.
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älteren beiden, Sophie Agnes und Juliane Sybilla, und 300 Taler für
jede der drei jüngeren in Aussichtgestellt.

EndeJuni wurde das Anerbietenabgelehnt. Darauf sandte Christian
die Landräte Kurt v. Vehr, Kuno Hans v. Bülow und Daniel v. Plessen
nach Schwerin, um dort einen Vergleich zustaude zu bringen. Diesen
gelang es, den 30. Juli ein Abkommenzu treffen, mit dem Christian sich
schriftlich,die übrigen Beteiligten mündlicheinverstandenerklärten.^) Dar-
nach sollen der Mutter ihre Wittumsämter Grabow und Eldena sofort
übergebenwerden, HerzogKarl wird das Amt Mirow zugesprochen,wobei
Christiansichnur das Oberhoheitsrechtvorbehältund außerdemdenHeimfall
des Amtes, wenn Karl sterbe,fordert. Die Einkünftevon Mirow werden
zu 2000 Taler angenommen, dazu soll der Herzog noch jährlich
3000 Taler aus der Renterei bekommen. Herzog Johann Georg soll
4000 Taler jährlich erhalten; wird ihm später ein Gut gegeben, so sind
dessenEinkünftevon dieserApanage in Abzug zu bringen. GustavRudolf
erhält jährlich 3000 Taler, Herzog Friedrichs Bezüge sind festzustellen,
sobald er von seinenReisen heimkehrt. Für die Prinzessinnenbleibt es
bei den oben angegebenenSummen von 500 oder 300 Talern. Zugleich
stellt der Herzog jedem der Brüder einen Revers aus, worin er sichzur
Zahlung dieserSummen verpflichtet,„solangeals kein Totalruin erfolgt."
Schließlich sprichter in eigenhändigerNachschrifteines Exemplaresdieses
Vertrages (aus Schönberg den 30. Juli) die Hoffnung aus, seine Ge-
schwisterwürden hiermit zufrieden sein und demnächstaus dem Schlosse
zu Schwerin abziehen, damit dort ein sparsamer Haushalt eingerichtet
werdenkönne.

Man muß bei unbefangenerPrüfung zugeben,daß ChristiansAngebot
in anbetracht der gedrücktenLage des Landes der Billigkeit entsprach.
Wenn er die beidenFürstentümer nicht hergebenund überhaupt von dem
Testamentedes Vaters nichts wissenwollte, so handelteer damit im wahren
Interesse des Landes. Allein die Brüder waren nicht zufriedenund blieben
auch in Schwerin. HerzogKarl überzeugtesichnämlichbald, daß das von
feindlichenDurchzügenganz verheerteAmt Mirow keine1000, viel weniger
2000 Taler eintrage, und daß das Amtshaus daselbststarkbaufälligseiund
nur mit Lebensgefahr betreten werden könne. Seit dem Oktober 1658
klopfte er deshalb für sich und seine Brüder wiederholtbeim regierenden
Herrn wieder an; sie begehrten,daß Mirow instand gesetzt,daß es von den
Zahlungen, die der Johanniterorden nochbeanspruchte,befreit werde, daß
sie für ihre Alimentgelder, falls VerwüstungendurchKrieg einträten, eine
allgemeineVersicherung auf das Land erhielten, daß über die Alimente
ihrer vielleichtdereinsthinterbleibendenWitwen und über die ihrer minder-
jährigenGeschwisterBestimmungengetroffenwürden, daß derHerzogan ihre
SchwesterSophieAgnes die Jntraden des KlostersRühn wieder herausgeben

*) Später haben die Brüder allerdings behauptet, sie hätten sich zu dem Vergleich

nie verstanden (Schr. v. 25. Februar 1661), jedenfalls sahen sie ihn nicht als end-

gültig an.
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solle— letzteresja ohneZweifel eine berechtigteForderung — und anderes

mehr. Ohne alles dies sogleicheinzelnzu nennen, beantragten sie doch die

Wiederaufnahme der Vergleichsverhandlungenund ihren Abschluß durch

einen vollständigenRezeß, sonst sei es wohl das Beste, dem Testament zu

folgen.
Im Dezember zeigte der Herzog Geneigtheit zu weiteren VerHand-

lungen, allein diese günstigeStimmung dauerte nicht lange. Neben dem

Wunsche,nun endlichdie Geschwisteraus seinerResidenzzu entfernen, um

allein in ihrem Besitzezu sein und auch die beabsichtigteEinschränkungdes

Hofhaltes durchführen zu können, und der Absicht, seine Brüder einzu-

schüchtern,damit sie leichterihre Ansprüche aufgäben, war es wohl auch

die Besorgnis, HerzogKarl könne seine früheren Beziehungen zu Schweden

gegen ihn benutzen,was ihn zu strengerenMaßregeln trieb; es war ja die

Zeit des Vorstoßes der Schweden.
Während Herzog Gustav Rudolf bei ihm in Rostockweilte, erhielt

der Hofmarschallv. Wackerbarth mit dem Kammerjunker v. Schwaan den

9. Januar 1659 den Besehl,dieObhut über dieResidenzund FestungSchwerin

bis zur Ankunftdes Oberstleutnants v. Halberstadtzu übernehmen, die Tore,

Brücken und Pforten wohl zu besetzenund zu bewachenund niemand,

wer es auch sein möge, ohne expressen Befehl des Herzogs,

auch von den Brüdern heraufzulassen. Ein geheimes Schreiben

an die Räte in Schwerin erklärte dies strenge Verfahren dadurch, daß er

erfahren, wie die Prinzen im SchlosseZusammenkünfte mit ihren An-
hängern hielten, auch mancherleiBotschaftenvom Auslande empfingenund
immer noch, obgleichsie den Vergleich eingegangen, in den Besitz der
Stiftslande zu kommen hofften; er wolle sie im Schlosse nicht länger
dulden und den Hofhalt ganz eingehenlassen,um nach und nach aus der
Schuldenlastherauskommen.

HerzogKarl war gerade in Güstrow, um Gustav Adolfs Unterstützung
nachzusuchen.Hier bekamer ein Schreiben seines regierenden Bruders,
worin dieser ihm erklärte, er müsse endlichbei diesen gefährlichenZeiten
seiner Residenzallein,habhaft werden. „Schon bei Lebzeiten des Vaters
habe er sichzu keiner präjudicierlichenSubdivision (des Landes) und dergl.
verstehenkönnen,vielmehraufs feierlichstedawiderprotestiert. Karl mögealso
diejetzigenZeiten erwägenund bedenken,daß auch die geringstePräsumtion
bei den kriegendenParteien Anlaß zu Widerwillen und Weitläustigkeitzu
gebenund dasjenige zu verursachenpflege, wessenman sicham wenigsten
vermuten könne, und möge darum sichsolange auf dem ihm angewiesenen
Amte vergnügen, dahingegen sich der ResidenzChristians in etwas ent-
äußern, um Vermeidung mehrer Suspicion."

Die Folge dieser Maßregel war, daß HerzogKarl von Güstrow nach
Rostockeilte, wo damals gerade beide Landesherren verweilten und dort
den 8. Februar 1659 vor Notar und Zeugen einen feierlichen Protest
gegen die Gewaltmaßregeln seines Bruders zu Protokoll gab. Indessen
ließ er sichdochwieder, unter Verwahrung seines Rechtes, vom Landrent-
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meister1500 Taler auszahlen und zog sich nach Mirow zurück, um dort

der Bestimmung Christians gemäß, doch ohne dieseanzuerkennen,seine

dauerndeResidenzzu nehmen.
Herzog Christian, der in Rostockallen persönlichenVerhandlungen

mit seinemBruder ausgewichenwar, indem er schriftlicheDarlegung seiner

Wünschebegehrt hatte, räumte nun wenigstenseinen Anstoßbei Seite:

er gab Sophie Agnes das Kloster Rühn zurück. Dann erklärte er,

er müssewegen des inzwischenmit Güstrow entstandenenStreits zu den

Aktengelangen,die in des Vaters eisernerUrkundenladelägen, welchevon

den Brüdern gemeinschaftlichversiegeltwar. In Johann Georgs Gegen-

wart geschahdie Entsiegelnng,und eine Inventur wurde über den Befund
aufgenommen.

Gern hätte nun HerzogChristian auch das väterlicheTestament,das
in Lübecklag, in seinenBesitz gebracht. Er sandte deshalb seinen Rat

und Sekretär Friedr. Neumann aus RatzeburgnachLübeck,um seineAus-

lieferung zu veranlassen. AlleinHerzogKarl, der von Schwerin aus einen
Wink erhalten, schickteeinen Eilbotenvon Mirow nach Lübeckmit seinem
Protest, das Testamentdürfe nur in Gegenwart oder auf Anordnung aller
Geschwisterund der Vollstreckereröffnet,am wenigstenaber HerzogChristian
allein überliefert werden. Neumann mußte also unverrichteter Sache
wiederabreisen.

Christian bestand nun erst recht darauf, daß die Residenzvon den

dort noch weilendenGeschwisterngeräumt werde, was denn nun (den
22. Februar) auch geschah.*) Johann Georg und Sophie Agnes verließen

Schwerin und begabensichzuvörderstauf längereZeit nachHallezu Herzog

August. GustavRudolf hattesichvon vorn hereinam wenigstenschroffgegen

Christian gestellt, sein gewöhnlicherWohnsitzwar in den nächstenJahren

Grabow, dochhielt er sichoft bei dem ältestenBruder in Schönberg oder

Stintenburg auf und begleiteteihn auf seinen Ausflügen nach Hamburg.

Der Schriftwechselüber Testament und Apanage, an dem sichauch

Gustav Adolf von Güstrow wie Augustvon Sachsen und ChristianLudwig

von Lüneburg beteiligten,spann sichweiter fort. Im März kam auch der

vierte Bruder, Herzog Friedrich, aus Italien über Halle nach Grabow

zurück,wo er den 25. März eintraf.**)

*) Auf Christians ausdrücklichen Befehl wurde die Beisetzungsfeier erst nach Ab-

reise der Geschwister den 24. Februar vorgenommen, sodaß niemand von der fürst-

lichen Familie an der Feier teilnahm. Die Leiche wurde in die Blutskapelle gebracht,

hier ist sie bis nach Christians Tod geblieben; erst Friedrich Wilhelm hat sie (1692) in

Doberan beisetzen lassen.

**) Die Kunde von Adolf Friedrichs Tod hatte er in Paris erhalten, war von da

auf Befehl feiner Mutter, wie schon vorher beabsichtigt war, nach Lyon gereist, wo er den

13. April ankam. Da ihm die Mittel ausgingen, so schrieb er von hier aus an Christian,

der ihn» riet, zurückzukehren und dem Leichenbegängnis beizuwohnen. Die Mutter ver-

pfändete aber einen Teil ihrer Gold- und Silbersachen für einige 1000 Taler, um ihm die

Fortsetzung der Reise nach Italien zu ermöglichen.
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In Halle hatte er durch seineGeschwisterJohann Georg und Sophie

Agnes, die dort gerade an demselbenTage mit ihm (den 4. März> an-

kamen, erfahren, was vorgefallenwar. Herzog Friedrich war noch nicht

volljährig, konntealso schondeshalb nicht in eignemNamen in den Streit

eingreifenund hielt es für das sicherste,vorerst sichmöglichstfreundlich zu

seinem regierenden Bruder zu stellen. Er meldete ihm seine glückliche

Heimkehr und kündigte ihm seinen Besuch an. Als er ihn mit Gustav

Rudolf zusammeniu Schwerin verfehlt hatte, wurden beide von Christian

nach dem Dömitzer Zollhause eingeladen; zu aller Überraschung stattete

Christian darauf Friedrich einen Gegenbesuchin Grabow ab, nahm ihn

von da für einen Tag nachSchwerin mit uud pflegte auch sonst gute Be¬
ziehungen zu ihm. Selbst als Friedrich im Juui als Gesandter seiner
Mutter mit deren beiden Räten, v. Kapellen und Dr. Klatt, zusammenin

Hamburg bei Christianerschien,ward er ans das sreuudlichsteaufgenommen
und auch freundlichentlassen.

Die Verhandlung selbstwar freilich resultatlos. Die Eröffnung des
Testamentes, um die die Herzogin ersuchenließ, lehnte Christian rundweg
ab, er sei gar nicht gemeint, das väterlicheTestament feierlicheröffnen zu
lassenund sichdadurchein Präjudiz über den Hals zu ziehen; er habe es
unter Vorbehalt seiner Rechte eröffnen lassenwollen; nachdemaber Prinz
Karl dagegen Einspruch getan, wolle er es bis an den jüngsten Tag
in deposito verbleibenlassen.

Auch eine endgültige Erklärung wegen der Alimente begehrte die
Mutter, zu der sichChristian bei der- damaligen Lage des Landes nicht
verstehenwollte oder konnte. Er bot Friedrich selbst, wie es scheint, vor-
läufig 900—1000Taler und wies ein einmaliges Geschenkvon 600 Talern
an die Mutter für die jüngeren Schwesternan, dazu für deren weitere
Erhaltung die Einkünfte des Hofes Kolbow, alles nur provisorisch. Er
meinte, er habe „sicherklärt, wie es der Sachen Beschaffenheitund der
betrübtenZeiten Zustand erleiden wollen," seine definitiveResolution müsse
er auf bessereZeiten verschieben.

Die Mutter war hiermit wenig zufrieden. Obgleichsonstwohlhabend,
war doch auch sie damals in arger Geldnot. In einem Schreiben vom
6. Juli 1659 erkannte sie also zwar an, daß er, Christian, „bei itzigen
schwerenLäusten nicht eben auf Rosen einhergehe," erklärte es aber für
unmöglich,von den Jntraden des einen Hofes Kolbowvier Prinzessinnen
und den jungen Adolf Friedrich zu erhalten, zumal sie seit einem Jahre
keineZinsen für ihre ausstehenden Kapitalien mehr eingenommen habe.
Der Herzogmöge wenigstensnoch den Hof Steinbeck hinzulegenund die
Pächte, welchedas Amt Eldena nachSchwerin zu zahlen habe. Dies aber
lehnte Christian ab. So stand es um Mitte 1659, als Christian sichzu
einer Reise außer Landes und zur Einsetzung einer Statthalterschaft
entschloß,der ein besondererAbschnittzu widmen sein wird. Vorerst wird
noch ein Blick auf den Fortgang des Ehestreites zu werfen sowie
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Christians Verhältnis zu dem Güstrower Vetter und zu den Land-
ständen zu schildernsein.

Alle BemühungenChristians noch bei Lebzeitenseines Vaters, seine
Gemahlin zur Rückkehrzu bewegen,waren fruchtlos gebliebenund mußten
fruchtlos bleiben, da er es stets vermied, über Rückgabeder Güter der
Herzogin(Stintenburg und Zarrentin) irgend welcheZusagen zu machen,
währenddie Herzogin eben in dieserRückgabedie erste Vorbedingungfür
eine Aussöhnung sah. Nach seinem Regierungsantritt fand er in den
erstenMonaten noch keineZeit, sich mit dem Ehestreit zu beschäftigen,
allein schonden 20. Juli ließ er seine Regierungsräte im Verein mit den
Landräten ein Schreiben an ChristineMargarete richten, in dem sie, in
sehr devoter Form, aufgefordert wird, zu vergessen,was geschehen,und
zurückzukehren.Zu gleicherZeit ward Herzog August von Wolsenbüttcl
um seine Mitwirkung für diesenSchritt ersucht.

Die Herzogin erwiderte (den 21. September), es sei Christian mit
der Aussöhnung niemals ein Ernst gewesen, auch müßten erst die Be-
dingungenderselben festgestelltwerden. Gerade über diesenPunkt aber
war Christian entgegengesetzterMeinung. Eine „Aussöhnung", wie er sie
sichdachte,konntenur darin bestehen,daß die Herzoginzunächstbedingungs-
los und nur auf die allgemeineZusicherung einer guten Behandlung hin
zurückkehrte,wodurch die kaiserlicheKommissionüberflüssig wurde und
etwaigeRestitutionsediktederselbenhintertriebenwurden. War sie einmal
wiederin seiner Gewalt, so fand sich dann wohl ein Weg, Stintenburg
gauz in seineHände zu bringen, er gedachtenämlichden Ort, wenn irgend
möglich,nicht wieder fahren zu lassen. Auf alle Fälle aber war seine Ab-
ficht,dieEntscheidungzu beschleunigenund, wennseineGattin nicht wieder-
kam, die Ehe so schnellwie möglichzu trennen, um für eine andere Ver-
mählung frei zu werden.

Vorerst setzteer indessenseine Bemühungen,zu einer Versöhnungzn
gelangen,noch fort und suchtesichdes GüstrowerVetters für diesenZweck
zu bedienen.

Gustav Adolf hatte es nach Christians Regierungsantritt für ratsam
gehalten,dem neuenHerzogvon Schwerinmit Höflichkeitentgegenzukommen
und deswegenden Hofmarschallv. Barsse nachSchwerin gesandt, der denn
auch den 6. März in Audienz empfangenwurde. Damit war der Verkehr
zwischenden beidenVettern wieder angeknüpft. Daraufhin sandteChristian
im Oktober 1658 den Landrat Daniel v. Plessen zu Gustav Adolf und
ließ ihn ersuchen,dochseineSchwesterzu einer reinen und rundenAntwort,
„ob sie zu voriger Liebe und Beiwohnungbereit sei" oder nicht, zu ver-
anlassen.

NachPlessens Erkundigungenin Güstrow soll Herzog Gustav Adolf
bei seinem letztenAufenthalt in Wolfenbüttel seiner Schwester sehr zu-
geredet haben, doch konnte seine Absicht nicht sein, sie ihrem Gatten
bedingungslosauszuliefern, er wünschtealso von Christian eine deutlichere
Auslassung. Christian umging diese aber in seiner Antwort (vom
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30. Oktober), sprach indessen den Wunsch aus, der Vetter möge eine

mündliche Unterredung zwischenden beidenGatten — wie er sie schon

öfter gefordert — vermitteln und bat Mitte November durch ein neues

Schreiben Gustav Adolf noch einmal um seine Vermitteluug. Dieser

fragte nun in Wolfenbüttel an und meldete den 4. Jannar 1659, seine

Schwester habe feine Vermittlung angenommen mit Vorbehalt der

kaiserlichen Kommission. Auf dieses Schreiben wurde von Christian

eine Antwort zwar entworfen, aber nicht abgesandt. Die schweren

Irrungen, in die er mit Gustav Adolf geriet, traten hindernd in den Weg.

Eben um die Zeit, als diese Irrungen sich verschärften —- im

Februar 1659 — entwarf Christian in Rostockzwei Schreiben an die

WolfenbüttelerHerzögeAugust und dessenSohn Rudolf August: Er könne

und wolle nunmehr in seiner jetzigen Lage nicht länger ohne Gemahlin

leben. Auch lasse sich ihre Vorenthaltung weder im Gewissen vor Gott

noch bei der ehrbaren, Friede und Einigkeit liebendenWelt verantworten

oder entschuldigen. Die Herzöge möchten ihre Wiederkunft befördern, er

sei für den Fall erbötig, sie als seine freundlich geliebte Gemahlin zu

ehren, zu lieben, zu schätzenund zu versorgen. Allein obgleichihm daran

lag, die Sache zu beschleunigen,so hielt er die Schreiben dochmehrere

Monate zurück, ehe er mit sichim Reinen war. Endlich bekamensie das

Datum des 9. Mai, und der Kammerjunkerv. Bibow wurde mit ihnen

nach Wolfenbüttel abgesandt, auch mit einem Schreiben au die Herzogin

selbst,datiert vom 10. Mai, wo Christian wieder den Wunsch nach einer
persönlichenZusammenkunftausspricht. Bibow sollte versuchen, sie selbst

zu sprechen,um sie in Christians Sinne zu beeinflussen.
Von den beiden Herzögenwar der Sohn mit Christian persönlich

befreundet, seine Antwort ist also in warmem Tone gehalten. Der Vater
antwortete in der Form zwar höflich, in der Sache ablehnend: er habe
anfangs alles versucht,um die Gatten zu versöhnen, aber seinenZweckver-
fehlt, dagegen allerlei unverschuldeteImputationen erleiden müssen, jetzt
habe er die Sache demAllerhöchstenanheimgestelltund richtetesichlediglich
nach den Befehlen des Kaisers. Die Herzogin vermied eine persönliche
Begegnung mit Bibow und lehnte auch eine Zusammenkunftmit Christian
ab. Es müßten erst die Mißverständnissebeseitigtwerden, damit sie „ohne
Leibesgefahrund steteHerzensangst"bei Christian leben und wohnen könne.
Eine gründlicheBeilegung aber sei bei einer persönlichenZusammenkunft
keineswegs zu hoffen, sondern vielmehr „ganz andere widerwärtige und
vielleichttraurige effectus daraus zu besorgen."

Christian aber ließ sich so leicht nicht abweisen. Er sandte Ende
Mai Bibow sogleichwieder nach Wolfenbüttel mit neuen Schreiben und
wieder mit dem Auftrage, um eine persönlicheAudienz nachzusuchen.Das
Schreiben an die Herzogin, das er mitnahm, datiert vom 25. Mai, besticht
durch seinen ernsten und aufrichtigenTon. Es heißt darin: „Das beste
und nächsteMittel zur EndschaftdieserSachen wird vornehmlichdarin be-
stehen, daß Wir zuforderst dies Werk vor eine Schickung,so der Höchste
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aus seinemgerechtenGerichte über Uns verhängen wollen, mit christlicher
Geduld von ihm einig und allein annehmen und Uns nachgehendsgegen
einander dergestalt, wie christlichenEheleuten gebühren und anstehenwill,
comportieren—, zu welchemEnde man wird darauf bedachtsein müssen,
wie sonderWeitläustigkeitdes vinculum conjugale, worauf das Hauptwerk
einig und allein besteht, wieder restabilieretwerde." Sie habe ganz und
gar keine Zweifel in ihn zu setzen, daß er ihr in allen ihren billigen
Wünschenund was immer ihr zu Gefallen geschehenkönne,willfahrenund
also begegnen werde, daß sie daraus seine „wahrhafte, redliche,treuste
Affection" genugsam in der Tat zu verspüren haben solle; er hoffe, es
werde die ihr von anderen widrigenLeuten vorgebildete,aber noch niemals
erwiesene(!) Gefahr von selbstenschonbei ihr fallen." „Ich wäre ja nicht
wert, •— so heißt es wörtlich weiter — von Gott in solchemStande,
darinnen ich geborenbin, zu leben, wann ich E. Liebd. als meine Ge-
mahlin anders, als sich'sgebühreteund verantwortlich,haltenund tractieren
solle,und wollenSie sichdochsolcherbeschwerlichenImagination nunmehr
eins gänzlichentschlagen,dann es Ew. Liebd. zur excuse dero längeren
Außenbleibenskeineswegsdienenkann noch mag." — „Ich bin und bleibe
demnach mit raison der gänzlichenMeinung, daß, wenn Wir einander
sehen und sprechenmöchten. Wir würden durch Gottes Gnade beide
satisfait." — „Ich intendiere und wünschenur einig und allein. Uns
beide aus diesem Labyrint, Ew. Liebd. aber aus dero Uns schwerzu
HerzengehendenTrübseligkeitund allerhand Nachredezu ziehen, und Ihr
mein redliches dankbaresGemüt in der Tat zu erweisen, bei Gott mein
Gewissen,und bei der ehrbarenWelt meineEhre und FürstlicheReputation
Zu erhalten." In einem Postskriptum versichert er nochmals seine von
Grund seiner Seelen treu gemeintegroßeBegierde zur Versöhnung. „Es
soll an allem, was zu dero Vergnügung und Fürstlichem Unterhalt nötig
sein mag, auf den Fall keineswegs ermangeln. Es ist ja Ew. Liebd.,
meines Ermessens reputierlicher und Gottes Ordnung bessergemäß, daß
Sie in dem Beruf, worin Sie von demselbengesetzet,verbleiben, als daß
Sie an fremden Örtern anderer Gnade ferners leben sollten. Hier in
diesemLande feyent Sie eineRegierendeLandesfürstin,und von jedermann
billig remittieret;da seynt Sie, sozusagen,nichts. — Derhalben setzenSie
dochalle eingebildeteFurcht aus den Augen."

Allein auf Christine Margarete wirkte der Brief keineswegsüber-
zeugend, sie fühlte sich vielmehr durchdie Behauptung, ihre Klagen und

Besorgnisseseien nur eingebildet, aufs neue verletztund bliebauf ihrem

Standpunkt, daß erst die Hindernisseaus demWege zu räumen seien. Der

Briefwechselspann sich dann noch eine Weile weiter, wobei jeder dem

andern dieHauptschuldzuzuschiebensuchte. EndlichentschloßsichChristian,

den Rechtswegzu beschreiten. Zuerst dachteer daran, ein geistlichesGericht

in Ratzeburgeinzusetzen(Juli 1659), er gab dies aber wieder auf, wählte

Schwerin zum Sitz des Gerichtes und schob seine Einsetzung auf bis in

die Zeit der beabsichtigtenStatthalterschaft.
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Mit Güstrow hatten sichMeinungsverschiedenheitengleichim An-

fang von Christians Regierung herausgestellt,die, je länger, destomehr sich

verschärften. Christian hatte eigenmächtigdas fürstlicheWappen und Siegel

ändern lassen,indem er die beiden 1648 abgetretenen Fürstentümer in der

seitdem üblichenWeise in dasselbe aufnahm. Er zeigte dies zwar nach-

träglich dem Güstrower Vetter an und gab ihm anHeim sichanzuschließen;

nach dessenAnsicht aber hätten sichbeide Höse vor der Einführung der

Änderung darüber vereinbaren müssen. Da keiner von beiden nachgab, so

mußten die Sitzungen des Land- und Hofgerichts in Sternberg unter-

Krochenwerden, weil es an einem gültigen Siegel für seine Urteile

mangelte. Ferner wußte Christian trotz mehrfachenAnHaltens des Güstrower

Herrn das ganze Jahr 1658 hindurch die Berufung eines Landtages zu

hindern.
Ende 1658 begann der Unfriede sichschärferzuzuspitzen,bei Gelegen-

heit des schwedischenEinsalls. Da durch denselbenauch Rostockgefährdet

wurde, so ließ Herzog Gustav Adolf durch seinen OberpräsidentenHerrn

v. d. Lühe vorschlagen, man möge in beider Fürsten Namen — Rostock

war ja gemeinsames Eigentum beider Linien — den Oberstleutnant

v. Vieregge zum Kommandanten der Stadt ernennen, der dann für ihre

Sicherheit sorgen werde. Lühe stand noch in Verhandlung mit Christian,

da erhielt dieser eine Nachricht, infolge deren er sofort Allarm blasen und

Lühe sagen ließ, er könne unmöglich„wegen eingelangter fast gefährlicher
Zeitung die Vollziehungder Resolution abwarten, er müssedie Nacht reisen
und seinesLandes Wohlfahrt beobachten." Dann eilte er mit einer seiner
Reiterkompagniennach Rostock.

Hier nahm er eine Abteilung von 22 Mann mit in die Stadt, den
Rest der Kompagniequartierte er in den nächstgelegenenDörfern ein; er
selbstnahm Wohnung auf demRathause, ließ sichalsbald die Schlüssel der
Tore geben und diese schließenund bewachen. Wenn jemand eingelassen
werden wollte, mußte erst die Erlaubnis dazu von ihm persönlicheingeholt
werden, und das war oft sehr zeitraubend, da Christian fleißig die Wälle
und Werke beritt und besichtigte,also nicht immer sogleichzu finden war.
Und dochwurde nicht einmal zu gunsten von Sendboten aus Güstrow eine
Ausnahme gemacht,auch diese mußten warten wie alle andern.

Worauf alles dies abzielte, erfuhr man in Güstrow deutlicherEnde
Dezember durch den Landrat v. Levetzow,der in Rostock bei Christian
erschien,um ihm in Gustav Adolfs Namen zu seinem Regierungsantritt zu
gratulieren. Er wurde zur Tafel gezogen, und hier gab es dann allerlei
Diskurse, über die man in Güstrow ein Protokoll aufzunehmenfür nötig
hielt. Nach diesem äußerte Christian zu wiederholten Malen, es möge
zwar sein Vetter sein Land gebrauchen und regieren, wie er wolle, das
jus primogeniturae aber habe er im Mutterleibe erlangt und gebühre
deshalb auch ihm das Kommando. Als der Landrat weiterhin davon
sprach, daß ein Landtag hochnötigsei, antwortete Christian, Er habe mit
keinem Landtag zu schaffen und wolle, wenn er Landtage zu
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halten nötig erachte, dieselben mit seiner Ritter- und Land-
schaft halten. Herzog Gustav Adolf möge es mit der Seinigen auch
machen, wie er wolle. Er wisse von keiner Kommunion noch wolle
er damit zu schaffen haben, und als der Landrat einwarf, daß die
Erbverträge darin den Ausschlag geben würden, antwortete Christian, er
habe die Erbverträge nie gelesen, begehre sie auch nicht zu
lesen. Daß bei dieser und ähnlichen Gelegenheitennoch andere scharfe
mehr auf Gustav Adolf selbstbezüglicheÄußerungen gefallen sein müssen,
ist zu schließenaus einer Bemerkung, die dieser den 4. Januar 1659 in
einer — protokollarisch überlieferten — Konferenz mit den Landräten
machte, er habe schon alles mögliche versucht, Christian zur Raison zu
bringen und wolle sichdessen„unbesonnene und verkleinerlicheReden nicht"
gefallen lassen; „man müsse Herzog Christian nicht mehr das geringste
indnlgieren noch übersehen."

Den 8. Januar 1659wurden diebeidenRäte Dietr. v. d.Lüheund Joach.
Friedr. Ganß wieder nachRostockgesandt, um Christian an dieErbverträge
und die Kommunion zu mahnen und die einzelnen Beschwerdepunkte
vorzulegen; die Abgesandten sollten auf einer bestimmten und runden
Antwort auf die einzelnenPunkte bestehen. In einer Nachinstruktionvom
9. Januar erhielten sie noch den Auftrag, sichnach den Patrouillenritten
durch die Straßen und der Visitierung der Wirtshäuser, die Christian
einige Nächte hatte vornehmen lassen, sowie nach Mandaten zu erkundigen,
in denen er die Kapitäne der Bürgerkompagnien angewiesenhatte, sichund
ihre Leute für eine Musterung bereit zu halten; ferner wenn nötig, bei
Christian Verwahrung einzulegen und Rat und Bürgerschaft zu erinnern,
daß sie nur beiden Fürsten eidlich verpflichteteKriegsvölker in die Stadt
nehmen sollten.

Die beiden Gesandten hatten am 11. Januar Audienz bei Christian,
der ihnen offen heraus sagte, er könne sichzur Kommunion noch zur Zeit
uicht verstehen; er sei ein Fremder in seinemVaterlande und bei Lebzeiten
seines Vaters zu keinen Affairen hinzugezogen, überdies seien alle Akten
noch mit der Herreu Brüder Petschaften in Schwerin versiegelt, er könne
dazu nicht kommen, bis er erst mit ihnen richtig sei, und es sei ihm
deshalb sehr bedenklich, sich in eine Sache einzulassen, deren eigentliche
Bewandtnis er noch nicht sondiert habe; bis er erst völlig informiert sei,
müsse er freie Hand behalten. In ähnlichemSinne war die schriftliche
Antwort (dat. v. 12. Januar) abgefaßt, die die Güstrowcr erhielten; unter
anderm wird darin Gustav Adolf entgegengehalten, er habe auf eigene
Hand Gesandtschaftenan den König von Dänemark wie auch sonst geschickt,
Christian habe daraus entnommen, „daß man die Kommunion so notwendig
oder beliebignicht halten müsse". RostocksBesetzungwurde damit begründet,
daß feindlicheTruppen ins Amt Doberan, also in RostocksNähe gerückt
seien. Die Ausschreibung eines Landtages sei bei jetzigenZeiten ebenso
kostbarwie beschwerlich,weil Ritter- und Landschaftund jeder im besonderen
von den Seinigen nicht wohl ferne sein, sondern zur Abwendung von
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Märschen und Schaden an seinem Wohnorte verbleiben, zudem auf Land-

tagen oft mehr verzehren müsse, als seine Kontribution betrage.

Darauf entschloß sich Herzog Gustav Adolf selbst uach Rostock zu

gehen, um persönlich weitere Übergriffe des Vetters verhindern zu können

und auch zu versuchen, ob er sich mit ihm ius Einvernehmen setzenkönne.

Aber wie in die Stadt kommen, da doch Christian die Tore verschlossen

hielt? Man mußte mit dem bisherigen Kommandeur, dem Oberstleutnant

v. Gamm, heimlich ins Einvernehmen treten und eine bestimmte Stunde

— den 15. Januar gegen Mittag — vereinbaren, zu der der Güstrower

Herzog, begleitet von seiner Garde, vor dem Steintore erschien und von

Gamm eingelassen wurde. Er stieg in einem Gasthause am Markts ab;

hierbei geschahes, daß die Garde, weil der Platz vor dem Gasthause durch

die Karossen und das Gefolge besetztwar, weiter auf den Markt hinauf-

reiten mußte, sodaß sie dem Rathaus gegenüber zu stehen kam. Hier blieb

sie eine Weile, bis ihr die Quartiere angewiesenwurden, während Christians

Leute überrascht aus ihren Quartieren herbeikamen, um wenn nötig, ihren

Herrn zu schützen.**) Christian sah eine absichtlicheFeindseligkeit in diesem

Verfahren des Vetters und als Gustav Adolf ihm — sogleich,nachdem er

abgestiegen,— sagen ließ, er sei gekommen,um mit ihm wegen Rostockzu

konferieren, verweigerte er die Besprechung. Die Landräte suchten zu

vermitteln, auch dies aber wies Christian ab, gab jedoch in einigen Punkten

nach: er sandte, ebenso wie Gustav Adolf, einen Teil seiner Garde wieder

fort, ließ die Zurückbleibendendie Patrouillenritte durch die Straßen ein-

stellen und, was die Hauptsache war, er gab die Torschlüssel dem ersten

Bürgermeister zurück und überließ es diesem auch wieder die Losung für

die Wachen auszugeben. Beide Herzöge verließen darauf Rostockwieder.

Christian machte zwar den 8. Februar der Stadt einen zweiten Besuch,

diesmal, um ihre Huldigung entgegenzunehmen. Er reiste aber, ehe dies

geschehen,wieder ab, wie es scheint, weil ihm der Aufenthalt durch eine

Feuersbrunst in der Nähe der fürstlichen Küche verleidet war.***)

Ein kleines Nachspiel hatte der Streit noch, das den Fürstenhof zu

Rostock,deu sogenannten „Doberaner Hof" betraf. Herzog Christian hatte

das alte daran befindlicheWappen abnehmen und sein neues dafür anbringen

lassen. Herzog Gustav Adolf aber sandte etliche Einspänniger und ließ,

den 20. April, Christians Wappen abnehmen und das alte wieder dahiu

hängen.

*) Vielleicht dem heutigen Gasthof zur Sonne, er soll „an einer Ecke" gelegen

haben.

**) Wetken erzählt in seiner Geschichte von Rostock, (Bet Ungnad, Amoenitates

S. 1280), daß auch Herzog Christian seine Leute auf den Markt postiert und die Bürger-,

schaft ins Gewehr getreten und zwischen die Parteien gerückt sei. Das „Postieren" der

Leute Christians erklärt sich wohl auf die o. a. Weise, von einem Eingreifen der Rostocker

steht in den Akten des Schweriner Archivs nichts.

***) Dies letzte nach Kopmann, in den Beiträgen zur Geschickte der Stadt Rostocks

I V, 1, S. «2 (1804).
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Drei Tage später (den 23. April) wurde bei dem großen Brande, der
dieganzeStadt Sternberg bis auf eineeinzigeScheune in Aschelegte,auch das
Land- und Hofgerichteingeäschert. Christian ließ die Akten, soweit sie ge-
rettet waren, sofort nach Schwerin bringen und dort in Verwahrung
nehmen. Zu dem gleichenZwecke hatte auch Gustav Adolf Reiter ab-
gesandt, aber sie waren zu spät gekommen. Damit hatte Christian ein
Mittel mehr in der Hand, die Wiederaufnahme der Sitzungen des höchsten
Landesgerichtes,so lange es ihm beliebte, zu hindern.

HerzogGustav Adolf wandte sichdarauf an den Kaiser (den 20. Juni>
mit einer langen Beschwerdeschrift,mit welcher ein jahrelanger Prozeß
vor dem Reichshofrat begannt)

Ebensowenigwie die Rechte des Güstrower Vetters achtete Christian
die der Stände, wie sie durch die Reversalen und die ständischeUnion
verbrieft waren. Die erste Forderung, die er an seine Stände brachte,
war allerdings an sichbillig und gemäßigt. Um die Mittel für die von
ihm neu geworbenen Garnisonen und Truppen bewilligt zu bekommen,
berief er auf den 24. August 1658 einen Deputationstag nach Sternberg,
wo er persönlichin BegleitungdesHofmarschallsv. Wackerbarth,desKammer-
direktors v. Lützow und des KanzleidirektorsDr. Brüning erschien. Die
Proposition, die hier den Ständen vorgelegt wurde, wies auf die Absicht
hin, die der Vater gehegt, zur Abstellungdes Unwesensund der Räubereien
bei den Durchzügen sichder alten Lehnsverpflichtungder Ritterschaft (der
„Ritter- und Lehnpferde") sowie der Bürgerwehr in den Städten zu be-
dienen. „Da aber dieses Werk bis dato ins Stocken geraten und auch
keineKreiZverfassungzustande gekommensei, so habe er, auchdamit Ritter-
und Landschaft selbst der Mühe und der in Ausrüstung ihrer Lehnpferde
zu besorgendenBeschwerungund Weitläuftigkeit überhoben und zugleichden
von dem Kreise verschiedentlichgetanenen Requisitionen Folge geleistet
werden möge, selbst einige Truppen geworben, und, wie er nicht zweifle,
daß Ritter- und Landschaft diese wohlgemeinte wachsameFürsorge dank-
barlich erkennen und Ihm nach dem Exempel aller benachbartenKur- und
Fürsten treuer Vasallen und Untertanen unter die Arme greifen und, wie
diese Völker am besten verpflegt und keiner vor dem andern deswegen

*) Zu den bisherigen Streitpunkten kam im Jahre 1660 noch ein neuer. Die
Städte Lübeck und Hamburg hatten die kleinen Sorten dänischer Münze (Schillinge und

Sechslinge), weil sie minderwertig waren, außer Kurs gesetzt und die doppelten und ein-
fachen Markstücke auf 28 und 14 Schill, reduziert. Da nun diese schlechten Münzen in
großen Mengen ins benachbarte Schwerinsche flössen, so erließ Herzog Christian den
27. Oktober 1660 (und den 21. Januar 1661) ein gleiches Edikt, aber Herzog Gustav Adolf
erwirkte die Kassierung dieses Ediktes durch den Reichshofrat, weil das Münzivesen zur
Kommunion gehörte. Es sind aber auch später noch einseitige Verordnungen über das
Münzwesen von dem einen oder andern Herzog erlassen. S. K. Fr, Evers, Mecklenb.
Münzverfassung, I (Schwerin 1788), S. 104ff., wo die weitere Geschichte des mecklenb.
Münzwesens dieser Zeit zu finden ist, auch ebendort S. 291 ff (rostockische Münzgeschichte),
403 ff. (wismarsche), 458 ff. (Kreistag vom Jahre 1681); B. II desselben Werkes werden
die einzelnen mecklenb, Münzen, die geprägt worden sind, aufgezählt und beschrieben.
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beschwertsein möchte, so viel gehorsamer und williger an die Hand gehen

würde, so habe er nötig erachtet, der E.-E. Ritter- und Landschaft Depn-

tierte zu berufen, um ihre Erklärung darüber vernehmen zu lassen."

Die Antwort der Deputierten lautete (in Abkürzung) folgender-

maßen:
„Es sei mehr denn zuviel bekannt, daß das Land in solchen Ruin

geraten, daß bei manchen das liebe tägliche Brod nicht mehr zu finden sei,

überdies trügen Ritter- und Landschaft zur Unterhaltung der Kreisvölker

jährlich ihr zustehendes Kontingent, weshalb ihr einige weitere Verpflegung

der Reiter über sich zu nehmen gar unerträglich fallen wolle; damit aber

Serenissimus ihre Neigung, und wie sie auch vor Leistung der Huldigung

und Bestätigung der Privilegien aller äußersten Möglichkeit nach Ihm an

Hand zu gehen beflissensei, selbst so viel mehr zu verspüren haben möchte,

so biete sie an, allein aus angeborener Liebe und treuer Affektion gegen

Serenissimus sich gleichsam über Vermögen anzugreifen und den halben

Teil der jetzt in Christians Dienst stehenden Reiter halb in natura, halb

aber mit Geldmitteln auf drei Monate und nicht weiter, doch ohne alles

Präjudiz und irgend welcheFolgerung zu verpflegen, indem man die sichere

Hoffnung zu Gott habe, daß die Zeiten sich inzwischen so anlassen würden,

daß keine weitere Verfassung von Nöten sein werde; sie bitte aber, wegen

einiger weiteren Verpflegung der Reiter nicht in sie zu dringen, so wie

sie durch diesen Act und freiwilliges Anerbieten sich zu keiner Separation

verstandenoder eingelassen,sondern weil die sämtlicheRitter- und Landschaft

des Herzogtums Mecklenburg ein untrennbares Korpus sei, sich auch davon

nicht abgeben, sondern dem Korpus beständigzu inhärieren expreß reserviert

und ganz feierlichsthiermit bedungen haben wolle."
Im weiteren Verlauf der Verhandlungen brauchten die Stände den

Ausdruck, sie müßten bei ihrem ersten Vorschlag verbleiben, weil sonst „die

wenigen noch übrig gebliebenen Untertanen mit Stumpf und Stiel auf

einmal ausgerissen würden." Dieser scharfeAusdruck erregte den Unwillen

des Herzogs: er ließ den Landessekretär Schmalbach durch Wackerbarth

verwarnen, künftig sich größerer Mäßigung zu befleißigen, damit Sere-

nissimus „andere Dinge wider ihn zu gebrauchen nicht bewogen werden

möchte," und als sich Schmalbach damit entschuldigte, der Ausdruck sei,

wie gebräuchlich, aus den zu Protokoll gegebenen Worten entnommen,

mußte ihn der KammersekretärKretschmar noch einmal ernstlich verwarnen,
„hinkünftig die Feder etwas stumpfer zu machen, und wenn gleich

R.- u. L. in den Voten zuweilen harte Worte gebrauche, selbige zu ändern,
denn es sei zwar Serenissimi Herrn Vater oftmals von R.-u. L.
mit dergleichen harten Schriften begegnet worden, Serenissi-
mus aber wolle solches ganz nicht dulden, sondern ernstlich
hiermit inhibiert haben. Auch die Antwort, die an die Stände erging,
bringt Christians Empfindlichkeit über diese Worte zum Ausdruck; er
verlangt, daß man ihn mit dergleichen ungewöhnlichenFormeln verschone
und seine Fürst-Väterliche Affektion besser konsideriere, erklärt sich aber
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lichenÄmtern unterhalten lassen zu wollen, in der Erwartung, daß Ritter-
und Landschaftdie beidenandern zu verpflegensichnicht weigern werden.*)

R.- it. L. gestand dies auch zu, aber nur auf die drei Monate Sep-
tember, Oktober und November und nur halb in Geld, halb in Naturalien,
was Christian annahm. Er lud darauf die Landräte zur Tafel, und so
schiedman für diesmal noch in Frieden von einander. Doch wurde durch
den Verlauf der Verhandlungen Christian in seiner von vorn herein ge-
hegten Absicht noch bestärkt,die Reversalen nicht gutwillig zu be-
stätigen, vielmehr, wenn irgend möglich,unbeachtetzu lassen.

Noch einmal bewilligten die Stände nach Ablauf jener drei Monate
eine Summe, diesmal ein Fixum von 6000 Talern, „um sichdadurch der
ferneren Unterhaltung der Reiter zu entheben," dann weigerten sie weitere
Zahlung. Christian wartete bis in den Mai 1659, schriebaber dann aus
eigene Hand die Kontribution weiter aus, und zwar vom März an und
ließ sie, als die Stände nicht gutwillig zahlten, durch Exekutioneintreiben.

Eine zweite Abweichungvon den Bestimmungen der Union war, daß
er die Akziseaus den Städten seines Landesteiles von Michaelis 1858 an
in die Kammer zu zahlen befahl und zur Verpflegung der Kompagnie
seiner Truppen verwandte, die zugleichals „Kreiskompagnie"galt, während
die AkzisegelderdemHerkommennachin den Landkastenzu Rostockzu bringen
waren. Die Städte hatten noch die besondere Beschwerde,daß sie, obgleich
sie ihr Kontingent zur Verpflegung der Reiter beitrugen, dennochaußerdem
die bei ihnen einquartierten Reiter oder Besatzungstruppen zu Fuß ohne
jegliche Bezahlung verpflegen und, „was sonsten dabei passieret," dulden
mußten.

Alle dieseBeschwerdenwurden schon im Juni 1659, ehe die Exekution
in Schwerin verfügt war, durch den Engeren Ausschuß an Herzog Gustav
Adolf berichtet mit dem Antrag, Abhilfe und die Berufung eines all-
gemeinen Landtages zu erwirken. Es erfolgte ein Mahnschreiben Gustav
Adolfs an die Schweriner Stände, (datiert vom 13. Juli)**) daß sie sich
der Zahlung wie anderer Kontributionen bis zu einem allgemeinenLandtag
enthalten sollten.

Einige Tage vorher hatten die Stände, während die Exekution im
Schwerinischenschonim Gange war, ihre Union erneuert (den 6. Juli)***),
zugleicherhoben sie unter sich eine Kollekte von 3000 Talern, die dazu
bestimmtwar, die Kosten für eine Gesandtschaft nach Wien zu bestreiten,
wo man die Bestätigung der ständischenPrivilegien erbitten wollte.

Während alles dies im Flusse war, entschiedsichin Wien die Frage
der Belehnung mit den mecklenburgischenLanden. Christian hatte den
Versuch gemacht, die Belehnung über das ganze Land zu erhalten.

*) Die Verpflegungsgelder betrugen monatlich für jede Kompagnie 804 Reichstaler.

**) Abgedruckt bei Sachsse, Mecklenburgische Urkunden, und Daten, S. 386.

***) S. Sachsfe, S. 383.
Wagner, Herzog Christian. 3



— 34 —

aber eine hierauf bezüglicheEingabe war vom Reichshosrat überhaupt nicht
angenommen worden. Er fügte sich hierin, nicht ohne einen Protest, in
dem er sich seine Rechte vorbehielt. Immerhin war es auch schon ein Er-
folg, daß seine Abgesandten (den 17. Juni 1659) die Belehnung nicht nur
über das Herzogtum Mecklenburg-Schwerin, sondern auch über die beiden
im Testament des Vaters seinen Brüdern überwiesenen Fürstentümer
Schwerin und Ratzeburg erhielten/) womit vorläufig die Ansprüche der
Brüder abgewiesenwaren. Und überdies bekam der Lehnbrief über das
Herzogtum eine Fassung, die Christian auch den Besitz des Güstrower
Landes sicherte, für den Fall, daß es bei seinen Lebzeiten erledigt werde.
Es wurde nämlich in einem Passus, - der in die nach der Teilung vom
Jahre 1621 ausgestellten Lehnbriefe über den etwaigen Heimfall einer der
beiden Landeshälften aufgenommen war, eine scheinbar bedeutungslose, in
Wahrheit sehr schwerwiegendeÄnderung getroffen. Während er 1621 da-
hin lautete, daß, wenn einer der beiden Brüder ohne Erben mit Tode ab-
gehen sollte, alsdann des Verstorbenen Land und Leute an den Lebenden
nnd seine Lehnserben fallen sollten, wurde in dem neuen Lehnbrief einfach
an Stelle des Wortes „Gebrüder" das Wort „Gevettern" gesetzt. In den
früheren Lehnbriefen vor dem Jahre 1621 hatte die Stelle gelautet, daß im
Falle der Erledigung des einen Teiles dieser an „die Lebendigen" fallen
sollte, womit sämtlichenoch übrigen erbberechtigtenMitglieder des Fürsten-
Hauses gemeint waren. Die neue Fassung aber schloß, so lange Christian
lebte, für den Fall der Erledigung des Güstrower Landes etwaige Ansprüche
seiner Brüder aus.**)

*) Am selben Tage erhielten unmittelbar nach den Schweriner Gesandten auch die
Güstrower die Belehnung.

**) Wie wenig übrigens Christian trotz der Abweisung in Wien seine Anschauung,
daß ihm das ganze Land gebühre, aufgab, erweist ein Aktenstück, das Observanda enthält
über ein Reichshosratsprotokoll vom 19. Februar 1660. Darin heißt es: „Vermöge des
Großväterlichen Testaments, worauf billig das Fundament gesetzet, haben Meines H. Vaters
Gn., welcher von der Großfrau Mutter das Testament Hinterhalten und also verleitet
worden sein, nicht nötig gehabt, in Präjudiz seines Juris primogeniturae und der
Posterität einige Landesteilung und brüderliche sogenannte Erbverträge einzugehen, oder
selbige sollen oder können machen, habe demnach Ich als primogenitus und Successor
mich keineswegs zu solcher schädlichen Zergliederung, und daraus entstehendem Unheil ver-
stehen können, zumahlen, da des H. Vaters Gn. selbst nachgehends gern aus der
Communion, wenn Er vermöge Transaetion gekonnt, gewesen wäre, alldieweil Er gar zu
spät gefunden, was für Ungelegenheiten und Jneonvenientien Ihm teils von seinen
H. Brüdern und nachgehends von dem §. Vetter gemacht worden, welches alles aber Mir
an meiner rechtmäßigen Suecesston und eompetierenden «Jure primogeniturae nicht hat
schaden sollen. Dannenhero auch zur Bezeugung meines dissensus und Behauptung
meines Rechtes Ich sowohl bei Antretung meiner Regierung und bisnach Mich der höchst
präjudieierlichen Communion geäußert, als auch noch neulich bei Empfahung der Lehen
feierlichst darwider habe protestieren müssen" usw. Einen noch weit schärferen Ausdruck
gab er seinen Ansprüchen auf das Güstrower Land in einem Gespräche mit dem Landrat
v. Maltzan, dem er, wie er selbst den 22. September an seinen Rat Bünsow schrieb, mit
dürren Worten sagte, „er könne und wolle den zu Güstrow für keinen re-
gierenden Herrn erkennen."



Nachdemso ChristiansStellung seinenBrüdern gegenübervor Kaiser
und Reichbefestigtwar, konnteauch eine längereAbwesenheitfür ihn kaum
nochgefährlichwerden. MannigfacheGründe aber waren es, die ihn dazu
trieben, sichden lästigstenSchwierigkeitender Lage vorläufig durch Ent-
fernung zu entziehen. Der Krieg war noch im Gange, neue Truppen-
einmärschestandenbevor. Bei dem sehr stark ausgeprägten Bewußtsein
von seiner fürstlichenWürde, das Christian eigen war, fürchteteer, diese
könne,wenn er sichBegegnungenmit den fremdenOffizierenund Truppen
aussetze, darunter leiden. Dazu mag wohl der Überdruß an allen den
anderen Widerwärtigkeiten,von denen er sich geplagt fühlte, gekommen
sein, ferner die Besorgnis vor persönlichen,unfreundlichenBegegnungen
mit Herzog Karl, auch der Wunsch, sich, da er im Lande nicht helfen
konnte,auswärtige Freunde zu suchen, um mit deren Hilfe Entschädigung
für die Kriegsleideu zu erhalten. Endlich hoffte er auch, die Ehesache
leichtererledigenzu können, wenn er sichselbst mehr in der Ferne hielt.
Genug, er entschloßsichzu einer längeren Reise nach Süddeutschlaudund
zur Einsetzung eines Statthalters für die Zeit seiner Abwesenheit.
Für diesenPosten ersah er sichden Königl. dänischen Generalmajor
Friedrich v. Buchwald, der auf seinen Gütern in Holsteinlebte. Das
Ernennungsdekret,nachdemsichübrigens Christian in allenwichtigenMaß-
regeln die Entscheidungvorbehielt, ist datiert vom 20. Juli 1659 aus
Hamburg, sein Amt trat Buchwaldden 10. August an, nachdemdie Land-
räte, der Engere Ausschuß,die Beamten, die Geistlichkeitund dieOffiziere
angewiesenwaren, ihn als den Stellvertreter des Landesherrn anzusehen.

Bis Ende des Jahres blieb der Herzog nochin der Nähe, teils in
Hamburg, teils in Stintenburg, Rehna und Schönberg; zuweilenkam er
nachDömitz,einmal nachBützow,aber nicht, wie es scheint,nachSchwerin.
Anfang 1660 begann er seine beabsichtigteReise.

ii. Die StatthalterschaftWuchwalds.

Der neue Statthalter hatte den bestenWillen, seinen Posten aus-
zufülleu und fand die Hülle und Fülle zu tun. Zu seinen ersten Maß-
regeln gehörte die Verstärkung der Befestigungenvon Schwerin und
Bützow. In Bützow mußte außer der Garnisonskompagnieein Teil der
Einwohner wochenlangan denWällen arbeiten. Inzwischenergoß sichder
Strom der Heerschaarenwieder einmalüber das Land, auf demRückmarsch
uon Holsteinaus nachPommern und der Uckermark(vom 24. August ab);
und obgleichder Kaiser nach vielfachenBemühungenChristians den aus-
drücklicheuBefehl ergehen ließ, Mecklenburgals neutrales Reichslandzu
schauen, obgleichferner der Große Kurfürst sich energisch um strenge
Manneszuchtbemühte,so wiederholtensichdochauch bei diesemDurchzuge
die wilden Szenen, die damals die regelmäßigenBegleiter der Heeres-
Märschewaren.

3*
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Buchwaldernannte den vor kurzemzum Hofrat befördertenProfessor
Dr. Bodock,einen geborenenPolen, zum Bevollmächtigtenbei Montecuccoli
und erließ Warnungsschreibenan alle Ämter, die der Durchzug betraf,
daß die Untertanen sich rechtzeitigmit dem Ihrigen, besondersdem Vieh,
retten sollten; so viele wie möglich zog er in die Festungen. Außerdem
mußte auf Christians Befehl Herzog Gustav Rudolf den Kurfürsten wie
die kaiserlicheund die polnische Generalität im Ratzeburgischenan der
Grenze empfangen. Die Generale waren freundlich wie immer und
stellten, wie Christian gebeten,Schutzwachenfür die fürstlichenTafelämter
und Güter. Der Durchzugdauerte noch nicht ganz einen Monat, richtete
aber Verheerunggenug an. Beispielsweiselautet ein Berichtvon Buchwald
über eine Besichtigung von einigen Höfen des Fürstentums Schwerin
("vom16. September): „In Baumgarten ist Roggen und Gerste noch
mehrenteils da, der Hafer ganz zunichtegemacht. In Qnalitz haben sie
von ihrem Roggen, Gerste und Hafer nichts nachbehalten. In Göllin ist
von ihrem Roggenund Gerste noch etwas, von Hafer aber ganznichts. Im
Dorfe Bischofshagenhaben sie von Roggen, Gerste und Hafer nichts nach-
behalten. Im Hofe Bischofshagen ist einzelnes übrig. In Glambeckist
der Roggen mit dem Stroh ganz weggeführt. Im Dorfe Hermannshagen
ist nichts übrig geblieben von Korn, auf dem Hofe einzelnes von Gerste,
Erbsen, Heu. Im Dorfe Mendorfs (bei Baumgarten) ist nichts von Korn
übrig geblieben."

Am gefährlichstenwurden wieder die Polen. Sie erschienenunter
Zarnecki vor Parchim, dessenEinwohner die Tore der einigermaßen be-
festigtenStadt schlössenund sichzum Widerstanderüsteten. Vier Tage
blockiertendie Polen die Stadt, schon versuchten sie die Mauern mit
Leitern zu ersteigen, da gelang es dem Dr. Bodock,von Zarnecki einen
Revers zu erhalten, die Stadt sollegänzlichgeschontwerden, wenn Proviant
geliefert, die Tore geöffnetund das Überschreitender Elde nach Plan zu
mit der Armee und dem Troß gestattetwerde. Und so geschahes denn.

Nach der Sitte der Zeit erhielten die höheren Offiziereder fremden
Armeen bedeutendeGeschenke,so z. B. Derfflinger ein Pferd, das Herzog
Christian selbst in Hamburg für 100 Dukaten gekauft hatte, General
Zarnecki bekam für das Wohlverhalten der Seinigen (?!) des Herzogs
Bildnis in Brillanten.

Auch jetztwar Dömitzwieder in Gefahr: es traten Anzeichenhervor,
daß Montecuccoli sich gern der Festung bemächtigt hätte. Da dies be-
sonders die Schweden zu Wismar auf das äußerste gereizt haben würde,
so sandte HerzogChristian den 8. September HalbeLstadtmit Truppen
nach Dömitz,der denn auch den Ort zu behauptenwußte.

Leider war der Aufenthalt der Kaiserlichenin Pommern nicht von
langer Dauer. Im November 1659 berichteteBuchwald nach Hamburg
an Christian, daß Montecuccoli die Absichtzeige, Winterquartiere in
Mecklenburgzu beziehen. Der Herzog tat sofort alles, beim Kurfürsten
sowohl wie am kaiserlichenHofe, um dies harte Schicksal abzuwenden.



Man erwiderte,daß die Schwedenvon Wismar aus stets Miene machten,
die Verbindungder alliiertenArmeen in Holsteinund Pommern zu unter-
brechen,und daß es somit von höchsterstrategischerBedeutung für den
Gang des Krieges sei, dauernd festenFuß in Mecklenburgzu behalten.
Den 15. Dezemberbezogdas kaiserlicheHeer seineQuartiere. Montecuccoli
nahm sein Hauptquartier in Parchim. Seine Truppen, zuerst etwa
10009 Mann, vermehrtensichim Laufe des Winters auf fast die doppelte
"Anzahl,mit einemunendlichzahlreichenTroß; es waren8 Reiterregimenter,
5 Jnfanterieregimenter,2 Regimenter Kroaten und Grenzer. Nach einem
BerichteBuchwaldswar jedesRegiment mit seinemAnhang, auchWeibern
und Kindern an 4000 Mann stark, wozu nochdie vielen Pferde kamen.

Die Truppen breitetensichim ganzenLande aus, und die Vortruppen
scharmuziertengegenWismar hin den ganzen Winter hindurchmit den
Schweden. Die Hauptmachtaber stand in der Nähe von Parchim; zu
Crivitz lag ein 3000 Mann starkesRegimentKroaten unter Graf Caprera^),
in Neustadtein anderes Regiment, nochandere lagerten von Parchim bis
Waren und Mirow. Das ohnehinarme Amt Mirow wurde bald völlig
ruiniert, auch das Amt Grabow hatte schwerzu leiden, da hier der General
Graf v. Götzen mit 3-4000 Reitern Quartier hatte. Die Kaiserlichen
verfuhren mit ihren Requisitionenund Kontributionennicht anders, als ob
sie in Feindeslandlägen. Auf der andern Seite setztenauch dieSchweden
ihre Erpressungenfort. Nach den Liquidationen wurden in einem Monat
9026 Taler bares Geld, 6000 Scheffel Getreide und 300 Haupt Rind¬
vieh an die Garnison in Wismar aus den umliegendenÄmtern geliefert.
Zögerte man, so erfolgte sofort bewaffneteExekution. Im KlützerOrt
standenSchweden,in Kröpelin kantoniertemehrereMonate ein schwedisches
Reiterregiment von fünf Kompagnien. Die Stadt mußte den Sold für
die Offiziere und Mannschaften schaffen,das Amt Doberan aber hatte
monatlich 1773 Scheffel Hafer, 84 Haupt Rindvieh, 200 Hammel,
398 ScheffelRoggen und 250 Tonnen Bier, sowie das Rauhfutter für
das Regiment zu liefern.

Überaus bedeutendeKosten machte diese Invasion, die bis zum
19. September 1660, also über 42 Wochen dauerte, dem Lande. Nur
Stadt und Amt Schwerin, das FürstentumRatzeburg,die befestigtenPlätze
Bützow und Dömitz blieben frei von Einquartierung, das übrige Land
wurde auf eine ganz unbarmherzigeWeise ausgesogen. Besonders die
Kroaten in Hagenow,Wittenburg und Gadebnschschontennichts. Daß sie
aber auch bis dicht vor Wismar streiften, beweistein Brief August
Friedrichs v. Plessen auf Barneckow(etwa eine Meile von Wismar) an
den Herzog, worin er meldet: „Ew. Durchlaucht klage ich untertänigst,
daß am letztenSonnabend eine Partei Kroaten des Oberst de Cappelet,
etwa IVOMann stark, meinen Hof Barneckowrein ausgeplündert und

*) 93ci einem Streifzuge nahmen btc gebrochen den Grafen gefangen, er wurde aber

bald wieder ausgewechselt.
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spolieret,Kistenund Kasten aufgeschlagen,die Betteil ausgegossen,Pistole»,
lange Büchsen, in summa alles, was sie gefunden, mitgenommen, die
Leute jämmerlich geschlagenund ganz nackendausgezogen und dergestalt
gehauset,daß es zum Erbarmen gewesen! Auch 12 meiner und 16 meiner
Untertanen Pferde sind mitgeführt." Rittmeister Joh. Friedr. Müller
wurde den 13. Februar durch Übermacht gezwungen, das Amtshaus
zu Gadebusch zu räumen. Und als wenn auch hier der Spruch sichbe-
Wahrheitensollte,daß ein Unglückselten allein kommt, wurden um dieselbe
Zeit außer Sternberg noch die Städte Lübz, Crivitz und Grevesmühlen
von verheerendenFeuersbrünsten heimgesucht.

Bei dieserLage des Landes wäre es ohneZweifelPflicht des Fürsten
gewesen,persönlichauf seinemPosten zu stehen, wie denn Herzog Gustav
Adols im Sommer 1659 aus eben diesemGrunde eine Badereise nach
Spaa weiter und weiter aufschobund schließlichganz aufgab. Die Räte
selber, Buchwald an ihrer Spitze, legten es Christian schonim Dezember
auf das dringendstenahe, nachSchwerin zu kommen,„er könne durch seine
fürstlicheAutorität und nachdrücklicheVerordnung vielen Schaden kräftiglich
remedieren und vorbauen, was bei den Untertanen einen großen Trost,
Freud und Zuflucht,wie uicht wenigereine untertänige Liebe und Affection,
nebst schuldiger Dankbarkeit erweckenwürde." Sie wiederholten diese
Mahnung öfter (so den 7. Dezember und den 10. Dezember)*, allein
HerzogChristian war anderer Ansicht,eineZeit lang ließ er die Mahnungen
überhaupt unbeachtet,endlich,den 23. Dezember, gab er dm Räten zu er¬
wägen, „was bei so gestalten Sachen, da fast kein Respekt gegen- einen
freien Reichsfürstengebraucht, sondern nach eigenemBelieben sein Land
und Leute dergestalt unverschuldeterWeise zu ruinieren verfahren wird,
zu tun sei." „Wir müssenhierdurchid. h. durch seineEntfernung), meint
er. Unsere Displicenz contestieren." Er blieb also fort, ja er ließ
seinen Statthalter bei wichtigenBerichten oft lange auf Antwort warten,
obgleicher ihm keineeingehendeInstruktion, wie Buchwald sie mehrfach
erbittet, gegebenhatte.

Im Frühjahr 1660 traf aus Büchen mit seinem Regiment der
kaiserlicheGeneral Prinz Ruprecht von der Pfalz ein, der bis in die Um-
gebung vou Rostockund namentlichins Amt Doberan vorgeschobenwurde.
Herzog Christian wurde nun wieder besorgt, daß die Kaiserlichen sichRostocksbemächtigenwollten. Um dem entgegenzuwirken,wurde Ende
Februar der herzogl. Rat und Inspektor des Fürstentums Schwerin,
Johann Stallmeister, mit Spezialvollmachtversehen, nach Rostockgeschickt,
tder aber schonden 3. April 1660 starb). Prinz Ruprecht gelang es, die
schwacheschwedischeBesatzung der die Warnow bei Warnemünde be-
herrschendenSchanze zur Kapitulation zu zwingen. Die Verschanzung

*) Recht drastisch ist ein Urteil Buchwalds in einem Brief an Bünsow den 22. De¬
zember: „Es wollen sich die finden, die da behaupten, daß ein exemplum absqne
exemplo sei, sein Fürstentum bei solcher Zeit zu verlassen."
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wurde geschleift. Aber die Schweden stationierten sogleicheinige Kriegs-
schiffein der Warnowmündnngund erhobenvon diesenaus nach wie vor
den Zoll.

Anfang Mai 1660 ward nach Karl Gustavs Tod der Friede zu
Oliva geschlossen.Nun hoffteman auf Abzug der fremdenGäste. Herzog
Christian bot bei Kaiser und Reich alles auf, um sein armes Land von
dem Drucke zu befreien, aber erst Mitte September verließ die Armee
Mecklenburg;den 19. September brachMontecuccolivon Parchim auf, und
bis Ende Oktober dauerten die Rückmärscheder Kaiserlichenund Branden-
burger aus Holsteinund Jütland. Das drückendsteaber war, daß ein sehr
großer Teil der kaiserlichenInfanterie wie auch der schwedischenGarnison
von Wismar im September und Oktober von den Fahnen entlassen und
abgelohnt ward. Somit trieben sich tausende brotloser, der Arbeit ent-
wöhnter Söldner nochlange Zeit in Norddeutschlandherum.

Halberstadtbemühtesichnach Kräften, mit seinen drei Schwadronen
nachund nach friedlicheZuständeim Laude wieder herbeizuführenund die
verderblichenNachzüglerüber die Grenzen zu verscheuchen.Es blieben
andernteils nicht wenige entlasseneSoldaten des alliierten Heeres als
Handwerker, Tagelöhner oder Dienstknechtein dem sehr entvölkerten
Mecklenburgzurückund gewannenhier Heimatsrechte.

Als die kaiserlichenRegimenter über die Schiffbrücke,die man bei
Dömitz gebaut hatte, nach Dannenberg abzogen, stellte Halberstadt eine
Reiterkompagnieauf dem rechtenElbufer an der Brückeauf. Diese ließ
mit Genehmigungder kaiserlichenGeneralität keinFuhrwerk, Packpferdoder
Stück Vieh hinüber, vou welchemnicht nachgewiesenwerden konnte, daß
es wohlerworbenesEigentum der Kaiserlichensei. Wie viel auf diese
Weise den rechtmäßigenEigentümern hat zurückgegebenwerdenkönnen,
wird uns leider nicht berichtet.

Man hättenun meinensollen,daß dies gemeinsamzu tragendeUnglück
die Glieder der fürstlichenFamilie näher zusammengeführthätte; allein es
geschahdas Gegenteil; der Unfriedeverschärftesichstark, und jetztwurde
auch Herzog Friedrich hineingezogen.Weil der „Totalruin" eingetreten
sei, stelltedie Kammer die Zahlung der Apanagen ein, für die Geschwister
ein um so härterer Schlag, als die Ämter Grabow und Mirow beidesehr
starkmitgenommenwurden. Auch die Einkünftevon Rühn wurden aufs
neue eingezogen(den 11. November1659). Dazu kamen schwerepersön-
licheKränkungenfür die Brüder. Der Statthalter versagte im Dezember
1659 dem HerzogJohann Georg, als dieser seinen in Schwerin weilenden
Bruder Gustav Rudolf besuchenwollte, die Wohnung auf dem Schlosse
und ließ HerzogFriedrich, der den 18. Dezember von einer Anzahl von
kaiserlichenOffizieren begleitet, von Gadebuschher vor das Tor kam,
überhauptnicht in die Stadt, sodaßer vor demTore in einem Gasthause,
„Pancratius Scheune" bleiben mußte. Der Herzog hatte nämlich be-
fohlen, es dürften die Brüder, wenn einer allein komme, zwar in die
Stadt, aber nicht anf das Schloß gelassenwerden.
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HerzogFriedrich hatte ein viel zu ausgeprägtes Ehrgefühl, als daß
er solcheBeschimpfungruhig hätte hinnehmensollen. Er schriebschonden
20. Dezemberan Christian einen langen Brief und ersuchteihn „treuherzig
und freundbrüderlich,"er möge „in Befindung ihres leider schonmehr als
zerrütteten und in agone gleichsamstehendengeliebtenVaterlandes, doch
unter ihnen als eines Stammes und Geblütes Brüdern, einige Miß-
Helligkeitenohne Ursach einzureißen nicht gestatten, besondern gutes
brüderlichesWohlvernehmenSeines Teiles erhalten helfen"; schließlichbat
er um Auszahlung der 1000 Taler, die ihm Christian schonvor der Ein-
quartierung versprochen habe. Zugleich forderte er in einem andern
Schreiben von BuchwaldAufklärung.

Sein regierender Bruder würdigte ihn keiner Antwort, Buchwald
aber berief sichauf seines Herren Befehle, und dieser billigte nicht nur
Buchwalds Verfahren gegeu HerzogFriedrich, sondern befahl jetzt (den
23. Dezember)geradezu,weil die Brüder „sichso gar widerlicherzeigten",
keinen in die Residenz zu lassen, und wenn einer von ihnen sichnoch
daselbstbefinde,ihm anzudeuten,daß Christian den Ort „aus gewissener-
heblichenUrsachen bei dieser Zeit ledig wissen wolle." Hiervon erhielt
Herzog Gustav Rudolf, der in Schwerin geblieben war, auf einer Reise
nach Grabow, wo er seinen Bruder Karl sprechen wollte, durch ein
Schreiben Buchwalds (vom 11. Januar 1660) an seinen Kammerjunker
Kenntnis.

Wegen der Geldbedürfnisseder Brüder hatte Christian nun freilich
den 8. Januar angeordnet, aus den Ämtern Warin und Bützow die fälligen
Hebungeneinzuziehenund davon die Prinzen zu befriedigen. Diese hatten
aber von diesemReskript noch keineKenntnis, als sie Mitte Januar den
verzweifeltenEntschlußfaßten, Christianin Hamburg persönlichanzusprechen.
Karl, Gustav Rudolf und Friedrich machtensichdaher auf und ließen sich
bei HerzogChristian, in dessenGasthof, „Zur goldenenTraube", anmelden,
traten aber, damit der Herzogihnen nicht entschlüpfe, sofort hinter dem
Diener bei ihm ein und trugen ihm nach einander ihre Wünsche vor.
Christianwurde betretenob solchenunvermutetenRencontres, das er später
eine „fast importune" Begegnung nannte. Er antwortete, er könne ihnen
nichts geben, seineÄmter seien total ruiniert. Sie ihrerseits erklärten da-
gegen, sie hätten nicht zu leben, Mirow und ebensoGrabow seien auch
total ruiniert, und ersuchtenihn um eineZahlung aus seinen in Hamburg
stehendenGeldern und namentlich aus den Gefällen vom Elbzoll. Der
Herzogentgegnete,er habe in Hamburg gar wenig Geld und könne dessen
nicht entraten, müssees zu einer Reise nach Wien verwenden; was aber
die Zolleinnahmenangehe, so sei er mit dem Elbzoll vom Kaiser zu seiner
Ergötzlichkeitbelehnt, dies habe mit den Landesintraden nichts zu schaffen.
Vergebensbehauptetendie Brüder, der Zoll sei seit undenklichenZeiten
einePertinenz des Landes gewesen; Christian blieb bei seinemStandpunkt.
Man ging dann auf die AusweisungGustav Rudolfs und die Beschimpfung
Friedrichs über. Der Herzog ward darüber recht verlegen,, er wissenicht.
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äußerte er, wessener sich zu seinen Brüdern zu versehen habe, denn wie
die Rede gehe, sei Karl in brandenburgische, Gustav Rudolf in schwedische
Dienste getreten! es sei ihm unbekannt, was der Statthalter zu seinem
Besten deshalb vorgenommen habe. Ja er hatte die Schwäche,seinen dem
Statthalter gegebenenBefehl, nicht allein jetzt vor den Brüdern, sondern
auch hernach in Gegenwart des Rates Bünsow und mehrerer Kavaliere
geradezuabzuleugnen! Friedrich und Gustav Rudolf erklärten jetzt zornig,
dann würden sie den Statthalter einen „Schelmen" schelten, bis er ihnen
Genugtuung gegeben. Dadurch aber reizten sie des HerzogsZorn nur noch
mehr; „das würde, versetzte er, der Statthalter, der seine Person ver-
trete, nicht tun; übrigens wolle er dem Kaiser vorstellen, wie ihn seine
Brüder behandelten und überliefen". Sie ihrerseits hielten ihm sein un-
brüderliches Benehmen vor und wie sie darben müßten. „Gott werde
ihn strafen," versetzteder Herzog, „wo er sich gegen sein eigenFleisch und
Blut so hart hielte," und erbot sich, ihnen sofort ein Zahlungsmandat
(nach Schwerin) mitzugebenauf eineQuote. Aber die Brüder erwiderten,
der Weg, den sie gemacht,sei zu weit und kostbar, um „April zu reisen";
sie begehrten einen baaren Vorschuß von des Herzogs Geldern in Ham-
bürg. Da sich Christian zu einem solchennicht verstehenwollte, so ent-
sernten sich die Brüder, Karl mit den Worten, der Bruder werde sichnoch
eines andern bedenken. Darauf entschloß sich der Herzog doch, ihnen
noch an demselbenAbend durch einen Rat 1000 Reichstaler überreichen
zu lassen.

Die Prinzen kehrten nach Grabow und Mirow zurück und erließen
von da aus sehr scharfe Schreiben an Buchwald, daß er sie wider alle
Ordre abgewiesenund vor den kaiserlichenOffizieren kompromittiert habe,
sie begehrten einen glaubhaften Schein über Herzog Christians Befehl.
Buchwald erhielt aber aus Hamburg einen Erlaß, daß aus gewissen
Gründen von nun an weniger denn jemals das Haus und die Feste
Schwerin einem Mitglied? der herzoglichenFamilie geöffnet werden solle,
und später aus Würzburg ein Schreiben vom 15. März 1660, worin der
Herzog nochmals seine frühere Ordre bestätigt, die sich aus den Zeit-
umständen rechtfertige, und seine Brüder scharf tadelt, daß sie sich so
gegen ihn in Hamburg benommen.

Vor der Hand waren nun auch die jüngeren Brüder verstimmt, und
sämtlicheGeschwisterwandten sichjetzt an den Kaiser und an das Reichs-
kammergerichtmit einer Klage wegen des Testamentes. Am 2. April
1660 erging darauf ein Mandat an die Stadt Lübeck, bei Strafe von
10 Mark lötigen Goldes alle bei der mecklenburgischenTestamentssachebe
teiligten fürstlichenPersonen zur Testamentseröffnung zu zitieren, allen
beglaubigteAbschriftenauszuhändigen, das Original aber bis auf weiteres
zu behalten.

Erst im August kam der Befehl nach Lübeck,und den 15. Oktober
wurde iu feierlicher Senatssitzung in Gegenwart der HerzögeKarl, Johann
Georg und Gustav Rudolf und der Herzogin Sophie Agnes das Testament
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im Archiv niedergelegt. Von Herzog Christian war kein Bevollmächtigter

zugegen, und er ließ (den 1t).Dezember) nachträglich gegen das ganze Ver-

fahren Protest einlegen.
Erst nach der Testamentseröffnung brachte die herzoglicheFamilie in

Erfahrung, daß die offizielleBelehnung Christians, auch mit den beiden

Fürstentümern, bereits im vorigen Jahre erfolgt sei: bisher hatte man dies

geheim gehalten. Sie wandte sichnun wieder an den Kaiser, und es ent-

spann sich ein langwieriger Prozeß, dessen Fortgang und Ausgang in

einem späteren Abschnitt zu behandeln sein wird.

. Herzog Friedrich hatte der Testamentseröffnung nicht persönlich bei-

wohnen können, denn er war in österreichischeDienste getreten und mit

den Truppen nach Süden abgerückt.*) Die Ausrüstung dazu hatte seine

Mutter unter neuer Verpfändung ihrer letzten Kostbarkeiten bestreiten

müssen, da Herzog Christian zwei Briefe Friedrichs mit der Bitte, ihm zu

diesemZwecke 2000 Taler aus dem Dömitzer Zoll zu überlassen, unbe-

antwortet gelassenhatte.
Auch die Mutter wandte sich um diese Zeit (den 26. Juli 1660)

noch einmal schriftlich an Christian und erinnerte an ihre Forderungen,

30 000 Taler, die sie im Zoll zu Dömitz, und 7000, die sie im Amte

Mirow stehen habe; die dafür restierenden Zinsen berechnete sie auf zu-

sammen ebenfalls 37 000 Taler; sie war bereit, von dieser Summe

10 00l>Taler zu streichen,bat aber, um ihre verpfändeten Sachen einlösen

zu können, um Zahlung vou 9000 Talern auf Abschlag zu Michaelis.

Christian antwortete höflich, wenn auch kurz, er wolle von seinen

Räten Bericht einfordern und dann weiter Antwort geben. Dabei aber

blieb es. Seine eigene Ansicht über die Forderungen der Herzogin ersieht

man aus eigenhändigen Randglossen, womit er ihr Schreiben versehen

hat: darin leuguet er die ganze Kapitalschuld von 37 000 Talern schlecht-

weg ab unter Hinweis auf seinen früheren Protest am Kaiserhofe gegen
die Verpfändungen des Vaters.

Überdies begann er, sie nicht allein Beeinträchtigungen ihres Wittums-
rechtes, sondern selbst persönlichenKränkungen zu unterwerfen. Er ließ
von Bauern aus den Wittumsämtern, die ihr notwendiges Saatkorn, um
es nicht in die Hände der Österreicher kommen zu lassen, bei Dömitzer

*) Herzog Friedrich machte als kaiserlicher Rittmeister den Feldzug des Jahres 1661

in Ungarn unter Monteeuceoli mit, der freilich ergebnislos und wenig rühmlich verlief;

das kaiserliche Heer, das nach Siebenbürgen vorrückte, mußte sich vor einem weit stärkeren

türkischen zurückziehen, unter schweren Verlusten durch Mangel und Krankheiten, und

lagerte dann für den Winter bei Kafchau (in Nordungarn). Herzog Friedrich nahm Anfang

Dezember Urlaub und kam noch vor Weihnachten in Grabow an. Im Juni 1662 reiste

er noch einmal zur Armee. Da er aber alle annehmbaren Chargen besetzt fand und auch

nur ein langweiliger Grenzpostendienst in Aussicht zu stehen schien, so kehrte er schon im

August wieder nach Grabow zurück, womit seine Laufbahn im österreichischen Heere ein

Ende hatte.
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Bürgern geborgen hatten und es nach dem Abzüge der fremden Truppen
wieder abforderten, den vierten Teil dieses Korns — wie es scheint, als
Entgelt für die Bergung — einbehalten und gegen das Wittumsrecht
Kontributionen für seine Reiterkompagnien auch aus den Ämtern Grabow
und Eldena eintreiben und nach Grabow Reiter legen, welche die Stadt
verpflegensollte. Kann dies vielleicht durch die Not der Zeit entschuldigt
werden, so erscheintes rein als persönlicheChikane, daß der Herzogin,
als sie nach dem Abzüge der Österreicher, etwa im Oktober 1660, mit den
Prinzessinnen eine Reise nachDannenberg unternahm, die Durchreise durch
Dömitz auf herzoglichenBefehl gewehrt, und daß ihrer Dienerschaft die
Benutzung der Elbe von Dömitz ab für Besorgungen in Hamburg nicht
mehr gestattet ward.

Alles dieses mußte der Statthalter Buchwald geschehenlassen, und
das Gehässige des ganzen Verfahrens fiel mit auf ihn. Nicht anders war
es mit dem Verhältnis zwischender Regierung und den Ständen, das sich
ebenfalls während seiner Statthalterschaft zusehends verschlechterte.

Den 3. Oktober 1659 erhielten die Stände in Wien die Bestätigung
ihrer Privilegien, die Christian ihnen bisher geweigert hatte. Trotzdem
dachteChristian nicht an Nachgeben. Als sie den 28. Oktober zu Rostock
zu einem Konvente zusammentraten, verbot er derartige Zusammenkünfte,
worauf die Ritter- und Landschaftden 1. November vor Notar und Zeugen
Appellation an den Kaiser, den Reichshofrat und das Kammergericht,
„welchessie auch endlichvon beidenwürden eligieren", einlegte. Die Folge
war ein harter Verweis von Christian, der sein Verbot aufrechthielt mit
dem Hinweis, es sei rechtlichzulässig, daß in weit aussehenden gefährlichen
Zeiten um des öffentlichen Wohles willen alle Conventicula untersagt
würden.

Während sich darauf der Prozeß vor dem Reichshosrat anspann,
wurde die Kontribution für die Reiterkompagnien fortdauernd weiter ein-
getrieben, und die sämtlichenWünsche der Stände blieben fortdauernd un-
beachtet. Wurde auch hierdurch die Stellung des Statthalters im Lande
ohne Zweifel erschwert, so mußte für einen ehrlich und gradsinnig denken-
den Mann, wie Buchwald war, noch weit peinlicher die Kommissionsein,
die Christian ihm für seinen Ehestreit aufgetragen. Buchwald war der
Vorsitzendedes Geistlichen Gerichtes, das zur Entscheidungüber diesen
Streit auf ein Einsetzungsdekretdes Herzogs vom 21. Oktober 1659 den
folgenden Tag in Schwerin zusammengetretenwar.*) Die Verhandlungen
dieses Gerichtes, dessenKompetenzübrigens ChristineMargarete von vorn-
herein und auf das Entschiedenstebestritt, durchziehen die ganze Zeit von

*) Seine Mitglieder waren außer dem Statthalter der Hofmarschall Otto d. Wacker¬

bahrt, der Kanzler Daniel v Mithof, der Kammerdirektor Valentin v. Lützow, der Kammer-

rat Dr. Joachim Schröder, die drei Superintendenten Dr. Joh Friedr. König zu Ratze-

bürg, Heinrich Bilderbeck zu Schwerin und Heinrich Prenger zu Parchim, der Domprediger

zu Schwerin Lucas Althoff und der Archivar Johann Emme, der das Protokoll führte.

Der fürstliche Anwalt war Erich Tilemann Necker.
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Buchwalds Statthalterschaft. Für Christians Ungeduld gingen sie viel zu

langsam, und er drang unaufhörlich durch Schreiben in den Statthalter,

den Kanzler und den Hofmarschall auf Beschleunigung und Spruch des

Endurteils, womit er Buchwald wie die Beisitzer des Gerichtes in arge

Gewissensbedenkenbrachte.
Dazu kamen noch ärgerliche Kompetenzkonfliktezwischen dem Statt-

Halter und dem Kanzler Mithof, die in dem Mangel einer eingehenden

Instruktion ihren Grund hatten. Kein Wunder, daß er dieser dornenvollen

und so überaus undankbaren Stellung sehr bald müde ward. Seine Ver-

pflichtung lautete zunächstauf ein Jahr, also bis zum 19. August 1669,

und nach seiner Bestallungsurkunde konnte er seine Entlassung nach Ab-

lauf dieses Jahres verlangen, wenn er — ein halbes Jahr vorher —

kündige. Da Christian seine Mahnungen zurückzukehrenund seine ersten

Bitten, ihn seines Postens wieder zu entheben, nicht beachtete, so kündigte

er rechtzeitigund wiederholtedann noch öfter, so noch im Juni und Juli,

seinen Wunsch entlassenzu werden.
Allein Christian gedachteihn festzuhalten, bis die fremden Truppen

aus dem Lande waren und zweitens, woran ihm am allermeisten gelegen

war, bis die Ehesache entschiedensei. Er beantwortete also alle Bitten

des Statthalters ablehnend, wenn auch in verbindlicherForm. Als er von

seiner Reise wieder nach Hamburg kam, erneuerte Buchwald sofort (den

Z. September) sein Abschiedsgesuch,erhielt aber statt einer Gewährung ein

Reskript (vom 5. September), worin der Herzog in sehr ungehaltenen

Worten seinen Unwillen über die gescheheneVertagung des geistlichenGe-

richtes ausspricht und befiehlt, es fördersamst wieder zusammenzuberufen

und die Sache zu Ende zu bringen und sich also zu verhalten, daß Er zu

„ohnbeliebigerResolution zu schreitennicht verursacht werden möge".

Was mit diesen letzten Worten gemeint war, spielte schon seit dem

August hinter den Koulissen. Bünsow war um diese Zeit schon in Besitz

einer Ordre an Wackerbarth, die er den 20. September diesem übergab,

worin der Hofmarschallangewiesen wurde, wenn Buchwald nicht gutwillig

bleiben wolle, ihn mit Gewalt festzuhalten!
Zu diesemZwecke ließ der Herzog einen Teil seiner Reiter an den

Straßen von Schwerin nach LübeckStellung nehmen, deren Kommandeur,

Rittmeister v. Schack, er durch besondere Ordre anwies, wenn Buchwald

verreisen wolle, ihm anzudeuten, daß er nachSchwerin zurückkehrenmöge,

und ihn, falls er dies weigere, in Arrest zu nehmen; wenn er aber sich
dazu nicht verstehenwolle, so sei nach Soldatenmanier zu verfahren!

Am folgenden Tage, dem 11. Oktober, schrieb er an Buchwald, er

könne nicht verstatten, daß das geistlicheGericht sich auflöse und er noch

länger in dem Labyrinth gelassenwerde. Inzwischen hatte der Kornet

Heidereiter eine Anzahl Leute, die mit einigen Pferden des Statthalters

bis nach Lübeck gesandt waren, in Schönberg angehalten, nachher aber

doch durchpassierenlassen. Die Leute kamen den 11. aus Lübeck zurück

und berichtetenihrem Herrn, was ihnen begegnet war. Nun erst merkte
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Buchwald, worauf es abgesehensei. Er beschwertesich sofort (den 12.) bei
Christian über diesen Vorfall, durch den er „zu fernerer Bedienung un-
tüchtig gemachtwerde". Christian antwortete den 13. aus Stintenburg,
der Kornet habe allerdings wegen des Ortes, „aus Ursachen, die Euch
von selbst im Nachsinnen zufallen mögen. Ordre, habe sich aber
aus überflüssigerVorsichtigkeitversehen und deshalb einen Verweis be-
kommen.

Herzog Christian erreichte in der Tat auf diesem gewaltsamenWege
seinen Hauptzweck, die Beendigung des Scheidungsprozesses. Das
Gericht trat wieder zusammenund fällte den 19. Oktober eine Definitiv-
sentenz, die zwar nicht die Scheidung aussprach, aber die Beklagte für
schuldig und verbunden erachtete, innerhalb der nächsten zwei Monate
ihrem Gemahl „christlichzu cohabitieren, ihre hinterlassenenGüter alsdann
wieder zu empfangen und sichin Schwerin dazu wieder einzufinden; wenn
sie sichdessenferner enthalte, so solle die Ehe kassiertund aufgehoben und
S. Fürstl. Durchl. als dem unschuldigenTeil anderweit sich zu verehe-
liehen frei gegeben sein".

Hiermit gab sichder Herzog zufrieden, allein auchjetztwar dem Statt-
Halter die so sehnlichgewünschteEntlassung nicht gegönnt. Im April des
Jahres 1660 hatte es eine heftige Szene zwischenihm und dem Kanzler
Mithof gegeben. NachMithofs Darstellung (in einem Schreiben an Christian
vom18. April) hatteBuchwaldihn beschimpft,er sollesein leichtfertigesMaul
halten, ja er soll ihm sogar an den Kragen gegriffen haben, wobei dieser
zerrissensei. Mithof hatte schondamals Bestrafung des Statthalters ver-
langt, aber dochnicht weiter darauf bestanden. Dazu kamen andere Vor-
würfe, die jetzt, wo die Zeit von Buchwalds Abzug nahte, gegen ihn auf-
tauchten. Der Rittmeister Joh. Fr. Müller hatte, wie der Hofmeister
Georg v. Wörth den 10. Oktober an Christian berichtete, zu Ratzeburg ge-
sagt, „es sei von dem Herrn Statthalter viel Unverantwortliches im Lande
vorgenommen,auchversehenworden, was er wohl hätte remedierenkönnen".
Vom Herzog den 11. Oktober zur Aussage aufgefordert, berichtete der
Rittmeister, der Pächter von Gallentin habe den Statthalter vergebens
um einen Einspänniger als Schutz gebeten, kurz darauf seienChristian auf
Gallentin etliche100 Stück Vieh genommen, was durcheinen Einspänniger
zu verhüten gewesenwäre. Ferner habe der kaiserlicheKriegskommissar
in Rehna öffentlichkurz vor dem Marsch gesagt, wie unverantwortlich der
Herr Statthalter an Christians Landen handele. Worin, das wußte frei-
lich der Rittmeister nicht anzugeben, behauptete aber noch, der Statthalter
habe auch den Respekt gegen den Herzog aus den Augen gesetzt. Obgleich
alles dies sichdeutlichgenug als einen RacheaktMüllers darstellte, der vom
Statthalter sichschlechtbehandelt glaubte, so meinte der Herzog doch, eine
Untersuchunganstellen zu sollen.

Noch andere Vorwürfe waren: Der Statthalter sollte dreimal nach
Lübeckgereist sein, ohne Urlaub erbeten zu haben, und ein eigenhändiges
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Protokoll für die Verhandlungen des geistlichenGerichtes geführt und nach

Lübeck gesandt haben, um es zu behalten. Christian beanspruchte die

Rückgabedieses Protokolls, verhängte auf Gruud aller dieser Klagepunkte

über seinen Statthalter den 20. Oktober den Hausarrest und wies den 25.

den Fiskal an, Buchwald gerichtlich zu belangen „wegen Störung des

Burgfriedens, Verletzung des Respektes gegen seinen Herrn und Mangel-

hafter und seinem Mandat nicht entsprechenderFührung seines Amtes".

Am 26. bestellteer Halberstadt und die Räte v. Hagen, vi'. Schröder und

Wedemann zu Richtern. Buchwald bat darauf den 28. Oktober ihm per¬

sönlicheAudienz und Verantwortung zu verstatten. Er schrieb in diesem

Briefe: „Mir ist es bei der verwicheueuZeit unmöglich gewesen, bei den

meisten Dank zu verdienen und Gunst zu erwerben, oder Ich hätte die

Schuldigkeit zu Ew. Durchl. Diensten zurückesetzenmüssen, das mein Ge-

wissen und Ehre nicht gestatten wollen." Diese aufrichtigen Worte ent-

sprachen ohne Zweifel der Wahrheit, allein auf Herzog Christian machten

sie keinen Eindruck. Er befahl den 29. nochmals, rechtlich zu verfahren,

„alldieweil täglich verschiedeneKlagen über ihn Uns zukommen, inmaßen

Er Unsere Diener, in specie den alten Schützen in Zarrentin ohne llr-

sach und Reichung des verdienten Lohnes abgeschaffthabe".

Weder Halberstadts Einwendung, er sei als Offizier nicht im stände,

das Gericht zu leiten, schon weil er kein Latein verstehe, noch v. Hagens

Entschuldigung, Buchwald sei seiner Frau mit Blutsverwandtschaft und ihm

selbst mit Gevatterschaft verbunden, brachten Christian von seinem Vor-

haben ab. Halberstadt erhielt vielmehr den 31. Oktober Anweisung, die

Sache ungesäumt vorzunehmen, und wurde den 4. November, ebenso wie

Schröder und Wedemann •— v. Hagen schiedalso damit aus — für diesen

Zweck seines Diensteides entbunden. Endlich schritten nun die Be-

auftragten an die peinlicheAufgabe heran, sie traten den 5. November zu-

sammen und vereinbarten, daß Wedemann als Richter fungieren solle, der

deshalb Halberstadt einen besonderen Eid abstattete.

Die Verhandlung führte aber schon den 6. November zu einem Aus

gleich, der dadurch erleichtert ward, daß Buchwald inzwischen die von

ihm nach Lübeck gesandten Akten — es waren persönlich geführte Auf-

Zeichnungen— hatte ausliefern lassen. Noch am 6. unterschriebBuchwald

einen Revers, worin er versprach, alles tot sein zu lassen, auch nichts,

was er von den Landesaffairen erfahren, zu verraten, damit war er seiner

Haft wie seines Amtes entlassen uud kehrte schleunigst dem Lande den

Rücken, in dem er für seine ehrlichen Bemühungen so schlechtenDank ge-

erntet hatte.

4. Von Ende 16(>ö vis Anfang 1(563.

Herzog Christian blieb nun einige Monate im Lande oder in Ham-

bürg und nahm die Leitung der Landesangelegenheiten wieder persönlich

in die Hand, was aber nicht dazu beitrug, größere Harmonie in Land und
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Familie zu verbreiten. In diese Zeit fällt der Protest gegen die Eröffnung
des väterlichen Testamentes, der den 10. Dezember in seinem Namen von
seinem Regierungskollegium zu Schwerin abgesandt ward. In diesem
Schriftstücke wird alles für ungültig erklärt, was etwa aus der Testaments-
eröffnung entstehen könne, der Herzog sei seinem Vater nach dem Rechte
der Erstgeburt in sämtlichen Ländern succediert und habe sich mit Mutter
und Geschwistern schon im Jahre 1658 vollständig verglichen. Auch sei
das Reichskammergericht gar nicht berechtigt, einen Reichsfürsten von seinem
Range vorfordern zu lassen, noch viel weniger sei er verpflichtet, einer
Citation der Stadt Lübeck nachzukommen.

Muß man diesen Protest für gerechtfertigt, ja für notwendig halten,
so wird man anders urteilen über die Verunglimpfungen, denen auch jetzt
wieder die Herzogin-Witwe in Grabow ausgesetzt war. Nach den Ehe-
pakteu stand in den Wittumsämtern der Herzogin auch die hohe Gerichts-
barkeit zu, nur die Appellation an die landesherrlichen Obergerichte war
vorbehalten. Als nun Joachim Dietrich v. Koppelow auf Reppin den
22. November 1660 in der Apotheke zu Grabow einen jungen Bürger da-
selbst, weil er ihn um eine Schuld mahnte, erstochen hatte und deshalb
von dem Stadtvoigt der Herzogin in das Schloßgefängnis gesetzt war, er-
schien auf eine bewegliche Vorstellung seiner Frau bei den Räten zu

Schwerin am 3. Dezember auf Wackerbarths Befehl ein von Dömitz ab-
gesandter Quartiermeister mit einer Anzahl bewaffneter Reiter auf dem
Schloßhof zu Grabow und überbrachte vom Obersten v. Halberstadt den

Befehl, den Gefangenen nebst dem Stadtvoigt auf dem mitgeführten
Wagen, mit Güte oder Gewalt, nach Schwerin einzuliefern. Der Stadt-
voigt war zugleich Sekretär der Herzogin uud saß ebeu in ihrem Zimmer
beschäftigt. Die Herzogin erklärte, sie werde in eine solche Verletzung
ihres Rechtes gütlich nicht willigen. Man sah also davon ab, den Stadt-
voigt mitzunehmen. Die Tür des Gefängnisses aber ward mit Gewalt

geöffnet und Koppelow nach Schwerin geführt.

Dieser Befehl war allerdings nicht von Christian, sondern von seinen

Räten gegeben, aber diese handelten durchaus in seinem Sinne, wie schon
daraus ersichtlich ist, daß er, als er Kenntnis von dem Vorgang erhalten,
nichts tat, um die Vergewaltigung rückgängig zu machen. Von ihm selbst
aber rührt ein Befehl her, der die Herzogin unter eine Art von militä-
rischer Überwachung stellte. Den 17. Dezember rückte in Grabow der
Kornet v. Zülow mit einem Korporal und etlichen Reitern ein und ver-
langte auf mündlichen Befehl Halberstadts, nicht nur ihn und seine Leute

aufzunehmen, sondern ihm auch die Schlüssel zu beiden Stadttoren

auszuliefern. Trotz einer Supplik des Rates beim Herzog blieben die Reiter
dort, die Torschlüssel behielt der Kornet.

Die Herzogin sandte nun — Ende 1660 — ihren Hofmeister
v. Kapellen nach Wien und brachte ihre Beschwerden vor den Kaiser und
den Reichshofrat. Trotz der geheimen Verbindungen, die Christian mit
den Jesuiten und andern einflußreichen Personen am Kaiserhose unterhielt.
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war er damals in Wien nicht mehr so beliebt. Man vermerkte es übel,

daß er für die Kriegsschäden einen Ersatz von 800 000 Talern verlangte.

Er erhielt also schon Ansang 1661 den Befehl, der dann noch öfter er-

neuert und verschärft wurde, die Herzogin und ihre Diener nicht zu ver-

letzen und zu beeinträchtigen, ihnen Sicherheit im Lande, freie Fahrt durch

Dömitz auf der Elbe und Zollfreiheit zu vergönnen, die Wittumsämter

Grabow und Grevesmühlen — dieses begehrte die Herzogin statt Eldena—-

mit keinen Einquartierungen und Kontributionen zu beschweren, die Stadt-

schlüssel von Grabow zurückzugeben, die Soldaten aus der Wittumsstadt

abzuführen und auch deu Gefangenen v. Koppelow auszuliefern.

Neben diesen Beschwerden hatte die Herzogin die Frage der Vor-

mundschaft für ihre Kinder vor den Reichshofrat gebracht und gebeten, sie

clbst als Vormünderin zu bestätigen und die Herzöge Karl und Johann

Georg zu Mitvormündern zu bestellen. Den 14. Februar 1661. erfolgte

die Gewährung dieser Bitte: die Mutter wie die beiden Brüder wurden

gemeinsam zu Vormündern bestellt sowohl für den Prinzen Friedrich —

der eben den 13. Februar schon 23 Jahre alt geworden war! — wie für

die vier Prinzessinnen. Eine Beschwerde des Herzogs Christian, es sei

wider das Herkommen, daß man ihn in dieser Sache übergangen, ward

den 9. Mai abschlägig beschieden.

Endlich im März 1661 wurden auch die Schuldforderungen der

Herzogin an den Landesherrn in Wien anhängig gemacht und vollständige

Erfüllung der Ehepakten, Anerkennung der auf Dömitz und Mirow ein-

getragenen Schuld von 37 000 Talern, Berichtigung der längst verfallenen

Zinsen —- über 40 000 Taler — und deren regelmäßige Zahlung für die

Zukunft, auch für Mirow eine Erneuerung der Hypothek begehrt. Alle

diese Forderungen stützten sich auf klare Urkunden ebenso wie die des

Herzogs Karl wegen einer Hypothek auf Strömkendorf, die ebenfalls in

Wien zur gerichtlichen Erkenntnis stand. Freilich war Herzog Christian

kaum in der Lage, sie alle zu befriedigen, denn auf die Kriegsjahre von

1658—60 folgte im Sommer 1661 eine schlechte Ernte*), allein er machte

*) Aus die gedrückten Verhältnisse, die fortdauernd im Lande herrschten, fallen in

den Berichten der Räte manche nur allzu deutliche Schlaglichter. Einer Relation vom

24. Oktober 1661 ist eine Bittschrift von Bützow beigelegt, um Erleichterung der Kon-

tribution und Einhaltung mit dem Schanzen, Bauen und Pallisadenfahren; in einer An-

läge werden 20 Bürger aufgezählt, die in kurzer Zeit von Bützow weggezogen seien.

Ebenso trübe klingen zwei Bittschriften von Parchim und Schwerin, die den 22. Juli des-

selben Jahres übersandt wurden. Es handelt sich in beiden um die Summen, die auf

Christians Befehl die Städte zum Unterhalt der Truppen zahlen mußten. Der Parchimer

Rat schreibt, sie hätten mit Tränen und Wehklagen endlich dg Taler erpreßt, es herrsche

große Not und Armut, alle Nahrung liege darnieder, dazu komme Mißwachs des Getreides.

Schwerin hat, wie im September d. I ausgerechnet ist, in 2t) Monaten — vom

1. Januar 1Ö60 bis zum 1. September 1061 — ohne die Schelfstadt — über 6800 Taler,

also monatlich 310 Taler aufbringen müssen. Auch hier klagen die Bürger (den 16 Juli),

fast all ihr Vermögen sei da^in, die Nahrung habe ganz und gar abgenommen, so

daß viele Leute aus der Stadt zögen.
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auch keinerlei Anstalt für eine gütliche Vereinbarung, zu der die Herzogin

sehr gern die Hand geboten haben würde, sondern ließ die Prozesse in

Wien ihren Gang gehen und setzte den kaiserlichen Entscheidungen Re¬

monstrationen und dauernden Ungehorsam entgegen. Nicht einmal soweit

gab er nach, daß er die Beschwerden der Mutter wegen schlechter Behand-

lung abgestellt hätte, vielmehr blieb alles beim Alten; selbst Koppelow ward

erst im Jahre 1662 gegen einen Revers und Zahlung von 500 Reichs-

talern freigelassen.
Nicht so gleichgültig blieb Christian gegenüber der gefährlichsten aller

schwebenden Streitigkeiten, dem Prozeß über das väterliche Testament.

Als sich Herzog Johann Georg, um die von Christian verweigerte Auer-

kennung des Testamentes durch kaiserlichen Spruch durchzusetzen, im Juni

nach Wien begab, kam ihm Christian schon zuvor mit einer Eingabe an den

Reichshofsrat vom 13. Juni, die die Bitte enthielt, die bevorstehende Klage

abzuweisen, da sein Herr sich mit seinen Brüdern schon 1658 verglichen.

Auch hiermit drang er aber nicht durch, der Reichshofsrat übertrug

den 7. Juli 1661 den Testamentsvollstreckern, dem Administrator von

Magdeburg, Herzog August von Sachsen, dem Herzog Christian Ludwig

zu Celle und der Stadt Lübeck die Kommission, zwischen Christian und

seinen Geschwistern zunächst einen gütlichen Vergleich zu versuchen; komme

aber ein solcher nicht zustande, so sollen sie wegen der Succession in den

Stiftern Ratzeburg und Schwerin über die beiderseitigen Ansprüche und

ihre Begründung an den Kaiser berichten, unterdessen aber, bis hierüber

die kaiserliche Entscheidung erfolge, den Herzog Christian in Güte oder,

wo nötig, auf Anrufen der Prinzen durch Exekution nötigen, daß er

den Geschwistern die notwendigen Alimente und die Prozeßkosten auszahle.

Den 21. Juli dehnte der Reichshofrat die Exekutionsbefugnis auch auf die

Eintreibung der bereits seit des Vaters Tode fällig gewesenen Apanagen

der fürstlichen Geschwister aus.

Die Nachricht von der Einsetzung dieser Kommission erhielt Christian

in Antwerpen. Er hatte nämlich schon im April 1661 Mecklenburg

wieder verlassen und war nach den Niederlanden gereist, um hier ein Ver-

mählungsprojekt zu betreiben, da er nach Ablauf der durch den Spruch

des geistlichen Gerichtes seiner Gemahlin gesetzten Frist die Scheidung als

vollzogen ansaht).
Von Antwerpen aus forderte er von seinen Räten den 20./30. Juli

eine ausführliche Darlegung seines Rechtes, die im Testament verfügte

*) Schon vor Christians Regierungsantritt spielten im tiefsten Geheimnis allerlei

merkwürdige Wiedervermählungsprojekte, s. Meckl. Jahrb. 70, 228 f. 1661 handelte es

sich um Henriette Franziska von Hohenzollern-Hechingen, die sich mit ihrer Mutter, der

Erbtochter des Grafen Heinrich v. Bergen op Zoom, eben dort in Bergen op Zoom auf-

hielt. Nach einigem Hin- und Herverhandeln ließ Christian selbst den Plan fallen, da die

Mutter wiederholt begehrte, daß einer von Christians Brüdern komme und in Christians

Namen um ihre Tochter werbe, was unter den obwaltenden Umständen unmöglich war.

Tie Prinzessin vermählte sich schon im Jahre 1662 mit Friedrich Moritz de la Tour,

-Grasen v. Auvergne.
Wagner, Herzog Christian. 4.
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Erbfolgeordnung zu verwerfen und ordnete an, wenn die Kommission nicht

abzuwenden sei, so solle man doch die Stadt Lübeck und den Administrator

von Magdeburg als parteiisch ablehnen und dafür Kur-Mainz und Kur-Cölln

als Kommissare ausbitten.

Wie besorgt er war, erhellt aus dem Befehl, den er am nächsten Tage

<den 31. Juli) an den Obersten von Halberstadt sandte, die Festungen auf

das sorgfältigste zu bewahren und auch für die Sicherung des fürst-

lichen Hauses Schönberg (des Hauptortes im Fürstentum Ratzeburg) zu

sorgen, „bevorab da Unsere Herren Brüder dieserwegen einige Intention

haben mögen*)."
Die Kommissare erließen den 1. Oktober ihre Ladungen zu eiuer Tag-

satzung in Lüneburg auf den 26. November, sie wurde von den Räten den

24. Oktober an Christian gesandt. In der begleitenden Relation raten

sie, Christian möge 10 000 Taler als Abschlagszahlung für seine Brüder

bei einer sicheren benachbarten Stadt deponieren, nur daß sie in Zweifel

sind, auf welche Weife diese Summe bei dem Zustande des Landes aufzu-

bringen sei. Dies gelang aber doch, und nun sandten die Räte nach

Lüneburg, wo sich die Kommissare und die Herzöge Karl und Johann

Georg und etwas später auch Gustav Rudolf persönlich einfanden, statt

selbst zu kommen, ein Entschuldigungsschreiben, daß sie wegen Kürze der

Zeit von ihrem in der Ferne weilenden Herrn noch nicht hätten instruiert

werden können, übrigens lägen 10 000 Taler für die Prinzen bereit.

Ein erster Versuch, die Brüder durch Wackerbarth, der nach Mirow

und Grabow ging, zur Annahme der 10 000 Taler zu bestimmen, miß-

glückte. Als sich aber darauf Herzog Friedrich an Christian wandte (den

19. Dezember 1661 und noch einmal den 29. Januar 1662) mit der Bitte,

ihm und seinen Schwestern eine zulängliche Summe von ihren rückständigen

Apanagegeldern auszahlen zu lassen — es handelte sich für ihn um seine

Ausrüstung für den Feldzug des Jahres 1662 — sandte Christian in drei

Raten, im ganzen 2200 Taler an ihn, womit Friedrich vorläufig zufrieden

war. Auch Herzog Gustav Rudolf, der sich ebenfalls an Christian wandte,

erhielt 1500 Taler.
So waren die zwei Grabower Brüder von den älteren getrennt, mehr

ward indessen nicht erreicht. Der Prozeß der Mutter fand seinen Abschluß

in Wien durch ein Dekret vom 31. März 1662, in dem die Herzöge August

v. Sachsen und Christian Ludwig v. Celle zu Exekutionskommissaren bestellt

wurden. Auch die Kommission wegen der Brüder gelang es nicht zu

hintertreiben, und Christian mußte sich entschließen, einen neuen Tag zu

Braunschweig, den 11. September 1662, zu beschicken (durch den Kanzler

Krauthof und den Rat Wedemann). Auch hier waren die Prinzen Karl

*) Mit dieser Besorgnis hängt ein Bündnis zusammen, das er auf dem Rückwege

von Holland und Kleve mit Kurfürst Friedrich Wilhelm scbloß; beide versprachen sich darin

wechselseiligen Beistand durch Rat, Vermittelung und Tat innerhalb der Grenzen der

Reichskonstitutionen und des Friedensinstrumentes. S. Mörner, Kurbrandenburgs Staats-

vertrage v, 1601—1700, S 256.
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und Johann Georg persönlich zugegen. In wochenlangen Verhandlungen,

bei denen die mit der Kommission betrauten Räte eine anerkennenswerte

Unparteilichkeit und unermüdliche Geduld und Ausdauer bewiesen, ward

wenigstens über eine vorläufige Apanagezahlung, die gelten solle, bis der

Kaiser die Jnterims-Alimentgelder bestimmt habe, eine Einigung erzielt.

Darnach verpflichtete sich Herzog Christian schon für das Jahr 1662 in

halbjährlichen Raten an seine sämtlichen Geschwister zusammen 15 000 Taler

zu zahlen, wobei das Amt Mirow im Werte von 2000 Talern mit ein¬

gerechnet war. Die Summe wurde so geteilt, daß Herzog Karl außer

Mirow noch 2000 Taler, Herzog Johann Georg 3200, Gustav Rudolf

und Friedrich je 2400, die Prinzessin Sophie Agnes 600 und für die

vier jungen Prinzessinnen und Adolf Friedrich die Mutter je 480 Taler

erhalten sollte. Die Frage wegeil Abtrennung der beiden Stifter, ebenso

die Forderungen wegen der vorenthaltenen Apanagen wurde zur Entschei¬

dung des Kaisers verstellt. Die Angelegenheiten der Herzoginmutter kamen

gar nicht zur Verhandlung, die Schweriner Räte vertrösteten sie auf den

demnächstigen Landtag, wo eine Landeskollekte zur Befriedigung ihrer
Forderungen zu erwarten sei. Als aber der Landtag wirklich zustande

kam, war von den Forderungen der Herzogin überhaupt nicht die Rede.

Es hätte also Exekution eintreten müssen, aber diese wußte Christian trotz

einiger Drohschreiben der Kommissare weiter und weiter hinauszuschieben.

Immerhin war man doch einer künftigen Einigung näher gekommen, ein

vorläufiger modus vivendi war gefunden.

Um dieselbe Zeit trat auch in den Streitigkeiten mit Güstrow und den

Ständen nach langem Bemühen eine kleine Besserung ein. Der Verlauf

war folgender: Nachdem den 12. März 1660 ein kaiserliches Reskript, das

sich auf die Seite von Gustav Adolf stellte, erschienen war, entschloß sich

Christian, während er in Wien durch eine Exzeptionsschrist den Lauf des

Prozesses zu hemmen suchte, zu Verhandlungen, die im Februar des

Jahres 1661 von Abgesandten beider Höfe in Lüssow begonnen wurden.

Ihr ursprünglicher Zweck war, wenigstens nach Christians Absicht, die

Auflösung der Kommunion, soweit dies möglich sei. Das letzte Er-

gebnis fiel freilich gänzlich in entgegengesetztem Sinne aus.

Nach der ersten Konferenz, durch welche man in Güstrow Christians

Absicht kennen lernte, bezeigte sich Herzog Gustav Adolf nicht abgeneigt,

aus der Kommunion zu treten, allerdings mit dem Vorbehalt, wenn es

unbeschadet des Rechtes der Interessenten geschehen könne. In einer

weiteren Konferenz machten die Schweriner die genaueren Angaben, ihr

Herr wünsche das Hofgericht, das Konsistorium, die Landtage und die

Kontributionen aus der Kommunion zu haben*).

*) Über die Stellung von Rostock wurde öfter verhandelt; daß das gemeinsame

Eigentumsrecht der beiden Linien an Stadt und Universität vom Übel sei, darüber war

man sich einig, aber wie es zu ändern sei, darüber ward keine Einigung erzielt, weil jeder

der beiden Fürsten die Stadt für sich zu erwerben begehrte.

i*



Der Güstrower Herzog stellte nun die Bedingung, es müsse die Zu-

stimmung der Ritter- und Landschaft eingeholt werden. Diese Ant-

wort sieht einer Ablehnung sehr ähnlich, da die Stärke der Stände gerade

auf ihrer Einheit gegenüber der Zweiteilung der Regierungen vorzugsweise

beruhte. Allein Gustav Adolf war damals in der Tat einer Trennung

nicht abgeneigt. Im März äußerte er eiumal, er sei „vor diesem durch

die Kommunion sehr vinkuliert, er könne sich durch die Trennung in

größere Libertät und fast absolute Freiheit setzen." Aber so recht mit

voller Seele war er doch nicht für die Trennung. Die Ritterschaft, die am

Güstrower Hofe mehr galt, als bei Herzog Christian, wird allen ihren Ein-

sluß aufgeboten haben, um ihn wieder andern Sinnes zu machen.

Außerdem gab es für Güstrow noch eine wichtige Frage zu erledigen,

ehe man in eine Trennung willigen konnte. Nach dem „Partizipations-

vergleich", den vor Gustav Adolfs Thronbesteigung Adolf Friedrich mit

ihm den 23. September 1653 geschlossen hatte, waren Gustav Adolf von

den Zahlungen aus der 1621 bewilligten Million (Gulden) noch mehr als

300 000 Gulden, den Schweriner Fürsten nur 10 000 Gulden rückständig

geblieben. Im Partizipationsvergleich war vereinbart, daß von jeder Kontri-

bution im Betrage von 100 000 Talern jedesmal — nach Bezahlung der

dänischen Schuld Adolf Friedrichs; bis dahin war das Verhältnis 50 000

und 20 000 Taler — Gustav Adolf 62 000 Taler und Adolf Friedrich

8 000 Taler erhalten solle. Der Vergleich war allerdings unausgeführt ge-

blieben. Adolf Friedrich hatte, wie Christian behauptet, selbst bald erkannt,

wie ungünstig er für ihn sei, und die Kollekten aus seiner Landeshälfte einfach

für sich einbehalten, worauf Gustav Adolf das gleiche getan. Gustav Adolf

war aber nicht des Willens, die ganze Forderung schlechtweg aufzugeben,

die Zahlung aus gemeinsamen Landesmitteln mußte vielmehr die unerläß-

liche Vorbedingung für eine etwaige Auflösung der Kommunion sein. Er

ließ also den 15. März in Lüssow diese Forderung, von der bisher nur

andeutungsweise die Rede gewesen, vorbringen, und zwar beanspruchte er

mit den aufgelaufenen Zinsen 200 000 Taler rückständiger Gelder, während
er Christian nur 7400 Taler zugestehen wollte. Christian fand sich durch
dieses „novum emergens", wodurch er auf unabsehbare Zeit mit seinem
Lande dem Güstrower Vetter „tributär" gemacht werden solle, aufs höchste
beschwert und ließ die Verhandlungen bis zum 27. März vertagen. Gustav
Adolf ließ darauf den 20. März ein kaiserliches Reskript insinuieren, datiert
vom 31. Januar d. I., in dem Christian zur Abstellung der Beschwerden
des Güstrower Herzogs angewiesen wurde. Christian nahm dies übel, das
Reskript sei überflüssig, da doch die Verhandlungen nur vertagt und nicht
abgebrochen seien. Er zeigte aber doch mehr Entgegenkommen und erklärte
sich schon in einer Instruktion vom 20. März bereit, von jeder Kontribution
bis zur Abtragung der rückständigen Summen mit 30 000 Talern, statt
50 000, die Güstrow erhalten solle, zufrieden zu sein; auch einen Landtag
wollte er bewilligen, „jedoch ohne einiges Präjudiz, Nachteil und Konsequenz."
Die Güstrower erschienen aber den 27. März nicht, und als es wieder zu



Verhandlungenkam (beit 10.—17.Juni), wurden diese dadurcherschwert,
daß Christian mittlerweilewieder — nach Holland — fortgereistwar.

Während man auf seine Antwort von dort wartete, ließen auch die
Stände die Mandate insinuieren, die sie unter den Daten des 28. und
31. Januar 1661 erhalten hatten*).

Auch hierüber äußerte Christian lebhaftenUnwillen,wiederholteaber
den 14./24. Oktober wieder sein Zugeständnis eines Landtages. Nach
Wien ging den 21. Oktober eine Antwort von ihm auf das kaiserliche
Reskript lau die Stände» vom28. Januar ab, in der er die Vorwürfe der
Stände als unbegründet zurückzuweisensuchte und bat, ihn von dem
Mandate zu entfreien und seine klagendenUntertanen in dieKostenzu ver-
urteilen. Während nun die Prozessein Wien weiter ihren Gang nahmen,
wobei von güstrowscherSeite jetztauch die Forderung der 200 000 Taler
vor den Kaiser gebrachtwurde, erneuertemau in der HeimatAnfang 1662
die Ausgleichsverhaiidluugen.

Im Anfang war man nochweit voneinanderentfernt, da Güstrow
jetztnicht nur eine Garantie von Christian verlangte, fortab nicht gegen
die Kommunionzu handeln, sondernsogar Satisfaktion wegendes großen
Schadens, der durch seineKontraventionenGustav Adolf verursacht sei,
was Christian, damals wieder in Stintenburg, deu 5. Februar zurück-

wies**). GustavAdolfließdarauf dieseForderungenfallen. Bei allem,was
beideFürsten trennte, gab es doch auf der andern Seite so vieles, was
ihnen ein Zusammenhaltennahe legte. So hatten in den Fragen der Ent-
schädigungfür die Kriegsunbilden, des Warnemünder Zolles, einer Er-
Mäßigungder Reichsmatrikelu. a. beide Fürsten, wenn sie gemeinsamvor-
gingen, bessereAussichtetwas zu erreichen,als wenn jeder auf eigeueHand
handelte.In wiederholtenKonferenzennähertemau sichalsoschließlichsoweit,
daß Christian die Huldigungseiner Ritter- und Landschaftsowieder Stadt
Rostockgegen Bestätigungihrer Privilegien entgegennehmen konnte***).

*) Das Mandat vom 28. (f. Decisiones Imperiales Nr. 1) bezog sich auf die Ver-

Weigerung der Bestätigung der Reversalen wie der Wiedereröffnung des Hof- und Land-

gerichts, die Einziehung der Aecisen, die einseitigen Kontributionen und Exekutionen, also

dieselben Punkte, über welche auch Gustav Adols geklagt. Christian soll alles abstellen und

in 2 Monaten dies dozieren. Das Mandat vom 31. (Decis. Nr. 440) bezieht sich auf

eine Eingabe der Stände s. praes. d. 17. November 16ii0 und wiederholt die Anord-

nuugen vom 28.

**) Er schrieb an seine Räte: „Ihr kennet Mich und auch meinen Vetter, Ich lasse

Mich von Ihme durchaus keine leges vorschreiben. Ich wils gegen Ihn wohl aushalten

und in seinen Hochmut keineswegs kondeszendieren. Er hat meinen sel. H. Vater nicht

vor sich."

***) Die Eidesleistung der Ritterschaft fand den l. Mai 1662 auf dem Judenberg zu

Sternberg statt, in Gegenwart der drei schwerinschen Reuerkompagnien. Tic Ritterschaft

machte hieraus eine Beschwerde auf dem Landtage des Jahres 1663 und verwahrte sich

gegen künftige präjudizierliche Folgerungen aus dieser Abweichung vom Herkommen,

ebenso nahm sie daran Anstoß, daß etliche Ämter vor der allgemeinen Huldigung den

Lehnseid in Schwerin selbst hätten abstatten müssen. Ties waren indessen, auch im



54

In die Bestätigungsurkunde für die Privilegien der Ritterschaft ließ

Christian den Passus aufnehmen, er wolle die Ritterschaft bei ihren

Privilegien schützen,„jedochUns und hochermeltenUnfern Erben und

Unsrer hohen LandesfürstlichenHoch-und Obrigkeit und anderen Uns zu-
stehendenHerrlich-und Gerechtigkeitenganz unnachteilig und sonsten un-

schädlich." Dies war auf die Garnisons- und Gesandtschaftskostenund
Kammerzielergemünzt, die Christianvon den Ständen einzufordern als sein
landesherrlichesRecht ansah, das er sichauch durch die Reversalen nicht

nehmen lassenwollte*).
Auch die Wiedereinrichtung des Hof- und Landgerichtes und die

Wiederherstellungdes Landkastens und die Revision der Polizeiordnung
wurde von Christian in Aussichtgestelltund von beidenFürsten ein Land-
tag auf den 21. Oktober nach Sternberg berufen**).

Herzog Christian erschienzu dem Landtage in Person mit vier Räten.
Die Proposition sollte am 22. Oktober auf dem Judenberg geschehen,
mußte aber verschobenwerden, weil Schwerin und Güstrow sichüber ihren
Wortlaut nicht einigen konnten. Güstrow begehrte, daß schonauf diesem
Landtag eine richtige Abrechnung der Stände mit beiden fürstlichen
Häusern gemachtwerden solle. Dabei sollten jene 600 000 Gulden, die
AdolfFriedrich im voraus erhoben hatte, mit in Rechnung gebrachtwerden.
Herzog Christian wollte beides nicht zugestehen, da über diese Summe
noch ein unentschiedenerProzeß schwebe,und reiste schonden 23. abends
wieder ab.

Mit vieler Mühe brachten die Stände es dahin, daß auf den
12. Dezember eine Konferenz in Rostocküber die streitigen Punkte der
Proposition angesetztwurde. Sie dauerte vom 15. bis zum 23. Dezember.
Den 22. ließ HerzogChristian den Deputierten der Stände melden, er
finde in der Kommunion„viele schädliche,auch sehr beschwerlicheeff'ectus
und consequenfias". Als Beispiel, wie auch um geringfügiger Dinge
willen zwischenden beiden Fürsten mehrmals Streitigkeiten entstanden
seien, führt er die Klage des GüstrowerHerzogs wegen seines Münzediktes
vomJahre 1660 an. Wenn es jemals wahr gewesen,daß die Kommunionen
Zwietrachtgebärten, sohabesichdies seit seinerRegierung gezeigt,es werde

Sinne der Ritterschaft, nur kleine Unregelmäßigkeiten, die die Gültigkeit der Eide nicht

beeinträchtigten. In Rostock fand die Huldigung den 23. April 1662 statt, den 2., 3. und

4. September huldigten die Städte Parchim, Neustadt und Grabow, bei den übrigen

Städten sah man von einer Huldigung überhaupt ab. Bei der Huldigung ward ein
Geschenk von 5090 Talern für ein Service versprochen, das im Juni 1663 ausgezahlt

wurde.

*) Der Güstrower Herzog hatte die Privilegien der Stände ohne solchen Zusatz
schlechtweg bestätigt und sich dadurch selbst ein Vorgehen gegen die Stände, wie es auch
für ihn unumgänglich wurde, sehr erschwert.

**) In der Zwischenzeit kam in Wien den 28. Juli 1661 wieder ein Mandat heraus,
welches Christians Einwürfe ablehnte und ihn von neuem zum Gehorsam anwies.



— 55 —

auchumfomehrzu besorgensein, je weiter sichder fürstlicheStamm in ent¬
ferntere Glieder ausdehne, besonders da nicht allein die Jurisdiktion,
sondern auch die Territorial-Hoheitsrechtein die Gemeinschaftverflochten
seien. Nun hätten die Fürsten schon bei den Traktaten zu Lüssow und
andern darüber verhandelt, ob es möglichsei, dieKommunion,unbeschadet
der Vorrechteder Untertanen, zu trennen und HerzogGustav Adolf habe
sichsehr geneigt dazu erzeigt. HerzogChristian sei also gewilligt, durch
gebührendeRechtsmittel sichvon solchenMolestiender Kommunionzu be-
freien, und hoffe, daß er dies einst erreiche. Ritter- und Landschaft
würden hierbei in ihren Privilegien keinenNachteilzu besorgenhaben.

Die ständischenDeputierten ließen sich nicht darauf ein, dieseMit-
teilung auf der Stelle zu beantworten^),und da HerzogGustavAdolf seine
Forderung auf den Nachstandin der Proposition zu erwähnenfallen ließ,
so einigte man sichdarüber, binnen sechs Wochen einen Landtag zu be-
rufen, um über die Wiedereinrichtungdes Landkastenssowiedes Hof- und
LandgerichtesBeschlußzu fassen.

IndessenerneuertensichbeidenvorbereitendenKonferenzendieStreitig-
keiten über die Proposition, und HerzogChristian, der Geld brauchte,um
seine Truppen zu besolden, erließ den 21. Januar 1663 eine Ordre an
alle Ämter, daß alle Landbegütertenvom jedem Schafe 2 Schill, in die zu
Schwerin errichteteKriegskassezahlen sollten. Die Ritterschaftappellierte
von dieserOrdre den 14. Februar an den Kaiser. Als aber von Güstrow
aus ein kaiserlichesMandat, datiert vom 12. Dezember1661, insinuiert
ward, welchesChristianmit 10 Mark Goldesstrafebei ferneremUngehorsam
bedrohte,da lenktendie Schwerinerein, die Einigungwegender Proposition
wurde erreicht, und der Landtag, der erste seit Christians Regierungs-
antritt, ging vor sich(vom 6. März 1663 ab in Sternberg).

Die Proposition enthielt außer den schon genannten Punkten noch
die Forderungen einer Beihilfe für die Kostender Gesandtschaftenauf deu
Reichstagund sofortigerZahlung der Kammerzieler(des auf Mecklenburg
fallendenBeitrags zu den Unterhaltungskostendes Reichskammergerichtes
zu Speyer).

Die Stände erklärten in ihrer erstenAntwort auf die Proposition
(den 9. März), sie fänden sie von der Wichtigkeit,daß sie einen jeden
Punkt zu besondererBeratung aussetzenmüßten. Zugleichüberreichtensie
eineReihe von Beschwerden, derenErledigungsiewünschten,ehe sieihre
Antwortüber die Propositionübergäben. Sie traten aber dochüber dieAnt-
wort in Beratung und stellte»sie den 12. im Wortlaute fest. In Betreff
des erstenPunktes schlugensie vor, daß das Land- und Hofgerichtauf ein

*) Die Antwort erfolgte den 24. Februar 1663 in einer ausführlichen Deduktion,

worin die Stände nachzuweisen suchen, daß es unmöglich sei, ohne Antastung der ständi-

schen Privilegien die Herzogtümer gänzlich zu teilen, woraus sie den Schluß ziehen, daß

folglich die Kommunion notwendig bei Bestand bleiben müsse.
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ober zwei Jahre von dem abgebrannten Sternberg nach Parchim verlegt
werde. Wegen des Landkastensbetonten sie, daß sie, die Stände, nach den
Reversalen die freie Verfügung über die Zusammenbringung und die
Teilung der bewilligtenGelder behalten, daß alles, was bewilligt und
öffentlichverkündetworden, samt den Accifenin den Städten, die notorisch
ein Teil der Kontribution seien, in den Landkasten zu Rostock geliefert
werden müsse, daß ferner die bisher von den fürstlichenDienern bean-
spruchteSteuerfreiheit unzulässigsei, daß auch einseitigeSteuern, wie die
neulich auf die Schafe im Schwerinschen Anteil gelegte, wider die
Reversalen, und darum aufzuhebenseien. Mit einem Beitrag zu den Ge-
sandtschastskosten wünschendie Stände, doch ohne eine Verpflichtung
dazu anzuerkennen,den Fürsten an die Hand gehen zu können, allein der
Zustand des Landes lasse es nicht zu, außerdem seien bisher solcheAus-
gaben nicht von dem Lande, sondern von den Einkünften der Fürsten ge-
iiommeii,sie bitten also, ihnen dies Anmuten zu erlassen. Für die Kammer-
zieler seien die Stände nur zu einer Beihilfe verpflichtet, sie wünschen
also Rechnung über den Rückstand und Spezifikation dessen, was sie
zu ihrem Teil zu erlegen schuldigseien.

Diese Antwort ward übergebenund darauf in den nächstenTagen
eine großeAnzahl von „gravairiina geuenilia oder specialia" gesammelt
und den fürstlichenKommissareneingeliefert. Dann aber kamen die Ver-
Handlungenins Stocken, da die Güstrower Räte der Verlegung des Land-
gerichtesnach Parchim, die die Schweriner vorschlugen,widersprachenund
die Schweriner Räte darauf überhaupt abreisten, um erst fernere In-
struktionvon ihrem — abwesenden— Herren einzuholen. Vor ihrer Ab-
reise hoben sie auf Befehl des Herzogs die augedrohtemilitärischeExekution
wegen der Schafsteuerauf, worauf dann dieStände den deswegenin Wien
begonnenenAppellationsprozeßsistierten.

Auch die güstrowschenRäte verließen Sternberg, kamen allerdings
nocheinmal (den 4. April) wieder, allein die Stände entschlossensich, die
Verhandlungenvorläufig bis nach Ostern zu vertagen. Die erste Phase
des Landtags war ohne Ergebnis geblieben.

Den 21. Mai kamendie Landräte und Deputierten wieder in Stern-
berg zusammen. Eine neue Frage trat au sie heran: den 27. ward ein
Schreiben des Herzogs Christian aus Paris übergeben, in welchemdieser
einen Beitrag für die Kostenseiner Reise begehrte,die er „zu Seiner und
Seiner Lande Erleichterung,Beruhigung und Besten unternommen habe".
Die Stände konnten nicht wohl anders, als diese Anmutung ablehnen,
schon wegen der verfassungsmäßigenGemeinschaftlichkeitder Steuern für
beideLandesteile. Abgesehenvon diesemSchriftwechselkam es auch vor
Pfingsten nicht zur Wiederaufnahme der Verhandlungen. Am selben
27. Mai nämlich lief ein Schreiben des güstrowschenKanzlei-Direktors
v. Lehstenein, welchesüber die Schweriner Räte klagte,die sichden Ver-
gleichsverhandlungenunter allerlei Vorwänden eutzögeu, und die Anzeige
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machte,Herzog Gustav Adolf habe sichentschlossen,die Verhandlungen
bis zur Rückkehr des Herzogs Christian auszusetzen.

Dem gegenübererklärte der SchwerinerKanzlerKrauthoff, der gerade
anwesendwar, es fehle an ihrer Seite durchausnicht an zureichenderIn-
struktion zu Fortführung der Verhandlungen, somit ward ein Memorial
an den Güstrower Herzog abgelassenmit der dringendenBitte, doch,weil
man gar nicht wissenkönne, wann HerzogChristian wiederkommenwerde,
einen neuen Termin zur Wiederaufnahmeder Verhandlungenanzusetzen.

Darauf vertagte man sich. Erst auf eine wiederholteBitte <von
Rostockaus) bestimmteHerzogGustavAdolf den 8. September als denTer¬
min für die Fortsetzung des Landtages, womit sichdie Schweriner Re-
gierung einverstandenerklärte. Nach dem Wiederzusammentrittnahm man
auch die Verhandlungen über die Streitpunkte zwischenden beidenHöfen
wieder auf. Den 17. September berichten die SchwerinerRäte ein er-
frenliches Ergebnis, man war sich über die Wiederaufrichtung des
Landgerichtes einig geworden. Es war vereinbart, daß das Gericht zu
Sternberg bleibenund in dem — HerzogChristian gehörigen— Kloster¬
hof vorläufig auf 3 Monate seinenSitz erhalten solle, vorbehaltlichder
Zustimmungdes Herzogs. Allein dieser lehnte es ab (den 10. Oktober)
den Klosterhosherzugeben,weil er selber öfter nach Sternberg kommeund
dann dort wohnenmüsse, und so wurde auch dieses Resultat wieder rück-
gängig, während inzwischenüber die anderen Streitfragen zwischenden
beiden Regierungen überhaupt keinerlei Einigung hatte erzielt werden
können.

Endlichfand der Landtag wieder Arbeitsstoff. Auf demReichstagzu
Regensburg war eineTürkensteuer bewilligtund zwar50 Römer-Monate
ohne Widerspruch,über 50 andere war kein einheitlicherBeschlußzustande
gekommen.TrotzdemfordertendieRegierungen,nachdemsiesichnachwochen-
langen Bemühungen endlichüber diesenPunkt einig gewordenwaren, den
14.Novembersofort 100 Römer-Monate, das bedeuteteeine Summe von
49 866 Taler 32 Groschen. Hierüber gab es wieder ein Hin- und Her-
verhandeln bis in den Dezember hinein, da die Stände sich nur zur
Zahlung von 50 Römer-Monaten verbundenerachteten.

Endlich den 26. Novembererboten sie sich, auf Heil. Drei Könige
1664 50, Martini 1664 25 und Heil. Drei Könige 1665 die letzten
25 Monate zu zahlen, stellten aber nochallerlei Bedingungen, besonders
die, daß weder die fürstlichenBeamten noch die Geistlichkeitnoch die Uni-
versitäts-Professorenvon dieser Steuer entfreit werden möchten, während
umgekehrtdieRegierungen sogar die fürstlichenAmtsuntertanenausnehmen
wollten. Hierauf bestanden sie indessen nicht und gestanden auch Be-
steuerungderGeistlichkeitzu, und so schloßendlichder Landtag (den 5. De-
zember);die eingereichtenBeschwerdenwaren unerledigt geblieben.
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Von Christiane Reise nach Frankreich
im Jahre 1663 bis zn seinem Feldzug im Jahre U>72.

1. Mvertritt, Wünduis und zweiteWermälitung; Aotgen desWündniffes.

Schon ehe der Landtag begann, hatte Christian den Schritt getan,
der für den weiteren Fortgang seiner Regierung entscheidendgewesenist:
er hatte seine große Reise nach Frankreich angetreten, ans der er das
Religionsbekenntnisseiner Väter aufgab und in ein Bündnis mit Frank-
reich wie eineFamilienverbindungmit demfranzösischenKönigshausetrat.*)

Die Versuche,die er in den ersten Iahren seiner Regierung gemacht
hatte, in die zerrüttetenVerhältnisseMecklenburgsdurch festesDurchgreifen
Ordnung nach seinemSinne zu bringen, waren mißlungen und hatten
ihn nur in ein Labyrinth von Schwierigkeitenverwickelt. Besonders lästig
waren die finanziellenBedrängnisse, in der Unzahl von Prozessen, die er
sich durch Einziehung der verpfändetenÄmter und Höfe zugezogenhatte,
folgte eine ungünstigeEntscheidungaus die andere, das Amt Gadebufch
hatte schon im Jahre 1661 an den Pfandinhaber wieder zurückgegeben
werden müssen, um die Exekution durch Wolfenbüttel und Schweden ab-
zuwenden, andere ähnlicheBeschlüssestanden bevor. Helfen konnte eine
ausreichendeGeldentschädigungfür die Kriegsschädender Jahre 1654—60,
mit einigen Tonnen Goldes ließen sichdie verpfändetenÄmter wieder ein-
lösen und auch die Geldforderungen der Brüder befriedigen. Und auch
abgesehenvon diesem finanziellenGesichtspunktkonnte es Christian in
seinemEhr- und Rechtsgefühlfortdauernd nicht verwinden, daß man ihm
und seinemLande so hatte mitspielen dürfen. So bildete die Kriegsent-
schädigungnoch immer einen wichtigenFaktor in seinen politischen Eni-
würfen. In dieser Sache aber ließ ihn der Kaiserhofim Stich, auch von
Brandenburg war trotz des mit FriedrichWilhelm geschlossenenBündnisses
in dieserFrage keineHilfe zu erwarten, und die übrigen Nachbaren waren,
selbstwenn sie hätten helfen wollen, außer Schwedennicht mächtiggenug,
ein Anschlußan Schwedenaber war schonwegen der Warnemünder Zoll-
frage für Christian unmöglich.

*) Eine eingehendere Darstellung von Christians Pariser Reise wird das Thema
des nächsten Spezialaufsatzes in den Meckl. Jahrb. (voraussichtlich B. 72) sein.
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Zu alle dem kam noch der Ehestreit. Das Urteil des geistlichen
Gerichteshatte nirgendsAnerkennunggefunden,weder bei der Geschiedenen,
nochihren Wolfenbütteler Verwandten, nochihrem Bruder Gustav Adolf,
noch auch bei Christians eigenenBrüdern. Christian aber sah nicht nur
die Scheidung als vollzogenan, sondern hielt sichauchfür berechtigt,weil
die Herzogin ihn „böswillig verlassen", ihre Güter Stintenburg und
Zarrentin zu behalten. Wie aber dies durchsetzen,da die Reichs-Exekution
auch in dieser Sache näher und näher rückte? Und wie war, da die
Scheidung von niemand anerkannt war, zu einer zweitenVermählung zu
gelangen?

Hier konnte der Papst helfen, wie Christian schonoft ins Ohr ge-
flüstert war. Er konnte die Ehe trennen, vorausgesetzt,daß Christian
katholischwurde und eine Katholikinzu seiner zweitenGattin wählte. Da-
gegen erhob sichdas Bedenken,daß er sichdadurchnichtnur seineStellung
in seinem durchaus protestantischenLande erschwerte,sondern sichauchzu
allen Nachbarn, Schweden,Brandenburg, Dänemark, Lüneburg, in Gegen-
satz brachte. Er bedurfte also auch für diesenFall eines mächtigenBe-
schützersund zwar einer katholischenMacht.

Wer konnte dies anders sein, als Frankreichund sein König Lud-
wig XIV., le roi soleiJ, dessenaufgehendesGestirn damals mit seinem
Glänze ganz Europa blendete? Schon waren durch die RheinischeAllianz
(1658) eine ganzeAnzahl deutscherFürsten, darunter die lüneburgischen,
zu Frankreichin ein Bundesverhältnis getreten. Wenn Christiankatholisch
wurde und zu seiner Gattin eine französischePrinzessin gewann, so war
von Frankreich zu erwarten, daß es ihm Schutz und Unterstützungge-
währen werde. Ja, vielleichtließ sichdas mächtigeFrankreichbereitfinden,
ihm zu der Regierung über das ganze Land zu verhelfen, die er nach
seinerMeinung rechtmäßigzu beanspruchenhatte, oder wenigstensdieAuf-
lösung der lästigenKommunion zu erzwingen und den Widerstand der
Stände gegen die Forderungen der fürstlichenSouveränität zu brechen.

Also Frankreichund Frankreichallein konntehelfen, in allen seinen
Bedrängnissenund ihm die Erfüllung aller seiner Wünsche verschaffen,
und zwar genügte dazu nicht der Beitritt zur RheinischenAllianz, sondern
es mußteeinebesondereAllianzgeschlossenwerden,dieFrankreichbestimmter
verpflichtete. In diese Vorstellungen lebte sichChristian allmählichmehr
und mehr ein*), und im Anfang des Jahres 1662 tat er die erstenSchritte,
seinen dreifachen Plan, den übertritt zum Katholizismus, das Bündnis
mit Frankreich und die Heirat mit einer französischenPrinzessinzu ver-
wirklichen.

*) Seinen Übertritt suchte sr durch Disputationen vorzubereiten, die er zwischen dem

Rostocker Professor Kortholt, der Schriften gegen das Papsttum („Das kohlschwarze

Papsttum" und den „Römischen Beelzebub") verfaßt hatte, und Katholiken 1661 und 1662

veranstaltete. 1661. disputierte Kortholt mit Eggenfeld zu Schwerin in Gegenwart des

Hofmarschalls und der Rate. Der Herzog war nicht zugegen, ließ aber Kortholt nach

Stintenburg kommen und dort mit Ellernitzky die Disputation fortsetzen. 1662 disputierte
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Nachdem er durch den französischenBotschafter in Regensburg,
Gravel, in Verbindung mit dem französischenHofe getreten war, sandte er
den Kammerjunker v. Bünsow (den Sohn) nach Paris, um mit dem
Königeund dem Hofe direkt zu verhandeln, sichnach einer passendenFrau
für ihn umzusehenund ihm selbst die Wege zu ebnen; auch gewann er
einen französischenDiplomaten, den Grafen Fruges, zur Vertretung seiner
Wünsche. Als der Graf in Audienz beimKönige (den 15. Juni) Christians
Anliegen vorbrachte, forderte der König eine Landkarte, um sich darauf
die Lage Mecklenburgsanzusehen,und meinte dann, ob Christian nicht in
die vorhandeneAllianz eintreten wolle. Und bei der weiterenVerhandlung,
die der Minister des Auswärtigen, Lionne, führte, wurde Christians An-
suchennach einer speziellenAllianz abgelehnt, weil sein Land dafür zu ab-
gelegensei.

Graf Fruges gab nun die weitere Vertretung der Interessen
Christians auf, Bünsow aber blieb in Paris, kam jedochmit seinen Be-
mühungen nicht vorwärts. Über den Eheplan Christians war man sogar
in Paris der Ansicht, daß er sich überhaupt bei Lebzeiten seiner ersten
Gattin nicht wieder vermählendürfe. Über den Herzog selbstwurden die
ungünstigstenGerüchteund Urteile verbreitet. Das ganzeJahr 1662 ver-
ging so in fruchtlosemHarren. Endlich, Anfang 1663, willigte der König
ein, daß Christian selbstnach Paris komme, um sich„von allen den In-
jnrien, die man ihm beimesse",zu reinigen.

Christian zeigte nun seine Absicht, sich wieder zu vermählen, in
Wolfenbüttel wie in Güstrow osseuan, suchteetwaige Besorgnisse, als ob
er sein ganzes Land katholischmachenwolle, durch die Erklärung vor dem
Geheimen Rate zu beschwichtigen,er werde im Falle seines Übertritts
niemanden in der Ausübung seiner Religion beeinträchtigenund machte
sich dann gegen Ende Februar aus die Reise; Mitte März kam er iu
Paris an.*)

Man empfingihn hier zwar höflich und freundlich, allein er hatte
docheinen schwerenStand. Von Wolfenbüttel wie Güstrow aus ward in
der Ehesachealles aufgeboten,um seineAbsichtenzu durchkreuzen.Christine
Margarete sandte unter dem 24. Februar 1663 an König Ludwig einen

derselbe Kortholt mehrere Tage lang zu Stintenburg in des Herzogs Gegenwart mit einem
Franzosen Namens de la Buisson (s. Dav. Franck, Altes und Neues Meckl., S3d. XIV,
S. 153) Wenn es auch Kortholt nicht gelang, Christian für den Protestantismus zu
retten, so erwarb er sich doch dessen Wohlwollen, so daß ihm Christian im Jahre 1669
die erste Professur der Theologie in Rostock antragen ließ: vorher war Kortholt Professor
der griechischen Sprache gewesen und im Jahre 1665 nach Kiel berufen; Kortholt blieb
aber in Kiel.

*) Nach dem Berichte des brandenburgischen Gesandten v Blumenthal an den Kur-
surften vom 10./20. April 1663 war kurz darauf Herzog Christian in Gefahr, von einem
Marquis de Gearole, der in seinem Gefolge war, ermordet zu werden, wurde aber durch
eine Warnung des Königs gerettet. Man erzählte, der Marquis habe sich dazu durch
einen deutschen Fürsten, den Blumenthal zu nennen Bedenken trägt, verleiten lassen (s.
Urk. u. Aktenst. z. Gesch. d. Kurf. Fr. W. IX, 639).
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Protest gegen Christians etwaigeWiedervermählung, ebenso Prinz Karl,
Christians nächstältesterBruder, auchSchweden,das die Aufrichtungeines
katholischenReichesunter französischemSchutz an der Ostseeküstefürchtete,
tat Einsprache in Paris. Inzwischen gestalteten sich die Verhältnissein
der Heimat immer trüber, mehrere der Pfändungssachenwurden im Laufe
des Jahres 1663 äußerst unbequem,und in Sachen der Brüder erschienen
drohendeReskripte. Dazu geriet der Herzogin Paris sehr bald in Geld-
not, da er mit fürstlichemGlänze aufzutreten für nötig hielt und seine
Mittel dazu nicht ausreichten. Indessen langsamkam er dochvorwärts.

Nachdemsich mehrere Eheprojektezerschlagenhatten, wandte er seine
Neigung Mitte 1663 der Herzogin Jsabelle Angsliqne v. Montmorency,
verwitwetenHerzoginv. Chatillon*), zu, und sie schenkteseinenWerbungen
Gehör.

Auch für sie aber war die notwendigeVorbedingungderVermählung
der tibertritt Christians zum Katholizismus. Dieser erfolgte denn auch
den 29. September in der Kapelledes Kardinals Barberini zuSt. Germain,
den der Papst auf Christians Bitte durch ein Breve beauftragt hatte,
Christian in den Schoß der katholischenKircheaufzunehmen. Kurz darauf
nahm Christian denZunamenLouis an, wie er denn fortab auch in dieser
Darstellung genannt werden wird. Ein zweitesBreve — beide waren
vom 6. Augustdatiert — bevollmächtigteden Kardinal, des HerzogsEhe,
weil seine Gattin im zweitenGrade mit ihm verwandt sei, für nichtigzu
erklären. Dies geschahden 3. Oktober, und das betreffendeAktenstück
sandteder Herzognnverweilt an den Kaiser mit der Bitte, auch seinerseits
die Trennung der Ehe zu bestätigenund etwaigeKinder aus einerzweiten
Ehe Christian Louis' für erbfolgefähigzu erklären. Der Kaiser erfüllte
dieseBitte den 8. Januar 1664.

Allein für den Vollzug der Ehe mit Jsabelle Angvlique war trotz-
dem noch wenig Aussicht. Ein feierlicherProtest von Christian Louis'
sämtlichenBrüdern, der in dieserZeit einlies, bestärkteden VersaillerHof
in der Zurückhaltung, die er der Ehefrage gegenüber bisher beobachtet
hatte. Christian Louis mußte also die Vermählung noch hinausschieben.
Im allgemeinen aber hob sich durch seinenÜbertritt zum Katholizismus
seine Stellung am Versailler Hofe offenkundig. Der König verlieh ihm
den 4. November den Orden des HeiligenGeistes**), und den 18. De¬
zemberkam die gewünschteAllianz zustande. In derselbenversprichtder

*) Jsabelle Angslique de Montmorency war geb. im Jahre 1626 und vermählte

sich 1647 (?) mit Gaspard, Herzog von Coligny-Chätillon, der den g. Februar 1649 bei
Charenton eine Wunde erhielt, an der er starb. Weiteres s. den künftigen Aufsatz in den
Mecklb Jahrb.

**) Die Voraussetzung für den Besitz des Ordens vom Heiligen Geiste war der des

Michaelsordcns. Wenn ein zum Ritter des Heil. Geistordens Ernannter jenen noch nicht
besaß, so wurde er am Tage vor dem Ritterschlag, der in öffentlicher Versammlung voll-
zogen wurde, oder am nämlichen Tage vom Könige in seinem Kabinett damit bekleidet.
Dies wird auch bei Christian Louis so gehalten sein, als Inhaber beider Orden nannte

sich Christian Louis hinfort chevalier des ordres du roi tres-chretien.



König, „der immer einen außerordentlichenEifer für die Aufrechterhaltung
der deutschenFreiheit (!) bewiesenhat", HerzogChristianLouis gegen jede
Unterdrückungund Gewalttat zu schützenund seinen Einfluß aufzuwenden,
daß Christian Louis Ersatz für die Kriegsschädenseit dem Jahre 1648 be-
kommeund ihm die im Jahre 1648 bewilligten 200 000 Taler ausgezahlt
werden, und ferner zwischendemHerzogund denen, „die ihn verfolgen in
Ausführung der Kommissionen,die gegen ihn eingesetztsind", einen Ver-
gleichzu vermitteln, damit nach freundschaftlicherBeilegung der Streitig-
leiten der Herzog fortab in Ruhe und Frieden leben kann.

Christian Louis verspricht dafür, durch seine Gesandten auf dem
Reichstagedie Interessen des Königs und seiner Verbündeten (von der
RheinischenAllianz) zu unterstützen,Werbungen für Frankreich in seinen
Staaten zu erlauben, auch französischenTruppen, die etwa ins Reich ge-
sandt werden, freien Durchzug, sowie den Schiffen des Königs und seiner
Untertanen sicherenAufenthalt in seinen Häfen und freie Landung zu

gestatten.*)
Aufs höchstebefriedigtvon diesemErfolge seinerBemühungen,schrieb

der Herzogden 10. Januar an seine Räte: „Der König hat Uns Königlich
großePromessengetan." — „UnsereNachbarn werden sichbedenken,einige
UngelegenheitUns anzutun." — „Wir wollen Unser Land in Ruhe wissen
und Uns überall considerabelmachenund schuldigenRespekt und Gehör-
sam verschaffen."

Das Bündnis war alsounter Dach und Fach, und gute Folgen waren
davon zu erwarten, anders stand es noch immer mit der Vermählung.
Man suchteallerdings in Versailles jetzt auch hierin Christian Louis' Ab-
sichten zu unterstützen, aber nur insoweit, als man durch Verhandlungen
mit Wolfenbüttelund Güstrow beideHöfe um Vermittelung bei Christine
Margarete anging, um diesezur Anerkennungder Scheidung gegen Ent-
schädigungzu bewegen. Man hoffteauf diesemWege auch den Güstrower
Hof, der sichbisher von Frankreich vorsichtig ferngehalten hatte, in die
französischeEinflußsphärehineinzuziehen.**)In jedemFalle hielt der König
seine eigeneZustimmung zu der Ehe vor deren Abschluß für erforderlich.
HerzogChristian Louis aber wußte, daß Verhandlungen mit Güstrow und

*) Die Bedingungen sind für diese Zeit nicht auffällig ungünstig. Zu beachten ist,

daß den Franzosen der Eintritt in Christian Louis' Festungen (Dömitz!) nicht gestattet

wird, während z. B. selbst der Große Kursürst in seinem Bündnis vom 25. Oktober 1679

im Notfalle den französischen Truppen Rückzug und Eintritt in seine festen Plätze ge-

stattet hat.

**) Man verhandelte damals eine Zeit lang auch mit Güstrow über eine Allianz und

einen Handelsvertrag. Der Plan, den Frankreich damals verfolgte, einen französischen

Prinzen (Conds) auf den polnischen Thron zu bringen, machte die Freundschaft mit
Mecklenburg für Frankreich wertvoll. Die französischen Diplomaten träumten sogar schon

davon, mit Hilfe Mecklenburgs und seiner Häfen „die Herrschaft des Königs über die ganze

Ostsee zu tragen" (s. Droysen, Gesch. der Preußischen Politik, III, 3, S. 73, Anm.) Sie

wußten nicht, daß Mecklenburg seit 1648 nicht mehr im Besitz eines brauchbaren See-

Hafens war.
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Wolfenbüttelin dieser Sache keinenErfolg haben würden, und wagte es
nun, sich ohne Genehmigung des Königs den 2. März 1664 in
aller Stille — um Mitternacht— in der Kirchedes KirchspielsSt. Roc,
in dem der Palast der Herzogin lag, mit Jsabella Angelika trauen
zu lassen. Die Gatten setztendamit ihre ganze Stellung am Versailler
Hofe auf ein sehr gewagtesSpiel. Der König war äußerst unwillig, als
er hörte, die Ehe sei bereits vollzogen, und weigertesich, das Paar am
Hofe zu empfangen. Als aber die sämtlichenVerwandten der Herzogin
sichfür sie bemühtenund selbstdie Königin-Mutter sichzu ihren Gunsten
beim König verwandte, fand sichLudwig in die vollzogeneTatsache, doch
vermied er es, die Ehe, gegen deren Gültigkeit übrigens von allen Seiten
Protest erhobenward, öffentlichanzuerkennen,bis die erste Ehe durch den
Tod von ChristineMargarete (16. August 1666) gelöstwar.*)

Wohl aber gab er sichalle Mühe, seinem in der Allianz gegebenen
Versprechengetreu, seinemMecklenburgerFreunde in seinenmannigfachen
BedrängnissenErleichterungzu verschaffen.

An alle befreundetenHöfe, die irgend bei diesenDingen beteiligt
waren, gingen Schreiben, an alle französischenGesandtenWeisungen, die
zur UnterstützungChristian Louis' aufforderten. Der französischeResident
in Hamburg,Bidal, wurde nachWolfenbüttel,Celleund Halle (der Residenz
des Administrators von Magdeburg), auch nach Lübeckund Güstrow ge-
sandt, um überall um Unterlassungder drohendenExekutionenanzuhalten.
Nach Schweden überbrachteein Gardekapitän ein Schreiben des Königs,
auch an Kurfürst Friedrich Wilhelm wurde ein Abgesandtermit einem
Schreibendes Königs geschickt.Freilich ChristianLouis' allzu weitgehende
Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Man dachte in Versailles nicht daran,
HerzogGustavAdolf vomThrone zu stoßen,vielmehrhoffteman, ihn noch
zum Freunde zu gewinnen; man vermied es auch, sichmit dem Warne-
münder Zoll zu befassen,die Bundeshülfe des französischenKönigs bezog

*) Die zweite Ehe des Herzogs, die, wie die erste, kinderlos blieb, war eben-
so wenig glücklich wie diese, und es müssen schon bei ihrem Abschluß allerlei merk-
würdige Dinge hinter den Koulissen gespielt haben. Sehr auffällig ist schon, daß die
Mitgift von 400000 Stures nach Christian Louis' bestimmter Behauptung, sowie einem
später, als er mit seiner Gattin im Prozeß stand, beigebrachten eidlichen Zeugnis überhaupt
nicht in seine Hände gelangt ist, obgleich er eine Quittung über ihren Empfang ausstellte.
Die Ehepakten sind für ihn sehr ungünstig, auch sehr unvorsichtig gefaßt: so verspricht er
seiner Galtin als Witwensitz die Festung Dömitz; daß er selber nicht mit diesen Ehe-
pakten znsrieden war, ergibt sich schon daraus, daß er es unterließ, die Bestätigung des
Kaisers einzuholen, obgleich er sich dazu verpflichtet hatte. Später urteilte er, jene
Quittung, wie der ganze Ehekontrakt, seien „mit Gewalt und Überschnellung" erschlichen.
Ties wirft ein höchst merkwürdiges Streiflicht auf die Art, wie diese Ehe zustande ge-
kommen sein mag. Umgekehrt behauptete Jsabella Angelika, sie habe sich durch ihn ver-
leiten lassen, sich ein wenig zn früh (nämlich vor der Zustimmung des Königs) zu ver-
heiraten und sich ihre Stellung am Hofe dadurch verdorben. Sehr auffällig ist auch, daß
sie noch im Jahre 1664 (den 12. November) durch den Ehatelet- Gerichtshof in Paris die
in den Ehepakten festgesetzte Gütergemeinschaft aufrufen ließ, freilich ohne ihrem Gatten
Kenntnis von diesem Schritte zu geben; erst in dem späteren Prozesse erfuhr er davon.
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sich vielmehr ausschließlichauf die Exekutionen, von denen Christian

Louis bedroht war. Auch so machte das Eintreten Ludwigs für seinen

Schützlingeinen bedeutendenEindruck. Zunächstward die Exekutionwegen

der Brüder, die er um der Testamentsfragewillen besonders fürchtete,auf-

geschobenund darauf gänzlichaufgegeben,als sichChristianLouis in Wien

erbot,*) seinen Brüdern im ganzen 18000 Taler jährlich und seinerStief-

mutter**) 6000 Taler zu geben.
FreilichStiutenburg und Zarrentin***) mußte er sichdochentschließen,

Anfang 1665 zurückzugeben,ebensomußte er Ende 1664 die beiden Ämter

Lübz und Crivitz ihren Pfandinhabern wieder einräumen. Aber daß er

seinen Nachbarn „konsiderabler"gewordenwar, bewies auf das deutlichste

der Verlauf einer anderen Exekution,die ihm unter anderen Verhältnissen

äußerst gefährlichhätte werden können.
In seinen Streitigkeiten mit Güstrow war es in Wien den

4. Juli 1663 zu einem Mandat gekommen,in dem den beiden Direktoren

des NiedersächsischenKreises, Herzog August v. Sachsen-Weißenfels, dem

Administrator von Magdeburg, und Herzog August von Wolfenbüttel die

Exekution übertragen wurde, d. h. also, die beide» Fürsten sollten von

Reichswegendie Befehle des Kaisers in dieserSache, welchedie Erfüllung

der Forderungen Gustav Adolfs verlangten, mit oder ohne Truppenmacht
zur Ausführung bringen. Nachdemman erst ein Monitorium an Christian
Louis erlassen,dessenFrist den 4. Februar 1664 zu Ende war, drang der
Güstrower Herzogauf Vollzug der Exekution, und zwar wünschteer, daß
einige Ämter und der Dömitzer Zoll, Christian Louis' besteEinnahme-
quelle, mit Beschlag belegt werden möchten. Allein aus Besorgnis, sich
des französischenKönigs Zorn und Rache zuzuziehen,****)lehnte der
Administrator von vornherein eine militärische Exekutionab; obgleich
Gustav Adolf sogar die Werbungsgelder für die dazu nötigen Truppen
und den Sold vorzuschießensicherbot, wollte man sichin Halle nur zu

*) Das betreffende Schriftstück unterzeichnete er den 9. August 1664 in Ratzeburg;

er war damals, im Sommer 1664, einige Monate im Lande, kehrte aber schon Anfang

September nach Paris zurück. Anfang 1665 kam er wieder, ohne seine Gattin, und blieb

nun fast zwei Jahre im Lande.

**) Marie Katharine erlebte das Ende des Streites überhaupt nicht mehr; sie starb

den 1. Juli 1665.

***) Die Verhandlungen, die der Rückgabe von Stintenburg vorausgehen, sind jüngst

ausführlich erzählt von I. Jons, Archiv des Vereins für d. Gesch. des Herzogtums Lauen-

bürg, 8. B., Heft 1, S. 1 ff. Das Schreiben, das der dort erwähnte, an Friedrich Wilhelm

gesandte du Fresne miterhielt, ist abgedruckt, Urk. und Aktenst. aus der Gesch. des Kurf.

Fr. W., Bd. II, S. 286 f. Darnach wünschte der König, der „ein gutes Einverständnis

zwischen den sämtlichen Mitgliedern des mecklenburgischen Fürstenhauses" herstellen will,

daß der Kurfürst keine Gewalt gegen „seinen Kousin", den Herzog Christian, gebrauche,

der ihm, dem Könige, sein Wort gegeben, der Herzogin Christine alles, was ihr gehöre,

zurückgeben zu wollen.

****) In eben diesem Jahre 1664 sandte König Ludwig dem Erzbischos von Mainz

6000 Mann zu Hilfe gegen die Stadt Erfurt, die binnen kurzem zur bedingungslosen

Unterwerfung gezwungen wurde.
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einer durch Zivilbeamte ausgeführten Exekution verstehen und verlangte
dabei noch, daß HerzogGustav Adolf die Verantwortung für die Sicherheit
dieser — doch im Namen des Reiches ausgesandten — Beamten über¬
nehme. Vorerst wurde wieder ein Monitorinm vereinbart; als es aber
aus Halle abgesandt werden sollte, erschiendort ein französischerGesandter,
es ist der, von dem oben schon die Rede war, der auf Sistierung der
Exekution in Sachen der Herzogin-Witwe und der GeschwisterChristian
Louis' antrug. Über die Güstrower Exekution hatte er keinen Auftrag,
wohl nur deshalb, weil Christian Louis überhaupt nicht an den Ernst der
güstrowschenDrohungen geglaubt hatte. Aber das Erscheinen des fran-
zösischenGesandten hatte doch auf der Stelle die Wirkung, daß der
Administrator das Monitorinm mehrereMonate zurückhielt. Endlich, Ende
August, ward es abgesandt, und es war darin, wenn Christian Louis'
Ungehorsam fortdauere, die Exekution auf den 22. November festgesetzt.
Das Schreiben wurde den 9. September in Schwerin insinuiert.

In der Tat erschienendie zur Exekution delegierten Räte von Halle
und Wolfenbüttel den 19. November in Güstrow. Sie warteten noch einige
Tage, ob nicht einer der Schweriner Räte sicheinstelle,um die Unterwerfung
des Schweriner Herzogs unter die Befehle des Kaisers oder wenigstens
seineGeneigtheit zu gütlicherVereinbarung anzuzeigen. Als niemand kam,
gingen sie nachRostock,um von hier aus die Exekution ins Werk zu setzen.
Hierhin kam der Schweriner Kanzler Wedemann, aber nicht, um „Parition
zu docieren," sondern um die Kommissarezur Unterlassung der Exekution
zu bestimmen. Als ihm dies nicht gelang, legte er einen Protest gegen die
Exekution ein. Dieser blieb indessen jetzt unbeachtet: der Beschluß des
höchstenReichsgerichtesmußte doch endlich ausgeführt werden. So fuhren
denn die Kommissare den 3. Dezember nach dem Amte Mecklenburg,
belegten das Amt im Namen des Kaisers mit Beschlag und setzteneinen
Bevollmächtigten des Güstrower Herzogs als Verwalter ein, der die Ein-
künfte nachRostockliefern sollte. Dasselbe geschahin den folgendenTagen
mit den Höfen Redentin und Farpen.

Darauf ließ die Exekutionskommissiondem Schweriner Zolleinnehmer
in Dömitz wie dem Kommandanten der Festung den schriftlichenBefehl
«datiert vom 21. Dezember) zugehen, daß der Zoll nicht weiter in Dömitz
zu erheben sei, vielmehr werde er von den stromabwärts fahrenden Schiffen
in Lenzen, von den stromaufwärts fahrenden an einemOrt, wo es Herzog
Gustav Adolf bestimmenwerde, — man war darüber noch nicht einig —
erhoben werden durch Zolleinnehmer, die die Kommission im Namen des
Kaisers ernannt habe.

So stand die Sache, als Christian Louis noch im Dezember wieder
im Lande eintraf. Von vornherein nahm er dieser Exekution gegenüber
den Standpunkt ein, daß er sie überhaupt nicht als zu Recht bestehendan-
erkannte: es handele sichnur um eine Eventnalkommissionzur gütlichen
Schlichtung, die zu einer Exekution überhaupt nicht befugt sei.

Wagner, HerzogChristian. 5
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In diesem Sinne hatte er schon den G. Dezember ein Schreiben an

den Kaiser abgehen lassen, in dem er ihn um Bestrafung der Sub-

delegierten und aller anderen Schuldigen und um Erteilung einer

Kommissionan die Kurfürsten Maximilian Heinrich von Köln und Friedrich

Wilhelm von Brandenburg ersuchte. Sofort nach seiner Rückkehr schrieb

er den 29. Dezember persönlich nochmals au den Kaiser und bat um

„Satisfaktion seiner so hart augefochtenenReputation" und wiederholte

seine Bitte noch mehrfach, während umgekehrt Gustav Adolf über Wider-

stand gegen die Exekution in Wien zu klagen hatte; denn, seinem Stand-

pnnkt getreu, ließ Christian Louis die Schreiben der Kommissare, die in

Schwerin abgegebenwerden sollten, uneröffnet zurückweisen,und als einmal

(den 15. Februar) ein Notar zwei Schreiben, deren Annahme wieder ver-

weigert war, an das Haus des Hofmarschalls v. Wackerbarth geheftet hatte:

da wurde er aus dem Rückwegenach Wismar, drei Meilen von Schwerin,

von einem Korporal mit vier Reitern wieder eingeholt, mit Gewalt nach

Schwerin zurückgeführtund dort in Arrest gesetzt,bis er sich entschloß,die

Schreiben wieder abzunehmen und einen Revers zu unterschreiben, daß er

eine derartige Insinuation nichtwieder übernehmen wolle. Die güstrowschen

Mandatare in Mecklenburg, Farpen und Redentin, hatten einen schweren

Stand. Man beachteteihre Befehle nicht, kaum, daß man ihre Anwesenheit

duldete; ihre Beköstigung hatten sie selbst für ihr eigen Geld zu beschaffen,

wofür sie Herzog Gustav Adolf mit Mitteln versehen mußte. Den

3. Februar wurden von Farpen in der Nacht an 23 Wagen Korn nach

Schwerin gefahren, trotz aller Proteste des Güstrower Mandatars. Als

dieser darauf Schlösser für die Nacht vor das Hoftor, den Kornboden und

die Scheune legte und zu dem einen Reiter, den er bei sich hatte, noch

zwei kommenließ, ritt der Küchenmeisterdavon nach Schwerin und erschien

den 28. Februar wieder mit einem Korporal und vier Reitern, ließ das

Tor — schon bei Tage — schließen und die drei güstrowschenReiter in

einemZimmer die ganzeNacht bewachen. Am Morgen ließ er das Schloß,

das der Mandatar vor die Scheune gelegt, mit Gewalt aufbrechen,

32 Wagen voll Korn laden und auch diese nach Schwerin fahren. Die

Reiter wurden durch die Drohungen des Schweriner Korporals zum Ver-

lassen des Hofes gezwungen. Die sämtlichen Zahlungen, die von den

sequestriertenHöfen zu leisten waren, wurden infolge von Christian Louis'

scharfen Befehlen nach wie vor an die Kammer in Schwerin geliefert.

EbensowenigErfolg hatte die Beschlagnahmedes Zolls. Friedrich Wilhelm

gestattetenicht, daß der Zoll zu Lenzen erhoben werde, bestimmt durch

Christian Louis' wie auch durch das Schreiben des Königs Ludwig, der

ihm die Sorgen seines Schützlinges dringend ans Herz legte.
Der Zoll sollte darauf von allen Schiffen in Boizenburg erhoben

werden, und soviel erlaubte der Kurfürst, daß ein Güstrowscher Mandatar
in Lenzen die dort den Strom hinabfahrenden Schiffer mit dieser Ver-
ordnung der kaiserlichenKommissionbekannt machte. Christian Louis ließ
trotzdemdie Zahlung des Zolles in Dömitz erzwingen. Die Folge waren



Beschwerdenvon Brandenburg und Hamburg bei Gustav Adolf über die
doppelteZahlung des Zolles. Herzog Gustav Adolf sandte wieder nach
Wolfenbüttel und lies; anregen, ob es sichnicht empfehle,den Kreisobersten
Christian Ludwig von Celle um Sendung von Truppen zu bitten, die im
Namen des Kaisers ihn bei seinem Rechte schützensollten. Allein ehe sich
Wolfenbüttel darüber äußern konnte, starb Christian Ludwig, und nun
machte Wolfenbüttel höchstens auf ein gemeinsames Schreiben der
Kommissare, das Christian Louis von Tätlichkeitenabmahnen sollte. Aus-
ficht; auch dieses aber kam nicht zu stände. Allerdings erschienein neues
kaiserliches Mandat, (vom 30. Juli 1665) das sich auf die Seite von
Güstrow stellte und Christian Louis anwies, die geklagtenAttentate wieder
abzustellen, binnen drei Monaten Parition zu dotieren oder seine Gegen-
gründe vorzubringen, aber schonaus dieser Wendung entnahm Christian
Louis die Berechtigung zu weiterem Ungehorsam, insofern er eben seine
Gegengründe in Wien vorbrachteund fortfuhr, seinerseits um Bestrafung
des Güstrower Herzogs zu bitten. Wegen der eingelegtenBeschwerdengab
nun Herzog Gustav Adolf die eingehobenenZollgelder an die benachteiligten
Schiffer zurückund begab sichüberhaupt der Einforderung des Zolles, „aus
gutem Willen und damit kein anderer inkommodiert werde." Also die
ganze Exekution schlugfehl: Herzog Christian Louis büßte keinen Taler
von seinen Einkünften ein, während Gustav Adolf für den Unterhalt der
Kommissare wie der Mandatare eine nicht unbeträchtliche Summe auf-
wenden mußte. Auf den ganzen Verlauf hat offensichtlichdie Besorgnis
vor den Franzosen entscheidendenEinfluß gehabt.

2. Die Lumbrischen Traktate».

Endlich erschienein französischerGesandter in Mecklenburg,mit dem
Austrage, die ZwistigkeitenChristian Louis' sowohl mit den Brüdern wie
mit Güstrow zu schlichten,es war Antoine de Lumbres, einer der ge-
schicktestenDiplomaten Frankreichs, der sich bereits mannigfach bewährt
hatte. Man darf ihm nachrühmen, daß er auch in Mecklenburg seinen
ganzen Ehrgeiz daransetzte, um die ihm von seinem König übertragene
Aufgabe glücklichzu Ende zu führen.")

*) Im geheimen verhandelte Lumbres mit Christian Louis noch über andere Pläne,
man lernt sie kennen aus einein Schreiben des Kanzlers Wiedenbruck an den Herzog vom
24 Oktober d, I. Lumbres stellte dem Herzog das Amt eines General-Kapitäns der fremden
Armeen (der deutschen Verbündeten Frankreichs) in Aussicht oder eine Summe, um ein
Korps von 12 oder mehr tausend Mann zu kommandieren oder zu werben. Interessant ist
eine Charakteristik des Herzogs, die nach Wiedenbrucks Brief Lumbres gegeben haben soll.
Cs gebe zur Zeit keinen deutschen Fürsten, der Herzog Christian Louis gleich sei, — der
Kurfürst von Brandenburg sei zwar sebr kriegerisch geartet, (aimait bien la guerre),
inais n'estant pas assez constant et agissant encor d'une partie par la volonte
de ses ministres il ne pouvoit pas venir en consideration avec
V. Altesse. (!) Herzog Georg Wilhelm sei unkriegerisch, ebenso Johann Friedrich, (die
beiden Lünebnrgischen Brüder.) En sorte qne considerant le naturel de V. A. tout
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Christian Louis hatte nach dem Tode seiner Stiefmutter deren

Wittumsämter Grabow und Eldena wieder in Besitz nehmen lassen und,

um die hohen Forderungen, die die Erbeir der Verstorbenen, seine Sties-

geschwister,noch an ihn hatten, aus der Welt zu schaffen, seine Räte mit

Verhandlungen betraut. Herzog Friedrich, der älteste der Stiefgeschwister,

war aber auf diese nicht eingegangen, hatte vielmehr ein kaiserliches

Mandat (datiert vom 9. September 1665) erwirkt, des Inhalts, daß

Christian Louis seine Geschwister in dem Besitzevon Grabow — das sie

in Abschlag ihrer Forderungen behalten wollten — nicht weiter stören,

sondern sie vielmehr in Güte klaglos stellen solle. Hierdurch war Christian

Louis' Absicht, sich der Ämter zu bemächtigen,vereitelt worden. Mit den

älteren Brüdern schwebte noch der Prozeß wegen des väterlichen

Testamentes. Christian Louis hatte die Gelegenheit der beabsichtigten

Vermählung von Gustav Rudolf,*) für die er um seinen Konsens gebeten

wurde, zu benutzengesucht, um ihn zu einem Verzicht auf das väterliche

Testament und den Prozeß zu bewegen, aber die Verhandlungen hatten sich

zerschlagen. Darauf hatte Christian Louis seinen Konsens zu der Ehe ge-
weigert, aber die Ehe wurde trotzdem(den 31. Oktober) geschlossen.

Anfang Oktober (1665) traf Lumbres in Schwerin eiu. Er meldete
sich sogleichin Güstrow an und ersuchte auch Herzog Karl zu Mirow in
einem Schreiben vom 9. Oktober, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern
einen Ort und Tag zur Einleitung von Verhandlungen zu bestimmen.
Obgleich die Brüder an den Ernst von Christian Louis' Absicht, sich mit
ihnen in Güte zu vereinbaren, nicht recht glaubten, so ließ sich doch der

vif, ardent, plein de courage et de sang, endure' en la fatigue et travail, vigilant

et de peu de sommeil, bien regle, haissant la boisson et la familiarite des

femmes dans une si grande terre et avec beaucoup de places fortes et con-

siderables, ne cherchant rien d'autre que sa reputation et son honneur, que

l'estoit V. A. seule de la quelle Sa Maj. pourroit esperer des gratis Offices et
mesrnes luy concrediter une Charge si honorable, par la quelle peu ä peu
V. A. pourra deyenir ä la premiere de France apres le Roy, c'est ä dire
ä icelle de Connestable. — Wenn Christian Louis in der hohen Stelle (des General-

kapitäns) Dienste getan, so könne ihm die des Connetable (des Kronfeldherrn von Frank-

reich) nicht fehlen. Den 6. November will Lumbres an den König geschrieben haben sowohl
wegen der Charge des Connetable als der des Generalkapitäns für die fremden Armeen.
Ob Lumbres dem Herzog auf eigene Hand und um sich bei ihm beliebt zu machen, diese
Aussichten vorspiegelte oder Auftrag dazu aus Paris hatte, läßt sich vorläufig nicht ent-
scheiden. Auch an Herzog Gustav Adolf hatte Lumbres noch einen geheimen Auftrag, den
ihm Jsabella Angelika mitgegeben. Es handelte sich um nichts Geringeres als die Ab-
tretung des Schweriner Landes an den Güstrower Herzog gegen Zahlung einer be-
stimmten jährlichen Summe an Christian Louis. Es liegt nicht der geringste Beweis vor,
daß Christian Louis um diesen Plan überhaupt gewußt hat, er wird vielmehr im Kopfe
seiner Gattin entsprungen sein, die ihren Gatten gerne in der Nähe behalten hätte.
Lumbres entledigte sich auch dieses Auftrages bei Gelegenheit einer Wagenfahrt, wo er mit
dem Herzog allein war, und Gustav Adolf sagte nicht nein, aber ernsthafte Verhandlungen
sind über die Sache nicht in Gang gekommen.

.*) Die Erwählte war Erdmuth Sophie, Tochter des Herzogs Franz Heinrich von
Sachsen-Lanenburg.
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Vorschlag, um König Ludwigs willen, nicht schlechtwegablehnen und wurde
also eine Verhandlung zu Parchim auf den 28. November anberaumt.
Da erschienin Wien den 12. November ein neues Paritorium an Christian
Louis mit nur einmonatlicher Frist, in dem die Exekution gegen ihn in
Sachen der Brüder neben dem Administrator von Magdeburg noch den
ausschreibendenFürsten des niedersächsischenKreises, d. h. Schweden und
Wolfenbüttel, übertragen wurde. Hierauf gestützt, erklärten die Brüder
jetzt Lumbres gegenüber, sie beständen auf ihrem Rechte, und Lumbres'
Bemühungen blieb also in diesem Punkte der Erfolg versagt.

Mit Güstrow begannen die Vermittelungsverhandlungen schon Ende
Oktober. Herzog Christian Louis erwartete von ihnen die von ihm so
sehnlichgewünschteAufhebung der Kommunion, durch die er zugleich
von der Zahlung jener rückständigenLandkastengelder(200 000 Taler) sich
zu befreien hoffte. Auchder Güstrower Herzog war, wie oben schonerzählt
ist, mit der Kommunion nicht recht zufrieden, aber von einem Aufgeben
derselben konnte für ihn nicht die Rede sein, wenn nicht Zahlung jener
Gelder gewährleistetwurde. Hieran stieß sich der Fortgang der Verhand¬
lungen, und Ende 1665 hatte Gustav Adolf schon alle Hoffnung, daß man
sich in Rostocknoch einigen werde, aufgegeben und früher (1663) bereits
angeknüpfteVerhandlungen mit Schweden, wo die Königinmutter Eleonore
eine Schwester seiner Gattin war, wegen Abschlußeines Bündnisses wieder
aufgenommen. Das Bündnis kam den 16. Januar 1666 zum Abschluß:
Schweden versprachihm seineUnterstützung,damit in den mecklenburgischen
Landen in der Religion wie in weltlichenDingen (in religiosis et profauis)
wider den Frieden von Osnabrück und die Reichskonstitutionen„nichts
Veränderliches und Weitaussehendes vorgehe." In einem Geheim-
artikel verheißt Schweden, wenn Herzog Christian Louis „turbationes
vornehme", auf AnsuchenGustav Adolfs ihm „wirklich" (d. h. mit Waffen-
gemalt) beistehenzu wollen*).

Herzog Christian Louis aber wünschte ernstlich den Frieden. Im
Dezember 1665 begab er sichnach Bützow und kam von hier aus mehr-
mals nach Rostock,-wenn auch nur incognito und auf einige Stunden.
Auch in Marienehe bei Rostockfanden vertrauliche Besprechungenmit ihm
selbst statt, und er gab in wesentlichenStücken nach.

Er hatte einen von beiden Fürsten gemeinsamzu unterzeichnenden
Geheimartikel gewünscht,wonachder Vertrag nur als vorläufig (provisio-

naliter) gelten uud die Kommunion demnächstaufgelöstwerdensolle: soweit
hatte er schonseine anfänglich gehegtenErwartungen aufgegeben. Da aber
Gustav Adolf sichauch hierzu nichtverstehenwollte, so begnügtesichChristian
Louis mit einer (Marienehe den 21. Dezember1665 datierten) Deklaration
oder Protestation, in der er erklärt, da die enge Blutsverwandtschaft beider
Fürsten und die Ruhe der Untertanen die völlige Beseitigung der Zwistig-

*) Das Bündnis ist den 16. Februar 1070 und den 22. September 1G74, jedesmal

auf vier Jahre, erneuert worden.
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feiten fordere, so sei es notwendig, die Mutter der Streitigkeiten, die
Kommunion gänzlich zu beseitigen (radicitus extirpare). Um aber den
kaiserlichenReskripten zu gehorchenund die Hindernisse, die der Trennung
entgegenständen,destoschnellerzu heben, habe er eingewilligt, daß vorläufig
alles wieder in den Zustand versetzt werde, in dem es vor der Entzweiung
gewesen. Der Vertrag solle aber nur gelten, bis man sich über die
Trennung verglichen. Er glaubte sich durch dieses Aktenstück die Hände
für die Zukunft frei gehalten zu haben, es scheint aber nicht, als wenn
der Protest offiziellden Akten der Konferenz beigelegt worden ist.

Den 16. Februar 1666 kam endlich der Vertrag zustande. Das Akten-
stück ist in lateinischer Sprache verfaßt. Sein wesentlicher Inhalt lautet
in deutscherÜbersetzung:

1. Es soll wieder feste und aufrichtige Freundschaft zwischen
den beiden Herzögen bestehen und die Familienverträge gehalten werden.

2. Das Landgerichtsgebäude in Sternberg soll auf gemeinsame
Kosten in höchstenszwei Jahren wieder aufgebaut werden; inzwischensoll
das Landgericht nach Parchim verlegt werden.

3. Ein Landtag soll 20 oder höchstens30 Tage nach Unterzeichnung
ves Traktates anberaumt werden.

4. Für diesmal soll er in Rostock tagen unter Direktion Herzog
Gustav Adolfs, in Zukunft unter abwechselnderDirektion beider Fürsten
und an den gewohnten Orten, wenn nicht anderweite Vereinbarung ge-
troffen wird.

5. Herzog Christian Louis gesteht dem Güstrower Herzog das
Präzipuum von 287 780 Gulden aus den Landeskollekten zu, zu deren
Zahlung sich die Landstände verbunden erachten.

6. In gleicherWeise gestehtHerzog Gustav Adolf dem Schweriner-
Herzog die Erhebung des ihm gebührenden Kollekten-Restes zu, dessen
Höhe aber im Vertrage nicht bestimmt ist.

7. Die Entscheidungüber die gezahlten und noch zu zahlenden Kosten
für Garnisonen und Festungen verbleibt dem Landtage.

8. Auch die Abrechnungenüber die Accise sollen aus beiden Herzog-
tümern dem Landtage vorgelegt werden.

9. Für die Rostocker Aecisen soll zur Abrechnung auf dem Land-
tage ein Termin bestimmt werden, in Zukunft soll es der 1. Juni sein.

10. Rostocksoll mit der Universität und dem Doberaner Hof Gemein-
besitzbleiben.

11. Herzog Christian Louis bleibt, weil das Bistum Schwerin ihm
gehört, im Besitzedes Kanzleramtes der Universität.

12. Das Konsistorium soll für die Zukunft mit sechsPersonen be-
setztwerden, zwei davon sind Professoren der Theologie, von den beiden
Herzögen abwechselndzu ernennen, die dritte ist der Superintendent von
Güstrow, die drei andern sind Rechtsgelehrte, von denen Christian Louis
zwei, Gustav Adolf einen ernennen wird. Weil augenblicklich zwei von
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Güstrow ernannte Rechtsgelehrte vorhanden sind, so sollen es, bis einer

von beiden stirbt, vier sein.
13. Es soll jeder nach seinem Belieben sein Siegel gestalten dürfen,

und bei den gemeinsamen Akten sollen zwei Siegel benutzt werden.

14. Für das übrige, was in dem Vertrage nicht erwähnt ist, sollen

die Familienverträge maßgebend sein.
15. Um die Erfüllung des Vertrages sicherer zu stellen, sollen die

kaiserlichen Mandate und Dekrete, die Herzog Gustav Adolf gegen Christian

Louis erhalten hat, in Kraft bleiben, bis Christian Louis den Bestimmungen

dieses Vertrages genüge getan hat.
Den 19. Februar ratifizierten beide Herzöge den Vertrag, worauf

Gustav Adolf seine Mandatare von Mecklenburg, Farpen und Redentin

abberief*). Den 7./17. März stellte König Ludwig seine Garantie-Akte

für denselben aus.
Rur ungern hatte sich Christian Louis gefügt; er klagte später in

Paris, LumbreS habe ihn zu einem ungünstigen Vergleich gezwungen"").
Besser glückte es ihm in Wien mit dem Prozeß seiner Brüder gegen

ihn. Ausgang des Jahres 1665 meldeten seine Räte auf seinen Befehl,

daß zur Befriedigung der Prinzen und Prinzessinnen wegen der rückständigen

Alimentgelder vom 12. Januar 1666 ab zu Hamburg 30 090 Taler ihnen
' zur Verfügung ständen; sollten sie noch mehr beanspruchen, so wolle

Herzog Christian Louis auch dafür zulängliche Verordnung machen. Prinz

Karl aber argwöhnte dahinter eine List und lehnte anfangs das Anerbieten

ganz ab. Später wollte er jene Summe mit seinen Brüdern auf Abschlag

annehmen; darauf aber ging wieder Christian Louis nicht ein. So blieb

das Geld versiegelt in Hamburg stehen, weil man sich nicht über den

Wortlaut der Quittung einigen konnte.

Die Prinzen glaubten seit dem günstigen Spruch des Reichskammer-

gerichtes vom 12. November gewonnenes Spiel zu haben, allein sie wurden

bald eines anderen belehrt. Christian Louis sandte seinen gewiegtesten

Diplomaten, den Geheimen Rat v. Schwaan nach Wien, und dieser ent-

wickelte in Gemeinschaft mit dem in Wien ansässigen schwerinschen Ge-

schäststräger Rat Meyer — der später vom Kaiser unter dem Namen

Meyer von Meyersheim geadelt wurde — eine erstaunliche Tätigkeit.

Alles kam zunächst darauf an, die Expedition der kaiserlichen Exekutions-

*) Beim Abschied von den Schweriner Beamten, den 17. Februar, äußerte sich der

güstrowsche Geheime Rat v. d. Lühe über die Reversalen, sie gefielen ihm selbst nicht,

sie seien schädlich, und viele Edelleute seien mit ihm einerlei Meinung; man werde auch

über die Trennung der Kommunion wohl noch einig werden. Ähnliche Äußerungen sielen

oft von güstrowscher Seite, allein Gustav Adolf hat sich nie entschließen können, Ernst

damit zn machen, was Christian Louis als „Unbeständigkeit" und „Tergiversieren" er-

schien.

**) Seinen Unmut hatte auch sein damaliger Kanzler von Wiedenbrück zu empfinden,

er wurde bald darauf entlassen und erhielt nicht einmal seine rückständige Besoldung, weil

er, wie der Herzog den 80. Dezember 1666 schrieb, schon „mehr bekommen, als er meri-

tiert habe."
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Mandate an Wolfenbüttel und Schweden zu verhüten. Schon waren sie
ausgefertigt, vom Kaiser vollzogen, vom Reichsvizekanzler, einem Gönner
von Christian Louis, notgedrungen unterzeichnet, dem Sekretär zur Ab-
sendung eingehändigt: da untersagte der Vizekanzler die Absendung.

Nun ward wieder die Umgebung des Kaisers wie der Reichhofsrat
aufs eifrigste bearbeitet, Jnterzessionsschreiben von Bischöfen wurden er-
wirkt, der Beichtvater des Kaisers, Pater Müller, herangezogen, auch der
Reichshofrat erhielt neue Eingaben, in denen ausgeführt wurde, wie sehr
Herzog Christian Louis darunter leide, wenn man ihn in die Hand von
evangelischen Ständen gebe; Schweden sei ohnehin schon im Reiche
nur zu mächtig und übe auf Mecklenburg einen harten Druck aus, und
Wolfenbüttel sei dem Grabower Hause nahe verwandt, also parteiisch.
Wirklich unterlagen im Reichshofrat Christian Louis' Feinde, schon den
14. Dezember 1665 wurde beschlossen, die Sache solle an den Kaiser be-
richtet, d. h. in die Hände des kaiserlichen Geheimen Rates gegeben werden:
das glich einer Zurücknahme des letzten Mandats.

Obgleich nun der Agent der Prinzen, ihr Sekretär Schröder, Audienz
beim Kaiser selbst hatte <den 17. Dezember), so richtete er doch nichts aus.
Schwann wußte von dem Anerbieten der 30 000 Taler geschickt Gebrauch
zu machen. Monatelang ward die Sache verschleppt, endlich wurde ein
Bericht von einem katholischen Rat und einer von einem evangelischen
erstattet, und den 12. März 1666 fiel die Entscheidung, daß dem
Administrator, dem man also das Kommissorium beließ, statt
Schweden der Kurfürst von Cöln als Bischof von Hildesheim bei-
zuordnen sei. Damit hatte Christian Louis seine Geschwister aus dem
Felde geschlagen, denn es war sicher, daß der Kurfürst von Köln, Prinz
Maximilian Heinrich von Bayern, als streng katholischer Fürst und Mit-
glied des Rheinischen Bundes, den Administrator in allen auf seine
Exekution abzielenden Unternehmungen hemmen werde. Die Prinzen be-
griffen dies auch vollständig; sie lösten deshalb jenes Konklusum in
Wien überhaupt nicht ein, obgleich dies ihnen, als den Klägern, oblag.

Wohl erbot sich eben um diese Zeit Herzog Gustav Adolf in Gemein-
schaft mit dem zur Abreise sich rüstenden französischen Gesandten noch
einmal bei Herzog Karl zu einer gütlichen Vermittelung, aber Karl war
zu mißtrauisch gegen seinen Bruder, als daß er sich darauf eingelassen hätte.

Diesem Erfolge gegenüber konnte Christian Louis eine kleine Nieder-
läge, die ihm seine Schwester Sophie Agnes bereitete, leicht verschmerzen:
er mußte sich entschließen, ihr das Kloster Rühn wieder einzuräumen
«April 1666*).

*) Sophie Agnes verlegte nun ihren Wohnsitz dorthin, blieb aber noch mit Christian
Louis in Streit über die Entschädigung für die verflossenen Jahre; später gab es noch
allerlei anderen Zwist zwischen ihnen, wobei sie jedesmal eine fast männliche Entschiedenheit
entwickelte. Gerade dadurch nötigte sie dem Bruder eine gewisse Achtung, ja selbst Zu-
neigung ab, soweit er solcher Gefühle fähig war. Vortrefflich war das Verhältnis zwischen
ihr und ihrem Bruder Karl, mit ihm beredete sie alle ihre kleinen und großen Angelegen-
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3. Der /airdtaq zu Rostock (März vis Dezember 1KKK).

Auf Grund des Lumbrischen Vergleichs kam es denn auch wieder zu
einem Landtage. Im Jahre 1664 hatte nur ein Deputationstag zu
Rostock, vom 21. Februar bis zum 1. April, und ein Konvocationstag
zu Sternberg, vom 15. September bis zum 12. Oktober, und 1665 keiner-
lei ständische Versammlung stattgefunden. Bei beiden Tagungen des
Jahres 1664 hatte es sich um die notwendige ©teuer*) für den Türkeu-
krieg gehandelt, der allerdings noch in diesem Jahre durch einen Frieden
auf 20 Jahre beendet wurde. Beidemal war es wieder zu Appellationen
an den Kaiser gekommen, über die bis ins Jahr 1666 hinein in Wien
Aktenstücke gewechselt waren. Indessen wurde dieser Prozeß wieder auf-
gegeben, da nun der Wunsch der Stände nach einem allgemeinen Landtag
Erfüllung fand.

In der Proposition wurden neben anderem, was hier als weniger
wichtig übergangen wird, die beiden Fragen, die fortab in den VerHand-
hingen zwischen Fürsten und Ständen in Mecklenburg die wichtigste Rolle
gespielt haben, vorgebracht. Die eine betrifft das Kontributionswesen.
Die Fürsten wünschten, daß Ritter- und Landschaft sich über einen
Zahlungsmodus für längereZeit vereinbarten, damit „wegen so vieler
und kostbarer Zusammenkünfte sowohl Serenissimi als die Stände mit so
großen Kosten nicht beschwert zu werden brauchten", d. h. mit anderen
Worten: Die Fürsten wollten für die Zukunft die Landtage überflüssig
machen, die mit ihrem Feilschen und Markten um die Kontributionssumme
und mit den vielen Beschwerden der Stände besonders Christian Louis
höchst widerwärtig waren.

Ferner wurde der Unterhalt der Landesgarnisonen sowohl für
die Vergangenheit, wo man schon große Summen „vorgeschossen" habe,
als auch für die Zukunft gefordert.**)

Der Landtag dauerte, mit Unterbrechungen, bis zum 8. Dezember
dieses Jahres, also dreiviertel Jahre. Es tritt schon hier — an der Schwelle
des Streits über die Garnisonskosten — auf das Deutlichste die Zähigkeit
hervor, mit der die Stände, insbesondere die Ritterschaft, in prinzipiellen

Helten. Er besuchte sie von Zeit zu Zeit, ihrem geraden Sinn war es aber zuwider, wenn
er seine Erkenntlichkeit sür ihre Freundlichkeit mit den üblichen Höflichkeitswendungen
äußerte., Sie verbat sich dies einmal in sehr drastisch-launiger Weise: „Aber, herzlicher
Bruder! so schreibt sie, warumb so viel unnötiger Komplimente vor meine elende Be-
wirtung? Und dann umb Verzeihung zu bitten, daß man zu viel Ungelegenheit gemacht:
dies lautet so fremde, es ist nicht aufm alten teutschen Glauben. Damit wollen Ew. Liebden
mich uf ein ander Mal verschonen, oder ich sage allen Glauben auf; und hiernach hat man
sich zu richten und vor Schaden und Ungelegenheit vorzusehen!"

*) Es rückten in diesem Jahre auch Mecklenburger Kontingente mit ins Feld nach
Ungarn. In einem Gefechte wurde der Kommandeur der Mecklenburger, Oberstleutnant
v. Schack, schwer verwundet.

**) Daneben sollten die Stände noch die restierenden Fräuleinsteuern und Reste
der Reichssteuer (der letzten IM Römer-Monate) aufbringen.
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Fragen an ihren verbrieften Rechten festhielten. Ein fortlaufender Kontri-

butionsmodns wurde abgelehnt, die Stände nahmen lieber die Unbequem-

lichkeit und die Kosten der Landtage auf sich, als daß sie von ihrem

Steuerbewilligungsrecht etwas hätten abbröckeln lassen. Zu der Zahlung

der Garnisonskosten hielten sie sich überhaupt nicht verbunden auf Grund

ihrer „teuer erkauften" Privilegien. Auch der Reichsabschied vom Jahre 1654,

auf den die Fürsten sich beriefe»,*) sei in diesem Stücke so gefaßt, daß

Ritter- und Landschaft „daraus zu einem Beitrag nicht angestrengt werden

könne, zumal da die mecklenburgischen Festungen in Zeiten der Not ihrem

Erachten nach wenig Schutz und Sicherheit gewähren würden".

Die Fürsten aber waren der Ansicht, daß ihnen durch den klaren

Wortlaut des Reichsabschiedes das Recht auf diese Forderung gewährleistet

sei, was sie sich durch ihre Untertanen nicht absprechen noch in Zweifel

ziehen lassen könnten; sie rechneten zudem die Kosten der Garnisonen als

eine „vom Reiche bewilligte Hilse" zu den Reichs- und Kreissteuern, die

in den Reversalen ihnen ausdrücklich vorbehalten waren.
Andere Streitfragen, die seit diesem Landtag zum ständigen

Repertoir der Landtage gehörten, waren die Steuerfreiheit der fürstlichen

Diener und des Klerus, die von den Regierungen beansprucht, von den

Ständen wie schon früher, so auch jetzt bestritten wurde, und die Zahlung

der Reichs- und Kreissteuern für den schwedisch gewordenen Landesteil.

Es war versäumt worden, die betreffende Quote Schweden zuzuschreiben,
und sie wurde nun noch fortdauernd von Mecklenburg gefordert, und so
viele Versuche die Fürsten auch machten, die Umschreibung aus dem Reichs-
tage zu bewirken, sie wurde immer wieder hinausgeschoben, weil niemand
sich um Mecklenburgs willen mit den gefürchteten Schweden überwerfen
wollte. Die mecklenburgischenStände aber erachteten sich zur Zahlung dieser
Quote nicht für verpflichtet.

Daneben wurden die zahlreichen, in den letzten Zeiten aufgehäuften
Beschwerden der Stände übergeben.**)

*) Die betreffende Stelle (§ 180) lautet: „Sonderlich aber sollen jedes Kurfürsten
und Standes Landsassen, Untertanen und Bürger zu Besetz- und Erhaltung der einem
oder andern Reichs-Stand zugehörigen nötigen Vestungen, Plätzen und Guarnisoneu ihren
Landes-Fürstcn, Herrschafften und Oberen mit hülslichem Beytrag gehorsamlich an Hand zu
gehen schuldig seyn."

**) Es würde hier zu weit führen, alle diese Beschwerden zu besprechen, nur einige
mögen kurz angedeutet werden. Aus den Gravamma generalia verlangt Nr. 4 Ein-
lieferung der Kontribution aus den fürstlichen Ämtern nebst den Aeeisen in den
Landkasten.

Nr. 5 fordert Eintreibung der Restanten der freiwilligen Kontribution, womit be-
sonders die fürstlichen Beamten gemeint waren, die nach Ansicht der Stände für ihre
Güter und Untertanen — die Steuerfreiheit bezog sich nur aus ihre Personen — große
Summen schuldig geblieben waren.

Nr. 8 beschwert sich über Ausfuhrverbote für Korn, die die Fürsten in den Kriegs-
jähren hatten ergehen lassen, und erbittet für Korn und auch für Salz, für welches die
Fürsten den einheimischen Salinen zu ihrer Ausnahme Monopole erteilt hatten, freie Ab-
und Zufuhr.
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Noch vor Pfingsten wurde von den fürstlichen Räten eine inzwischen
von den Regierungen geschlossene Vereinbarung überreicht über die
Teilung der Kollekten. Darnach sollte die Kontribution für die nächsten
vier Jahre auf jährlich 100000 Taler (—200000 Gulden) angesetzt werden;
von dieser Summe sollte Herzog Christian Louis jährlich 30 000 und
Herzog Gustav Adolf 79 445 Gulden erhalten; der Rest sollte verwendet
werden zur Abtragung der dem Herzog Gustav Adolf zukommenden Zinsen,
die von den Jahren 1658—66 nicht mit gerechnet, ingleichen zur Bezahlung
der Fräuleinsteuer, so daß jährlich 12 000 Taler, jeder der (vier) aus-
gestatteten Prinzessinnen 3000 Taler, wenigstens abzutragen seien, auch zur
Abführung der Kreissteuern, so lange solche währten, sowie zur Bezahlung
der Landesschulden den Ständen überlassen werden.

Die Stände aber fanden die hier geforderte Summe zu hoch, und
hierüber wurde viel hin und her verhandelt. Endlich einigte man sich den
26. September zu einer „schließlichen Resolution über den Partizi-
pationsmodus".

Darnach wird die ganze rückständige Forderung der Fürsten an die
Stände auf 617780 Gulden berechnet; davon soll Christian Louis 210000,
Gustav Adolf 407780 Gulden erhalten, und zwar sollen von der jährlichen,
aus etwa 160 000 Gulden geschätzten Kontribution an Christian Louis
30 000, an Gustav Adolf 60 000 Gulden entrichtet werden.*) Von diesen
Zahlungen sollen die Stände nur bei einer „allgemeinen Kriegsunruhe und
Verderben dieser Lande oder auch bei einem General-Schaden" entfreit
sein. Auf solchen Fall soll mit den Landeskollekten, so lange bis das
Hindernis aufhört, in Ruhe gestanden und auch keine Zinsen für das rück¬

Nr 15 beklagt sich über die auf den fürstlichen Ämtern und sonst errichteten Braue-
reien, durch die den Städten großer Abbruch geschehe. Für sich selber freilich beanspruchte
die Ritterschaft das Recht zu brauen und erklärte in Nr. 16 eine darauf bezügliche Be-
schwerde der Städte (Nr. 1), die neben den fürstlichen Ämtern auch die Klostergüter und
die Bauern nennt und Visitation der Krüge zur Beschlagnahme des verbotenen Bieres ver-
langt, für unbegründet.

Aus den Beschwerden der Städte sei noch Nr. 8 erwähnt: Die Städte fchwerin-
schen Anteils und einige der güstrowschen — hier wird im einzelnen nachher nur Güstrow
selbst genannt — hatten sich noch immer darüber zu beschweren, daß sie mit Einquartierung
oder Lagerstattgeldern belegt seien. Auch über das Verhalten der Soldaten wurde geklagt,
sie fügten mit ihren Pferden im Sommer den Bürgern in ihren Feldern und Wiesen
nicht wenig Schaden zn, suchten sich nach ihrem Belieben die besten Wiesen aus und
weideten sie ab, ja, sie schnitten sogar — so heißt es im ersten gravamen der Stadt
Güstrow —, wenn das Korn zu reifen anfange, die Ähren ab und füllten ganze Säcke
damit an. Die Stadl Schwerin wies nach, daß sie seit 1660 über 12 000 Taler auf die
Soldaten und Einspänniger habe verwenden müssen, was die Stadt so hart drücke, daß
„der meiste Teil das liebe trockene Brot nicht mehr habe". In den fürstlichen Resolutionen
auf diese Beschwerden wurde in bezug auf die Einquartierung nur versprochen, daß die
Jnfolenzien der Einspänniger, wenn sie erweislich seien, mit allem Nachdruck abgestellt
werden sollten, die Quartiergelder wurden also weiter gefordert.

*) Inwieweit diese Resolution ausgeführt morden ist, hat sich noch nicht fest-
stellen lassen.
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ständige Quantum gefordert werden. Sollten jedoch Märsche, Einquar¬

tierungen, Viehsterben, Mißwachs und dergleichen das Land betreffen, die

zwar nicht das ganze Land affizieren und nicht für einen Total-Ruin an-

zusehen, dennoch aber so merklich sind, daß von der Kontribution der

80 000 Taler über 5000 Gulden abgingen, so wollen sich die Fürsten, was

über 5000 Gulden ist, nach Verhältnis abziehen lassen. Ferner wenn

wegen der Reichs- oder Kreissteuern das völlige Quantum nicht zu er¬

halten, wollen die Fürsten dahin sehen, daß ihre Lande nicht über Ver

mögen beschwert werden, und lassen geschehen, daß solche Steuern nach

Verhältnis von dem Quantum der freiwilligen Kontribution abgehen.

Daraufhin wurde der Kontributionsmodus den 11. Oktober gegen die

Resolution der Regierungen ausgewechselt, eine Verlängerung des Modus

wurde aber trotz mehrfachen AnHaltens der Räte bestimmt abgelehnt.

Nebenher verhandelte man auch über die noch ausstehenden Summen

von der Türkensteuer aus dem Jahre 1664. Die Fürsten verlangten noch

25 914 Taler, die Stände aber meinten, schon eine weit höhere Summe,

als sie schuldig seien, gezahlt zu haben. Obgleich die Fürsten ihre Forde-

rung auf 11824 Taler ermäßigten, wurde doch keine vollständige Einigung

erreicht. Von der Erneuerung des Prozesses in Wien sahen aber die

Stände noch ab und beauftragten den Engeren Ausschuß, nach Schluß des

Landtages die Verhandlungen über diesen Punkt fortzusetzen. *) Den

8. Dezember wurde der Landtag mit einer „letzten Resolution" der Fürsten

geschlossen.

Die Zähigkeit, mit der die Stände auf ihrem Rechtsstandpunkt
beharrten, hatte übrigens im Verlaufe des Jahres für die beiden
regierenden Fürsten eine heilsame Folge nach sich gezogen, sie hatten sich
persönlich genähert. Christian Louis war es, der den Anstoß hierzu
gab. Er ließ unter der Hand in Güstrow Erkundigungen anstellen, ob
wohl ein Besuch von ihm angenehm sein werde. Dieser wurde freilich ab-
gelehnt, da Gustav Adolf dem Vetter die Behandlung seiner Schwester
noch nicht vergessen konnte; den Vorwand für die Ablehnung bot der Tod
der Herzogin-Witwe Ludwigs IV. von Liegnitz, Anna Sophie, einer
Schwester Gustav Adolfs. Darauf schlug Christian Louis ein Zusammen-
treffen an einem Orte zwischen Bützow und Güstrow vor, und hieraus
ging Gustav Adolf ein. Die Zusammenkunft fand den 9. Mai (1666)
auf freiem Felde zwischen Zwiesow und Zepelin auf Bützowschem Grund
und Boden statt. Nach freundlicher Begrüßung entspann sich eine Unter-
redung, die zwei Stunden, von morgens 7—9 Uhr, dauerte.

Beide Fürsten versprachen sichgegenseitig, „freundvetterlich beisammen
zu stehen" und den Landtag zum Schlüsse zu befördern, besonders auch
darauf zu sehen, daß für die Kreissteuern eine besondere Kasse (der Kreis-

*) Den 9. August 1607 wurde bierüber ein Vertrag geschlossen (in Rostock mit dem
Engeren Ausschuß), worin die Summe von 15000 Taler» sur beide Regierungen zu-
summen als Pauschquantum festgesetzt wurde.
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kästen) errichtet werde — wodurch verhindert wurde, daß die Kreisgelder
von den Ständen für andere Bedürfnisse verwandt wurden. Weiter war
vou dem Unterhalt der Garnisonen die Rede, auch von Christian Louis'
Brüdern, mit denenGustav Adolf zu vermitteln übernahm, von dem Warne-
münder Zoll und der lauenburgischenErbfolgefrage.

Die beiden Vettern schieden „freundlich und wohl content" von-
einander. Man fand, daß hier in den wenigen Stunden mehr erreicht sei
als durch achtjährige schriftlicheVerhandlungen.

4. Zweite Trauung mit Zsaöella Angelika, Sieg üöer die Geschwister.

Wenige Monate später schloß der Tod die Kluft, die so lange die
beidenVettern getrennt hatte: den 21. August 1666 starb ChristineMargarete
in Wolfenbüttel nach nur dreitägiger Krankheit. Sogleich eilte Christian
Louis wieder nach Frankreich, um nun die Bestätigung der Ehepakten
durch den König einzuholenund seine Gemahlin in die Heimat zu führen.

Der König bereitete ihm schonan der Grenze, in Peronne, einen
festlichenEmpfang, für die Bestätigung der Ehepakten stellte er indessendie
Bedingung, daß sichdas Paar in Gegenwart eines königlichenDeputierten
einer nochmaligenTrauung unterziehen solle. Dies war eine sehr bedenk-
licheZumutung, denn damit war die erste Trauung für nichtig, die bis-
herige Ehe für illegitim erklärt. Auf der andern Seite mußte durch eine
solche neue Trauung nach dem Tode der ersten Frau die Ehe für die
mecklenburgischenAgnaten und die evangelischenStände Deutschlands, die
die Scheidung nicht anerkannten, völlig unangreifbar werden. So fügte
sichdenn der Herzog, die Trauung fand den 17. November statt, den 23.
wurde das herzogliche Paar in feierlicher Audienz vom Könige in
Tt. Germain empfangen, und den 24. bestätigte er die Ehepakten.

Christian Louis gedachte nun seine Gattin mit in die Heimat zu
nehmen, allein sie hatte im Grunde wenig Neigung, mit in das so weit
entfernte Land zu kommen und wußte die Vorbereitungen zur Reise weiter
und weiter hinauszuziehen. Dann trat der Krieg zwischenFrankreich und
Spanien — der Devolutionskrieg (1667-68) — hindernd dazwischen.
Anderseits wurde dem Herzog schon im Anfang des Jahres 1667 von
Wien aus dringend geraten, den französischenHof zu verlassen und im
eigenen Lande zu residieren, und auch seine Räte drückten mehrfachden
dringenden Wunsch aus, er möge dochschleunigstzurückkehren,„mau habe
nicht viele Erempel, daß Reichsfürsten ihren Estat in der Fremde in Flor
und Aufnehmen gebracht hätten." Mit mehreren der Schuldprozessestand
es schlecht,für die Rückgabedes Amtes Wittenberg an seine Pfandinhaber,
die v. BehrschenErben, drohte Exekution von Schweden und Celle und
dergleichenmehr.

Er entschloßsich also im Spätsommer, ohne seine Gattin abzureisen,
um der Wiedereröffnung des Landgerichtes und auch dem Land¬
tage beizuwohnen. Aber das Landgericht mußte den 12. September ohne
ihn eröffnet werden, der Landtag wurde wochenlang aufgeschoben, mußte
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aber schließlichebenfalls ohne ihn stattfinden.") Endlich brach er — im
Oktober 16(37— auf, reiste aber nicht in die Heimat, sondern nach Wien,
wo er Anfang Dezember ankam.**)

Dieser Entschluß wurde dadurch veranlaßt, daß die Prozesse mit
seinen Brüdern nach seinen Nachrichten eine gefährliche Wendung zu
nehmen drohten. Im Juli des Jahres waren auf gemeinsamen Beschluß
der Geschwisterdie beidenPrinzen Johann Georg und Friedrich, ausgerüstet
mit nachdrücklichenJntercessionsschreibenvon den Kurfürsten von Branden-
bürg und Sachsen, nach Wien gereist, um am Kaiserhofe ihre Angelegen-
heiten persönlich zu betreiben. Den 29. Juli übergaben sie dem Reichs-
hofrat eine ausführliche Darstellung ihrer Lage: Christian Louis' An-
erbieten von 30000 Talern Alimentgelder bedeute wenig für 10 Personen,
und mit einer Exekutionskommissionauf den Administrator von Magdeburg
und den Kölner Erzbischof sei ihnen nicht geholfen, da diese sich schon
um das Kommissions-Direktorium nicht vergleichen würden; sie baten,
dem Administrator und Schweden die Exekution aufzutragen und durch
diese auch Herzog Karl in das Fürstentum Ratzeburg, Johann
Georg in das Fürstentum Schwerin einsetzen zu lassen. Am
selben Tage hatten die Prinzen Audienz beim Kaiser, von dem sie die
üblicheVertröstung erhielten. Der Reichshofrat zögerte. Nach einer zweiten
Audienz (den 19. August), in der der Kaiser äußerte, „man müsse schauen,
daß ein Mittel, ihnen wirklichzu helfen, könnegetroffenwerden," und nach-
dem zwei neue Memorials eingegeben waren, siel die Entscheidung den
14./24. September, aber nicht zu gunsten der Brüder. Die Kommission
wurde auf Brandenburg und Lauenburg erkannt. Herzog Franz Julius
von Lauenburg war ein eifriger Katholik, der auf einer Besitzungin Böhmen
residierte; seine Ernennung ließ keine Hoffnung auf Ausführung der
Exekution. Und in betreff der beidenFürstentümer kam nur der Beschluß,
die Arten prüfen zu lassen säe rotulanclis actis), zu stände. Den
4./14. Oktober reisten beide Prinzen wieder ab.

*) Der Hanptgegenstand war eine Kontribution zur Abführung der auf den fürst-
lichen Tafelgütern haftenden Schulden, die auch bewilligt wurde. Mit der Landtags-
proposition wurden die fürstlichen Resolutionen auf die im Jahre 1666 übergebenen Be-
schwerden ausgeliefert. Mit diesen Resolutionen waren die Stände wenig zufrieden, und
es wurden noch weitere Schriftstücke darüber gewechselt. Das Kontributionsedikt wünschten
die Fürsten so eingerichtet, daß es zum mindesten auf zwei oder drei Jahre verlängert
werden könne. Die Stände gingen aber wieder nicht darauf ein. Der Landtag schloß den
14. Dezember.

**) Unmittelbar vor seiner Abreise stellte er den 16. Oktober seiner Gattin in Merlou
einem ihrer Güter, in Gegenwart des dortigen Priors ein Aktenstück aus, worin er ihr sein
gesamtes dermaliges und künftiges Vermögen, soweit er über dasselbe verfügen dürfe, zn
freier Disposition letztwillig vermachte. Sein Unmut gegen seine Brüder war so groß, daß er
ihnen nichts von seinem Erbe gönnte. Ob er sich dabei wohl klar machte, wie wenig er
zum Flor und Ausnehmen des Hauses Mecklenburg beitrug, wenn er nach seinem Tode
sein ganzes Vermögen ins Ausland gehen ließ? Denn daß Jsabella Angelika, selbst an-
genommen, daß sie ihm schließlich nach Mecklenburg folgte, nach seinem Tode nicht dort
bleiben werde, mußte er sich selbst sagen.
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Von Christian Louis lief schonden 9./19. September ein Schreiben
beim Reichshofrat ein. Sobald er aber hörte, daß seine Brüder auch die
Abtretung der zwei Fürstentümer wieder in Anregung gebracht hätten, da
eilte er selbstherbei, um dies zu hintertreiben. Als er an Ort und Stelle
erfuhr, daß die Gefahr für ihn schon beseitigt sei, reiste er von Wien —
nicht nach der Heimat, wie man dort erwartete, — vielmehr nach Italien.
In Venedig blieb er achtTage, um den Karneval kennen zu lernen, länger
verweilte er in Rom. Den 6. April war er wieder in Paris. Was für
Absichten er mit dieser Reise verfolgte, ist aus dem bisher vorliegenden
Material nicht zu ersehen. Von Paris aus meldete er, er habe den
brandenburgischenund andere Gesandte gesprochenund sei von ihnen ver-
sichert, daß er nichts Gefährlichesvon der Kommissionzu befürchtenhabe; er
bleibe aber des beständigenEntschlusses,sobaldwie möglichzu Hause zu sein.

Seine Regierungsräte wurden wegen dieser neuen Reise nach Frank-
reich sehr bestürzt und besorgt, besondersWedemann, stets ein entschiedener
Gegner der französischenBeziehungen. Besonders deutlich spricht er seine
Ansicht in einer Relation vom 6. Mai aus. Er fürchtet, durch die neue
Reise könnten die Gemüter in Wien alteriert werden, HerzogJohann Georg
wolle wieder nach Berlin und Wien, und es sei zu besorgen, daß an die
Stelle des Herzogs von Lauenburg, der die Kommission abgelehnt hatte,
ein „härteres und beschwerlicheresSubjektum" gesetztwerde. „In summa.
Eure Fürstl. Durchl. haben Jhro schwerlich einige Hoffnung gewisser
Ruhe zu machen, es sei denn zuvor diese Alimentsache völlig abgetan,
welchesehr importierlicheSache wahrlich an ihr selbstensusficient ist, daß
E. Fürstl. Durchl. Ihre Gedanken in Zeiten abrumpieren und sich
wiederumb zu dero Landen persönlich erheben." Wedemann klagt auch
darüber, daß es mit der Regierung nur schlechtbestellt sei, viele seien er-
müdet und sonst der Arbeit unvermögend. Die Last ruhe auf den übrigen
ganz wenigen, die „auf die Länge ihre Kräfte leicht dabeizusetzenkönnten."
Zu diesen wenigen gehörte der wackereMann selbst in erster Linie, ja er
hatte damals die Last der Regierungsgeschäfte seit dem Tode des alten
Bünsow (Anfang 1668) fast allein zu tragen. Wackerbarth war Anfang
Mai unpäßlich,nachher,Mitte des Monats, reisteer nachHolstein, hatte aber
in Kiel den Unfall, mit dem Wagen umzuwerfen und lag dort Wochen
lang krank. Somit hatte Wedemann ein überaus arbeitsvolles Leben,
und dabei ließ ihn sein Gebieter Wochen lang ohne Nachricht. Den
14. Mai klagt er, er habe in vier Wochen kein Schreiben bekommen,
er mußte aber noch mehrere Wochen länger warten, erst Anfang Juni
trafen die ersten Schreiben nach dieser langen Lückeein. Und bei aller
Mühe, die sichWedemann gab, ging dochmanches nicht so, wie es hätte
sollen. „Vielen und zwar der Mehrzahl im Lande," schreibt er den
14. Mai, „sei die Regierung durch die Minister wegen großen Verlangens
zu Christian Louis' fürstlicher Gegenwart ganz verdrießlich, weil ihre An-
liegen von einemMonat zum andern bis zum Termin von Christian Louis'
allezeit vertrösteter persönlicherRückkunftverschoben und in effectu ihnen
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nicht geholfen werde." Dazu hatte nachWedemanns Urteil die Alimentsache

Entfremdung vieler benachbartenFürsten hervorgerufen, mit denen man in

keinerKorrespondenz lebe und keineVertraulichkeitpflege, was alles großen

teils aus der langwierigen Abwesenheit Christian Louis' erwachse. Herzog

Karl war in Berlin mit so ausgesuchterFreundlichkeitaufgenommen worden,

wie man sie gegen apanagierte Prinzen dort sonst nicht zu üben pflegte,

und es waren von redlichen Freunden Warnungen an Wedemann gelangt

von Plänen, „wodurch Fürstl. Durchl. Status gefährlich vacilliereu

möchte,die aber der Feder nicht anzuvertrauen seien." Also die Rückreise

sei nicht länger aufzuschieben, „damit die Circuli vieler übel Gönnender

divertiert werden möchten." Vielleicht meinte Wedemann mit diesenPlänen

die Ersetzung Christian Louis' durch einen Regenten, z. B. Herzog Karl,

oder wenigstens die Besitzergreifungder beiden Fürstentümer mit Hilfe des

Brandenburger Kurfürsten oder Schwedens. Christian Louis teilte indessen

diese Besorgnisse nicht. Überaus bezeichnend ist die Antwort, die er den

8. Juni aus Paris auf Wedemanns Schreiben sandte. Nachdem er darin

möglichst baldigen Aufbruch versprochen, fährt er fort: „Ich will, will's
Gott, alle Meine Feinde noch überleben und Meine Lande und Leute in
solchenguten Flor und Consideration stellen und hinterlassen, daß die liebe
Posterität sichdarüber soll zu erfreuen haben, bekümmereMich wenig umb
der närrischen Leute ihre Judicia und Discursen, sie sprechen, wie sie's ver-
stehen, wollen von mir judicieren und wissen nicht, was Ich für Intention
habe, und was Ich intendiere, der Ausgang wird's weisen, daß sie sagen
werden non putassem."

Daran schließt sich noch als Postskriptum eine längere Herzens-
ergießung, die er eigenhändighinzugefügthat. Sie lautet: „Wann Ihr Euch
an der Leute Reden und was darvon dependiert, kehren und Euch intimi-
dieren lassen wollet, so seid Ihr nicht capabel, große Dinge zu verrichten,
wenn gleich alles über und drüber ginge, kenne Ich Mich recht, bin Ich
capable genug mit Assistenzgetreuer Diener und Leute, die keine andere
Reflexion als auf Mich machen, genugsamb alles zu remedieren —, maßen
Ihr nicht minder in allem consta,iter et strenue Meine Intention, so
in Gottes Wort selbstenfundiert und in der ganzen Welt practiciert wird
(— er meint wohl die absoluteHerrschaft sowie die Behauptung der beiden
Fürstentümer gegenüber den Ansprüchender Brüder —) bis aufs Leben zu
defendirenschuldigseid. Ich wills ausführen, zur Confusion derer, die sich
Mir werdenquovis modo sive directe sive indirecte opponieren. Ich bin
ein regierender Fürst und verstehe ohne Zweifel meine Stücken, und der
Höchstewird Mich zu seiner Ehre darbey maintenieren, und Mich diese
Meine Gedanken und gefaßteResolution confirmieren, ich fürchteMich vor
nichts als daß ich den Höchstenerzürnen werde, wann ich wegen dieser
großen Persecution den Mut sinken und Mich intimidieren ließ. Meine,
es soll alles gehen, wie ich weiß, daß ein wohl bestelltesRegiment sein
muß, und darvon laß Ich Mich nicht divertieren, die fratres et consorfes
machen auch, was sie wollen. Haben sie den Teufel, der ein Geist der
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Confusion ist, so habe Ich den Schöpfer Himmels und der Erden vor Mich,
mit dem Ich will Taten tun, und alle Meine Feinde und Neider will über
einen Haufen werfen. Die gute Leute kennen die Welt und die heutige
politique nicht und lassen sich von den Beutemachern große Dinge im-
primieren, so dochwider Mich nicht können noch sollen bestehen,denn Ich
ein gutes Fundament, worauf Ich Mich verlasseund baue, habe. Derhalben
werdet Ihr nebenst allen denjenigen, so niemand als nächst Gott Mich
erkennen. Meine Consilia menagieren, und einig und allein dahin bedacht
sein. Mich mit gutem Rat und höchsterPrudenz zu secundieren. Hätten
das Meines S. H. Vaters consiliarii getan, und hätte (er) anstatt Dr.
Heins ein capablern Minister gefunden, die Interesse des Hauses hätten
sollen ganz anders menagiret werden, aber gescheheneDinge stehennicht zu
ändern. Noch ist es Zeit klüglichzu handeln und Meine gute Intention
das Haus und Land in Respect zu bringen, zu secundiren, tut Ihr das,
werdet Ihr nicht allein einen unsterblichenNamen erreichen, sondern es
wird zu Eurer eignen avantage dienen."

Was für Absichten er im einzelnen hatte, um Haus und Land in
Aufnahme und Respektzu bringen, läßt er im Dunkeln, es ist aber aus
der ganzen Lage wie seinen sonstigenAnschauungenklar, daß er in erster
Linie die Behauptung seiner Rechte gegenüber den Brüdern im Auge hatte,
aber auch wohl die Auflösung der Kommunion und die Vernichtung der
ständischenVorrechte oder wenigstens des ständischenWiderstandes gegen
seine Forderilngen der Garnisonskosten*)und ähnliche. Bei allem diesen
hoffte er augenscheinlichauf wirksamen Beistand von feiten Frankreichs.
Hierin täuschte er sichfreilich, andererseits sah aber Wedemann die Lage
seines Herrn in allzu trübem Lichte. Es geschahnichts von dem, was er
befürchtete,vielmehr setztein Wien der Schweriner Agent Meyer v. Meyers-
heim durch, daß in die Kommission für die Streitsache der Geschwister
ChristianLouis' an Stelle von Lauenburg, das ja abgelehnt,nicht Schweden,
wie die Brüder wünschten, sondern Hannover, d. h. der katholische
Herzog Johann Friedrich, deputiert wurde. Herzog Johann Georg, der

*) Anfang 1668 wandte sich die Schweriner Regierung allein, und ohne sich mit

Güstrow deshalb in Verbindung zu setzen, an den Kaiser (w. d, Datum d, 2. Jan., vor-

gelegt im Reichshofrat d. 8. März) und bat um ein Mandat, daß Ritter- und Landschaft

zum Unterhalt der Garnisonen und zum Festungsbau beitragen müsse. Es wurde auch

die Rückerstattung der schon vorgeschossenen Kosten verlangt. Den 25. April erfolgte

ein Reskript, worin es heißt: „Wann Wir nun gleichwohl nicht sehen können, wie

Ihr (die Stände) Euch sotanen Beitrags entbrechen möget, als ist Unser gnädigster Befehl

hiermit, daß Ihr Euch Hierinfalls, dem jüngsten Reichsabschied gemäß bezeiget, noch zu

ferner» Klagden und anderwärtigem schärferen Einsehen eures Teils kein Ursach gebet."

Das Reskript stellt sich also völlig auf den fürstlichen Standpunkt, schade nur, daß die

Kommunion seiner Ausführung im Wege stand. Wedemann übersandte das Reskript d.

15. Juni an die Güstrower Räte mit dem Anheimgeben, damit man auf künftigem Land,

tage mit so viel besserem Nachdruck vorgehen könne, doch ebenfalls in Wien zu klagen.

Allein Herzog Gustav Adolf schob seine Entscheidung auf, und so verlief dieser wichtige Er-

folg im Sande.
Wagner, Herzog Christian. 6
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wieder in Wien war, gab allerdings sofort, ehe ein Beschluß zustande ge¬
kommen war, ein Memorial, um ihn zu hintertreiben, beim Reichshofrat
ein und wandte sich auch an den Kaiser persönlich; Meyersheim wurde
besorgt und klagte, „auch die Affektion des kaiserlichenHofes wolle wegen
des so genommenen Aufenthaltes in Frankreich gänzlich erliegen", allein
er siegte doch: Die Kommission ward den 25. Juni aus Brandenburg und
Hannover ausgestellt, und als auch Hannover sich entschuldigte, ward es
durch Kur-Cölln ersetzt (Konklusum vom 19. Juli), allerdings mit dem
Zusätze, damit die Kläger dermaleins zu ihrer Befugnis gelangen möchten,
solle die Kommission innerhalb drei Monaten unfehlbar vollzogen werden.

Endlich dachte Christian Louis an Aufbruch. Ein eigenartiger
Hinderungsgrund, von dem er den 29. Juni schrieb, war ein großes Hof-
fest, das über 200 OVOKronen kosten sollte. Er meint, weil es „ein
Mirakel der Welt" sein werde, so könne er es unmöglich, da er einmal in
Paris sei, sich entgehen lassen, nachher werde er schleunig aufbrechen.

Es hatte aber damit noch gute Weile, den 10. August heißt es wieder
einmal, seine Gemahlin wolle mit ihm ins Land. Dazu gehörten aber
Vorbereitungen, die Zeit erforderten, also wieder vergingen Monate, und
schließlichblieb die Gemahlin doch in Frankreich, und der Herzog machte
sich nach mehrfachen neuen Mahnungen seines getreuen Mcekanzlers*)
allein auf den Weg.

Ehe er abreiste, wußte er seiner Gattin ein Papier zu entlocken,
worin sie ihrerseits ihm den Nießbrauch ihrer Güter auf Lebenszeit ver-
machte; das Dokument**) ist vom 26. Oktober 1668 datiert, um Mitte
November traf er in Ratzeburg ein.

5. Höhrensche Wunktation (1669), Streitigkeiten wegen Wirow und
Toddin, neuer Streit mit de» Ständen (167V und 1671).

Man hatte in der Heimat mit dem Landtage auf ihn gewartet. Als
dieser endlich den 9. Dezember beginnen sollte, blieben die Schweriner
Kommissare noch 10 Tage lang aus. Ihr Herr war noch nicht mit der

*) Auf den Befehl des Herzogs, der in dem Reskript vom 10. August steht,
der Landtag solle nicht ohne seine Gegenwart ausgeschrieben, viel weniger gehalten
werden, antwortete Wedemann, der Landtag könne durchaus keine 8 oder 14 Tage über
den 7. Oktober (wo man ihn schon anberaumt hatte) aufgeschoben werden, Christian
Louis „tue für sich und sein Land heilsamer und besser, wenn Er das wüste und un-
gewisse Meer dort, ubi varii incertarum rerum venti agitantur, verlasse und sich
ad portum proyinciae wende". Da er nicht kam, so schob man den Landtag doch
noch hinaus.

**) Es lautet: Je donne mon bien a son Altesse S™ mon chere mary
pour en jouir sa yie durant, et je youdrois pouyoir d'avantage, pour loylaarquer combien je laime et honore. Die Zärtlichkeit, die sich an, Schlüsse aus-
spricht, zeigte sich auch in ihren ersten Briefen nach seiner Abreise. So schreibt sie: Jens
ine puls consoller de vostre apsance. In der nächsten Zeit schreibt sie weit öfter alser und klagt zuweilen, daß er sie so lange ohne Nachricht lasse.
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Proposition einverstandenund wollte sichdarüber erst mit dem Güstrower
Vetter persönlichbesprechen. GustavAdolf ging darauf ein. Den 17. De-
zemberfand eine dreistündigeUnterredung in Lüssowstatt, in welchereine
Übereinkunft erzielt wurde. Schon am folgenden Tage konnte in
Schwaan, wohin man diesmal den Landtag berufen hatte, die Proposition
gehaltenwerden.

Sie forderte zur Abtilgung der Schulden, die auf dem Lande und
den fürstlichenDomänen und Tafelgütern ruhten, einen gewissen,billig-
mäßigenund zulänglichenModus wenigstens auf drei Jahre, und zwar
einen solchen,wodurch die intendierte Summe besser, denn vorm Jahr
geschehen,erreicht werdenkönne. Dann wurde u. a. die Forderung für
die Garnisonen wiederholt,mit der man aber auch jetztnochkeinenErnst
machte. Da die Stände wiederum den Modus nur auf ein Jahr be-
stimmenwollten, so schlugendie Räte vor, man möge dem Großen Aus-
schußVollmachtgeben,wenn die Zeiten sichänderten, den Modus zu ver-
bessern. Allein die Stände bliebendabei, es sei wider das Herkommen.
So gaben endlichdie Fürsten nach, der Modus wurde noch Ende 1668
ausgeliefert, dochtrat wegeneiniger anderen Punkte der Landtag Anfang
1669 noch einmal wieder auf einige Tage zusammen (vom 8. bis
15. Januar).

In der Unterredung zu Lüssow war auch von den Zwistigkeiten
zwischenChristianLouis und seinen Geschwisterndie Rede, Gustav Adolf
erklärte sich bereit, eine Vermittlung zu versuchen. Er sandte den
31. Dezember1668 den Landrat v. Lehsten nach Mirow an HerzogKarl,
um ihm dies zu eröffnen. Karl erklärtevorläufig seine eigeneZustimmung
und schriebsofort an die Geschwister,und auch diesenahmen alle an. Der
bisherigeVerlauf des Prozesses in Wien hatte sie zu Verhandlungen
wiedergeneigtergemacht. Sie hatten zwar den 26. September die evan-
gelischenKurfürsten und Fürsten um Beistand zur Abwendungdes katho-
lischenKommissars und Übertragung der Kommissionauf die kreis-
ausschreibendenFürsten in Niedersachsenersucht. Aber bei allem, was
vorhergegangen,hatten sie wenig Hoffnung, daß dieser Schritt irgend
welchenErfolg erziele. Andrerseits wurde auch Christian Louis ein-
mal über das andere von Wien wie auch von Paris aus und nicht
am wenigstenvon seiner Gattin ermahnt, sich endlich mit seinen Ge-
schwisternauf billige Bedingungen auszusöhnen. Er entschloßsich also
zu einemneuen entgegenkommendenSchritt: er erklärte sichbereit, seinen
Geschwisternwegen ihrer rückständigenForderungen statt 30 666 Taler
56 660 zu bewilligen. GustavAdolf schriebnun auf den 16.Februar 1669
nach Rostockeine Zusammenkunft aus, von Güstrow war der Landrat
v. Lehstendort, Christian Louis ließ sich durch seinen VicekanzlerWede-
mann und denLandratv. Plessen vertreten, während er selbstin der Nähe,
in Bützow,blieb; Sophie Agnes, Karl, Johann Georg und GustavRudolf
waren persönlichzugegen.

6*
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Die Forderungen der Geschwisterbetrugen mehr als 100 000 Taler,
dafür aber entschlossensie sich, die beiden Bistümer auszugeben. Hierin
fand Christian Louis guten Beistand bei Güstrow, das Herzog Karl vor-
stellte,er habe gar keineAussicht, vom Kaiserhofeoder seinem Bruder je
das im Testament des Vaters ihm zugesprocheneBistum Ratzeburg zu
erlangen. Man fügte hinzu, daß er denWert des Bistums weit überschätze,
da er, zumal an Sophie Agnes, einen bedeutendenTeil des Ertrages
abzugebenund auch Landesschuldendarauf zu übernehmen habe; man er-
innerte daran, daß Karl selbst,da Christian Louis kinderlos sei, als dessen
mutmaßlicherErbe kein Beispiel vou fernerer Landesteilung geben dürfe.

So beschränkteKarl seine Wünsche, abgesehenvon den rückständigen
Summen, auf Erhöhung seiner Apanage. Aber auch diese war von
Christian Louis trotz aller Bemühungen Gustav Adolfs nicht zu erreichen.
Gustav Adolf hatte selbstmit Herzog Karl eine Unterredung in Schwaan,
mit Christian Louis in Schwiesow, ohne Erfolg! Herzog Karl ermäßigte
zwar seine Forderungen von 3? 000 auf 18 000 Taler, ging aber dann,
als auch dies nochnicht half, unmutig nach Mirow. Indessen ließ er sich
erbitten, seinen Rat wieder nach Rostockzu schicken,und man einigte sich
nun über dieEntschädigungssummen;aber an der FestsetzungderZahlungs-
termine und der Versicherung für die richtige Abtragung der künftigen
Apanagen scheitertendie Verhandlungen dochnoch.

Inzwischenaber hatte sichzuerstHerzogGustav Rudolf in Bützow mit
seinem regierendenBruder vertragen. Er verstand sich zu einem Revers,
datiert vom 23. März 1669, worin ihm gegen Verzichtleistungauf die
Fürstentümer eine Entschädigungvon 5000 Talern und eine jährliche
Apanage von 1500 Talern, auch Nießbrauchdes Amtes Tempzin, auf das
er noch eine Hypothekvon 12000 Talern erhielt, zugesichertward.*)

Ein zufälligespersönlichesZusammentreffenzwischenChristian Louis
und Herzog Friedrich bahute die Versöhnung mit den Geschwisternzu
Grabow an. Am 17. Mai 1669 begegneteHerzog Friedrich auf einem
Spazierritt seinemBruder, der auf einer Fahrt von Parchim nach Dömitz
war. Da man sicheinmal nicht vermeidenkonnte, so begrüßte man sich
freundlich. Eine Einladung Friedrichs schlugChristianLouis aus, weil er
Eile habe, sandte aber nachher seinen Trompeter an Friedrich mit der
Aufforderung,falls er eineUnterredungmit ihm wünsche,am nächstenTage
zu ihm zu kommen;Friedrichsagtezu und erschienam andern Morgen (den
18.) um 10 Uhr beim DömitzerZollhause, ohne seinen Rat Schnabel.
In langen Unterhaltungen vor wie nach der Tafel bis in den Abend
wurden sichdie Brüder über die Grundlagen eines Vertrages einig, doch
wurde uichts aufgeschrieben,und als nachherHerzogFriedrich mit seinem
Berater Schnobel dieSache genauer überlegte, fand dieser noch vieles aus¬

*) Lange sollte der Prinz seinen neuen Besitz nicht genießen, er ward von der
Wassersucht befallen und starb den 14. Mai 1670 in Franzhagen, erst 38 Jahre alt.
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zusetzenund brachteseine Ausstellungenvor, als er am 19. seinen Herrn
nach Dömitzbegleitete.

Christian Louis hatte schon zur Feier der Einigung ein großes
Feuerwerk bestellt, mußte aber zu seinem großen Ärger erleben, daß
Schnabel mit den schonzu RostockabgelehntenBedingungen „von neuem
aufgestiegenkam und zankenwollte, als ein rabula forensis in den Ge¬
richtenunter Privatleuten tut". Er schreibt, er habe sichsehr darüber
alteriert und ihm in Gegenwart seines Herrn „die teutscheWahrheit
gesagt und ihn also ablaufen lassen, daß er wohl eine Zeitlang daran
gedenkenund hinfüro sich besser bedenkenwerde, wenn er mit Fürsten
handelt,daß er zwischendenselbenund im Hause nicht mehrereUneinigkeit
erweckenund fomentierensolle".

Allein diese fürstlicheStrafpredigt scheint doch auf Schnobel nicht
den gewünschtenEindruck gemachtzu haben, trotz nochmaligenBesuches
Friedrichs in Dömitzund einer Sendung seines Rittmeisters v. Koppelow
zerschlugensichvielmehrdiesedirektenUnterhandlungenvollständig.

Da vermitteltendie Prinzessinnen eine neue persönlicheZusammen-
kunst am 24. Mai in Göhren zwischenallen Grabower Geschwisternund
ChristianLouis, und hier kam nachlangemHin- und Herverhandelnendlich
die Göhrensche Punktation zustande,die von allen Geschwistern,von
Friedrichzugleichfür seinenminderjährigenBruder AdolfFriedrich,unter-
zeichnetwurde. In derselbenist vou der mütterlichenErbschaft nicht die
Rede, ChristianLouis erbietetsich aber, seinen Stiefgeschwisternals Ent-
schädigungfür früher vorenthalteneAlimentgelder 20 000 Reichstaler in
bestimmtenTerminen und fortab au Friedrich jährlich 3000 Taler, an

Adolf Friedrich bis zu seinem18. Jahr jährlich 1000 Taler, hernacheine
höhere,zu weitererVereinbarung verstellteSumme zu zahlen, die Apanage
jeder Schwester wird auf 600 Reichstaler festgesetzt,stirbt aber Sophie

Agnes eher als eine von ihnen, so soll die älteste— freilich nicht das
KlosterRühn — aber jährlicheineZulage von 400 Reichstalern empfangen
und dieseauf die nächstevererben.

Vom selben Tage — den 24. Mai — wurden noch zwei wichtige
Aktenstückedatiert. Das eine ist eine Renunziationsacte, von Herzog
Friedrich mit seinen Schwestern— aber nicht für Adolf Friedrich, um
diesemuichts zu vergeben— ausgestellt,worin er auf alle aus demväter-

lichenTestamentherzuleitendenAnsprüche, besonders auf die beiden Bis-

tümer und die Prinzessinnenauf das KlosterRühn verzichten,freilichnur

für ChristianLouis'Lebenszeit. Das zweiteist ein Revers, den Friedrich

von ChristianLouis empfing, mit dem Versprechen,daß auf den Sterbe-

fall des einen oder andern der älteren Brüder ChristianLouis wegenVer-

besserungdes Unterhaltes mit HerzogFriedrich gütlicheHandlung pflegen

und ihm gute Satisfaktion geben lassenwolle.
Damit war der zehnjährigeStreit zwischenden Geschwisternin der

Hauptsache„durchGottes Gnade gütlichbeigelegt", wie der Herzog selbst

ganz befriedigtan seinen Hofmarschallschreibt; er findet die Bedingungen
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zwar beschwerlich,aber in Wie» könne dochjetzt„parition doziert"werden,
die Kommission sei unnötig geworden. Ebenso befriedigt waren die
Grabower Geschwister,sie kamen den 25. nach Dömitz, um das schon
vorher beabsichtigtegroße Feuerwerk mitanzusehen, das nun abgebrannt
wurde und bis in die späte Nacht währte.

Die beiden älteren Prinzen, Karl und Johann Georg, waren nun
isoliert, mithin war auch von ihnen größeresEntgegenkommenzu erwarten.
Doch kam mit keinemvon beiden eineEinigung zustande. Ein Zusammen-
treffen von Christian Louis und Johann Georg auf dem Felde bei Franz-
Hagen und eine zweitepersönlicheUnterhandlung in Ratzeburgblieb ohne
Erfolg, vielmehr schiedendie beidenBrüder in Unmut von einander. Dies
war für Johann Georg um so drückender,als er noch immer in Mecklen-
bürg keinebleibendeStätte hatte und bald darauf, den 11. Dezember166!)
seine Schwester Anna Marie, die Gemahlin des Herzogs August von
Sachsen, starb, die ihm an ihrem Hof zu Halle so lange Jahre stetsfreund-
licheAufnahme gewährt hatte.

Herzog Karl hatte mit neidloser Herzlichkeitseinen Geschwisternzum
Abschlußdes Vertrages gratuliert und äußerte verschiedentlichden Wunsch;
ebenfalls eine Vereinbarung zu treffen. Durch einen Brief von Wacker-
barth (vom 8. Juli) erfuhr Christian Louis, daß Karl „Gedanken des
Friedens führe und verlange, sichmit ihm selbstzu besprechenund zu ver-
gleichen." Allein der Beginn der Verhandlungen verzögertesich,ohne daß
man sieht, warum, und den 20. August1670 starb HerzogKarl zu Mirow,
44 Jahre alt, nach nur achttägigemFieber.

Wie er schon in seiner Jugend im Vergleich zu seinem älteren
Bruder als der liebenswürdigere erschien, so blieb es auch später. In
seinen Briefen an seine Geschwistertritt eine immer gleichmäßigeFreund-
lichkeit, Gefälligkeitund ein edler Sinn entgegen, alle Widerwärtigkeiten
vermochtensein ruhiges, ergebenesGemüt nicht zu verbittern. So genoß
er denn auch die Verehrung aller seiner jüngeren Geschwister,Johann
Georg und Sophie Agnes waren während seiner letztenKrankheitum ihn.
Auchmit GustavAdolf stand er in gutem Einvernehmenund richtete-noch
an seinemletztenLebenstageein Abschiedsschreibenvoll herzlichenDankes
für alle Liebesdienstean ihn, die er leider keineGelegenheitgehabt habe
zu vergelten. Er wurde in aller Stille in der Kirche zu Mirow bei-
gesetzt.

Christian Louis war schonseit Dezember1669 wieder außer Landes.
Vor seiner Abreisehatte er noch, im September, einen „schlechtenLand-
tagsschluß"erlebt, insofern Ritter- und Landschaftzu Parchim zwar eine
Kontribution zur Abtragung der Landesschuldenbewilligt, aber den
Zahlungsmodus wieder nur auf ein Jahr und nicht auf längereZeit, wie
die Fürsten wünschten, beschlossenund ferner jede Zahlung für die
Garnisonen und Beihilfe zur Unterhaltung der Festungen geweigerthatten.
Den 5. Dezember war er dann abgereist über Erfurt und Nürnberg
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zunächstnach Regensburg. Hier schmückteer den 8. Januar 1670 im

Auftrage des Königs von Frankreichden französischenGesandten Grave!

mit dem Kollier des St. Michaelordens im Münster in feierlicherVer-
sammlung. Er schreibt über diesen Akt nicht ohne Selbstzufriedenheit:

„Gleich anitzo komme Ich aus der Kirchen und habe den Gravel zum

Ritter geschlagen. Es ist sehr wohl abgegangen, in presence vieler Kur-

und FürstlichenGesandten. Es ist ein überaus großerZulauf von Dames

und Cavalir gewesen."
Nicht so zufriedenwar man in Wien, wo man ihm vielmehr sein

Auftreten im Namen des französischenKönigs übel nahm. Mitte Januar

ging dann die Reise über Straßburg nach Paris (den 7. Februar).
In der Heimat war, wie schonfrüher, der Träger der Regierungs-

geschäfteder VizekanzlerWedemann^), da Wackerbarth, sonst Christian

Louis' nächsterVertrauter, sichtlichseinem Ende entgegengingund den

19. September d. I. starb. Bei aller Tüchtigkeitdes Vizekanzlerserwies

sich doch auch diesmal die Abwesenheitdes Fürsten als schädlich.Vor
allem verwirrten sich die Angelegenheitendes fürstlichenHauses von
neuem. Zwei neue Streitfragen kamenauf.

NachHerzogKarls Tode nahm Johann Georg mit seiner Schwester

Sophie Agnes, um die Forderungenzu sichern, die sie auf den Nachlaß
hatten, sofort das Amt Mirow in Besitz, ja Johann Georg wies den

Beamten, der zur Besitzergreifungnach Mirow abgesandtwar, zurück,bis

man ihn und seine Schwester wegender ihnen zukommendenzwei Drittel

der Erbschaft— ein Drittel gebührte ja Christian Louis — befriedigt

habe. Die Räte hatten zwar dieses Auftreten vorausgesehen und schon

im voraus — in einer Relation vom 23. August — von Gewalt abge¬

raten, wenn auch Christian Louis dazu befugt sei, mit Rücksichtauf

FriedrichWilhelm von Brandenburg, der wegen der Johanniter-Kommende

nochNachstandsforderungenhabe und „leicht den dritten Mann abgeben

dürfte"; eventuellkönneman die Alimentezurückhalten.
Christian Louis beließ es auch, trotz seines lebhaftenUnwillens, bei

dem von den Räten vorgeschlagenenVerfahren und übte noch weiter Ent-

gegenkommen,indem er — Paris, den 8. Oktober— sicherbot, Johann

Georg, falls dieser die Besitzergreifungdes Hauses und Amtes gestatte,

Mirow als Supplemeut seiner Alimente zu geben. Daraufhin erklärte

sichJohann Georg zu gütlicherVerhandlung bereit, und bei einem Be-

sucheWedemanns in Güstrow ließ GustavAdolf auchfür deuMirowschen

Streit durchseinen Kanzler seine Vermittelunganbieten.
Indessenward nicht versäumt, die Sache auch in Wien anhängig zn

machen: schonAnfang Oktober sandte die Schweriner Regierung ein aus-

führlichesMemorial an den Kaiser, auchJohann Georg ließ ein Memorial

*) Im Januar 1669 war Wedemann in Ungnade gefallen; warum, ist nicht erficht-

lich. Damals wurde von Schwerin aus der Sekretär Burmeister zu Christian Louis nach

Bützow geschickt, um ihn wegen des Vizekanzlers „zu milderen Gedanken zu disponieren",

was denn auch gelungen zu sein scheint.
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feie non turbando) übergeben. Den 14./4. November 1670 bestimmte
der Herzogvon Paris aus den Landrat Daniel v. Plessen und den Rostocker
Professorvi'. Redeckerzu den Traktaten, wünschteaber, daß erst der Erfolg
der Klage in Wien abgewartetwerde. In Wien ward wegenMirow Kom-
Missionaus Gustav Adolf erkannt, uud dieser riet zunächstvon Zurück-
Haltungder Alimente ab. Sein Rat wurde befolgt, aber über das weitere
behielt sichChristian Louis die Entscheidungvor, bis er zurückgekehrtsei,
nahm sich indessenbei einer vorübergehendenAnwesenheit im Juli und
August 1671 nicht die Zeit dazu, die Sache blieb also in der Schwebe,
und HerzogJohann Georg behieltMirow.

Schneller verlief ein Streit, in den sichHerzog Friedrich verwickelte,
um dieselbeZeit, wo sein Bruder Karl starb. In Toddin wohnte seit
vielen Jahren der Major v. Pentz mit seinen zwei Schwestern, außerdem
besaßen die Geschwisterdie Höfe Pölkow, Grimmenhof und Quast, und
zwar diese drei schuldenfrei,während Toddin mit Schulden stark belastet
war und in Konkurs geriet. Prinz Friedrich kaufte nun von Geldern aus
der mütterlichenErbschaftden 8. August1670 dieseGüter für 15 860 Reichs-
taler von dem Major. Dieser starb aber, ehe der Handel perfekt war,
und der Kontrakt ward erst von seinen Schwestern abgeschlossen.Was
diesenicht wußten, hätte dem rechtsgelehrtenBerater Friedrichs, Schnabel,
der den Kontrakt aufsetzte, bekannt sein müssen, daß nämlich ein Verkauf
solcher Lehngüter ohne landesherrlicheGenehmigung strafbar sei. War
somit der Abschluß des Kontraktes ein Fehler, so begingen auch die
Schweriner Räte einen, als sie von dem Kauf durch Schnabel erfuhren,
der sie im Namen seines Herrn ersuchte, ihm diese Erwerbung gegen
etwaigeLehnvettern der v. Pentz zu sichern: statt den Herzog offen auf
seinen Verstoß aufmerksamzu machen, sandten sie, ohne erst von ihrem
Herrn Vollmacht einzuholen, Ende August einen Beamten nach Toddin,
um die Güter in Sequester zu nehmen.

Hierüber war HerzogFriedrich so empört, daß er sichzu dem äußerst
bedenklichenSchritt hinreißen ließ, den 1. September 1669 mit seinen
Dienern zusammenden von der Regierung eingesetztenAdministrator mit
Gewalt aus Toddin zu vertreiben! Gleichzeitigschrieber nach Schwerin,
er habe durch wiederholteAkte seineBesitzergreifungder ToddinschenGüter
vollzogenund lasse sich ohne seines Bruders ausdrücklichenBefehl keine
Störung seines Besitzes gefallen. Allein Wackerbarth, damals noch am
Leben,befahl den 6. September demOberstenv. Halberstadt,eineAbteilung
Soldaten, Reiter und Musketiere, auf die Güter zu schicken,des Prinzen
FriedrichLeute dort auszuweisenund den Administrator fortdauernd durch
Besatzungzu schützen;persönlichmöge Prinz Friedrich unbelästigt bleiben,
aber Verwaltungsmaßregelndesselbensolltennicht beachtetwerden. Prinz
Friedrich suchtenun einzulenkenund schrieb den 12. September an den
Kanzler Wedemann: „Wann Wir nun mit Unsers Herrn Bruders Liebd.,
als die in der Sache noch nicht informiert, desfalls keinenKrieg zu führen
gedenken,so zweifelnWir nicht, (daß) der Herr Kanzler solcheVerfügung
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iun werde, daß alle Hostilität cessieren und die Soldatesca revocieret
werden möge." Aber seine Bitte ward nicht erfüllt, und die armen
Schwesternv. Peutz wurden nach Schwerin zur Verantwortung zitiert und
trotz vieler Tränen und Bitten um Verzeihung zu 2000 Talern Strafe
verurteilt.

Prinz Friedrich reistedarauf, von Schnabel begleitet, grades Wegs
nach Paris und bat seinen Bruder, ihm die Güter als Allod zu ver-
leihen. Christian Louis, der sich in dieser Sache, wie immer, durchaus
auf die Seite seiner Regierung stellte,empfingihn nicht eben gnädig, und
man verhandelte ganze fünf Tage hin und her. Die HerzoginJsabella
Angelikaund ihr Bruder, der MarschallLuxemburg,sowieder schwedische
Gesandte Graf Königsmark, legten sich ins Mittel, und es wurde den
5./15. Dezember1<>70ein Vertrag geschlossen,worin ChristianLouis seinem
Bruder gegen Erlegung von 1000 Reichstalern die fraglichenGüter mit
ihren Pertinentien zum Allodialbesitzverlieh mit dem Vorbehalt,sie jeder-
zeit selbstwieder einlösen zn können, und der Bedingung, daß Friedrich
die Güter nicht an einen Auswärtigenveräußern dürfe. Als Eutgelt für
diese Gunst stelltePrinz Friedrichden 25. Dezember1670 zu Paris eine
Acte aus, in welcherer für den Fall, daß er zur Regierung gelange,der
HerzoginJsabella Angelika ein Wittum von 30 000 Livres — nach den
Ehepakten— zugestand.*) Auch dieser Streit war also in Gnte ge-
schlichtet.

Neben diesen zwei neu entstandenenStreitfragen bestandnoch eine
alte, die um dieseZeit einmal gefährlichwurde. Sie betraf die Schwester
Sophie Agnes. Die energischeDame drang ans Vollziehungder Exekution,
die sie zur Eintreibung ihrer Forderungen für sichbesonderserwirkt hatte.
Das Mandat war auf Schweden-Bremengerichtet,und dieRegierung von
Stade drohte im Juli 1670 mit Exekution binnen sechs Wochen. Es

*) Bei diesem Besuche in Paris machte Friedrich dem Bruder Mitteilung von seiner
Absicht, sich zu vermählen. Seine Erwählte war Christine Wilhelmine, Tochter des Land-
grasen Wilhelm Christoph v. Hessen-Homburg, eine Nichte des berühmten Landgrafen
Friedrich IL, von dem die späteren Landgrafen von Hessen-Homburg abstammen, deren
Geschlecht am I. April 1871 durch den Tod der Herzogin Auguste von Mecklenburg-
Schwerin, dritten Gattin des Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig, erlosch. — Soweit
ersichtlich, erhob Christian Louis in Paris keinen Widerspruch gegen die Vermählung
seines Bruders; Friedrich sah hierin eine stillschweigende Einwilligung, machte also
Ernst mit seiner Bewerbung. Die Vermählung ward den 28. Mai 1671 in Weferlingen
gefeiert, einer Besitzung des Landgrafen Friedrich nordwestlich von Magdeburg, wo
die junge Prinzessin längere Zeit gelebt hatte. Das junge Ehepaar mag nicht wenig
überrascht gewesen sein, als auf das Notifikationssckreiben über ihre Vermählung von
Christian Louis die Antwort erfolgte, die Ehe sei ohne seinen Konsens geschlossen, er

protestiere also gegen alle Vereinbarungen, die etwa unter den Gatten getroffen und „ihm

und seinem Estat präjudizierlich" sein könnten! Der Grund dieser unfreundlichen

Haltung ist ohne Zweifel seine Besorgnis, daß die Neuvermählten mit finanziellen Forde-

rungen — Erhöhung der Apanage — an ihn herantreten könnten, er ließ sich aber doch

erbitten, Friedrich, der 2000 Taler Zulage wünschte, wenigstens 1000 Taler zuzugeben.
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war aber nicht ernst gemeint, Christian Louis erhielt auf Schreiben aw

den König und den Reichskanzlerde la Gardie gütige Antworten, und

Sophie Agnes ließ mit sichreden. Es kam zu einemVergleichzu Lüssow

den 10. Februar 1671, in dem sie ihre Forderungen — der früher hinter-

haltenen Nutznießung des Klosters Rühn und rückständigerAlimente—

im Betrage von 36 000 Talern auf 8000 Taler ermäßigte, wovon

2000 Taler aus den Landkastensofort nachSchluß der Traktateu zu zahlen

waren; als künftige Alimentsumme erhielt sie 1400 Taler jährlich be-

willigt.
Somit herrschteAnfang 1671 im HauseMecklenburgleidlicherFriede^

und die Steine des Anstoßes, die bisher dem Einzug der Herzogin ins

Land ihres Gatten im Wege gestanden, schienen beseitigt. Weniger be-

sriedigendwar das.Verhältnis zu den Ständen. Auch auf dem Landtage

des Jahres 1670 — in Malchin vom 25. August bis zum 10. September
— hatten sichdie Stände gegenüberden Forderungen der Regierungen in

betreffder Garnisonskostenwiederumdurchaus ablehnendverhalten. Wie

in Mecklenburg,war es auch anderswo, die Fürsten brachtendeshalb die

Frage einmal wieder vor den Reichstag, und hier wurde ein Reichs-

gntachten beschlossen(den 19./29. Oktober 1670), das die Stände für

schuldig erklärte, die für die Sicherheit der einzelnen Länder nötigen

Garnisonen zu unterhalten. Der Kaiser versagte indessen dem Reichs-

gntachtenseine Zustimmung(den 12. Februar 1671), er könne, dekretierte

er, „in diesenneuen Vorschlag, ohne Unterschied,zumal der Stände un-

gehört und unvernommen,nichtwilligen, sondernwürdevielmehr gemüßigt^
einen jeden bei dem, wessener berechtigt,und wie es bis dato observiert

worden, in alle Wege verbleibenzu lassen." Darauf trat Christian Louis¬

in Regensburg den 6. Juni 1671 mit den Kurfürsten von Cöln, Bayern^
Brandenburg und der Pfalz in eine Allianz, deren Zweck es war, nach

Maßgabe jenes Reichsgutachtensden Anspruchfestzuhalten, daß die Land-

stände und Untertanen schuldig seien, „die Mittel zur Unterhaltung der

Festungen und Verpflegung der Garnisonen, imgleichen, was sonst zur
Sicherheit gegenwärtiger und künftiger Landes-Defension, Frieden und
Ruhestand erfordert wird, ohne Weigerung und Renitenz beizubringen."
Die Fürsten versprachensich zu diesemZweck Unterstützung und selbst,
wenn nötig, Waffenhilfe, und vereinbaren, zusammeneine Truppenmacht
von 15,000 Mann zu Fuß und 5000 zu Pferde bereit zu halten.
Das Bündnis hatte indessen keinetatsächlichenFolgen, und für Christian
war es schondeshalb schwer,es in die Praxis umzusetzen,weil Güstrow,
das andere Roß an dem mecklenburgischenStaatsgefährte, sich nicht an-
schloß. Aber auch Güstrow war damals zu einem energischenAuftreten
gegendieStände bereit. Wegen des drohendenholländischenKrieges hatten
die Reichsständezu Anfang des Jahres 1671 dem Kaiser in Regensburg
eine Truppenhilfevon 30000 Mann versprochen,der niedersächsischeKreis
hatte davon 3000 Mann, 2400 zu Fuß und 600 Reiter, zu stellen.
Um sie zu verteilen, traten die Kreisstände in Lüneburg zusammen, (im
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April) und hier wurden beideMecklenburgverpflichtet,zusammen zwei
Kompagnienzu Pferde zu je 100 Mann und zweizu Fuß zu je 201 Manil
auszubringen. Die beiden Fürsten wurden sich einig, die hierfür nötigen
Summen nochnicht in die Proposition aufzunehmen,die sie den Ständen
auf demLandtage des Jahres 1671 — zu Sternberg — den 13. September
vorlegten. Von denGarnisonskostenim allgemeinenwar in dieserProposition
allerdings schondieRede. Als sichdie Stände ihrer Gewohnheitnach zur
Zahlung der Garnisonskostennicht für verbundenerklärten, schlugendie
Fürsten in ihrer Resolution(den 18. September) einen schärferenTon an.
Sie erinnerten die Stände nochmals an ihre Schuldigkeit, „da sie sonst
leichtlichzu ermessenhätten, daß Sie die von langen Jahren her tentierte
Güte endlichzurücksetzenund hingegen die jura magistratus zur Hand
nehmen, effectualiter Sich bei dem in constitutione publica offenbar
fundierten jure quaesito manutenieren würden." An demselbenTage
ließen die Fürsten den Ständen noch ein anderes Aktenstückzustellen,
worin sie forderten, die Stände sollten sich auf die Zahlung der not-
wendigenSummen für das mecklenburgischeKontingentzu jenen3000 Mann
gefaßt machen; außerdem wurden noch erneute Zahlung eines schonim
Jahre 1664 bewilligtenTriplum für die Sicherheit des Kreises, zwei
Römermonate zur Besoldung der Kreisoffiziereund noch ein Simplum
für andere Kreisausgaben, dieses alles ans Grund von Beschlüssendes
Kreistages gefordert. Die Stände gerieten hierüber in große Bestürzung;
da das Reichskonklusumnicht vorgelegt und überhaupt eine bestimmte
Summe nicht benannt wurde, so fürchteten sie, es sei im Grunde
nicht auf die Reichs-und Kreissteuern, sondern auf die Garnisonskosten
abgesehen,und dieLast, einmal übernommen,werde sichverewigen.^) Sie
weigerten sich also, die neue Zahlung zu übernehmen, gestütztaus den
Vergleich vom 9. August 1667, durch den sie sichvon der Reichs-und
Kreishilfefür Gegenwart, Vergangenheitund Zukunft so lange losgekauft
hatten, bis eine neue Veranlassungeintrete; dieseaber liege nichtvor, da
gegenwärtigim Kreise keinerleiUnruhe vorhandensei; ja sie drohten schon
zum Kaiser ihre Zuflucht nehmen und in diesemFalle, selbst wenn der
Modus für die freiwillige Kontribution ausgehändigt itttb das Edikt
publiziertsei, keinGeld zahlen zu wollen,bis dieserBeschwerdeabgeholfen
sei. Trotzdem wurde das Steuer-Edikt den 28. September publiziert.
Darauf wandten sichalle Beteiligten an den Kaiser, die Fürsten auch au
die Kreisdirektoren,Herzog August vou Sachsen, den Administrator von
Magdeburg,und Herzog Georg Wilhelm von Celle.

Das Edikt wegen der Reichs-und Kreissteuernwurde, nachdemdie
freiwilligeKontribution größtenteils eingegangenwar, den 7. Februar 1672
veröffentlicht. Darin heißt es, daß dieseSteuer aus landesherrlicher
Macht (jure magistratus et jure territoriali) gefordertwerde, und als

*) Wie David Franck (XIV, S. W9) erzählt, pflegte man diesen Landtag nachher

den „unglücklichen" zu nennen.
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sie nicht gezahlt wurde, trat Exekution ein, woran auch ein kaiserliches

Reskript vom 26. Januar 1672 nichts änderte, welches vorläufig in all-

gemeinenAusdrücken die Fürsten mahnte, die Stände nicht gegen Her-

kommenund Vergleich zu beschweren. Bei den Exekutionenwurde mit

großer Härte verfahren, der Engere Ausschuß klagt in einem Schreiben

vom 20. März 1672, die Exekutoren hätten Schlösser aufgeschlagen,

Scheunen und Ställe verschlossen,um das Vieh verhungern zu lassen,auch

für verstorbeneMenschen oder Vieh hätten sie Zahlung erzwungen und

überhaupt so gehaust,„als wenn sie die armen Landsassenmit der Wurzel

zugleichauszuraufen intentionieretwären".
Trotz dieser unbefriedigendenVerhältnissehielt HerzogChristianLouis

nun dochdie Zeit für gekommen,seine Gattin in das Land seiner Väter

zu führen. Den eigentlichenGrund freilich,warum er es jetzt gerade tat,

behielt er vorläufig für sich.



IV.

Jsakella Angelika in Mecklenburg,
Christian Louis' Feldzug in den Niederlanden und

erste Gefangenschaft.

1. Kinzngin Schwerin,der Aeldzng,Zerwürfnis der Hatten,
ZsavessaAngelika in Gewahrsam.

NachdemHerzogChristian Louis im Jahre 1671 etwa zwei Monate
(Anfang Juli bis Ende August) im Lande zugebracht hatte, reiste er
nach den Niederlanden,um dort seine Gattin zu erwarten. Sie ließ
ihn freilichnoch Monate lang vergebenswarten, dann aber kam sie, und
den 10. April 1672 hielt das fürstliche Paar unter großem Gepränge
seinen feierlichenEinzug in Schwerin. Man hoffte nun, daß beide
Gatten dauernd ihre Residenz in Schwerin nehmen oder wenigstens im
Lande bleiben würden, und daß ein gutes Verhältnis zwischendem
Fürstenpaar und den Untertanen sichherstellenwerde.

Besorgnis erregte freilich, daß nun zwei katholischeGeistliche,der
Abb« deLedignan und der Pater Stephani, von der Schloßkapelledauernd
Besitzergriffen, worin der Anfang zur Katholisierungdes Landes liegen
konnte, eine Besorgnis, die sich allerdings sehr bald als ungegründet
erwies. Sehr auffällig war ferner, daß der Herzogschonvor demEinzug
durchErlaß vom 11./21.Februar 1672 trotz aller immer nochfortdauern-
den finanziellenVerlegenheiteneine umfassendeVerstärkungseinerTruppen
durchneue Werbungen anordneteund sichdurchalle Abmahnungenseiner-
Räte und selbstdes Oberstenv. Halberstadtnicht bewegenließ, dieseAn-
ordnung zurückzunehmen.Nicht weniger als 14 KompagnienReiter zu je
70 Mann solltenerrichtetwerden. Was war derZweckdieserWerbungen?
Wollte der Herzog vielleicht die Ritterschaft zu Paaren treiben? Be-
fremden erregte auch, daß der Herzog, kaum daß er einige Tage in
Schwerinsichaufgehalten, nach Ratzeburg übersiedelte,während er seine
Gemahlin und den Hofstaat in Schwerin ließ.

Der Ritterschaftindessengeschahnichts, die AbsichtChristian Louis'
war vielmehr,Frankreichin seinemFeldzug gegendieNiederlande,der im
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Frühling des Jahres 1672 begann, zu unterstützen, um durch diesen Be-
weis von DienstfertigkeitFrankreich zuni Abschluß eines neuen Vertrages
zu bewegen,der festereZusicherungenfür ihn selbstund Mecklenburgent¬

hielte.*)
Den b.Juni machtensich8 Kompagnienvon den geworbenen14 auf

den Marsch,**) ihren Herzog an der Spitze. Kurz vor dem Abmarsch
übersandteJsabella Angelikaihrem Gatten ein Paar kostbarerOhrgehänge
mit Brillanten, damit er sichihrer im Falle der Not bediene. Die Re-
gierung ward für die Zeit seiner Abwesenheit der Herzogin
übertragen, doch mit der Weisung, sich vor der Ausfertigung ihrer
Dekretemit demKanzlerWedemann darüber zu beraten. Dies hatte aller-
dings seine Schwierigkeit, denn die Herzoginverstand kein Wort Deutsch,
der Kanzler kein Französisch,man bedurfte also eines Dolmetschers;hierzu
wurde der junge KammerjunkerAndreas Gottlieb v. Bernstorff, der
sichin Ratzeburg bei seiner Mutter aufhielt, bestellt. Der junge Mann,
der nochzu hohen Ehren in der Welt gelangen sollte — es ist der spätere
hannöverscheund englischeMinister — zählte damals 23 Jahre***) und
hatte noch kein Amt bekleidet. Seine offenkundigeBegabung, sein ge-
wandtes Auftreten wie seine Geläufigkeit in der französischenSprache
empfahlenihn für diesenPosten. Sein Vater, den er schon als sechs-
jähriger Knabe verloren hatte, war Domherr in Ratzeburg, sonst aber nicht
im BesitzebedeutenderGüter gewesen. Bei seiner Jugend war nicht zu
erwarten, daß er sichin die Interessen der Ritterschaft in einer für die
Krone bedenklichenWeise hineinverflechtenließe.

Erst unmittelbar vor seiner Abreise, den 6. Juni, zeigte der Herzog
den Räten an, daß er im Begriffe stehe, sich „auf eine geringe Zeit an
einen andern Ort zu begeben". Mehr verriet er ihnen auch jetzt nicht,
vielleicht,damit sie nötigenfalls ihre Unwissenheitvorschützenkönnten.

Der Feldzug brachtedemHerzogeine Kette schwererEnttäuschungen.
Als er auf dem Kriegsschauplatzeintraf, fand er wenig freundlicheAuf-
nähme. Nach Meinung der Franzosen, die in raschem Anlauf einen
großen Teil der Niederlandeüberrannt hatten, war die Hauptarbeit schon
getan. Man sah die Verbündeten, die nach dem Siege kamen, um an

*) Eine solche Zusicherung wurde in die Allianz, die zwischen Frankreich und
Schweden Stockholm den 4./14. April 1672 abgeschlossen wurde, aufgenommen: Artikel 15
derselben gewährleistete beiden mecklenburgischen Herzögen die Erhaltung ihrer
Länder. Verdankt Christian Louis diese Gunst Frankreich, so Gustav Adolf ohne Zweifel
Schweden, mit dem er trotz des Warnemünder Zolles fortfuhr, Freundschaft zu pflegen.

**) Die anderen sechs hatte der Herzog die Absicht, später nachkommen zu
lassen, was er aber, wenig befriedigt von dem ganzen Verlauf des Feldzuges, aufgab.
Vier davon überließ Jsabella Angelika auf Betrieb der Räte, die in den ziemlich zügel-
losen Truppen eine drückende Last für das Land sahen, den 7. Oktober 1672 gegen Zahlung
von 24 Reichstalern für den Kopf an Dänemark; es waren im ganzen mit Offizieren
249 Mann. S. Sell., Meckl. Jahrb. 52, 294.

***) S. über ihn Allgem. deutsche Biographie, B. 46, und seine Selbstbiographie,
herausgeg. Jahresber. deS Kais. Wilh.-Gymn. zu Hannover, 1877.
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seinenFrüchtenteilzunehmen,über die Achselan und gönnte ihnen nicht
ObdachnochNahrung. Endlichward bestimmt,daß von den8 Kompagnien
5 zu der Armee der deutschenVerbündetendes Königs ziehen und unter
den Befehl des Kurfürstenvon Cöln treten, die 3 anderen bei der Haupt-
armee verbleibensollten. Der Herzog selbstverließ schonEnde Juli den
Kriegsschauplatzund reiste im Gefolge des Königs nach Paris.

Die Trennung des Regimentesverhindertevollends,daß eS sichdurch
besondereTaten hervortun konnte*). Krankheitenund Desertionenlichteten
dieReihen der Mannschaften,oft hatten sieNot zu leiden, ihre Ausrüstung
wurde sehr abgerissenund konnteschonder Kosten wegen nicht erneuert
werden. Und bei den Franzosen erwarben sie wenig Dank, dagegen er-
regten sie starkenAnstoßbei den Brandenburgern und Kaiserlichen,die im
Herbst 1672 in den Kampf gegenFrankreich eintraten. In der Heimat
wurde man deswegen schon besorgt und befürchtete einen Einfall der
Brandenburger.

Im August (1672) trat ein Gerücht, daß ein solcherbevorstehe,im
südlichenMecklenburgso lebhaftauf, daß die Landleute schonanfingen mit
ihrer Habe in die Städte zu flüchten. In Schwerin kamendamals — so
klagendie Räte in ihremBericht vom15.August— täglichüber 30 Wagen
mit Flüchtlingenan. Die Besorgungder Ernte, besondersin den Ämtern
Dömitz, Neustadtund Picher wurde durch das allgemeineFlüchten, gegen
welcheskeinRemonstrierenhalf, empfindlichgestört. Wirklichstreiftenauch
vereinzeltebrandenburgischeReiter über die Grenze bis Picher, doch er-
folgtenichts Schlimmes. Anfang 1673 ging die Rede, daß 5000 Kaiser-
liehe unterwegs seien, um in MecklenburgWinterquartier zu nehmen.
Somit wurde Christian Louis von seinen Räten einmal über das andere
bestürmt,sichaus der Affaire zu ziehen. Er kannte allerdingsdieSchleich-
wege der europäischenPolitik genauer als seine Räte und schrieb den
4. Oktober, in richtigerKenntnis der Sachlage, der Kaiser und der
König verstehen sich ganz wohl**).

Im Frühling des Jahres 1673 wurden die sämtlichen8 Kompagnien,
die mittlerweilesehr zusammengeschmolzenwaren, wieder unter dem Be-
fehleHalberstadtsvereinigt, der außerdemnochein anderes Reiterregiment
befehligteund im Juli desselbenJahres von ChristianLouis zumGeneral-
major ernannt wurde. Das Regiment Halberstadt machtedie Hin- und
Herzügeder cölnischenTruppen in diesemJahre mit und trenntesichdann

*) Der Oberst v. Halberstadt, der Kommandeur des Regimentes, wußte sich die
Achtung der Verbündeten zu gewinnen, unter den übrigen Offizieren zeichnete sich der
Oberstleutnant v. Bibow aus durch die tapfere Verteidigung der kleinen Stadt Werl
(zwischen Soest und Unna) gegen einen Angriff des brandenburgifchen Generals Spaen
Anfang Januar 1673. Genaueres darüber f. künftig in den Meckl. Jahrb.

**) Bekanntlich wurde der Krieg damals von den Kaiserlichen absichtlich lau geführt,
um einer geheimen Vereinbarung willen, die der Wiener Hof mit Frankreich über die
spanische Erbfolge eingegangen war.
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im Frühling 1674 auf Befehl des Herzogs von der cölnifchenArmee^
nachdem schon im August 1673 ein kaiserlichesAvokatorinm erschienen
war, das bei schwererStrafandrohung verlangte, sich aller Kriegsdienste
wider den Kaiser alsobald zu begeben. Den 3./13. April 1674 wurde der
Rest des Regimentes von seinem Kommandeur in Hildesheim aufgelöst.

Inzwischenwar Christian Louis mit seiner Gattin in ein schweres-
Zerwürfnis geraten.

Weder verwaltender Tätigkeit unkundig noch ungeübt in fürstlichen
Repräsentationspflichten,hatte sichJsabella Angelika mit anerkenneswertem
Eifer ihrer Aufgabe, in Abwesenheit ihres Gatten die Regentschaft in
seinen Ländern zu führen, gewidmet. Besonders ließ sie es sichangelegen
sein, freundschaftlicheBeziehungen zu den Verwandten und Nachbarn an-
zuknüpfen. Gleich im Juni (1672) entsandte sie den jungen Bernstorss
an den Güstrower Hos; im Juli ging er nach Celle, um HerzogGeorg
Wilhelm, denKreisobersten,wegen der nachHollandmitgenommenenKreis-
kompagnie zu beruhigen, was durch das Versprechen, eine andere Kom-
pagnie für den Kreisdienstbereitzustellen,erreicht wurde.

In demselbenMonat fungierte sie selbstzu Neuhaus als Gevatterin
in der Familie des Herzogs von Sachsen-Lauenburg, und auf dem
Rückwegeversäumte sie nicht, Dömitz zu inspizieren und dort einige bau-
liche und militärischeAnordnungen zu größerem Schutz der Festung zu
treffen. Dann nahm sie ihren Weg über Grabow, denn es lag ihr
daran, mit ihren Schwägerinnen Bekanntschaftzu machen. Hier fand sie
zwar kein Entgegenkommen,die fürstlichenDamen machten irgendwo in
der NachbarschafteinenBesuchund waren nicht zu Hause. BesserenErfolg
hatte sie aber bei Herzog Gustav Adolf. Als sie erfuhr, daß er sein
Amt Boizenburg inspiziere,lud sie ihn ein, seinenRückwegüber Ratzeburg
zu nehmen, und der Herzog sagte sofort zu. Am 13. August traf sie auf
dem Domhofezu Ratzeburg mit großem Gefolge ein. Zwei Tage später
kam Gustav Adolf und verweilte einige Stunden; von Staatsgeschäften
war, wie natürlich, nicht die Rede, allein es war dochschonvon Wert,
daß Gustav Adolf, der Bruder der verstorbenen ersten Gattin Christian
Louis', der persönlichenBegegnung mit dessenzweiter Gattin nicht aus
dem Wege gegangenwar. Allem Anscheinenach hat Jsabella Angelika die
Zusammenkunftin besterAbsicht gesucht, von Anfang an hat sie immer
betont, sie wünschenichts lieber als guten Frieden im Hause ihres Gatten,
und es ist kein Grund, dieseVersicherungenfür nicht aufrichtig zu halten.
Allein trotz dieser ihrer oft ausgesprochenenguten Absichtenund trotz der
Kürze der Zusammenkunftwurde dochihres Gatten Argwohn rege. Er
schriebden g^Seplernber^lins Paris an denKanzlerWedemann:„Die Entrevue
Meiner Gemahlin Liebd. mit Güstrow fällt Mir suspekt, zumalen weiln
Meine Schwester(Sophie Agnes in Rühn) in der Nähe ist. Derhalben
gebt genaue Acht auf alles!"
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Seit er wieder in Paris war, hatte er sofort den regelmäßigen
Schriftwechselmit seinenRäten wieder ausgenommenund die Entscheidung
in denLaudesangelegenheitenwieder an sichgezogen,es wurden allerdings
auch ferner die wichtigstenSachen der Herzogin vorgelegt und durch
Bernstorff interpretiert, allein nichts geschahohne seine persönlicheEnt-
scheidung. Der Schwerpunktder Regierung fiel wieder nach Paris, die
Herzoginwar auf die Aufgabebeschränkt,in der Heimat die Landesherr-
schaftzu repräsentieren, eine Aufgabe, die ihr an sichsehr wohl zusagte.
Denn sie liebte es, nichtnur würdig, sondern auchmit Glanz auszutreten.
Damit war nun wiederChristian Louis nicht zufrieden, die schlechteAuf-
nähme, die er bei einemBesuchein Merlau, einemder Güter der Herzogin,
das unweit vor Paris lag, fand, die Geldnot, in der ihn seine Gemahlin
steckenließ, verstimmtenihn sehr. Dazu mochteder Ärger über deu
ganzenkläglichenVerlauf des mit so großen Hoffnungenbegonnenenfran-
zösischenAbenteuerskommen,dessenintellektuelleUrheberin geradeJfabella
Angelika war. Kurz, mochtedie Herzoginbeginnen, was sie wollte, ihr
Gatte, der „liebe Polterer" (eher grondeur), wie sie ihn einmal nennt,
hatte an allem zu tadeln, und alles diente nur dazu, seinem Argwohn
Nahrung zu geben.

Am meistenzufriedenwar er nochmit den Vergleichen,die in dieser
Zeit in einigen Schuldsachenzustandekamen, so den 12. September mit
den Buchwald-,Rantzau- und CrivitzschenBürgern, am selben Datum
auchmit der Witwe des Detloff v. Rantzau, bei diesenbeidenVergleichen
erhielt ChristianLouis nach dem Berichteder Räte eine Ermäßigung von
30 000 Talern. ChristianLouis ratifizierte beidebis auf die in demBuch-
waldscheufestgesetzteHypothek(den 6./16 und 13./23. Dezember). Ebenso
verfuhr er mit eiuem Vergleich mit den CölerschenErben, den er den
15./25.Novemberratifiziertebis auf die Versetzungdes Hofes Selmstorff;
einehypothekarischeVerpfändungvon Ämternund Höfen wollte er durchaus
uichtgestatten.

Im Jahre 1673 «den 16. März) kam ein Kontrakt mit den Behr-
schen Erben zustande, die ihre Forderung von 22 952 Talern auf
8000 Taler ermäßigten, die von Andreä 1673 bis Trinitatis 1677 in
8 halbjährigenRaten von je 1000 Talern gezahltwerden sollten. Ob die
Herzogin persönlich oder durch Bernstorff auf das Zustandekommendieser
VergleicheeinenEinfluß geübt hat oder sie ausschließlichdas Verdienstder
Räte, insbesondereWedemanus, sind, läßt sichnicht entscheiden.Da sie
aber sämtlichin der Zeit ihrer Regentschaftzum Abschlußkamen, so liegt
dochdieVermutung nahe, daß die Rücksichtauf dieHerzogin-Regentinund
die hinter ihr stehende Macht Frankreichs alle diese Kreditoren zur
Nachgiebigkeitgeneigter gemacht und so deu vorteilhaften Abschluß er-
leichterthat.

Der Herzogaber scheintdie Schuld für dieAufnahmeder Hypotheken
in die Vergleicheauf dieHerzogingeschobenzu haben, wenigstensheißt es
iu dem Reskriptvom 15./25. November, in dem er die Ratifikation für

Wagner, Herzog Christian. 7
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den Vergleichmit den CölerschenErben sendet, die Räte sollen „alle seine
Sachen also mesnagieren, daß ihm wedervon seinerhochgeliebtenGemahlin
noch sonstenniemand präjndiziert werde."

Ähnlich, aber noch schlimmer ging es mit dem Vertrage, der im
Oktober 1672 mit HerzogJohann Georg über alte und neue Apanage-
sorderungengeschlossenwurde. Als künftigeApanage war Christian Louis
bereit ihm 4500 Taler jährlich zu bewilligen, seine alten Forderungen
hatte Johann Georg auf 19 000 Taler ermäßigt, verlangte aber dafür eine
Hypothek auf die Ämter Rehna und Grevesmühlen. Auch hier war
ChristianLouis gegen die Verpfändung, „er ästimiereseinefürstlicheParole
höher als alle Höfe in Mecklenburg,durch solcheVerpfändung der Landes-
pertinenzien würden zum unwiderbringlichenSchaden und Präjudiz des
regierenden Landesfürsten und merklicher Verkleinerung seine Revenuen
dividieret, eine schädlicheSeparation darunter gemacht und dagegen ver-
stattet, daß durch solcheEindringung anderer Personen in (das) Regiment
ihm die freie Macht und Disposition difficultieret, ja wohl gar mit der
Zeit manniche üble Konsequenzund Einwurzelung ganzer Familien ver-
ursachetund geduldet."

Mit dieser sachlichenBegründung seiner Ablehnung hatte er voll-
kommenRecht, aber ein Unrecht gegen seinen Bruder war es, wenn er
hinter dessen Verlangen nach Sicherstellung seiner Forderung arglistige
Machinationenwitterte, um die beiden Ämter Rehna und Grevesmühlen
mit dem Fürstentum Ratzeburg, an welches sie allerdings grenzten, zu
einem besonderenGebiet innerhalb der mecklenburgischenLande zu machen,
und sicherlichwar es ebensounbegründet, wenn er den 6./16. Dezember
Wedemann insgeheim davon in Kenntnis setzt, „er werde aus gewissen
Respektenauf die Beisorge gebracht,ob sollteUnsere hochgeliebteGemahlin
mit Unsers Bruders HerzogJohann Georgs Liebd. in ho« passu etwa
(sich) verstehen, also daß Unsere Gemahlin Liebd. intendierte, Unsers
Bruders Liebd.unter dieser Versetzung der Ämter zur künftigen Gegen-
erkenntlichst zu gratifizieren." „Dannenhero Wir Uns wohl vorzusehen
haben und auch Euch hiermit in Gnaden erinnern, daß Ihr, falls Euch
diesesstratagema unwissendwäre, darin gleichergestaltbehutsamlichver-
fahret und keinenblanditiis trauet! Denn Euch bewußt ist, daß Frauen-
list über alles gehe!"

Glücklicherweiseerhielt er nicht so baldKunde davon, daß gleichnach
WeihnachtenHerzogJohann Georg persönlichauf demSchlossezu Schwerin
ein paar Tage mit der Herzogin über seine Angelegenheitenverhandelte.
So gelang es dem Kanzler, ihn wenigstens zur Unterzeichnungdes Ver-
träges (den 10./20. Januar 1673) — aber ohne die Hypothek-— zu be¬
stimmen.

Eine Unbedachtsamkeitder Herzogin war es, daß sie sich statt des
Pater Stephani, der ihr mit Mahnungen über ihre „Verschwendung"
lästig ward und sich,als ihn deswegender HerzoginSchmeichlerund böser
Dämon, Mr. de Brienne, eines Tages bei Tafel mit Messer und Degen
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bedroht hatte, nach Ratzeburg zurückzog,einen Jesuiten aus Hamburg
kommenließ. Dieser, ein geborener Franzose, Jaques des Hayes, war
bereits 34 Jahre Mitglied des Ordens gewesenund jetzt 58 Jahre alt.
Er hofftenun seine Tage mit einem gottgefälligenWerke von Bedeutung,
der Katholisierungvon Mecklenburg, zu beschließenund begann denn
auch— ganz gegenChristianLouis' Intentionen — sofort in der Schloß-
kirchegegen die Lutheraner zu predigen. Er begleiteledie Herzoginauf
einer Reise im Oktobernach Bützow, Rostockund Doberan, auch Wismar
und Ratzeburgbesuchteer in ihrem Gefolge. Darauf schrieber über seine
Reisecrsahrungenan den Herzog, er habe durch die geringeKonversation,
die er mit gelehrtenLutheranern zu pflegenbegonnen,sichüberzeugt,daß,
wenn der Herzognur seinenDienst dazu anwendenwolle, Gott durch die
„petite compagnie de Jesus" bald große Dinge zu Ehren der himm-
tischen Majestät ausführen werde, die des Herzogs Namen unsterblich
machen, sein Leben mit Freude erfüllen und ihm sehr große Verdienste
vor Gott geben würden. Der Jesuit hatte auch schon einen Katechismus
für diesenZweckin Bereitschaft,allein er empfingvon dem Herzognicht
einmal eine Antwort, ChristianLouis kannte seine Mecklenburgerzu gut,
um sichfür einen solchenBekehrungsplangewinnenzu lassen.

Der Unmut gegen seine Gattin, der stärker und stärker in ihm
Wurzel faßte, erhielt eine Steigerung durch die beharrlicheWeigerung, die
sie seinenWünschen,ihm die volleGütergemeinschaftoder wenigstensHilfe
in seiner Geldnot zu gewähren, entgegensetzte.Als sie in Rostockwar,
meldete sich bei ihr, von Christian Louis gesandt, der Kammerjunker
de Vandeuil, mit dem Begehren, ihrem Gatten aus seiner Geldnot zu
verhelfen. Sie ließ in Schwerin im Geheimen Rat hierüber verhandeln,
und Wedemannschlugvor, daß sie dem Gemahl wenigstensbis zu einer
bestimmtenSumme in Frankreich Kredit eröffnen möge. Allein auch
diesemBegehren wichsie aus mit der Antwort, sie wolleuntersuchenlassen,
ob sie von ihren Gütern nochunverpfändeteEinkünfte habe. Sie hatte
nämlich, um ihre Güter von allen Schulden zu befreien, die sämtlichen
Einkünfteaus denselbenihren Gläubigern zugewiesenund hoffte sie auf
dieseWeise in drei Jahren völlig befriedigtzu haben. Trotzdemwäre sie,
wenn sie gewollthätte, ohne Zweifel in der Lage gewesen, ihrem Gemahl
durchKredit die zur Heimkehrnötigen Mittel zu verschaffen. Allein sie
war in Geldsachenebensogenau wie ihr Gatte, und da er ihr niemals
die im EhekontraktfestgesetztenEhegeldergezahlthatte, so weigertesie ihm
ebensokonsequentjede Unterstützungaus ihren Mitteln. So war es auch
diesmalwieder.

Der gestrengeGatte geriet darüber in heftige Entrüstung, noch
schwererenAnstoßaber nahm er an der Stellung, die seineGemahlin dem
Kammerjunkerv. Bernstorfs beiHofeeinräumte. Bei seinenhohen geistigen
Gaben wie seinem gewandtenWesen wußte er sichbald ihre Gunst in
hohemGrade zu erwerben. Schon im Herbst 1672 erhielt der Herzogaus
dem Kreise seiner Beamten allerlei Andeutungen über das Verhältnis;

7*
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Bernstorff vermöge alles über die Herzogin, er sei der Hahn im Korbe,
und dergleichen.

Was Christian Louis aber am meistenverdroß, war, daß Bernstorff
seine innere Politik, die die Niederhaltung der Stände, insbesondere des
Adels, zum Ziele hatte, durchkreuzte. Der Geh. Rat Bünsow schriebihm
einmal: „Die ganzeRitterschafthängt an ihm, und er ist ihr advocatus in
gewissenDingen." Nochdeutlicherließ sichhierüberder alte RatzeburgerHof-
meisterv. Wördt aus: „Der Bernstorff ist der Favorit bei Hofe, durch ihn
wird alles regiert, mit welchemseine ganze Freundschaft zuzeuchtund im
Landehin und wiederaussagen: Gott seiLob, daß unser Vetter bei Hofeist!
Nun könnenwir unsere Sachen zu gutem Ende bringen, welchewir lange
Jahre haben müssensteckenlassen." Der alte Wördt fürchtetesogar, der
Herzogwerde in Frankreichvon „macchiavellistischenPraktiken umsponnen",
die man von Schwerin aus einfädele. War dies auch für diese Zeit noch
zu schwarz geschehen, so hatte doch der Prozeß der Stände gegen die
Fürsten in Wien einen für letztereungünstigen Verlauf genommen. Den
4. Juni war den Ständen der Appellationsprozeßbewilligt und der Befehl
an die Fürsten erlassen, bei 10 Mark Goldes Strafe in dieser Sache bis
zur kaiserlichenEntscheidungnicht weiter zu verfahren und auch gegen die
Stände nichts Tätliches vorzunehmen. In einem zweiten Reskript war
bei gleicherStrafe verordnet, daß die Fürsten die seit der ersten Klage
derselben zuwider erfolgten Prozeduren, besonders die Exekution, sofort
revozierenund cassierenund alles vorläufig wieder in vorigen Stand setzen
sollten; insbesondere sollte das Steueredikt cassiert sein und die ein-
getriebeneSteuer nebst der Exekutionsgebührden Ständen zurückgegeben
werden, die neuen Kreissteuern sollten auf Landtagen verkündigtwerden
und die Fürsten in allem den Landesreversalennachzulebengehalten sein.

Die beidenRegierungen hatten sichdemgegenüberdahin geeinigt, den
Prozeß beim Reichshofratin dieser Sache überhaupt als unzulässigzu be-
handeln, was sie im einzelnenan den Kaiser nachzuweisensuchten,und in
Regensburg ein Reichsgutachten zu erwirken, in dem der Kaiser ersucht
werde, diesenProzeß zu kassieren.^)

Während dies alles im Flusse war, gab es — Ende 1672 — eine
neueKreissteuer auszuschreiben,wofür alsonachden kaiserlichenReskripten
ein Landtag erforderlichwar. Allein in Güstrow war man entschlossen,
sich durch die Mandate des Reichshofrates nicht irre machenzu lassen,
keinenLandtag zu bewilligenund auch die neueKreissteuerdurchExekution
einzutreiben. Christian Louis war völlig hiermit einverstanden, Jsabella
Angelikaindessengab, ohneZweifeldurchBernstorffbeeinflußt,demObersten
Plessen auf seinErbieten, man wollealles gutwilligbezahlen,wenn nur ein
Landtagausgeschriebenwerde,das Versprechen,es zu einemLandtagekommen,
zu lassen. Und als Güstrower BevollmächtigteAnfang November mit dem

*) Es kam im November 1672 zu stände.
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Entwurf des KontributionsediktesnachSchwerin gesandtwurden, versuchte
sie diesenwie ihren eigenenRäten gegenüberalles, um ihre Ansichtdurch-
zusetzen;gegenden Rat Kretschmaräußerte sie, sie müssees mit Tränen
beweinen,daß ihr angemutetwerde, ihre Parole zu brechen,und es könne
solchesohne Verletzungihrer Ehre nicht geschehen.Endlich ließ sie sich
dochüberreden,der Publizierung des Edikteszuzustimmenmit der Absicht,
sichwährend der Zahlungsfrist — 3 Wochen— zu bemühen, die Stände
zu gutwilligemGehorsamzu bewegen,was übrigens selbstverständlichnicht
gelang.

Christian Louis wird Ende November von diesemihrem Auftreten
schonNachricht gehabt haben, dazu war die Besorgnis in ihm erweckt
worden, die Herzogin wolleeigenmächtigihren Posten verlassenund nach
Frankreich zurückkehren. Hierin sah er eine Auflehnung gegenseine Be-
fugnisseals Gatte, gegen„göttlichesund menschlichesRecht", so wenig er
auch mit ihrem Verhalten als Regentin zufriedenwar.

Er sandte also den "
s^emSer"an ^eu ^anä^er die zwei Befehle,

eine etwaige Abreise der Herzogin zu verhüten und den Kammer-
jnnker v. Bernstorff vom Hofe zu entfernen.

Als dieseBriefe in Schwerin ankamen,befand sichdie Herzoginmit
Bernstorff nicht auf MecklenburgsBoden. Sie hatte Anfang Dezember
in HamburgeinZusammentreffenmit HerzogGeorg Wilhelm von Celleund
reistevon dort auf seine Einladung mit nach seinemJagdschloßWinsen,
wo sie mit seiner Geliebten— späteren Gattin — Eleonore d'Olbreuse

zusammentraf.*)
Als sie zurückgekehrtwar, citierte Wedemann sofort Bernstorff vor

den Geh. Rat und eröffnete ihm, er sei auf herzoglichenBefehl seiner
Funktion enthoben, habe einen Revers äs silentio perpetuo zu unter¬

*) Herzog Georg Wilhelm, der früher seine Braut, Sophie von Böhmen, seinem

Bruder Ernst August überlassen und sich unvermählt zu bleiben verpflichtet hatte, um eine

Vereinigung des welfischen Besitzes anzubahnen, hatte im Gefolge der Prinzessin von

Tarent, Emilia, geborenen Landgräfin von Hessen, Gattin des Herzogs Heinrich Karl

von Tremonville (der wegen seiner Ansprüche auf das Königreich Neapel den Titel Fürst
von Tarent führte), Eleonore, die Tochter des wegen seines protestantischen Bekenntnisses

aus Poitou ausgewanderten Herrn v. Olbreuse, kennen gelernt. Ihre Anmut und Be-

scheidenheit fesselten ihn, und auch sie schenkte ihm ihr Herz. Die 1666 geborene Tochter

Sophie Dorothea — die spätere Gattin des Kurfürsten von Hannover und Königs von

England Georg Ludwig, die als „Herzogin von Ahlden" so unglücklich endete — wurde 1674

vom Kaiser legitimiert und 1676 die Ehe zwischen Georg Wilhelm und Eleonore voll-

zogen. Eleonore hatte bis zur Eheschließung eine sehr isolierte Stellung im Welfenhause,
deshalb sah es Georg Wilhelm gern, daß Jsabella Angelika seiner Einladung folgte.

Andererseits fand Jsabella Angelika an dem Verkehr mit der Landsmännin Gefallen

und war erfreut über die gute Aufnahme, die sie in Winsen fand. Der Kanzler Wede-

mann hoffte von diesem Besuche, daß dadurch „das Mißtrauen (zwischen Celle und Schwerin)
gedämpft, dagegen gutes, vertrauliches Wohlvernehmen gestiftet werde". Georg Wilhelm

stellte sich in der Tat freundschaftlich, Christian Louis traute freilich niemandem, anch dem

Herzog von Celle nicht.
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zeichnenund alsbald den Hof zu verlassen. Bernstorfs unterzeichneteso-
fort, „wozu ihn ohnehin lionneur und Pflicht verbinde", und war bereit,
zu gehen, in der Herzoginaber bäumte sichder Stolz der Fürstin auf, und
sie versagte ihm die Entlassung, die er erbat. Bernstorff blieb also, bis
Christian Louis noch einmal durch ein Schreiben an ihn selbst ihm den
Abschiederteilte, darauf reiste er ab (den 24. Januar 1673).

Hatte der Herzog auch in diesemPunkte seinen Willen durchgesetzt,
so gab es dochimmer wieder neuen Zündstoff für sein Mißtrauen. So
fühlte er sich beunruhigt durch die guten Beziehungen des Güstroiver
Vetters zu Jsabella Angelika,die eben im Januar einen kurzen Besuch in
Güstrow abstattete.

Der schlimmsteAnstoß aber war sortdauernd, daß sie auf seine For-
derung, nun endlichmit der GütergemeinschaftErnst zu machen,nicht ein-
gehen wollte. Wie Wedemann den 2. Januar berichtete,hatte sichJsabella
Angelikaendlichbereit erklärt, ihrem Gatten den Nießbrauch ihrer Güter
bis zu einer bestimmtenzuvereinbarendenHöhe,aber nichtihre Verwaltung
zu überlassen; Christian Louis aber bestand auf der vollen Gütergemein-
schastund befahl, die Verhandlungen abzubrechenbis zu seiner Rückkehr;
er hofftepersönlich— und im eigenen Lande! — die Herzogin zumNach-
geben bewegen zu können. Seine Rückkehraber wurde eben durch die
Schwierigkeit,Geldmittel zu beschaffen,verzögert.

Auch die Stände machten ihm wiederum Ärger. Sie hatten sich in
Wien erboten, die im November1672 geforderteKreissteuer zusammen-
zubringen,wenn nur zu einemLandtage Anstalt gemachtund dieLandkasse
in Rostockgelassenwerde. Die beiden Regierungen aber vertraten jetzt
die Auffassung, daß die Stände ohne einen neuen Landtag die im Jahre
1671 gefordertenund künftig noch zu fordernden Mittel zur Sicherheit
des Reichesund Kreises zu zahlen verbunden seien, und unterließen nicht
nur, einen Landtag zu berufen, sondern bestimmten den Kreisobersten
GeorgWilhelm, einenLeutnant mit 16 Reitern zu senden,um die Zahlung
der Steuer zu erzwingen. Sie wurde auch gezahlt, aber die Stände pro-
testiertennun auch gegen diesezweiteKontribution in Wien und drangen
in einem Aktenstück,datiert vom 12. Dezember1672, auf Erkennung der
Strafe und Exekutiongegen die Regierungen. Dieses Aktenstückwurde an
den Herzog nach Paris gesandt und erregte seinen höchstenZorn; er ver-
langte exemplarischeBestrafung der Verfasser und wünschteAusdehnung
der Exekutionauch auf die Legations-, Festungsbau- und Garnisonskosten.
Drohend läßt er sichvernehmen: „Ich will ihr flagellum sein, weiln sieg
nicht besser haben wollen", und setztzu dem betreffendenReskript «vom

iiFlfXuar 1673) nochdie eigenhändigeNachschrifthinzu: „Ihr werdet den

mutwilligenStänden nichts nachgeben,denn Ich ihnen ihren Frevel keines-
wegs gestattenwerde. Sie sollensehen,mit wem siezu tun haben! Es ist
keineObrigkeit, sie sei denn von Gott. Derselbe wird mich schonwider
solchewiderspenstigeLeute mainteniren."



Die Räte gössenallerdings Wasser auf das Feuer seinesZornes, in-
dem sie über die Frage, ob die Legationskostenusw. zu der gegenwärtigen
Exekutiongezogenwerden könnten, vorerst eine Verhandlung mit Güstrow
für erforderlicherachteten. Er ergab sichhierein (den 6./16. Februar), die
Güstrower Regierung aber erhob Bedenken, und inzwischenwar die
Erekution beendet, die Reiter wurden wieder entlassen (Mitte Februar

1673). Die Eintreibung der Garnisonskostenwurde also auch jetztwieder
zurückgestellt/

Mehr als alles andere aber beunruhigte ihn das Verhalten seiner
Gemahlin. Allwöchentlichsandte sie ganze Packetevon Briefen nachParis
an ihre Freunde mit allen möglichenNachrichten. Er selbst erfuhr in
Paris Einzelheiten aus seinen vertraulichen Schreiben an seine Räte
wieder,und alle seine Erlebnissewurden der Herzoginnach Schwerin be-
richtet. Zu ihrer schärferenÜberwachungsandte er Anfang März 1673
den LeutnantHofmann,denKommandeurder Garde-Eskortevon 12Mann,
die er von dem Feldzugeher nochbei sich behalten hatte, mit dieser zu-
gleich in die Heimat. Endlich brachte eine neue Abweisung eines Er-
suchens,nun endlichdieGütergemeinschafteintreten zu lassen/")seine Ver-
stimmuugauf den Gipfel: er hatte Nachrichten,aus denen er schloß,daß
die Herzoginan AbreisenachFrankreichdenke, dies beschloßer um jeden
Preis zu verhindernund befahl den 7./17. April abermals, ihre Abreise
auf alle Weisezu hintertreibe»;es sollte ihr auch keinerleiReiseaußerhalb
des Landes gestattetwerden.

Die Herzogin beabsichtigtedamals einen Besuch bei HerzogGeorg
Wilhelmin Dannenbergund beharrte auf ihrer Absicht, als die Räte sie
baten, die Reise aufzugeben. Diesen blieb nichts anderes übrig, als ihr in
bestimmterForm den Befehl des Herzogskundzutun. Als sie trotzdeman-
zuspannenbefahl, fand sie keinenGehorsam, sie mußte also die Reise auf-
geben. Ja, auf einen neuen Befehl des Herzogswurden ihr sogar Reisen
innerhalbdes Landes untersagt (den 18./28.April): Jsabella Angelika,die
Regentinvon Mecklenburg-Schwerin,war eineGefangeneauf ihremeigenen
Residenzschlosse!

>. Der Herzog in Waris gefangen, Wückkelir der Kerzogi« nach Krank-

reich, Versöhnung und neue Entzweiung der chatten.

Der Herzogbeabsichtigte,jetzt in die Heimat zu reisen— 6000 Taler

Reisegeldhatten die Räte außer seinen laufendenEinkünftenaufgebracht—

und sich dort persönlich mit ihr auseinanderzusetzen.Allein er hatte in

seiner Rechnungeinen Faktor außer acht gelassen: Die Herzogin hatte

*) Interessant ist Bernstorfss kurze Skizze des Streites in seiner Selbstbiographic

(s. a. a. O. S. 6): „Als aber der Hertzog aus Niederlandt wieder nach Paris gangen

war und seiner Gemahlin Güter in Frankreich oecupiren wolte, wordrinnen

er zu Paris arrestirt wardt, und die Gemahlin wieder zurück nach Frankreich gieng, be-

gleitete ich solche bis nach Utrecht usw."
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ihr Mißgeschick nach Paris berichtet; dies hatte zur Folge, das;
an den Herzogden 20./30. April von dem Minister Pomponne im Namen
des Königs die Anmutung gestellt wurde, sofort durch Eilboten seineil
Räten den Befehl zuzusenden,seine Gattin aus Mecklenburg abreisen zu
lassen. Als der Herzog sichsträubte, ward nichtnur das Begehren erneuert,
sondern er ward zugleichersucht, seine eigene Reise aufzuschieben,
und bis auf weiteres, „zu seiner besserenSicherheit gegen Anschläge von
feiten der Verwandten der Herzogin" — so verzuckerteman die Pille —

unter die Bewachungeines Leutnants mit 12 Gardisten gestellt. Er fertigte

nun zwar den die verlangte Ordre aus, aber die Wache blieb:

Herzog Christian Louis war also gefangenin Paris, während seineGattin
es in Schwerin war. übrigens wurde er besser behandelt, als er seine
Gattin behandelte;er hatte Erlaubnis zu reisen, wenn auch nicht ohneBe-
gleitung des Leutnants und der Gardisten. Der Leutnant wichnicht von
seiner Seite: er speiste mit ihm und begleiteteihn ins Theater und auf
allen seinen Ausfahrten.

Der Herzog verfiel in eine äußerst trübe Stimmung, besonders da
die Geldnot sich nun noch steigerte, denn er mußte nun außer seinen
eigenenLeuten noch den Leutenant und die 12 Gardisten auf seine Kosten
unterhalten. Endlichden 15./25. Mai kam die Nachricht,daß die Herzogin
(den 3. Mai) aus Schwerin abgereist sei*). Allein damit war er noch
nicht frei: man wollte die Herzoginerst in Frankreichsehen, und sie reiste

langsam**)und besuchteunterwegs den König, der wieder im Felde stand.

*) Ihre Abreise dämpfte die Erwartungen, die man von katholischer Seite für die

Ausbreitung der allein seligmachenden Lehre in dem ketzerischen Mecklenburg gehegt hatte.
Bezeichnend sind dafür zwei Stellen in den Berichten des apostolischen Vikars Maecioni in

Hannover, die Köcher, Gesch. v. Hannover und Braunschweig 1648—1714, B. II, abgedruckt
hat. Maecioni berichtet den 25. Mai 1672 dem Kardinal Baldeschi, Sekretär der
Congregatio de Propaganda Ilde (Köcher, S. 430, das Original ist italienisch), daß
Ostern d. I. in der herzoglichen Kapelle zu Schwerin 8V Personen kommuniziert hätten,

darunter „mit höchster Frömmigkeit" die Herzogin, wie ihm der Pater Stephani mitgeteilt.

Den 27. Juli 1674 schreibt er in einem umfassenden Berichte an die Congregatio zum

Jahre 1673 (K. II., S. 453): In dem Herzogtum Mecklenburg der katholischen Linie gehen
die Sachen der Religion nach der Abreise der Herzogin und ihrer Trennung von ihrem
Gatten einigermaßen mäßig, indem jetzt in der Stadt Schwerin nur ein einziger Hos-
kapellan ist.

**) Unterwegs besuchte sie — von Bremen aus — Herzog Georg Wilhelm v. Celle

und die „Madame v. Harburg" ^Eleonore d'Olbreuse). Kurz darauf, den 21. Juli des
Jahres berichtete der österreichische Gesandte Goeß von Berlin aus an den Kaiser

(s. Urk. u. Aktenstücke zur Gesch. des Kurf. Fr. Wilh. B. XIV, S. 709): „Dem Kur¬
fürsten wurde von der Herzogin v. Mecklenburg und dann vom Herzoge
Georg Wilhelm zu Celle die Frage vorgelegt, ob er die kleveschen Lande
gegen das Herzogtum Mecklenburg eintauschen wolle." Goeß vermutet, diese
Vorschläge seien von Frankreich inspiriert und fügt hinzu, der Kurfürst sei nicht geneigt,
sie zu berücksichtigen. Das bekannte Klevefche Tauschprojekt ist also überhaupt nicht von
Christian Louis, sondern von seiner Gattin ausgegangen, die jedenfalls von Paris aus
dazu veranlaßt worden ist. Für ihren Standpunkt war eS wohl eine Art Schutzmaßregel



Dieser legte die Freilassungdes Herzogs in ihre Hand, und sie verlangte
-vonihm, als sie endlichin Paris angekommenwar, vor seinerFreilassung
die Rückgabejener Ohrgehänge,die sieihm vor demFeldzugegeschenkthatte.

22 ^uni
Christian Louis weigertesichzuerst, liefertesie aber endlich,den

aus und nun erst, nachdemseine Haft fast zwei Monate gedauert hatte,

gogdie Wacheab.

Er war jetztentschlossenabzureisen,ohne seineGattin zu sehen,allein
ihr gelang es, eine persönlicheUnterredung herbeizuführenund ihn zur

Versöhnung zu bewegen,(den 'j1^'̂ "J! ), darauf ließ er deu Reiseplan

wieder fallen und bemühte sich, vom König eine Entschädigungfür seine

Dienste zu erwirken, allein Ludwigbot nur Versprechungen,und mit der
Eintracht unter den Gatten war es auch bald wiedervorüber. Es war
wieder Jsabellas Kargheit, was ihn ihr von neuem entfremdete. Und
als einmal der Unmut wiederWurzel in ihm gefaßt hatte, geselltesichihm
auch das Mißtrauen wiederzu. Nochwechseltedie Herzogin, wie er be-
hauptet, allwöchentlichBriefe mit Bernstorsf. Auch daß der Hofmeister
seines jungen Stiefbruders Adolf Friedrich, der damals in Frankreich
reiste, einen Brief von Gustav Adolf an Jsabella Angelika zu über-
bringen hatte, erschienihm höchstverdächtig. Die Entschuldigung,daß es
ein reines Höflichkeitsschreibensei, hielt ihn nicht ab, sichsolcheKorrespon-
benz zu verbitten").

gegen künstige ähnliche Behandlung durch ihren Gatten: als Herrin von Kleve war sie von

Frankreich aus weit leichter zu schützen als in dem fernen Mecklenburg. Auch davon abge-

sehen, war ihr der Tausch gewiß ein höchst verlockender Gedanke, Kleve war Frankreich

so viel naher, sie konnte stets von da aus in kurzer Reise Paris oder ihre Güter er-

reichen. Daß Christian Louis selbst um dieses Tauschprojekt gewußt, geht aus den Akten

des Schweriner Archivs nicht hervor, geschweige denn, daß es gar von ihm ausgegangen

sein soll. In seiner Korrespondenz mit den Schweriner Räten ist um diese Zeit überhaupt

nicht davon die Rede, sonst aber warnen die Räte mehrfach, z, B. im Jahre 3607, er möge

doch sein Land nicht vertauschen. Gerüchte über solche Tauschprojekte gingen also öfter.

Er selbst hat solche Absicht stets entschieden in Abrede genommen, Jsabella Angelika aber

hat ja schon durch LumbreS etwas ähnliches versucht (f. o. S. 68 Anm.), ihr mußte also

der Tauschplan durchaus sympathisch sei». Dagegen ist Christian Louis von dem Vorwurf,

sein angestammtes Land gegen ein anderes, weit entlegenes haben vertauschen zu wollen,

dem schlimmsten Vorwurf, der auf ihm lastet, freizusprechen, bis etwa einmal, was aber

wenig wahrscheinlich ist, aus authentischen Akten ein Gegenbeweis geführt wird. In den

Stellen bei Pufendorff (s. Rer. Brandet». X § 15) und Bosnage (Annales des Provinces

unies, I, S. 793ff.) darf man kein authentisches Zeugnis dafür sehen, daß etwa im

Jahre 166g — übrigens gibt Pufendorff kein bestimmtes Jahr an, nur Bosnage hat 1666,

was wohl auf einem Schluß aus Pusendorffs Worten beruht — Christian Louis selbst

einen solchen Antrag bei Friedrich Wilhelm gestellt habe. Beide Schriftsteller wissen nur

vou einem solchen Antrage, nnd dieser wird durch obiges Aktenstück auf den Sommer

des Jahres 1673 fixiert.

*) Gustav Adolf antwortete auf das Ansinnen, Kruse das mitgegebene Schreiben

nicht an Jsabella abliefern zu lassen (den 3. September): Wir haben nicht vermuten

können, daß bei Ew. Liebd. aus Unfern Aktionen einige Disstdenz erwachsen würde, ob
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Ferner muß Jsabella Angelika— so argwöhnte ihr Gatte — auch
mit dem Prinzen Friedrich ein Einverständnis unterhalten. Denn jemand
aus dem Hotel Longueville,wo die Herzoginabgestiegenwar, gibt an des
Herzogs Mohren einen Brief aus Grabow ab, der ihn in heftigenZorn
versetzt. Friedrich schrieb:

„DurchläuchtigerFürst, vielgeliebterHerr Bruder!

Ew. Liebdenistzweifelsohneerinnerlich,wie siederdem, daß icheinige
Satisfaktion wegen verübter unziemlicherGewalt zu Toddin wider Jhro
Räte und Bedienten unumbgänglichsuchenmüssen, (da) dieselbenEw. Ld.
viele unerweislicheDinge in (den) Kopf gebracht, umb michzu aigrieren
und Ew. Liebd. zu unversöhnlichemHaß wider mich zu erregen. Indem
ich nun so unglücklichgewesen,daß Ew. Liebd. solchenfalschenRelationen
einigen Glauben beigelegt, habe ichs Gott und der Zeit bisher befehlen

müssen. Als jedochaber Ew. Liebd. von selbsten ermessen können, wie
sehr es mir zu Herzen gehe, daß solcheLeute in ihrer Vermessenheitge-
stärket, so viel schmerzlicherist es mir vorkommen, als mir jüngsthin so¬
wohl von auswärtigen hohen Orten als auch der Benachbarschaftglaub-
würdig berichtetworden, daß dieselbenEw. Liebd. abermal die Ohren mit
vielen irrigen Dingen angefüllet, damit sie Ew. Liebd. je mehr und mehr
wider mich erbittern möchten. Damit nun dergleichenUnwahrheit nicht
zu tief Wurzeln bei Ew. Liebd.schlagenmöge, so ersucheich dieselbehiemit
höchstenFleißes, Sie geruhen mir von dem, so mir imputieret werden
wollen, eine freundbrüderlicheOuvertüre zu geben, da dann Ew. Liebd.
in der Tat solleninne werden, daß dieses alles sowohlals das vorige aus
falschen und passioniertenRapporten bestehe; in Erwartung solcherver-
langenderNachrichtverbleibeZeit Lebens

Den 13. August 1673. Ew. Lieb.
treuer Bruder und Diener

Friedrich Herzog zu Mecklenburg.

Im Grunde war ChristianLouis herzlichfroh, daß der Bruder nicht
gar persönlichzu Paris erschien;ihm war nämlich soebenwieder — wohl
aus Dömitz-- ein solcher„falscherRapport" zugegangen,wonachder Prinz.

könnte hierunter zu deroselben Präjudiz etwas verborgen sein, zumalen von den Umbständen

der verlautenden Mißhelligkeir wir weder Nachricht erhalten noch von Ew. Liebd. uns des-

falls einige Eröffnung geschehen, daher wir keine andern Gedanken gehabt, als das;

Ew. Liebd. es ungleich ausdeuten würden, wenn auf dero Gemahlin Liebd. aus

eigener Bewegnis an uns abgelassene Schreiben wir nicht geantwortet

hätten." Man sieht, wie schwer es oft war, es dem argwöhnischen Manne recht zu machen.

Kruse bekam Befehl, das Schreiben in Kopie Christian Louis zu überreichen, das Original
aber zurückzubehalten. Jsabella Angelika mußte es freilich inzwischen schon bekommen

haben, denn es war — der größeren Sicherheit halber — ein anderes Exemplar mit der
Post an sie gesandt. Möglich ist, daß Christian Louis inzwischen etwas von den Tausch-
planen seiner Gattin erfahren hatte, und daß eben dadurch fein Mißtrauen so gesteigert
ivuroe.
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inkognitodie Festung Dömitzinspizierthaben und jetztauf der Reise nach

Paris begriffensein sollte!
Der Schluß des Briefes hätte nun wohl einen Anknüpfungspunkt

für einen freundlichenVerkehrabgebenkönnen; statt dessenaber schriebder

Herzog eine Antwort voll Bitterkeiten. Er nimmt in derselben, wie

übrigens billig, seine Räte in Schutz und erklärte seinen „Haß" gegenden

Bruder lediglichaus dessenfrüheren Urteilen, worin er ihn „in ver-

wichenerZeit zur höchstenUngebühr gestringieret," und aus seinembe-

leidigenden Benehmen gegen Kanzler und Räte zu Schwerin, wofür

„Satisfaction vorbehalten"bleibe. Er stichelt auf die hohenOrte in der

Nachbarschaft(Brandenburg) und erklärt sich den Ursprung jenes Briefes

nur aus Gewissensbissenüber die Drohungen, die zuletztFriedrichs Hof-

meisterKaltenhof in Schwerin hingeworfen habe. Diese im Zorn ent-

worfeneAntwort sandte er zur Begutachtung erst an seine Schweriner

Räte, diese fanden, wie erklärlich,nichts daran auszusetzen,und so ging

sie — von Paris aus — wirklichab; auch die Zeit, die inzwischenver-

gangen war, hatteChristianLouis zu „keinenmilderenGedanken"gebracht,

ja, er schreibtsogar, er hätte gern Friedrich „noch besserdenKopf waschen

wollen."
Da FriedrichsSchreiben durch Vermittelung seiner Gemahlin in

seineHände gelangt war, so wurde auch dieseihm dadurchnur nochver-

dächtiger,und er beschloß,ihre „Conventikel"besserzu beobachten. Kann

man in diesemStückedieHerzoginnur beklagen,weil sie unter unverdientem

Argwohlzu leidenhatte, so war dochauch sie bei dem Ehehadernicht ohne

Schuld. Je länger, destomehr stelltesichheraus, daß siebei ihrem Abzüge

aus Schwerin mit den Sachen ihres Gemahls sehr frei umgegangenwar.

Die Räte hatten nach ihrer Abreise eine genaue Inventur veranstaltet.

Dabei wurde eine Kassettemit Korrespondenzendes Gemahls geöffnet

gefunden! Im übrigen ließ sichkaum feststellen,was etwafortgebrachtsei.

MancheSachen wurden, wie die Räte den 21. August mitteilen, nochin

Lübeckwieder „erjagt und eingeholt," Sachen, „die wir" — so schreiben

die Räte nicht ohne Sarkasmus — „nachgehendsmit Verwunderungbe-

schauet,den Appetit daraus desto ehender erkannt". Bedenklicherschien

auch, daß die Herzogin bei dem Kaufmann Dupre in Hamburg noch
12Kistenstehenhatte und sichweigerte,diesenachParis kommenoder den

Beamten desHerzogsausliefern zu lassen,weil sie über ihre Sachen allein

zu verfügenhabe. Nicht wenig empörteauch den Herzog,daß sie ein sehr

wertvollesKästchen,das er ihr einst geschenkt,an den König weiter ver-

schenkthatte. Ferner hatte sie ihres Gatten Silberservice mitgenommen,

er bemühte sich, wie er den 11./21. August an seineRäte schrieb, es

wiederzuerlangen,aber ohne Aussicht, denn die Herzogin erhob Gegen-

ansprücheauf Grund der unterbliebenenZahlung der Ehegelder.

Anfang September kam es wiederzum offenenBruch und zu völliger

Trennung. Eine Zeitlang dachte er nun wieder an Abreise, blieb aber

doch,von Gläubigern geplagt und voll Mißtrauen gegenjedermann, selbst
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«it höflichen Besuchen, die Jsabella Angelika mit dem Prinzen Adolf
Friedrich, als er einmal in Paris war, tauschte,nahm er schwerenAnstoß
und war fortab überzeugt, daß seine Gattin mit dem Prinzen etwas vor-
habe, »nd zwar, wieihm hinterbrachtwurde, ihn in Paris zu verlobenund
ihm einen Teil des HerzogtumsMeckleuburg-Schwerin,wo nicht dieses
ganz, zuzuwendengedenke. Seit dieserZeit ließ er den Prinzen scharf
beobachten,ja, um dies besserzu tonnen, änderte er sogar seine Wohnung
und nahm eine, die der Adolf Friedrichs gerade gegenüber lag! Zudem
ließ er in Güstrow auf Abberufung AdolfFriedrichs dringen. AberGustav
Adolf ließ seinMündel, obgleichnun ChristianLouis auch gegen ihn wieder
neuen Argwohn faßte, in Paris, jedoch ohne Berührung mit Jsabella
Angelika, bis zum Juni 1674, wo der Prinz nach England abreiste, um
von da im Herbst über Holland in die Heimat zurückzukehren.

Noch einmal versuchteJsabella Augelika, eine persönlicheAussprache
mit ihrem Gatten zustandezu bringen, in der Hoffnung, daß es ihrer Be-
redsamkeitwieder gelingenwerde, ihn zu begütigen, allein er ließ die Tür
verschließen, als sie eines Abends vor seiner Wohnung erschien, und ihr
sagen, sie müssevorher „realia tradieren," d. h. in die Gütergemeinschaft
willigen.

Darauf begann sie einen Prozeß vor dem Reichskammergerichtgegen
ihn und eine Reihe von Jahren hindurch blieben die Ehegatten getrennt.



Y.

Die Zeit de? schwedischen Krieges (1674—79).

1. Eine Niederlage der Stände, der Kerzog in Geldnot, seine ankere und

innere Politik im Jahre 1674.

Das ganzefranzösischeAbenteuer war also zu einem schwerenMiß-
erfolg ausgeschlagen,indessengänzlichohne Erfolg waren die Jahre 1673
und 1674 dochnicht geblieben:In demStreit mit ihren Ständen hatten
die beidenmecklenburgischenHerzöge einen wichtigenSieg davongetragen.
Zwar wurden in Wien Ende 1672 (den 4./14. Dezember)zweikaiserliche
Reskripte beschlossen,die nicht eben günstig für die Fürsten waren; das
eine wies die Fürsten nocheinmal an, bei verdoppelterStrafe (20 Reichs-
taler Goldes) die Attentate und Neuerungen gegendie Stände zu cassieren,
alles in vorigen Stand zu setzenund sichfernerer Attentate zu enthalten;
das zweite, an die Landschaftgerichtete, ordnet an, daß, was nicht zu
fremderHilfe — z. B. der französischen!— gehöre, sondern zum Besten
des Reicheswie des Kreises dem Herkommen nach ordentlich begehrt
und gefordertworden, unweigerlichabzustattensei, womit indirekt die Ein-
sorderung von Reichssteuernohne Bewilligung des Landtages verboten
wurde. Allein als darauf über die Ende 1672 und Anfang 1673 vor-
genommeneExekutionein neuer Schriftwechselentstand,fiel dieEntscheidung
wesentlichanders. Es waren nämlichin Wien inzwischendringendeJnter-
cessionaliader Kreisdirektoren zu gunsten der Herzöge und auch das
Reichsgutachten vom November1672 eingelaufen,worin die Abweisung
derStände verlangt wurde. Demgegenüberdrangen dieStände mit ihrem
Begehren, jetzt die Exekutiongegen die Herzögezu erkennen,nicht durch,
vielmehrerhieltensie Befehl (den 22. März), die Reichs-und Kreissteuer
unweigerlichabzustatten,und zwar nochvor dem Landtag, den nachAb-
stattungder Kollektendie Fürsten berufen sollten, damit dort die Berech-
nung vorgenommenund die geklagtenBeschwerdenbeigelegtwürden. Dies

war ein unzweifelhafterSieg der Fürsten, wenn auchfür Christian Louis
nicht ohne den bitteren Beigeschmack,daß nun wiederein Landtag ge¬

halten werdensollte. ChristianLouis fügte sichindessenhierin, ja er sprach



— 110 —

sogar die Hoffnung ans sden 5./15. Juli», dem Landtage persönlich bei-

wohnenzu können,aber — setzter hinzu — dieses Mal müsse es der

letzte sein.
Der Landtag ward den 12. September 1673 eröffnet, es handelte sich

auf ihm vorzugsweiseum die Reichs- und Kreishilfe, die diesmal mit nn-

gewöhnlicherSchnelligkeit von den Ständen bewilligtwurde. Wedemann

schreibtden 1. Oktober: „Es haben Ew. Fürstl. Dnrchl. und dero hochlöbl.

Vorfahren niemalen einen solchenLandtag mit eontestierterBestürzung,

mit vermerkterConsternation, mit beflissenerSubmission erlebt." Augen-

scheinlichfürchtetendie Stände, ihre Freiheiten gänzlicheinzubüßen, wenn

sie sichsperrten.
Christian Louis wohnte dem Landtage nicht bei, sondern blieb in

Paris, ja sogar auch dann noch, als (im Mai 1674) das DeutscheReich

an Frankreichden Krieg erklärte. Den Kaiser hatte er schonEnde 1673

brieflich zu begütigen gesucht und hatte auch durch Verwendung des

Bischofsvon Eichstädt,des kaiserlichenGeneralbevollmächtigtenin Regens-

bürg, ein gnädiges Handschreibenerhalten, was er den 5. Januar 1674

mit der Versicherungbeantwortethatte, daß, wo er sichgleich„seiner nn-

umgänglichenAngelegenheithalber" aufzuhalten gemüßigt werde, er dennoch

von der Treue, womit er dem Kaiser „als ein Mitglied und Stand des

heiligen Römischen Reiches verbunden, nimmermehr im geringsteil ab-

weichen," sondern gegen den Kaiser „als das von Gott vorgesetzteOber-

Haupt sich in schuldigstemRespektdergestalt betragen wolle, wie es seine

Pflicht und die Reichsconstitntionenallerwegeerforderten". Da er in der

Tat jede offizielleVerbindung mit dem Hofe in dieser Zeit vermied,^) so

behelligteman ihn von Wien aus nicht weiter. Und die Aufforderungen

seiner Räte, doch endlich zurückzukehren,schlug er fortdauernd in

den Wind.
Die Regierungsweise, aus der Ferne seine Anordnungen zu geben,

ward ihm immer mehr zur Gewohnheit, obgleichdieseAnordnungen, weil

er eben aus der Ferne den wirklichenStand der Verhältnisse nicht über-

sehen konnte, nicht selten unausführbar waren. So befahl er den

Februar
1674, daß Dömitz repariert werden solle, und zwar auf Kosten

der Stände, wo dochim Augenblick,unmittelbar nach der hohen Reichs-

kontribution,nicht daran zu denkenwar, daß die Stände hierzu einen Bei-

trag gebenwürden, von dem theoretischenStreit über ihre Steuerpflicht

für solcheFälle ganz abgesehen. In demselbenReskript befiehlt er wieder

einmal, wie schonoft, daß Ritter- und Landschaftauch die bisher von der
Regierung vorgeschossenenGarnisoim-, Verpflegungs- und Legationskosten

völlig zurückerstattensollten. Er wollte die Summe für sich verwenden.

*) Den 13./23. April 1674 schreibt er, „man habe sich seinetwegen nirgends etwas

zu befahren, ob hätte er mit gegenwärtigen Conjunetüren das Geringste zu schaffen oder

gebe einigen Rat und Anschlag dazu, er sei in mehr als 5 Monaten nicht bei Hofe ge-

wesen, auch um Verdacht zu vermeiden.
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denn für sichGeld zu beschaffen,um seine Gläubiger in Paris zu be-
friedigen, war jetzteine seiner vornehmstenSorgen, allein er bekamvon
Wedemanndie Entgegnung (den 3. Februar): „Der Unterhalt der Garni-

sonenusw. sei zwar nicht in Vergeh gestellt, habe aber wegen der Reichs-
und Kreissteuer bei Ritter- und Landschaftex impossibili, uud da der
modus contribuendi ultra solitum ertendiert und dennoch nicht zu-
reichenwollen,nicht eingetriebenwerden können."

Sehr unangenehmwar freilichdie Geldnot für ihn, seine Gläubiger
überliesenihn und verlangtenZahlung, und zwar, wenigstensnach seiner
Meinung, durch seine Gattin aufgehetzt. In dieser seiner Verlegenheit
wars er denn wiederauf die „rebellischen"Stände, die gutwillig nicht
zahlenwollten,was er brauchte,einen lebhaftenUnwillen. Er droht (den
13./23.Februar): Wenn all seinMahnen — er hatte auch an denLandrat
v. Plessen selbstgeschrieben— nichts fruchte,so „werde endlichseine Ge-
dnld aufhören, und falls die Räte die Exekution nicht ergehen lassen
wollten,werde er unmittelbar den Befehl dazu geben".

Allein die Räte hielten ihren Standpunkt fest. Sie antwortetenden
26. Februar, sie vermöchtenkeineBarschaftenzu ersinnen, die Reichs-und
Kreissteuersei in Rostocknochnichtvöllig beisammen,deshalb auchHerzog
Johann Georg noch nicht befriedigt, obgleicher viel gemahnt habe, die
Rückständigen(von der Kontribution)müßten oft 14 Tage lang Exekution
vou 6, 7 und mehr Reitern erleiden. Es könnedeshalb denen schonex
publico gravierten Ständen die Proposition von neuen Anlagen nicht ge-
machtwerden. „Es wird sich,so wahr der höchsteGott lebt, Ritter- und
Landschaftzu solchemseparate tractandi modo nimmer constringieren,
ehenderalles zu Trümmer und Boden gehen lassen; und sollteman sie
zwingen wollen, so wird kein Mensch, auch der gelehrtesteauf Erden
nicht, gefunden werden, der diesen Prozeß zu justificieren vermag."
„Es lassen sich, so wahr der Höchstelebt, keine leges fundamentales
über den Haufen werfen." Die Räte wissen kein ander Mittel „zu er¬
denken,zu ersinnen, zu erzwingen", als daß Christian Louis die Gelder
aus dem (Dömitzer)Zoll, den ihm reserviertenÄmtern wie auchaus dem
FürstentumRatzeburg— zusammen, wie die Räte einmal angeben, etwa
49 000 Taler jährlich — „auf das genauestebeisammenhalte und davon
so viel erspare, daß die Creditoren dadurchbezahltwerden könnten."

Indessen machtendieRäte dochdenVersuch,auf gütlichemWege bei
den Ständen etwas zu erreichen. Sie verhandeltenmit den Landräten
und bewogensie zu dem Versprechen,vom schwerinischenAdel, falls dieser
dazu zu bringen sei, durch Verteilung auf die Ämter eine Summe Geldes
als ein freiwilligesGeschenkzur „Facilitierung der Rückreisedes Herzogs"
auszubringen. Aber dieseAussichtzerrann schnellwieder. Den 31. März
müssen die Räte melden, das „charitativum" sei zweifelhaftgeworden,
überall macheman dieselbenEntschuldigungengeltend (Mißwachs, billiger
Getreidepreis,Reichs- und Kreissteuer,die notwendigeEommunicationmit
.der GüstrowschenRitterschaftu. a.).
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Auch eine Verhandlung der Räte mit den Deputierten der Stände^

den 15. April, führte nicht weiter; diese erklärten, sie vermöchtennichts

gewisseszu verwilligen,sie hätten sichdenn zuvor mit dem gesamten Cor

pore der Ritter- und Landschaft schwerinischenund güstrowschenTeils be-

sprachen. Die Regierung rät darauf, ChristianLouis möge die Sache bis

auf den nächstenLandtag verschieben,sie würden dort sichbemühen, „mit

gesambtenGemüts- und Leibeskräften die Garnisons- und Legationskosten

bei Ritter- und Landschaftzu urgieren." Zu einer Exekution wegen

dieser Forderung jetzt mitzuwirken, weigerte sichdie Regierung indessen

auf das Bestimmteste.
Ebensowenigwie von den Ständen konnte der Herzog damals von

der Renterei Hilfe erhalten. Sie hatte jährlich eine starke Unterbilanz.

Besonders groß war die VerlegenheitEnde Mai 1674, als der Kaiser die

Expeditionder Reichsvölkerverlangte. Die Räte wissennicht, woher das

Geld für die Ausrüstung der Völker, sowie für einigeMonate Soldes, mit

dem man sie im voraus versehenmußte, genommenwerden, wie die Buch-

wald-,Rantzau-,CrivitzscheuBürgen befriedigt werden sollen, zu geschweige!!

der BehrschenErben, welche vom vergangenen Antoni an vergeblichge¬

wartet hatten. Zu deu Genannten kamen noch die Cölerschen Erben,,

die Räte hatten (den 20. Mai) 2000 Taler für diese aufgebracht, es

fehlten aber noch 1000. Wenn der Termin nicht richtig innegehalten

werde, so seien laut des Vertrages so gut wie 8000 Taler verloren.

Die Räte baten deshalb, Christian Louis möge auf zwei Monate je 500

Taler aus dem Zoll geben. Der Herzog schlugdies ab (den 15./5. Juui)^
bewilligteaber dann eine Assignationauf die im Herbst fällige Bützowsche

Kontribution, trotzdemwurden die 1000 Taler aus dem Zoll entnommen^

und der Herzogfand sichin die vollzogeneTatsache.

Im Juli taucht, weil derKammermeisterin Hamburg nur 1000 Taler,,

statt 3—4000, wie er gehofft, auszuleihenvermocht hatte, einmal wieder

ein Verpsänduugsprojektauf. Die Regierung rät, das Amt Tempzin für

20000 Taler zu verpfänden. Der Herzogweistes zunächst(Den13./23. Juli)
entschiedenab. „Wir mögen darin nicht consentieren, weil Uns die Ver-

äußeruug der Landespertinenzien, in betracht, ivie schwer es Uns ge-

worden, einige derselbenwieder zu reluiereu, nicht anders als einen Ab-

scheuerwecket,zudem halten Wirs umb so viel schädlicher,weil Ritter- und

Landschafthiedurchnur destohalsstarriger gemachtwerden dürfte." Allein

seineVerlegenheitensteigen. Den 16. Juli schreibter: „Wofern nichtbald

eine solcheAnstalt zu Coutentierung der hiesigenCreditoren gemachtwird,,

wird alles hier in die größte Confusionder Welt gesetztwerden, und weiß

ich, so wahr Gott lebt, nicht, wie ich mich von diesemOrt extricieren soll,

da man schonanfängt, auf meine Person gute Acht zu haben, damit Ich
Mich nichtüber kurz oder lang davon mache." Endlich stimmt er (den

3. August), wenn auch sehr ungern, der Verpfändung zu, wünschtaber, daß

die Räte versuchen sollen, ob nicht 30- oder 25 000 Taler zu erhalten

sind. Ihm seien für seine Pariser Schulden mindestens 15 000 Taler zu
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senden,aber in der Stille, damit es seine Gemahlin nicht erfahre und die

Summe ihm wieder wegfische!*) Allein die anfänglich gnte Aussicht,

20 000 Taler — von dem LübeckerBürgermeisterBrauer — für Tempzin

zu erhalten, schwindetwieder,Brauer bietet16000, schließlich18000 Taler,

dies aber gegen6 % Zinsgarantie, und Christian Louis will sichzu keinen

„unnötigenund unleidlichenBedingungenconstringierenlassen,sondernviel

lieber nichts darin vornehmen"(den 3. September).
Eine Verlegenheitanderer Art, durch Christian Louis' Beziehungen

zu Frankreichhervorgerufen, entstandinfolge der Berufung eines Kreis-

tages. Der bremischeGesandte, Graf Horn, hatte, wie die Räte den

5. August melden, dem französischenResidenten in Hamburg angemutet,

beim nächsten Kreistage zu veranlassen, daß die drei Stimmen, die

Christian Louis zustanden,für Frankreich zur Verhinderung der beabsich¬

tigten Entsendung der Kreisvölkerin den Reichskriegabgegebenwürden,

„um dadurchder Krone SchwedenAssistenz(für Frankreich)destomehr zu

sacilitieren". Dadurch kam ChristianLouis, wie die Räte meinen, in ein

schlimmesDilemma: Stimme er für den König, so sei der Handel beim

Kaiser verspielt, stimmeer für den Kaiser, so werde „das malum borten

wider ihn ingravescieren, eine herrlicheSocietät, dabei die Könige ge-

Winnen, die Fürsten zu Grunde gehen." Sie raten, niemand auf den

Kreistag zu schicken,wodurchman das Ja oder Nein vermeide. Christian

Louis umgeht zunächstjede Antwort: er wünschtÜbersendungvon dem

Schreibendes Grasen Horn „zu mehrerErleuchtung" <den17./27.August»

und äußert sich über das Verhältnis zu Reich und Kreis in allgemeinen

Ausdrücken<den7. September), übrigens in einer für die damaligeZeit

höchstbezeichnendenWeise: Man sollebehutsamsein in denAbstimmungen

auf Reichs-und Kreistagen, also daß man sichweder für den einen noch

den andern Teil zu sehr declariere, sondern nur auf Sein eigenesJnter-

esse,besonders,daß Er wegendes früher erlittenen Kriegsschadens— den

hatte er also nochimmer nicht verschmerzt— Satissaction bekomme,das

Absehenrichten, im übrigen ihn in keinenauswärtigen Streit (also auch

keinenReichskrieg!)mischen,damit man ihm die dort abgegebenenVota in

Paris nichtweiter aufrücke.
Es folgt dann ein Postskriptum: „Das bonum publicum muß

ieinesweges Unserm Interesse präjudicieren, denn teils Unsere

benachbarteNebenständeunterm Schein despublici boni das Ihrige keines¬

wegs vergessen,sondern alle das Meinige dem Ihrigen postponieret,wie

solchesdie Erfahrung und die vorigten Zeiten genugsambbezeigen. Man

muß also dem publico inserviendo sich selbst nicht consu-

inieren, noch das seinigenegligieren, derohalbenbei Zeiten dessalls zu

iuvigilierenund das bonum provinciae et clomus meae in euren con-

siliis und sonsten zu beobachtenund zu einem soliden Fundament zu

setzen."

*) Dies war mit einer der früheren Geldsendungen geschehen.

Wagner, Herzog Christian.
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Diesen politischenGrundsätzenentspraches, wenn auch ein zweites
Mahnschreibendes Kaisers, datiert vom 8. August 1674, die Schweriner
Reichstruppen— 350 Mann — noch nicht in Marsch zu bringen ver-
mochte. Die Antwort der Regierung entschuldigtedie Verzögerung damit,
daß der Kreisoberstjüngst Trennung der einzelnenKontingenteangeordnet
habe, wodurch die Beschaffungdes Stabes, der Artillerie, des Proviants
und was dem mehr anhängig, einem jedenKreisstandebesonders„mit ver-
doppelter Beschwerde"zugefallensei und mehr Zeit für Adjustierungvon
dem allen erfordert werde.

Den 8. bis 18. September wurde ein Landtag — zu Sternberg —•
gehalten. Christian Louis hatte ihn dochwieder gestattet, obgleicher bei
der Meinung beharrte, daß auf Grund der LnmbrifchenTraktaten sowohl
die Kommunion mit Güstrow wie auch die Landtage aufzuhören hätten.
Unter vieler Arbeit der Räte ward, wie sie den 23. September berichten,
die Reichs- und Kreissteuerabermals auf festen Fuß gesetzt,die Zahlung
von 6000 Talern im voraus an beide Fürsten zur Erpedition des Reichs-
kontingentsbeschlossenund außerdemnach langemStreit für beideFürsten
zusammen 18000 Taler zu künftiger Berechnung bewilligt, die Forderung
der Garnisons- und Legationskostenward wiederbis zum nächstenLandtag
ausgesetzt. Den Ertrag der Gesamtsteuer veranschlagten die Räte auf
70—80009 Taler, wenn kein Mißwachs und kein Viehsterben eintrete.
Da die Kostenfür die Erhaltung des mecklenburgischenReichskontingentes
— ohne eine ganzeZahl kleinerPosten — auf 56803 Reichstalerberechnet
wurden und von dem Ertrage der Steuer die Stände noch eine Quote zu
Abführung ihrer eigenenLandesschuldenabzuziehenbefugt waren, so konnte
von der Steuer weder für die Renterei nochfür den Herzog selbst etwas
Nennenswertesübrig bleiben.

Die Räte, die sich darüber klar waren, daß ihr Herr mit diesem
Resultat nichtzufrieden sein werde, setzten, um ihn zu begütigen, ihrem
Berichtehinzu, Güstrow sei über dies Ergebnis so erfreut, daß es öffent-
lich gegenüberden Schweriner Räten bekannt habe, niemals einen solchen
Landtag, darauf sichRitter- und Landschaft dergestalt in den streitigen
Punkten genähert, erlebt zu haben.*) Sie benutzen zugleich die Gelegen¬

*) Dies war eine Täuschung, Ritter- und Landschaft wandte sich wieder nach Wien.
Hier waren nach den Reskripten vom 22. März 1673 noch einige Male Bitten der Stände
um weiteres Verfahren gegen die Fürsten eingegangen, aber auch ein nochmaliges Jnter-
eessionsschreiben der ausschreibenden Fürsten des niedersächsischen Kreises (v. Datum des
28. März 1673), welches darauf drang, den Prozeß und die Mandate wieder zu eassieren
und die Stände zu ihrer Schuldigkeit anzuweisen. Ein Reskript war darüber nicht erfolgt.
Den 10. Dezember 1674 wurde nun eine Eingabe der Stände eingereicht, in der aus-
einandergesetzt ward: Obwohl die Stände gehofft hätten, es werde ihnen gegen die Landes-
reverfalen nichts weiter aufgebürdet werden, so hätten sie doch erfahren müssen, daß man
ihnen bei der jüngsten Landtagsversammlung (in Sternberg) nicht nur den Punkt der
Garnisonen von neuem vorgestellt, sondern auch angemutet habe, auch das Onus da¬
von der Fürstlichen Herrschaft für Reichs- und Kreistage verwandten und künftig zu
verwendenden Legationskosten zu übernehmen. Dies Begehren sei, nachdem es von Ritter¬
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heit, ihm vorzurücken,er sei aus „21 Prozessenschonextriciert". Er könne
einen „unsterblichengroßen Ruhm gewinnen", wenn er ohne Ver-
psändung des Amtes Tempzin^) „seiner eigenenBeschwerdezu con-
sulieren" vermöge. Der größte und schwersteStein, die Forderung seines
Bruders Johann Georg, sei bereits abgewälzt; es sei aber •—für dies
Mal — noch eins übrig: den CölerschenErben müßte gegen künftigen
Andrea 3200 Taler als letzterTermin erstattetwerden, darum werde sich
— so schließt diese Relation — der Herzog„gnädigst überwinden, diese
3200 Taler aus dem Zoll erlegen zu lassen."

Also der Herzogsoll sichdurchschlagen,ganz ohne Unterstützungaus
der Kontribution, vielmehr soll er aus seinen eigenenEinnahmen noch
3200 Taler hergeben! Kein Wunder, daß er hiermit nicht zufriedenwar.
Er antworteteden9./19. Oktober. Weder die Reichs-und Kreissteuernoch
die 9000 Taler „Garnisons- und Legationskosten"— als solchewollte
Ritter- und Landschaftdie Summe überhaupt nicht angesehenwissen—
findet er ausreichend,der Vorschußerstreckesichauf 144245 Taler. Aus
den Zollgeldernkönneer durchausnichts entbehren. Man solledie Land-
räte vorfordern und ihnen beweglichvorstellen, wie unumgänglichEr, um
sich aus den Pariser Affairen zu wickeln,einer erklecklichenSumme zu
ungefähr30000 Talern benötigtsei, und schleunigenVorschußdieserSumme
auf Abschlagder Garnisons- und Legationskostenbegehren. Den 2. No-
vember wiederholteer diese Forderung und droht mit Exekution der
Stände.

Inzwischenhatte er, um den Räten auch mündlichseine Ansichten
kund zu tun, im Oktober den Kapitän Carl Adolf v. Plessen nach
Schwerin gesandt mit einer schriftlichen Instruktion. In dieser
werden als Hauptgrund für seine Sendung die Zwistigkeiten, die
unter den MinisterN selbst eingetreten sein sollten, angegeben. Außer-
dem handelt es sich um Geld, um die Verpfändung von Tempzin
und die Zahlung der Garnisons- und Legationskosten. Die Zwistig-

und Landschaft aus vielen Ursachen abgewiesen sei, mit so viel harten Bedrohungen wieder-

holt worden, daß sie endlich, um den gesuchten Aufschub bis zum nächsten Landtag zu er-

langen, noch 18 000 Taler „incerto nomine" aus künftige Rechnung zu bewilligen ge-

zwungen gewesen seien. Die Stände bitten, weil sie befürchten, raß die Drohungen aus-

geführt werden, der Kaiser möge sich ihrer annehmen und die vorige Inhibition erneuern,

daß, im Falle in diesen und andern streitigen Punkten auf gütlichem Wege keine Einigung

erreicht werden könnte, die Fürsten nichts den kaiserlichen Mandaten entgegen unternehmen,

sondern dem Rechte seinen Lauf lassen möchten. Tie Eingabe wurde den 23. Januar 1675

den beiden Herzögen zur Berichterstattung binnen 2 Monaten (von der Insinuation des

Reskriptes ab) überwiesen. Die Herzöge erbaten und erhielten zunächst Aufschub und

reichten dann ihren Bericht den 13. Juli 1075 ein, der nach einem Beschluß vom 23. Juli

den Ständen übersandt wurde. In der folgenden Kriegszeit wurde die Weiterführung des

Prozesses von den Ständen aufgegeben.

**) Die Räte hatten inzwischen darüber noch weiter verhandelt, aber es fand sich

niemand, der ohne kaiserliche Konfirmation und den Konsens der Agnaten das Amt über-

nehmen wollte.
8»



feiten erwiesen sich als nicht bedeutend,und Plessen konnte erklären, sie
seien schon beigelegt. Die übrigen Punkte beantworteten die Räte in
einer schriftlichenRelation (vom 28. Oktober), worin sie ihre Entrüstung
darüber aussprechen, daß ein junger Menschwie Plessen ihnen mündlich
in des Herzogs Austrage gedroht habe, der Herzog werde nach seinerRück-
kehr von jedem genaue Rechenschaftfordern, und ihnen so „die Leviten ge-
lesen" habe. ChristianLouis antwortet hierauf sehr kühl (den 13./23. No¬

vember), er begreifenicht, weshalb sie die Klausel in der Instruktion von
Plessen — die ebenjenen Auftrag enthielt — so übel genommen. Übrigens
hatte Plessen noch einen geheimen Auftrag; man muß dies schließen
aus einem Schreiben, das der Herzogeben den 13./23. Novemberan ihn
absandte. Es heißt darin, er verlassesichauf Plessens Vigilanz, daß nichts
Gefährlichestentiert werde und die recommandierte bewußte Person
samt seinen Gütern sich nicht invisibel uud heimlich davon-
mache, das sei auch dem Generalmajor anzuzeigen, damit man unter der
Hand ein wenig acht gebe.

Aus dem, was kurz darauf und später geschah, ist zu schließen,daß
mit dieser bewußtenPerson der Kanzler Wedemann gemeint war. Der
Herzog war mit seinem Kanzler, der ihm durchaus kein Geld schaffen
wollte und sichzu sehr auf die Seite der Stände stellte,aufs äußerste un-
zufrieden; VerdächtigungenandererArt, die nichtweiterbekanntsind,mögen
dazu gekommensein uud sein Mißtrauen erregt haben. Wedemann blieb
dies nicht unbekannt, er schreibt gelegentlichvon „schädlichenNeben-
relationen", ließ sichaber dadurchnicht abhalten, seine Anschauungen,die
übrigens von den andern Räten geteilt wurden, demHerzog gegenübermit
der ihm eigenenunumwundenenOffenheitweiter zu vertreten.

Die Räte erheben in ihrer Antwort (vom 4. November) Bedenken
gegen die Konferenzwegen der 30 000 Taler und rückendem Herzog,wie
um ihn zu beschwichtigen,die großen Verdienstevor, die sie sicherworben
durch die Vereinbarungenmit den Bürgen und Gläubigern — den Behr-
schenErben, den BuchwaldschenBürgen usw. —, wodurch er große
Summen gespart habe. Als Christian Louis diese Relation las, loderte
sein Ärger in hellen Flammen auf, er zerriß das Schriftstück,schriebunter
den Namen vonWedemann die schmeichelhafteCharakteristikNebulo Nebu-
lonum, malte eine Figur dabei, die dem Anscheinenach einen Doppel-
galgen bedeutensoll, und schriebdie Worte daneben: In perpetuam rei
memoriam ponatur ad acta, omnia suo tempore et die. Als er
wiederruhiger gewordenwar, riß er das StückPapier mit den drei Unter-
schristen—Wedemann,Kretschmarund Bünsow — und seinenBeischriften
ab und verschloßes unter besonderemSiegel, und in dieserVerfassung ist
die Relation in perpetuam rei memoriam zu den Akten gelegt worden.

Christian Louis bemeistertealso auch diesmal noch wieder seinen
Groll gegenseinen Kanzler, hörte indessennicht auf, um Geld zu schreiben.
Die Räte aber beharrten bei ihren Bedenkenund er mußte sich,so gut es
ging, weiter behelfen.
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2. Weckkenönrgmtö Christian ^ouis 1675 und Aitfnuij 1676.
Nugclegenheitei» durch Kerzog Iriedrich, kaiserliches Avokatorium.

Inzwischenwar Mecklenburgschon in die weiter um sichgreifenden
Wirbel des Krieges hineingezogenworden. Kaum daß (den 30. Oktober)
die Schweriner und Güstrower Reichsvölkeraus dem Lande abgerückt
waren und sichmit den Truppen der übrigenKreisstände— die also auch
nicht eher fertig waren — vereinigt hatten, kamen 6000 Schwedenaus
demBremischennachMecklenburg.*) Der Oberstleutnantv. Plessenempfing
sie, sobald sie die Elbe passiert hatten und wollte sie durch das Amt
Wittenburg über Bauzkow,Crivitzund Lübz auf Dobbertin den geradesten
Weg, der fürstlicheTafelämternicht berührte, führen. Sie weigertensich
aber, diesen Weg zu nehmen, wie man meinte, aus Furcht vor deu
Dänen, die ihre Truppen gleichfallszusammenzogen,und wandten sich
mehr nach links auf Hageuow und von da auf Neustadt, wo sich das
Hauptquartier in der Nachtvom 24. auf den 25. Novemberbefand. Sie

*) Durch den beginnenden Krieg zwischen Schweden und Brandenburg kamen Ver¬
handlungen über den Warnemünder Zoll, die schon seit Jahren gepflogen wurden, wieder

ins Stocken. Schon im Jahre 1669 war von beiden Herzögen der Güstrowsche Sekretär
Reuter nach Schweden gesandt. Gustav Adolf beabsichtigte zu versuchen, ob nicht Schweden

zwei Drittel des Zolles an die mecklenburgischen Fürsten abtreten werde, und war bereit,

sich unter dieser Bedingung in den schwedischen Besitz des Zolles (und der Schanze) zu

sügen. Allein Christian Louis gab es noch immer nicht auf, völlige Rückgabe des Zolles

zu erlangen. Er hatte damals (den 26. Juli 1669) Nachricht aus Wien bekommen, daß

man nicht allein dort diese Vorenthaltnng vonseiten Schwedens nicht billige, sondern auch

daß Frankreich als ein Garant des westfälischen Friedens sich dieser Sache mit annehmen

und Mecklenburg zu seinem Rechte verhelfen wolle. Er gab aber doch seine Zustimmung

zu Konferenzen, die im Februar 1670 in Warnemünde begannen und nachher noch mehr-

fach (bis in den Mai 1671) wieder aufgenommen wurden Die Schweden boten ein

Drittel des Zolles an, Christian Louis wies dies ab. Anfang 1674 knüpfte Schnöden

selbst wieder an, und zwar deswegen, weil es eine Ausräumung des Schweriner Sees, der

Stör und Elde wünschte. Seine Absicht war, die aus der Ostsee in die Nordsee bestimmten

Waren mit Übergehung des Sundes nach Wismar und von da mit der Axe an den

Schweriner See (bei Hohenviecheln) fahren zu lassen, dann in kleine Schiffe zu laden und

durch die Elde in die Elbe zu bringen. Um Christian Lonis hierzu willfährig zu machen,

stellte man ihm einen Zoll an der Elde in Aussicht und versprach Abtretung der Hälfte

des Waruemünder Zolles, worauf vor Jahren (1653) für die Pommerschen Häfen Friedrich

Wilhelm v. Brandenburg eingegangen war. Es kam ein Rezeß, datiert Warnemünde den

11. Februar 1674, zustande, aber beide Fürsten weigerten die Ratifikation, aus ver-

schiedenen Gründen: Christian Louis nahm Anstoß an § 3 des Rezesses, durch den

Schweden sich ausdrücklich ausbedang, daß diese freiwillige admissio seinem Recht auf

die Lizenten in den Häfen Pommerns und Mecklenburgs nicht präjudizieren solle; Gustav

Adolf zog um Rostocks willen seine Unterschrift zurück, da die Entscheidung über eine für

Rostock wichtige Frage (§ 13) ausgesetzt war: Rostock hatte nämlich Gleichstellung seiner

Ausfuhr nach den schwedischen Häfen mit der von Wismar im Zollwesen verlangt, was

Schweden nicht bewilligen wollte. Christian Louis verlangte auch Erstattung der schon

erhobenen Gelder (d. h. zur Hälfte) und hätte sich wohl unter dieser Bedingung endlich

entschlossen in betreff des § 3 nachzugeben, die Verhandlungen wurden aber wegen dcs

Krieges ausgesetzt.
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hielten im Anfang leidlicheOrdnung; man hoffte auch, sie bald wieder
los zu werden, da sie anscheinenddie Absichthatten, in die Mark zu gehen
und dort „offensive zu agieren." Sie zögertenindessennoch und rückten
langsam, wobei die Ordnung sichlockerte,durch das Schwerinschein das
Güstrowsche,wo sie im Stargardschen mit dem Hauptquartier in Neu-
brandenburg von Anfang bis Mitte Dezemberstehenblieben, dann gingen
sie in die Mark und nach Hinterpommern.

Schon dieser Aufenthalt der Schweden ging nicht ohne mancherlei
Bedrückung des Landes vorüber. Christian Louis ordnete an (den
18./28. Dezember),daß die Räte Schadenersatzbei der Reichsversammlung
fordern sollten. Auch Gustav Adolf, dessenLand noch schwerergeschädigt
ward, gedachtebei der Reichsversammlungzu klagen und Christian Louis
wollte (den 8./18. Januar 1675) für den schwedischenDurchzugentweder
bar Geld — er nennt 30 000 Taler, die er wohl selbst zu behalten ge-
dachte— oder Einräumung des Amtes Poel oder Neukloster als
Hypothekfordern. Ein Memorial ward von den beiden Regierungen ent-
warfen, allein schonim Februar 1675 raten die Güstrower noch damit zu
warten, „da SchwedensWaffen auf ei» größeres ihr Absehen gerichtet,
daraus eventualiter dem Hause Mecklenburg bei erregter Offensivemehr
geschadetals genütztwerden dürfte."

In banger Erwartung dessen, was etwa noch bevorstand, verbrachte
man im Lande die ersten Monate des Jahres 1675 und suchtesich,so gut
wie möglich,auf weiterenBesucheinzurichten. Die Befestigungswerkevon
Dömitzwurden, auf mehrfacheAnordnung des Herzogs, zunächstauf Kosten
der Renterei, in Reparatur genommen. Schon im vorigen Jahre hatte
der Herzog öfter auf die Notwendigkeit,die Festung in guten Stand zu
setzen,hingewiesen. „Wenn dort alles zur Ruptur komme,wie es sichan-
lasse,würden Schwedenund Lauenburg, von andern zu geschweige»,nach
dieser Festung als um eine Braut tanzen"^) (11./21. September).

Schon damals ordnete er an, daß nötigenfalls in Schwerin die
Bürger die Tore bewachensollten, damit Soldaten von da nach Dömitz
gelegt werden könnten. Zugleich ist von Verstärkung der Truppen im
Lande die Rede, dem Herzog wird die Absicht zugeschrieben, etwa
3000 Reiter werben zu lassen, er nahm dies aber selbstin Abrede, und
auch die Räte, die die Kosten dafür nicht aufzubringen gewußt hätten,
warnten dringend (den 7. September): Das augenblicklicheÜbel der Durch-

*) Er hatte vollkommen Recht. Der brandenburgische Gesandte u. Brandt berichtete

den 20. Februar 167."> an seinen Herrn (s. Urk. u. Aklenst. zur Gesch. d. Kurf. Fr. W. X VII,

S. 118), er habe kurz vor seiner Abreise von Stockholm „penetriert, daß die Schweden

auf Dömitz ein Absehen hätten und daß Schweden trachten werde, es zu überrumpeln,

sobald der Kaiser, der Kurfürst und das Reich sich wider sie erklärt. Brandt meint,

Herzog Christian sei in Frankreich ein Gefangener (!) und müsse nach des Königs und

Frankreichs Willen leben. Es sei deshalb nicht sicher, mit ihm zu verhandeln. „Wenn aber

die Alliirten den Schweden hierin zuvorkämen, würde es bei dem Reiche leicht zu ent-

schuldigen sein."
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züge sei weit erträglicher als die Unterhaltung einer stehendenTruppe.
Ende 1674 und Anfang 1675 ist die Rede von Kreistruppen (d. h. in
diesen?Falle Lüneburger), die man von dem Kreisobersten zum Schutze
bei ferneren Durchzügen erbitten wollte, aber auch dies hatte Christian
LouiZ' Beifall nicht (s. Reskr. vom 15./25. Januar), und ein Vorschlag,
den Güstrow machte,eine halbe Kontribution (40 000 Taler) einzufordern,
davon 1000 Mann zu werben und zu unterhalten, erregte sein Mißtrauen,
wie alles, was von Güstrow kam (s. Reskr. vom 1. März): es sei zu be-
sorgen, daß Ritter- und Landschaftsich zu der halbenKontribution zu dem
Zwecke verstehe, um der Abtragung der Legations- und Garnisonskosten
unter dem Vorwande, sie habe ihre Gebühr bereits hiermit erstattet, aus
dem Wege zu gehen. Auch die Schweriner Räte waren dagegen, da bei
der hohen, auch in diesemJahr wieder bevorstehendenReichs- und Kreis-
steuer mehr von Ritter- und Landschaft nicht zu erreichen sein werde.
Dieser Einwand machtefreilich auf Christian Louis keiuen Eindruck, viel-
mehr drang er unaufhörlich darauf, man solledie vorgeschossenenSummen^)
eintreiben.

Da Güstrows Einverständnis hierzu uicht zu erwarten war, so denkt
er wieder an Auflösung der Kommunion, oder wenigstens meint er sie in
diesem Falle unbeachtet lassen zu können. „Wir sein versichert— wo¬
durch, hat er nicht verraten —, daß gedachterVergleich(der Partizipations-
vergleich vom Jahre 1666) nunmehr bald seine Zeit erfüllet und Wir
darauf aus der beschwerlichenCommunion gelangen müssen, denn sonsten
es unmöglichfallen wollte, sich dergestalt die Hände zu binden, was man
kraft Rechtes für sichallein zu tun befugt, mit jemand anders vorhero zu
communicierenund dessenApprobation darüber zu erwarten, ohne derselben
aber nichts anzufangen." Es handle sich hier um eiue klare Schuld, die
man zu jeder Zeit — und nicht nur auf Landtagen — wiederzufordern
berechtigt sei. Auch für die Ausbesserung von Dömitz, meint er, habe

Ritter- und Landschaft zu zahlen. Da aber hieraus uichts wurde und
die Renterei sich fortdauernd in der ärgsten Klemme befand, so gab er
für die Ausbesserung von Dömitz aus dem Zoll wieder eine Summe von

1000 Talern her, um wenigstens die dringendsten Maßnahmen zu be-
streiten. Zur Verstärkung der Besatzung behalf man sich mit einer

Auswahl von geeigneten Leuten aus den Städten.

Von Ende April an fand eine Kreisversammlung in Lüneburg

statt, die ebeuso gründlich wie leider erfolglos bis in den Juni hinein über

*) Er berechnet den 26./16. April die Gesamtsumme für die Unterhaltung der

beiden Garnisonen Schwerin und Dömitz, jede zu 100 Mann gerechnet, vom 27. Januar 1658

bis zum 27. Januar 1674 auf 131592 Taler, dazu rechnet er die Gage des General-

majors (jährlich 1200 Taler) l'J 200, Kosten für Munition u. a. 8000, für Ausbesserung

16 0'0, die Gesamtsumme beträgt 177 792 Taler, davon zieht er ein Drittel, 59 264 Reichs-

taler, als von den Domänen zu tragen, ab und fordert also von Ritter- und Landschaft

118 523 Reichstaler.
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die Sicherheit des niedersächsischenKreises ratschlagte; auch Mecklenburgs

nahm sie sich an, und es ward beschlossen,auf gemeinsame Kosten des

Kreises nach Rostock800 Mann und nach Dömitz 200 Mann zu legen.

Allein die Ereignisse überholten diesen Beschluß, so daß er unausgeführt

blieb, ebenso mußte auch ein Landtag, der auch über die Garnisonskosten

verhandeln sollte und zuerst — auf den 7. Juli — nach Malchin und

dann nach Rostockberufen ward, wegen der Kriegswirren überhaupt auf-

gegebenwerden.
Ende April versammelte der schwedischeReichsfeldmarschall Karl

Gustav v. Wrangel sein ganzes Heer bei Stettin. Den 30. Mai ward der

Feldzug in der Mark mit der Belagerung und Übergabe der kleinen Feste

Löcknitzeröffnet und die Schweden — im ganzen etwa 14 000 Mann —

breiteten sich im Havellande aus. Allein wie ein Adler, dem man seine

Jungen rauben will, eilte der Große Kurfürst vom Rheine herbei und

jagte die Eindringlinge durch seinen glorreichen Sieg bei Fehrbellin

iden 18. Juni a. St.) wieder zum Lande hinaus. Ihr Rückzugging durch

das östlicheMecklenburg — über Malchow. Der Kurfürst drang ihnen

nach, marschierte aber weiter westlich, da er es auf Wismar abgesehen

hatte, und so ward Mecklenburg wieder einmal der Kampfplatz für seine

Nachbarn.
Ende Juni betrat Friedrich Wilhelm von Perleberg her Mecklenburgs

Boden, seine Armee zählte gut 24 000 Mann. Der Kurfürst nahm sein
Quartier zu Neustadt und sandte den 29. von da aus einen Kapitän mit
einem Schreiben, datiert Perleberg, den 28. Juni, nach Schwerin an die
Regierung. Er spricht darin sein Leidwesenaus, daß er gezwungen sei,
MecklenburgUngelegenheitenzu bereiten, an guter Ordnung und Disziplin
solle es nicht fehlen; er hoffe, daß sich Gelegenheit finden werde, „denen,
welche durch die friedbrüchigen Prozeduren der schwedischen
Armee in so großen Schaden gesetzt seien, zu billigmäßiger
Satisfaktion und Erstattung zu verhelfen, wozu er nach Kräften
beitragen wolle.

Die mecklenburgischenUntertanen hatten es indessenfür das sicherste
gehalten, schon vor dem Einrücken der Truppen sich größtenteils zu
salvieren. Wedcmann berichtete dies dem Herzog den 30. Juni und setzte
hinzu: „Wollte Gott, es wären Ew. Fürstl. Durchl. in Ihren
eigenen Landen, wie es auch I. Kurfürstl. Durchl. selbsten gegen
Oberstleutnant Plessen — der mit einem Schreiben der Regierung an ihn
gesandt war — sich dessen vermerken lassen."

Der Kurfürst sah es offenbar mit Unwillen, daß der Landesfürst bei
seinem und des Reiches Feinde, der ihm die Schweden auf den Hals ge-
schickt,als Gast weilte, begnügte sich aber mit jener sehr höflich gehaltenen
Mahnung. Unumwundener drückten sich seine Leute aus, die die Mecklen-
burger „französischeHunde" schalten und — nach einer Schilderung von
Christian Louis selbst iden 9./19. Juli), die auf erhaltenen Nachrichten
beruhte — allerlei Unbill verübten: Nicht nur an den Orten, die sie ver¬
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lassengefunden, hätten sie „reinen Tisch hinterlassen", sondern seien auch
mit Viehschlachten,Abmähung des Getreides — was beides wohl unver-
meidlichwar — und auch Plünderung der Kirchen verfahren. Dem-
selbenReskript legt er eine „Zeitung" aus Lübeckbei, wonach der Kur-
fürst ihn selbstabgesetztund Herzog Friedrich als regierendenHerrn einge-
setzt haben sollte. Die mecklenburgischenBauern, so hieß es darin,
frohlocktenüberall: „Gottlob, daß wir einen neuen Herrn bekommen, der
wird uns armen Leuten helfen, unser alter Herr kommt sein Lebtag nicht
ins Land, also daß wir kein Recht erlangen können." Wenn auch die
Nachrichtvon der Regentschaft*)falsch war, so hätte ihm doch der Not-
schreides Landvolkesdas Gewissenwohl rege machen können, wie er seine
landesväterliche Pflicht versäume. Allein bei Christian Louis ist jetzt
ebensowenigwie in bcn Jahren 1659 uud 1660, wo er sein Land in der
Not im Stiche ließ, etwas von solchen Regungen zu spüren, er findet
nicht einmal ein Wort des Bedauerns über seine Abwesenheit, wohl aber
zieht er aus dieser Zeitung den Schluß, daß er Ursache habe, sich vor
Feinden im eigenen Hause zu hüten uud befiehlt deshalb, daß niemand
weder von Mirow noch von Grabow in eine der drei Festungen gelassen
werde. Um dieselbeZeit gelaug es Herzog Gustav Adolf, dem Kurfürsten,
der auf ihu schlechtzu sprechenwar, weil er schwedischeTruppen, die nach
Wismar bestimmt waren, durch Güstrow und Schwaan gelassen, in
persönlicher Zusammenkunft zu begütigen, und Christian Louis' Ver-
dienst war es nicht, wenn auch diesmal wieder seine Landeshälfte nicht
schlimmermitgenommenwurde als die Güstrower.

Der Kurfürst rückte von Neustadt aus den 3. Juli nach Crivitz und
von da über Sternberg und Tempzin nachFarpen und Redentin, mit dem
Vorsatz, die Insel Poel wegzunehmen. Da aber holländischeSchiffe, die
man dazu erwartete, nicht kamen, so entschloßer sich, zunächstdie Warne-
münder Schanze anzugreifen. Zu diesemZwecke rückte er durch das
Doberansche ins Amt Bützow, überschritt den 13. Juli die Warnow auf
der Rühner Brücke und nahm sein Hauptquartier in Schwaan. Als seine
Truppen den 16. Juli mit 16 Geschützenund 4 Mörsern auf die Schanze
losrückten, war diese bereits geräumt. Die Besatzung hatte sich nach
Wismar gerettet. Der Kurfürst ließ eine Truppe von 50 Mann dort und
kehrte mit den übrigen den 17. wieder nach Schwaan zurück.

Mitte Juli kamen auch Kaiserliche, 4—5000 Mann unter Geueral
Cop, die in den güstrowschenÄmtern Goldberg und Dobbertin Quartier
nahmen. Als sie hier 14 Tage gelegen, suchteman sie durch ein Geld-

*) Etwas derartiges lag in der Tat schon damals in der Lust: Herzog Friedrich

hatte seinen Rat Schnöbet wieder nach Wien gesandt, diesem machte nach der Relation der

Schweriner Räte vom 6. Juni 1675 der Reichshofrat Brüning den Vorschlag, ob nicht

Christian Louis seinem Bruder Friedrich die Regentschaft in seiner Abwesenheit überlassen

wolle; die Idee war allerdings merkwürdig, da Johann Georg, der älter war als

Friedrich, ja noch lebte. Christian LouiS fand den Vorschlag „mehr zum belachen als zu

beantworten."
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gescheutzum Weitermarschins Bützowschezu bewegen,allein auchWedemann
wußte „die güldenen Waffen" ganz wohl zu benutzen: Die Kaiserlichen
bliebenim Güstrowschen. Dafür rückteein dänischesHeer von 18 000 Man»,
von dem Könige Christian V. in Person geführt, ins Schwerinsche ein.
Die dänischenReiter streiften bis in die Nähe von Wismar, wo sie das
Vieh trotz des Schießens aus den Geschützender Festung von der Weide
wegnahmen (Rel. vom 18. August). Der König, wie der Kurfürst von
seiner Gattin begleitet, nahm sein Hauptquartier in Gadebusch, wo ihn
Ende August Friedrich Wilhelm aufsuchte.

Dieser schriebden 11./21. August von Schwaan aus an die Schweriner
Regierung, er habe Nachricht, daß man in Frankreich auf Jnstigation der
Schweden Willens sei, sich der Person des Herzogs zu versichern.
Die Räte benutzen dies, um wieder einmal (den 24. August) zu betonen,
es sei durchaus notwendig, daß Christian Louis Paris und Frankreich ver-
lasse. Dieser aber antwortet (den 16./6. September): Eine heimlicheAb-
reise sei sehr bedenklich; offen abzureisen sei ohne Abschiedvom Hofe und
ohne Geld nicht möglich. Zu Geldsendungen aber war zur Zeit keine Aus-
ficht. Selbst seine reservierten Einkünfte drohten ihm zu entschwinden.
Die Dänen hatten sich im Fürstentum Ratzeburg in solcher Anzahl festge-
setzt, daß zweifelhaftwar, ob er im nächsten Termin überhaupt aus dem
Fürstentum Geld bekommenwerde. Er hatte deshalb schonden 26./16. Au-
gust den Befehl gegeben, die Verpflegung der Dömitzer Garnison imonat-
lich 4—500 Taler) hinfort nicht mehr aus dem Zoll zu bestreiten, sondern
dessenErtrag unverkürzt ihm zuzusenden. Für die Garnison solle bei der
Kammer Anstalt gemacht oder die Stände zur Zahlung schleunigstange-
halten werden. Aber auch seine Hoffnung auf die Zollerträge zerrann,
denn die Elbe wurde im September bei Lauenburg gesperrt, womit der
Zoll für den Augenblick gänzlich aufhörte. Daß man trotzdem seine
Wiederkunft verlangte, kam ihm gerade so vor, als wenn „einer auf der
Erden den andern gern von der Höhe herunter hätte und ihm dennoch
die Leiter herabzusteigennicht ansetzenwolle" (den '27.iYl. September).

Im September zogen allerdings die Dänen aus dem Ratzeburgischen
ab, und die ganze dänischeArmee versammelte sich bei Gadebusch, aber
damit wurde in der Gesamtlage nichts besser.

Während so das Land von fremden Truppen wimmelte und die
Kosten ihrer Verpflegung zu tragen hatte/) lief ein Schreiben des Kreis¬

*) Die Lieferungen waren sehr bedeutend. So verlangte der brandenburgische
Generalmajor Sommerseldt von der Regierung den 4. Juli 200 000 Psd. Brot und
500 Tonnen Bier, außerdem Futter. Ob er diese Menge ganz erhalten, ist nicht ersichtlich.
Die Stadt Rostock allein mußte den 11. Juli 4000 Psd Brot und 46 Tonnen Bier nach
Neustadt senden, später bis gegen Ende August ähnliche Lieferungen nach Schwaan, von
der Höhe, daß von jedem Hause ohne den Beitrag zu den 4000 Pfd. 160 Pfd. Brot gegeben
werden mußten. Ende August forderte der Kurfürst noch 40 000 Pfd. Brot von Rostock
allein. Vergl. über Rostock in dieser Zeit Wehlen bei Ungnad Amoenitates, S. 1285ff.



— 123 —

oberstenein, in dem er an das zum 25. September bei Ahleseldt zu stellende
doppelteKreiskontingent mahnte! Selbstverständlich konnte unter den ob-
waltendenUmständen von Ausrüstung und Absendung keine Rede sein.
Nicht besserenErfolg hatte ein zweitesSchreiben, das an die Unterhaltung
der mecklenburgischenReichsvölker,die in Straßburg lagen, erinnerte.

Mitte September zog der König ins Amt MecklenburggegenWismar.
Da aber ein Versuch die Stadt zu berennen fehlschlug, so ließ er
6 Regimenter — den 21. September werden 7 genannt — vor Wismar
stehen,um es zu bloquieren, und zog sichmit seinen übrigen Truppen ins
Güstrowsche, ebenso die Kaiserlichen und Brandenburger, um gegen
Pommern vorzugehen.Die Gesamtzahlder Truppen betrug gut 40000 Mann.
Der Kurfürst hatte den rechten Flügel und wandte sich über Lüssow
nach Malchin, die Kaiserlichen standen im Zentrum, die Dänen auf dem
linken Flügel. Deren Weg führte über Rostock, das auch als Stützpunkt
für ihre weiterenOperationen wichtigwar. Sie begehrten deshalb nichtnur
freien Durchzug durch die Stadt, sondern auch die Erlaubnis, ein Magazin
dort errichten und eine Besatzungvon 800 Mann in der Stadt lassen zu
dürfen. Herzog Gustav Adolf kam den 16. August persönlich nachRostock,
um, wenn irgend möglich,alles dies von der Stadt abzuwenden,reiste aber
wieder nachGüstrowzurück,als der König auf seinenForderungen bestand.

Darauf schlössenden 18. August, als die Dänen sich näherten, die
Rostockerauf eigene Hand ihre Tore, die Bürgerkompagnieen besetztendie
Wälle und machten sichgefaßt, Gewalt mit Gewalt abzuwehren. Allein
am Nachmittag um 2 Uhr kam Befehl vom Herzog, den Dänen keinen
Widerstand zu leisten, und die Bürger fügten sich, wenn auch nicht ohne
Murren. Sofort rückten etlicheRegimenter, der König mit ihnen, in die
Stadt ein und besetztendie Wachen, Tore und Wälle, die Stadtschlüssel
erhielt der König. Am folgenden Tage, den 19., erfolgte der Durchzug.
Am 20. folgte der König seinen Truppen, aber eine Besatzung von
800 Mann blieb, doch wurde die Stadt mit Lieferungen für die Dänen
nicht beschwert, vielmehr kamen schon den 21. von auswärts (Oldesloe,
Lübeckund Kiel) große Mengen von Vorräten, auch wurde ein gekapertes
schwedischesSchiff mit Roggen und Gerste nach Rostockgebracht.

Ende September standen die Dänen auf der Ostgrenzevor Damgarten
und von da nach Norden zu, die Kaiserlichenvor Triebsees, die Branden-
burger rechts davon gegenüber Demmin.

Den 6.Oktoberließ dieSchweriner Regierung ein Schreibenan Christian
Louis ab, in dem sie ihn anfleht, er möge doch kommen, es sehe nnbe-
schreiblichübel im Lande aus. Der König werde ihm gewiß, wenn er ihn
darum bitte, alle Hilfe für seine Abreise zuteil werden lassen. Das
Schreiben war so eingerichtet, daß es dem Könige selbstvorgelegt werden
konnte, was in einem zweiten begleitendenSchreiben geraten wird. Schon
vorher hatten sie ihren Rat, abzureisen, öfter wiederholt, den 15. September
fiel dabei das bezeichnendeWort, der Herzog möge nach Wien reisen,
wenn er „dieses Ortes (Mecklenburgs) verdrossen" sei. Den 22.



warnen die Räte, seineFeinde hätten es in Wien dahin gebracht, daß man
sein ferneres Verbleiben in Paris nicht leiden, sondern eine unfehlbare
Veränderung in der Regierung vornehmen werde.

Dieses Schreiben beantwortete Christian Louis zunächstmit dem Hin-
weis ans sein früheres (das o. a. vom 16. September), aus welchemdie Räte
die Vergeblichkeit,ohne Geld von dort fortzukommen, erkannt haben würden.
Die bösen Gerüchte aus Wien aber hielt der sonst so mißtrauische Mann
nicht für glaublich, obgleichdiesmal in der Tat etwas daran war; er hatte
noch unlängst durch seinen Regensburger Gesandten die österreichischeGe-
sandtschastdarüber aufklären lassen, daß er wider seinen Willen in Paris
zu bleiben gezwungen sei und allen verdächtigen Verkehr meide, und der
Gesandte hatte versichert, er habe keine andere Nachricht, als daß er noch
„in »»entfallenen Gnaden stünde". Die Mitteilung des Schreibens vom
6. Oktober an den König lehnte er ab (den 1. November), es werde ihm
noch mehr Schwierigkeitenvonseiten seiner Gläubiger erwecken.

Inzwischen war es den 5. Oktober seinem Gesandten v. Schwaan gelun-
gen, in Regensburg ein Reichsgutachten zu Wege zu bringen, in dem der
Kaiser ersuchtwurde, dahin bedachtzu sein, daß Christian Louis, der zu dem
Reichsheere getreulichbeigetragen, sowohlSnblevation als auch Satisfaktion
widerfahre. Es erfolgte darauf ein kaiserlichesReskript (vom 4. November)
au die Gesandtschaftin Regensburg, der Kaiser habe wegen Snblevierung
des Herzogtums Mecklenburg und Ersetzung der erlittenen Schäden das
Nötige dem Grafen WindischgrätznachMühlhausen — wo eine Besprechung
der Österreicher mit ihren Verbündeten angesetztwar — mitgegeben. Dabei
aber hatte es sein Bewenden.

Der weitere Fortgang des Feldzuges im Oktober führte die Ver-
bündeten nach Pommern hinein, da die Schweden in der Nacht vom
5. auf den 6. OktoberDamgarten und Triebsees räumten. Hier in dieser
Gegend suchten zwei Schweriner Emissäre den Kurfürsten und den König
auf. Kammerherr v. Düringshofen sprach den 29. September den Kur-
surften und begleitete ihn auch an den folgenden Tagen. Am 30. sagte
ihm der Kurfürst, er hoffe Christan Louis die Insel Poel zu verschaffen
und versprach auch, ihm zur Expectanz auf das Fürstentum Lauenburg
zu verhelfen. Der König sprach dem Kammermeister Joh. Eichholtzgegen-
über von seiner Absicht, Wismar mit seiner ganzen Armee anzugreifen.
Die Regierung möge helfen, daß er der Stadt bald Meister werde, viel-
leicht füge es sich, daß er sie dem Herzog wieder überlasse. Schade nur,
daß diese schönenAussichtensichnachher nicht verwirklichten!

Gegen Ende Oktober zog die dänische Armee, während Friedrich
Wilhelm seinen Siegeslauf in Pommern fortsetzte, vor Wismar. Um
diese Zeit werden die Kosten, die das SchwerinscheLand für die Armeen
monatlich aufzubringen hatte, auf 60 000 Taler angegeben. Ende November
wird infolge eines Abkommens, das die Schweriner Regierung zustande
gebracht hatte, die Verpflegung von 11 Regimentern dem Schwerinschen
Lande abgenommen,6 Regimenter davon muß Güstrow übernehmen, 2 die



Klöster Dobbertin und Malchow, 2 Sachsen-Lauenburg und eines das Amt
Ritzerau leine lübecksche Enklave im Lauenburgischen). Dazu kam Graf
Cop wieder nach Malchin und beanspruchte trotz der Ordre des Kaisers an
Windischgrätz Winterquartiere für seine Truppen von Güstrow und Lauen-
bürg, und Ende November langten noch kursächsische Völker an, die sich um
Parchim, Neustadt, Crivitz und Hagenow zogen.

Zu gleicher Zeit hatte der Nordosten des Landes eine Invasion von
den Schweden auszuhalten. Graf Königsmark drang mit 3000 Reitern
und 500 Dragonern über Demmin nach Neukalen und Malchin vor.
Wohin er kam, schrieb er Kontributionen aus. Ihm ward der General
v. Ahrenstorff mit 3200 Reitern und Dragonern, zu denen noch 1500
brandenburgische Reiter unter dem Landgrafen von Hessen-Homburg stießen,
entgegengesandt, vor denen sich Königsmark wieder zurückzog, doch nicht
ohne in Ribnitz eine Garnison zu hinterlassen.

Nachdem dieser Entsatzversuch mißlungen war, konnte sich Wismar,
das übrigens nur schwach — von 500 Mann — besetzt war, nicht mehr
lange halten. Es kapitulierte den 13. Dezember und den 14. wurde die
Besatzung von Ribnitz, 400 Mann, von 6000 Dänen, Brandenburgern
und Lüneburgern aufgehoben. Den 16. hielt der König seinen feierlichen
Einzug in Wismar, dann ging er nach Mecklenburg, seinem Hauptquartier,
zurück und reiste einige Tage später mit seinem ganzen Hofstaat ab nach
Kopenhagen.

Von der Belagerungsarmee wurden 5 Regimenter als Besatzung
nach Wismar gelegt unter General Wolter, 2 Regimenter und 200 Dragoner
kamen nach Rostock, die anderen wurden auf die kleinen Städte verteilt^).
Die, welche nach Sternberg kamen, brachten eine ansteckende Krankheit mit,
woran von den Einwohnern in vier Monaten 200, etwa die halbe Ge-
meinde, starben.

Auch die Festung Dömitz wollte Friedrich Wilhelm mit Truppen
belegen, allein dies gelang es abzuwenden. Hingegen mußte sich Bützow
gefallen lassen, eine dänische Besatzung aufzunehmen. Der dänische General-
major v. Ahrenstorff wußte mit List den Kommandanten am Tor zn über¬
raschen, so daß er selbst mit 40 Leuten hineinkam, worauf sich dann der
Kommandant wie die Bürgerschaft einer stärkeren Besetzung nicht weiter
widersetzte (Anfang Januar 1676).

Alle Remonstrationen und Klagen des Herzogs wie der Regierung
nützten nichts. Die Besetzung von Rostock wie von Bützow war so unter
den Alliierten verabredet, um Stützpunkte für die Operationen in Pommern
zu gewinnen; in beiden Städten wurden Magazine angelegt.

Im Februar wurde die Stadt Schwerin, ohnehin schon durch Liefe-
rungen schwer geplagt, eine zeitlang von dem dänischen Generalmajor

*) Die Gesamtkriegsschäden des Jahres 1675, die die Alliierten verursachten,
werden für das Herzogtum Schwerin und die beiden Fürstentümer auf 1440 728 Taler
berechnet; rechnet man hinzu, was die schwedischen Märsche 1074 und 1675 gekostet
(220 000 Taler), so ergibt sich die stattliche Summe von 1 660 728 Talern.
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Duncamp eingeschlossen und die Wege gesperrt. Wodurch die Stadt den

Zorn der Dänen erregt hatte, erfährt man nicht. Vielleicht sollte dadurch

ein Druck auf deu Herzog ausgeübt werden, jetzt endlich Frankreich zu ver-

lassen, wenigstens fügen die Räte an den Bericht über diese Einschließung

die Mahnung, es sei nur durch schleunige Überkunst des Herzogs zu

ändern.

Und wirklich begann um diese Zeit Christian Louis ernsthaft Anstalten

zur Rückkehr zu treffe», aber es war incht die Rücksicht auf das Schicksal

seines Landes, was ihn dazu trieb, sondern vielmehr die Besorgnis für

seine eigene fürstliche Stellung.
Den 9. Juli 1675 starb mitten in den Trubeln des Krieges ganz

unerwartet infolge eines unglücklichen Versehens — sein Barbier hatte ihm

ein Medikament, das äußerlich anzuwenden war, zu trinken gegeben
— Herzog Johann Georg,*) Christian Louis' nächstälterer Bruder.

Dadurch rückte Prinz Friedrich in die Stellung des Zweitgeborenen und

zugleich des Thronfolgers, da ja Christian Louis kinderlos war. Noch

immer war das Verhältnis der beiden Brüder schlecht. Der Prozeß in

Wien wegen Erhöhung der Alimente war noch im Gange und war von

Dupliken zu Tripliken und Ouadrupliken, die die Parteien miteinander

wechselten, fortgerückt. Schon den Mangel an Entgegenkommen, der sich

in dieser Hartnäckigkeit des Bruders aussprach, nahm ihm Christian Louis

aufs äußerste übel und hatte schon öfter daran gedacht, das Amt Grabow

durch die Zahlung der Summe, die er Herzog Friedrich und seinen

Schwestern schuldete, einzulösen. Ungehalten war er auch über Jnter-

cessionsschreiben, die Friedrich von Brandenburg und Dänemark erwirkt

hatte. Sein Unmut gegen den Bruder war so groß, daß er schon seit

Jahren die Briefe, die ihm etwa sein Bruder schrieb, unbeantwortet ließ.

Endlich ward in Wien kurz vor dem Tode Johann Georgs (den 2./12. Juli)
eine Kommission auf den Herzog von Wolfenbüttel zur Schlichtung des

Streites erkannt.
War das nun noch nicht so gar schlimm — in Schwerin wenigstens

hatte man Schlimmeres befürchtet —, so gab es doch um diese Zeit

schon wieder neuen Streit. Herzog Friedrich war mit seinen Leuten

von Grabow aus öfter in die Lewitz auf Jagd gegangen; er war

nämlich der Meinung, daß sein Bruder ihm früher im Beisein vieler

Kavaliere die Erlaubnis dazu gegeben habe. Eines Tages war ihm

dabei der Kornet Warnstedt mit einigen 20 Reitern entgegengesprengt und

hatte ihn ersucht, das Jagen zu unterlassen, ja seine Leute bedroht, er

werde sie gefangen nehmen. Herzog Friedrich hatte sich auf der Stelle

wieder nach Wien gewandt und ein kaiserliches Mandat an Christian

Louis erhalten (April 1675), solches Verfahren gegen seinen Bruder und

dessen Beamte und Bediente bei 10 Reichstaler lötigen Goldes abzustellen.

*) Er war scit dem 2. Februar 1675 mit Elisabeth Eleonore, Tochter des Herzogs

Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, vermählt.
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Christian Louis aber konnte sich nicht erinnern, eine solche Erlaubnis, wie
Friedrich es behauptete, gegeben zu haben, er sah also iu Friedrichs Ver-
fahren eiue Beeinträchtigung seiner Hoheitsrechte. Ebenso urteilte er über
den Titel: Fürstlich Grabowsche Kanzlei, den Friedrich seinem Sekretariat
beilegte; nach Christian Louis' Meinung stand nur regierenden Fürsten das
Recht zu, solche Benennung zu gebrauchen.

Schlimmer noch waren zwei andere Eingriffe Friedrichs in seines
regierenden Bruders Hoheitsrechte. Er hatte von einer Quantität Holz,
das aus den Neustädter und Warnitzer Waldungen durch Grabow nach
Dömitz gebracht wurde, einen Zoll verlangt und hatte den Gutsverwalter
der Schwestern von Pentz zu sich citiert und ihn, als er nicht kam, mit Ge-
walt aus seinem Bett holen und vor sich führen lassen. Besonders über
diesen letzten Vorfall war Christian Louis aufs äußerste aufgebracht, er
drohte sogar in einer eigenhändigen Nachschrift zu seinem Reskript vom
7./17. Mai, seinen Bruder für Lebenszeit gefangen setzen zu wollen. Höchst
verdächtig erschien ihm auch der Vorschlag des Reichshofrats Brüning, von
dem oben die Rede war. Und nun dieser plötzliche Tod des Bruders, der
Friedrichs ehrgeizigen Absichten noch im Wege gestanden hatte! Da ver-
stieg sich Christian Louis' reizbarer und mißtrauischer Sinn zu dem
niedrigen Verdacht, als sei der Tod Johann Georgs kein Zufall, es kam
ihm vor, als wenn man „eine Regierungsänderung in Mecklenburg beab-
sichtige". Auch die Plackereien von feiten seiner Gläubiger, argwöhnt er,
rührten von Herzog Friedrich her, der ihn dadurch in Paris festhalten
ivolle iReskr. v. 9. August 1675).

Richtig war von allem diesen nur, was er über die Regierungsänderung
vermutete. Sehr bald nach dem Tode Johann Georgs, den 27. Juli, richtete
Herzog Friedrich an den Kaiser eine Eingabe mit der Bitte, ihm die Ad-
ministration der Länder seines in Frankreich weilenden Bruders,
besonders damit diese im jetzigen Zustande erhalten würden, aufzutragen.
Zugleich suchte er auch dem Alimentenprozeß in Wien eine neue Wendung
zu geben. Er ließ durch seinen Anwalt den 19. August anzeigen, daß er
durch den Tod seines Bruders auf Grund des väterlichen Testamentes
Anwartschaft auf das Fürstentum Ratzeburg erlangt habe; es sei in-
dessen keine Hoffnung, daß er durch eine gütliche Kommission Ratzeburg
erhalte. Er behauptet, für die vergangenen Jahre von 1670 an jährlich
22 598 Taler 36 Schill, und für die Zukunft jährlich 3V 131 Taler 44 Schill,
verlangen zu können, will aber für die vergangene Zeit mit einer ein-
maligen Zahlung von 10000 Talern und für die Zukunft mit 20000 Talern
jährlich als Abfindungssumme für Ratzeburg zufrieden sein. Ferner
fordert er, da er einen „anständigen" Wohnsitz noch nicht habe, daß er
durch Friedrich Wilhelm von Brandenburg in die Ämter Neustadt und
Dömitz mit allen Pertinenzien, nur die Landeshoheit, die Festung Dömitz
und den Elbzoll ausgenommen, eingewiesen werde. Beide Gesuche wurden,
als die Entscheidung nicht sogleich erfolgte, erneuert.



Erst Ende Oktober «den 26.), nachdem schon den 39. September die

Erneuerung des Administrationsgesuches abgesandt war, hielt es Herzog

Friedrich für geraten, seinem Bruder selbst seinen Plan vorzulegen. Er
nimmt in dem Briefe ein — gänzlich unzutreffendes — Gerücht, das ihm
zu Ohren gekommen sei, als bare Münze an, daß nämlich Christian Louis

beabsichtigt habe, die Regierung an Johann Georg zu übertragen, um „der
Last in etwas erleichtert zu sein" und „um so viel besser seine Affairen in
Frankreich beobachten zu können". Er erkennt die Sorgfalt der Räte an:
„es sei auch wohl guter Effect zu hoffen, wenn sie nur durch eine durch-
dringlichere und mit wahrer Autorität versehene Beihülfe bei so hohen
Häuptern könnte secundiert werden." „Sollten Ew. Liebd. nun — so
schließt der Brief — bei sich befinden, daß bei itzigen Conjuncturen Ich
meiner Capacität nach, in deroselben Abwesen, hierunter zu dero Landen
und Unser aller Wohlfahrt gereichende Assistenz contribuieren könnte. Er-
warte dero freundbrüderlichen Befehl."

Christian Louis, der sofort in Wien durch Meyersheim gegen die
Eingaben des Bruders hatte remonstrieren lassen, entschloß sich zu einer
Antwort auf diesen Brief, die aber eine äußerst scharse Abweisung war:
Er habe schon dem Kaiser die Listigkeit derer vorgestellt, die sich in seine
Regierung einzuschleichen und selbe zu turbieren sich vorgenommen; Gott
werde ihn bis an sein Ende bei seinem Regentenamt wider Jedermanns
verbötliche scheinbare Prätexte und Jntriguen kräftigst erhalten. Er sei
niemals Willens gewesen, seinen Bruder Johann Georg in der Regierung
zu adhibieren."

Darauf entschuldigte sich Herzog Friedrich (den 14. Dezember), er habe
niemals den Gedanken gehabt, seinen Bruder bei seiner Regierung zu be-
unruhigen. Darüber aber blieb Christian Louis anderer Meinung, er
nennt Friedrich den 24. Februar 1676 den „regiersüchtigen Stief¬
bruder" und droht, „er wollte ihm mit seinen Adhärenten auf alle Weise
den Kopf bieten". Den 7. Februar mutmaßt er, „der Stiefbruder werde
alles versuchen, durch Anführung und Vorweisung einiger Miliz, even-
tualiter durch falsche Attaquen, oder durch unrechtmäßige Reskripte den
Räten Furcht und Schrecken beizubringen".

Christian Louis' Gegenbemühungen in Wien hatten in der Alimenten-
sache den Erfolg, daß man es bei dem Kommissar beließ, der erinnert
ward (den 12. November), allen möglichen Fleiß anzuwenden, um beide
Parteien in Güte zu vereinigen. Auch die von Friedrich gewünschte Ad-
ministration wurde nicht erkannt, wohl aber erließ der Kaiser den 2. De-
zember 1675 ein Avocatorium an Christian Louis, das recht ent¬
schieden gehalten war. Es lautet:

„Uns ist in Untertänigkeit vorgebracht, wasgestatt dero Liebd. von
Zeit dero angetretener Regierung wenig in Ihren Landen residieret,
sondern die meiste Zeit, und nunmehro viel Jahr hero beständig sich in
Frankreich, als bei Unserm und des Reichs offenen Feind aufhalte, und
also bei der langwierigen Abwesenheit die Regierung schlecht bestellt und
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administriert^) werde. Wie nun solches Unseren mit Einratung des Heil.
Rom. Reichs sämtlichen Kurfürsten und Ständen und derselben auf gegen¬
wärtigem Reichstage zu Regensburg anwesenden Räten, Botschaftern und
Gesandten ergangenen und jüngsthin ins Reich publizierten Avocatorien
und Inhibitorien schnurstracks zuwidern, Als ist Unser gnädigster Befehl
hiemit, daß dero Siebd. alsobald aus Frankreich sich hinweg und
nach Ihren Landen begeben, damit nicht Rot sei, wegen längerer Ab-
Wesenheit daselbsten einen adm inistratorem zu setzen."

Als Christian Louis von dem Avocatorium erfuhr, war seine erste
Anordnung, daß er die Räte anwies lden 6. Januar 1676) in dieser Sache
keinen Mandaten, sie mögen kommen, woher sie wollen, zu gc-
horchen und Gewalt mit Gewalt zu steuern. Er war der Ansicht,
daß der Kaiser überhaupt nicht befugt sei, eine solche Administration zu er¬
kennen, aber er stellte doch seine Heimkehr (den 7./17. Januar) in Aussicht,
„wenn nur das „Alsobald" in seinem Vermögen stünde". Er will ver-
suchen, beim Pariser Hofe einen Aufschub wegen seiner Gläubiger und einen
Paß und zugleich auch in Wien einen Schutz- und Geleitsbrief zu er-
halten. Keineswegs aber war er geneigt und auch wohl nicht in der Lage,
„mit Preisgebung alles dessen, was seinen Aufbruch hindern könnte", wie
die Räte wünschten, aus Paris zu verschwinden.

Den Räten dauerte dies alles zu lange, der Aufschub sei gefährlich,
schreiben sie den 12. Januar; sie selbst fürchten in die Reichsacht zu fallen
und scheinen dies Schicksal den 12. Januar als unmittelbar bevorstehend
anzusehen, denn sie bezeichnen dieses Schreiben als das „allerletzte".
Den 26. Januar erklären sie, „der Herzog könne ihnen nicht verargen,
da er ihren Rat zuvor verworfen, daß sie ihre Conservation an Ehre und
gutem Namen selbst wahrnähmen und aus der Sache schieden und die
Regierung — nach nunmehr bald zu erwartender kaiserlicher Verordnung —

verließen." Sie bedauern, daß er „das vielfällige Anklopfen seiner Ge-
mahlin vor den Türen nicht erhört habe, und raten, um jeden Preis einen
Vergleich mit ihr zu „erschnellen", worin sie das einzige Mittel sehen, einen
Paß vom Könige zu gewinnen (den 26. Januar).

Auch diesmal stand es in Wahrheit so schlecht nicht, wie die Räte,
besonders durch das kaiserliche Avocatorium bestimmt, urteilten. In Wien
hatte man es keineswegs eilig, den Katholiken Christian Louis durch seinen

*) Die Räte selbst, die die Regierung führten, mahnten einmal über das andere,
daß alles in des Herzogs Abwesenheit schlechter gehe, als wenn er zugegen sei, so z. B. sehr
entschieden Wedemann den 4. Januar 1676: „Die großen Unordnungen, verübten Gewalts
in Em. Fürstl. Durchl, Landen wirket am Kaiserl. Hofe durchaus keine Entschuldigung zur
Abreise, sondern dürfte dieselbe noch mehr necessitieren, gestaltsam die Anwesenheit in
vielen Stücken hätte remedieren können, worinnen nicht hunder!, sondern viele tausend

Zeugen sich finden würden." In eben dieser Relation Wedemanns liegt bei den Akten

ein von allen Räten unterzeichnetes Postskriptum (ohne Datum), in dem sie den Herzog

flehentlich bitten, jetzt abzureisen, weil sie sonst seine Dienste würden verlassen müssen.

„Uns geht endlich das Wasser bis an die Seele." „Verlassen Ew. Fürstl. Durchl. den

verhaßten Ort eilig nicht, so verlassen ohnfehlbar hiesige Landen Ew. Fürstl. Durchl."
Wagner, Herzog Christian. 3
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protestantischen Bruder zu ersetzen. Somit lauteten die Nachrichten, die

dem Herzog vou Meyersheim zukamen, weit günstiger. Meyersheim

versicherte (den 13. Februar), nach seinen Erkundigungen sei das Avoca-

torium überhaupt nur darum erpediert, weil es ein böses Beispiel gewesen

wäre, wenn mau von Christian Louis' Aufenthalt in Frankreich keine Notiz

genommen. „Er stehe noch immer in des Kaisers Gunst und besonderer

Gnade und werde deshalb weder einen Geleitsbries noch ein Protectorium

vou Nöten haben, ein Paß genüge, den er nächstens senden werde. Er

möge sich nur nicht ängstigen, der Kaiser werde ihm nichts geschehen lassen.

Herzog Friedrichs Actionen könne er belachen, besonders wenn er bei seinen

Landen und Leuten sei." Meyersheim war es, der ihm riet, er möge von

Frankreich nach England reisen und erst vou da über Holland ins Reich.

Soviel war auch Christian Louis klar: die Abreise ließ sich nun nicht

länger aufschieben. Er machte also jetzt endlich ernstliche Versuche, sich

von Paris loszumachen. Die Schlichtung seines Zwistes mit seiner Ge-

mahlin vertraute er der Vermittelung Condss an, der ihm versicherte, er

werde ihn nicht betrügen. Auch der Herzog von Luxemburg, der nach

Christian Louis' Eindruck die Actionen seiner Schwester „ganz nicht appro-

bierte", legte sich ins Mittel. Mitte März kam der kaiserliche Paß an,

und den 23. März schrieb der Herzog, er habe an Cond« einen echten und

wahren Freund, der ihm versprochen, in wenig Tagen „seine Sachen zu

adjustieren". Den 2./12. April nahm er Abschied vom König, erhielt auch

einen Reisepaß und begann zu packen. Die Gläubiger verursachten neuen

Aufschub, Cond« aber war ihm behilflich die Schwierigkeiten zu heben.

Mit England war bereits Verbindung angeknüpft, und den 4. Mai meldet

Christian Louis, die königliche Jacht, die ihn nach England hinübersetzen
solle, sei in Calais angekommen. Den 15./25. Mai sendet er die erste
Nachricht aus London, in die Zwischenzeit fällt also seine Reise.

!i. Kcrzog Friedrich in Aühow, Weceß mit Lüneburg, Wecktenönrg ats

Summelprah der Kremden von Ende 1676 vis Mitte 1677.

Noch vor seiner Abreise erhielt er eine Hiobspost aus Mecklenburg,
die ihn in hellen Zorn versetzte. Sie betraf seinen Bruder Friedrich.
Herzog Friedrich hatte im Februar 1676 seinen Hofmeister v. Kaltenhof nach
Kopenhagen gesandt, und die Schweriner Räte hatten schon damals in Er-
fahrung gebracht, daß Kaltenhof dort wegen Bützow „für seines Herrn
desto sicherer Subsistenz" verhandele. Was dort abgesprochen war, kam
Ende März zu Tage. Den 21. dieses Monats ließ der Oberstleutnant
v. Barß, der Kommandeur der Dänen, die in Bützow lagen, von seinen
Leuten die vor der fürstlichen Kanzlei befindlichen Pallisaden gewaltsam
hinwegräumen, drang auf den Platz vor dem fürstlichen Hause und besetzte
dieses, ohne sich durch die Abwehrversuche der mecklenburgischen Wache
hindern zu lassen. Darauf erschienen Beamte Herzog Friedrichs,
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nahmen Besitz von dem fürstlichen Hause und ließen einige
Zimmer, die verschlossen und versiegelt waren, mit Gewalt
öffnen. Der Oberstleutnant berief sich auf die Ordre, die er von
seinemKönig und demKommandanten von Wismar, Generalmajor Walter,
erhalten habe. Herzog Friedrich siedelte darauf selbst nach Bützow über.
In seiner Abwesenheitforderte sein Kammerherr v. Grävenitz der
Bürgerschaft von Grabow einen Eid für Herzog Friedrich ab,
den sie allerdings zum Teil weigerte.

Es ist wohl kaum ein Zweifel, daß diese Nachrichtdie Ausführung
von Christian Louis' Entschluß aus Paris abzureisen beschleunigthat.
Wenigstenshat er erst, als er die Nachricht hatte (den 10./20. April), einen
Expressen nach England gesandt, um seine Absicht hinüberzufahren/ dem
dortigen Hofe mitteilen zu lassen. Er war aufs höchste entrüstet und
schrieb den 10./20. April: „Ich werde alles dran setzenund den ver-
sluchten Stiefbruder (!) und Consortes über kurz oder lang schonzu
finden wissen". Ein Schreiben des Bruders, worin dieser sein Vorgehen
zu begründen gesucht haben mag, wies er uneröffnet zurück mit den
Worten, er sei nicht gemeint, von einem Rebellen Briefe anzunehmen,
sondern wolle des Kaisers wie der Könige von Spanien und England
Assistenzund Protektion wider seine Attentate suchen. Nach Wien war
sofort von Schwerin aus eine Beschwerdegegangen, und der Herzog schrieb
ebenfalls an den Kaiser von London aus (den 10./20. Mai). Auch gelang
es ihm, in London den König Karl II. zu wohlwollendemEintreten bei
Dänemark zu bestimmen. Er selbst schriebauch an den dänischenKönig
(den 21./31. Mai) und ersuchteihn um den Befehl, daß Bützow schleunig
geräumt und er wieder in völligen und ruhigen Besitz gesetztwerde; dies
gereiche zur Erfüllung des kaiserlichenPasses, kraft dessender Kaiser ihn
und seine Lande in besonderenSchutzgenommenhabe. Der englischeGe¬
sandte in Kopenhagen erhielt Ordre, dies Gesuch kräftigst zu unterstützen.

Herzog Friedrich auf der anderen Seite stellte in einem Schreiben
dem Großen und Engeren Ausschuß der Ritter- und Landschaftden jetzigen
Zustand des Landes vor, „und wie bei der Regierung so gar kein Nach-
druck bishero gewesen", und begehrte darüber ihr Bedenken, wie diesem
Unwesen durch heilsame Mittel vorzukehrensei. Darauf reiste er selbst
nach Kopenhagen, um sich des Beistandes vonseiten der Dänen noch
weiter zu versichern. Und da er wegen der großen Geldklemmevon seinen
Alimenten nur die Hälfte hatte erhalten können, so drohte er, er werde
„andere Mittel versuchen", was die Räte auf weitere gewaltsameSchritte
deuten, über Christian Louis aber wurden in Mecklenburgdie wunder-
lichsten Gerüchte verbreitet: man erzählte, er habe in Paris nur die Er-
laubnis erhalten, bis London, aber nicht in die Heimat zu reisen und sei
daselbst in Gewahrsam. Andere behaupteten, er lebe — und zwar seiner
selbstnicht mächtig—- in einem Hause zu Paris, vor dem ein Schild mit
dem Namen „London" hänge (!). Kurz darauf trat das Gerücht auf, er
habe von London wieder nach Paris abreisen müssen.

9*



HerzogFriedrich aber suchte die Verwaltung der beiden Ämter Bützow

und Warin, also des ganzen Fürstentums Schwerin, an sichzu ziehen; den

Beamten und Pächtern in diesen Amtern mutete er an, ihn als ihren

Herrn anzuerkennen.

Ende Juni brachen die Kaiserlichen, Dänen und Brandenburger nach

Osten auf, aber die dänischenGarnisonen in Rostock,Wismar und Bützow

blieben, und in Bützow ließ Herzog Friedrich (den 5. Juli) die gesamte

Bürgerschaft unter Trommelschlag auf das Residenzschloßrufen und ver-

langte von ihnen einen neuen Eid, in dem sie ihm Treue ver-

sprechen sollte. Da man den Leuten mit Eidschwürenbeteuerte,es sei keine

Hoffnung auf Christian Louis' Zurückkunstund ihre Häuser mit Soldateu

zu füllen drohte, und überdies der dänische Offizier eine Ordre vorzeigte,

daß er Friedrichs Befehlen in allem zu gehorchen habe, so fügten sie sich.

Das Gleiche geschahin Warin. Das Amt Warin verwaltete der Major

Caspar v. Thun. Den Freitag vor dem 3. Juli erschienvor dem Amts-

hause Abends ein Trompeter mit dem Begehren eingelassenzu werden.

Thun ließ ihn zwei Stunden warten, darauf kam Herzog Friedrich selbst,

ließ das Tor öffnen und nahm Sonnabend früh sämtliche Bürger in

Pflicht; von Thun begehrte er, er solle das Amt verlassen oder von ihm

aufs neue iu Pension nehmen, was der Major aber entschiedenweigerte.
Aus Bützow wurden die noch dort stationierten Schweriner Soldaten von
der Wache, den Wällen und aus den Häusern fortgetrieben, so daß sie sich
nach Schwerin zurückzogen,und auf den Höfen der beiden Ämter wurden
die Vögte in Eid genommen. Nur ein Teil der Ritterschaft blieb treu,
auch die beiden Amtshauptleute, v. Parkentin in Bützow und v. Thun in
Warin, hielten aus.

Das Ganze war nicht blos eine' fortlaufende Kette von Verletzungen
der Souveränitätsrechte des regierenden Herrn, sondern geradezu ein Ver-
such,nachMaßgabe des väterlichenTestamentes, einen Teil des Landes abzu-
sprengen. Und trotzdemkam der Herzog nicht ins Land! Die Räte be-
gleiteten die Meldung von der Eidesleistung in Bützow mit den Worten:
„Es wird das Übel täglich ärger. In summa die Herde will ihren
Hirten oder einen anderen haben. So lässet sich auch, so wahr der
höchsteGott lebet, in die Länge nicht entschuldigen; die Obrigkeit muß
endlich mit Ihren Untertanen gutes und böses ausstehen!"
Christian Louis aber zog es noch Monate lang vor. Befehle aus der Ferne
zu geben, die ebenso scharf wie unausführbar waren. Den 20. 30. Juni
schreibter — nach Abends 10 Uhr und eilig: Der Bube, der sich gegen
seinen Souverain aufgelehnt und andre getreue Stände verführen wollen,
sei an Leib und Leben heimzusuchen, wenn man seiner habhaft
werden könne; „der sich wider seinen regierendenHerren und Bruder aus¬
leget und ihn beschimpft und nach der Regierung stehet, heimlich oder
öffentlich, der hat das Leben dem Teufel verwirkt und ist nicht mehr
würdig einiger Ehren noch Dignität".
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Die Erklärung für diesen neuen Ausbruch des Unmuts ist enthalten

in einem Reskripte, das Christian Louis an demselbenTage vorher an die

Räte abgesandt hatte. Die Truppen der Alliierten waren schonAnfang

Juni aus Pommern wieder in die alten Quartiere gerückt, womit die

Lieferungenwieder begannen, und Graf Cop hatte die Einräumung der

Festung Dömitz begehrt zur Aufschüttung von Getreide, das er aus

Böhmen erwartete. Christian Louis wollte darauf nicht eingehen, ein

solchesMagazin, meint er, sei doch weit besser au der Havel oder Oder

als an der Elbe anzulegen; Halberstadt solle die Festung auf jeden Fall

bis auf den letztenBlutstropfen verteidigen. — Also auch Dömitz war

iu Gefahr; begreiflicherWeise steigerte dies noch seinen Zorn gegen den,

der ihm Bützow entrissen.
Die Truppen brachenallerdings im Juli schon wieder auf, aber auch

jetzt blieben die Garnisonen in Rostockund Bützow. Über letzteres schrieb

der König vvu Dänemark, den 17. Juni, er habe mit der Besetzung kein

anderes Absehen gehabt, als daß er diese zur Deckung seiner in der

Gegend einquartierten Truppen für nötig erachtete, er lasse an seinen Ort

gestellt,was den Herzog Friedrich bewogen, sich der Possessionvon Bützow

anzunehmen; er selbst sei nicht gemeint, sich dabei zu interessieren noch

sonst Christian Louis in seiner landesfürstlichen Jurisdiktion unbilligen

Eintrag zu tun. Christian Louis zieht aus diesem Schreiben den Schluß,

die Dänen würden sich nicht widersetzen, wenn man Bützow mit ge-

waffneter Hand wieder stürme, und wenn sie es doch täten, so ordnet er

an, man solle sie nicht als dänischeTruppen, sondern als solchedes Stief-

bruders „und folglichals öffentlicheFeinde" behandeln, zu dem Ende solle

man sich ohne Zeitverlust um Anschaffungvon etlichen hundert Mann an

andern Orten in der Nachbarschaftbewerben.
Bei diesen Worten dachteChristian Louis ohneZweifel an Lüneburg-

Celle und seinen Herzog, den KreisoberstenHerzogWilhelm. Dieser hatte

den 13. Juni im Vertrauen in betreff der Winterquartiere den Ausweg

eröffnen lassen, Christian Louis möge von ihm durch eine Kapitulation

einige Regimenter in Winterquartier nehmen und ihnen leidliche Ver-

pflegnng reichen lassen, dafür wolle der Kreisoberst sein Land von den

Kaiserlichen und Brandenburgern befreien und eine Konfirmation vom

Kaiser zu besserer Aufrechthaltung der Vereinbarung verschaffen. Rur

müsseder Herzog im Lande oder in der Nähe sein. Christian Louis war

zu dieserAllianz geneigt, wenn die eventuell zu übernehmendenRegimenter

seiner eigenen Disposition überlassen würden; auch an Abreise aus London

dachteer, und zwar beabsichtigteer nach Hamburg zu gehen.

Ein Receß mit Herzog Wilhelm von Celle und Anton Ulrich

von Wolfenbüttel ward schon den 18. August abgeschlossen,wonach das

Land im Winter mit zwei Regimentern Fußknechtenund zwei Reiterkom-

pagnien belegt werden und diese vom November bis Ende April verpflegt

werden sollten; dafür sollte es von den dänischenund brandenburgischen

Truppen befreit werden, und die Häuser Celleund Wolfenbüttelübernehmen



eine völlige Garantie, ja sie versprechen 5000 Mann jenseits der

Elbe in Bereitschaft zu halten, die die Invasion der Dänen und der

übrigen aus allen Notsall abwehren sollten. Der Receß bezieht sich aus

das Fürstentum Ratzeburg und die Ämter Schwerin, Rehna, Gadebnfch,

Grevesmühlen, Wittenburg, Zarrentin, Neustadt, Grabow, Warnitz, Dömitz,

Eldena, Lübz und Crivitz mit den Städten Waren, Malchow und Parchim.

Im selben Monat, dem August, beging Herzog Friedrich einen

neuen Gewaltstreich, der aber mißglückte. Ein kaiserliches Reskript*)
war bereits erschienen, durch welches er zur Herausgabe alles in Besitz

Genommenen aufgefordert wurde (den 23. Juli), ein Notar wurde nach

Grabow gesandt, um es dort abzugeben. Er wurde aber von des Herzogs

Bedienten mit Vorsatz etlicheTage aufgehalten, und inzwischen20 Leute,

meist Musketiere mit einem Wachtmeisterund vier Reitern darunter, nach

Warin geschickt,um sich des Amtshauses daselbst zu bemächtigen. Auf die

Meldung des Majors v. Thun eilte sofort der Generalmajor v. Halberstadt

selbst mit 40 Reitern und Dragonern nach Warin und hob die fremden

Gäste mitten in der Nacht, teils auf der Wache, teils im Torhause auf,

bis auf sechs, die entrannen; die Gefangenen, der Wachtmeister, 11 Muske-

tiere und zwei Reiter, alle in einer Art von grüner Livree, wurden nach

Schwerin gebracht. Darauf reiste Herzog Friedrich zum Kurfürsten

Friedrich Wilhelm, sandte jemand zum König von Dänemark und ging

dann nach Celle, wo er außer Georg Wilhelm noch mehrere andere Mit-

glieder des Hauses Braunschweig traf; alle diese suchte er in seinem In-

teressezu beeinflussen.
Den 20. September 1676 traf Christian Louis, der noch eine Zeit-

lang in Dover durch widrige Winde aufgehalten war, in Hamburg ein,

und hier blieb er nun, ohne sein Land auch nur zu besuchen.**)
Die Lage in Mecklenburg war fortdauernd trübe. Die Kaiserlichen

und Brandenburger forderten große Mengen Proviant, letztere sogar für

die Truppen, die vor Demmin lagerten. Mit Mühe gelang es, die den

Lüneburgern reserviertenÄmter zu schützen,in den andern wurde bei Aus-

bleiben der Lieferungen sofort Exekution geübt, so im Doberanischen. Den

*) Herzog Friedrich hatte (ven 27. März) dem Kaiser angezeigt, er habe das Schloß

Bützow als „seine Relirade" bezogen und zugleich wieder uro Übertragung der Admini¬

stration gebeten, diese Bitte hatte er den 11. Juli wiederholt Man ging auch jetzt in Wien

hieraus nicht ein, rückte aber in einem Reskript, das auch, wie das im Text genannte,

vom 23. Juli datiert war, Christian Louis vor, daß er durch seinen Aufenthalt bei dem

Reichsfeinde, dem Könige von Frankreich, großen Anlaß zu solchen Jneonvenienzien gegeben,

da doch der Kaiser ihm bereits den Paß zu seiner Rückkehr habe anfertigen lassen, und

forderte ihn zugleich auf. sich innerhalb drei Monaten in seinem Lande einzufinden.

**) Nur einmal, Mitte Februar 1680, hat er einen kurzen Besuch in Schwerin

gemacht. Er meldete ihn den 14. Februar an mit den Worten, man solle das Stockwerk

über dem Zeughaus (im Schloß) in Stand setzen, damit er, „wenn er eilig einmal hinüber-

jage, wie ohne Zweifel unvermeidlich geschehen werde, wohl unterkomme und Subsistcnz

finde." Am 18. reiste er, wie aus einer Relation der Räte zusehen, schon wieder ab, und

hat seitdem weder seine Residenz noch sein Land wiedergesehen.
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2. Oktober 1676 berichten die Räte, daß die Kaiserlichen sich mit de»
Dänen in den übrigen Ämtern um den Proviant reißen; im Bukowschen
war es zwischen beiden zu einem harten Streit gekommen, die Däne»
hatten dabei den Kürzeren gezogenund darauf Hilfe aus Wismar herbei-
gerufen. Die Dänen beanspruchtenauch aus den reservierten Ämtern die
rückständigeSommerverpfleguug uud hatten aus dem Grevesmühlenschen
zwei Herren v. Both und einen v. Plessen und aus dem Residenzamt die
beiden Kommissare v. Rabe und v. Strahlendorf von ihren Höfen nach
Wismar gefänglich einziehen lassen, weshalb man „eine Aktion mit den
Lüneburgschen"befürchtete.

Ein paar Tage später folgte der Kommandant von Wismar, General-
major Walter mit dem Obersten Schack jener Bitte um Hilfe wegenNeu-
bukow und rückte mit zahlreichenHaufen aus Wismar unversehens auf
Neubukow los, um Repressalienzu üben. Man traktierte den kaiserlichen
Rittmeister mit Schlägen, verwundete einige Reiter uud ließ endlich die
kaiserlichen Truppen durch Bützow auf die andere Seite der Warnow
bringen. Die Absicht der Kaiserlichen war gewesen, aus dem Amte
Bukow die Lieferung von Proviant für 9000 Taler monatlich zu er-
zwingen. Die Bukower hatten versprechenmüssen, diese Menge herbeizu-
schaffen, nahmen sich jedoch vor, wie die Räte schreiben, ihr sämtliches
Korn auszudreschen,dasselbe mit dem Vieh an „andere Örter" — freilich
wohin nur? — zu bringen und Höfe und Güter zu verlassen. Auch das
Amt Doberan verfiel in einen erbärmlichen Zustand, da sich hier die
Dänen und Brandenburger um den Proviant stritten.

Die Lüneburger Garantie erwies sich als wenig wirksam, besonders
den Kaiserlichen gegenüber, die sie nicht anerkannten, da der Kaiser sie
nicht bestätigt habe. Im Oktober rückten wieder kaiserlicheRegimenter in
und durch das Land. Eins kam ins Fürstentum Ratzeburg, um dort
Winterquartier zu nehmen. Die dort stehendenLüneburger mußten auf
das Amtshaus Schönberg weichen. Ein zweites Regiment folgte. Der
Amtmann in Schönberg verbot auf Befehl den Einwohnern und Unter-
tauen des Amtes den Truppen ihren Unterhalt zu reichen, dochhatte dies
ein sehr scharfes Schreiben des Grafen Cop laus Settiu bei Crivitz den
8. November) zur Folge, worin dem Amtmann vorgeworfen wird, daß er
„sich mehr für andere wiewohl mit Unfug in dem Stift stehendeVölker
als für die Kaiserlichen bezeige". Hieraus lernt man die Ansicht des
kommandierenden kaiserlichen Generals, die ohne Zweifel auch die des
Wiener Hofes war, über die Garantie der Lüneburger kennen. Der Graf
droht sogar, wenn man den Kaiserlichen nicht die nötigen Lebensmittel,
auch Fourage für ihre Pferde reiche, bis durch kaiserlicheResolution der
Streit um die Quartiere geschlichtetsei, so werde er den zwei Ämtern
und den Stiftsgütern so viel Regimenter schicken,daß sie es in kurzem
„platt genug machen und diesesungeziemendeVerbot und Verfahren genug
rächen sollten". Graf Cop empfand nach seiner eigenen Aussage den
Receß mit Lüneburg als einen Streich, den die fürstlicheRegierung den
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Kaiserlichen gespielt, und begehrte vier Ämter Ratzeburg, Grevesmühlen,

Wittenburg und Zieustadtzum Winterquartier. Dem entgegen erhielt der

Kommandeur der Lüneburger, Generalmajor v. Ende, den 25. Oktober

nochmals Befehl, seine Quartiere, unter andern das Ratzeburgische auf

jede Weise zu behaupten.
In diesem trüben Wirrsal war es nur ein sehr vorübergehender

Lichtblick,daß endlich im November der dänische General v. Walter in

einer Audienz dem Herzog versicherte, er habe Ordre Bützoiv zu räumen.

Die Freude darüber wurde Christian Louis sofort wieder vergällt dadurch,

daß Walter ein Schreiben vorzeigte, nach dem der Kaiser den Dänen

Mecklenburg zum Winterquartier assigniert habe, und vor allen Dingen,

die Räumung von Bützow erfolgte nicht!
So war es im ganzen durch die Lüneburger Garantie schlimmer

statt besser geworden; das einzige, was durch sie erreicht ward, war, daß

Kurfürst Friedrich Wilhelm sichbewegen ließ, von der beabsichtigtenVer-

legung von zweien seiner Reiterregimenter nach Mecklenburg abzusehen.

Christian Louis wie auch seine Regierung waren unermüdlich, nach allen

Seiten hin zu schreiben, zu remonstrieren, zu protestieren und um Erleich-

terung anzuhalten, aber ihre Worte verhallten ungehört, der Krieg machte

nun einmal den Aufenthalt der Truppen in Mecklenburg notwendig. Und

was sollte nun gar aus Mecklenburgwerden, wenn der Streit zwischen

den Lüneburgern und den Kaiserlichenund Dänen sich verschärfte, wenn

es wirklich zur „Ruptur" zwischen ihnen kam? Die Gefahr war groß
genug. Georg Wilhelm war entschlossensein Wort zu halten, und sollte
er seine Truppen, die er am Rheine stehen hatte, abberufen. Vorläufig
kehrte er selbst in seine Residenz zurück, um auf alle Fälle in der Nähe
zu sein.

Schon rücktendie Lüneburger Anfang November ins Amt Wittenburg,
an die Kaiserlichen(im Ratzeburgischen)näher heran, um diesen die fernere
Einsammlung von Proviant zu verwehren, und den 16. November heißt es,
General v. Ende wolle Anfang künftiger Woche die Kaiserlichenaus dem
Ratzeburgischen vertreiben. Das Schlimmste wurde indessen doch ver¬
mieden: die Kaiserlichenmarschierten Ende November ab, nicht ohne beim
Abmarsch die Ämter, die sie berührten, so zuzurichten,daß an den meisten
Orten wenig, an vielen nichts übrig blieb und etlichegänzlich verwüstet
wurden. Und kaum waren sie fort, da langte (den 7. Dezember) ein
kaiserlichesReskript an, das drei Regimenter zu Pferde und drei zu Fuß
nebst Artillerie anmeldete und Verpflegung dafür verlangte!

Und noch immer war Bützow besetzt; ja, die Dänen vertrieben um
diese Zeit die Schweriner Einspänniger, die auf die Höfe gelegt waren, mit
Gewalt! Und noch dazu näherte sich eine Abteilung Brandenburger —

ein Kapitän mit 50—66 Reitern — der Stadt und faßte bei dem Dorfe
Zepelin Posta mit der Absicht, die Dänen abzulösen. Dies hatte Herzog
Friedrich erwirkt, der mit dem Kurfürsten noch von der Zeit her, wo er
das brandenburgischeRegiment kommandierte, befreundet war. Er reiste
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auch nach Wismar 31tWalter, um ihn zu bereden, die Brandenburger
einzulassen. Der General schlug es allerdings ab und versicherteeinem
Schweriner Abgesandten bei seiner Ehre, daß die Brandenburger nicht
nach Bützow kommenwürden. Aber, was die Räumung des Ortes be-
traf, erklärte er, es hafte daran, daß Triebsees und Damgarten*) zuvor
von Brandenburg besetzt sein müßten; eher könnten die Dänen aus
Bützow — und ebenso aus Schwann — nicht abziehen; so sei es zwischen
den Verbündeten verabredet worden.

Endlich heißt es, am 15. Dezember, soll Bützow geräumt werden.
Die Räte erteilen Befehl an Halberstadt und den Kammermeister Eich-
holtz, die Stadt zu besetzen,sofort den Bügermeister und die Mitglieder
des Rates zu verhaften und gesondert in Gewahrsam zu halten, den
Bürgern die Gewehre abnehmen zu lassen und sich der Rädelsführer,
die der Amtshauptmann v. Parkentin benennen werde, zu versichern,weil
sie mit Leben und Gütern verfallen seien. Als aber der 15. heran-
kam, wurde wieder nichtsaus dem Abzug, denn Triebsees und Damgarten
waren noch nicht von den Brandenburgern besetzt. Eine neue Abordnung
nach Wismar wurde von Oberst Schack, dem Vertreter Walters in dessen
Abwesenheit, ablehnend beschieden. Wieder dachte man an gewaltsame
Vertreibung der Dänen, die nur noch etwa 50 Mann stark waren, mit
Hilfe der Lüneburger. Halberstadtund Eichholtzbegaben sichzum Bauhof
bei Bützow und warteten dort auf das Eintreffen von zwei-bis dreihundert
Lüneburgern. Aber der General v. Ende war nicht instruiert, die Dänen
aus Bützow zu vertreiben, sondern nur den Ort, wenn er geräumt, mit
seinen und mecklenburgischenTruppen zu besetzen.

Ein anderer Ärger mit den Lüneburgern war, daß sie das Fürsten-
tum Ratzeburg wider Christian Louis' Befehl nach Abzug der Kaiserlichen
mit zwei Kompagnien belegten, deren Verpflegung so hoch sich belief, daß
das Ländchen, das von den Kaiserlichenbereits zur Genüge ruiniert war,
nach des Herzogs Ansicht es unmöglich länger ertragen konnte. Der
Herzog befahl also (den 9./19. Dezember), daß eine Kompagnie wieder
»ach Wittenburg verlegt, die andere mit Hausmannskost versehen, der
sonstige Unterhalt aber von anderen Ämtern, z. B. Grabow, beschafft
werden solle.

Die steten Beschwerdenüber die Dänen in Bützow wirkten schließlich
bei diesen so weit, daß sie mehr Entgegenkommenzeigten. Sie zogen ihre
Posten aus den Amtshöfen und Dörfern zurück und gestattetenauch, daß
Halberstadt und Eichholtz alle auf dem fürstlichenSchloß befindlichenGe-
mächerund Möbel durch einen Notar inventieren und die Gemächerdarauf
verschließen ließen. Herzog Friedrich hatte den Besitz des Ortes bereits
ausgegeben. Den 19. Dezember wurden die Mühlen und der Kornboden,

*) In einem Schreiben des Königs an Herzog Friedrich v. 16. Okt. 1676 wird an
Stelle dieser beiden Orte Tenimin genannt.



den der Oberstleutnant v. Ahrenstorf mit Beschlag belegt hatte, wieder aus-
geliefert, und wegen der Brandenburger in Zepelin erhielt Ahrenstorf von
Schack ein Schreiben, welchesdie Hoffnung ausdrückte, er werde sie nicht
einlassen. Anfang 1677 zogen sie ab. Allein kurz darauf traf ein
neues Schreiben von Oberst Schack ein, mit der Nachricht, er habe
Befehl, Bützow an Friedrich Wilhelm, falls dieser den Ort be-
setzenwolle, abzutreten, und dementsprechendwurden nun auch die Dänen
durch eine andere brandenburgischeAbteilung abgelöst, die übrigens den
Herzog Friedrich nicht wieder zurückführte. Bei der Übergabe des Ortes
trieben die Dänen die Schweriner Soldaten, die nun wieder auf dem
Schlosse lagen, mit Gewalt hinaus, wobei sie sogar Türen einschlugen.

Christian Louis empfing diese Nachrichten mit tiefer Verbitterung
und versuchte mit Hilfe schwedischerOffiziere in Hamburg sich im ge-
HeimenSchweden zu nähern. Daraus entstand das Gerücht, das auch den
Verbündeten zu Ohren kam, er beabsichtige,Bützow an die Schweden aus-
zuliefern. Eben dadurch wird auch der Kreisoberst Georg Wilhelm von der
Notwendigkeitder Besetzung von Bützow für den Feldzug gegen Pommer»
überzeugt worden sein, er tat also für Christian Louis weiter nichts, als
daß er ihm Schreiben an den König von Dänemark und den Kurfürsten
von Brandenburg übersandte, in denen er den Vorschlag machte, die
Festung mit dänischen, brandenburgischen, cellischenund mecklenburgischen
Truppen zu besetzen. Christian Louis aber behielt die Schreiben für sich,
da ihm diese Bedingung nicht anstand, und ordnete eine neue Absendung
nach Celle an, einmal, um Georg Wilhelm zu energischeremVorgehen in
betreffBützows anzuspornen und zweitens, um einen neuen Receß mit ihm
zustande zu bringen.

Es hatte Anfang Januar eiue „sehr beschwerliche"Verhandlung der
Regierung mit den Deputierten der Ritter- und Landschaft wegen Ver
pflegung der Lüneburger stattgefunden.^) Die Deputierten hatten aus den
Reverfalen nachzuweisengesucht,daß die Stände berechtigt seien, die Vor-
legung derartiger Vergleiche, auch Beratschlagung darüber mit den Land-
raten vor dem Abschlußzu beanspruchen. Andere wandten die Unmöglich-
feit vor, die geforderten Leistungen noch weiter zu tragen. Die Ritter-
schast bot zum Teil, besonders die in deu Ämtern Neustadt und Lübz,
ihre Güter mit dem wenigen dort gebliebenen Vieh an Zahlungsstatt an,
manche hatten ihre Güter schon verlassen. Ein besonderer Streitpunkt
war, daß die Räte nach ihres Herrn Befehl die Verpflegung der beiden im
Ratzeburgischenstehenden Kompagnien dem Herzogtum mit aufbürden
wollten, während die Deputierten sie zu übernehmen ablehnten.

*) Aus dem Jahre 1676 ist ein Konvoeationstag (für das ganze Land) nachzutragen,
der den 29. März begann. Es handelte sich um Bewilligung von Mitteln für die Be-
satzung, t>':e nach Abzug der fremden Truppen für Rostock von Landeswegen geworben
werden sollte. Die Fürsten verlangten 601) Mann, die Stände aber bewilligten nur 200
2 Kompagnien) und auch diese nur auf ein Jahr.



Trotz dieserWeigerung legten dieRäte, um zwischenihrer Ordre und
der Ansichtder Stände einen Mittelweg einzuschlagen, wenigstens die eine
Kompagnieaus dem Ratzeburgischenfort und zwar ins Amt Schwerin, er-
klärtenaber (den 9. Januar» dem Herzog,unmöglichkönnedas Land die Ver¬
pflegung für die Lüneburger volle sechsMonate tragen, man müsse bessere
Bedingungen vom Herzog von Celle erhandeln. Zu diesen Verbesserungen
rechnetensie auch die Entsreiung der Ämter Nenbukow, Mecklenburg und
Redentin von den Leistungen, die sie bisher den Dänen hatten liefern
müssen. Der Landrat v. Plüßkow und der Justizrat v. Plessen reisten zu
diesemBeHufe nach Celle.

Ehe die Verhandlungenabgeschlossenwaren, gab es noch einen neuen
Streit mit den Dänen in Wismar. In den ersten Tagen des April
rückten aus der Stadt 124 Mann unter Kommando eines Offiziers in
die Moidentiner Holzung und fällten dort die besten Eichbäume, die sie
fanden, um sie in Wismar bei neuen Pallisadenanlagen zu verwenden.
Dies wiederholte sichnoch mehrmals, im ganzen sollen 2000 Eichbäume
umgehauen sein. Hier aber trat endlich einmal der Kreisoberst Georg
Wilhelm, mit dem man Ende April über die neue Allianz*) einig wurde,
energischdazwischenund ließ durch seineTruppen die Abholung der Hölzer
verhindern.

Von einer anderen Unfreundlichkeit der Dänen wußte der Kanzler
Wedemann zu berichten, der den Kreistag in Braunschweig <der den
23. März begann) besuchte. Die Gesandtschaftvon Holstein-Dänemarkgab
hier ein Memorial ein mit dein Antrage, Herzog Christian Louis, der ver-
botener Verbindung mit den Reichsfeinden verdächtig sei, von Sitz und
Stimme im Kreistage solange auszuschließen, bis er sich beim Kaiser von
diesem Verdachte gereinigt habe. Dies hing mit einem Gewaltakt zu-
sammen, den sich die Dänen in Ratzeburg erlaubt hatten. Hier wohnte ein
Rittmeister Weißel, der früher in schwedischenDiensten gestandenhatte.
Ihn wollte Christian Louis benutzen, um an den ihm von früher her be
kannten schwedischenGeneral Grafen Königsmark ein Schreiben zu über-
senden, dessenInhalt nach seinenAndeutungen eineBitte war, Mecklenburg
mit einem Einfalle zu verschonen,**) und schicktedeswegen einen seiner

*) Auch Güstrow trat in eine Allianz mit Celle (datiert ». 30. Mai 1677). Nach

dieser verpflichtete sich Gustav Adolf gegen Garantie der Sicherheit seiner Lande und

Stellung seines Kreiskontingentes 45 000 Taler für die 6 Wintermonate zu bezahlen, ferner

zwei Regimenter zu Pferde in seinem Lande zu logieren, diesen Brot und Fourage zu

reichen, außerdem die Truppen, die den Sommer des Jahres an die pommerschen Pässe

zu verlegen sein würden (3000 Mann), mit notdürftiger Grasung zu versehen. Nach einem

Geheimartikel sollten von den 45 000 Talern 5000 Taler und außerdem der Betrag für

das Rauhfutter abgezogen, hiervon aber niemand etwas mitgeteilt werden (damit der volle

Betrag von den Ständen eingezogen werden konnte, ein Verfahren, das seitdem öfter be-

obachtet wurde''. Die Schweriner Regierung hatte sich verpflichtet, 84 000 Taler für

Lüneburg aufzubringen, wovon aber Futter und Brot in Abzug gebracht werden sollten.

**) Der Herzog sagt im Reskript v. 16. Mai, Not und Gefahr hätten ihn getrieben,

den Rittmeister nebst einem seiner Domestiken mit Schreiben an Graf Königsmark zu
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Diener mit dem Schreiben an ihn. Aber die Dänen bekamen Wind von
dem Brief, überfielen beide und griffen den Diener, den sie gefangen nach
Kopenhagen führten.

Hier entnahm man aus dessenAussagen, daß die Schweden einen
Anschlagauf Wismar und Glückstadtvorhätten und Christian Louis seine
Hand dabei im Spiele habe.^) Die Annahme des Antrages auf dem Kreis-
tage gelang es allerdings Wedemann zu hintertreiben, aber auf Christian
Louis blieb doch der Verdacht haften, daß er, der Franzosenfreund, mit
deren Verbündeten, den Schweden, in geheimer Verbindung stehe. Wie
wäre unter diesen Umständen daran zu denken gewesen, daß Friedrich
Wilhelm Bützow wieder herausgab? Er beantwortete ein in dieser Sache
an ihn gerichtetes Schreiben der beiden Kreisdirektoren, Georg Wilhelm
von Celle und August von Sachsen, den 22. April von seiner Residenz
Cölln aus mit den unverblümten Worten, er sei im Kriege mit Schweden
und müsse sich aller der Orte versichern, daraus den Feinden Vorteil, dem
Reiche, ihm und seinen Alliierten aber Schade und Gefahr zuwachsen
könne. Er könne Bützow nicht in die Hände jemandes liefern, von dessen
aufrichtiger Intention gegen die allgemeineReichssacheman nicht genugsam
und durch die Tat versichert, sondern vielmehr eines andern berichtet sei.
Sobald die allgemeine Sicherheit es leide, werde er Christian Louis deu
Ort gern und willig einräumen, bis dahin möge man ihn zur Geduld
mahnen.

4. Westrafnng des Abfalles von ZZützow, Erneuerung des Ständeprozeffes,

ßavinetskrisis in Schwerin, Wedemauns Alu cht.

Dieser Zeitpunkt der Räumung kam indessen doch noch eher, als man
nach diesem Schreiben hätte erwarten sollen. Anfang Juli zogen die
Brandenburger aus Bützow ab, und Christian Louis war wieder Herr in
seiner Festung.

Nun galt es, die Rädelsführer bei dem Abfall zu strafen. Schon
längst hatten die Bützower in Suppliken um Verzeihung gefleht. Ihre
erste Bittschrift ist vom 10. Januar 1677 datiert; sie bekennendarin, durch
welchenZwang sie zu dem Eide genötigt seien. Der Herzog ließ sie auf
Antwort warten und ließ auch Deputierte der Stadt, die im Mai nach
Hamburg kamen, nicht vor sich. Er gedachtedie Rebellion ernstlich zu be-
strafen, wenn die Brandenburger fort seien.

Bei den Verhören, die sogleichnachAbzugderselbenangestelltwurden,
zeigte sich der Bürgermeister Gabriel Helleburdt selbst am schwerstenbe¬

schicken „und aus voriger mit demselben ander Orten gepflogener Freundschaft die besorgte
Ruin zu deelinieren".

*) Dies ließ König Christian dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm melden, s. Urk.
und Aktenst. XVIII, S. 291. Auch von Werbungen, die Christian Louis damals soll be-
trieben haben, ist die Rede.
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lastet; viele bezeichnetenihn als den Anstifter der Treulosigkeit. Er wurde
also als Verräter zum Tode verurteilt und hingerichtet").

Zwei andere Ratsherren, der geweseneBürgermeister Statius und
der Ratsverwandte Gildemeister, kamen mit einer Geldstrafe und Amts-
entsetzung davon, ebenso der Kommandant von Bützow, Kapitänleutnant
Trapmann. Die Bürgerschaft mußte. öffentlich Abbitte tun. So war
denn endlich der schlimmsteStreich, den je Christian Louis von einem
seiner Verwandten hat erleiden müssen, wieder gut gemacht. Herzog
Friedrich hatte schonlängst einzulenkengesucht,aber Christian Louis ver-
zieh eine Kränkung nicht leicht: er wies alle Sendboten und Schreiben des
Bruders zurück, sandte in Stadt und Amt Grabow von den infolge der
Allianz im Lande stehendenLüneburgern schon im Jahre 1676 eine volle
Kompagnie und ließ die Alimentgelder fortdauernd einbehalten, obgleichein
kaiserliches Reskript schon den 26. Februar 1677 Wiederaufnahme der
Zahlung anordnete. Auch verschiedeneVermittelungsversuche befreundeter
Fürsten blieben ohne Wirkung auf ihn, selbst einer von seiner Schwester
Sophie Agnes, die sonst bei ihm mit ihrem energischen Wesen manches
durchzusetzenwußte. Auch Herzog Friedrichs Gefühle gegen den Bruder
nahmen, obgleich er eingesehen,daß er zu weit gegangen sei, durch diese
schroffeHaltung nicht an Zärtlichkeitzu, und von beiden Seiten ward der
Prozeß in Wien mit Eifer fortgesetzt.

Dieses selbe Jahr (1677) erlebte auch die Erneuerung des
Prozesses der Ritter- und Landschaft. Im Mai hatte ein Kon-
vocationstag der Schweriner Stände stattgefunden, worin man neben den
84 600 Talern, die nach dem Rezeß an Lüneburg zu zahlen waren, noch
1566 Taler monatlich bis zu einem künftigen gemeinsamenLandtag zur
Unterhaltung der noch übrigen Schweriner Reichs- und Kreistruppen ver-
langt hatte. Die Deputierten aber hatten trotz aller Vorstellungen der
Räte abgelehnt; die Räte hatten mit Exekution gedroht, worauf die Stände
Appellation beim Reichshofrat gegen diese Zahlung einlegten.

Der Herzog erhielt die Nachricht hiervon in einer Relation vom
13. Juni, er blieb aber guten Mutes. „Unsere tandesfürstlicheAutorität
soll, so schreibt er den 15./25. Juni, der Sache schongewachsensein, es
erfolge auch am kaiserlichen Hofe darauf, was da wolle". Für ihn war
diese Forderung nur die erste von andern ähnlichen, er war entschlossen,
jetzt endlich durchzusetzen,was er von Anfang seiner Regierung an er-
strebt hatte: Das Recht, feine Stände zu besteuern, ohne Rücksichtaus
Landtage in allen Sachen, welchedie Sicherheit des Landes betrafen, also
für die Erhaltung der Festungen und den Unterhalt der Garnisonen, wie
auch für Gesandtschaften. Vorwärts trieb ihn neben seiner Überzeugung,
daß die Reichskonstitutionen ihn zu diesem Vorgehen berechtigten— wie

*) Als die Hinrichtung bereits geschehen war, traf ein Reskript des Herzogs ein,

(datiert von 14./24. November) in dem er anordnete, Hellebnrdt sei mit den Staupenschlag

zu belegen und dann zu ewigen Tagen des Landes zu verweisen.
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es denn ja der allgemeine Zug der Zeit war — auch die stete Geldnot,
sowohl in seiner eigenen Kasse, wie auch in der Renterei. Freilich auch
dieSteuerkraft des Landes hatte schwergelitten und erlitt in diesemJahre
noch eine neue starke Einbuße durch deu furchtbaren Brand, der den
11. August 790 Häuser der Stadt Rostockin Asche legte, ein Schade, der
um so schlimmer war, als wegen des Krieges sehr viele Einwohner des
Landes ihre kostbarstenSachen nach Rostockgebracht hatten, die nun mit

verbrannten*). Christian Louis aber war der Ansicht, daß das Land trotz
alledem seinen Forderungen genügen könne. Besonders erzürnte ihn, daß
die Stände für ihre eigenen Zwecke dem Vernehmen nach eine Summe
nnter sichzusammenbrachten. Dies hielt er für gänzlich verfassungswidrig
und befahl mehrfach, daß die gesammelten Gelder bei Strafe schleunigster
Exekutionihm nachHamburg eingeliefertwürden, ein Befehl, der, wie mancher
andere, allem Anscheinenach von den Räten nicht ausgeführt worden ist.

Den 7./17. Juli sandte er ein Memorial des Generals von Halber-

stadt, worin dieser nachwies, was für die Festung Dömitz an Material zu
beschaffensei, an die Räte mit den Begleitworten, Ritter- und Landschaft

sei zum Beitrag für die Garnisons- und Festungsunterhaltung vermöge
der Reichskonstitutionen offenbar verbunden, ob man sich aber bei dessen
Eintreibung gerade an die Landtage zu binden habe, die doch bei diesen
Zeiten ungewiß und langweilig, und folglich die Festungen bis dahin
in verwüstetem Stande ohne Garnison, Munition und Proviant stehen
lassen solle, „das alles will sichnicht reimen, sondern Wir würden dadurch
bei andern vernünftigen Leuten uns einer schimpflichenZensur unterwerfen
müssen". Er müsse auchbillig bei sich anstehen, ob der kaiserlicheHof sich
einer Cognition in so klaren, in den Reichssatzungenfundierten Sachen
zwischenObrigkeit und Untertanen mit Recht anzumaßen habe.

Im Betreff der Landtage aber waren und blieben die Räte, ins-
besondere der Kanzler Wedemann, anderer Meinung als ihr Herr. So
wenig wie Wedemann die Landtage liebte, die ihm soviel Zeit und Kraft
kosteten, so glaubte er doch den Boden der einmal bestehendenVerfassung
nicht verlassen zu dürfen, insoweit wenigstens nicht, als die Form des
Landtages innezuhalten sei, wenn auch vielleichtder fürstlicheLandtags-
abschiednicht nach den Wünschen der Stände ausfiel.

Also Christian Louis Forderungen wurden vertagt bis zum Land-
tag, der den 3. Oktober eröffnet ward, und zwar in Rostock, damit die
Stände zugleichGelegenheit hätten, den Zustand der Stadt durch Augen-
scheinkennen zu lernen und man beraten könne, wie man ihr zur früheren
Blüte wieder verhelfe.

Die Summen, die diesmal von den Ständen in der gemeinsamen
Proposition verlangt wurden, waren ganz außerordentlich hoch. Auf dem
Kreistage im Frühling des Jahres war für Reich und Kreis eine sehr be-

*) Der Brand ist eingehend beschrieben bei David Franck, Altes und Neues

Mecklenburg, Bd. XIV, S. 307.
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deutendeAuflagegefordert, der mecklenburgischeBeitrag dazu wurde, die
Werbungsgeldereingeschlossen,auf 140000 Taler berechnet;dazukam noch
eine bedeutendeSumme restierenderKreissteuernvon den letztenJahren, wo
jedeZahlung aufgehörthatte. Auf Grund der LüneburgerRezessehatte nun
dieSchwerinerRegierung 84 000 Taler bar zu zahlen, die Güstrowerneben
anderenLeistungen45 000 Taler bar, dafür hatte Lüneburg dieLeistungen
für das Reich und den Kreis übernommen,selbstverständlichaber nur die
laufenden, nicht die Reste aus den früheren Jahren. Also auch, wenn
man die Lüneburger Rezessezu Grunde legte, gelangte man zu einer
kaum geringeren Summe. Daneben traten noch die anderen üblichen
Forderungen auf: Unterhalt der Garnisonen, darunter jetztauch zweier
Kompagnien, die mit zwei lüneburgischenzusammen die Besatzungvon
Rostockbildeten,Zahlung der Kammerzieler,Fräuleinsteuern,Gesandschafts-
kosten und Reste der freiwilligenKontribution samt Zinsen. Daß alle
diese letztgenanntenPunkte diesmal zurückgestelltwerden müßten, darüber
werden die fürstlichenGesandtschaftenvon vornherein klar gewesensein.
Ihre Forderung betrug allein für die Reichs- und Kreissteuer nicht
weniger als 222 817 Taler, dazu noch2000 Dukaten Donativgelder,die
für HerzogChristianLouis gefordertwurden. Die Stände verstandensich
schließlichzu 200 000 Talern. Von der schwerinischenHälftedieserSumme
war aber noch die Quote für Wismar, Poel und Neukloster (etwa
13000 Taler) in Abzug zu bringen und monatlich1500 Taler, die die
Stände vom 1. Mai bis zum 1. September zur Verpflegung des
Schweriner Militärs vorgestreckt,also waren etwa 80 000 Taler als
mutmaßlicherErtrag zu erwarten, die größtenteils für die Zahlungen in
Celle(84000 Taler abzüglichder geliefertenFourage) gebrauchtwurden*).
Die Räte rieten deshalb,um zu sparen, zu Reduktionder zwei im Lande
noch vorhandenen Reiterkompagnien,die ja nun nicht mehr als Kreis-
truppen gelten konnten. Aber hiervon wollte Christian Louis nichts
wissen, ihm erschien die Kontributionssumme,die eine bisher ganz un-
erhörte Höhe hatte, noch nicht hoch genng, und er verlangte (den
17./27. Oktober), daß schondiesmal die Garnisonskostenund die übrigen
Forderungen— Dömitzhatte ihm allein im August und September wieder
1346Taler gekostet— „auf festenFuß gestelltwerden sollten", sonstdroht
er mit unfehlbarer Exekution, auch befiehlt er den 22. Oktober, daß
die Kontribution in die Kammer und nicht in den Landkasten ge-
brachtwerde, damit dann aus der Kammer neben der Bezahlungder Lüne-
burger auch der Unterhalt der Landestruppengenommenwerden könne.
Zugleich erneuerte sichin ihm sein alter Wunsch,die Kommunion auf-
gehobenzu sehen,ja er will sogarhierüber bei den Nimweger Friedens-
traktaten, die damals bevorstanden,mit Hilfe seiner Freunde, wie

*) In einem Schreiben aus Celle vom 16. November 1677 wird die für sechs
Monate zu zahlende Summe nur auf 61 710 Taler berechnet; hier sind jedenfalls die
Fouragelieferungen schon abgezogen.
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Englands ii. ct., Festsetzungengetroffenwissen. Sein Kanzler Wedemann

trug sich nicht mit solchenHoffnungen, ließ vielmehr in dem Schreiben,

das er um dieseZeit (den 3. November) auf seines Herrn Geheiß an den

König von England entwarf, die Kommunion klüglichaus. Und auf dem

Landtage war die Kontribution nicht höher als auf 200 000 Taler zu

treiben.

Selbst diese Bewilligung ward von den Ständen noch an manche

Bedingungen geknüpft. Man wünschteauch jetzt wieder, die gebräuchliche

Exemtion der fürstlichenBeamten sowie der Kirchen-und Schuldiener, die

ja überhaupt den Ständen ein Dorn im Auge war, beseitigtzu sehen.

Ferner wünschteman bessereSicherheit, als die lüneburgischenHäuser sie

gewährten, und Aufhören der Kreissteuer, wenn die Garantie nicht ge-

leistetwerde, und als man fürstlicherSeits im Landtagsabschiedauf alles

dies keine Rücksichtnahm, wandten sich die Stände wieder mit einer

Appellation an den Kaiser.

Waren dem gegenüber die beiden Regierungen unter sicheinig, so

entstand dochsogleichwieder die Gefahr einer Entzweiung zwischenihnen

dadurch, daß Christian Louis bei seinem Willen, die Kontribution nach

Schwerin einliefern zu lassen, beharrte, während man in Güstrow sich

hierin der bestehendenVerfassunganzubequemenfür richtiger hielt. Schon

den 17. Dezember erkundigte sich deshalb die Güstrower Regierung, ob

und warum man in Schwerin so verfahre; es werde dadurch „die Zw

sammensetzunggänzlich getrennt werden, und Herzog Gustav Adolf werde

der Ritterschaft,wenn sie sichbeschwere,Beifall geben müssen."

Christian Louis ließ sich dadurchnicht schrecken,vielmehr droht er

den Dezembe ûachdemer seine sicherfundierte Stellung gegenüberden

Klagen der Stände betont, in einer eigenhändigenNachschrift: „Es ist

noch viel in mente, welches mit der Zeit den widrigen Ständen soll

reprochiert werden". Besonders richtet sichsein Zorn auf den Syndikus

Radow und den Bürgermeister Liebeherr in Rostock,die rechtskundigen

Berater der Stände bei ihren Prozessen; sie „sollen wissen", fährt er nach

den obigen Worten fort, „daß Ich und nicht sie Herzog von Mecklenburg

bin. Ich will ihnen weisen, was es auf sichhat Herr und Knechtvon

einander zu führen und dessenrechtmäßigerVerordnung sichzu widersetzen,

und am kaiserlichenReichshofratzu denegieren,so daß sie Mich in Meiner

Souveränität turbieren wollen" — „es soll und muß nicht anders sein,

und wills nicht anders gehalten wissen, stet mea voluntas pro

ratione (ganzim Stil LudwigsXIV); viclete, qualis sim et aliter non

ero quamdiu vixero."

Ahnlich treten seine autokratischenNeigungen darin hervor, daß er

ein Zugeständnis, das die FürstlichenGesandtschaftenin Rostock gemacht

hatten, nämlichdie Akzisevorläufig zu erlassen,anzuerkennensichweigerte,

vielmehr ausdrücklich(den 13./23. Dezember)befiehlt, mit deren Erhebung



in alter Weise fortzufahren. Ihren Ertrag will er zum Unterhalt der noch
übrigen Truppen verwandt wissen.*)

Das Güstrower „impertinente" Schreiben fertigt er den 21./31. De¬
zember mit den Worten ab: „Was geht es Güstrow an, wo und au
welchemOrt Wir Unfern Anteil der Kontribution erhebenlassenwollen?"
nachdemer sich vorher in längerer Ausführung wieder einmal über die
Kommunionergangenhat: „Die KommunionlassenWir auf ihren Würden
und Unwürden bestehen. Wir wollen und könnenUns durchausnichtvon
GüstrowscherSeite dieHände also binden und Uns solcherGestalt gouver-
nieren lassen, daß Wir nichts aus freiem Willen, als mit Consens
GüstrowscherSeiten tun sollen, Unsers sel. H. Vaters Fürstl. Gn. feint
nicht befugt gewesen, eine solche präjudicierliche Landesteilung vorzu-
nehmen.Wir feint auchder ältestevom Hause und wollenUnsere Stände
nach unseremGutbefindenallein regieren" usw. Und gegendieOpposition
der Ritter- und Landschaftsuchter auswärtige Stützen, außer Lüne-
bürg hofft er (s. Reskr.v. 21./31. Dezember)auf Kursachsen, mit dem
Lüneburg damals in Allianz stand. Bei solchenAussichten glaubte er
destofester darauf bestehenzu sollen,daß die Kontribution in die Kammer
gezahltwerde. „Wir wollenmit nichtensolchesGeld erst aus dem Land-
tasten erbetteln, der Vetter kann desgleichenseinerseits tun, und das
Seinige erhebenlassen,und wohin Er will, verwenden,welchesWir Ihm
ebensowenigstreiten,als Wir gemeint sein. Uns wegen des Unsrigenetwas
vorschreibenzu lassen."

AlleinseineBefehlenachSchwerin zu zahlen, fandenbei der Mehrzahl
keine Beachtung, es wurden in dem ersten der drei Termine (noch
Ende 1677) nur 3000 Taler in Schwerin eingezahlt,das übrige in Rostock.
Wenn der Herzogauf seinemWillen bestehe, so befürchtendie Räte, daß
die Stände den zweiten und dritten Termin der Kontribution nicht be-
zahlenwürden, und über die Akzise,sowieüber des Herzogs Absicht, für
seine eigenenTruppen nocheine besondereSteuer eintreibenzu lassen,ur-
teilen sie, sie müßten es zwar geschehenlassen,aber bekennen,daß sie „der
Sache nicht gewachsenseien, nochminder selbigeam kaiserlicheHosejusti-
ficierenkönnten."

Die Stände, die ihre Appellationgegenden Landtagsschlußschonan
denReichshofratabgeschickthatten, als auch dieAkzisefragewiederbrennend
wurde, sandten soforteinen Expressennach, um auchwegender AkziseBe¬

*) Die Räte berechnen die Kosten für den Unterhalt der zwei Reiterkompagnieu,

sowie der Garnisonen zu Schwerin und Bützow — die eine in Rostock stehende Kompagnie

ist hier nicht genannt, sie wurde von Kreiswegen erhalten — 1200 Taler für Kleidung

eingeschlossen, auf 17 178 Taler fürs Jahr, die sie durch die Kollekten des Fürstentums

Ratzeburg, von ihnen auf 5700 Taler angegeben, und die des Fürstentums Schwerin, die

auf höchstens 20 000 Taler geschätzt wurden, decken wollen. Der Herzog wollte aber die

Kollekten aus den beiden Fürstentümern durchaus von der Landeskontribution getrennt

wissen und selbst behalten.

Wagner, Herzoo Christian. jq
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schwerdeeinzulegen,worüber ChristianLouis sichmit den Worten ausläßt:

„Die Ritter- und Landschaftsoll mit ihren Prozessenzu Wien nichts aus-

richten,denn ich sie viel härter als jemals anstrengenwerde und von ihnen

praestanda durchaus haben will, ihnen auch ganz kein condominium

verstatten will." Die erneuten Remonstrationenseiner Räte ziehen diesen

eine sehr scharfeÄußerung seiner Unzufriedenheitund Ungnade zu.

Darauf stellen die Räte ihm die Kabinettsfrage (den 23. Januar

1678), und zwar sprachenauchsiedurchaus unverblümt. Sie bedauern von

Herzen, daß sie mit ihren pflichtschuldigenund getreuen Remonstrationen

nicht erhört, sondern angewiesenwerden, „dasjenige, was dochden Stich,

so wahr Gott lebet, nicht halten wird, sonderneinen schädlichenEvent nach

sich ziehen muß, und allen redlichen Ministris unmöglich und unver-

antwortlich ist, ohne einzigesRückdenkenzu effectuieren." „Wir können

endlich nicht anders, denn daß wir mit untertänigstemRespect bitten,

Ew. Durchl. wollen alles denjenigen überlassen, die solche prin-

cipia führen." Sie bieten sich zu einer Konferenz in .Gegenwart

des Herzogs selbst an, um das für und wider zu erwägen, „da denn

Ew. Fürstl. Durchl. in der Tat erfahren würden, daß ihre principia

weder in jure noch in facto gegründet." „Wir nehmen," fahren sie

dann fort, „Ritter- und LandschaftPartei gar nicht, als dazu sichwohl

anderefinden, unsere actiones werden auchschonein weit anderes dartun,

allein weil Ritter- und Landschaftallbereit den Vorteil ex processu für

sichhat, so mögen die LeUtenoch erst geboren werden, welchedie Sachen

in den höchstenGerichten allerdings defendierenund glücklichausführen

können; Ew. Durchl. aber aufs schlüpfrigezu führen, weitläufigeDinge zu

raten, zuletzteinen Verweis von höheren Orten, wohl gar die den man-

datis Caesareis inserierte schwerePön über uns zu ziehen, will nicht

allein uns, sondern allen ehrlichenMinistris sehr bedenk-und beschwerlich

fallen." „Der Allmächtigeverleihe,daß Ew. Fürstl. Durchl. diejenige, so

zu dero Nutzen und Besten, nach Gewissen raten, erkennen, von denen

differierendenseparieren,diejenigeWege allein, so zu ihrer eigenen Tran-

quillität dienen, um so viel lieberapplacitierenmögen. ErgebenEw. Fürstl.

Durchl. damit Göttl. Gnadenhut zu allem selbstverlangendenFürstl. Hoch-

wesen, zu einer besseren und gewierigen von uns nehmenden

Opinion." Und in ähnlichemSinne schrieb der Kanzler noch einmal

für sichselbstde.n30. Januar.

So stand der Herzog vor der Alternative, nachzugebenoder seine
Räte zu entlassen. Tüchtige Beamte aber waren selten, und irgend einen
Fremden, der die mecklenburgischeVerfassungnicht kannte, sogleichan die
Spitze der Geschäftezu stellen, war dochsehr bedenklich..Christian Louis
trat also vor dieser Festigkeit seiner Räte den Rückzugan, freilich, wie
immer, so auch jetzt in der Hoffnung, ein andermal seinemZiele näher zu
kommen. Er antworteteauf das Schreiben vom 23. Januar den 27. des-
selbenMonats: „Weiln doch allenthalben erhellet, was Uns vor Diffi-
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cultäten von Unfern bösenRitter- und Landschaftgemachetwerdenwollen,
uud daß Wir alles, bis zur andern und bequemern Zeit in
statu quo bewenden lassen müssen, der sicheren Hoffnung
lebend, es werden sich mithin noch andere Mittel, umb einmal
zu Unser rechtmäßigenSouveränität zu gelangen. Unsere widerspenstige
Untertanen aber zu ihrer Pflicht und Abtragung Unser rechtmäßigen
Prätensionen zu bringen, präsentieren. Solcher Gestalt Wir Euch
alle Sachen, weswegen man bisher in verdrießlicherContention und
Unlust gestanden, dahin auftragen und an Euch remittieren, daß
Ihr nach Euren geleistetenEid- und Pflichten, also darin verfahret, wie
Ihr es am bestenwissetund könnet,und vor Uns allemal zu verantworten
Euchgetrauet, und dieunbilligen Prozeß dadurch abgestellet werden
mögen."

Die Räte erhielten dieses Reskript noch Ende Januar, als gerade
die Deputierten der Stände in Schwerin waren. Sie antwortetenhoch-
erfreut, sie würden sogleichdie Beschwerden,besonders im Akzisewesen,
völlig abtun und „zu vorigenWegenreducieren". Unter diesenUmständen
hat man den Eindruck, als wenn ein kaiserlichesReskript, das den
15. Februar erschienund die Herzögemahnte, die Landständegegen Recht
und Verträge und das Herkommennicht zu beschweren,für den Schweriner
Herzog kaum noch nötig gewesenwäre. Allein schonMitte Februar hat
sich ChristianLouis' Ansicht wieder geändert. In einem Reskript (vom
16.26. Februar), in dem die Rede ist von Steuereutfreiuug des Amtes
Mirow, wo Johann Georgs Witwe wohnte, ordnete er, nochnicht ganz
mit sich einig, ob er die Entfreiung bewilligenwill oder nicht, für den
Fall, daß er es täte, an, Ritter- und Landschaft solle das betreffende
Quantum auf sichnehmen, die fürstlichenÄmter aber keineswegsdazu bei-
tragen. Dabei reißt ihn der Groll über die Stände zu den Worten hin:
„Wir wollenmit Nichtenunter der Stände noch einiges MenschenVor-
mundschaftleben, sondern sie sollen tun, was wir wollen, und gleichwie
andere Stände die onera regiminis tragen, so sollensie es auch machen
und alles in Unsere Kammer liefern, sonsten sein Wir ja in
keiner rechten Souveränität, welche Wir doch absolute prä¬
tendieren."

Auchdieser Befehl blieb unausgeführt und die Räte machten,so viel
ersichtlich,auch keinerleiAnstrengungen, seine Ausführung zu erzwingen.
Einen Monat später entfernte sich Wedemann heimlich von seinem
Posten und reiste nach Hamburg, ohne jedochhier den Herzogauszu-
suchen. Des Herzogs Unmut über seinen Kanzler hatte sich in der
Zwischenzeitseit dem letztenscharfenBriefwechselnochgesteigert,und es
hatte nicht an solchengefehlt,die ihn nochzu schürengesuchthatten. Auch
davon abgesehen,war der schroffeGegensatzder Anschauungen,der zwischen
den beidenMännern über die den Ständen gegenüber zu beobachtende
Politik bestand, in der Tat auf die Dauer unversöhnlich. Im einzelnen

10*
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hatte der Herzog seinemKanzler den letztenLandtagsschluß— mit dem

Zugeständniswegen der Akzise—, den Wedemann „für seinen Kopf" er-

lassen, ohne ihn dem Herzog mitgeteilt zu haben, sehr übel vermerkt, und

wenn er dann auch vor der geschlossenenPhalanx seiner Räte zurückge-

wichen war, so trug eben dies sichernicht dazu bei, seine Zuneigung für

den Kanzler, der die Seele dieses energischenWiderstandesmar, zu erhöhen.

Unzufrieden war der Herzog auch darüber, daß Wedemann ohne sein

Geheiß die Deputierten der Stände zu einer Abrechnungüber die Lüne-

burger Gelder nach Schwerin berufen, ein Akt, worin der Herzog einen

Versuchsah, das „Kondominium" den Ständen in die Hände zu spielen;

und den Argwohn des Herzogs hatte es erregt, daß Wedemann wiederzur

teilweisenAbschaffungder eigenenTruppen riet. Vollends verdächtigkam

ihm Wedemanns Verhalten gegenüber dem zu Anfang des Jahres ge-

machten Vorschlage der Lüneburger vor, »ach Bützow eine lüne-

burgische Garnison zu legen.

Dieser Vorschlag war veranlaßt durch einen Einfall, den Ende

Februar die Schweden unter Königsmark von Osten her über die Grenze

machten. Sie hatten zuerst Ribnitz besetzt, ließen hier eine Besatzung

zurück,der Rest — noch4000 Mann — rücktevon dort nach Südwesten

weiter nach Mecklenburg hinein an die Nebel- und Warnowlinie. Die

Lüneburger, die im Lande standen,zogen unter General v. Ende schleunigst

den Schwedenentgegen, und Herzog Gustav Adolf nahm 500 vvn ihnen
in Güstrow zum SchutzeseinerPerson wie seinerResidenzstadtauf. Ende
wollte den Feinden den Übergang über die Nebel und Warnow streitig
machen und ersuchte zu diesemZweckeum freies Durchzugsrecht durch
Bützowund Aufnahme in die Festung. Als General v. Halberstadt, der
selbstin Bützowwar, dies weigerte,äußerte sichEnde sehr ungehalten und
beschuldigtedenHerzogdes Einverständnissesmit den Schweden. Christian
Louis entschloßsichnun (den l./ll. März) zu gestatten, daß Halberstadt

sich im Notfalle der Assistenzder Lüneburger bediene, Georg Wilhelm
aber, der selbstmit 10000 Mann im Anzüge war, ließ neue Ansuchung
tun, seinenTruppen den Marsch durchBützow, so oft es dieNot erfordere,
zu gestatten. Christian Louis verwies auf sein Reskript an Halberstadt,
zu seinemÄrger aber riet Wedemann (den 8. März) zur Besetzungvon
Bützowvon Kreiswegen, was im Grunde nur ein anderer Name für
die Aufnahmeder Lüneburger war, und wiederholteseinenRat mit seinem
Kollegen Burmeister zusammen (den 13. März), der Herzog möge sein
Mißtrauen gegen Georg Wilhelm fahren lassen und sichauf dessenfürst-
liches Wort verlassen. Dies steigerte des Herzogs Mißtrauen, und er
mochte wohl in seiner schroffenWeise Drohungen gegen den Kanzler in
der Art jener Randzeichnung(S. o. S. 116) ausgesprochen haben, die
Wedemannzu Ohren kamen.

Andererseitsmag es dem Kanzler wider die Ehre gegangen sein, die
Schwankung,die der Herzoginnerhalbeines Monats in seinenAnordnungen
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über dieAkziseund dieZahlung der Kontribution gemachthatte, mitzumachen.
Er selbst schriebüber seineEntfernung aus Hamburg den 17. April: „Ich
bin der gänzlichenEntschließung, aus dem mecklenburgischenDienste, um
Rettung Gewissens, Ehre und guten Namens, nicht weniger
meiner Sicherheit zu gehen."

Als dem Herzog Wedemanns Flucht gemeldet wurde, schrieber, eben
durchdieselbein seinem Argwohn noch bestärkt, „man müsseintendiert ge-
mesen sein, ihn selbst als unter Vormundschaft zu halten, durch Unter
drückung seine Soldatesque und eingeratene Überlassung der Festung
Bützow an andere ihn nicht aufkommen zu lassen, sondern sich eigener
Autorität über ihn anzumaßen", „itzo da man sich solchesZwecksverfehlet
stehet und die bestenEffecten von der Hand geschasfet,hat man sichzu
subducieren gesucht."

Die übrigen Räte waren über Wedemanns plötzlicheAbreise sehr
überrascht, sie stellten ihm das Zeugnis aus, daß er „des Fürstlichen
Haus und Landes negotia ad unguem wisse" und „sattsam Meisterschaft
und Experienz habe", und versichern, nimmer glauben zu können, daß er
„in seinen consiliis eine verborgene böse, zu Fürst!. Durch!. Suppression,
vielmehr eine gute Intention zu deren Conservation und Securität geführt
habe." Sie hoffen, daß der Kanzler sich ehestens wieder einfinden werde,
was aber so bald noch nicht geschah.

5. Einfall der Schweden, Besetzung von Mützow durch die Lüneöurger,

neuer Weceß mit Lüneburg.

Besser ging es übrigens auch nach Wedemanns Entfernung nicht,
vielmehr wußten sichdie Lüneburger «Anfang April) auf eigene Hand in
den Besitz der Festung Bützow zu setzen.")

Sie entschuldigten den Gewaltstreich damit, sie hätten die Festung
nur besetztzur Deckungihrer Truppen gegen fernere Einfälle der Schweden
wie zur Verteidigung des Landes. Es wurde dann mit dem Komman¬
deur der Lüneburger Feldarmee, General v. Chauvet, der Vergleich ge-
troffen, daß der MecklenburgerOberstleutnant (Meiling) das Kommando
in Bützow behalten solle. Allein als Chauvet weiter gerückt war, brach
General v. Ende sofort den Vergleich und trieb die Schweriner Besatzung
aus mit der Begründung, Oberstleutnant Meiling sei kurz vorher erst
Kapitänleutnant gewesenund sei keine so renommierte Person, um einem
solchenOrte mit 6—700 Mann Besatzung vorstehen und über so viele
Leute und erfahrene Offiziere kommandierenzu können.

Dieser schwedischeEinfall brachte noch einmal kriegerischeUnruhe
über Mecklenburg, während sonst den Winter über nur die vertragsmäßig

*) Der Herzog schob auch hierfür die Schuld auf Wedemann, der habe „solches mit
ihnen (den Lüneburgern) durchgekartet" (Reskr. u. 5/15. Mai).
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zu verpflegendenLüneburger Kompagnien, an Zahl 21, im Lande gestanden

hatten und ein — ebenfalls im Februar — beabsichtigterDurchzug däni¬

scher Völker aus Betrieb der Lüneburger unterblieben war. Von Ribnitz

aus machten die Schweden zuerst Miene, Rostockanzugreifen, wozu sie sich

mit Geschützen,Mörsern und Pechkränzen ganz wohl versehen hatten, sie

unterließen es dann aber und rückten gegen die beiden Pässe von Wolken

(an der Nebel) und Rühn (an der Warnow) in der Nähe von Bötzow.

General v. Ende gab beide auf, da man ihn in Bützow nicht einlassen

wollte. Königsmark machte den 28. Februar vor Wolken halt und ließ in

der Erwartung, daß er hier Widerstand finden werde, in der Nacht eine

Schanze auswerfen und mit Geschützen,besetzen. Als er aber merkte, daß

die Gegner fort waren, ließ er die — abgeworfene — Brücke erneuern

und marschierte hinüber. Nach Bützow sandte er den 1. März einen

Trompeter mit der Frage, ob der Ort von Lüneburgern besetztsei. Als

dies verneint wurde — es war ja auch damals noch nicht der Fall — ließ

er den Ort unbehelligt und wandte sich nach Rühn, wo er ebenfalls die

zerstörte Brücke wiederherstellte. Den Lüneburgern sandte er 300 Reiter

nach und marschierte dann nach Schwann an Bützow vorüber.

Durch einen zweiten Abgesandten an den General v. Halberstadt nach

Bützow ließ er um Entschuldigung wegen seines Einbruchs bitten und ver-

sprechen,Mecklenburg schonenzu wollen. Die Truppen werden von Halber-

stadt als ein „herrliches Volk" geschildert, auch scheinensie gute Ordnung

gehalten zu haben. Aber Lieferungen gab es wieder in erschreckender

Höhe: Der schwedischeKriegskommissar verlangte von Ribnitz aus allein

aus dem Schweriner Lande bis zum 5. März 25 000 Pfund Brot,

1400 Tonnen Salz, 160 000 Scheffel Hafer oder Gerste und für die

Generalität und die anderen hohen Offiziere eine bedeutende Quantität

Kälber, Lämmer, Hühner, Eier, Butter, Fische und was sonst nötig, dann

noch zur Fertigung von einer Anzahl Lunten 88 000 Liespfund guten

Flachses oder eine entsprechendeMenge Heede, 400 Pferde und 12000 Taler

baar! Wie viel von diesen Lieferungen wirklich geleistet ist, läßt sichnicht

feststellen. Vor dem Herzog Georg Wilhelm und dem General Chauvet

zog sichKönigsmark kurz nach Mitte März wieder zurück.
Auch für de» Durchzug der Lüneburger wurden zahlreichePferde

requiriert, die aber alle zurückgegebenwurden. Im Osten des Landes ver-

einigten sich die Lünebuvger mit den Brandenburgern, und beide zu-

sammeu brachen dann von Malchin aus nachDemmin aus (den 28. März).
In Pommern hatte im Jahre 1677 und in den ersten Monaten von

1678 der Große Kurfürst die glänzendsten Erfolge gewonnen, Stettin war

Ende 1677 gefallen, und nur der Nordwesten des Landes, von wo eben

Königsmarkgekommenwar, befand sichnoch im Besitzder Schweden. Trotz-

dem hielt man es für nötig, um sich für den Rest des Feldzuges gegen

Wiederholung solcherÜberraschungen besser schützenzu können, die Festung

Bützow zu besetzen,was die Lüneburger, wie oben schon erzählt ist, zur

Ausführung brachten.
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ChristianLouis wollte feierlichstprotestieren und sichseineSatisfaktion
wegen allen Schimpfs und Schadens reservieren, seine Räte aber blieben,
auch ohne Wedemann, bei der schon vorher geäußerten Ansicht, daß es
ganz vorteilhaft sei, durch die Lüneburger die Festung Bützow ausbessern
zu lassen, was notwendig mar, sollte sie in verteidigungsfähigen Zustand
gegen einen ernsthastenAngriff gebracht werden. Die Lüneburger gingen
denn auchungesäumt ans Werk, 100 Mann arbeiteten täglichund 8000 Palli
saden wurden dazu verlangt und auch geliefert.

Als Königsmark schon seit Wochen fort war, kam ein kaiserliches
Schreiben, das, veranlaßt durch den Einbruch der Schweden, an alle Reichs-
stände von der Weser bis an die Ostsee gerichtet war, mit dem Befehle,
das Kreiskontingent zusammentreten zu lassen, um die Schweden gänzlich
vom Festlande und selbstvon Rügen zu vertreiben.

Christian Louis drang nun wieder darauf, daß schleunigstvon Ritter-
und Landschaft Gelder zusammenzubringenseien, um Truppen zu werben
und zu unterhalten, damit dem kaiserlichenReskript Genüge geschehe.

Aber wie sollten die nötigen Summen aufgebracht werden, da das
Land in der Tat schon sehr angestrengtwar? An die Lüneburger sollte»
sechs Monate lang je 14 000 Taler gezahlt werden; obgleichman die ge-
lieferten Brote und Futterportionen von der Zahlung in Abzug gebracht
hatte, so fehlten dochnoch für die Monate bis Ende Februar 3533 Taler,
und vor allem fehlte die ganze Zahlung für März und April, also
28 000 Taler. Und Christian Louis' Versuch, die Kosten für den Durch-
zug der 10 000 Mann nachPommern — sie wurden auf 3000 Taler ver-
anschlagt— von den 84 000 Talern abziehen zu lassen, stieß auf den ent¬
schiedenstenWiderspruch bei den im Lande stehenden lüneburgischenOssi-
zieren, die erklärten, sie könnten sich, was andere verbraucht hätten, nicht
von ihrer Gage abziehen lassen. Da Mitte April für diesen Monat und
den März noch nichts bezahlt war, so fingen die lüneburgischenOffiziere
schonan, ihren Bedarf durch Exekution einzutreiben, so in Gadebusch,wo-
rüber eine Supplik der Betroffenen Klage erhob.

Den 25. April fand nun ein Konvent der ständischenDeputierten
statt, wo man ihnen die verschiedenstenGeldforderungen vorlegte. An der
Spitze dieser Liste stand das Donatio von 2000 Dukaten, das Christian
Louis auf dem letzten Landtag versprochenwar. Es lag im Landkasten
bereit und, um es zu heben, bedurfte es nur einer gemeinsamenDeputa¬
tion von Schweriner und Güstrower Beamten nach Rostock.

Zweitens wünschte Christian Louis Ersatz für die Präsente, die die
Offiziere der Alliierten der Sitte gemäß erhalten hatten, ferner die gestellten
Pferde u. a. Die Deputierten wiesen diese Forderung nicht ab, baten
aber um Aufschub, bis die gegenwärtigen Beschwerdenin etwas gehoben

seien. Der dritte Punkt betraf die Zahlung an dieLüneburger; die Summe

für den März wurde assigniert, für den April aber baten die Deputierten

um Aufschub von 14 Tagen, sie erhielten indessennur acht. Aber den
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Truppen, vermochtendie Räte, die ihr äußerstes versuchten, nicht durch-

zusetzen. Die Deputierten blieben dabei, daß hierüber nur auf einem

Landtage verhandelt werden könne.

Der Herzog fand hierin (den \y°- „eine große und unverant-

wörtlicheWiderspenstigkeit"und verlangte sogar die Namen der Deputierten

zu wissen, um sich „diese Gäste" zu merken und es ihnen „bei gelegener

Zeit wiederum zu gedenken".
Die Lüneburger Zahlung wurde mit Mühe und Not annähernd zn-

sammengebracht. Ein Vorteil, den die Lüneburger Garantie brachte, war

die Abwendung eines Durchzuges von Brandenburger Truppen, die übrigens

vom Schweriner Gebiet nur das Amt Lübz berührt hätten.

Für den Sommer rückten (im Mai) die Lüneburger größtenteils ab,

bis auf die Besatzung von Bützow und eine Kompagnie Reiter, die

Konriere stellen sollte und für die nur Wohnung und Grasung gewünscht

wurde.
Inzwischen waren längst, während in Pommern der Krieg fortgeführt

ward, Friedensverhandlungen in Nimwegen im Gange. Christian Louis

hatte den lüneburgischenRat Müller mit der Vertretung seiner Interessen

beauftragt, der, wenn er nicht dort war, durch seinen Schwager Di'. Besse!
— sonst in Speyer — vertreten wurde. Auch Rostock schickteeine be-

sondere Gesandtschaftnach Nimwegen.

Christian Louis knüpfte an die Friedensverhandlungen die weit-

gehendstenHoffnungen. Nicht nur, daß er Schadenersatz für die Kosten,

die der Krieg dem Lande gemachthatte,*) erwartete, z. B. in der Art, daß

Wismar wieder an Mecklenburgzurückgegebenund der Warnemünder Zoll

beseitigt werde, sondern er hoffte, mit Hilfe seiner Freunde die gesamten

Verhältnisse im Lande in seinem Sinne umgestalten, die Restitution der

verpfändeten Ämter, die Vernichtung der ihm so verhaßten Reversalen, die

Aufhebung der Kommunion im Friedenstraktat durchsetzenzu können; auch

die vollständige Zahlung der im Westfälischen Frieden versprochenen

200 000 Taler wollte er zur Sprache bringen, auf die erst je 50 Römer-

Monate für jede Landeshälfte gehoben waren. Besonders setzte er seine

Hoffnung auf England, da die französische Freundschaft ihm gegen

Schweden nicht von Nutzen sein konnte. Selbst den päpstlichen Ge

sandten suchte er für sich zu interessieren, und nach England hatte er eine

Reise vor, die aber auf Abraten der Räte und, weil die Ereignisse sich
schnellervollzogen,unterblieb.

In diesen seinenErwartungen verhielt er sichgegenüberden Anfragen

von Güstrow, ob und wann man einen Landtag halten solle, ablehnend.

„Er sei nicht der Meinung," schrieb er den 6./16. Juli, „einige Landtage

*) Die Gesamtschüden werden »m diese Zeit nur für das Schweriner Land aus

1 060 7'J8 ReichStaler berechnet.



mehr zu halten, sondern vielmehr die Kommunion gänzlich auszuheben,

oder, wenn es ja zu diesem als zum letztenMale noch sein müßte, so sei

er geneigt, demselben persönlich beizuwohnen. Die Räte hielten (den

10.Juli) einen Landtag für nötig, weil sonst zu keinemGelde zu gelangen

sei, daraufhin antwortete er (den 13./23. Juli): „Mit dem Landtag kann

es endlich zu diesemMale, wenn es nicht anders zu machen, noch so

gehalten werden. Wir reflectieren aber aus der Communion zu sein und

Unsere Stände nach eigenem Gefallen zu eollectieren, keines Weges aber

den bisherigen alten Schlichenferner nachzuwaudeln."

Und weil er den Frieden für nahe bevorstehendhielt, so hatte er auch

keineNeigung, die Allianz mit Lüneburg zu verlängern, besonders da ihm

das Verfahren mit Bützow auf das Höchstemißfallen hatte; er sah darin

einen Versuch, „ein Dominium über ihn zu prätendieren," und trug sich,

obgleichGüstrow die Allianz mit Celle schon erneuert hatte, mit der Hoff-

nung, wegen seiner Lande „andere Mesures zu nehmen, daß es so viel

möglich verschontbleibe, denn er wolle nicht seiner Mitstände TribntariuS

sein." Die Räte raten dringend (den 7. August), die Allianz zu erneuern,

Lüneburg werde sichdie Quartiere nicht nehmen lassen, und er vor der

Einquartierung anderer Truppen der Alliierten nicht sichersein. Allein

er bleibt bei seiner Ansichtund sieht in dem neuen Güstrower Traktat eine

Handlung gegen die Kommunion, wie Güstrow deren schon viele be-

gangen.

Von neuem dringen die Räte auf einen Landtag (den 11. Septem-

ber) und malen dieFolgen, wenn man ihn nichtberufe, sehr schwarz;auch

Güstrow ließ wegeu Beschleunigungdes Landtages bei ihm anhalten. Er

verlangte aber, daß Güstrow sichverpflichte, mit ihm zusammen die Frage

der vorgeschossenenGarnisons- und Legationskostenauf dem Landtag wirk-

lich zur Endschaft zu befördern, „andergestalt er sich bei solchenDiäten

nicht weiter prostituieren könne," und ließ sich auch durch ein Schreiben

der Deputierten, worin sie mit Klage drohten, nicht einschüchtern, wieder-

holte vielmehr <den4./14. Oktober) seine Forderung, daß erst die Zahlung

der vorgeschossenenGarnisonskostensicherzu stellen sei, dies sei seine„end-

licheund wahre Resolution". Der Landtag unterblieb wirklich.

Übrigens erklärte der Güstrower Kanzler Schlüter, als er im De-

zember an Christian Louis gesandt wurde, um wegeu eines Landtages zu

verhandeln, Herzog Gustav Adolf habe ein eben so großes Verlangen, aus

der Kommunion zu sein, wie Christian Louis, aber es geschah trotzdem

auch damals nichts, um dieses Verlangen zu befriedigen.

Wegen der Lüneburger Allianz wiederholten die Räte ihre Mahnung

den 14. Oktober: Christian Louis könne seine eigenen Soldaten mit

einschließen und so accordieren, daß er keine Völker ins Land

nehme. Auf dieser Grundlage erklärte sich endlich der Herzog den

18./28. Oktober bereit, mit Celle wieder in Verhandlung zn treten. Ehe

man hiervon Nachricht nach Celle geben konnte, traf in Hamburg schon
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ein Schreiben Georg Wilhelms (datiert vom 20./30. Oktober) ein mit der

Anzeige, daß die Truppen die Winterquartiere beziehen sollten, und der

Frage, ob Christian Louis, um wegen der Lüneburger Quartiere in

Mecklenburg die noch erforderlichen Verabredungen zu treffen, jemand

senden oder der Schweriner Regierung Vollmacht erteilen wolle. Hieran

mißfiel dem Herzog wieder die Auffassung, die zwischen den Zeilen

hindurch blickte,als wenn die Einquartierung schon eine abgemachteSache

und Mecklenburg dazu verpflichtet sei. Er verlangte, es solle betont

werden, daß die Leistung keine Schuldigkeit, sondern eine freiwillige sei.

Neuen Anstoß nahm er daran, daß Lüneburg sich dazu hergab,

Herzog Friedrich bei einer neuen Verletzung seines Souveränitätsrechtes

behilflichzu sein. Diejenigen Bürger von Grabow, die früher den Eid

an Friedrich nicht hatten leisten wollen, hatten sich aus Furcht vor seiner

Rache an die Schweriner Regierung mit der Bitte um Schutz gewandt.

Herzog Friedrich hatte nun einen Lüneburger Sergeanten mit etlichen

20 Mann nach Grabow kommen lassen und sie in die Häuser dieserBürger

verlegt. Von seinen eigenen Leuten hatte er die Tore besetzenlassen, daß

niemand herauskomme. Dazu hatte er den Apotheker in Arrest nehmen

und nach dem Schlosse bringen lassen. Dies war ohne Zweifel ein Ein-

griff in des regierenden Herzogs Hoheitsrechte, und Christian Louis hatte

nicht Unrecht, wenn er (den bei den Traktaten bedingt haben

wollte, daß Georg Wilhelm die Leute sofort aus Grabow abfordern und

sich eigenmächtigerVerlegung seiner Truppen innerhalb des Schweriner

Territoriums gänzlichbegeben sollte.
Am besten ließ sich dies alles verhandeln, wenn jemand nach Celle

selbst gesandt wurde, und die Räte hatten dies auch längst vorgeschlagen

und zwar hatten sie, da bei ihrer geringen Anzahl*) von ihnen keiner ent-

behrlich war, den Landrat v. Plüßkow in Vorschlag gebracht, dem sie das

Zeugnis geben, er sei ein redlicher, gewissenhafterMann, „einer von den

Stillen im Lande" und Christian Louis getreu. Außerdem war gerade

Plüßkow am Lüneburger Hofe gut bekannt und wohl gelitten. Dem

Herzog aber erschienes bedenklich,den Inhalt der Traktaten durch Plüßkow

den Ständen bekannt werden zu lassen. Dazu kam noch eine Schwierigkeit,

die ihn in große Verlegenheit brachte: seine Gemahlin machte in

diesem Herbst eine Reise nach Celle.**) Christian Louis wünschte

*) Christian Louis hatte wieder einen Vizekanzler, Garmers, für Wedemann, in

seinen Dienst genommen, der sich aber wenig bewährte.

**) Sie kam Anfang Oktober und wurde schon an der Grenze, in Osnabrück, prächtig

empfangen, in Celle wurde sie von Georg Wilhelm persönlich eingeholt. Ihre Lakaien

waren in mecklenburgische Livree gekleidet, und sie hatte eine große vergoldete Karosse

mit dem Wappen ihres Gatten und dem ihren bei sich. Sic blieb bis Mitte 1679. Von

Celle aus hoffte sie Gelegenheit zu finden, sich ihrem Gatten zu nähern. Als er ihr keine

bot, schrieb sie ihm kurz vor ihrer Abreise einen Abschiedsbries (datiert vom 13 Juli>, worin

sie ihm ihr Bedauern ausdrückt, daß er ihr nicht gestattet habe, ihn aufzusuchen; trotz der

unverdienten Behandlung, die sie von ihm erfahren, könne nichts sie hindern, ihr ganzes
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aber nicht, daß jemand der Seinigen zu ihr in Beziehnngtrete, wohl weit
er fürchtete, daß die Herzogin über sein Betragen gegen sie klagenwerde.
Da es aber andrerseits nicht ohne Bedenken war, wenn ein schwerinischer
Abgesandterin Celle dieHerzoginganz ignorierte, so konnteer sichzu der
Absendungnicht entschließen.

Inzwischenward die GrabowerFrage nochdringender. Gegen Ende
Oktoberließ HerzogFriedrich den ältestenBürgermeisterdurch achtMuske
tiere gefänglichaufs Schloß bringen und darauf die Stadttore verschließen.
Auf die erneute Beschwerdebei Lüneburg kam die Antwort, die Leute in
Grabow seien auf Befehl Georg Wilhelms dorthin kommandiert,um den
Ort vor fremder Einquartierung zu schützen. Hiermit war der Anstoß
nicht beseitigt,Georg Wilhelmzeigtesichaber geneigt,zwischenden beiden
feindlichenBrüdern zu vermittelnin Bezug auf den Alimentprozeß,der in
Wien noch in vollemGange war. Dem gegenüberwar Christian Louis
wieder mißtrauisch. Die drei verbündeten Mächte, Brandenburg, Däne¬
mark und Lüneburg hatten erst jüngst Empfehlungsschreibenzu Gunsten
Herzog Friedrichs in Wien eingereicht,und dazu nun die Weigerung, die
Soldaten aus Grabow wegzunehmen!Wie könne er, Christian Louis, da
gutes Vertrauen zu der angebotenenVermittlung fassen?

Das Bedürfnis aber einer Einigung mit Lüneburg, wenn auch nur,
um schlimmereszu verhütes, wurde immer dringender. Die Truppen-
beweguugen aus Pommern begannen. Mitte November rückten Lüne-
burger Grenadiere ins Land ein, die auf Grund der vom Kaiser Lüne-
bürg erteiltenAssignation^)Quartiere beanspruchtenund sichin den Städten
Lübz und Dömitz einlogierten. Die Bagage und ein Train mit Ver-
mundeten wurde durchgeführt,Artillerie folgte. Der Kurfürst Friedrich
Wilhelm kam mit zwei Kompagnien Dragoner nach Doberan und hatte
hier den 20. November mit dem Dänenkönig, der schon vorher nach
Wismar gekommen war, eine Besprechung. Zugleich meldete sich in
Schwerin ein brandenburgischerQuartiermeisterund verlangte die Summe
von 1650 Talern, die von der Zeit vor zwei Jahren rückständiggeblieben
war. Hiergegen konnte vielleichtlüneburgischerEinspruchhelfen, ebenso

Leben an seinen Interessen Anteil zu nehmen. Trotz dieser Versicherungen hatte sie damals

schon, was mit der Zweck ihrer Reise nach Deutschland gewesen war, einen Prozeß beim

Reichskammergericht zu Speyer eingeleitet, von dem unten (Abschnitt VHI, 1) die Rede

sein wird.

*) Die kaiserliche Assignation war vom 2. November 1678. Darin wurden den

Herzöqen Georg Wilhelm und Rudolf August Christian Louis' Lande assigniert zu einer

Beihülfe, damit sie ihre Truppen in ihrem Bestände erhalten könnten, mit der Bedingung,

daß das Land, wo möglich, von wirklicher Einquartierung frei bleibe oder wenigstens die

Truppen die Quartiere nicht eher, als es von den Kaiserlichen geschah, bezögen. Bei dieser

Assignation waren die Dänen in Wismar vergessen, der Kaiser holte das Versäumte den

10. November nach mit der Anordnung, „es verstehe sich nach Anleitung der vorigjährigen

Assignation gleichsam von selbst, daß dem König von Dänemark aus Mecklenburg so viel

gereicht oder freigelassen werde, daß davon seine Besatzung in Wismar die zn Erhaltung

sotaner Festung erforderliche Notwendigkeit haben möge".
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gegen bcn bevorstehendenMarsch von mehreren brandenburgischenRe-
gimentern,die dann auchwirklich— acht an der Zahl — infolge der Für¬
sorge des Generals Ende durch das Stargardische und den Süden von
Mecklenburg- Güstrow unter Berührung von nur wenigen Orten des
Schweriner Gebietes durchgeführtwurden.

Somit begannen die Traktaten, uud zwar in Schwerin, wohin
der lüneburgischeKriegskommissarWackerbarth kam (Ende November».
Man war aber zuerst über die Bedingungen des Vertrages von beiden
Seiten sehr verschiedenerAnsicht. In denselben Tagen, wo man in
Schwerin verhandelte, befanden sich drei Bataillone Lüneburger (von
Pommern her) im Anmarsch,denenHamburg, Lübeckund Sachsen-Lanen-
bürg assigniertwar. General v. Ende ließ sie, in der Erwartung, daß in
kurzem der Vertrag abgeschlossensein werde, an der Grenze halt machen,
kamaber, als der Abschlußsichverzögerte,den 6. DezembernachSchwerin
und erklärte, er werde, wenn binnen vier Tagen der Vertrag nicht zu-
stände käme,nicht nur jene 3 Bataillone, sondern auch Kompagnienzu
Pferde und 2 Regimenter zu Fuß, die iin Güstrowschenstanden, ins
Schwerinschemarschieren lassen und in die fürstlichenÄmter verlegen.
Trotz dieses starken Druckes bemühten sichdie Räte noch einmal, bessere
Bedingungen, besondersErmäßigung der Summe von 84 000 Talern zu
erwirken,erhielten aber von Wackerbarthdie Antwort, es sei keineHoffnung
auf Erlaß. So willigtedenn endlich, den 13. Dezember, Christian Louis
in die 84 000 Taler, und den 14. Dezember, Morgens um 10 Ahr,
während die Lüneburger Truppen schonin Marsch waren und zum Teil
schonim Amte Schwerinstanden,um sichzwangsweisedort einzuquartieren,
kam der Vertrag zum Abschluß. Sofort erfolgte der Befehl zum Weiter-
marsch ins Lübeckscheund Sächsische,nur zwei bis drei Kompagnien zu
Pferde und zwei zu Fuß solltengegen Bezahlung den Winter im Lande
bleiben und zwar bei freier Disposition des Herzogs über ihre Quartiere
und völliger Exemtion von Ratzeburg; Garantie gegen jedermann, auch
Unterstützungbei den Friedensverhandlungenwurde zugesichert. Für die
zwei Kompagnienzu Pferde und zwei zu Fuß forderte Wackerbarthaller-
Vings noch eine besondereZulage von 10 000 Talern, worüber man sich
nicht einig wurde; im Falle des Friedensschlusseswurde Fortdauer der
Zahlungen noch auf zwei Monate nach demselbenausbedungen. Bützow
blieb noch von Lüneburgern besetzt*).

<>.StändcprozeffeHnde 1<>78nnt» Ä»fa»g 1<>79,Iriedensschtüsse,Lüne-
vnrger und Wrandenvurgerin» Lande.

Auf Grund dieser Abmachungentrat man Anfang Januar 1679 mit
den Deputierten der Stände in Verhandlungen über die Aufbringung der

*) Auch in Grabow befanden sich im März 1079 noch ein liineburgischer Offizier

mit 16 Mann außer einigen auf den Amtshöfen.



Summen, die für die Lüneburger ivie auch für die fürstlichenGarnisonen
erforderlich waren; auch über die Vorschüssean Kriegspräsenten und
andere Kosten, über Kammerzieler und Legationskostenwurde ver
handelt*).

Es fehlte von den beiden Seiten nicht an den gewöhnlichenRemon-
strationen,ExemtionenundProtestationen. Besondersbatendie Deputierten
um Berufung eines Landtages. Für die Kriegspräsente forderten die
Räte 10000, dann 8000 Taler, die Deputierten boten 3 bis 4000. Für
ChristianLouis' Truppen waren die Deputiertenerbötig1000 Taler Monat'
lich zu zahlen, auf ein halbes Jahr, aber unter der Bedingung, daß es
von der künftigenReichs-und Kreissteuerabgekürztwerden sollte.

Der Herzog erwiderte auf den Bericht über dieses Ergebnis den
15./35. Januar, die Stände hätten nichts darüber vorzuschreiben,daß er
die 1000 Taler zur Besoldungder Miliz verwendensolle, sondern sie ein-
sach zu seinen Händen zu liefern; die jetzigenLeistungenbeim künftigen
Landtag von der Reichs-und Kreissteuerabzukürzen,sei er nicht schuldig,
viel weniger seine Intention wegendes Landtags und wann er zu halten
sei, zu eröffnen. Die Reichs- und Kreissteuersei von der Verpflegung
der Miliz ganz verschieden,und es sei daher ganz absurd, was für die
eine bezahlt werde, von der andern abzuziehen,doch will er es sichge-
sallen lassen, wenn die 1000 Taler nicht anders zu erhalten seien. In
Betreff des Landtagesbleibt er bei seiner früheren Ansicht. Wenn endlich
einer gehaltenwerden solleoder müsse, so sei er entschlossen,ihm persön-
lich beizuwohnen,vorher aber mit Herzog Gustav Adolf hierüber und
„welcherGestalt das ganze Werk in weit bessereForm und Richtigkeitzu
bringen, gehörigeKommunikationzu pflegenund sich eines gewissenfesten
Schlusses zu vereinbaren". Sein Ärger macht sichin den Worten Luft:
„Was Uns alle diese von den Ständen vermerkende Opposition und
Widersetzlichkeitenfür Verdruß und Ärgernis verursachen,mögen Wir Euch
nicht genugsam schreiben". Schließlichüberläßt er, um von dem Ärger-
möglichstschnellbefreit zu sein, die ganzeSache den Räten, wie sie es am
besten wissen, nur will er die DömitzerGarnison eingeschlossenund die

*) Tie Güstrower Stände waren schon den 15. November 1678 versammelt. Sie
hatten auf einen Landtag gedrungen, und deswegen schon nach Wien appelliert (mit
den Schweriner Ständen zusammen den 13. November), schließlich aber (den 24. November)
sich bereit erklärt, eine Zahlung für die Lüneburger auf drei Monate zu bewilligen, die
aber nicht hoch genug war. Der Herzog schloß darauf den 29. November den Konvoeations-
tag, mit dem Bescheide, „er fände sich genötigt, der Sachen Rat zu schaffen und mittelst
eines billigmäßigen Modi Contribuendi eine konvenable Summe von seinen Unter¬
gebenen einzutreiben". Es wurde darauf ein Kontributionsedikt erlassen, das den ersten
der drei Termine nach dem Modus vom vorigen Jahre verlangte. Die Stände fanden
daran auszusetzen, daß die fürstlichen Ämter von der Zahlung ganz befreit wurden, und
appellierten wieder nach Wien. Als die drei Monate verstrichen waren, fand den 1. Februar
1079 ein zweiter Konvoeationstag zu Güstrow statt mit denselben Forderungen wie in
Schwerin. Die Stände bewilligten aber nichts unter Hinweis auf ihre Appellation mit
erneuter Forderung eines Landtages.
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Reparation für die Zahlungen auch auf Grabow ausgedehnt wissen,

welches Herzog Friedrich von den Zahlungen der letztenzwei Jahre be-

freit zu halten verstandenhatte.
Die Verhandlungenmit denDeputiertenwurden den4. und 5. Februar

sortgesetzt. Man wurde sich darüber einig, daß für die herzoglichen

Truppen auf die sechs Wintermonate bis Ende April je 1000 Taler

gezahlt werden sollten, die von der nächstenReichs- und Kreissteuer ab-

zuziehen seien. Aber die Deputierten erklärten, den dritten Termin

der 90 000 Taler (84 000 und 6000) innezuhaltenwerde unmöglichsein,

und gaben dabei eine sehr trübe Schilderung des Zustandes im Lande:

Es sei wenig Vieh oder Korn, wovon die Leute steuern könnten,mehr

übrig, und viele wanderten aus, besondersmüßten die Schäfer, die es über-

aus schwertreffe, das Land mit großemSchadenverlassen. Sie bewilligten

den dritten Termin nur in der Erwartung, daß ein Landtag einberufen

werde, und behielten sichüberdies noch die Weiterführung des Prozesses

in Wien vor.
Sie hatten nämlichschonden 13. November 1678, wieder Apellation

eingelegtmit der Begründung, sie seien vielfachum einen Landtag einge-

kommen, hätten aber von Schwerin keineResolution erhalten, und von

Güstrow sei ein einseitigerDeputationstag — auf den 14. November—

berufen zur Anlegung einer neuen Kontribution für die lüneburgischen

Völker, während dochnach den Reversalen solcheSteuern nur auf einem

allgemeinen Landtage indicicrtwerdenkönnten. Den 23. Januar 1679

ließen sie dann in Wien ein Aktenstückdem Reichshofratevorlegen, des

Inhalts, daß dem im vorigen Jahr (den 15. Februar), gegen die Herzöge

erlassenenReskriptkein Gehorsamgeleistet, sondern vielmehr die geklagten

Gravamina unerledigt gelassenund mit vielen neuen Attentatis vergrößert

und vermehrt seien. Sie bitten ein Pönal-Mandat zu erkennenund es

auch aus die seither verübtenAttentate auszudehnen,damit ein allgemeiner

Landtag gehaltenwerde.
Den 16. Februar folgte eine zweiteKlage, speziellgegen Christian

Louis und seine Räte gerichtet, die die Städte des Herzogtums Schwerin

ohne ständischeBewilligung mit höherenAccisenbeschwert,diese wieder in

die Kammer gezogenund sofort ein strenges Verbot an die Müller hatten

ergehenlassen,ohne die AccisezettelGetreide zu mahlen, und den 27. März

eine dritte Eingabe mit der letztenAppellation, die in der Heimat den

12. Februar in Rostock eingelegt war gegen die neuen „einseitigen"

Kollekten. Also die widerwärtigenProzesseder Stände gegen ihre Herren

waren wieder im vollen Gange!
Inzwischen waren die Friedensunterhandlungen in Nimwegen zum

Abschlußgekommenund den 5. Februar 1679 noch ein besondererFriede

zwischenden lüneburgischenHäuserneinerseitsund Frankreichund Schweden

andrerseits geschlossen. In Nimwegen hatte der kaiserlicheGesandte den

Warnemünder Zoll vorgebracht, die schwedischeGesandtschaftaber wider-

sprachen. Von kaiserlicherSeite war dann dem Hause Mecklenburgsein



Rechtvorbehaltenworden. Mehr war nichtzu erreichengewesen,und man
wußte vertraulichzu berichten,daß Christian Louis' abweisendesVerhalten
seiner Gemahlin gegenüberschuldhieran sei.

In dem LüneburgerFrieden heißt es (ArtikelIX): „Der König von
Frankreichund der von Schwedenversprechenauf Bitte der Lüneburger
Fürsten ihnen beizustehenin der Garantie, die sie gegebenhaben den
Herzögenvon Mecklenburgund Sachsen-Lauenburg,demBischofvonLübeck,
den Grafen von Lippe und Schwarzburg und den Städten Lübeckund
Hamburgin betreff der Forderungen, die der König von Dänemark und
der Kurfürst von Brandenburg gegen sie etwa erhebenkönntenunter dem
VorwandegewisserAssignationen,die sie während des Krieges erhalten.
Beide Könige versprechenihre guten Dienste, damit dieseAssignationen
gänzlichvernichtetsa-dolies) und die genannten Fürsten und Staaten aus
diesemGrunde nicht beunruhigtwerden.

Das war zwar nichtviel, aber dochbesserals nichts. ChristianLouis
war indessen nicht damit zufrieden, er bestritt auch Georg Wilhelm das
Recht, einen Frieden ohne Herznziehungder übrigen geschädigtenKreis-
ständeeinseitig zu vereinbaren, und als die Lüneburger Fürsten, Georg
Wilhelm und Anton Ulrich, ihn ersuchten,jemand nach Celle zu senden,
um zu überlegen,wie der Kreis von den Nngelegenheiten,die ihm durch
die Fortdauer des KriegeszwischenFrankreichund Schwedenund auf der
andern Seite Brandenburg und Dänemarkzugezogenwerden könnten, sich
befreienlasse,hatte er gar keineNeigung zn einer solchenAbsendung,aber,
wie er ja so vieles dem Gutbefindender Räte überließ, so fügte er hinzu,
wenn dennocheine Abschickungfür gut befundenwerden sollte, so müsse
man zuerstseineBeschwerdenvorstellen,was er bisher von der Lüneburger
Miliz widerlicheserfahren, wie ihm ein so großes Quantum an Winter-
Verpflegungaufgezwungen,was mit Bützowund Grabow geschehen,und
daß sein Interesse in betreff des Ersatzes für die Kriegsschädenbei dem
cellischenFrieden so gar nicht beobachtetsei. Ehe man ihn in solchenBe-
schwerdenerhört habe, sei er so wenig geneigt wie schuldig, etwas zu
ferneren Anlagen herbeizubringen. Die Absendung nach Celle unterblieb
hierauf.

Rochzorniger klingt ein Schreiben, das er den 28. März aus Ham-
bürg sendet, als der Generalmajor v. Ende mit Exekutiongedrohthatte,
wenn ihm die fälligenGelder nicht in sechsTagen bezahltwürden: „Wenn
Wir im Lande wären, würden Wir leichtzu andernMitteln schreitenund
solcheInsolenz quovis modo verwehren,denn Wir nimmermehrvon der
humeur sein, dergleichenTractement von Unsers Gleichenzu erdulden."
Freilicheine leere Drohung, die eben nur seinen Ärger beweist.

Ein neuer Streitpunkt war die Frage, vou welchemTermin ab die
zweiMonate, die nach dem Frieden die Mecklenburgernochzahlen sollten,
zu rechnenseien, von dem Tage des Abschlusses(den 26. Januar a. St.)
oder dem der Ratifikation. Die Lüneburger bestanden auf der
letzterenAuslegung und verlangten bis Ende April die Zahlung, obgleich
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sie eine der im Lande stehendenKompagnien schon den 13. April ab¬

dankten. Wackerbarthund Ende hatten Befehl, die voltständigeSumme,

wenn die Zahlung geweigertwerde, durchExekutioneinzutreibenund zwar

aus den fürstlichenÄmtern, weil die Landsassendas Ihrige schonbeitragen

würden und nicht sie, sondern die Regierung es verhindere.*) Schon kam

«den 10. April)
'in Gadebuschein Leutnant mit zwei Dragonern an, um

für zweiKompagnienQuartier zu machen. Bernstorff wie Wackerbarth,

mit dem Plüßkow ein langes Gespräch hatte, gaben keineHoffnung auf

Erlaß: Lüneburg habe große Summen zu bezahlen; auch Güstrow werde

man nichts erlassen. Dazu gab Ende die Versicherung,wenn der Kurfürst

oder der König von Dänemark nochMärsche durchMecklenburgnachsuchen

würden, so sei er beordert, solchedurchaus nicht zu gestatten. Das klang

wieder freundlicher! Und nochwar der Krieg der nordischenKronen nicht

beendet,nochwußte man nicht, welchenAusgang dieVerhandlungennehmen

würden. Nochimmer war die Möglichkeitgegeben,daß man mehr, z. B.

Wismar, erhalte. Auch Christian Louis war klarblickendgenug, um trotz

seines Unmutes, daß Lüneburg „seine Pferde gleichsaman eines andern

Krippe binde," einzusehen,daß es unverständigsein werde, jetzt mit Lüne-

bürg zu brechen,besondersda diesesBützow noch besetzthielt. So wurden

dieGelder bis Ende März ausgezahltoder wenigstensdieZahlung in Aus-

fichtgestellt, womit die Lüneburger vorläufig zufrieden waren. Aber zu

einem neuen Vertrage war Christian Louis nicht zu bewegen.

Im Mai kam der Friede zwischenFrankreich und Brandenburg zu¬

stande, aber Dänemark war ihm nochnicht beigetreten, also war immer

noch die Möglichkeit,daß der Krieg wieder stärkeraufloderte. Dies nahm

Georg Wilhelm zum Vorwand, die Räumung von Bützow, wo noch drei

Kompagnienzu Fuß standen, trotz wiederholtenAnHaltensder Schweriner

Regierung noch weiter aufzuschiebenund auf einen neuen Vertrag zu

dringen. Er ließ durch Wackerbarth erklären, daß er sich, ehe er wisse,

wie die Schweriner über einen solchen dächten, nicht unbedingt zur

Räumung von Bützowentschließenkönne (den 28. Mai). ^ Wackerbarthließ

einfließen,wenn man sichnicht bald auf neue Tractaten einlasse,so würden

nicht 14 Tage vergehen, und es würden 9 dänischeRegimenter im Lande

stehen. GeorgWilhelmwünschte9 Kompagnienzu Pferde mit Verpflegung

vom 1. Mai ab und zweiRegimentsstäbeins Schweriner Land zu legen

und forderte dafür monatlich5000 Taler.

Diese hohen Forderungen suchte man durch den Hinweis auf Ver-

Handlungen schmackhafterzu machen, die in Bremen zwischenSchweden

und Lüneburg Ende Mai**) und Anfang Juni angesetztwaren. Es hieß,

*) Augenscheinlich eine Freundlichkeit Bernstorffs, der übrigens um diese Zeit seine

Güter bei Rehna (Wedendorf) besuchte, gegen seine Standesgenossen in Mecklenburg.

**) Den 20. Mai, als der Herzog am Abend vor dem Tore (von Hamburg) spazieren

fuhr, sprengten drei dänische Reiter auf ihn ein, von denen einer die Pistole auf ihn anlegte,

sie versagte aber, und es gelang dem Herzog mit Hilfe der ihn begleitenden Lakaien die An-

greiser zu entwaffnen, die er dann in Hamburg zur Bestrafung auslieferte. Ob die Reiter
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Schweden sei nicht geneigt, den französischenFriedenstractat schlechtwegzu
ratificieren, und bei den deshalb erforderlichenVerhandlungen versprach
Georg Wilhelm, seiner Alliierten Interessen mit zu vertreten.

Den 23. Juni schloßGüstrow mit Lüneburg ab auf ein Regiment zu
Pferde und 2500 Taler monatlich. Im Verlaufe des Juni fanden auch
mehrfachBesprechungen Wackerbarths, der auf seinen Reisen Schwerin
öfter berührte, mit denSchweriner Räten statt. Den 2. Juli brachteer die
Nachrichtnach Schwerin, daß schon ein Regiment zu Pferde in Marsch
sei zur Einlogierung im Schwerinischen, die Kosten würden monatlich
7000 Taler betragen (was für das ganze Jahr 84 000 Taler ausgemacht
hätte). Den 5. Juli legte er die offizielleProposition vor. Deren Be-
gründung war: Mit Dänemark sei der Friede noch nicht geschlossen,also
stünden die MecklenburgerLande noch in großer Gefahr. Deshalb gebe
Georg Wilhelms eigenes Interesse wie das des niedersächsischenKreises
länger nicht zu, in Ungewißheitzu stehen, und er habe sichdeswegen ent-
schlössen,zu den noch im Lande stehendenzweiKompagnien zu Pferde und
den Fußtruppen zu Bützow und Grabow noch ein Regiment mit einem
Regimentsstab hineinmarschierenzu lassen; was sie an Naturalien bekämen,
wolle man sichan den 84 000 Talern kürzen lassen.

Christian Louis schrieb hierauf den 4./14. Juli: Er begreife nicht,
warum man sich cellifcherfeits also zu Ihm nötige und Ihm solche
Sklavenleistungen (praestationes serviles) zumute. „Wir können
Uns dergestaltvon Unfern Nebenständennicht tractieren und übern Haufen
werfen lassen, sondern müssen dergleichen unbillige Dinge aller Orten be-
klagen." Er beauftragte dann den Kanzler Wedemann in Lübeck, zu dem
er also wieder in Beziehung trat,*) mit Wackerbarth in Lübeck zu reden
und den Anmarsch des Regiments zu Pferde zu verhindern. Wackerbarth
war aber zur Zeit nicht in Lübeck, Wedemann mußte an ihn schreiben,
und inzwischenwar das Regiment schonunterwegs. Den 8. Juli erschien
der Quartiermeister in Schwerin, den 9. überschritt das Regiment (Hart-
hausen) die Elbe bei Hitzackerund rückteein. Dieses auffällig hastige und
gewaltsameVerfahren erklären sichdie Räte (Rel. vom 12. Juli) daraus,
daß Lüneburg wohl befürchte, die Franzosen könnten anrücken, oberhalb
Hamburg die Elbe überschreitenund sichim Holsteinschenmit den Dänen
vereinigen.

auf eigene Hand — als Marodeure — gehandelt haben oder zu dem Mordanschlag ange-

stiftet sind und von wem, ist bisher nicht zu ermitteln gewesen.

*) Wedemanns Name wird in der Korrespondenz zwischen dem Herzog und seiner

Regierung zum ersten Male wieder erwähnt in einer Relation vom 25. Juni, wo die Räte

ihrem Herrn anheimgeben, wegen eines Dassower Privilegs Wedemann, der darüber am

besten Bescheid wissen müsse, zu fragen. Bald bekam er wieder mehr in die Hände; seine

Tüchtigkeit ließ ihn als unentbehrlich erscheinen: so schreiben die Räte den 25. November,

die Instruktion für den Hofrat Beffel, der nach Speyer gesandt werden sollte, besonders

um die Sache des Herzogs in dem Prozeß seiner Gemahlin gegen ihn zu führen, und

übrigens Wedemanns Schwager war, werde niemand besser als der Kanzler Wedemann,

der die Sache unter Händen gehabt, projektieren können.

Wagner, Herzog Christian. 11



Der. neue Vertrag wurde nun so eingerichtet, daß für Christian Louis'

eigene Truppen eine monatlicheZahlung von 2000 Talern in einem ge-

HeimenArtikel miteinbedungen wurde. Deu 5. September war man sich

endlich einig, zweiTage später kam die Nachricht, daß der Friede (zwischen

den verbündeten Kronen von Frankreich und Schweden einerseits und

Dänemark andererseits) unterzeichnetsei. Auch in diesesFriedensinstrument

wurde eineBestimmung aufgenommen, die Mecklenburg gegen die Ansprüche

der Dänen (wegen der Assignationen) Schutz versprach.*)

Von den Dänen war also nichts mehr zu befürchten. Sofort zogen

die Lüneburger aus Grabow ab, auch die Garnison von Bützow (eine

wolsenbüttelscheund zwei cellischeKompagnien) und die zwei lüneburgischen

Kompagnien in Rostock**)rüsteten zum Abmarsch, ebenso war das Haxt-

hausenscheRegiment im Aufbrauch. Allein ehe sie fort waren, gab es

schon wieder neue Unruhe. 17 000 Dänen, die noch in Holstein ver-

sammelt waren, rückten gegendie Stadt Hamburg an, warfen Schanzen auf

und schafftenGeschützeheran. Auf eine Anfrage des Rates von Hamburg

antwortete der König, er sei entschlossen,die Frage von der Lehnshoheit

der Herzöge von Holstein über Hamburg zur Entscheidung zu bringen und

die Huldigung, wenn sich die Bürgerschaft nicht in Güte dazu verstehen

wolle, mit Gewalt zu erzwingen. Von Dänemark wurde auch der Kur-

fürst Friedrich Wilhelm, der ja Assignationen von Hamburg zu fordern

hatte, aufgefordert, sich dem Vorgehen gegen die Stadt anzuschließen. In

Celle erfuhr man dies und befürchtete, daß die Brandenburger sichzum

Kampfe mit denDänen verbinden, dabeiMecklenburgüberziehenund Dömitz

besetzenwürden. Man warnte also (noch im September) beidemecklenbnr-

gilchenHerzöge und ließ mit ihrer Zustimmung eine Kompagnie in Rostock

und eine in Bützow stehen. Die zweite cellischeKompagnie der Bützower
Besatzung blieb in der Umgegendvon Dömitz.

Es erschienenauch zwei brandenburgischeRegimenter unter General

Printz in der Gegend von Lübz und Parchim, die das Land schon betraten

(den 12. Oktober), ehe das Schreiben, welches ihren Durchzug anzeigte, in
die Hände der Regierung kam. Einige andere rückten gleichzeitigins
Güstrowscheund von da weiter in die Ämter Eldena und Neustadt. Noch
andere zogen sichbei Perleberg und Wittenberge zusammen, um sich, wie
man meinte, ober- und unterhalb von Dömitzeinzuquartieren, auchzwischen

*) Es heißt hier nach einem Hinweis auf den Vertrag mit Celle, der sehr christliche

König sei überzeugt, daß es nicht die Absicht des Königs von Dänemark sei, eine freund-

schaftliche Vermittelung in dieser Affäre (der Assignationen) zurückzuweisen, und werde

seine Sorgfalt und seine Dienste anwenden, damit sie beendet werde zwischen den Parteien

nach Recht und Billigkeit, ohne Präjudiz in jedem Falle für die Verpflichtung, die er ein-

gegangen sei mit dem Hause Braunschweig diese Verpflichtung aber bezog sich gerade

auf die lüneburgische Garantie gegenüber den Forderungen von Dänemark und Branden-

bürg an Mecklenburg und andere kleine Staaten.

**) Hier lagen damals in Garnison eine hannoversche, eine eellesche, eine Schweriner

und eine güstrowsche Kompagnie.
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Lenzen und Dömitz eine Schiffsbrücke über die Elbe zu schlagen. Und,
Dömitz war in recht schlechtemStande, der General Halberstadt hatte
über vieles zu klagen: der Proviant reichte nicht aus, das Provianthaus
auf der Festung bedurfte der Aufbesserung, eine der Bastionen war stark
in Verfall. Der Herzog befahl alles zu tun, was irgend möglich,um Ab-
Hilfezu schaffen,und nötigenfalls selbst die für die Besoldungenbestimmten
Gelder dazu anzuwenden. Der Landrat von Plüßkow und der Geh. Rat
v. Bünsow wurden nach Berlin gesandt, um Beschwerdeüber den Ein-
marsch zu führen, zugleichbeschwertesich der Herzog in Regensburg bei
der Reichsversammlung. Aber Mecklenburg hatte dochwieder den Schaden
zu tragen.

Kurfürst Friedrich Wilhelm ließ freilich versichern, er werde die
Truppen, so bald möglich,wieder abfordern, und schriebselbstan Christian
Louis, es gewinne das Ansehen, als wenn die Unruhe cessiere, und es
werde ihm eine Freude sein, wenn er dessalls außer Sorge und seine
Nachbarn ohneBeschwerdeseinkönnten. Seine Ansichtwar nicht,die eine oder
die andere der Parteien — Hamburg oder die Dänen — zu unterstützen,
sondern zu vermitteln, auf Waffenrüstung gestützt. Aber bald liefen doch
Klagen ein über Jnsolentien der Brandenburger, und eine alte Forderung,
die sie noch aus den Jahren 1675 und 76 an die Stadt Parchim hatten
— im Betrage von 535 Taler 16 Gr. — wurde wieder hervorgeholt.

Die Lüneburger Garantie hätte nun in Wirksamkeit treten sollen,
allein sie versagte vollkommen. Georg Wilhelm entschuldigte sich, er
könne wegen des Hamburger Streites, für den er selbst Truppen in
Bereitschaft halten müsse,nicht in solcher Eile, wie er sonst wohl gewollt,
hilfliche Hand bieten. Nur sandte er nach Parchim einen Rittmeister mit
etlichen Leuten, die aber nichts ausrichteten. Damit die Branden-
burger nicht allzulange auf einer Stelle ständen, gaben die Räte ihre Zu-
stimmung,sieüber einen weiterenUmkreis zu verlegen.*) Ohne das Einver¬
ständnis oder das Mitwissender Räte aber geschahes, daß ein Leutnant mit
24 Leuten den 2. November nach Banzkow kam, einem wichtigenÜber-
gangspunkt über die Stör, und sich neben den Lüneburgern, die dort
standen, einlogierte. Diese machten keine Miene es zu hindern; endlich
schienaber dochLüneburg Ernst machenzu wollen. Zwei Regimenter, das
des Grafen zur Lippe und das Haxthausenscheerhielten wiederBefehl, ins
Schwerinsche einzurücken. Ehe sie sichin Marsch setzten, ließ der Graf
zur Lippe den General Printz auffordern, er möge das Land räumen, was
aber auf den brandenburgischenGeneral so wenig Eindruck machte, daß er
feine Quartiere noch weiter, bis ins Amt Schwerin, ausdehnte und selbst
außer seiner Gage noch 100 Taler zur Einrichtung seiner Haushaltung
von der Schweriner Regierung forderte. Und noch mehr brandenburgische
Regimenter waren im Anzüge!

*) Anfang November standen sie teils im Amte Neustadt, der General in der Stadt,

teils in den Ämtern Sternberg, Lübz, Crivitz und in den Parchimschen Dörfern.

11»
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Darauf rückten die zwei lüneburgischenRegimenter ein -r- die Räte

meldeten es den 11. November —, die Lippeschen, die ins Güstrowsche

bestimmt waren, zogen über Banzkow und wollten hier die Stör über-

schreiten,allein die Brandenburger, die hier standen, wehrten es, und sie

ritten darauf an einer anderen Stelle durch das Wasser. Die Hart-

hausenschen blieben im Schweriner Lande und quartierten sich neben den

Brandenburgern ein. Printz hatte Befehl nicht zu weichenund, wenn die

Lüneburger ihn angriffen, „Gewalt mit Gewalt zu steuern". Die Gefahr

eines feindlichen Zusammenstoßes auf Mecklenburgs Bodeu rückte also

immer näher. Halberstadt meldete den 15. November aus Dömitz, Oberst-

leutnant Franck von den Lüneburgern sei mit 4 Kompagnien Dragoner

ins Dannenbergische unterwegs, und wenn die Brandenburger nicht ab-

marschierten, so werde er herüberkommen und „aller Ernst gebraucht

werden, worüber das Land gar hart mit werde herhalten müssen." Und

ähnlich gaben zwei lüneburgischeBeamte dem Herzog am 2. Dezember in

einer Audienz zu verstehen, man sei ihres Orts erbötig, eventuell „mit

Macht sich an die Brandenburger zu hängen, wenn der Herzog nur solches

in Consideration des dem Lande daraus zuwachsenden Ruins für gut

befinde."

Ein ganz neues Licht fiel aber auf den Einmarsch der Branden-

burger durch eine Nachricht,welchedie Deputierten der Stände den 20. No-

vember nach Schwerin brachten, die Brandenburger würden solange im

Lande bleiben, wie die Lüneburger; wenn diese abmarschierten, würden sie

ebenfalls abziehen. Dies Gerücht wurde durch ein Schreiben des Kur-
fürsten bestätigt. Also es mar nicht nur auf eine bewaffnete Vermittelung

im Hamburger Streite, der schonden 30. Oktober geschlichtetwurde, abge-

sehen, sondern auch auf eine Lektion an Lüneburg, daß es sich nicht allzu-

sehr in Mecklenburgeinniste, und zugleichaus eine Warnung an Mecklen-

bürg, sich dem lüneburgischenEinfluß nicht so stark hinzugeben! Durch
den güstrowschenHofrat Schlüter, der ihn in Hamburg aufsuchte, erfuhr

Christian Louis den 6. Dezember, daß man in Berlin von ihm die Aus-

stellung einer Erklärung wünsche, daß er den Vertrag mit Lüneburg zu

keinemandern Zweckals nur wegen der letztenUnruhe iu betreff Hamburgs

gemacht. Wenn eine solcheErklärung nach Berlin gesandt werde und die

Lüneburger das Land räumten, würden auch die Brandenburger ab-
marschieren.

Zu einer solchenErklärung aber war Christian Louis nicht geneigt,

sie widerstrebte seinem Selbständigkeitsgefühl, als Reichsfürst hatte er
das Recht, Allianzen zu schließen nach eigenem Belieben und war keinem
anderen Reichsfürsten deswegen verantwortlich. Er bewog also Georg
Wilhelm, als dieser ihn im Dezember in Hamburg persönlich aufsuchte,
zu dem Versprechen,der Garantie gemäß zu handeln.

Ende 1679 marschierte das LippescheRegiment aus Güstrow ab, da
der Vertrag abgelaufen war. Auf Georg Wilhelms Befehl rückte der
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Graf bis an die Elbe und blieb dort mit dem größten Teil des Regiments
im Lauenburgischen,mit einigen im Amte Dömitz stehen; General Chauvet
war mit 17 Bataillonen im Anmarsch und hatte bereits Befehl über die
Elbe zu marschieren. Seinem Versprechen gemäß war Georg Wilhelm
entschlossen,die Brandenburger mit Gewalt zu vertreiben. Diese anderer-
seits warteten nur auf den ersten Angriff der Lüneburger, um sofort drei
Regimenter zu Fuß und drei zu Pferde und noch ein Regiment Dra-
goner, die in Pommern bereit standen, über die Grenze rückenzu lassen.

Da legte sich Christian Louis' alter Freund, König Ludwig, ins
Mittel. Er schickteden Marquis d'Arsy nach Celle und ließ dem Herzog
sagen, er, der König, sehegern den Bruch zwischenBrandenburg und Celle
vermieden und habe deshalb seinen Gesandten in Hamburg, den Grafen
Rebenac beauftragt, die Sache in Güte abzutun. Georg Wilhelm selbst
war froh, daß er auf dieseWeise, ohne sich etwas zu vergeben, den ge-
fährlichen Kampf mit Brandenburg vermeiden konnte, mit dem ja seinem
SchützlingMecklenburgselbstkeineswegsgedient war; er hielt Chauvet noch
zurück und ließ einen Teil des Lippeschen Regimentes über die Elbe
zurückgehen,die anderen in die lüneburgischenDörfer nördlich der Elbe —
ins Amt Neuhaus — rücken. Die französischeVermittelimg hatte Erfolg,
unterstütztdurch den güstrowfchenRat Reuter. Es gelang, den Kurfürsten
zu dem Abmarfchbefehlan Printz zu bewegen. Wie Reuter berichtete,
leisteten der Feldmarschall Derfflinger und der Generalkriegskommissar
Grumbkow Mecklenburg den Dienst, daß sie ein Schreiben des Generals
Printz, worin er die Annäherung von Chauvets Bataillonen meldete, auf
Reuters vielfältige Bitten zurückhielten; wäre es übergeben worden, so
wäre nach Ansichtder Offiziere, wie Reuters, nichts gewissergewesen, als
daß FriedrichWilhelm sofort alles, was er hätte zusammenbringenkönnen,
gegen die Lüneburger hätte marschierenlassen. So aber war die Gefahr
beseitigtworden. Den 11. Januar 1680 befanden sich die Brandenburger
in vollemAbmarsch;^) auchGeorg Wilhelm zognun den größten Teil seiner
Truppen aus dem Lande. Vorläufig blieben 4 Kompagnienstehen, die aber
im Februar um je 20 Reiter vermindert wurden. Es kam dann zu einer
Punktation zwischenChristianLouis und Georg Wilhelm (vom 1. März 1680),
nach welcher sichLüneburg wegen des Schadens, den die Brandenburger
angerichtet,4 Monatsraten (vom Januar bis April) von der vereinbarten
Summe abziehen ließ. Seine Entschädigungsforderungenbei Brandenburg
geltend zu machen,überließ Christian Louis dem Lüneburger Herzog, unter
der Bedingung, daß von allem, was jener über die abgezogeneSumme
<4X14 000 = 56 000 Taler) hinaus erhalten werde, er selbst dieHälfte
bekommen solle. Darauf marschierten sämtliche Truppen ab, bis auf
30 Mann, die als Schutzwehr den Dänen in Wismar gegenüber noch bis
zum 1. Mai stehenblieben.

*) Die Kosten der brandenburgischen Invasion beliefen sich auf 3487t) Taler, dazu

kamen noch die Kosten der Märsche, 14 395 Taler, die Gesamtkostcn betrugen also 49 865 Taler.
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Auch die Dänen zogen aus Wismar wieder ab und räumten die

Stadt den Schweden wieder ein; leider wurde auch der Warnemünder

Zoll wieder gefordert.*) Also war endlich alles ins alte Geleise zurück-

gekehrt, nur daß die Wunden weit langsamer heilten, als sie geschlagen

waren.

*) Auf Anhalten Gustav Adolfs trat der König ihm den 12. November 1671) die

Hälfte des Zolles ab, die Gustav Adolf durch einen eigenen Beamten erheben sollte. Erst

nachträglich erhielt Christian Louis Kenntnis hiervon, und Gustav Adolf bot ihm Anteil-

nähme an seiner Hälfte cm. Er fand aber den Güstrower Vergleich mit Schweden „prä-

judizierlich" und „die Subdivision disreputierlich" (Paris den 23./13. Juni 1681) und ließ

einen feierlichen Protest einlegen, der auch so viel fruchtete, daß Gustav Adolf den Vertrag

unausgeführt ließ. Eine Zeit lang, als eine Spannung zwischen Frankreich und Schweden

herrschte, hoffte Christian Louis, durch Frankreich noch die gänzliche Abschaffung des

Zolles zu erreichen (s. s. Reskript, Paris den 15. August 1681), aber auch diesmal blieb

seine Hoffnung unerfüllt.



VI.

Die Jahre 1679-1684.

1. Fortdauer der Spannung zwischen Lliristiau Louis und seinem Aruder

Kriedrich; der Ständestreit von Anfang 1(>7!) vis Mitte 1680; Prozeß mit

Isakella Angelika; Kerzog Al'örecht von Sachsen in Schwerin.

Vor allem war die Finanzbilanzsowohlfür den Herzogpersönlich
wie^für die Kammerwiederins Schwankengeraten. Die Zahlungen an
die Bürgen und Pfandgläubiger, die durch die früheren Verträge fest-
gesetztwaren, hatten in den Kriegsjahren nicht inne gehalten werden
können. So waren von den 30 000 Talern, die den Buchwald-,Rantzau-
und CrivitzschenBürgen bewilligtwaren, erst 7500 Taler und von den
rückständigenZinsen 750 Taler in den Jahren 1673 und 1674 abgetragen.
Durch das Aufhören der Zahlungen waren die Verträge, bei denen der
Erlaß großer Summen erreichtwar, wieder ungiltig geworden,die alten
Forderungen lebten in ihrer vollen Höhe wieder auf, und die Prozesse
beim Reichskammergerichtwie die Vergleichsverhandlungen,um sie zu be-
enden,begannenvon neuem.

Und was gab es sonst nichtalles zu ordnen und zu schlichten,so-
wohl in der Familie wie im Lande! Zu seinem Bruder Friedrich stand
ChristianLouis immer nochin rechtschlechtemVerhältnis. Schon Anfang
1679 riet die Regierung dem Herzogzu einer gütlichenVereinbarung mit
dem Bruder, da der Kaiser mit Rücksichtauf seine Verbündeten, die
Friedrich günstiggesonnenseien, die Exekutiongegen diesenschwerlichso
bald werde ergehen lassen, allein Christian Louis wolltenichts von güt-
licherVerhandlung mit dem rebellischenBruder wissen. Sein Haß fand
immer wieder neue Nahrung. Kurz vor dem eben erwähnten Bescheid
erfuhr er durchdie Räte, daß weder 1678 noch 1679 vom Amte Grabow
Kontributionerfolgt war, daß aber dieLüneburger, obgleichman ihnen die
Assignationfür das Amt gegeben,dochnicht hättenExekutivnüben wollen,
aber auch die Grabower Steuersumme nicht vor dem Gesamtquantumab-
gerechnethatten, so daß also das übrigeLand den Betrag für Grabow mit
hatte übernehmenmüssen. Das Amt Grabow war aber nicht ohne Kon-
tribution geblieben,es hatte nämlichHerzogFriedrich5000 Taler erhoben



und selbst behalten. Die lüneburgischeAbteilung, die bis in den Herbst
des Jahres 1679 hindurch in Grabow lag, war ein steter Ärger für
Christian Louis, er wünschtesie abberufen und dafür das Amt recht stark
mit eigenen Leuten und auch Lüneburgern, die jedoch nicht zu Herzog
Friedrichs Schutzebestimmtsein, wohl aber auf seine Kostenleben sollten,
belegt. Dazu verwehrte im April, wie der damalige VizekanzlerGanners
den 3./13. berichtete,Friedrich einemBoten, der eine Citatiou überbringen
sollte, den Eintritt. Der Herzogwar über alles dieses so gereizt, daß er
durchaus von keinen Verhandlungen wissen, vielmehr die Klage wegen
Friedensbruches bis zum kaiserlichenSpruche durchtreibenwollte. „Der
Fritz" — schrieb er den 19./29. Juli — „soll ganz succumbieren,und
wird er Mich nicht von Meiner Resolution auf keinerleiArt und Weise
detournieren,hoc semel pro Semper". Und drei Tage darauf erklärte er
den Räten rund heraus, er finde ihren Rat zur Aussöhnung, den sie
noch einmal wiederholt hatten, verdächtig, und befahl, sie sollten, „so
lange die Sache in jetzigenterminis stehe, ihr Consilium suspendieren,
allen Verkehr oder Verständnis aber mit dem Stiefbruder und dessenBe-
dienten direkt oder indirekt bei Vermeidung seiner höchstenUngnade und
schwerenAhndung gänzlich fahren lassen". Die Räte schwiegenalso, bis
im September Georg Wilhelm von Celle fragen ließ, ob nicht Christian
Louis zu bewegen sein möchte, seine Vermittelung in dem Streit mit
seinemBruder anzunehmen. ChristianLouis aber hatte ganz andere Dinge
mit seinem Bruder im Sinne als Versöhnung. Sobald im September
1679 die lüneburgischeAbteilung aus Grabow abgezogen war, sandte
er einen Leutnant mit 24 Mann, die die Stadt, wie Herzog Friedrich
an den lüneburgischenKriegskommissarWackerbarthschrieb, „berannten";
mehr Mannschaft zu Fuß folgte. Die Herzogin in Grabow wurde
darüber so bestürzt, daß sie mit ihren beiden kleinen Söhnen aufs
Land — zu den BlumenthalschenGütern heißt es — da sie durch das
Tor nach Dannenberg nicht mehr entkommen konnte, entfloh. Anfang
Oktoberzog sichauch HerzogFriedrich selbstauf brandenburgischesGebiet
zurück. Also die Spannung war erst recht verschärftworden.

Dazu hattenja, wie obenschonerzähltist, die Stände wiederaufs neue
iu Wien Klageerhoben. Die erste— vorläufige— Entscheidungfiel darüber
in Wien den 12.Mai 1679; es waren zweiReskripte,die sichauf Eingaben
der Stände vom23. Januar und 16. Februar bezogen. In dem ersten er-
hielten die beiden Fürsten die Eingabe vom 23. Januar zugestelltmit dem
Befehl, den vorhergehendenReskriptengemäß Ritter- und Landschaftgegen
Rechtund aufgerichteteVerträge, auch das Herkommennichtzu beschweren,
„damit Ihre KaiserlicheMajestät schärfereProzessezu erkennennicht ge-
müßigt werde". Das zweite galt Herzog Christian Louis in besonderem
und wies ihn an unter Zustellungder Eingabe vom 16. Februar, seine
Verordnung in Bezug auf die Mühlen aufzuheben.

Noch vor Erlaß dieser Reskriptein Wien war in der Heimat schon
wieder neuer Anstoß entstanden. NachdemAnfang Februar in Güstrow
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auf einem Deputationstag von den GüstrowerStänden die Kostenfür die
RostockerGarnison und die Gesandtschaftnach Nimwegenohne Erfolg
gefordert waren, berief die Schweriner Regierung ihre Stände im April
nach Schwerin, um neben den letzten eellischenGeldern die gleichenFor-
derungennocheinmal zu erheben. Alleinauchhier sperrte sichRitter- und
Landschaftwieder gegenZahlung der Garnisons- und Legationskosten,be-
sondersmit demHinweis, daß ein allgemeinerLandtag für diesePunkte
erforderlichsei. Nun lief der Kontrakt mit den Lüneburgern, bei dem ja
auchfür die Schweriner Truppen eine Summe mit einbedungenwar, den
1. Mai 1679 ab. Da die fürstlichenKasseneineerschreckendeLeerezeigten,
so erließ die Regierung, um Mittel für die Truppen zu bekommen,den
25. April ein Mandat an dieÄmter, des Inhalts, sie sehesichgezwungen,
bei dem jetzigen erschöpftenZustaud der Kammer zur Beibehaltungund
Verpflegungder Garnisonen,der Garde wie auch der Reichs-und Kreis-
völker— d. h. der SchwerinerberittenenKreiskompagnie— vom 1. Mai
ab eine monatlicheSumme von 2009 Talern im Lande anzulegen. Der
Adel im Amte Schwerin solltebeispielsweisemonatlich 122 Taler zahlen.

Hiergegenlegten dieStände den 3. Mai in RostockwiederAppellation
ein. „Es erwecket",schreibtder Herog darüber, „alles dies Wesen lauter
Verdruß und Widerwillen bei Uns und sehenwohl, daß es die Effekten
von der höchstschädlichenLandesteilungsein, welchedochin vorigem alt-
väterlichemTestament so treulich widerraten". Und in Betreff des von
den Ständen angezogenenPassus der Reversalen erinnert er daran, „daß
er dabeiseinejnra superioritatis expresse limitiert habe, nämlichsoweit
die ReversalenSeinem Respektund Autorität nicht entgegenseien, wolle
er sie genehmhalten". Er ließ also diegeforderteSumme durchExekution
eintreiben.

Die Eingabe der Stände mit dem Appellationsinstrument kam
in Wien den 39. Juni zur Erledigung. Christian Louis erhielt einen
nochmaligenernsten Befehl, die Beschwerdenabzutun, zur Verkündigung
der Reichs-und Kreissteuerneinen Landtag zu halten, den Klägern etwas
ferneres als was auf Reichs-, Kreis- und Landtagengeschlossenund be-
willigt worden, nicht anzumutenund die Kollektenin die Landkassefließen
zu lassen; die Exemtion der fürstlichen Domänen, der Geistlichen und
Hofbedientenvon der Kollektewird für unstatthafterklärt: was infolge
dieser Exemtion den Klägern gegen das Herkommenund die Pakta auf-
gebürdet fei, soll Christian Louis ihnen wieder gut tun und binnen zwei
Monaten, daß dieses alles geschehen,in Wien dartun.

Die beidenMandate vom 12. Mai wurden bald in Mecklenburgund
Hamburg bekannt. Der Herzogäußert sichschonden 17./27.Mai darüber
sehr scharf;er meint, es hätte erst Bericht erfordert werden müssen. In-
sinuiert wurden sie erst den 17. Juli, nachdemdas eine, das wegen der
Akzise, schon im Mai dadurcherledigtwar, daß Christian Louis sichent-
schlössenhatte, die Akzisewieder in den Landkastenfließenzu lassen, was

er im Juli dem Kaiser meldete. Das Mandat vom 39. Juni wurde deu



14. August in Schwerin insinuiert. Der Herzog äußert wieder sein Er-

stauneu,warum nichtzuvor Berichterfordert sei,sondern sofort mit scharfen

Mandaten verfahren werde. Die Räte gaben anHeim(den 26. August),
Prolongation zu suchenund durch Einbeziehungder eigenen Truppen in

das mit den Lüneburgern wieder zu vereinbarende Quantum der Be-

schwerdeabzuhelfen.
Den 4. August fand eine Verhandlung mit den Landräten und

Deputierten in Schwerin statt. Ihr Gegenstandwar die Forderung des

CellerHerzogs,daß man noch für einenMonat zahle,die Räte beabsichtigten

die Kosten für die mecklenburgischenTruppen zugleichmit erhebenzu

lassen,und zwar in zweiTerminen, sogleichund auf den Herbst,nach dem

Modus des vorigen Jahres und, wenn dies bewilligtwerde, die Exekution

wider die Stände aufzuheben,damit der Prozeß abgestelltwerden könne.

Die Landräte schütztendem gegenüberden für eine Umlage ungünstigen

Zeitpunkt (die Erntezeit), und den Geldmangel vor, der, ehe man ein-

geerntet und gedroschen,besonders empfindlich sei, und baten auch um

baldige Ansehung eines Landtages. Man kam sichdiesmal von beiden

Seiten zwar näher, aber eine Einigung ward nicht erzielt, ebensowenigbei

Wiederaufnahme der Verhandlungen Ende August (vom 27. bis 29.).
Hier erboten sichdie Deputierten zu Erlegung der gefordertenSumme für

zwei Monate als Vorschuß(vor der Bewilligung aus den Landtag), baten

aber um 8 bis 14 Tage Aufschub,um inzwischenbei den beidenHerzögen
um Berufung eines Landtages anzuhalten. Da aber keineZuschrift der
Art an Christian Louis gelangte, so ordneten die Räte gegen Ende
September die Einbringung des erstenTermins der Kontribution auf An-
fang Oktoberan.

Den 15.Septemberhieltman auchin Güstrow einenKonvocations-
tag. Auchhier wurde für deu neuen Traktat mit Celle, den man wegen
der Fortdauer der Unsicherheitzu schließengenötigt gewesensei, für die
Unterhaltung der Garnisonen von Rostock,Abtragung einiger auf dem
Reichstag bewilligtenSummen, Ersetzungder zu des Landes Besten von
Ihrer Durchlaucht bisher angewandten und noch ferner anzuwendenden
Legationskosten und anderer Lasten dieselbeKontribution wie im vorigen
Jahr gefordert,und auch hier kamkeineEinigung zustande. Darauf sandte
HerzogGustav Adolf den 18. September eine Eingabe nach Wien, worin
er die Schuld, daß keinLandtag gehalten sei, ChristianLouis zuschob,aber
um gänzlicheAbweisungder Stände bat. In ähnlicherWeise stellteauch
Christian Louis in Wien das Ersuchen,den Ständen keinen Prozeß zu
bewilligen,bis er darüber gehörtsei. Die Stände hatten nämlichinzwischen
in Wien um „wirklicheHilfe ruib Rettung" gebeten. Dies führte zu einem
Dekret vom 7. Januar 1680 an Christian Louis, worin er angewiesen
wird, die Ausschreibung und Abhaltung eines Landtages nicht länger
hinzuhalten.

Der Prozeß setztesichweiter fort, indem beideParteien ausführliche
Aktenstückeeingaben,die dann der Gegenpartei mitgeteilt und von ihr be¬



— 171

antwortetwurden, eine Entscheidungfiel in diesemJahre nicht weiter und
war auchfür den Augenblickunnötig, da ChristianLouis sich,nach langem
Sträuben entschloß,den Räten, die längst auf einen Landtag gedrungen
hatten, die Entscheidungdarüber zu überlassen,was einer Zustimmungzur
Abhaltungeines Landtagesgleichwar.

Dieses Schreiben vom 9.'19. August ist aus Paris datiert, denn
dortweilteChristianLouis schonwiederseitMonaten. Seine Gemahlinhatte,
sobaldder Friede geschlossenwar, eine Klage beim Reichskammergerichtzu
Speyer gegen ihn auf Ausführung des Spruches, den sie im Jahre 1664
vom Chatelet- Hofe in Paris ausgewirkt hatte (f. o. S. 63 Ahm.), er¬
hoben, und das Reichskammergerichterließ den 15. Mai 1679 ein Exe-
kutionsmandat, welches Christian Louis anwies, das Pariser Urteil zur
Ausführung zu bringen und zu zahlen, was er schuldig sei, also die
Mitgift von 400 000 Livres mit Zinsen vom 2. Oktober 1664 an zurück-
zuerstattenund außerdemjährlich30 000 Livres an seineGattin zu zahlen,
dochwurde ihm anheimgegeben,Einwendungengegen dieses Urteil binnen
60 Tagen zu erheben. Den 28. Juli folgte darauf ein Mandat, nach dem
ChristianLouis für die erhaltenen400000 Livres bis auf weiteresjährlich
6666 Taler 58 Kreutzer als Alimentgelderzahlen sollte. Erst durch diese
Mandate lernte der Herzogjenes Pariser Urteil, das in Kopie demersten
Mandat beigefügt war, kennen. Er setztenun alle Hebel in Bewegung,
um vom Kammergerichteine günstigereEntscheidungzu erwirken. Höchst
wichtig war für ihn der Nachweis, daß er die 400000 Livres trotz der
vorhandenenund, wie er nicht in Abrede nahm, von ihm wirklichausge-
stellten Quittung, nicht empfangen habe. Vielleicht gelang es ihm, in
Paris dafür Zeugenaussagenherbeizuschaffen.Wenn sichzugleichan Ort
und Stelle ein Vergleich mit seiner Gemahlin treffen ließ, so war das
um so besser. Ein anderer Grund für die Reise war nach seiner eigenen
Angabedie„Landes-Sekurität", er hofftealso,einen neuen, womöglichnoch
günstigeren Vertrag mit Frankreich zu erreichen. Damals, nach dem
Frieden zn Rimwegen, stand Frankreich ja ans der Höhe seiner Macht.
Wie treu es mit seinen Freunden zusammenhielt,hatte es eben erst be-
wiesen,als es zu gunstenSchwedens die Rückgabealler Eroberungen des
Großen Kurfürsten und seiner Verbündeten erzwang. Auch Friedrich
Wilhelm schloßsichdamals an Frankreichan und ließ die Wegnahmevon
Straßburg geschehen.Daß für Christian Louis seineStellung am Pariser
Hofe durch den Zwist mit seiner Gattin außerordentlicherschwertwerden
mußte, fochtihn nicht an, er hegte von seinenstaatsmännischenFähigkeiten
eine sehr hoheMeinung, und hoffte also nicht nur für sichselbstguten
Erfolg, sondernübernahm es noch,andererWünscheam französischenHofe
durchzusetzen.Wie Christian Louis, so hatte auch sein Schwager, der
Administrator des Erzstistes Magdeburg, Herzog August von Sachsen-
Weißenfels sich über Friedrich Wilhelm von Brandenburg zu beklagen,
der noch bei Lebzeitendes Administrators in dem Erzstiste als Herr
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schaltete. Christian Louis versprach bei König Ludwig auf Abhilfe dieser
Beschwerdenzu dringen. Endlich galt es noch die Stiftung einer Heirat.
Der dritte der damals noch lebenden Söhne des Administrators war
Herzog Albrecht, geb. den 14. April 1659. Er hatte das Interesse des
Oheims für sichzu erweckengewußt, und dieser beschloßsein Glückzu be-
gründen. Von einem seiner Agenten in Paris war ihm die Aussichtauf
eine vorteilhafteHeirat für HerzogAlbrecht eröffnet worden. Diese ge¬
dachte Christian Louis selbst zustande zu bringen und inzwischenden
Neffen als seinen Statthalter oder Vertreter in der Heimat
zurückzulassen. Schon im November des Jahres 1678 machte der
Herzog in einem Briefe an seinen Schwager Andeutungen über diese
Pläne. Vom 27. Januar 1686 ist ein Schreiben Albrechts aus Halle
datiert, in dem er dem Oheim dankt, daß er „seine Fortuna stabilieren
wolle." Nach diesemSchreiben hatte ihm Christian Louis sehr weitgehende
Aussichtengemacht.Es heißtnämlichdarin weiter:„NachdemJchnun dieSache
dergestalteingenommen,daß Em. Gn. Mir nit allein auf dero Lebenszeit
das völlige Gouvernement über dero Lande mit einer gewissen
Gage, sondern auch alle von deroselben Zeit Ihrer geführten Re-
gierung eingelösete Ämter und Güter erb- und eigentümlichzuwenden
undnochsodannwegeneinerMir profitablen Mariage in Frankreich, so
Unsern Kur- und FürstlichenHäusern wohlanständig, vor Mich gnädig
sorgen wollen, so ersucheEw. Gn. Ich hiermit ganzdienstlich,Sie belieben
Mir dero gnädige Gedanken hierüber etwas genauer zu entdecken." Kurz
darauf reisteAlbrecht,vermutlichdurch den Oheim berufen, nachHamburg.
Hier stellte ihm Christian Louis den 13./23. Februar eine Urkunde aus
über die früher schon versprocheneSchenkung. Das Aktenstückselbstist
im Schweriner Archiv bisher weder im Original noch in Kopie gefunden
worden, wohl aber ist eineGegenerklärungvon HerzogAlbrechtvorhanden,
vom selbenDatum. In dieser heißt es, Christian Louis habe vermittelst
einer „donatio inter vivos Albrechtalles was darin benannt, in spsoiv
die von ihm reluierten Ämter in Mecklenburggeschenkt,aber unter der
Bedingung, daß er, Albrecht,sichaller cediertenSachen, mobilia und im-
mobilia, vor Christian Louis' Sterbefall keineswegsanmaße noch das ge-
ringste davon prätendiere, sondern sichbis dahin alles An- und Zuspruchs
an I. Gn. gänzlichbegebe, und ihn in dem freien Genuß, Gebrauch und
ungehinderterDisposition alles Seinigen, solange ihn der Höchstebeim
Lebenerhalten werde, in keinerleiWeise beeinträchtigenwolle." Unter den
übrigen „cediertenSachen" darf man wohl Christian Louis' bewegliches
Vermögenverstehen;wenn er dies nachseinemTode demNeffenverschrieb,
so entzog er es damit seinen Brüdern, insbesonderedem verhaßten „Re-
bellen" Friedrich. Eben der Groll und auch der Argwohn gegen diesen
war die Haupttriebfeder, die Christian Louis zu diesem, vom Stand-
punkt der allgemeinenInteressen des Landes wie des fürstlichenHauses
sehr bedauernswertenSchritt bewog: er wollte sichdes Neffen bedienen,
um mit seinerHilfe den Bruder in Schach zu halten und zu beaufsichtigen.
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dieSchenkungsollteihn zu diesemDienste willig machen.*)Auchüber die
Art, in welcherHerzogAlbrechtihn im Lande vertreten sollte, wurde in
Hamburg eine Vereinbarung getroffen. Es wurde von der Übertragung
einer förmlichen„Statthalterschaft" abgesehen,und die Form gewählt,daß
HerzogAlbrecht den Auftrag erhielt, in den SchwerinschenLanden seine
„Subsistenz"zu nehmen. Die Regierung wurdeangewiesen,für ihn Sorge
zu tragen, als wenn es der Herzogselbstwäre, und ihm „mit aller Vene-
ration fleißig uud wohl zur Hand zu gehen." Im einzelnenerwartete
ChristianLouis von dem Neffen die Überwachungder Geschwister,be-
sonders Friedrichs, wie auchdes Güstrower Hofes und der Stände, auch
die Fürsorge für seineFestungen uud Truppen und endlich die Beob-
achtungder politischenLage an den Ostseeküsten.

Von Hamburg aus reisteHerzogAlbrechtuoch einmal iu die Heimat
zurück, um Vorbereitungenfür seine Übersiedelungnach Schwerin zu
treffen. Christian Louis selbst ersuchte vor seiner eigenen Abreise den
KreisoberstenGeorg Wilhelm, sich seiner Lande, während er eine Reise
mache— deren Ziel ließ er ungenannt — anzunehmen. Georg Wilhelm
versprachdies auch in einem Schreiben/*) das Christian in den Nieder-
landen erhielt, ließ aber, als er erfuhr, daß Frankreichdas Ziel der Reise
sei, durchseinenKriegskommissarWackerbarthEinstellungder Reisedorthin
und Traktaten mit HerzogFriedrichempfehlen;es seien verschiedeneGroße
am königlichenHofe „gute Mignons" der Herzogin, und für Herzog
Friedrich werde der Brandenburger Kurfürst eintreten, und zwar sei zu
befürchten,daß HerzogFriedrich ihm seine Rechtegegen eine Geldsumme
abtrete***)und derKurfürstdann ein oderdas andereAmt in Besitznehme,
geschweige,was er unter diesemVorwand sonst nochintendieren möchte.
Auchder Kanzlerund die Räte pflichtetenWackerbarthsWarnung bei und
rieten zur Annahme der LüneburgerVermittelung, was Christian zu der
ärgerlichen Randglosse veranlaßt: „Der Teufel hole Euch!" Ja selbst
HerzogAlbrecht,der den 4. März in Schwerin angekommenwar, warnte,
aus Ratzeburg(den18./28. März), wo er denKanzlerWedemanngetroffen
hatte, der Oheim möge sichnicht „verführen lassenund wieder nachFrank-
reich gehen." Allein wann hätte sichje Christian Louis durch Rat und
Warnung von einem einmal gefaßtenPlan abschreckenlassen! Er be-
schwichtigtedie Besorgnissedes Neffen mit der Versicherung,„wenn er un-
umgänglichseineReiseweiterfortsetzenmüsse,sowerdeer es nichtalleinmit
guter Präcaution und um Beobachtungseines eigenenInteresses, sondern

*) Möglicherweise hatte die Schenkung daneben noch das Absehen, etwaigen An-
sprüchen, die seine Gattin auf Grund des ihr früher (S. o. S. 78, Anm. 2) ausgestellten

Aktenstückes erheben konnte, entgegengehalten zu werden.

**) Er schrieb(den 2ö. März): Si en vostre absence je peux faire quelque
chose pour le bien et la conservation de tos Estats, je le feray avee plaisir.

***) Wackerbarth behauptete, daß Friedrich dies schon vor zwei Jahren beabsichtigt

und Georg Wilhelm es verhindert habe. Näheres ist hierüber aus dem Schweriner Archiv

zu ersehen.
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auch zugleich um des Herrn Vaters ihm nach neulich aufgetragener

Affairen willen vornehmen" (den 26. Mai), llnd gerade das gewichtigste

Bedenken der Räte, daß in seiner AbwesenheitFriedrich Wilhelm ein-

schreiten könne, bestärkte ihn nur in seinem Entschlüsse. Die Lage in

Frankreich— so antwortet er aus Antwerpen den 15./25. Mai — habe

sich allerdings geändert, aber nicht zu der Gemahlin und der Ihrigen

Besten, und dafern sie noch einige Mignons bei Hofe hätte, sei er ver-

sichert,daß die Seinigen noch weit stärker seien. Die VermittelungGeorg

Wilhelms wegen Friedrich nimmt er dem Celler Herzogzu Gefallen an,

aber vorausgesetzt,daß er eben dieselbeSatisfaktion erhalte, die er aus

dem kaiserlichenUrteil erwarten könne. „Hänget sich Gegenteil an

Kur-Brandenburg und dieser will sichan Uns ohn Rechtund Billig-

keit reiben, so wollen und müssen Wir einen suchen, der jenem

zur genüge gewachsen ist. Anstatt nun daß gedachterWackerbarthver-

meint. Uns durch solche so gefährlicheEoncepten von Unsern Desseinen

abzuschrecken,desto mehr animiert Uns Er nach Frankreich zu

gehen und Uns wider alle solcheJnconvenicntien quem? modo zu ver¬

wahren."

Den
"j'

^"1" war er wiederin Paris, hoffteaber, „nachBeschaffenheit

der Affairen unvermutlichmit ehestendie Räte wiederzusehen," Dieser be-

absichtigtekurzeAufenthalt aber dehnte sichauch diesmal über eine Reihe

von Jahren aus, und Christian Louis hat die Heimat, selbstHamburg,

seitdemüberhaupt nicht wiedergesehen.

Die erste unliebsameEntdeckung,die er in Paris machte, war die,

daß sichdie Heiratsaussichtfür HerzogAlbrechtals eine Lügedes Agenten

erwies. Weiteresfür das fürstlicheHaus Weißenfelszutun, hinderteihn schon

derTod des Administrators(den 4. Juni 1680). Seiner Gemahlingegenüber

gewann er allerdings einen Vorteil. Noch im Jahre 1680 konnte er dem

Reichskammergerichteine Zeugenaussage von einem Notar in Paris aus-

genommen,vorlegen,durch die er nachwies, daß er niemals das geringste

von den 400 000 Livres bekommen,ungeachtet er über diese Summe

quittiert habe, „so aber alles durch Überschnellung,welcheman gebraucht,

geschehen". Daraufhin kassiertedas Reichskammergerichtden 13. Dezember

1680 das frühere Urteil, gab aber der Frau Klägerin weitere Verfolgung

ihrer Klage anheim. Hiermit war wenigstensdie ersteGefahr abgewendet.

Herzog Albrechthatte sichinzwischenin Mecklenburg zu orientieren

gesucht. Bei einer Zusammenkunft mit Wedemann in Ratzeburg (deu

17. März) ließ er sichvon diesemin allem informieren, in die Finanzlage

der Kammer erhielt er auf sein Begehren den 24. März einen Einblick,

besondersmit Rücksichtauf den Unterhalt der Truppen. AuchnachBützow

und Dömitz reiste er bald, um sich persönlich von dem Zustand der
Festungen zu überzeugen. Über alle wichtigenRegierungsangelegenheiten

ward ihm Bericht erstattet, dochunterschrieb er die Relationen der Räte

nicht, sondern berichteteauf eigeneHand an den Oheim. Zuweilen reiste



er nachEutin hinüber, um seine SchwesterChristinezu besuchen,die seit
1676 mit August Friedrich, Herzog von Holstein-Gottorp und Bischofzu
Lübeck,vermählt war. Im August machte er Georg Wilhelm von Celle
einen Besuch iu Dannenberg, worüber er wieder selbstberichtete,ebenso
über einen Besuchbei Sophie Agnes in Rühn den 8. September.

Schon damals aber waren Oheim und Nesse nichtrecht mehr mit-
einander zufrieden. Albrecht drang öfter auf erneute Ausstellung der
Donation in bestimmtererund juristischunanfechtbarerFassung (vor Notar
und Zeugen). Christian Louis aber hielt ihn mit Ausflüchtenhin, ohne
ihm seine Bitte bestimmtabzuschlagen.

Eine weitere Veranlassungzu Mißvergnügen gab die leidigeGeld-
frage. Der Herzog hatte schon nach kurzemAufenthalt in dem teuren
Paris wiederunter Geldnotzu leiden. Da erschienihm die Ausgabe, die
HerzogAlbrecht mit seinemGefolge der Kammer machte, als zu hoch.
Schon im Juli (den 5./15.) begehrte er Nachricht über die Kostenvon
AlbrechtsAufenthalt in Schwerin. Sie betrugen für 20 Wochen (vom
4. März bis 17. Juli) 2303 Taler, was für's Jahr 5987 Taler ausmachte,
gewiß keinehohe Summe, aber der sparsameHerzog, der damals in Paris
seinen Haushalt noch mehr als bisher einschränkte,trug dochdeu Räten
auf, seinemNeffennahe zu legen,er mögeebenfallsdieZahl seinerDiener
und Pferde verringern, „wofern er noch etwas allda subsistiereuwolle".
Die Räte lehntendie unangenehmeKommissionab und baten den Herzog,
selbstan denNeffenzu schreibe»,dann werde sichdiesergewiß fügen (den
17. August). Die Geldnot trieb dann Christian Louis zu dem Entschluß,
sein großes Silber-Service, welches in Schwerin aufbewahrt ward und
bisher für die Tafel des Prinzen gebrauchtwar, zu verkaufen; Albrecht
mögevon englischemZinn speisen. Der Prinz zeigteaber, als die Räte
ihm dies vortrugen, keineNeigung, von Zinn zu speisen, und zur Ein-
schränkungwar er zwar gern bereit, erklärte aber, von seinen wenigen
Dienern und Pferden nichts mehr abschaffenzu können. Trotz mehrfacher
Abmahnungder Räte befahl derHerzogden Verkauf desServices, worauf
Albrechtfür seinen eigenenGebrauch6 Schüsselnund 18 Teller auf seine
Kostenzurückkaufte(Nov. 1680).

Im Oktober war der Neffe dem Herzog schon so unbequem ge-
worden, daß dieser schrieb (den 8. Oktober), er sei bereit, „zu andern:
employ beförderlichzu sein". Andererseitswar auch der Prinz schonso
unzufrieden,daß er seinen Kammerjunkerv. Pfuhl nachParis sandte, um
durchihn dem Oheim seine Wünschevortragen zu lassen. Diesebestanden
1. in der Forderung einer bestimmtenApanage, etwa von4000 Talern jähr-
lich; 2. indem erneutenVerlangen nachÄnderungder Donation, und zwar
geht aus Christian Louis' Antwort hervor, daß AlbrechtÜberlassungdes
einen oder anderen Amtes schon bei Lebzeiten des Oheims begehrte;
3. wünschteer genauer in die Staatsgeschäfte eingeweihtzu werden und
sämtliche in Christian Louis' Namen abgehendenRescripte zu unter-
zeichnen.



Der Herzog antwortete aus den ersten Wunsch mit der Mahnung,

Albrechtmöge sich„bei dem überaus bedrücktenZustand der Kammernach

seinemeigenenBeispiel etwas einziehen";er solle Naturalverpslegungauch

ferner erhalten, aber Geld könne er ihm nicht noch dazugeben. In betreff

der Schenkungbeteuerte er nochmals die Fortdauer seines Wohlwollens;

er „wolle es auch schondurch zulänglicheWege dahin richten,daß Albrecht

darunter nicht verkürzt werde"; die intendierte Tradition und Anweisung

müsseaber „unumgänglichund aus erheblichen,ihm allein am bestenbe-

kannten höchstwichtigenUrsachennoch etwas in suspenso bleiben". Ge¬

radezu argwöhnischmachte ihn der dritte Punkt. Er schreibtdarüber au

die Räte den 5./15. November: „Bei dem Punkt, da Ihr. Liebd. wahre

connoissance von den Estatsaffairen desiderieren, werdet Ihr Eurer

Prudeuz und Dexterität nach, schon zu verfahren und die Reflexionvor-

nehmlich auf Uns und Unsere Superiorität und Conservation Unsers

Respects und Interesse zu richtenwissen, denn Wir Uns, so lange Wir

durch Gottes Gnade leben, den Zügel der Regierung nicht anfassen

nochnehmen lassen werden. Was sonst aber um Glimpfs und Unter-

Haltungguten Vernehmens willen geschehenkann, dazu wissenWir Euch

ohne dem inclinieret, wobei)Ihr ferner zu continuieren." Die Unter-

zeichnung der Mandate durch Albrecht lehnte er ab; er hatte den

Eindruck, als „suche man sich in die Regierung mit etwas mehrem

Eifer, als vormals vermerktworden, zu dringen," er will aber die Re-

gierung allein behalten, Prinz Albrechtsoll nur, soweitzur Beibehaltung

guten Vernehmensgereiche,mit hinzugezogenwerden, nichts aber in wich-

tigen Sachen ohne seine, des Herzogs, eigeneBilligung geschehen. Ein

Schreibenvon demselbenDatum, an Prinz Albrechtselbstgerichtet,erklärt

es für „ganz und gar nicht diensam," wenn Albrecht,wie er durch Pfuhl

habe sagen lassen, selbstnach Paris komme, wofern er nicht dem Oheim

„alle mesures brechenund sein eigen Interesse ruinieren wolle".

Prinz Albrechtgab darauf die Reise vorläufig auf und entschloßsich

auchauf wiederholtesMahnen, sein Gefolge zu verringern. So duldete

ihn der Oheim in Schwerin, obgleichAlbrechtaufs neue seineUnzufrieden-

heit dadurcherregte, daß er sich, wie der Herzog den 13./23. Dezember

schreibt, „durch die Grabow- und Rühnsche consilia verführen" ließ.

Prinz Albrechtstellte sichalso iu den Streitigkeiten Christian Louis' mit

seinen Geschwisternnach Meinung des Oheims zu sehr auf deren Seite.

2. Kerzog Iriedrich 1680 und 1681, Christian Louis' Schwester« und

Schwägerinnen, Adolf Iriedrich, Wrnch mit Kerzog Al'vrecht.

Was Friedrich betrifft, so war das erste Resultat der Vermittelung

Georg Wilhelms eine Konferenziu Lüneburg im Oktober 1680, die aber

ergebnislos endete. Georg Wilhelm schriebdarauf den 21. Oktober an die

Regierung, „man habe Ursache,sichetwas näher zum Ziel zu legen," und
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schlugeine neue Konferenzauf den 2. Dezembervor. Zugleichkam ein
Schreibenvon Bernstorff, durch welchesdas seines Herrn näher erläutert
wurde: Von Brandenburg sei vielfachdarauf gedrungen, Georg Wilhelm
möge mit ihm vereint dafür sorgen, daß HerzogFriedrich mit seiner
Familie „nicht ganzcrepierenmöchte". FriedrichWilhelmhabeverschiedene
Male begehrt,daß ihm die beidenjungen Prinzen zu Grabow— Friedrich
Wilhelmund Karl Leopold— verabfolgtwürden; er wolle sie zu Magde-
bürg erziehenlassen.

Die Schweriner Regierung zog mit Herzog AlbrechtdiesesSchreiben
in Erwägung. Sie befürchtete,daß Friedrich Wilhelm die Gelegenheit
benutzenwerde,Truppen nachMecklenburgzu legen und daß er dann noch
weitereForderungen erhebenwerde. Auf der alten Johanniterkomturei
Mirow ruhte noch eine nichtgeleisteteZahlung und beim Zoll zu Dömitz
hatten sich allerlei früher unbekannteSporteln eingeführt,u. a. „Baum-
gelder", eine Abgabe zur Vergütung der Kosten des Fortschaffensvon
Hindernissen der Schiffahrt, wie Bäumen, die die Fahrstraße sperrten,
über diese Sporteln waren schon wiederholt Beschwerden erhoben
worden sowohl von Celle wie von Brandenburg. Dazu befürchteten
die Räte, Sophie Agnes werde sich an Friedrich Wilhelm anschließen.
HerzogFriedrich leidewirklichbittere Not, er habe weder in Hamburgnoch
in Lübeckfür einen Taler Kredit mehr, ja es hätten schoneinige Kauf-
leute, die sichmit ihm vor diesemengagiert. Bankerott gemacht.

Also das A und O der Räte, denen sichhierin Prinz Albrecht an-
schloß,war auch jetztNachgiebigkeitgegenüberFriedrich, auch um Branden-
burgs willen, dessenFeindschaftgefährlichwerdenkonnte. Auchsonstrieten
sie in dieserZeit, mit FriedrichWilhelm, der übrigens an Stelle des ver-
storbenenHerzogsAugust als derzeitigerBesitzer des HerzogtumsMagde-
bürg in das Kreisdirektorium^)eingetreten war, ein gutes Einvernehmen
zu suchen. So verlangte FriedrichWilhelm 20 Taler Zollabgaben,die zu
Unrecht — von fürstlichemGute, das steuerfrei war — erhoben seien,
zurück und drohte mit Repressalien. Die Räte berichten darüber den
10. Novemberan Christian Louis und sind der Ansicht,daß der Zöllner,
um ferneres Unheil zu verhüten, die 20 Taler zurückgebensolle.

Allein Christian Louis faßte ein Schreibenab als Antwort auf eins
von Friedrich Wilhelm über diesenGegenstand, worin er den Kurfürsten
in schroffenWorten auffordert, „er möge sicheines freundlichenBezeigens
gebrauchen,hingegenalleBedräuungen, so nur Verbitterung causieren,prä-
terieren, auch die Requisition um Freipässe so einrichten, daß Christian

*) In der Leitung des niedersächsischen Kreises ist für diese Zeit dreierlei zu unter-

scheiden: 1. Das Direktorium, das zwischen Schweden (Bremen), und Magdeburg ab-

wechselte; 2. das Kondirektorium, das ständig im Besitz von Lüneburg-Celle war; 3. das

Amt des Kreisobersten, des Kommandeurs des Kreiskontingents; dieses Amt bekleideten

(durch Wahl) nach einander die Herzöge von Celle Christian Ludwig und Georg Wilhelm.

Genaueres s. Köcher, Geschichte von Hannover I, bes. S. 72 ff.
Wagner, Herzog Christian. 12
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Louis darum nur gebeten, nicht zur Observanz einiger Schuldigkeit er¬

innert werde". An die Regierung schrieber, indem er diesen Entwurf

übersandte,er wolle „sichdes Herrn Kurfürsten bedrowlichemAnmuten, in

effectu desselbenKommando nicht submittieren", „je mehr Er deroselben

zu gute halte, je mehr sucheman Ihm zu gebieten". Sein Entwurf ging

zuerst an Wedemann, und dieser urteilte, er finde das Schreiben in der

augenblicklichenLage höchstbedenklich.Die Räte in Schwerin waren der-

selbenAnsichtund hielten es zurück,wie sie dem Herzog den 8. Dezember

mitteilten. Und dieser hatte zwar noch den 6./16. Dezember an sie ge-

schrieben,keinebrandenburgischeArmee sei im stände, ihn von seinen recht-

mäßigen Gedanken im geringstenabzulenken, aber er beruhigte sichdoch

bald und ließ sichdie Zurückbehaltungdes Schreibens „bis auf weiteres

gefallen" (den 20./30. Dezember); nachher kam er auf die Sache nicht

wieder zurück,und das Schreiben wurde überhaupt nicht abgesandt.

Auf Georg Wilhelms Vermittelungsanerbieten zögerte er mit der

Antwort, so daß dieser den 20. November noch einmal schrieb. Christian

Louis antwortete nun den ? Dezembc"'er ^ ehe ihm Eröffnung ge-

schehen,wie man sichvon der Gegenseiteauf seine an GeorgWilhelm ein¬

gereichtenForderungen (besonders wegen Rückstellungdes von Friedrich

aus BützowFortgenommenen)erkläre, verhindert, jemand mit zulänglicher

Instruktion abzufertigen. Er meint: „Man sucht von Uns nur den punc¬

tum alimentorum vorerst zu extorquiereu. Unsere Satisfaktion hintan-

zusetzen." Daraufhin lehnteGeorgWilhelm in einemSchreiben an Herzog

Albrecht(vom 7. Dezember)die Weiterführung der Vermittelung ab, weil

er „sich nicht dazu gebrauchenlassen wolle, Herrn HerzogFriedrich der-

gleichen wider alle Billigkeit und die Natur eines gütlichenVergleiches

laufende Begehren anzumuten." Nur dazu erklärt er sichnochbereit, ehe

er die Vermittelung ganz aufgebe,zu einer Zusammenkunftvon Christian

Louis' und Friedrichs Räten auch von den seinigen jemand zu senden.

HerzogAlbrecht sandte dieses Schreiben an den Oheim mit einem

Begleitbriefe, in dem er besorgt zum Nachgebenriet. Christian Louis

aber „kann nicht begreifen, was man ihm beimessenwolle", und verlangt,

daß seinKanzler „bei nächster Diät die widrigenimpressiönes ablehne";

die Fortsetzungder Verhandlungen gestatteteer also. Darauf setzteGeorg

Wilhelm ihren Wiederbeginnauf den 7. März 1681 in Hamburg an; von

Schwerin wurde Wedemann dazu deputiert.
In Hamburg kam endlichnach zweimonatlichemHinundherverhandeln

und -schreibenden 16. Mai ein Reeeß zu stände, nach dem Friedrich

17 000 Taler für die vergangenenAlimente und 7000 Taler fortab als

jährlicheApanage erhalten sollte. Vieles andere bliebstreitig. So weigerte

sich Friedrich, den früheren Verzicht auf das väterliche Testament und

die beidenFürstentümer zu wiederholen;über dieTerritorialhoheit im Amte

Grabow stand nichts in dem Receß, weil Friedrich sie begehrte, Christian

Louis sie ihm aber nicht zugestehenwollte.
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Christian Louis war aber mit dem Receß, wie er nun aussah, noch
keineswegs zufrieden, vor allem verlangte er (in einem Schreiben an Wede-
mann vom 9. Juni) einen eidlichen Revers, worin der Bruder für sein
Auftreten in Bützow um Verzeihung bitten und besseres Betragen und
Unterwerfung versprechen sollte. Höchst schädlich fand er auch u. a. die
Bestimmung, daß die Ämter Grevesmühlen und Rehna als Hypothek für
die richtige Zahlung haften sollten. Lieber wolle er „zu solcher Prästation
mit Gewalt gezwungen werden, als sich ihr freiwillig unterwerfen". Wede-
mann schrieb (den 17. Juni), daß der verlangte Revers schwerlich erfolgen
werde, Christian Louis möge nicht so hart darauf dringend Dieser bestand
indessen (den 11. Juli) auf dem Revers, und zwar einem schriftlichen; einen
Besuch Friedrichs, von dem auch die Rede gewesen war, lehnte er schroff
ab, „um vorige Aeerbitäten in seinem Gemüt nicht zu erneuern noch zu
mehren Extremitäten zu geraten". An dem Receß tadelte er ferner: es
sei mit so glatten Worten über den Friedensbruch hinweggegangen, daß,
wer mit dem Hergange nicht ohnedem bekannt sei, aus dem Receß kaum
merken könne, wer der schuldige Teil sei. Doch war er damit einverstanden,
daß die Kammer die Zahlungen an Friedrich vorläufig aufnehme, und
wünschte den Receß als eine Jnterimsverordnung behandelt, um da-
durch der förmlichen Ratification, die ihm ganz unmöglich und auch un-
nötig vorkam, überhoben zu sein. Trotzdem verlangte er, daß sich Friedrich
in seinen Quittungen auf den Receß beziehe und sich dadurch selbst daran
binde.

Noch immer aber gab er es nicht auf, in Zukunft sein Racheverlangen
befriedigen und seinen ungetreuen Bruder zu besserer Genugtuung zwingen
zu können. „Das Werk werde unterdessen noch etwas hingestützt." „Viel-
leicht kommen andere Zeiten, daß Wir alles besser nach Unserm Sinn und
billigen Verlangen einrichten und verfügen können." Noch immer war er
äußerst mißtrauisch gegen Friedrich: es sei diesem nicht so sehr um die
Alimente zu tun als darum, die Hände in der Regierung zu haben, durch
allerlei Vorwände und Gelegenheiten suche er sich den Weg dazu zu bahnen.
„Wer ihm einmal solche Dinge geboten, wie ihm die Erfahrung gezeigt,
dem sei nimmermehr zu trauen."

Immerhin war über die Geldfrage eine Einigung erzielt, somit glaubte
Friedrich einen Versuch wagen zu dürfen, des Bruders hartes Herz zu er-
weichen und ein besseres persönliches Verhältnis zwischen ihnen beiden
wieder anzubahnen. Er schrieb den 3. Oktober 1681 einen Brief an den
Bruder, in dem er ihn bat, die Mißverständnisse zu vergessen, über die er
selbst sehr unglücklich gewesen, und „das Band fürstbrüderlicher Vertrau-
lichkeit" mit ihm zu erneuern. Christian Louis überwand sich zu einer
freundlichen Antwort und versprach, alles verzeihen zu wollen. Den Räten
aber erläuterte er dies sein Schreiben dahin iden 28. November), es sei
nicht so gemeint gewesen, um darauf Antwort zu haben oder dadurch eine
Korrespondenz einzuleiten, er werde sich dazu keineswegs verstehen noch

12*
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mit ihm weiter was zu schaffen haben. Im Grunde also hatte er

nichts verziehen.

Ebenso unfreundlich war die Behandlung der übrigen Geschwister von

feiten ihres regierenden Bruders. Seine einzige rechte Schwester, Sophie

Agnes, wußte sich noch am besten bei ihm in Respekt zu setzen, obgleich

gerade sie ihm mehr als einmal berechtigten Anlaß zur Unzufriedenheit gab.

Nach dem Tode des Herzogs Karl hatte sie sich eigenmächtig in den Besitz

seiner Hinterlassenschaft gesetzt (1670), neben einem guten Teil seiner

Barschaft und seiner Mobilien, die sie wenigstens nach Christian Louis'

Behauptung sich aneignete, hatte sie auch eine Lade mit Obligationen und

anderen Papieren mit sich nach Rühn genommen. Hierin befand sich unter

anderem eine Assignation, die Herzog Karl den 23. Dezember 1663 von

Schweden erhalten an den Generalzollverwalter, daß dieser ihm für seine

früheren Werbungen in des Königs Dienst 15 000 Taler in 4 Jahresfristen

auszahlen solle, 3000 waren bezahlt, die anderen Quoten, je -1000 Taler

waren 1664, 65 und 66 fällig gewesen, aber unbezahlt geblieben. Christian

Louis hätte diese Obligation gern in seinen Besitz gebracht und war mit

der Schwester sehr unzufrieden, daß sie die Lade mitgenommen, allein er

vermied es doch gegen sie einzuschreiten, einmal, weil er die sehr energisch

veranlagte Schwester nicht gegen sich aufbringen wollte, und zweitens auch,

weil von Herzog Karl auf sie Schuldforderungen an ihn vererbt waren, die

er gern unbezahlt gelassen hätte. Über diese Nachlaßforderungen gab es

jahrelange Verhandlungen, in denen Christian Louis dieselbe Zähigkeit

zeigte, die ihm auch sonst eigen war, wenn er Geldforderungen zu be-

willigen hatte.

Endlich wurde im August 1674 ein Vergleich abgeschlossen, nach dem

er 4000 Taler als Abfindungssumme für ihre Forderungen zahlen sollte.

Er ließ aber die Schwester auf die Ratifikation warten, weil ihm 4000 Taler

zu viel waren. Auch nach einem entschiedenen Schreiben der Schwester

(von Anfang Februar 1675), er möge entweder den Vergleich ratificieren

oder gründlich erklären, wessen sie sich von ihm zu versehen habe, zauderte

er noch; endlich im April (16./26.) entschloß er sich zur Ratifikation gegen

einen Revers, daß sie keine weiteren Forderungen an ihn erheben wolle.

Die Zahlung mußte aber wegen des schwedischen Krieges aufgeschoben

werden und wurde in Raten erst nach dem Friedensschlüsse wieder auf-

genommen.

Meinungsverschiedenheit herrschte auch über die Frage, ob das Amt

Rühn steuerfrei sei oder nicht, und auch daraus entstanden mehrfach

Zwistigkeiten. Im Jahre 1681 erklärte Sophie Agnes (im April) sie wolle

die Kontribution nicht erlegen, lieber Klage erheben. Wedemann riet von

ihrer Quote abzusehen, aber der Herzog war hiermit nicht einverstanden.

„Er wolle nicht", schrieb er den 2. Juni 81, „daß man in Rühn eine

separierte Souveränität aufrichte", er setzte zwar die Eintreibung der

Steuer durch Exekution vor der Hand aus, ordnete aber an, daß man sich
wieder durch Vorenthaltung des aus dem früheren Vergleich noch rück¬
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ständigen Termins bezahlt mache „und sie darnach laufen und klagen lasse,

was ihr geliebe."

Auch von seiner Schwester hatte Christian Louis die Überzeugung,

daß sie sich von andern gegen ihn beeinflussen lasse. Er sprach sich darüber

in einem Briefe an Herzog Albrecht, der ihm einen Gruß von Sophie

Agnes bestellt hatte, mit den Worten aus (den 2./12. Mai 1681): „Es

stünde zu wünschen, daß man des Orts einigen sriedhässigen und unruhigen

Leuten, die sich dahin zuweilen schleichen und für klug wollen angesehen

sein, nicht zuviel glaubte noch sich irre machen ließe, endlich bleibts doch

bei dem, daß Ich Mich aller Zunötigung und Eingriffe opponieren muß."

Im Oktober 1681 kam er auf die Lade mit den Obligationen zurück und

forderte ihre Auslieferung vor Zahlung der letzten 1000 Taler aus dem

Vergleich. Sophie Agnes sträubte sich zuerst und forderte Auszahlung der
1000 Taler vor Verabfolgung der Lade. Als aber die Zahlung nun nicht

erfolgte, gab sie die Papiere heraus (Januar 82) und erhielt daraus

das Geld.

Recht gleichgiltig verhielt sich Christian Louis gegen seine Sties-

schwestern aus Adolf Friedrichs zweiter Ehe, wie gegen die beiden Witwen

seiner Brüder Johann Georg und Gustav Rudolf, Elisabeth Eleonore,

Tochter des Herzogs Anton Ulrich von Wolfenbüttel und Erdmut Sophie,

Tochter des Herzogs Franz Heinrich von Sachsen-Lauenburg. Elisabeth

Eleonore blieb in Mirow wohnen, und man beließ ihr auch das Amt.

Im April des Jahres 1680 bat sie um einen Zuschuß von 1000 Talern,
der ihr aber abgeschlagen wurde. Den 25. Januar 1681 vermählte sie sich

wieder mit Herzog Bernhard von Sachsen-Meiningen, und Mirow fiel

somit an die Kammer zurück. Ihr Vater machte in ihrem Interesse noch

Forderungen geltend, im ganzen reichlich 10 000 Taler, ließ aber mit sich

reden, Wedemann bewog ihn durch einen Besuch in Wolfenbüttel, sich mit

2000 Talern zu begnügen, die auch bezahlt wurden. Nach ihrem Abzüge

hielt der Herzog von Lauenburg für Erdmut Sophie um Überlassung des

Amtes Mirow an (1683), Christian Louis aber gab darauf (den 3. Mai)
den Bescheid, „auf das wunderliche Petitum von Franzhagen bedürfe es

keiner Antwort". Es blieb also bei der jährlichen Zahlung von 1000 Talern,

bis Erdmut Sophie den 22. August 1689 starb.

Von den Stiefschwestern hatte sich Anna Sophie (geb. 1647) den

25. März 1677 mit Julius Siegmund, Herzog von Württemberg-Julius-

bürg (in Schlesien), vermählt, die übrigen drei, Juliane Sibylla (geb.

1636), Christine (geb. 1639) und Marie Elisabeth (geb. 1646) wohnten

bisher in Grabow und bezogen je 600 Taler Alimente. Als Mirow frei

ward, dachte Christian Louis eine zeitlang daran, ihnen das dortige Schloß

zum Wohnsitz einzuräumen, er gab es aber wieder auf und bot ihnen

(August 1681) das Gut Dambeck an, sie wünschten aber das Amt Eldena.

Den 9. August wurde Christine zur Äbtissin von Gandersheim

gewählt und siedelte nun dorthin über. Juliane Sibylla war damals

verreist, und Marie Elisabeth, bat, sie zum Winter „von Grabow zn er¬
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ältesten Söhne des Herzogs Friedrich beschränkter wurde. Christian Louis

bot ihr vorlänfig eine Wohnung auf dem Bischofshof oder im Schlosse zu

Schwerin an. Den 1. Dezember desselben Jahrss aber baten beide Schwestern

wieder um einen selbständigen Wohnsitz, und zwar wünschten sie wieder

Eldena. Christian Louis dachte wieder an Dambeck, auch Warnitz kam in

Vorschlag, wurde aber von ihnen ausgeschlagen. Darauf zog auch Marie

Elisabeth nach Gandersheim, Juliane Sibylla blieb in Grabow.

Nicht Gleichgültigkeit aber, sondern ausgesprochene Ungunst ist fort-

dauernd das Gepräge des Verhaltens von Christian Louis gegen seinen

jüngsten Stiefbruder, den nachgeborenen Adolf Friedrich. Auf Grund des

Göhrenschen Vergleiches vom 24. Mai 1G69 hatte Adolf Friedrich jährlich

1000 Taler erhalten, bis der Krieg im Jahre 1675 die Zahlungen unter-

brach. Sie wurden auch bis ins Jahr 1681 nicht wieder aufgenommen,

und es restierten von Trinitatis 1675 bis Andrea 1681 6250 Taler. Der

Prinz war am Güstrower Hose erzogen worden und hatte im Jahre 1680

das Alter von 22 Jahren errreicht. In eben diesem Jahre brachten auf

dem Sternberger Landtage die Güstrower Räte im Austrage ihres Herrn

des Prinzen Lage zur Sprache. Herzog Gustav Adolf müsse als Vormund

anzeigen, daß die Not den Prinzen dazu treibe, wegen seiner Forderungen

bei seinem Bruder Anregung zu tun. Diese Forderungen begründeten sich,

da ja Adolf Friedrich nach dem Tode von Johann Georg in die Stellung

des drittältesten Prinzen gerückt war, vor allem auf dem väterlichen Testa-

ment; es konnte also, wenn er gerichtlich klagbar wurde, viel Ärger daraus

entstehen. Herzog Gustav Adolf ließ aber entgegenkommender Weise sagen,

er werde ungern sehen, wenn es zur gerichtlichen Erkenntnis komme, und

begnügte sich damit, für sein Mündel neben einer höheren jährlichen

Alimentsumme nur Zuweisung eines passenden Wohnsitzes zu fordern.

Christian Louis hätte am liebsten gesehen, wenn Adolf Friedrich in

Güstrow wohnen geblieben wäre; da der Prinz aber hierzu nicht geneigt

war, so dachte er daran, ihm mit den zwei Grabower Prinzessinnen das

Amt Mirow einzuräumen (Reskr. v. 25. Dezember 1680), Anfang 1681

wollte er neben diesen dreien auch Friedrich nach Mirow bringen, um

Grabow wieder zu erhalten, gab dies aber wieder aus, da schon die

Schwestern Wert darauf legten, einen besonderen Wohnsitz zu erhalten.

Auch Marnitz und den Hof Dambeck ließ er (den 27. Juni) dem Bruder

anbieten; den Ertrag von beiden zusammen schätzte er auf 1200 Taler,

was er für den Postumus als ausreichend erachtete. Adolf Friedrich

aber bat um das Amt Mirow, unterstützt von Gustav Adolf. Doch wurden

seine Gesuche abschläglich beschieden.

Ende Oktober 1681 kam Adolf Friedrich selbst nach Schwerin und

verhandelte mit den Räten, dann schrieb er den 20. Oktober wieder aus

Güstrow an den Bruder, er möge ihm doch Subsistenzmittel gewähren.

Es scheint, als wenn auch von anderer Seite her ein Druck auf Christian

Louis geübt ist: er äußert uach Empfang dieses Briefes in einem Schreiben
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an Wedemann (den 24. November) den Wunsch, „das Werk mit Adolf

Friedrich gehoben zu sehen." Er entschloß sich zu einer Zulage von

100 Dukaten (200 Talern), ja er gab sogar Wedemann Vollmacht aus

2000 Taler zu gehen und erklärte sich auch mit dem Vorschlage des

Kanzlers, Adolf Friedrich Tempzin als Wohnsitz einzuräumen, einver-

standen (den 1. Dezember). Adolf Friedrich hielt aber wieder um Mirow

an (den 29. Dezember). Christian Louis blieb jedoch bei Tempzin und

verlangte ausdrücklich (den 10./26. Januar), das Amt solle aufs höchste au-

geschlagen werden, damit dem Prinzen so wenig wie möglich aus der

Kammer gereicht werde; „er solle notdürftig zu leben haben, nicht aber fürst-

mäßig subsistieren". Den 15. Januar 1682 begannen Konferenzen in

Lübeck, die Güstrower Sendboten forderten für Adolf Friedrich 4000 Taler

jährlich, wobei sie das Amt Tempzin nur für 1300 Taler rechnen wollten,

und Ausbesserung des Hoses. Die Räte hatten den Eindruck, daß die

Güstrower auf 3000 Taler rechneten, aber Christian Louis wollte höchstens

2000 geben und wünschte überdies die unbezahlt gebliebenen Alimente in

anbetracht dieses „ansehnlichen" Quantums überhaupt erlassen. Während

hierüber noch weiter verhandelt wurde, trat das Gerücht auf, Adolf

Friedrich werde eine der güstrowschen Prinzessinen heiraten, wie das zwei

Jahre später auch geschah. Christian Louis befahl, als er davon erfuhr

<den 1. Mai), man solle „solchem Plan mit allem ersinnlichen Fleiß und

Kräften vorbauen, er wolle die Heirat durchaus nicht leiden noch gestatten,"

und es war ihm eine Freude, als der Plan noch wieder rückgängig ward

<den 25. Mai). Den 5. Mai suchte Adolf Friedrich persönlich den Kanzler

Wedemann in Lübeck auf und bat sehr, ihm Mirow zuzuwenden, weil er

dort „trocken und sicher" wohnen könne. Er erbot sich, von den Einkünften

des Amtes 500 Taler jährlich in die Kammer zu liefern, auch die Militär-

wache, die Christian Louis nach der Abreise der Herzogin Witwe dorthin

gesandt hatte, sich gefallen zu lassen, ja er erklärte sich bereit, zu unter-

zeichnen, was Christian Louis „zu mehrer Verwahrung" von ihm fordere,

womit ein Verzicht auf weitere Ansprüche auf Grund des väterlichen Tefta-

mentes gemeint sein wird; nur bat er noch um einen Vorschuß von

1000 Talern zu seiner Kleidung, den Heiratsplan nahm er auf das be-

stimmteste in Abrede. Wedemann setzte, um den Herzog milder zu stimmen,

seinem Berichte über diese Unterredung hinzu, der Prinz solle wegen seines

elenden Zustandes öfters bitterlich weinen. Christian Louis antwortete den

1. Juni, er könne Mirow „aus denen ihm beiwohnenden und noch triftigen

Respecten, welche zu eröffnen die itzigen Conjuncturen noch nicht allerdings

permittierten/) keineswegs hergeben, bewilligte aber den Vorschuß von

1000 Talern, falls die Kammer dazu imstande sei, diese konnte indessen die

Summe nicht sogleich auszahlen.

Endlich nahm sich ein Mächtigerer des Verlassenen an: Kurfürst

Friedrich Wilhelm sandte, wie die Räte den 7. Juni berichten, seinen

*) Er gedachtees Jsabella Angelikazu geben.
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Kammerjunker v. Buch au den Prinzen und ließ ihm anbieten, wenn er

nur zu ihm kommen wolle, so werde er ihn „also accommodieren, daß er mit

ihm zufrieden sein werde." Darauf erschien den 8. Juni ein Diener

Adolf Friedrichs, Johann Klahr, vor dem Schweriner Geh. Rat und schil-

derte die große Not seines Herrn, der nicht einmal die Mittel habe, als

ein Edelmann zu leben. Kurfürst Friedrich Wilhelm habe ihm angeboten,

ihn mit acht Personen an seinen Hof zu nehmen und zu unterhalten, auch

ihm eine annehmliche Charge zu verleihen. Der Prinz habe nicht einmal

ein Kleid auf dem Leibe und müsse in einem „grünen Futterhemd" einher-

gehen, es mangle an Betten und Leinenzeug, nicht einmal ein silberner

Becher sei vorhanden, seine Wohnung^) sei so schlecht, daß er dort nicht

bleiben könne. Wenn Christian Louis nicht helfe, so müsse er Friedrich

Wilhelms Anerbieten annehmen. Er läßt noch um 100 Taler bitten zum

Ankauf eines Pferdes, da von denen, die ihm Herzog Gustav Adolf früher

geschenkt, schon drei eingegangen seien. Wenn Christian Louis hierauf

schrieb, es sei ihm nicht zuwider, wenn es mit dem Prinzen zur Richtigkeit

komme, so war es gewiß weniger die Schilderung von des Bruders un-

glücklicher Lage, die ihn zum Einlenken bewog, als die Besorgnis, die sein

Kanzler Wedemann noch nährte, daß wirklich Adolf Friedrich sich an

Brandenburg anschließen könne. Aber zu einem bestimmten Entschlüsse

kam er erst, als Adolf Friedrich eine Art von Ultimatum stellte: Die fürst-

liche Regierung möge sich in drei Wochen zulänglich entschließen oder ge-

statten, daß er „ermangelnden Unterhalts halber" seine Zuflucht zu Friedrich

Wilhelm nehme. Darauf erst erfolgte (Paris den 20. Juli) die Be¬

willigung von 3000 Talern und zwar entweder bar oder als Ertrag von

Tempzin mit Dambeck.

Inzwischen war Adolf Friedrich den 17. Juli nach Berlin gereist,

ohne daß es dort schon zu einem Abschluß gekommen wäre, Wedemann

meldete dies dem Herzog, dieser schrieb zwar (den 3. August), „er lasse sich

nicht intimidieren", ratisicierte aber doch (den 7. September) den Vertrag,

der den 16. August in Lübeck abgeschlossen war. Nach demselben wurden

für beide Brüder Friedrich und Adolf Friedrich zusammen 10 000 Taler

jährlich bewilligt und Adolf Friedrich erhielt Tempzin mit der Bedingung,

daß er dieses wieder abgebe, wenn der Herzog ihm ein anderes Amt geben

wolle. Die Frage wegen der rückständigen Alimente war aber ungelöst

geblieben.

Um diese Zeit war Prinz Albrecht noch im Lande, aber er war, je

mehr sich sein Aufenthalt verlängerte, dem Oheim desto lästiger geworden.

Sobald dieser sich mit Herzog Friedrich verglichen, erschien ihm Albrechts

Anwesenheit überflüssig und zu kostspielig, und er schrieb an die Räte (den

3. November 1681): „Die Hofstaat sähen Wir gern cassiert, und daß man

alles mit guter Manier dahin dirigieren könnte, daß sich die bewußte Per-

*) 1679 hatte ihm HerzogGustav Adolf Haus und Amt Feldberg überlassen, das
Haus war aber sehr baufällig.
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son daselbst proprio motu resolutere,eilte andere Station zu er-
wählen." Die Räte sollenbeflissensein, denPrinzen ans solcheGedanken
zu bringen. Einen Weg, wie dies zu machen, deutet der Herzog am
Schlüssedes'Rescriptesan: Albrechtwerdebei den bevorstehendenKriegen*)
sein Glücknicht verabsäumenwollen. Er werde ihn auch nicht daran ver-
hindern." Die Räte befolgten die Weisung ihres Herrn, aber Prinz
Albrechtverstand den Wink nicht ober wollte ihn nicht verstehen.

Mitte 1682 (den 15. Juni) wiederholte der Herzog seinen Befehl.
HerzogAlbrechtschreibtden 21./31. August, vielleichtunter dem Eindruck
eines^Gesprächesmit den Räten: „Es ist mir am bestenbewußt, was ich
die Zeit über (seit ich in Mecklenburgbin) leiden müssen, indem derer zu
viel, die michgerne weit aus Mecklenburgsehen." Aber er selber dachte
dochnoch nicht an seineAbreise.

Ende Oktober (den 26.) gab Christian Louis, wiedereinmal an den
schlechtenZustand der Finanzen erinnert. Ordre, weil er „sichum anderer
Leute willen nicht ruinieren könne", Herzog Albrecht „mit guter grace
ohne Offenstembeizubringen,daß er von selbstandere mesures ergreife."
Von einer unmittelbarenWirkung dieserOrdre ist nichts zu spüren, in-
direkt aber ist sie zu erschließenaus dem sich steigerndenUnmut Albrechts
über die Behandlung,die er in Schwerin erfahre.

Anfang 1683 geschahes, daß der Archivar Meutererunter einer An¬
zahl von Neujahrsschreiben,die in Schwerin an Christian Louis' Adresse
abgegebenwurden, aus Versehenzweian Albrechtgerichteteöffnete. Die
Räte stellten die Schreiben sofort mit einer EntschuldigungAlbrecht zu,
dieseraber hielt die Eröffnung der Schreiben für Absichtund schriebsofort
an den Oheim. Wenn nun das Mißverständnis auch aufgeklärtwurde, so
scheintes dochden Ausschlaggegebenzu haben, daß Albrechtsichentschloß,
zu dem Oheim nach Paris zu reisen und ihm seineBeschwerdenpersönlich
vorzutragen. Den 17.Februar sandte er ein Schreiben nachParis ab, um

sichdie Erlaubnis zu der Reise zu erbitten, wartete aber die Antwort nicht
erst ab, die zweifellos eine abschlägigegewesenwäre, sondern machtesich

*) Es war die Zeit der Reumonen und der Wegnahme von Straßburg. Daß

Christian Louis irgend welche Empfindung sür die schmachvolle Behandlung Deutschlands

durch die Franzosen in dieser Zeit gehabt hätte, davon ist nicht das gerinaste zu spüren,

auch nicht davon, daß er elwa daran gedacht halte deswegen Frankreich zu verlassen.

Andere nahmen Anstoß an seinem Aufenthalt in Frankreich, wie es in einem Schreiben

hieß, daß er aus Hamburg November 1681 erhielt, es sei gewiß, daß er einen großen

Widerwillen und böse Nachrede von den meisten Potentaten und Herren, die es nicht mit

Frankreich halten, auf sich lade, weil er sich zu Paris solange aufhalte. Er selber fand

nichts Bedenkliches darin. Vorübergehend bestand allerdings damals die Aussicht, daß

Jsabella Angelika wieder nach Mecklenburg zurückkehrte. Der Herzog schrieb darüber in

dem oben angeführten Reskript vom 3. November: Die Subsistenz (des Herzogs Albrecht)

könne in die Länge nicht dauern, „zumahlen das Werk mit der Gemahlin Liebd. dahin

leicht ausschlagen möchte, daß selbige wieder ins Land käme". Aber ob er selber mit-

kommen wollte oder etwas ähnliches plante, wie im Jahre 1672, bleibt völlig im Dunkel.
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sofort auf die Reise und kam vier Tage nach dem Briefe (den 12. März

1683) in Paris an. Der Herzog empfingihn den 13., dochhielt Albrecht
an diesemTage nochan sich,den 15. aber erhob er die lebhaftestenKlagen

über seine schlechtenVerhältnisse und zeigte dabei auch Unzufriedenheit

über die Räte iu Schwerin, ja er verdächtigtederen Treue und Brauch-
barkeit.

Der Herzogschriebdies alles „im höchstenVertrauen" an seineRäte
lden 22. März), hielt es aber nicht für nötig, auf so allgemeineVer-
dächtigungenhin eine Untersuchunganzuordnen. Sehr bedenklicherschien
ihm, obgleicher ja selbstkatholischgewordenwar, die in dem Gespräch
hervortretendeNeigung des Neffen, ebenfalls zum katholischenBekenntnis
überzutreten, bedenklichdarum, weil er als kühler Rechnersichsagte, das;
man ihm für AlbrechtsÜbertritt dieSchuld beimessenwerde,und fürchtete,
sichdadurchmit dem gesamtensächsischenKurhause zu überwerfen. Einen
entschiedenenAbschlagerhielt Albrechtaus seine Forderung, ihm das Amt
Wittenburg zu übertragen, „damit er dem Oheim der Subsistenz halber
destoweniger beschwerlichzu sein brauche". Am folgendenTage machte
Albrechtden Versuch, eine andere und bessereAusfertigung der Donation
vom Jahre 1680 zu erlangen. ChristianLouis wichaber der Antwort aus
mit demBescheide,er werde mit seinerRegierung darüber correspondieren.
Noch einen dritten Vorschlag wegen seines Unterhalts machte Albrecht,
nämlich ob ihm nicht etwas Bestimmtesan Naturalien geliefert werden
könnte, um seinenHaushalt selbst zu führen. Auch dies versprach der
Herzog seiner Regierung mitzuteilen. Prinz Albrechterklärte darauf, so
lange in Paris bleibenzu wollen, bis die Antwort aus Schwerin dort sei.
„Es lief darauf hinaus, Zeit zu gewinnen,"schreibtderHerzog,„inzwischen
den Hof zu besuchen,vornehmeLeute zu visitieren, gar den König zu
sehen, mit Jägern sich bekannt zu machen, Jagdhunde zu bekommen,
Kirchenund Messen zu frequentieren und wer weiß was nicht mehr zu
machen." Er quälte sichwieder mit allerlei Sorgen, „es möchte unter
dieserReise sonstein verabredetesWerk mit andern Mißgünstigen,sieseien
im Lande oder hier etwa verborgen, liegen, ein Verdacht, worin er noch
bestärkt wurde, als Albrecht sich über die mit Celle geschlosseneAllianz
geringschätzigaussprach: Celle könne die Garantie nicht leisten,denn Däne-
mark und Brandenburg würden dem Hause Lüneburg schon genug zu
schaffengeben."*) Dem Herzogging dieses alles und was die Beschaffen-
heit des Pariser Hofes und „der Feinde List ihm sonst für sorglicheGe-
dankenmachte,"derart zu Gemüte, daß er sichgegen den Prinzen ausließ,
„es werdevon ihm sehrwohlgetan sein, wenn er sichwiedernachSchwerin
begebeund ihn aller Sorge entledige." Als dies nichts half und ebenso
eine zweiteMahnung (den 18.) unbeachtet blieb, da reiste er selbstdrei
Posten voraus und ließ AlbrechtReisegeldanbieten, auchReisekleidung,mit

*) Der Neffe war hierin weit besser unterrichtet als der Oheim» und nur zu bald

sollte sich zeigen, wie sehr er Recht hatte.
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dem Bedeuten, er möge ihm nur schleunigstnachfolgen, ja er übernahm
auchdie Bezahlung der von Albrecht in Paris gemachtenSchulden und
ließ, als Albrechtnun wirklich abreiste, seinenKammerdienerZachowbis
Antwerpen mitgehen. Beim Abschied gab Albrecht zu verstehen, daß
er für diesmal von einem „heiligenWerke"abgehaltensei, der von Albrecht
schonbeabsichtigteÜbertritt war also diesmal glücklichverhütet.*)

Soweit Christian Louis' eigene Schilderung von dem Besucheseines
Neffen, dieser selbstaber reiste,wie sichunten zeigenwird, mit einer ganz
andern Auffassungvon demErgebnis desselbenab. Ende März (den31.)
traf er wieder in Schwerin ein und erhielt hier nun wieder in der früheren
Weise seinen Unterhalt.

Im Mai trat er in einer Konferenzmit den Räten von neuem mit
der Forderung hervor, die frühere Schenkungsurkundezu erweitern und
drohte, als die Räte darauf nicht eingingen, mit einer neuen Reise nach
Paris. Er schriebauch an Christian Louis deshalb, dieseraber erwiderte
(den 31. Mai), die Zeiten ließen nichtzu, die vor diesemverfaßte Schrift
kundbar zu machen, noch eine Veränderung und Extension darin vor
zunehmen,und die Räte bekamendieWeisung, den Prinzen auf alleWeise
von einer Reise nachParis abzubringen;wenn er dochreise, so werdeder
Herzogdies als einen vollständigenAbbruch ihrer bisherigen Freundschaft
ansehen. Seine Hauptsorgewar wiederum, daß Albrecht in Paris zum
Katholicismusübertreten könne.

Der Prinz gab darauf die Reise auf und entschloßsichnun, ander-
iveitigUnterkunftzu suchen. Die Hoffnungen, die ihm der Oheim früher
gemacht,hatten sichin keinerWeise erfüllt. Unverblümt rückt er ihm dies
in einem Briefe vom 3./13. Juli vor: Es sei ihm leid, wenn er unter
diesenUmständenihm nochferner beschwerlichfalle, er werdeseinÄußerstes
tun, Gelegenheitzu finden, wo er „nicht allein wiederumeinbringenkönne,
was er eine Zeit versäumt, sondern auch seine fortune nach Vergnügen
etablieren." Aber um sein Glückzu machen,brauchte er Geld, der Brief
endet also mit der Bitte um „Überwachungeines erklecklichenDouceurs."

Der gestrenge Oheim empfand diesen Brief als eine dreiste Be-
lästigung und ließ Albrecht auf Antwort warten. Dieser entschloßsich
darauf zu einer Reise nach Regensburg und Österreich,um zu versuchen,
ob er nicht Aufnahmein das Heer finde, das eben damals zur Befreiung
Wiens von den Türken gesammeltwurde. Er zeigte seineAbsichtdem
Oheim an, bat aber, ihm seinenUnterhalt weiter zu reichen,bis er wirklich
Stellung erlangt. Nun erst bekamer wieder eine Antwort (vom 20. Sep-

tember), auch auf seinen vorigen Brief. Die Geldunterstützungwurde
abgelehnt, aber für seine in Schwerin zurückgelassenenLeute und Pferde
Unterhalt bewilligt,auch etwas Reisegeld,wenn ihr Herr sie abfordere,und
des Herzogs Sekretär in Regensburg bekamAuftrag, demPrinzen dort an

*) Herzog Albrecht trat erst im Jahre 1692 kurz vor seinem Tode zum Katholizis-

mus über.
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die Hand zu gehen. Zugleichaber erging ein Befehl nach Schwerin, so-

bald Prinz Albrechtfort sei, die Junkertafel bei Hofe, die um seinetwillen

beibehaltenwar, ganz aufzuheben. Der Jägermeister u. a. sollten sichmit

Kostgeldbegnügen.
Prinz Albrechtwar um die Zeit, als dieser Brief von Paris abging,

schonunterwegs, schriebaber schonden 16./26. Oktober aus Regensburg,
es stehemit dem Avancementganz zweifelhaft,er werde wohl bald wieder
nach Schwerin kommen; er bittet den Oheim, ihn nicht zu verlassenund

sichseiner auch ferner gütig anzunehmen. Christian Louis aber war ent-
schlössen,jetzt um jeden Preis ein Ende zu machen, besonders da er
mittlerweilein Erfahrung gebrachthatte, daß HerzogAlbrechtauch auf den
Ämtern ziemlichenAufwand gemachthabe. Er stellte ihm also in seiner
Antwort vor, wie viele Ausgaben er zu seiner eigenen großen Beschwerde
bei dem schlechtenZustand der Kammer für ihn gehabt, trotzdemhabe
Albrecht noch unvermutlicheForderungen gestellt. „Ew. Liebd. ermessen
bei sichvernünftig, ob Wir nickt Ew. Liebd. dasjenige erwiesen, was von
einem gutwilligenHerzenerwartet werden möge. NachdemaberEw. Liebd.
die Continuation von uns prätendieren,was für eine kleineZeit gewidmet
und angesehengewesen, daraus ein vinculum gemacht werden will, so
sehenWir die Unmöglichkeit solcherferneren Prästation für Augen und
müssenEw. Liebd.unverholenbekennen, daß Unser und der Kammer
Zustand keines Weges verstatten will, Ew. Liebd. weitere Ver-
pflegung zu verschaffen." Die Speisung bei Hofe sei bereits kassiert,
Albrechtmöge seine Leute fördersamstabberufen.

HerzogAlbrechtreistevon Regensburg nachLinz und Preßburg, hatte
in Linz Audienzbeim Kaiser, der sehr gnädig war, aber in die Armee
fand er noch keineAufnahme, er kehrte also wieder um und kam den
28. OktoberAbendswiederin Schwerin an, ohne den Brief des Herzogs
erhalten zu haben.

Dieser hatte inzwischenals das ÄußersteseinenRäten gestattet,wenn
Prinz Albrecht vor der Hand sichunmöglichanderswohin wenden könne,
daß er mit 4 Personen und 6 Pferden noch diesenWinter über verpflegt
werde. Als Albrechtvon der inzwischenvorgenommenenAufhebungder Hof-
tafelhörte, äußerte er, wenn er dies vorher gewußt,so wäre er nichtwieder-
gekommen,und reiste zu seiner Schwester nach Holstein, seine Leute und
Pferde ließ er nochzu Schwerin. Den 12. Dezember heißt es, er solle
zu seinemBruder Heinrichnach Berlin gereist sein, noch Ende Dezember
aber kam er wieder. Als ihm aber nun der Oberstallmeisterv. Bibow
offen sagte,daß seines Bleibens in Schwerin wohl nicht länger seinkönne,
da ließ er alle seine Sachen einpackenund reiste ab.*)

*) In einem Anschlage werden die Kosten für den Aufenthalt des Prinzen in

Mecklenburg vom 4. März 1680 bis zum 29. Dezembcr 1683 auf 17 300 Taler 36 Schill,

angegeben.
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Dem gütigen Oheim aber sandte er einen Brief, worin er ihm mit
ungeschminkterOffenheitseinHerz ausschüttete: Er habe gehofft,er werde
durch jenen lebenslang versorgt werden, wie es auch alle Welt nicht
anders geglaubt, und habe nichts getan, diese Guttat zu verscherzen;er
hätte andere Dienste bereits erhalten, „so ich michnicht" — schreibter
wörtlich— „an dero hochbeteuerten von selbst getanen Promessen,
als ich expresse par post zu deroselben nach Paris mich be-
geben, zu einem guten Effect von neuem hätte persuadieren
lassen" — dies war also AlbrechtsAuffassung von den Unterhaltungen
zu Paris —, „man hat michaber hiedurchmit der blindenHoffnungnicht
allein die Zeit verlieren gemacht, sondern auch eil hazard des Verlustes
sowohlmeines wenigenEinkommens als künftiger fortune gesetzet. Sie
gehen in Ihr eigen Gewissen und besinnen (sich), ob es, will nicht
sagen, für Gott, sondern nur für der ehrbaren Welt zu verantworten,
einen Schwestersohnso zu abandonnieren, denn wenn man nahen Bluts-
freunden und deren treuen Promessennicht trauen darf, möchteich wissen,
worauf sichendlichzu verlassen. Einmal ist gewiß, ich habe nicht allein
durch dieselbe meine fortune sehr versäumt, sondern auch das Meinige
hier in dero Landen vertan, davon ich ander Orten mehr Nutzen,Dank
und Ehre würde gehabthaben,welchesmir dann ein unersetzlicherSchade
ist. — Ich gehenun in Gottes Namen mit freudigemGemüt wieder in
mein Vaterland zu meinemliebstenBruder, HerzogHeinrich,nach Barby,
bin gewiß, daß außer Buben keiner ist, der nicht mit mir zufrieden,—
ich verlasse Mecklenburg, keineswegs aber meine praetensiones,
denn Gott wird michschonzu denselbenverhelfen."

Der Herzogsandte diesenZornausbruch denRäten zu mit den kühlen
Begleitworten: „Die reprockes schiebenWir Ihr. .Siebfr.wieder zurück.
Wir haben ihm alles Gute erwiesen,hättens auch fürder tun wollen,wenn
es die Kammer hätte ertragen können; Wir werden Uns wohl für-
sehen, Uns mit'solchen Personen mehr zu beladen."

Albrechtwurde keinerAntwort gewürdigt; er wartete einige Monate

und sandte dann vonHamburgaus den 1684einzweitesSchreiben,

welches in geradezu drohendemTone eine „kategorischeund zwar ge-
wierige Resolution" fordert.

Hierauf verbat sichChristian Louis (den 17.April) entschiedendieses
„unfriedlicheund dem fürstlichenStande wenig convenableBetragen, er
wisse nicht, was für Prätensionen jener meine, Albrechtmöge sich mit
ordentlichen,redlichenWegen begnügenuud sichder Modestie befleißigen",
sonstwerde er solcheBriefe unerbrochenzurückgehenlassen.

Albrechtbeantwortete diesenBrief am 18./28. April von Hamburg
aus: Er könne nicht absehen, wie der Oheim sich über seine Art zu
schreibenmit Fug beschwere,„da dochdas üble tractement, so von Ihnen
Selbst, als einigen Ihrer Bedienten empfangen, wohl ein härteres meri-
tierte." — „Ist es vor nichts zu rechnen"— fährt er fort —, „daß ein
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Mutter-Bruder gleichsamals Vater mich durch avantageuse und zum

öfteren getane teure Promessen über die drei ganze Jahre vergebens

amüsieret, dadurchmich die Zeit verlieren macht, meine fortune in der

Welt zu suchen,und endlichnächstder langen Trainierung und mir höchst

unanständigenDesmarcheuaugenscheinlichweiset, daß man vielleichtniemals

im Sinne gehabt (als nicht anders zu judicieren), dero parole zu halten,

das, so auf meine aldar Zeit wehrender Subsistenz und dazu avec

mechante grace aufgangen, ist fürwahr ein schlechtesvor so einen

Herrn zu rechnenals Sie, und kann ichdergleichenbei einemder geringsten

Freunde haben, und von besserm Herzen, als aldar geschehen." Das

Schreiben ist nicht uneröffnet zurückgesandt,sonst läge es nicht in den

Akten des Schweriner Archivs, aber es blieb ohne Antwort.
HerzogAlbrechtmachtedarauf einenFeldzugin Dalmatien als General

im Dienste der RepublikVenedigmit (Sommer 1684) und schrieb noch
einmal den 5. Oktober aus Zara an ChristianLouis, er versehesicheines
schleunigenund gütlichenVergleichs zu seiner Satisfaction, widrigenfalls

er gemüßigtwerde, sichRecht zu verschaffen. Er werde nicht länger als

bis gegenWeihnachten,wo der Feldzug zu Ende sei, in Geduld stehen.

Als er auch hierauf keineAntwort bekam, reiste er im Mai 1685

selbstnach Paris, und jetztentschloßsichder Herzog,obgleicher den Neffen

nicht vor sichließ, um „unanständlicheDinge, wozu ihn leicht die große

Not und Jndigenz treiben könne," zu vermeiden, ihm eine Summe von
2000 Talern als Absindung aus seine Forderungen zu geben, womit
sichAlbrechtein für alle Mal zufriedenerklärte.^)

Beide bliebenfortabin freundschaftlichemBriefwechsel,^)dochhielt es
der Herzogfür geraten, als Albrechtim Jahre 1687 ihn wieder aufsuchte.

*) Den 26. Juni 1635 quittiert Albrecht den Empfang der 2000 Taler (1000 in

Paris und 1000 als Assignation auf den Zoll von Dömitz, zahlbar in Magdeburg) und

erklärt: je declare estre geiieralement tres-contant et satisfait, et ne luy de-

mande autre chose au monde, que l'honneur de son amitie et de ses bonnes

graces.

**) Den Winter des Jahres 1685 wohnte Albrecht in Hamburg und unterhielt von

hier aus eine ziemlich lebhafte Korrespondenz mit dem Oheim über politische Zeitsragen,

z. B. die Hamburger Wirren. Im Sommer des Jahres 1686 nahm er im branden-

burgischen Lager bei seinem Bruder Heinrich, der in brandenburgischen Diensten stand, an

dem Feldzug in Ungarn teil (Belagerung von Ofen). Im Jahre 1687 vermählte er sich

mit Christine Therese, Tochter des Grafen Ferdinand Karl von Löwenstein-Wertheim, die

ihm zwei Töchter gebar. Anna Christine (geboren 1630, gestorben 17<3) und Marie Auguste

(geboren 1692, gestorben noch in demselben Jahre). Die Vermählung war die Ursache,

weshalb er auf jene Schenkung vom Jahre 1680 zurückkam. Den 5 April 1688 wurde

er General Wachtmeister bei der österreichischen Infanterie. Er machte die Eroberung von

Belgrad mit, die er in einem Briefe an den Oheim (vom 8. September) beschrieb, 1689

die Eroberung von Mainz, wobei sein Bruder Christian fiel (den 24. August), 1690 besuchte

er unvermutet Herzog Christian Louis im Haag und drang wieder in ihn, die Donation

zu bestätigen, auch 1690 und 1691 stand er im Felde, kränkelte aber und starb, katholisch

geworden, in Leipzig den 9. Mai 1692.
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um seine früheren Forderungen geltend zu machen, die Schenkung an den
Neffen vor dem Chatelet-Gerichtshofe in Paris ausdrücklich zu widerrufen*)
(den 15. September 1687).

3. Christian Louis' JinanzpotitiK, 1<»81—83; neuer Uertrag mit Kelle.

So stark auch die Unfreundlichkeit des Herzogs bei allen diesen Ver-
Hältnissen hervortritt, so darf doch nicht vergessen werden, was der Herzog
selber so oft aussprach, daß die Lage der Kammer und des Landes Spar-
samkeit zur Pflicht machte. Alle Halbjahr ließ sich Christian Louis eine
kurze Bilanz der Einnahmen und Ausgaben der Kammer senden, und fort-
dauernd war das Bild sehr ungünstig. So wird Andrea 1680 die Ein-
»ahme des beginnenden Quartals auf 24 599 Taler 8 Schill, berechnet, die
regelmäßigen Ausgaben auf 23 594 Taler 24 Schill., dazu aber kamen
Summen für Abzahlung von Schulden usw. in der Höhe von 21590 Talern,
schon hieraus ergab sich eine Unterbilanz von 20 495 Talern, nicht viel
geringer als die ganze Einnahme des Halbjahres, dabei waren die Kosten
für den Unterhalt der Truppen, die von den Räten bei dem damaligen
Stande derselben auf 30 000 Taler für das Jahr berechnet wurden, noch
gar nicht mitgerechnet. Man machte alle möglichen Ersparnisse, reduzierte
den Hofhalt in Schwerin immer mehr, schob Zahlungen an Kaufleute und
Handwerker und dergl. auf, ließ Gehälter unbezahlt, trotzdem war es über-
Haupt nur möglich sich zu halten dadurch, daß man nach Beendigung des
Krieges die Kreissteuer weiter erhob und größtenteils für die eigenen
Zwecke verbrauchte. Sie trug im Jahre 1680/81 für Schwerin
40 169 Taler.

Schon Andrea 1681 aber bestand wieder eine Unterbilanz von
24 908 Talern und Trinitatis 1682 von 9344 Talern, wobei aber die
Truppen wieder nicht miteingerechnet waren, und Andreä 1682 stehen
24 765 Talern 32 Schill. Einnahme nicht weniger als 52648 Taler 37 Schill.
Ausgabe gegenüber, noch ungerechnet eine Schuldforderung (für die
Ochsischen Erben), das war eine Unterbilanz von wenigstens 37 883 Talern.
Zu den Ausgaben gehörten unter andern 24 000 Taler rückständige Ali-
mente für Herzog Friedrich neben 3500 Talern, die auf Andreä fällig
waren, und 4379 Talern rückständiger Besoldung für die Beamten zu
Schwerin neben 5480 Talern laufender.

*) Es heißt in dem Aktenstück: Puisque non seullement les conjonctures
raisons et affaires qui avoient servy ä sa dite Altesse ä la (die Donation) luy
faire et passer, ont toiit ä fait change du depuis dans sa fauiille et ailleurs,
mais encore puisque les charges et conditions y requises pour causer sa force
necessaire n'ont point e'te executees et accomplies et de plus puisque par cer-
taines affaires fascheuses et plusieurs justes chagrins que le dit seigneur Prince
Albert a cause ä sa dite Altesse son oncle, und auch noch aus anderen Gründen,
die Seine Hoheit hier nicht habe erklären wollen, habe er die gegenwärtige Widerrufung
der genannten „vermeintlichen" Schenkung ausgestellt usw.
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Nicht erleichtert wurde dem Kammermeister seine Arbeit durch die

Forderungen, die der Herzog auch jetzt wiederholt und zuweilen ganz u»-

erwartet an die Kammer für seine persönliche Bedürfnisse stellte.*) Und

doch besaß er selbst beträchtliche Kapitalien: er suchte nämlich seine Aus-

gaben so einzurichten, daß von dem Ertrage des Dömitzer Zolles**) etwas

übergespart wurde. So hatte er um diese Zeit 40 OOO Taler in Holland auf

Ländereien stehen und drei Verschreibungen (von Egidius Ruland, wohl in

Hamburg) aus den Jahren 1677, 79 und 80 in seinen Besitz gebracht, die

zusammen auf 40 393 Taler lauteten. Im Juni des Jahres 1681 hatte

außerdem der Rat Meyer in Hamburg für ihn 15 727 Taler und sein

Faktor Bartels in Lübeck 21 000 Taler in Verwahrung. Für jene Ham-

burger Gelder löste er in dem Jahre 1681 das Amt Wittenburg von

den Behrschen Erben ein, was 43000 Taler kostete. Für die Lübecker

Gelder gedachte er Zarrentin einzulösen, nach dem Pfandkontrakt mußte

aber die Loskündigung des Amtes ein Jahr vor der Rückgabe geschehen,

und die beteiligten Personen, die Erben der Herzogin Christine Margarete,

waren so zahlreich und so weit zerstreut, daß eine Einigung unter ihnen

nicht erreicht wurde. Auch wegen Lübz und Crivitz, deren Pfandsumme

90 000 Taler betrug, wurden Verhandlungen begonnen. Er gedachte dazu

die in Holland stehenden Gelder an den damaligen Verwalter der Ämter,

Dr. Kirchring, einen bemittelten Mann, zu übertragen, der dafür die

Pfandsumme bezahlen sollte. Als dies auf Schwierigkeiten stieß, wollte er

zunächst Lübz (20 000 Taler) durch die in Lübeck stehenden Gelder frei-

machen, allein die Inhaber, die augenscheinlich im Besitz der Ämter zu

bleiben wünschten, verlangten, daß beide Ämter gleichzeitig reluiert würden,

und daran scheiterte des Herzogs Absicht. Und außer diesen schon früher

gesammelten Geldern hatte er 1682 schon wieder so viel zusammen, daß

er den Hof Bollhagen im Amte Doberan einlösen konnte (für 11400 Taler),

ebenso wurde Jennewitz für 5100 Taler reluiert und das Gut Steinfeld

(Rabensteinfeld) gekauft für 5500 Taler, die zunächst auf des Herzogs

Sachen zu 2*i2% auf 6 Monate geliehen wurden (Dezember 1682), aber

aus dem Zoll im Jahre 1683 wieder abbezahlt wurden.***)

*) Er hitte im Jahre 168t) mit seinen Pariser Gläubigern auf die Summe von

62423 Pfund akkordiert, deren Abtragung durch halbjährliche Raten von 2500 Talern er

der Kammer aufbürdete, außerdem ließ er sich von der Kammer im Jahre 1681 noch eine

Summe von 4000 Talern senden

**) Die Zollerträge waren sehr ungleich, beispielsweise betrugen sie 1669 35 670 Taler,

1660 etwa nur 17 222 Taler, 1681 20 536 Taler, 1682 22 658 Taler, 1683 30 499 Taler,

in den vorhergehenden Jahren hatte eine Seuche, die südlich von der Elbe herrschte, den

Verkehr geschädigt, 1684 sank der Ertrag wieder auf 14 231 Taler und blieb bis 16m9 unter

20 000 Talern, 1689 betrug er 20 960, 1690 21 974, 1691 17 698 Taler, für die folgende

Zeit fehlen die Register, die auch für die Zeit Christian Louis' nicht vollständig vor-

Händen sind, sodaß der Gesamtertrag des Zolles für seine Regierungszeit sich nicht be-

rechnen läßt,

***) Der Oberst von Plessen in Kambs bestritt allerdings die Gültigkeit des Kaufes,

da er schon vorher das Gut von den Rabes gekauft hatte. Man einigte sich schließlich in

Güte, und das Gut blieb in fürstlichem Besitz.
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Die Verwendung dieser Summen zu solchen Zwecken ist ihm um so
höher anzurechnen, als er sich selber dadurch stark entblößte. Um eben die
Zeit, wo die 43 000 Taler für Wittenburg ausgezahlt wurden, schrieb er
aus Paris (den 15. August an Büusow), wenn er jemals in Geldmangel
gewesen, so sei es jetzt, und doch ertrug er lieber die Mahnungen seiner
Gläubiger in Paris, die er hinhielt, bis er sie von den laufenden Ein-
künsten bezahlen konnte, als daß er die gesammelten Kapitalien angegriffen
hätte: nur so war es möglich allmählich vorwärts zu kommen uud „aus
dem beschwerlichen Wesen zu eluctieren". Freilich hatte er dabei weniger
die Besserung der Finanzlage des Landes als sich selbst und seine Ein-
fünfte im Auge. Er verlangte die Einkünfte des eingelösten Amtes Witten-
bürg — Doberan gehörte ohnehin zu den Tafelämtern —, und zwar nach
oben abgerundet auf jährlich 3000 Taler für die eigene Kasse und ließ der
Kammer nichts davon zukommen. Diese hatte also von seinen Reluitionen
keine Erleichterung und kämpfte fortdauernd wit schweren Sorgen. Die
schlimmste war, wie man den Unterhalt für die Truppen beschaffen und die
Festungen in Stand halten sollte. Der Güstrower Herzog entließ damals
seine Truppen bis auf eine Kompagnie Infanterie und 30 Gardereiter.
Zu einer so starken Reduktion, die ihm die Räte oft empfahlen, konnte sich
Christian Louis nicht entschließen. Für seine drei Festungen Schwerin,
Bützow und Dömitz brauchte er Garnisonen, eine Garde zu Pferde war
ebenfalls nicht zu entbehren, höchstens die Kreiskompagnie (Reiter) konnte
man vielleicht entlassen, wenn man die Garde als Kreiskompagnie
gelten ließ.

Im Juni des Jahres 1682 waren nach einer bei den Akten liegenden
Übersicht folgende Truppen vorhanden: Außer dem Generalmajor v. Halber-
stadt und zwei Paukern, die außerhalb der Einzelverbände standen, 1. die
Garde, 63 Mann, dabei nur ein Offizier, der Kapitän, den 10. August 1681
war sie noch 119 Mann stark, hier war also schon eine starke Reduktion
erfolgt, 2. die Kreiskompagnie, 53 Mann, 3. die Schweriner Garnison,
die zwei kleine Kommandos für Mirow und Parchim stellte, 120 Mann,
4. die Garnison von Bützow, 109 Mann (1681: 119), 5. die von Dömitz,
143 (1681: 154). Die Gesamtkosten berechneten die Räte auf 26056 Taler.
Für Bützow war die Verpflegung der Besatzung wie die Bezahlung des
monatlichen Servicegeldes (Juni 1681 80 Taler) noch immer den
Bürgern aufgebürdet. Daß mau 1682 für Bützow und Dömitz das Korn
vom Amte Mirow zur Verpflegung mit hinzuuahm, war nur für den
Augenblick eine Erleichterung. Die Ungelegenheit war für die Bützower
um so größer, als viele der Soldaten Weib und Kinder hatten. Die
Folge waren ewige Klagen der Bürgerschaft sowie ein starker Fehlbetrag
an der Kontribution, die die Stadt zahlen sollte.^)

*) Für 1681 war eine Kontribution von 6000 Talern von dem Fürstentum Schwerin

verlangt, die Stadt Bützow sollte davon 1158 Taler befahlen, sie sandle aber nur 200,

„die sie durch tägliche Exekution abgepreßt" (den 1-. Oktober 1681). Die Kosten für die
Garnison werden in dem Begleitschreiben der Bützower auf 1070 Taler berechnet.

Wagner, Herzog Christian. 13
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Für die anderen Garnisonen half man sich, so gut es eben ging.

Im Jahre 1681 kam man wieder auf die Einziehung der städtischen Akzise

zurück, und im August desselben Jahres heißt es, sämtliche Akzisegelder

seien bereits der Miliz assigniert. Allein dadurch rief man wieder einen

Prozeß mit den Ständen hervor, und alle Versuche sie in Güte zur Über-

nähme dieser Summe zu bewegen, schlugen fehl. Man begnügte sich nun

damit, den Leuten Naturalverpflegung geben zu lassen und verlegte sie,

soweit es anging, aus die Bauernhöfe in den fürstlichen Ämtern, wo ihnen

„Hausmannskost", wie die Bauern sie aßen, gereicht werden sollte. Auch

für die Gardereiter wurde dies angeordnet, damit aber war der General-

major unzufrieden, und auch die Reiter selbst weigerten sich, diese Art

Verpflegung sich gefallen zu lassen, weil das Brot und Bier auf dem

Lande zu schlecht sei, sodaß die fürstlichen Pächter mit ihnen wenigstens

für die Monate November und Dezember auf eine Geldzahlung akkordierten.

Dafür hielten nun die Pächter dringend darum an, daß ihnen die Kosten

für die Soldaten von ihrer Pacht abgezogen würden, was wiederum die

Kammereinkünfte geschmälert hätte und deshalb nicht bewilligt werden

konnte. Christian Louis befahl also aufs neue im März 1683, daß die

Reiter vorläufig mit Hausmannskost vorlieb nehmen sollten, selbst die Offi-

ziere (Reskr. v. 27. April) sollten sich damit begnügen, weil man ihnen kein

bar Geld schaffen könne. Aber „wie greulich die armen Bauern lamen-

tierten, läßt sich nicht beschreiben", und Halberstadt wollte durchaus nichts

von Verpflegung bei den Bauern hören, weil sie „jetzt zum Teil weder

Brot, Bier, Hafer, Heu noch Stroh hätten". Trotzdem versuchte man es

für die Gemeinen, die Offiziere ließ man einfach auf Sold warten, nur

einen Teil des Soldes brachte die Kammer mit Hilfe der Einkünfte von

Mirow auf, aber bis Ende Mai 1682 fehlten noch 7579 Taler. In dieser

Rot entschloß sich Christian Louis endlich zur Abschaffung der Kreis-

kompagnie. Er trat sie an Celle ab und schloß hierüber sowie über

die Stellung des Reichskontingents, das auf dem Reichstage von

1681 sowohl wegen der Wirren am Rhein als auch der Türkengefahr

beschlossen war, einen neuen Vertrag mit Celle (Lüneburg den 9. Juni

1682), auch um Mecklenburg gegen eine etwaige Invasion der Dänen

und Brandenburger — man munkelte damals von einem Anschlage beider

auf Wismar — möglichst zu schützen.*)

*) Auch Güstrow schloß wieder einen Vertrag mit Celle (den 30. August 1682),

Herzog Gustav Adolf versprach zur Anwerbung eines Kontingents von 276 Mann zu Roß

und 248 zu Fuß an Lüneburg 50 Reichstaler für den Reiter und 12 für den Fußknecht,

zusammen 16 404 Reichstaler in zwei Terminen, zu ihrem Unterhalt monatlich vom Juli

an 3642 Reichstaler in Quartalsraten und wegen der Rekruten und des Abgangs in den

beiden letzten Jahren den vierten Teil der obigen Werbegelder zu entrichten und damit

solange fortzufahren, als die Kreisverfassung dauerte. Georg Wilhelm will dafür das

güstroivsche Kontingent stellen, garantiert die Sicherheit der mecklenburgischen Lande „gegen

alle unrechtmäßige Gewalt, Invasion, Einquartierung, reichsconstitutionsmidrige Durchzüge,

Stilllager, Geldexekutionen und dergleichen Kriegsbeschwerden, auch daß von dem Kaiser
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Der Vertrag ward so eingerichtet, daß von den darin festgesetzten
Zahlungen ein beträchtlicher Teil einem geheimen Nebenvertrage zufolge
wieder in die Schweriner Renterei zurückfloß. Celle sollte für das erste
Jahr der dreijährigen Geltungszeit des Vertrages 21 770 Taler Werbe¬
gelder erhalten, davon versprach es 6770 Taler wieder zurückzugeben und
wollte sich außerdem für jeden Mann der Reiterkompagnie von 75 Köpfen,
die Christian Louis selber stellte, 50 Reichstaler abziehen lassen; die
monatlichen Verpflegungsgelder für das Reichskontingent (185 Mann
zu Pferde und 155 zu Fuß) und das Kreiskontingent (178 und 151) be-
trugen 4800 Taler, davon überließ Celle 800 Taler der Schweriner Re-
gierung, was für das Jahr 9600 Taler ausmachte; drei Viertel der Werbe-
gelber (5442 Taler) war für nachträglichen Ersatz (1683 und 1684)
angesetzt, diese Summe wollte Lüneburg Christian Louis ganz überlassen,
so daß die Schweriner Renterei vom 1. Juli 1682 ab für das erste Jahr
der Allianz 20120 Taler und die zwei folgenden Jahre je 15 042 Taler
zu erwarten hatte.

Da aber auch dadurch nur ein Teil der Summe, deren man be-
durfte, gedeckt wurde und außerdem Christian Louis das Geld gern
möglichst für sich behalten wollte, so entschloß er sich zu weit stärkeren
Reduktionen. Den 17. August ordnete er an, daß der Generalmajor „an
jedem Orte so viel immer möglich entlassen solle, nur daß Dömitz nicht
ganz entblößt und zu Schwerin und Bützow auch einige wenige Leute ge-
lassen werden sollten zur Bewachung der Residenzen und der Tore mit
Hilfe der Bürger; auch die Officiere seien teils zu entbehren, teils müßten
sie mit geringer Gage vorlieb nehmen, und die Musketiere, die man bei-
behalte, müßten keine Weiber haben.

Noch weiter geht er in einem Reskript vom 25. September. Die
13—14000 Taler, die nach einem Anschlag die beizubehaltenden Leute noch
kosten, sind ihm noch zu viel. Er selber eignet sich jetzt den Grund an,
den ihm seine Räte und die Stände öfter entgegengehalten, daß die Truppen
größerer Gewalt doch nicht gewachsen seien, und verläßt sich auf die cellische
Garantie; er wünscht das Geld aus der cellischen Allianz selbst auf-
zusparen, es soll also an jedem Ort nur das Schloß mit einigen Leuten
besetzt bleiben, die Tore sollen die Bürger bewachen.

Halberstadt aber erhob hiergegen Bedenken (den 27. September):
Weniger Leute könnten auf den Festungen nicht sein, da sie eine um die
andere Nacht auf Wache zögen und für jeden Posten über 6.Mann ge-
hörten. Er rät, sich nicht allzu fest auf die cellische Allianz zu verlassen,

keine Assignationen auf Winterquartiere oder Geldbeitrag gefordert werde", und verspricht

erforderlichenfalls Truppen nach Mecklenburg zu verlegen, die er abgesehen von Grasung

oder Rauhkutter auf seine Kosten verpflegen will. In einem geheimen Nebenrezeß erläßt

Georg Wilhelm die Hälfte von den Werbeaeldern (8202 Taler), die Rekrutengelder, auch

die Summe für den Juli und will sich für das erste Quartal mit 6400 Reichstalern be-

gnngen.
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und erwähnt dann einen Revers, den er gegeben, daß, wenn Christian Louis

sich außerhalb Landes befinde und wegen der Festungen etwas schreibe, er,

der Generalmajor, dem keinen Gehorsam leisten, auch keinen Glauben bei-

messen solle; jetzt sei ihm die Möglichkeit benommen, den Revers zu er-

füllen, also möge Christian Louis erst eigenhändig den Revers aufheben.

Der Herzog antwortet den 19. Oktober, der Revers stamme aus der Zeit

der Feindseligkeit mit Grabow und erklärt den Generalmajor für frei von

aller Verantwortung.

In einem neuen Anschlage vom 21. Oktober wurden die Kosten für

das notwendige Militär auf 11441 Taler berechnet, die Naturalverpslegung

auf 4508 Taler, die die Räte endlich, um den Klagen ein Ende zu machen,

aus der Kammer haben schaffen müssen. Aber woher sie die fehlen-

den 6933 Taler nehmen sollen, dafür wissen sie keinen Rat. Christian Louis'

Antwort ist (den 13. November), man solle das Geld executive beitreiben,

was aber die Räte noch unterließen.

Infolgedessen stand es um die Truppen herzlich schlecht. Anfang
1683 (den 15. Januar) berichtet der Generalmajor über die Garnisonen
zu Bützow und Dömitz, die Leute gingen meistens barsuß umher, geschweige,
daß sie ihre Verpflegung und Gage zu rechter Zeit bekommen könnten.
Fast schlimmer noch erging es den Offizieren nach einem Schreiben des
Kommandanten von Dömitz, Hauptmann Drechsel (vom 23. Dezember 1682).
Hier heißt es: „Ich und meine Officiere müssen in Ermangelung (von)
Geldmitteln schier nackend dahergehen, auch so gar von Schulden nicht
mehr bergen können, gestalt in sieben Monaten ich vor meine Person kein
Monatsgeld bekommen habe." Man brachte nun das Geld für eine doppelte
Garnitur an Kleidung und auch für Schuhwerk auf, dafür aber klagt dann
der Rentmeister Hertell (den 3. März), die Kammer sei jetzt so bedrängt
wie noch nie; es fehlten noch für viele andere Andrea fällige Zahlungen
die Mittel, wie für 3000 Taler, die Herzog Friedrich zukamen, für die
Besoldung vieler fürstlicher Diener, die Bezahlung von Handwerkern und
dergleichen mehr.

Man griff zu dem Auskunftsmittel, die fürstlichen Amtshauptleute und
Pächter zu citieren, um von ihnen einige Gelder zu bekommen, diese aber
antworteten mit eiuem Schreiben voller Klagen (den 28. Juni): Wenn
ihnen zu allen übrigen Leistungen*) noch die Miliz aufgebürdet werde, so

*) Es werden genannt: 1. die schuldigen Hofdienste der Untertanen; 2. die den
Beamten und Pächtern zu großem Schaden vermöge wöchentlich ergehenden fürstlichen
Befehls aufgebürdeten Fuhren, bald von Brenn- und Bauholz, bald nach Lübeck, Wismar,
Rostock usw., Fuhren von Materialien für den Hofhalt, zur Festung Dömitz oder Bützow,
oder nach Mirow, um Korn von da zu holen, also Fuhren, die zum Teil so weit waren,
daß öfters die Pferde unterwegs tot liegen blieben und die Untertanen dadurch ruiniert
würden: 3. Geldabgaben, wie Königsbeede, Pachte, Fortifikationsgelder, Gartengeld, Post-
geld. Holzhau- und Fuhrgeld u. a., alles dieses sei, zusammengerechnet, öfter mehr als
wenn die Bauern für alles zusammen ein bestimmtes Dienstgeld geben müßten, sie müßten
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werde in kurzemder Untertanen Ruin erfolgen, daß sie davon gingen, die
Dörfer wüste liegen ließen und die Beamten und Pächter selbstmit ins
Verderbenstürzten. Beim Adel hätten die Bauern es weit leichter,
der Herzog möge entwederdie Verpflegung der Truppen von ihnen ab-
wendenoder ihnen den Schaden nicht imputieren, wenn die vereinbarte
Pacht nicht gezahltwerden könne.

Der Herzog setzteunter dies Schreiben, welches ihm die Räte zu-
sandten: „Nicht einen Hellerwill ich von meinenJntraden missen,sondern
es wird alles genau untersuchtund eingetriebenwerden," und in seinem
Antwortschreibenan die Regierung urteilte er über dieseKlagen: „Die
Beamten machen lamentationes, wo keine vorhanden, wollten sie ein
wenig von ihrem großen Haupt- und Amtmanns-Estat fallen lassen und
der Herrschaftzum Bestenverwenden,so würden alle solcheDinge, die itzo
unmöglich scheinen, ganz gemächlicheffectuiert werden. Die armen
Untertanen werden doch wohl mehr als zu viel von ihnen mit-
genommen, und wo sie verlausen, so ists nicht darum, daß einer ein
paar Schillinge monatlichzur Unterhaltungder Miliz contribuiert, sondern
es steckenandere Dinge darunter verborgenund bleiben Uns die Amtleute
dafür responsabel."

Die Folge dieserHärte war, daß mehrere der Amtshauptleute, wie
Parkentin in Bötzow, der sichfrüher bei HerzogFriedrichs Anschlagum
Christian Louis so verdientgemachthatte, diePacht nicht rechtzeitigzahlen
konntenund mit Exekutionbelegtwerden mußten. Die Zahlungen für die
Truppen aber dauerten fort und wurden durch 2 Erlassevom 4. Juli und
11. September 1683 aufs neue geordnet.^)

Übrigens gab ChristianLouis niemals den Anspruchauf, daß die ge-
samtenKostenfür die Garnisonen wie auch, was für Reparaturen auf den
Festungenaufgewandtwerden mußte, von den Ständen zurückzuerstatten
seien,und wenn es nach seinemSinne gegangenwäre, so hätte man ihnen

also jetzt schon von ihren Stätten doppelte Pflicht leisten. Zu beachten ist, daß alle diese

Leistungen unmittelbar den Bauern aufgebürdet wurden, den Pächter nur mittelbar

belasteten.

*) Nach dem letzteren Erlaß sollten die einzelnen Ämter folgende Summen (und

zwar vom 1. August ab gerechnet) monatlich zahlen: Schwerin 112 Taler, das Domkapitel

20 Taler, Walsmühlen 6 Taler 24 Schill., Wittenburg 22 Taler 24 Schill., Gadebusch

20 Talcr, Rehna 26 Taler 24 Schill., Grevesmühlen 32 Taler, Mecklenburg 16 Taler,

Redentin 36 Taler, Bukow 25 Talcr, Warin 12 Taler 36 Schill., Bützow 35 Taler, Doberan

72 Taler, Warnitz 13 Taler 12 Schill, Neustadt 70 Taler, Eldena 30 Taler, Dömitz 24 Taler.

die Summe beträgt 573 Taler 24 Schill. Die Stärke der Truppenteile, die hiervon ver-

pflegt werden sollten, war Ende des Jahres (Rel. vom 22 Dezember) für die Garde 46,

die Schweriner Garnison 72, die Bützower 47 Mann, die Gesamtkosten für diese beliefen

sich auf 748 Taler 28 Schill, monatlich, sodaß also die Kammer 175 Taler 4 Schill,

jeden Monat zuzugeben hatte, was sie an Proviant lieferte. Die Dömitzer Garnison

(100 Mann) wurde von den Geldern aus der zellischen Allianz bezahlt, die Abteilung in

Mirow aus dem Amte Mirow.
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mindestenseine bedeutendeZahlung auf Abschlagdafür aufgebürdet,allein
hier fand sein fürstlicherWille, so oft er ihn auch äußerte, doch immer
wieder unüberwindlicheSchranken. Die Räte waren zu solchemVorgehen
nicht zu bringen, es gab ohnehin schonHader mit den Ständen genug, und
ein Prozeß geselltesichzu dem andern.

4. Khristiau Louis und die Staude vou Mitte 1680 vis Hude 1684, die

Wostocker Gommissiou und die Deklaration vom 20. Dezember 1684.

Als Christian Louis im August des Jahres 1680 seineZustimmung
dazu gegebenhatte, daß ein Landtaggehalten werde, standendieSchweriner
Räte bereits mit den Güstrowernüber das Ausschreibenund dieProposition
in Verhandlung, und so wurde der von den Ständen heißersehnteLandtag
(der erste seit 3 Jahren) tunlichstbald auf den 10. Oktober (zuSternberg)
angesetzt. Die Proposition forderte als ersten Punkt die Fortzahlung
der Kreissteuer mit der Begründung, der Friede sei zwar geschlossen,
aber seine Früchte seien nochzur Zeit bitter, die Kreishilfe bleibenoch in
Kraft, und es könnesichein Reichsstandauf eigeneHand davon nichtaus-
schließen,sondernnur auf gemeinsamenBeschluß aller oder der Mehrheit.
Die anderen Punkte (2—5) betrafen den Unterhalt der Garnisonen, die
Erstattung der Legationskosten,die Erlegung einiger auf dem Reichstag
beschlossenenSimpla und die Abtragung der damals von Speyer aus in-
ständig gefordertenKammergerichtszielerund „andere gemeineNotwendig-
keiten". Die rückständigenFräuleinsteuern und der Rest der freiwilligen
Kontribution samt Zinsen wurde für diesmal wiederum ausgesetzt und
verschoben.

Der Landtag dauerte bis zum 10. November und führte nicht zur
Einigung. Die Stände wollten sich nicht mehr zu der Kreissteuerver-
stehen, da ja der Krieg zu Ende sei, wohl aber zu einer freiwilligen
Steuer. Als die Räte nicht nachgaben,legten die Stände wieder Appell«-
tion ein (den 14./24.Oktober). Die geforderteKontribution, die schließlich
ohneZustimmungderStände ausgeschriebenward, betrug für beideHerzog-
tümer zusammen120000 Taler.

ChristianLouis' Befehl (vom 15./25. Oktober), sie solle auchdiesmal
wiederunmittelbar in die Kammer fließen,umgingen dieRäte klüglichmit
dem Auswege(den 24. November),daß sie alle Gelder aus den fürstlichen
Ämtern direkt in dieKammer zahlen ließen, die von Ritter- und Landschaft
aber in eine Kasse, die man zu Sternberg errichtete; die hier einge-
zahltenSummen sollten zwischenbeiden Regierungen gleichgeteilt werden,
womit sichChristian Louis zufriedengab.

Die Stände aber appelliertenzumzweitenMale wegen„Abrumpierung
des Landtages" und wandten sichden 25. Januar 1681 an Georg Wilhelm
von Celle mit der Frage, ob der KreisschlußvomJahre 1677, auf Grund
dessen die Steuer gefordert wurde, auch jetzt nach geschlossenemFrieden
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nochin Geltung sei. Der Lüneburger Herzog konnte nicht wohl anders
als antworten (den 8. Febrnar 1681), daß zwar der Kreisschlußnicht auf-
gehobensei, daß es aber dessen auch gar nicht bedürfe, da mit dem
Friedensschlußdie Leistungder Steuer von selbstaufhöre und auch von
KreiswegenMecklenburggar uichts abgefordertsei.

Dies war natürlich eine gewaltigeRückenstärkungfür Ritter- und
Landschaft,und es ging mit der Zahlung des ersten Termins der Kontri-
bution recht langsam. Als nun Christian Louis im Januar 1681 die
Übersendung einer Summe von 25 009 Talern von derselbennach Paris
verlangte, erhielt er statt des Geldes eine lebhafteSchilderung der noch
immer herrschendenNot und die Nachricht, daß nach dem Berichte der
Einnehmer aus beiden Herzogtümern erst 743 Taler im ganzen ein-
kommenseien.

Als er dieseSchilderung gelesen, zog er seine Forderung der
25 000 Taler zurück. NochAnfang Februar kam vielfachstatt des Geldes
nur „groß Lamentierenund Klagen" ein. Als ein Beispielfür anderelegen
die Räte ihrer Relation vom 2. Februar eine Bittschrift der Stadt Gade-
bnsch(vom 31. Januar) bei. Die Stadt sollte912 Gld. 20 Schill, zahlen,
die meistenaber hatten nichts als einige alte Betten, Kesselund Grapen,
und etlichealte Kühe, trotzdemhatten sie 400 Gld. zusammengebrachtund
baten mit Hinweis auf einen schwerenHagelschaden,der mit 40000 Gulden
nicht ersetztwerden könne, ihnen den Rest zn erlassen, „sie müßten sonst
alles aufgeben und mit Weib und Kind davon gehen". Was die fürst-
lichenÄmter an Kopfgeld gegeben hatten, war für die Truppen und die
Hofhaltung schon aufgebraucht,von den Pensionären hatten auch schon
manchedie Höfe aufgesagt,von den Schäfern, die einen bedeutendenTeil
der Kontributionaufbrachten,zogenvielenachPommern (Reskr.v.2. März).
Dazu kameuviele Feuersbrünste/) die großen Schaden angerichtethatten.
Also die Zuständeim Lande boten noch immer ein recht trübes Bild, was
den entschiedenenWiderstand der Stände gegen die hohe Kontribution
durchaus begreiflicherscheinenläßt. Der Güstrower Herzog,der das alles
aus der Nähe sah, entschloßsich deshalb zu einem Nachlaßvon einem
Viertel der Kontribution und zur Aufhebungder Exekution, bis man sich
verglichen;er hofftedurch dieses Entgegenkommendie Stände zu bewegen,
daß sie ihren Prozeß in Wien fahren ließen.

Christian Louis verwundertesichzwar sehr über dieseRemission,ließ
nun aber auch für das Schweriner Land geschehen,was nicht wohl mehr
zu ändern war, nicht ohne dem betr. Reskript an seine Räte einen recht
galligen Erguß gegen Güstrow einzufügen, dem man „den Unfug zur
Gebühr remonstrieren" und anzeigen solle, daß dadurch„das Vertrauen
nicht etabliert werde, wenn man in den gemeinsamenBeschlüssenkeine
fermete spüren lasse,sondern sichwankelbarerweise."

*) Christian Louis erlieg deshalb damals eine Feilerlöschordnung.
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Am Kaiserhofe kam eben um die Zeit, als der Erlaß der Kontri-
butiou eintrat, das erste Mandat über die neuenKlagen der Mecklenburger
Stände heraus (Linz, den 27. Februar 81), des Inhalts, man solle die
Kläger nicht mit Exekution beschweren,sondern vielmehr auch in den
übrigen Beschwerdendahin trachten, daß alles in Güte abgehe und alle
fernere Klage verhindert werde.*) Es folgte dann den 28. März ein
zweites,in dem sichder Kaiser die Auffassungder Stände, daß das Land
durch das Verfahren der Herzögein Ruin gerate,aneigneteund auf Grund
des Attestes von Georg Wilhelm die Herzöge dringend anweist,die Exe-
kution einzustellenund, was wirklich exequiert, wieder zurückzu-
geben oder an andern Anlagen abziehenzu lassen,damit der Kaiser keine
Ursache habe, wegen des von den Supplikanten erbetenen Konser-
vatoriums fernere Verordnung ergehenzu lassen.

Als dieseMandate in Mecklenburgbekannt wurden, hob man, ehesie
offiziell insinuiert waren, auch im Schwerinschendie Exekutionauf (den
29. April), obgleichaus manchen Ämtern, besonders aus Bukow, erst
wenig eingekommenwar. Wenn man aber gehoffthatte, daß nun Ritter-
und Landschaftvon der Insinuation absehen werde, so war dies eine
Täuschung: dieMandate wurden — im Mai — dochinsinuiert. Christian
Louis war über diese „frecheTemerität der widerspenstigen Stände"
sehr empört und verlangte scharfeBestrafung dieses Betragens (Paris,
den 2. Juni).

Gustav Adolf dagegen empfahl-einenLandtag, auf dem man sich
in Güte mit Ritter- und Landschaftauseindersetzenkönne, und ging auf
die mehrfachenAnfragen der Schweriner Regierung, ob man nicht einen
gemeinsamenDeputationstagberufenwolle,Monate lang nicht ein. Endlich
vereinigte man sichdochüber einen gemeinsamenKonvocationstag zu
Rostock (vom2. Novemberab). Dieser gestaltetesichzu einer fast endlosen
Streiterei. Die fürstliche Vorlage begehrte ein ergiebigesVoluntarium
unter Hinweis auf die gefährlicheLage im Reich, da der König von
FrankreichStraßburg weggenommenhabe. Was man die letzten zwei
Jahre ohne Bewilligunggehobenhabe, sei dem gemeinenNutzen zustatten
gekommen,dieFürsten gedächtennun wieder mit den Ständen in ein gutes
Einvernehmenzu treten.' Ritter- und Landschaftbeantwortetendiese Vor-
läge mit einer entschiedenenAblehnung. Gerade wegen der gefährlichen
Konjunkturenwaren sie zu einer freiwilligenSteuer nicht geneigt, da leicht
nochReichs-und Kreissteuerngefordertwerden könntenund diesenoch zu
zahlen dem Lande unmöglichfallen würde, wenn es sichvorher mit einem
Subsidium erschöpfthabe. Die Zeiten seien auch nicht mehr wie vorm
Jahr, da man sich zu einem Donatio erboten. Es sei damals auf ihre

*) Außerdem wies das Reskript die Herzöge an, Ritter- und Landschaft an den-
jenigen Zusammenkünften, die sie „zu Prosequierung ihres Rechts gebührlich anstelle", nicht
zu hindern. Die Fürsten hatlen nämlich unter Strafandrohung Zusammenkünfte der
Stände, die ohne ihr Mitwissen und ihre Erlaubnis gehalten würden, untersagt.
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Devotion, Liebeund Treue nicht reflektiertworden, sondern ein höchstprä-
judicierlicherLandtagsschlußerfolgt, ein höchstnachteiligesEdikt und in
demselbeneine harte und unerschwinglicheKontributionpubliciertund durch
Exekutioneingetrieben. Die Deputierten hätten auch von ihren Auftrag-
gebern keine Vollmacht,wegen eines Subsidii sich zu erklären, sie ge-
trauten sich aber, eine solche zu erhalten, wenn man erst ihre Be-
schwerdenabstelle und besondersdie Rechnungüber das, was die Herr-
schast gehoben, anch über die Restanten — wozu die Stände vor allem
die nach Ansicht der Regierung steuerfreien Beamten und Geistlichen
rechneten— abgelegtsei.

Solcher Beschwerdengab es nun die Hülle und Fülle, die fürstlichen
Gesandten wurden also mit ihrem Versuch,eine Zusage über ein Volun-
tarium von 60 000 Talern zu erhalten, abgewiesen. Andererseitswaren
mancheder Forderungen von Ritter- und Landschaftderart, daß an eine
Bewilligungvonseitender Fürsten nicht zu denkenwar. Fort und fort ver-
langten sie, daß die Steuerfreiheit der fürstlichenBeamten und der Geist-
lichkeitaufgehobenwerde. Das bedenklichsteaber war die erneuteForderung,
daß die Herzöge ohne Vorwissen von Ritter- und Landschaft
keine Allianz schließen, sondern es zuvörderstihnen ratificierenund
einige aus ihrer Mitte hinzuziehensollten. Also von Woche zu Woche
zogen sich die Verhandlungen ergebnislos hin, von Christian Louis mit
öfteren Äußerungen seines Unwillens begleitet über die ungereimten
gravamina der Stände, die ihre Hände mit im Regiment haben wollten
und denen die Räte die Köpfe zurecht setzen sollen. Den 18. Dezember
mußte man die Tagung bis zum 12. Januar 1682 aussetzen.

Während der Verhandlungen dieses Herbstes erfolgte in Wien ein
Reskript (den 20. November), das durch die letzten vor dem Konvoca-
tionstag nach Wien gelangten Eingaben veranlaßt war. Die Stände
hatten sich beklagt, daß die kaiserlichenReskripte vom 27. Februar und
28. März keinenGehorsam gefunden hätten und noch immer die zu des
Landes Totalruin gereichendenBeschwerdenfortdauerten, auch die Fürsten
hatten Eingaben zu ihrer Rechtfertigunggemacht. Indem nun dieseden
Ständen zugestelltwurden und also die endgültigeEntscheidungnoch auf-
geschobenwurde, erging doch der Befehl, inzwischenden kaiserlichenRe-
skripten nachzukommenund dieses innerhalb der nächsten zwei Mo-
nate von Insinuation dieses Reskriptesan in Wien darzutun.^)

*) Nach der Vertagung wandten sich die. Stände an Christian Louis nach Paris mit

einem Schreiben vom 21. Dezember im Interesse der Städte, in betreff der Quartier- und

Lagerstattgelder, die für die Einspänniger von den Städten noch immer erhoben wurden.

Diese harte Last mache die Slädte zum Beitrag für die allgemeinen Steuern fast unfähig,

und dabei stehe der Nutzen der Einspänniger, wenn derselbe gegen das gemeine Beste und

die großen Kosten balanziert werde, fast in keinem Verhältnis dazu, auch wisse ja der

Herzog, daß die Kontributionen vermöge der Laudesreversalen gemeinsam seien und daß

folglich, was unter diesem Titel erhoben werde, ihm allein zur Last sallen werde. Der

Herzog übersandte dieses Schreiben an die Regierung den 19./!). Januar mit den Worten:

„Was die Stände für wunderliche Köpfe seien, gebe ihr Schreiben zu vernehmen, es sei
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Den 24. Januar wurde das Reskript in Schwerin insinuiert. Es
kam den Räten unerwartet und wurde von ihnen gegen Ablauf der zwei
Monate zunächst,währendWedemann eineeingehendeAntwort ausarbeitete,
mit der Bitte um zweimonatlichenAufschubbeantwortet.

Der Konvocationstagdauerte noch das ganze Vierteljahr bis Ostern.
Auf demselbenwurde neben der fürstlichenProposition auch über Streit-
fragen zwischender Ritterschaftund den Städten verhandelt. Sie betrafen
das Brauhandwerk, das die Städte als Monopol beanspruchtenund
der Ritterschaft nur zum Hausgebrauchzugestehen wollten, die Nieder-
lassung von andern Handwerkern auf dem Lande, die die Städte
nicht dulden wollten, und die Klöster, von deren Besitz die Landschaft
ausgeschlossenwar, obgleichsie zu den 400 000 Gulden, für die die
Klöster abgetreten waren, mehr beigetragen hatte als die Ritterschaft.
Die fürstlichen Gesandschastenversuchten, indem sie den Städten Be-
sörderung eines Vergleichesversprachen,dafür aber Trennung derselben
von der Ritterschaft in den Wiener Prozessen sowie Beförderung des
Voluntariums verlangten, einen Keil zwischendie Stände zu treiben, es
gelang aber nicht. Ein anderer Wunsch der Städte war gänzlicheAus-
Hebung der Akzise,was aber die Ritterschaft nur für die Zeiten, wenn
keineKontribution ginge, zu befördernversprach.

Den 9. März ward eine „letzteResolution" der fürstlichenGesand-
schastenüber die Beschwerdenerteilt, die aber von den Ständen mit dem
Ersuchen um eine andere, günstigere und der Bitte, die Tagung noch
einmal zu verschieben,weil dieSaatzeit vor der Tür sei, beantwortetward
(den 9. März). Dadurch wurde die Bewilligungder gefordertenSummen
noch weiter hinausgeschoben. Der wahre Grund für diesesZögern der
Stände war die Besorgnis, daß der König von Dänemark, der damals
wiederRüstungen traf, wiederins Land rückenkönne,um Wismar zu be-
lagern. Die Stände wollten sich deshalb, weil dies wieder eine schwere
Belastung des Landes zur Folge haben mußte, noch zu keiner Zahlung
verpflichten.

Um eine Finalresolution in ihrem Sinne zu erwirken,reisten Depu-
tierte der Stände nach Güstrow und Schwerin (Ende März), auch dadurch
aber kam man nicht weiter, ebenso wenig in Rostock,wo man sichden
10. April wieder zusammenfand, aber den 12. — vor dem Osterfest—

wieder auseinander ging. Damit endete dieseebensolange wie fruchtlose
Tagung.

Im Sommer aber langte von Wien ein noch schärferesReskript an
die beidenFürsten an (v. Dat. d. 3. Juni). Ein Aktenstückder Stände
gegenChristian Louis („die schließlicheAblehnung")wird diesemzugestellt,
beideFürsten aber erhalten den ernstenBefehl, da der KaiserseineReskripte
vom 28. März 1681 durchaus vollzogenwissenwolle, binnen 2 Monaten

äußerlich in gelinden terminis verfaßt, aber es führe doch seine gefährliche Intention

heimlicher Weise mit sich."
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nachzuweisen,daß dieses geschehen,und die Kläger, mit Exemtion der
Tafelgüter, des Klerus, der Hofbedienten (Aulici) und der
Restanten nicht zu beschweren" mit der Bedrohung, daß im widrigen
Fall den Klägern mit dem gebetenen conservatorio gewillfahrtwerden
solle. Die Schweriner Räte suchtendarauf einen neuen Konvocationstag
in Rostockzustandezu bringen, aber Güstrow wünschtewieder einenLand-
tag. Trotzdem kamen die Schweriner Räte und die Schweriner Depu-
tierten nach Rostock(Mitte Juni), aber als sichaus dem GüstrowerLande
weder von der Regierung noch von den Ständen jemand einfand, ent-
schuldigtensich die Schweriner Deputierten, sie könnten sich von bcu
Güstrowernnicht trennen.

Die Lage änderte sich im Sommer durch die neuen Lüneburger
Allianzen.

Zur Einforderung der in dieserfestgesetztenSummen (147000 Taler)
berief man nun wiedereinen Landtag (nachMalchin), der den 15. Sep¬
tember begann. Die Frage der Garnisons- und Legationskostensetzteman
für diesmal aus, und HerzogGustavAdolf entschloßsich,bei den ohnedem
zahlreichenund schwerenAusgabenauch die Forderung des Voluntariums
diesmal fallen zu lassen. Es wurde aber trotz der Güstrower Bedenken
über das Voluntarium verhandelt,und die Stände erklärten, dasselbeaus
den Restantender früherenKontributionenzahlen zu wollen, wenn ihren
Beschwerden abgeholfen sei, was freilicherst eine sehr entfernte Aus-
fichtwar.

Auf diesem Landtag wurde von der Ritterschaft der Vorschlag
gemacht, einen anderen Modus einzuführen, nämlich eine Erben-
steuer für die Städte und eine Hufensteuer für die Ritterschaft,
dabei verlangte sie aber, die Ritterhufen steuerfrei zu lassen.
Hiermit waren die Städte ebensowenigwie die Regierungen einverstanden.
Da man sichnicht einigenkonnte,so schlössendieGesandschaftenden Land-
tag den 14. November, und das Kontributionsediktwurde »ach dem bis-
herigen Modus erlassen. Für sein Land befahl Christian Louis schonden
25. Oktober aus Mißtrauen gegenGüstrow, damit dieses „nicht vorfischen"
könne,daß die gesamteKontribution in die Kammer gebrachtwerden solle.
Da dies die größten Schwierigkeitengemachthaben würde, so ließen die
Räte diesen Befehl unausgeführt, wiesen aber auch ein Verlangen der
Güstrower ab, die den Kreiskastennach Schwaan, also auf ihr Gebiet ver-
legt haben wollten. Er wurde nach Rostockgelegt.

Die Stände aber appelliertensofort nach dem Landtagsschluß,hierin
beideeinig, wiederan denKaiser und sandten im Dezemberihren Syndikus
Dr. Radow nach Wien.

Der ersteTermin derKontribution, auf den 19.Dezemberanberaumt,
kam sehr säumig ein, und die Güstrower Regierung ließ auf manchen
Gütern, wo man nicht zahlen wollte, die Pferde wegnehmen,was sofort
klagendnach Wien berichtetward.
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Die nächste kaiserlicheEntscheidungfiel den 11. März 1683. Sie
wies die Stände an, die jetzigeReichs-und Kreissteuer unverlängt und
ohneAufschubzu bezahlen,gestattetedagegen,daß die Stände die Restanten
von den im Jahre 1680 in Sternberg bewilligten 90 900 Talern (d. h.
den um '/4 gekürzten 120 099) behalten sollten. Die Entscheidung,in
welchemMaße das zu geschehenhabe, wird Herzog Georg Wilhelm als
Kommissar übertragen, der auch wegender übrigen Beschwerden,über
welchedie Aktenstückeihm zugestelltwurden, besonderswegen der Exemtion,
die Vermittelung übernehmenund versuchensoll, einen Vergleichzustande
zu bringen; die weggenommenenPferde sollen zurückgegebenoderihr Wert
an den Anlagen abgekürztwerden.^)

ChristianLouis erhielt die Nachrichtvon der Einsetzungdieser Kom-
MissionAnfang April. Was er von ihr erwartete und welchesVerhalten
er den Räten vorschrieb,liest man in seinem Schreiben vom 2. April an
die Regierung in Schwerin. Darin heißt es, die Räte sollendafür sorgen,
daß er, was ihm zustehe,von den Ständen unweigerlich bekomme,diese
künftig besser im Zaum halteu könne, für die vorgenommeneärgerliche
Weitläufigkeit aber gebührendeSatisfaction erlange und auch nunmehr
wegen der 200 099 Taler, die ihm laut des Friedensinstrumentes zukämen
— sie ließen sichdurchÜberweisungvon Reichssteuernbezahlen—, Rich¬
tigkeittreffen könne. AndereWünschevon ihm waren, daß auch die ernste
Bestrafungdes Dr. Radow und seinerPrincipalen von der Kommissionver-
fügt werde;endlichsuchter dieGefahr, in der damals Dömitzwiederschwebte,
auszunutzen,um Cellezu veranlassen,daß es behilflichsei, von Ritter- und
Landschaftdie Legations-und Festungsbaukosteneinzutreiben, damit man
zur Erhaltung der Festung Dömitz desto nachdrücklicherAnstalt machen
könne.

Georg Wilhelm übernahmdieKommissionund zeigtedies demKaiser
durch ein Schreibenvom 15. Mai an. Dann unterbrach die Belagerung
von Wien durch die Türken (vom 15. Juli bis zum 12. September) den
Verkehr mit der Reichshauptstadt,sowie die Verhandlungen des Reichs-
Hofrates. Nach Befreiung der Stadt bat Georg Wilhelm (ij. d. Dat. des
16. Oktober) um Erläuterung, welcheBeschwerdenin dem Kommissions-
dekretgemeint seien,und erhielt den 4. Novemberaus Linz den Bescheid,
dieKommissionerstreckesichauf alle gravamina, die zwischenden Mecklen-
burger Ständen und ihren Herzögenschwebten.

Um womöglichdieHauptklagepunkteim voraus zu beseitigen,beriefen
die Fürsten einen Landtag auf den 19. Oktober nach Sternberg. Hier
gab es langeVerhandlungenüber den Rest der vorigjährigenKontribution,
von der beideRegierungen erst je 45 999 Taler erhalten hatten, sowieüber
den Abzugder WismarschenQuote vom Schweriner Anteil, die man auf

*) In einem zweiten Konilusum (vom 20. März) wurde angeordnet, daß die Stände
mit weiterer Anforderung der wismarschen Quote gänzlich verschont bleiben sollten. Wer
aber diese Quote, die das Reich noch immer von Mecklenburg-Schwerin statt von
Schweden forderte, bezahlen sollte, darüber wußte das kaiserliche Reskript nichts zu sagen.
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8123 Taler berechnete.Es wurde schließlicheine entsprechendeSumme im
Kastenverschlossenzurückbehalten. Ebenso gab es über die neue Vorlage
der Regierungen (Reichs- und Kreissteuern, Fräuleinsteuern wegen der
letztenbeiden Vermählungen in den fürstlichenHäusern/) Legations- und
Garnisonskostenund Kammerzieler)langen Streit. Nach mühseligenVer-
Handlungen,auch zwischenden Ständen selbstüber denKontributionsmodus,
wurde den 10. Dezemberder Landtag bis zum 4. Januar 1684 ausgesetzt.
Da aber Anfang Januar nur fünf Mitglieder der Stände in Sternberg
erschienen,so wurde die weitere Tagung ausgegeben und ein Kontri-
butions-Ediktvon den Regierungenaus eigener Macht erlassen.

Kurz darauf begann die Kommission ihre Tätigkeit. Die erste
Sitzung war von Georg Wilhelm schon auf den 21. Dezember1683 in
Rostockanberaumt worden. Aber der Schweriner Kanzler war im Ein-
Verständnis mit seinemHerrn gegenRostock,das „verdächtig"sei. Die
Schweriner Räte schlugendarauf Lübeckoder Lüneburg als Sitz der
Kommissionvor, die GüstrowerHamburg oder Wismar. Georg Wilhelm
hielt ohne Rücksicht auf diese Wünsche an Rostock fest und setzte
den Beginn der Verhandlungen auf den 8. Januar 1684 an. Da aber
weder der Schweriner noch der Güstrower Hof hiermit einverstanden
war, so schriebenbeide ab. Christian Louis war nicht nur Rostock
als Sitz der Kommissionunangenehm, weil er dadurch in die Lage kam,
in seiner eigenen untertänigen Stadt vor Schiedsrichtern aufzutreten,
sondern er faßte auch gerade infolge der Hartnäckigkeit,womit man in
Celle auf Rostockbestand, wieder neues Mißtrauen gegen Celle, wo ja
Berustorsf,der mecklenburgischeAdlige, mit am Ruder saß. „Schon daraus,
daß man gerade auf Rostockbestehe," schrieber den 31. Januar 1684,
„erhelle,was man sichinskünftig von cellischerSeite, wenn man zur Sache
selbstkomme,zu promittieren, welchesmalum vornehmlichdaher, daß die
cellischenministri in effectu mecklenburgischeLandständefeien**)und nicht
contra proprium commodum laborieren würden, unbeneinlichrühre".
Er ließ in Wien um eiueu katholischen Nebenkommissar bitten, wie
den Kurfürsten von Köln, der als Bischof von Hildesheim zum nieder-
sächsischenKreise gehörte.

In Güstrow begann man Anfang 1684 gegenüberCelle nachzugeben
und sandte jemand nach Rostock,um wegen der bisher gezahltenKontri-
butionen abzurechnen,was ein Hauptstreitpunktwar. ChristianLouis war
über solche„Wankelmütigkeit"sehrerzürnt. Wenn jetztauch von Schwerin
jemand nach Rostockgehe, so solle es mit der größten Behutsamkeitge-
schehen,und man solle sichauf die Hauptsachegar nicht einlassen,sondern
nur Präjudiz und Schaden verhüten.

*) Avil Anna Sophie von Schwerin, seit dem Jahre 1677 Gattin des Herzogs

Julius Siegmund von Württemberg-Juliusburg und Christine von Güstrow, die 1683 den

Reichsgrafen Ludwig Christian v Stotberg geheiratet hatte.

**) Er meinte außer Bernstorff den Großvoigt von Hammerstein, der Drönne-

witz besaß.
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Trotz aller Gegenbemühungen der Schweriner beharrte Georg
Wilhelm bei Rostockmit der Begründung, es habe dort Ritter- und Land-
schaftalle nötigen Schriften zur Hand, und sandte seine Räte Grote und

Molanus zum 12. Januar dorthin; die erste Kommissionssitzungward aus
den 17. Januar angesetzt.

Als der Geh. Rat Burmeister*) nach Rostock kam und das Creditiv
der Güstrower las, fand sich, daß es keineswegsnur auf die Abrechnung
über die Steuer sich bezog, sondern ganz allgemein „die Abwartung der
vorseienden kaiserlichenCommission" den Sendboten zur Aufgabe stellte.
Zuerst beschäftigtesich die Kommissionindessennur mit der Reichs- und
Kreissteuer. Nochwaren die Summen vom ersten Jahr der Allianz <vom
1. Juli 1082—1083)nicht ganz bezahlt, vom 2. Jahr restiertennun schon
7 Monate. Die übrigen Punkte sollten, so versprachGeorg Wilhelm auf
Anhalten der Schweriner Räte, schriftlichan einem andern Orte geprüft
werden. Allein es wurde aus den Verhandlungen sehr bald klar, daß die
Subdelegiertenin Rostockauch die übrigen Beschwerdender Stände gänz-
lich abzutun beauftragt waren. Der Verlauf der Sache erschienChristian
Louis „je länger, desto beschwerlicher"(Paris den 18. Februar). Die
Früchte, meint er, zeigtenschon, daß man sichauf Celle gar nicht wohl
verlassenkönne; die cellischenMinister wollten alle Einreden und Proteste
derSchwerinerRäte nicht annehmenund diese zu unbedingterAnerkennung
des Ortes nötigen. Burmeister erhielt also Befehl, wenn Celle nicht nach-
gebe,unter Darlegung der Sachlage wieder abzureisen. Meyersheimsollte
dies in Wien meldenund wiederum einen katholischenKommissar bitten.

Wegen der Reichs-und Kreissteuerverfaßten die Subdelegiertenkraft
ihrer Befugnis als kaiserlicheKommissareein Jnterims-Reglement, um die
Steuer executiveeinzutreiben. Aber weder Güstrow noch Schwerin wollte
ihnen dieseBefugnis einräumen, beideappelliertenan denKaiser. Güstrow
sandte auch den Hofgerichtspräsidentenv. Vierecknach Celle, was Christian
Louis nicht ohne Argwohn hörte (s. Paris den 14. April). Er hatte den
Eindruck, daß die Subdelegierten gänzlich von dem RostockerBürger-
meister Liebeherr, der ein Hauptführer der Stände war, und seinen
Helfershelferneingenommenseien. Die Schweriner brachen wirklich die
Verhandlungenab, Burmeister kehrtenach Schwerin zurück (s. Rel. vom
20. Februar), und Wedemannreiste zu Bernstorff, nicht zu seines Herrn
Freude, denn „wer Uns einmal manquiert," schrieber, „dem trauen Wir
nichtmehr, er mag auch nochso süße pfeifen."

Die KonferenzzwischenWedemannund Bernstorff fand den 29. Fe-
bruar in Lüneburg statt, und hier sprachsichBernstorff so entgegenkommend
aus, daß Wedemann die Hoffnung faßte, man werde ohne Adjunetion
eines katholischenKommissarsaus der Sache kommen,und nun selbstfür
Wiederbeschickungder Kommissioneintrat. Der Herzog ließ es sich,wenn
auch mit Widerstrebenund Mißtrauen gegen Celle, gefallen.

*) Neben ihm war von Schwerin der Rostocker Professor Dr. Amsel deputiert, von

Güstrow der Kanzler Curtins und die Räte Schäfer und Dr. Schütz.
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Die Verhandlungen in Rostocknahmen also ihren Fortgang und
dehntensich, ohne durch die kriegerischeUnruhe, die das Einrücken der
Dänenund BrandenburgerdemLandedamals bereitete,gehindertzu werden,
über das ganze Jahr aus. Ein Schritt zur Annäherung war es, daß
ChristianLouis (im April) seine Zustimmung dazu gab, die Beschwerden
mittelstder Kommissionund zwar in Rostockabtun zu lassen.

Der Kanzler Wedemann, der seit seiner Flucht seinen Wohnsitzin
Lübeckbehalten hatte, kam zu diesemZweckeden 1. Mai selbstnachRostock
und nahm fortab an denVerhandlungenteil. Für diesesEntgegenkommen
erwiesensichdie Stände erkenntlich,indem sie auf einem Deputations-
konvent zu Sternberg beschlossen,der fürstlichenHerrschastdie gesamte
Summe dessen,was Ritter- undLandschaftan vorenthobenenKollektenund
sonst zu fordern habe, mit gleicherKompensationauf Seiten der Herr-
schaftzu erlassen.^)

Damals schiendie Einigung nahe zu sein; da auchCelle sichfreund-
lich.»erhielt,so machteman von einem Reichshosratsbeschluß,der in Wien
den 20. Juni d. I. herauskamund den (katholischen)HerzogvonLauenburg
der Kommissionadjungierte, keinenGebrauch. Die Städte erklärten sich
schonbereit, den Prozeß in Wien fallen zu lassen, die Ritterschaft hatte
allerdings nochWünsche,vor allem suchtesie bei den Verhandlungenüber
einen neuen Kontributionsmodus die Entfreiung der Ritterhufen
durchzusetzen.Dies fand aber bei den fürstlichenRäten wie auch bei den
Städten Widerspruch,und daran scheitertedie Einigung.

Erst rechterschwertwurde siedurch dieForderung, dieChristianLouis
in einemReskriptvom 9. Oktoberstellte,dieKommissionmöge Ritter- und
Landschaftzur Zahlung der Garnisons- und Legationskostenanhalten. Die
Subdelegiertenund ihr Herr, der Herzog von Celle, waren der Ansicht,
daß über dieseForderung der Kaiser entscheidenmüsse.

Indessen faßte die Kommissionden 20. Dezember1684 das Ergebnis
ihrer bisherigen Tätigkeit in einer Deklaration zusammen. Sie betrifft
8 Punkte. Der 1. rechnetaus der im Jahre 1680 erzwungenenKontri-
bution 34 009 Taler 29'/2 Schl. für Schwerin, 35 385 Taler 30 Schl. für
Güstrow heraus, die denStänden zukommen;dieHerzögesollensichbinnen
drei Wochenerklären, was sie zur Entrichtung dieserSumme für Anstalt
machenwerden, damit Georg Wilhelm, dem „Ritter- und Landschaftzu
solchemResiduo wirklich zu verhelfen von Seiner Kaiserl. Majestät com-
mittiert, dieseserecutiveeintreiben lassenkönne".

2. Da beideHerzögealler Erinnerungen ungeachtetweder die alten,
noch die neuen Restanten eintreiben lassen, so will Georg Wilhelm nun-
mehr selbstdem Lande zu den Restanten executiveverhelfen.

3. Die Herzöge werden für verpflichtet erklärt, wie übrigens die
SchwerinerRäte auch schonzugestandenhatten, auch dieQuote ihrer Amts-
Untertanen in den Landkasten liefern zu lassen;

*) Damit fiel endgültig der große Güstrower Nachstand aus dem Lumbrischen Vergleich.
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ebenso4. die aus den RostockerGemeinschaftsdörfern.

5. Den Ständen kommtdie freie Verfügung über die Restantenund

alle Überschüsseder Collectenzu, wenn das schuldigeQuantum den Herr-

schaften bezahlt ist. Die Schlösser, die von den Herrschaften vor den

Restanteukastengelegt sind, sind binnen 8 Tagen wieder wegzunehmen.

6. Das Edict vom Jahre 1683 ist nicht allein in einem von Ritter-

und Landschaftnicht mitbewilligtenModus, sondern auch auf eine weit

höhere Summe indiciert worden, als das schuldigeContributionsquantum

erfordere, weshalb beideHerzöge auf Remonstration der Commissionein

Fünftel abgekürzthaben, wenn ohnedemdie nötigeSumme aufkomme.Sie

haben aber diesesFünftel von manchennachgefordert,obgleichsievon ihren

Amtsuntertanen nicht einmal die Specificationen des Geliefertenzur Casse

gegeben und auch die Säumigen nicht zur Zahlung anhalten lassen und

also selbstSchuld daran sind, daß man das eigentlicheQuantum nicht

wissenkann; das letzteFünftel soll so lange, bis sichnachEintreibung des

Nachstandesund gezogenerRechnung ausweist, daß die vier Fünftel die

nötigeSumme nicht ergebenhaben, gänzlichabgesetztbleiben und bis dahin

niemand damit belegt werden.
7. Die Stände sollen binnen 14 Tagen einen Kontributionsmodus

der Kommissionvorschlagen,und diese wird dann mit den beiden Herr-
schaftendarüber verhandeln.

Punkt 8 handelt von den übrigen Beschwerdender Stände.
Die Schweriner Regierung hatte in einigen derselbenEntscheidungen

getroffen, mit denen Ritter- und Landschaftnach Ansicht der Kommission
(die auch die der Stände war) zufrieden zu sein Ursachehatten, aber sie
waren nochnicht ratisiciert, Güstrow hatte noch „nichts zulänglichesresol-
viert". Georg Wilhelm sieht sichalso genötigt, alle und jede Beschwerden
des Landes zu untersuchen; die Deduktion, die die Stände darüber der
Kommissioneingehändigt,wird mit der Deklaration den fürstlichenHerr-
schaften zugestelltund ihnen für ihre Gegenerklärung eine Frist von
4 Wochengegeben.

Diese Dekaration, in welcherin der Tat dieKommissionganzaußer-
ordentlichweitgehendeBefugnissein Anspruchnimmt, fanden beidemecklen-
burgischeRegierungenwideralles Rechtund alle Billigkeit. Sie bezweifelten,
daß die Subdeputierten von ihrem Herrn Auftrag hätten, eine solchefür
die HerzögehöchstpräjudicierlicheDeklaration auszustellen,und appellierten
an den Kaiser.

Inzwischenwaren Christian Louis und MecklenburgdurchDänemark
und Brandenburg arge Verlegenheiten bereitet worden, die vorerst zu er-
zählen sind.



VII.

Die dänische Invasion und Christian Lonis' Haft
in Vincennes; Eifersucht zwischen Brandenburg und

Lüneburg; der Rostocker Kontribntionsmodns.

1. Die dänische Äelvforderuug und Lrel'.ution: Spannung zwischen Branden¬
burg und Lüneburg.

Schon vom Sommer 1682 an drohten wieder kriegerischeBerwicke-
hingen in der Nachbarschaft,die Mecklenburg gefährlich werden konnten.
Im Juli rückteder König von Dänemark ins Amt Tondern mit einigen
Regimentern ein; es schiendem Hause Holstein-Gottorp zu gelten, das in
Streitigkeiten über den Umfang seiner Hoheitsrechte mit dem dänischen
Königshausegeraten war, die Rede aber ging, Lüneburg werdenicht dulden,
daß man Holstein zu Boden werfe. Der König kehrte allerdings bald nach
Kopenhagen zurück,aber die Lage blieb gespannt, man wußte im Oktober
1682 zu erzählen, daß Dänemark von Holstein eine große Summe zu
fordern habe und im Begriffe sei, siedurchExekution einzutreiben. Holstein
hatte sich an Georg Wilhelm von Celle gewandt, und dieser versprach
seinen Schutz. Dagegen hielt man Brandenburg für Dänemarks Freund,
so entstand eine Spannung zwischenBrandenburg und Lüneburg, und
beide zogeuTruppen zusammen. Im Oktober rückten300 Mann Branden-
burger durch Mecklenburg-Schweriuin die LübeckschenDörfer, wo sie vor-
läufig beobachtendstehen blieben.

Auch über Dömitz gingen wieder allerlei Gerüchte. In Hamburg
wußte man zu erzählen, daß Christian Louis die Festung dem König von
Frankreich verkauft und dieser sie dem Kurprinzen von Brandenburg, der
gerade in Frankreich war, verehrt habe! Dies war eben so falsch, wie
frühere ähnliche Gerüchte, Christian Louis war weit davon entfernt, dieses
Kleinod seines Landes veräußern zu wollen, doch sah er selbst die Lage
als gefährlich an und wünschte deswegen (den 30. Oktober 1682), daß
Lüneburger in die Nähe rückten, um eventuell im Falle der Gefahr in die
Festung aufgenommen zu werden.

Wagner, Herzog Christian. 14
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Um die Jahreswende waren Brandenburg wie Lüneberg beide in

eifrigen Werbungen begriffen. Beunruhigend war auch, daß bei Branden-

bürg und andern ein starker Unwille über die jetzige enge Verbindung

der beiden Mecklenburg mit Celle bemerkbar wurde. Um ihn zu be¬

schwichtigen, wurde im März 1683 von Güstrow der Kammergerichts-

Präsident v. Viereck nach Berlin gesandt. Dieser berichtete nach seiner

Rückkehr von Parchim aus an die beiden Geh. Räte Burmeister und

Krause (den 19. April), er habe „viele und harte contradictiones"

wegen des Vergleichs mit Celle sowohl von Friedrich Wilhelm selbst

als den sämtlichen Geh. Räten, auch von dem französischenund dänischen

Gesandten leiden müssen.
Im Juni fanden Konferenzender drei Mächte Dänemark, Branden-

bürg und Lüneburg in Hamburg statt, die aber die Spannung nicht voll-

ständig beseitigten. Man verstärkte deshalb, besonders da (Ende April)
Christian Louis wegen Dömitz von Bernstorff eine neue Warnung erhielt,

die Besatzung aus 140 Mann und verproviantierte auch die Festung, um

auf alle Fälle gerüstet zu sein. Christian Louis ordnete zugleichan, daß

auch die Bürger die Tore mit bewachen helfen sollten; und wenn

Gefahr im Verzuge sei, so sollte „bei Tag und Nacht" Celle Nachrichtge-

geben werden.
Die Dänen hatten wirklicheinen Anschlag vorgehabt, und zwar aus

Lübeck, ihr Plan wurde aber vorzeitig entdeckt, da einige darauf bezüg-
liche Schreiben abgefangen wurden. Die Lüneburger zogen, während die
Dänen ein Lager bei Oldesloe bezogen, 6000 Mann bei Harburg zu-
sammen (im Juli) und rückten von hier aus in die Vierlande, denn
auch Hamburg war bedroht. Die größte Gefahr lag darin, daß die
Dänen mit Frankreich im Einverständnis waren. Man wartete vor dem
Losschlagennur erst ab, wie der Feldzug der Türken gegenWien verlaufen

werdet) Die Befreiung Wiens dämpfte die Kampfeslust, ohne jedoch die
Dänen zum völligen Verzicht auf ihre Vergrößerungspläne zu bewegen.
Zunächst ersahen sie sichnun Mecklenburgals Opfer. Im September 1683
berichteteWedemann, der mit den dänischenMinistern in Rendsburg
eine Konferenz hatte, sie hätten „einiger Restanten aus voriger kaiserlicher
Assignation auf Mecklenburg" Erwähnung getan. Der Herzog sah sofort
ein, daß hier eine Handhabe für die Dänen vorlag, sichin Mecklenburg
einzunisten; er vermutete, sie hätten wohl Neigung Winterquartiere zu
beanspruchen, und ordnete an, man solle eine Gegenrechnung machen und
im Notfalle die Hilfe von Brandenburg und Celle requierieren. Die Be-
rechnung der durch die Dänen verursachten Kriegsschädenvon der Zeit der
Belagerung Wismars her ergab den Betrag von 575 432 Talern. Die

*) Christian Louis schrieb den 13. August eigenhändig: „Wenn die Zeitung wegen

der Türken vor Wien — durch den Marsch des Königs von Polen kontinuieren sollte,

werden nicht allein die consilia alhie, sondern auch bei den Dänen mächtig unter-

krochen werden."
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Gefahr schienaber noch einmal vorüberzugehen, und die Lüneburger rückten
im Oktober wieder iu ihre Quartiere.

Die Dänen ließen indessennur die Wintermonate vorübergehen, um
ihren Anschlag auszuführen. Den 18. März 1684 wurde in Schwerin ein
Schreiben des Königs übergeben, es sei ihm im letztenKriege vom Kaiser
Mecklenburg assigniert worden, und zwar 1676 ganz und allein, in den
folgendenJahren insoweit, als die Erhaltung der Festung Wismar und
ihrer Garnison es erfordere. Der König habe bisher wegen Georg
Wilhelms Dazwischentreten in Ruhe gestanden und gehofft, daß Georg
Wilhelm ihm bei Christian Louis Satisfaktion verschaffenwerde. Da dies
aber nicht geschehen,so habe er keinen Anstand nehmen können, sich des-
wegen an Herzog Christian Louis selbst zu wenden und zugleicheinige
wenige Truppen in sein Land zu beordern, um dort so lange zu bleiben,
bis der Herzog wegen der kaiserlichenAssignation sich mit ihm der Gebühr
nach werde abgefunden haben. — Die Summe, die die Dänen begehrten,
betrug für Schwerin, Lauenburg und Eutin zusammen 130 600 Taler.

Am selben 18. März Mittags rückte ein dänischerOberst mit 5 Kom-
pagnien, die sich in den nächstenTagen auf 6 (mit 536 Pferden) ver-
mehrten, ins Amt Schönberg und quartierte sich dort ein. Zugleich hörte
man, daß auch im Lauenburgischen,besonders in der Nähe von Lübeck,
überall Dänen ständen. Man meinte, es gelte Lübeck, sie sandten aber
auch Patrouillen au die Elbe in die Gegend von Dömitz und Boizenburg,
um auf die Lüneburger ein Auge zu haben.

Einige Tage darauf traf ein Schreiben des Brandenburger Kurfürsten
ein, datiert vom 22. März, das die Hoffnung ausdrückte, Christian Louis
werde Dänemark schnellSatisfaktion schaffenund sichdavon durchniemand
anders abwendig machen lassen, zumal sonst nur unangenehme Weite-
rungen entstehenwürden. Ein zweites Schreiben des dänischenKönigs
drücktesichüber dieses letzterenoch deutlicher aus: Christian Louis möge
Anstalt machen zur Satisfaktion und denen, die ihm etwa davon abrieten,
keinGehör geben, „viel weniger einige fremde Völker, wie verlauten wolle,
in seineLande und Festungen einzunehmensich bewegen lassen, sonst werde
der König eine solcheResolution fassen, woraus dem Herzog und seinen
Landen leichtlichallerhand beschwerlicheUngelegenheiten, wo nicht gar ein
gänzlicherRuin zugezogen werde." Den letzten März rückten die zwei
brandenburgischenLeibregimenter, das zu Pferde und die Dragoner, ins
Mecklenburgischehinein. Der Oberst v. Dewitz übersandte ein Schreiben
des Kurfürsten aus Potsdam vom 30. März, worin zu lesen stand: Er sei
in sorgfältiger Erwägung der jetzigen höchstgefährlichenKonjunkturen ver-
anlaßt, einige.von seinen Regimentern an der Grenze zusammenzuziehen,
und einen Teil derselben an der Elde in etlichen Christian Louis zu-
ständigen Orten einzulogieren. Er zweifle nicht, daß Christian Louis sich
„diese wohlgemeinte und zur Erhaltung des Ruhestandes im Kreise ab-
zielendeIntention wohl gefallen lassen werde." Bald tauchten noch allerlei

andere Forderungen von Brandenburg auf: Klagen über Erhöhungen beim
U*
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DömitzerZoll, sowie der Antrag, den alten Erbvergleich «vomJahre 1462»

zu erneuern in der Form, daß die MecklenburgerUntertanen Brandenburg

eine Erbhuldigung leisteten.
Und dies alles trotz der Friedensschlüssevom Jahre 1(579, in denen

doch die Annullierung der früheren Assignationen auf Mecklenburg in

Aussicht gestellt war (s. o. S. 159 und 162) und trotz der cellischen

Garantie! Auch jetzt war Frankreich mit Dänemark im Einverständnis.

Man erzählte in Mecklenburg, französischeTruppen ständen schon an der

Weser, um den Dänen die Hand zu reichen zu gemeinsamem Angriff auf

Lüneburg, falls dies ihren Absichtensichwidersetze. Diese gingen wieder,

von den mecklenburgischenQuartiergeldern abgesehen, auf die Eroberung

von Hamburg und Lübeck,wie dänischeBeamte dem kaiserlichenGesandten

in Hamburg offen sagten.
Und Lüneburg? Wollte es nun Ernst machen mit der Garantie, so

hatte man den Krieg, einen Krieg, in dem Lüneburgs Unterliegen so gut

wie zweifellos war, und Mecklenburg hatte dann den Schaden mit zu

tragen. Also es galt, bei allem Unwillen, behutsam zu sein, sich

keiner Partei gänzlich in die Arme zu werfen und seine Selbständigkeit

möglichst zu wahren. Am meisten in Gefahr war die Festung Dömitz.

Georg Wilhelm sandte sofort den Geh. Rat Grote nach Berlin und ließ

fragen, ob Friedrich Wilhelm die Vermittlung übernehmen wolle, Christian

Louis nahm dies an. Grotes Reise hatte die günstige Folge, daß drei
brandenburgischeRegimenter, die schon in Marsch gewesen, um teils ins
Schwerinsche, teils in Giistrowschezu gehen, Gegenbefehl erhielten, da
Grote den Kurfürsten von der friedlichenAbsichtLüneburgs zu überzeugen
wußte.

Von Schwerin aus wurde der Archivar Muterer nach Berlin
gesandt (im April). Dieser erhielt dort über die Absichten, die Branden-
bürg bei seinem Vorgehen hatte, offene Aufklärung. Man sagte ihm,
Lüneburg sei eineZeit lang übermütig geworden, habe den Kurfürsten öfter
nicht wenig choquiert, dazu die mecklenburgischenLande sich fast ganz
tributär gemachtund nach seinem eigenen Gefallen darin geschaltet. Der
Kurfürst selbst äußerte seine Empfindlichkeit, daß man nicht mit ihm,
sondern mit Celle eine Allianz aufgerichtet, da er doch vermeinte, die
Garantie, wo nicht besser, doch ebenso gut wie Celle leistenzu können. Der
Brandenburger Hof wollte also Mecklenburgdem Einfluß der Lüneburger
entreißen und es dafür enger an sichketten. Die mannigfachenForderungen,
die Brandenburg damals aufstellte, wie die Mirowschen Restanten u. a.
hatten den Zweck,Mecklenburg die Macht seines Nachbarn fühlen zu lassen
und es gefügigzu machen, daß eSsichBrandenburg in die Arme warf. Die
Erbhuldigung auf Grund einer Erneuerung der alten Erbverträge sollte
dann das Land dauernd an Brandenburg ketten. Ein vorbereitender
Schritt für diese Erbhuldigung war, daß der Kurfürst damals in Wien
auf Grund der Erbverträge die Anwartschaft über Mecklenburg nachsuchte
und erhielt. Mit Dänemark hatte Brandenburg eine Allianz auf ein Jahr
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geschlossen,allein es war gewiß nicht unrichtig, wenn die brandenburgischen
Staatsmänner dem Archivar sagten, die brandenburgischen Truppen in
Mecklenburghätten die Aufgabe, auf die dänischenPläne ein wachsames
Auge zu haben, und ebenso aufrichtig, wenn Friedrich Wilhelm dem
Archivar gegenüber äußerte, es sei zu Mecklenburgs Besten angesehen,
damit Lüneburg mit Dänemark nicht zusammengerate.

In diesen dänischenPlänen bildete nun auch die Festung Dömitz
in der Tat einen Faktor. Es bestand zwischenFrankreich und Dänemark
eine Abmachunghierüber, in die man Brandenburg nicht eingeweiht hatte,
daß Dänemark die Festung eingeräumt werden solle, um dort
ein Magazin zu errichten. Wußte das auch die Schweriner Regierung
ebensowenig wie der Herzog in Paris, so lag dochdie Gefahr, in der die
Festung schwebte, klar zu Tage. Der General v. Halberstadt zog deshalb
aus Bützow und Schwerin sovielTruppen heraus nachDömitz, wie irgend
entbehrlich waren, nahm selbst in Dömitz seinen Wohnsitz und ließ den
lüneburgischen General v. Chauvet wissen, er möge nötigenfalls einige
seiner Leute nach Dömitz senden.

Den 24. April schrieb der Herzog aus Paris, es sei wohl das
Sicherste, daß man mit Einnehmung einer Anzahl Lüneburger unter dem
Namen von Kreisvölkernnunmehrnichtsäume. Georg Wilhelm gab.seineZu-
stimmung hierzu lschon im März) und warnte die Schweriner Regierung
mehrfach,dochja auf ihrer Hut zu sein.

Halberstadtwartete aber noch mit der Aufnahme der Lüneburger, die
sichin der Nähe bereit hielten, bis sie wirklich notwendig wurde, und der
Kanzler war überhaupt gegen die Aufnahme von Lüneburgern in Dömitz,
in der Besorgnis, daß gerade dadurch alles vonseiten der Dänen und
Brandenburger in Bewegung gebracht und man sodann härter und feind-
seliger verfahren werde.

Anfang April legten die Dänen von Ratzeburg, das auf die Dauer
die Verpflegung nicht tragen konnte, 2 Kompagnien in die Ämter und
Städte Grevesmühlen, Rehna, Gadebusch,Wittenburg und Zarrentin. Die
Kosten für die Unterhaltung und Verpflegung der Dänen beliefen sich für
die kurze Zeit von ihrem Einrücken bis zum 15. April schon auf
8432 Taler, ihre Gesamtforderung für die Jahre 1676—79 berechnetensie
auf nicht weniger als 477 014 '/2 Taler.

Die Brandenburger standen im April in Stadt und Amt Bützow,
Warin, Tempzin und auf der Schelfe, die Leibkompagnie in Stadt und
Amt Schwerin, Walsmühlen, Mecklenburg und Redentin. Eine neue
dänischeKompagnie kam Anfang Mai ins Residenzamt, zwei andere, die
ebenfalls unterwegs waren, zog der Kommandeur der Dänen, General
v. Massenbach,auf Verwendung des Obersten v. Dewitz, der für die ihnen
zugedachtenÄmter schon vorher Schutzwachen gestellt hatte, ins Lauen-
burgische.

Alle Beschwerden, die man in Kopenhagen und sonst gegen diesen
eigenmächtigenÜberfall führte, bliebenvöllig fruchtlos, ebensofruchtlos auch
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die kaiserlichenSchreiben, die am 16. April aus Linz an die ausschreiben-

den Fürsten des niedersächsischenKreises abgingen, so nachdrücklichsie auch

diese (Lüneburg und Brandenburg!) anwiesen, gegen die Dänen einzu-

schreiten. Der mecklenburgischeGesandte, der nach Kopenhagen ging,

v. Bülow, erhielt vom König den Bescheid, man könne die Truppen nicht

eher abfordern, als bis Christian Louis sich „zu einer gewissen rai-

sonablen Summe" erklärt habe, und in Berlin sagte man dem Archivar

rund heraus (den 10. Mai), die Truppen könnten bei diesenKonjunkturen

nicht eher aus Mecklenburg herausgezogen werden, bis die Traktaten mit

Lüneburg — in die Brandenburg wieder eingetreten war — zur Richtig¬

keit gekommenseien. Ausführlicher berichtete den 10. Mai der Güstrower

Gesandte v. Viereck,wie man in Berlin gesinnt war und was man forderte.

Der Geheimrat Fuchs hatte ihm gesagt, „er habe einige lectiones, wonach

man sich in Mecklenburgbei diesen Umständen zu richten ihm anzuzeigen:

Es sei hochnötig, daß man mit dem König von Dänemark wegen seiner

Forderung sichvergleiche,und das gesamteHaus Mecklenburgdürfe hinfort

keine Schutzgelder an das Haus Lüneburg mehr entrichten,

sondern möge an diejenigen sich halten, die es besser desen-

dieren könnten. Wenn dies geschehen,werde Mecklenburgguten Frieden

und Wohlstand zu gewarten, andernfalls aber leichtlichgroße Beschwerungen

zu vermuten haben, besonders wenn es mit Lüneburg zur Ruptur aus-

schlagen sollte." Gerade in den Tagen, als diese Unterhaltung stattfand,

hatte es den Anschein,als sei ein Bruch unvermeidlich. Vorher hatte mau

sich schonbis auf einige Kleinigkeitengeeinigt, dann aber hatte Lüneburg

neue Forderungen vorgebracht, unter ihnen auch die, daß es die Verträge

mit Mecklenburg, Holstein, Lauenburg u. a. beibehalten wolle. Eben dies

aber war es ja, was Friedrich Wilhelm nicht leiden wollte, daß nämlich

Lüneburg den ganzen niedersächsischenKreis sich tributpflichtig mache.

Auf der anderen Seite gab Georg Wilhelm, der noch vor kurzem

geraten hatte, mit Dänemark wegen seiner Forderung einen Vergleich zu

schließen,seine Auffassungüber die derzeitige, wieder gespanntereLage der

Schweriner Regierung in einem Schreiben vom 25. April ebenso unzwei-

deutig kund: „Es sei das vornehmste und hauptsächlichstedessein der

widrigenPartei (Brandenburgs und Dänemarks), die Stände diesesKreises

auf einmal zn unterdrücken und unter ihr Joch in eine perpetnierliche

Selaverei zu bringen." Er stellte schließlichder Regierung anHeim, ob sie

sichin Traktaten einlassen wolle; er selbst will aber nichts damit zu schaffen

haben, weil er davon nicht den geringsten Nutzen absehe, und sich ent-

schuldigthalten, wenn sichzeigen sollte, daß man sich ohneNutzen engagiert

und das Geld vergeblichangewandt habe, auchwill er sichdeswegen von den

im Vergleich versprochenen Leistungen nichts abkürzen lassen.

Indessen die Spannung ging vorüber, die Verhandlungen wurden

wieder aufgenommen. Allein noch war Dömitz nicht außer Gefahr, dazu

traf wieder ein hartes Drohschreibenvon Herzog Albrecht von Sachsen ein,

der an seine früheren Forderungen erinnerte. Wie wenn AlbrechtBranden-



burgs und Dänemarks Hilfe in Anspruch nahm? Den Schweriner Räten
war bei alledem nicht wohl zu Mut, sie schriebenden 19. Mai demHerzog,
da sichdas Ungewitter von allen Seiten über Mecklenburgzusammenziehe,
so gebe es kein besseresund heilsameres Mittel, als daß er Paris, es
möge auch geschehen,auf welcheArt es wolle, verlasse; hiervon hänge
alles ab. Auch der Kanzler Wedemann und Kurfürst Friedrich Wilhelm
hatten schon das gleichedringend angeraten.

2. Der Vertrag wegen Dömitz und Gljristian Louis' Gefangenschaft

in Wncennes.

Aber es war schon zu spät. Noch den 5. Mai a. St. dringt der
Herzog in einem Reskript wieder darauf, daß man sich bei Zeiten der
cellischenHilfe wegen Dömitz versichere. Aus demselbenReskript ersieht
man, daß ihm die Gefahr deutlich zum Bewußtsein gekommenwar, in der
er selber schwebte:Er trifft Vorkehrungen, Dömitz auch für den Fall, daß
man ihm Zwang antue, zu retten. „Der Beisorge halber," so fährt er
fort, „so Ihr Unser Person halber bei solchenAspecten führt, wollen Wir
Euch hiermit allerdings entheben, blos Euch an dasjenige binden,
was Ihr in Konformität dieser Unserer Instruction zu Unsers EstatS
Besten und in specie der Manutenentz Unser Festung zur Hand
zu nehmen nütz- und ersprießlich zu sein erachtet, dagegen Ihr
Euch an keine widrige Ordres, sie lauten wie sie wollen und wie
Wir nimmer gebenwerden, im geringsten zu kehren noch denenselben
zu folgen, sondern Ihr sollet davon in keine Wege anders denn
durch Unsere persönliche Gegenwart daselbst oder in der Nähe
liberieret werden."

Am 13. Mai trat ein, was er befürchtet hatte. Es erschien bei ihm
Mr. de Gourville, Surintendant des Prinzen v. Condv, vom König ab-
gesandt, und trug ihm vor, es könne dem König kein größer Plaisir ge-
schehen,als die Anleihung der Stadt Dömitz an den König von Dänemark
zu Errichtung eines Magazins wie die Gewährung des Durchzuges durch
den Ort. ChristianLouis wehrte sichaufs äußerstestundenlang gegendiese
Zumutung, allein schließlich,als der Franzose nicht nachließ, unterzeichnete
er, um sichnicht persönlich in Ungelegenheitenzu bringen, die gewünschte
Konvention, nicht ohne selbst einige Bedingungen zu stellen, die genehmigt
wurden. Sie lautete (in deutscherÜbersetzung):Da der König von Frank-
reich zur Erfüllung des mit demKönig von Dänemark getroffenenTraktats
die Einräumung der Stadt Dömitz (es steht Stadt, einmal ville uud
einmal place da, nicht Festung) bei eintretender Gelegenheit und die

dem Köuig von Dänemark zu erteilende Erlaubnis, daselbst ein Magazin

anzulegen, wünscht, so bewilligt der Herzog dieses Verlangen und hat des-

falls die erforderlichenOrdres an seinen Geh. Rat und den Gouverneur

zu Dömitz abgehen lassen, jedochunter folgenden Bedingungen:
1. Daß die Übergabe der Stadt der herzoglichenPflicht, bei den

Reichs- und niedersächsischenKreis-Deliberationen zur Ruhe des Reichs zu
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cortcurriercn nicht hinderlich sei und ihm frei bleibe, seine Quote, infolge
derselben, zu leisten;

2. daß der König seine Alliierten bewege, des Herzogs Untertanen

und Ämter günstig zu behandeln, und daß deren Truppen den Reichs-

Constitutionen gemäß sich betragen;
3. daß der Herzog in demGenüsse des Elbzolles mährend ihres Auf-

entHaltes in Dömitz und im Lande nicht gestört werde, sie auch keineneuen

Anlagen aus dem Flusse errichten und die Dänen den Einwohnern nicht
zur Last fallen noch sie beunruhigen;

4. daß der König dem Herzoge die Zurückgabe der Stadt, sobald ein
Friede oder Waffenstillstandgeschlossensei, ohne Beschädigung mit aller jetzt
vorhandenen Kriegs-Munition (hieraus sieht man, daß die Franzosen
jedenfalls auch die Festung und nicht nur die Stadt meinten) und allem
Proviant, worüber von den Kommissarien ein Inventar zu errichten, ver-
spreche;

5. daß, wenn der Herzog dieser seiner Einwilligung wegenin Schaden
und Verlust geraten sollte, der König sich verbinde, ihn wiederherstellenzu
lassen, es sei vermittelst des künftigen Friedens oder auf eine andere Art;

6. daß, weil dem Vernehmen nach der Kurfürst von Brandenburg
mit dem Könige von Dänemark über einen Vergleich und die Be
freiung des Landes von den Truppen verhandle, der König dem Kur-
fürsten seine Zufriedenheit darüber zur Beendigung dieser Unterhandlung
zum Besten des Herzogs und seines Landes bezeigenmöge;

7. daß er dem Herzoge die bisherige Freiheit gestatte, in seinem
Reiche zu bleiben, nach Belieben solches zu verlassen oder dahin zurück-
zukehren, ohne Hindernis und seinerPerson unanständigeBeleidigung, und
daß endlich

8. dieser Tractat nicht nur von dem König (Ludwig), sondern auch
dem Könige von Dänemark und dem Kurfürsten von Brandenburg rati-
ficiert werde, cid. Paris 1684 den 13. Mai.

Der König ratisicierte den Tractat den 16. Mai (au Camp de
Tuliii in Flandern).

Die Bedingung, daß auch der Kurfürst von Brandenburg den Ver-
trag ratisieieren solle, hatte Christian Louis selbst gestellt, damit man ihm
in Berlin keineVorwürfe macheu könne. Noch am 13. erließ er folgendes
Reskript an die Schweriner Regierung: Er habe auf Requisition des Königs
von Frankreich bewilligt, daß in seiner Stadt Dömitz der König von Däne-
mark ein Magazin aufrichten lasse und sich dessen in vorfallenden Be-
gebenheiten zu Nutze mache, auch zu dem BeHufe seinen Truppen der
Durchzug (transitus innoxius) hin und wieder allemal verstattet werde.
„Als nun gegenwärtiger der Sachen Zustand nicht zugeben wollen anders
hierin zu verfahren, so committieren Wir Euch hiermit gnädigst, daß Ihr
demjenigen, so von Uns eingegangen und versprochen,unfehlbar und treu-
lieh nachkommetund denselben keines Weges entgegen seid, maßen Wir
hiermit Unsere vorige ordres, da Wir Euch iujungieret, dieser gleichen



Befehl nicht zu parieren, es wäre denn, daß Uns Ihr gegenwärtig sähet,
aufhebenund Euch an diese allein verbinden."

In der gleichzeitigenOrdre an Halberstadt steht ausdrücklich,er solle
sichdes Besitzes der Festung nicht begeben, sondern nebst der Garnison
darin verbleiben und sichder Defension des dänischenMagazins annehmen.
Im Grunde aber zweifelteder Herzog selbst nicht daran, daß von Frank-
reich und Dänemark die Festung selbst, die ja allein das Magazin schützen
konnte, gemeint war. Er setztedeswegen den obigenWorten hinzu: Sollte
aber Dänemark die Festung mit Ernst verlangen, so solle der General sich
bemühen, zugleichmit darin zu bleiben, eventuell aber nachgeben,damit er,
der Herzog, des stipulierten Vorteils nicht verlustig gehe, und solle seine
Leute in diesem Falle nach Schwerin und Bötzow legen.

Um Celle zu begütigen, sandte Christian Louis sogleich seinen Rat
Grammann dorthin, damit er dort den ganzen Verlauf berichte und des
Herzogs Verfahren nach Möglichkeitentschuldige. Grammann bekam außer
einer Instruktion noch eine schriftlicheausführliche Darstellung des Her-
gauges mit. Beide Aktenstückesindvorhanden, auch die BerichteGrammanns
an den Herzog,uud man ersiehtdaraus, daß die bisherige Meinung, als wenn
Christian Louis nach Abschluß des Vertrages einen Gegenbefehl
in die Heimat gesandt habe — der Träger dieses Gegenbefehls könnte nur
Grammann gewesensein — irrtümlich ist. Nach seiner Instruktion (vom
15. Mai) sollte Grammann, was geschehen,durch den geübten Zwang ent-
schuldigen und Herzog Georg Wilhelm bitten, darum seine nachbarliche
Affectiv» Christian Louis' Landen nicht zu entziehen, sondern ihm nichts
destoweniger die Wirkung des getroffenen Tractates widerfahren zu lassen.
Ähnlich lautet der Begleitbericht,den Grammann mitnahm.

Die Absendung Grammanns aber erregte den Argwohn der Pariser
Diplomaten, und am Pfingstmontag (den 23. Mai) kam Gourville wieder
zum Herzog und brachte vor, es gebe bei Hofe Nachdenken, daß Christian
Louis seinen Rat nach Hause geschickthabe, man besorge, er möchteseine

Befehle vom 13. kassiert haben. Gourville erbat und erhielt eine Er-
Neuerung des Befehls vom 13., worin sich Christian Louis mit der Rati-
fikation des Königs, die inzwischenerfolgt sei, ganz zufriedenerklärte. Dem
Herzog wird dabei schwerums Herz gewesen sein, wenn er damals schon
wußte, was er jedenfalls wenige Tage später durch eiuen Bericht von

Grammann von f-J—f aus Celle erfuhr, daß durch kaiserlicheAvocatoria

nicht allein alle diejenigen, die der Krone Dänemark dienten, sondern auch

die ihr mit Proviaut, Munition oder sonst dem Kreise zum Schaden be-

hilflich seien, mit der Reichsacht und dem Verlust aller ihrer Lehen, Ehren

und Güter bedroht seien. Bernstorff hatte Grammann vorgestellt, wenn

die Dänen in Dömitz einrückten, so würden diese Avocatoria publiciert

werden müssen, alsdann stehe dahin, ob man nicht in Abwesenheit des

Herzogs einen Administrator setze, weil der Herzog „wiewohl wider

seinen innerlichen Willen es mit den turbatoribus circuli halte und dem
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Vornehmsten unter ihnen seineFestung eingeräumt, in der sie, wenn schon

ein Stillstand erfolge, dennoch unter einem anderen Schein und Prätext

zu bleiben und den Zoll zu behalten, auch wider alle Garantie, darauf

wenig zu bauen, Gelegenheit nehmen würden." Bernstorsf hatte gemeint,

er wisseweder zu raten noch zu helfen, es sei denn, daß der Herzog sich

aus Frankreich an einen dritten Ort begebe und die völlige Übergabe der

Festung noch aufschiebe.
Allein Christian Louis, mochteer auch vielleicht in seinemHerzen be-

sorgt genug sein, ließ sich von seinen Sorgen nichts merken. „Er fürchte,"
schrieb er an die Räte den 9. Juni, „keine Administration," da König

Ludwig ihm die Garantie gegen alle Jnconvenienzien versprochen. Plötz-
lich abzureisen aber lehnte er entschiedenab — wie wäre übrigens daran

zu denken gewesen,daß man ihn hätte abreisen lassen, da man einmal Ver-

dacht wegen Grammanns Sendung gefaßt hatte! — Er könne nicht gleich
aufsitzenund weglaufen und alles im Stiche lassen. Er würde sich damit
„prostituieren, ja alles zu erwartenden Beistandes und promittierter Exe-
kution stipulierter Punkte gänzlichverlustig machen." Damit säße man
zwischenzweiStühlen. Fast überall werde dafür gehalten, daß es in kurzem
zum Frieden kommenwerde. „Wir haben den Conjuneturen lange genug
passive zugesehen,endlich sollte man sich doch auch noch eines Vor¬
teils zu berühmen haben. Nach hiesigen Hofes Direktion
werden drunten alle Sachen geleitet, darnmb ist es nötig dem,
der das Ruder führt, am nächsten zu sein."

Den 16. Juni aber machte er doch den Versuch, seine Abreise aus
Paris zu bewerkstelligen,er erbot sichnämlich, wenn die Aufrichtung des
Magazines durch seineGegenwart drunten zu befördern stände, so wolle er
auch dies übernehmen; allein für dieses Anerbieten hatte man in Paris
begreiflicherWeise keine Ohren.

Wenige Tage später wurde in Paris bekannt, was inzwischen mit
Dömitz vorgegangen war.

Als Herzog Georg Wilhelm Grammanns Bericht entgegengenommen
hatte, schrieber sofort den 22. Mai an die Schweriner Regierung und mahnte
sie kraft seines Kreisamtes und unter Hinweis auf die kaiserlichenAvoca-
toria, daß sie sichmit der Ausführung der Christian Louis mit Gewalt
abgepreßten Ordre nicht übereilen, sondern vielmehr so lange damit
warten sollten, bis der Herzog außerhalb Frankreichs und also wieder sui
juris sei. Für den Fall des Ungehorsams halte sich Georg Wilhelm zu
der versprochenenHilfe für Mecklenburg nicht allein nicht verbunden,
sondern er werde sich, sofern dem Kreise oder auch seinem Hause daraus
Nachteil und Gefahr erwachse,„dessenan dem Herzogtum erholen und den
kaiserlichenMandaten gehörigen Nachdruckzu geben nicht ermangeln."^)

Es ist zu beachten, daß hier überhaupt nicht das Verlangen gestellt
wird, jetzt Kreisvölker in Dömitz aufzunehmen. Wenn General v. Halber-

*) Diesen Brief nahm Grammann von Celle mit nach Schwerin, wo er den 24. Mai

eintraf. Von Schwerin reiste er nach Rostock zu Wedemann. In Dömitz ist er nicht gewesen.
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ftabt dies doch tat, so handelte er also weder auf einen jetzt erst gegebenen
Befehl seines Herrn nochauf einen neu ausgesprochenenWunsch von Celle,
sondern auf eigeneHand auf Grund jener früheren Weisungen des Herzogs
und kraft seiner Befugnis als verantwortlicherInspekteur der mecklenburgi-
scheuFestungen. Allerlei verdächtigeTruppenbewegungenin der Nähe hatten
ihn von der Notwendigkeitdieses Schrittes überzeugt. Die erste Meldung
über die Aufnahme, die den 26. Mai geschehensein wird, sandte er an den
Herzog sowie nach Schwerin den 27. Daß er neue geheime Ordres vom
Herzog gehabt oder überhaupt Grammann gesprochenhätte, davon ist auch
in seinemSchreiben an die Räte, wo er doch gar keinenGrund hatte, dies

zu verschweigen, nirgends die Rede. Übrigens wurden die cellischen

Truppen, zwei Kompagnien, für Christian Louis in Eid und Pflicht

genommen.
Erst nachher, den 28. Januar, kam in Schwerin der dänischeOberst

v. Plessen, von Rendsburg aus abgesandt,mit einem Schreiben seines Königs

an, datiert vom 26., welchesmit Berufung auf den Traktat die Einräumung

der Festung Dömitz zur Errichtung eines Magazins und zu der nötigen

Passage verlangte. Die Räte gerieten nun in große Bestürzung und machten

Halberstadt in einemSchreiben Vorwürfe, er habe voreilig gehandelt, allein

der General erwiderte (noch den 28.), es sei vielmehr gerade die rechte

Zeit gewesen. Sofort des andern Tages sei ein dänischer Korporal mit

Reitern gekommenund habe im Neuen Wirtshause gefragt, ob noch keine

Herren vom dänischenKommissariat angekommenseien; sobald sie aber er-

fahren, daß schon Kreisvölker in der Stadt, seien sie Hals über Kopf fort-

und zurückgegangen. Wenn er die Festung dem Herzog, woran er nicht

zweifle,erhalten solle, so sei es nicht anders gegangen. Die vorhandene

Besatzung hätte zur Verteidigung des Ortes nicht ausgereicht.

Als die Räte den General zu einer Konferenzauf den 29. nach Bützow

beriefen, blieb er aus. Von dem Traktat, den Christian Louis geschlossen

hatte, wollte er durchaus nichts hören: er könne par raison de guerre

darein nicht willigen, es sei denn, daß der Herzog persönlich sich in seinem

Lande befinde und er ihn mündlich spreche. Er gibt den Räten anheim,

den Obersten v. Plessen zu bereden, die schon im Anmarsch befindlichen

Truppen zurückmarschierenzu lassen. Und Plessen ließ sich in der Tat zu

dem Befehle bewegen, daß die Truppen, wo sie gerade ständen, bis auf

weiteres stehen bleiben sollten.
Dem dänischenKönig gegenüber suchten die Räte das Gescheheneso

gut wie möglich zu entschuldigen, unterließen übrigens nicht, daraus hin-

zuweisen,daß in dem Traktat nur von der Stadt Dömitz, in dem könig-

lichen Schreiben aber von der Festung die Rede sei.

Die Frage war nun, ob Dänemark etwa versuchenwerde, die Festung

mit Gewalt zu nehmen. Allein hiervon sah man ab. Die Friedens-

Verhandlungenwaren schon so weit gediehen, daß ihr Abschluß in sicherer

Aussicht stand. Und dann wußte man in Dänemark sehr wohl, daß eine

Besetzung von Dömitz und noch dazu eine gewaltsame, durch Dänemark
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allein von dem Brandenburger Kurfürsten gemißbilligtwerden würde. Man

ließ also den ganzen Plan fallen. Und der Kurfürst war zwar zuerstsehr ent-

rüstet, als er hörte, daß Dömitzvon Lüneburgern besetztsei, ja, er gab —

nach dem Berichte des Archivars Muterer — Befehl an Derfflinger, die

Festung mit Gewalt zu nehmen, aber Derfflinger und DewitzwußtenAufschub

zu erwirken, und als er genauere Einzelheiten erfuhr, besonders daß die

Truppen für Christian Louis in Eid nnd Pflicht genommenseien, beruhigte er

sich,und der Archivar bemerktesehr bald, daß man in Berlin durchaus nicht

tamit zufrieden war, daß Frankreich ohne Vorwissen des Kurfürsten die

Festung einem andern hatte übergebenwollen. Ja, einigeWochenspäter ge-

stand man in Berlin dem Archivar offenein, die Aufnahme von Kreisvölkern

in Dömitz sei das einzige Mittel gewesen, den Frieden im niedersächsischen

Kreise zu erhalten, und selbstder französischeGesandte, Graf Rebenac, war

derselben Ansicht.
Schwere Nackenschlägeaber hatte wegen dieses Verlaufes der Dinge

der Herzog in Paris zu ertragen. Als die Nachricht von der Besetzung

der Festung Dömitz durch Kreisvölker nach Paris gelangt war, kam am

Dienstag, den 20. Juni, Herr v. Gourville wieder zu ihm und mutete ihm

zu, eine Ordre, die er in Bereitschaft hatte, zu unterzeichnen. Sie enthielt

einen nochmaligenBefehl an den Generalmajor, den vorigen Ordres zu

gehorchen; wenn er sich dessenweigere, so solle ihm das Kommando ge-

nommen und seinen Offizieren verboten sein, ihm zu gehorchen; und wenn

auch dies uicht geschehe,so ersucht der Herzog den König von Dänemark

und den Kurfürsten von Brandenburg, die Festung mit Macht anzugreifen

und einzunehmen. Als Christian Louis sich weigerte, dieseOrdre zu unter-

zeichnen, kam Gourville, nachdemer an den Hof berichtet, den folgenden

Tag um 6 Uhr abends in Begleitung eines Gardeleutnants wieder und

beteuerte, wie leid es ihm sei, daß „solche verdrießlicheResolution bei¬

Hofe ergriffen sei, die Ordre laute, daß Ew. Durchl. sich nach Vin-

cennes begeben möchte." Der Herzog erwiderte, er müsse sich solches

alles gefallen lassen, habe es aber nicht verschuldet, ließ seine Kutschean-

spannen und fuhr mit dem Leutnant nach VincenneS. Er wurde hier von

dem Gouverneur des Schlosses empfangen, der ihm laut erhaltener Ordre

den Turm (donjon) als Wohnung anwies, in dem auch der Prinz Cond6

einmal in Gewahrsam gewesen war. Nur 2 bis 3 seiner eigenen Leute

wurden ihm zu seiner Bedienung gelassen.Am Donnerstag Morgen (den 22.)
erhielt sein Geheimsekretär Taddel noch einmal Zutritt zu ihm, um ihm

über seine in Paris zurückgelassenenSachen Bericht zu erstatten, die

Taddel unter Verschluß genommen, und ihm die Schlüssel einzuhändigen.

Beim Abschied aber sagte ihm der Gouverneur — Taddel meinte, der

Grund sei vielleicht, daß er deutschgesprochen— er könne ihn ohne be-

sonderen Befehl des Königs nicht wieder zum Herzog lassen, und wenn er

schreibe, so müsse es französischsein. Der Gewahrsam des Herzogs war

so eng, daß man ihm nicht einmal gestattete den Turm zu verlassen und

sich im Garten des Schlosses zu ergehen, und auch der Verkehr mit
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seinem Berater, dem Sekretär Taddel, wie seine» übrigen Beamten und
damit die Erledigung der Staatsgeschäfte für sein Land abgebrochen
wurde.*)

Ju dieser seiner Not nahm sichnun seine Gattin mit ihrem Bruder
trotz des Rechtsstreites, der zwischenihnen noch immer schwebte,seiner mit
lobenswertem Eifer an. Beide bemühten sich beim König persönlich, um
die Freilassung des Herzogs zu erwirken. Auch Taddel war mit unermüd-
lichemEifer für feinen Herrn tätig. Aber es dauerte dochnoch bis zum
30. Juni, ehe diesem die erste Erleichterung zu teil wurde. Man wartete
bei Hofe auf Nachricht über Waffenstillstandsverhandlungen, die im Haag
gepflogenwurden. Diese Nachricht kam den 29. Juni.

Der König ordnete darauf an, wenn der Herzog die bewußte
Requisition an Dänemark und Brandenburg unterzeichne, so
könne er herunter ins Schloß und in den Garten gelassen
werden. Da fügte sich der Herzog, der schon körperlich litt, und tat jetzt
den 30. nach 10 tägiger strenger Haft, was man schon den 20. von ihm
verlangt hatte: die Ordre wurde auf den 17. Juni zurückdatiertund sofort
abgesandt. Sogleich erhielt der Herzog freiere Bewegung, wie ihm in
Aussicht gestellt war, und auch die Erlaubnis mit Taddel zu verhandeln
und Reskripte abzusenden.

Das erste, was er in die Heimat schrieb, enthält die Bemerkung:
„Der Generalmajor hätte sich mit solcherResolution nur nicht präcipitieren
mögen, so wäre Unserer Person das ausgestandene schwereUngemachnicht
zugestoßen." Im Grunde aber war er mit dem Verfahren des General-
majors durchaus einverstanden, und schon den 10. Juli schrieb er: „Die
jetzige Beschaffenheit mit Dömitz dispensiere die Räte von selbst, seine
vorigen Befehle zu erfüllen", womit die Räte von ihrem Herrn eine un-
zweideutigeBekundung seiner eigentlichenWillensmeinung in der Hand
hatten; Halberstadts Festigkeit war auch durch die drohende Ordre vom
17. Juni nicht erschüttert worden.

In Haft aber blieb der Herzog, obwohl man sich von vielen Seiten
für ihn verwandte, so vor allen Kurfürst Friedrich Wilhelm. Dieser war
schon mit dem Plan Dömitz Dänemark einzuräumen ganz und gar nicht
einverstandengewesen. Nicht weniger empörte sich sein deutschesHerz über
die harte Behandlung, die man sich gegen den Herzog, einen deutschen
Reichsfürsten, in Frankreich erlaubt hatte.**) Wenn er auch, trotz der
Allianz, in der er selber damals mit Frankreich stand, Christel Louis stets
zur baldigenAbreise aus Paris geraten hatte, so entschloßer sichdochin Paris
für ihn einzutreten. Er wies den 1. Juli seinen dortigen GesandtenSpanheim

*) Die nächste Veranlassung zu seiner Verhaftung ist nach obiger Darstellung, die

aus einem Berichte Taddels an die Schweriner Regierung vom 28. Juni entnommen ist,

nicht die Besetzung von Dömitz durch die Kreistruppen, sondern die Weigerung des Herzogs,

jene Ordre zu unterzeichnen.

**) Der Archivar Muterer schreibt aus Berlin den I.Juli: „Über das harte Proce-

clere mit Ew. Hochs. Durchl. haben sich S. Kurfürstl. Durchl. über die Maßen geärgert."
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an, dem Minister (Colbert) vorzustellen,Christian LouiS könne mit alledem,

was wegen des Dömitzer Traktates vorgegangen sei, keines Attentats wider

den König beschuldigtwerden, in seinem Verhalten sei zwar wohl einige

Übereilung, aber eben kein gefährlicher Vorsatz zu verspüren. Er spricht

die Hoffnung aus, der König werde einem aus so vornehmem Stamme ent-

sprossenenregierenden Fürsten das Gastrecht nicht entziehen.

Auch sonst erregte Christian Louis' Verhaftung großes Aufsehen.

Meyersheim schrieb aus Wien den 21. Juli an Taddel: „Daß abscheuliche

und unerhörte factum, so in Frankreich mit Ihr Hochs.Durchl/ geschehen,

soll ein jedes deutschesHerz blickenmachen und alle Gemüter, welchequo-

cunque modo eine Affectiv» zu dem König gehabt, abhorrieren, weiters

sichmit dieser Krön einzulassen. Es sollten alle Kur- und Fürsten con-

silia zu ihrer Ehr und Reputation sich movieren, solchenSchimpf abzu-

kehren, die Deutschen haben ja die alten Erempla mit Metz, Toul und

Verdun auch nachgehendsvor sich, und die neuen seind männiglich kund,

wenn nicht einer nach dem andern will gefressenoder wenigstzum Sclaven

gemachetwerden." Dem Herzog selbst kam zu Ohren, daß man „die Präci-

pitanz uud den Verstoß mit ihm bei Hofe jetzt erkenne". In der Tat

konnte diese Behandlung eines deutschenFürsten die andern wenig er-

mutigen, mit Frankreich in ein näheres Verhältnis zu treten.

Trotzdem hatte man es mit seiner Freilassung nicht eben eilig. Noch

den ganzen Juli und August hindurch mußte er sich gedulden, wenn auch

in loserer Haft. Er wohnte in der Eapitanerie des Schlosses und hatte

Erlaubnis, in Garten und Hof sichzu ergehen, doch in Begleitung von

zwei Gardisten. Zuweilen kam seine Gattin zu ihm, ihn zu besuchen. Er

bezeugteihr guten Willen, „soweit ohne Präjudiz der Hauptsachegeschehen

konnte".
Den 7. August hatte er Nachricht, daß auch der König von Däne-

mark sich für seine Befreiung bemühe. Dies geschah, nachdemman in

Mecklenburg mit Dänemark über die Zahlung einer Summe von

100 000 Talern binnen zweiJahren (1684—86) einig gewordenwar. Der

dänischeKönig notifizierteJsabella AngelikaseineFürbitte, und diese wandte

sichsofort wieder an König Ludwig, der aber vertröstete sie und machte die

Freilassung des Herzogs von dem Abschluß der Verhandlungen abhängig,

die in Regensburg zwischenFrankreich und dem deutschenReiche gepflogen

wurden. Der Regensburger Waffenstillstand, der den 15. August zustande

kam, kostete bekanntlichDeutschland Straßburg und das Elsaß, dem ge-

sangenenSchweriner Herzog verhalf er wieder zur ersehntenFreiheit. Den

4. September war er wieder in Paris.

Die Verhältnisse in der Heimat klärten sich ebenfalls. Nach Bewilli-

gnng der 100000 Taler waren die Dänen schonim Juli abmarschiert, das

eine der beiden brandenburgischen Regimenter (das Dohnasche) Mitte

August, das Leibregiment von Dewitz folgte den 3. September. Branden-

bürg hatte auf den Abzug der Kreistruppen aus Dömitz gewartet, ließ

sich aber dochschließlichbewegen, das Land eher zu räumen. Man rühmte
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den Brandenburgern nach, daß sie gute Ordnung gehalten, auch beim Ab-
marsch,und alles bezahlthätten/) so daß das Land durchsiewenig Schaden
gelitten. Ihr Kommandeur, der Oberst v. Dewitz, erhielt das Lob, er sei
ein höflicherKavalier gewesen, habe scharfe und rühmliche Ordre gehalten,
ja, es heißt, hätte er nicht auf Ordnung gesehen, „die dänischenVölker
würden anders gehaust und kein einziges Amt freigelassenhaben."

Auch Georg Wilhelm beabsichtigte,wie er den 11. September schrieb,
die zwei Kompagnien wieder aus Dömitz zu ziehen, ließ sichaber erbitten,
sie bis zum Abschluß der Verhandlungen stehen zu lassen, die in Itzehoe
und Hamburg noch zwischenDänemark und Friedrich Wilhelm stattfanden.
Mitte Oktober nach dem Abschlußauch dieser Traktaten, marschierten sie
ab, doch blieben lüneburgischeTruppen in der Nähe in Garnison, damit,
wenn es erforderlich werde, wieder zwei Kompagnien nach Dömitz gesandt
werden könnten.

Das Land war also wieder frei. Als unangenehme Folge aber blieb
die dänischeKontribution von 100 000 Talern übrig, deren erste Rate noch
Ende 1684 bezahlt werden mußte und die das Land um so schwerertraf,
als im Jahre 1684 infolge längerer Dürre eine Mißernte gewesenwar.

Herzog Friedrich, der sich in dieser Zeit des Landes nach Kräften
annahm und besonders Friedrich Wilhelm, seinen alten Gönner, für dasselbe
wie auch für den gefangenen Bruder zu interessieren suchte, schilderteden
Zustanddes Landes in einem Schreiben an den Kurfürsten vom 30. Jnli mit
den Worten: es sei nicht allein das Korn auf dem Felde mehrenteils „ver-
schienen" (verdorrt), sondern auch die meisten Sölle und Teiche ausge-
trocknet, der Bauer müsse also Wasser für sein Vieh über eine Meile
Weges holen, er meint, es werde auf die Art und, da das Futter überaus
gering sei, nicht viel Vieh im Lande und am Leben bleiben. — Es wurde
eine besondere Untersuchuugskommissionniedergesetzt, um den Zustand der
einzelnenKammergüter zu prüfen und mit den Pächtern zu vereinbaren,
wieviel einem jeden erlassen werden könne, und auch Christian Louis ließ
sich/wenn auch ungern, bereit finden, den Erlaß zu bewilligen (den 2. Fe-
bruar 1685).**)

3. Wiedereinmarsch der Brandenburger Iebruar 1685; Versöhnung Christian
Louis' mit seiner Gattin; fruchtlose Verhandlungen mit Brandenburg.

Auchdurchden Frieden war die Eifersuchtder Nachbarn unter einander,
wer von ihnen den vorwaltenden Einfluß in Mecklenburg gewinne, nicht

*) Alles hatten sie freilich nicht bezahlt, die Kosten für ihren Aufenthult im Lande
wurden auf 11044 Taler berechnet, „ohne was sie bezahlt", die für die Dänen auf
Ä 991 Taler, abgesehen von den 100 000 Talern.

**) Der ganze Erlaß betrug 6256 Taler mit Einschluß der beiden Fürstentümer, für
das Herzogtum allein 4503 Taler. Da sich dessen ganzer Ertrag an Pensionsgeldern etwa
auf 20000 Taler halbjährlich belief, so war der Erlaß etwas mehr als Vs der Pachtsumme.
In Güstrow erließ man die Hälfte.
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beseitigt. Der cellischeTraktat war noch in Geltung, und aus der anderen

Seite setzteBrandenburg ununterbrochen und eifrig seine Anstrengungen

fort, die Erfüllung seiner schon früher gestelltenForderungen durchzusetzen.

Die MirowschenRestanten traten immer wieder auf, und wegen der Erb-

Huldigung drängte ein Schreiben das andere. Selbst auf Dömitz erhob

man Ansprüche, es sollte mit Lenzen zusammen früher nur als Pfand an

Mecklenburg überlassen sein. Dazwischenbot man wieder eine Allianz an.

Christian Louis und seine Räte suchten zwar durch Einhalten und Auf-

stellen von allerlei GegenansprüchenZeit zu gewinnen, Friedrich Wilhelm

aber wurde dringender; er sei nicht gemeint, sich von seinem klaren Rechte

ableiten zu lassen, schrieb er den 25. Dezember 1684, verlangte nähere Re-

solution und drohte, „dafern dergleichenErklärung nicht in Kürze erfolge,

alle von Gott ihm verliehenen rechtmäßigen Mittel ergreifen zu wollen,

um sich und sein Haus
'
bei dem Seinigen zu maintenieren." Christian

Louis, einer Erbhuldigung an Brandenburg durchaus abgeneigt, befahl,

man solle antworten, wenn auch das Werk mit der Erbhuldigung so richtig

sei, so sei doch ein ausdrücklicherHuldigungsakt für jetzt unmöglich, der

-Kurfürst möge sichbis zu erfolgendem Todesfall gedulden.

Im ganzen hatte indessenChristian Louis doch vor dem entschiedenen

Auftreten des Brandenburgers, der ja ganz zweifellos die Lüneburger

Fürsten an persönlicherBedeutung wie an Macht weit übertraf, so viel

Achtung gewonnen, daß er sich mit dem Gedanken eines engeren An-

schlusses an Brandenburg zu befreunden begann, der ihm außer von

Brandenburg selbst auch von andern, wie von Herrn v. Meyersheim aus

Wien empfohlen wurde; besonders leuchtete ihm ein, daß der mächtige

Nachbar auch für den Streit mit den Ständen als Bundesgenosse von

allerhöchstemWerte werden konnte.
Während sich der Herzog in Paris mit diesenErwägungen trug, war

seinen Räten in Schwerin schon wieder eine neue Überraschung durch

Brandenburg bereitet worden. Den 27. Januar 1685 hatte spät am Abend

ein Trompeter in Schwerin ein Schreiben von Friedrich Wilhelm über-

bracht, datiert vom 18. Januar, welches lautete: „Ob Wir zwar der

Hoffnung gelebet, es würden sich die gemeinen Conjuncturen nach dem im

RömischenReich durch Gottes Gnade geschlossenenarmistitio dergestalt

anlassen, daß Wir Unsere bisherige Armatur und Kriegsverfassung auf

ein merkliches einziehen, und folglich Unfern durch die kontinuierliche

schwereContribntiones und den Mißwachs sehr enervierten Landen und

Untertanen einige Sublevation, deren sie so hoch benötiget, widerfahren

lassen könnten, so will doch von ein und anderen Orten noch allerhand

Gefährlichkeit anscheinen, wie dann auch des Erbfeindes große und unge-

meine apparatus belli der ganzen Christenheit und absonderlichdem Röm.

Reich eine so schwereKriegsverfassung einen Weg als den andern pro

communi securitate et tranqnillitate imperii et circuli noch ferner

continuieren müssen. Wie Uns aber solches auf Unsere Kosten allein zu

tun unmöglich,und es an sich selbstenauch unbillig, daß Wir und Unsere
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Lande eine so schwereLast allein tragen lassen, davon der Nutzen dem ge-
meinen Vaterlande und allen dessengetreuen Mitständen zustatten kommt,
so tragen Wir zu Ew. Liebd. das freundvetterl. Vertrauen, Sie werden Uns
hierunter mit desto mehr derer Willfährigkeit in etwas zu assistierensich
nicht entbrechen,weil nicht allein des Gemeinen Reichs und Kreis Interesse
hierunter versieret, sondern Wir auch geneigt und willig sein. Uns Ew.
Liebd. Lande und Untertanen, wenn denselben etwas widriges zustoßen
sollte,gleichUnser eigenenanzunehmen." In dieserZuversicht ersucht nun
der Kurfürst den Herzog 4 Kompagnien nebst einem halben Stabe vom
Leibregiment an der Elde aufwärts auf eine geringe Frist in sein Land
aufzunehmen und der brandenburgischen Ordnung gemäß zu verpflegen;
in Mecklenburg sei noch mehr Vorrat an Fourage und Lebensmitteln vor-
Händenals in der Nachbarschaft.

Die Räte wurden sofort wieder um Dömitz besorgt, und Halberstadt
reiste nach Rostock,um den Deputierten vom Engeren Ausschußvorzustellen,
was daraus entstehen könne, wenn Dömitz nicht mit der nötigen Mann-
schaftusw. versehenwerde, da die fürstlichenÄmter nach Aussage des Reut-
meisters durchFortdauer der Zahlungen für die fürstlichenTruppen bei der
„fast nie erhörten Dürre gänzlich ruiniert würden". Begreiflicherweiseließ
sichder Engere Ausschuß, da ja die übrigen Ämter ebensounter der Dürre
zu leidenhatten, keineswegs zu der erhofften besonderenLeistung bestimmen.

Anfang Februar erschienen die Brandenburger, das halbe Regiment
von Dewitz rückte ins Güstrowsche, ins Schwerinsche 4 Kompagnien
Dragoner vom Dohnaschen Regiment. Die ersten, einige Leute von jeder
Kompagnie,nahmen vorläufig in Parchim, Neustadt und Grabow Quartier,
die anderen wurden zwar auf Bitten der Räte einige Tage zurückgehalten,
rückten aber bald nach und logierten sich im Amte Lübz und in den
Dörfern um Parchim, Crivitz und Grabow ein.

Der Oberst von Dewitz hatte Befehl, wenn die Räte die Reparation
weigerten, die noch übrigen 4 Kompagnien des Dohnaschen und das ganze
Straußsche Regiment nachkommen zu lassen. Es wurde also, nach
gehöriger Protestation, die Verteilung der Quartiere, vorläufig für einen
Monat, vorgenommen. In den Anschlag*)wurden, damit doch die Renterei
auch eine kleineErleichterung habe, die Kosten für die Schweriner Truppen
mit aufgenommen, womit sich der Kurfürst in einem Schreiben an Dewitz
ivom 9. April) ausdrücklicheinverstanden erklärte.

Der Herzog war äußerst ungehalten, als er von dieser neuen Plage
erfuhr. „Wer stehet nicht," schreibt er den 19. Februar, „daß unter diesem
Prätext noch andere weit aussehendedessems latitieren müssen? —Nun-

*) Nach dem Anschlag betrug die aus dem Schweriner Lande und den beiden
Fürstentümern aufzubringende Summe 3931 Taler 23 Gr. 10 Pf.

davon erhielten die Brandenburger 2856 - 4 - 4 -

es blieb für die Mecklenburger 1135 - 19 - 6 -

Für Güstrow wird die Summe von 4000 Talern genannt, wobei ebenfalls die Güstrower
Truppen eingeschlossen waren.

Wagner, Herzog Christian. 15



mehro ists unmöglich länger auszuhalten, man wird von allen
Seiten verheeret und überzogen, ruiniert und um das Seinige gebracht,
Schutz und Hilfe ist im Reich nicht zu finden, der Mächtigere machetden
Schwächerentributär, diesem fallen auch uoch die höheren Gerichte aufm
Hals, man soll einem jeden gerechtwerden, da einem dochnicht dieMittel
übrig bleiben, sich selbst und seinen Estat nach Notdurft zu unterhalten.
Auf der Benachbarten Succurs hat man nicht zu bauen, selbigeziehendas
Ihrige aufs trockeneund lassen einem in der Not steckenund verderben!"
Die ganze Schilderung ist durchaus treffend und Christian Louis' Unwille
wohlberechtigt. Um so höher muß man es ihm anrechnen, daß er trotz
seines Unmutes noch den Gedanken festhielt, sich Brandenburg zuzuwenden.
Das Reskript fährt nämlich fort: „Solchergestalt sein Wir fast der
Meinung, man müßte es auch mit dem Stärksten halten und sich
mit ihm aufs besteund leidlichstezusammensetzen. Falls nun des Herrn
Herzogs zu Celle Lbd. Uns die Effectuierung versprochenerGarantie nicht
zu prästieren vermöchten, warumb sie doch instantissime zu requi¬
rieren sein, wird es dahin ausschlagen, daß Wir itzigen Zeiten und
Läuften weichen. Uns wegen der Erbhuldigung gegen Kurbrandenburg
gleichwieallbereit vorhin, also noch fürters aufs Beste erklären, gar eine
nähere Convention wegen Unser Landen übernehmender Garantie contra
quoscunque, gegen Prästierung dessen, wie man sichmit Celle verglichen
gehabt, aufrichten und sonst auf vorteilhafte conditiones, unter anderem
die Landständezum Gehorsam zu bringen, und daß Uns in der Regierung
keinEintrag geschehe,reflektieren." Also er will Anschluß an den Stärkeren
suchen, aber doch noch nicht so ganz unbedingt, vielmehr erst dann, wenn
Lüneburg ihn im Stiche läßt. Dömitz aber will er auf keinen Fall in die
Hände der Brandenburger gelangen lassen. Aus diesem Grunde gibt er
den Räten die Vollmacht,die Verteilung der Quartiere selbst in die Hand
zu nehmen, damit die Brandenburger sichnicht alle um Dömitz zusammen-
ziehen, und erneuert den Befehl an Halberstadt, nötigenfalls wieder Lüne-
burger in die Stadt zu ziehen. Er selbstwill sichin Paris um Ordre an
den Grafen Rebenac — der noch in Berlin war — bewerben, daß er sich
seiner annehme.

Der ersten Überraschung folgte sehr bald noch eine zweite: es wurde
bekannt, daß der Einmarsch der Brandenburger durch Güstrow
veranlaßt sei. Es war nämlich bei den noch immer fortdauernden
Kommissionsverhandlungenin Rostockder GüstrowscheRat Schäfer durch
die cellischenSnbdelegierten schwer beleidigt worden. Von Güstrow aus
war eine Nachfrage geschehen,ob es wahr sei, daß die Subdelegierten fast
täglich mit den Deputierten der Stände verkehrten, und der Notar hatte
versehentlichstatt eines andern für die KommissionbestimmtenAktenstückes
diese Anfrage den Subdelegierten übergeben. Sie hatten darauf Schäfer
aufgesuchtund ihn einen Schelm gescholten, Grote hatte ihn sogar mit
seinem Stocke bedroht. HerzogGustav Adolf hatte darauf (den 3. Januar)
den GüstrowschenLandräten und Deputierten jeglichenVerkehr mit den



Subdelegiertenbei 500 Taler Strafe verboten, und es war das Wort in
Güstrow gefallen, daß man, wenn Georg Wilhelm nicht genugsamSatis-
sactiongebe, sofort mit Kurbrandenburg eine Allianz schließenund ein
Regimentwirklichins Land nehmen wolle. Ein weiteresMotiv hierfür war
das Gerücht, das man in Güstrow für Wahrheit nahm, daßGeorg Wilhelm
nachseiner Deklaration vom 20. Dezember 1684 schonTruppen beordert
habe, um die Exekution für die Kommissionsbeschlüssewider die Herzöge
zu vollziehen.

Gustav Adolf sandte also den Sekretär Knövenagel nach Berlin und
ließ durch diesen in der Tat eine Allianz mit Brandenburgs) schließen,
auf Grund deren der Einmarschgeschah.

Dieser hatte also in ersterLinie denZweck,gegenLüneburgein Gegen-
gewichtzu gewinnen, er war aber auch auf die Stände gemünzt. Der
bisherigeVerlauf der Kommissionsverhandlungenbewies, daß von Lüne-
bürg keine ausreichendeUnterstützunggegen die Stände zu erwarten sei,
und doch ward der Widerstand der Stände auch für den Güstrower Hof,
besonderswegen der dort herrschendensteten Geldnot, äußerst unbequem.
Da ergriff man denn die von Brandenburg dargebotene Hand, um
mit seiner Hilfe die Stände zu überwältigen. Daß es auf diese ab-
gesehensei, wurde schon daraus deutlich, daß der Güstrower Landrat
v.Maltzahn,damals der Führer der ständischenPartei,^) allein eineKom-
pagnie von 80 Mann auf seine Güter gelegt bekam. Nun war man in
Berlin derMeinung, daß dieSendung Knövenagels,wieGüstrowvorgegeben
hatte, mit Vorbewußt von Schwerin geschehensei. Dies war unrichtig:
Güstrow hatte zwar nach der RostockerAffaire den Kammerrat Schütz
nachSchwerin gesandt mit dem Ersuchen, daraus eine gemeinsameAn-
gelegenheitzu machen,war dann aber auf eigene Hand vorgegangen. Die
Unterhandlungenaber, die Friedrich Wilhelm in Paris durch seinen Ge-
sandtenv. Spanheim mit Christian Louis führen ließ, waren noch weit
vom Abschluß. Man hatte wohl gemeint, die Schweriner Regierung wie
den Herzog,wenn man sie vor die vollzogeneTatsache stellte,zur nachträg-
lichenZustimmung bewegenzu können, allein auf ChristianLouis' reizbares
Ehrgefühl übte dieses Vorgehen, als er es durchschaute,die umgekehrte
Wirkung: es richteteeine neue Schranke auf zwischenihm und Güstrow
sowieBrandenburg.

In dieser Lage suchteer wiedereinen Rückhaltbei Frankreich. Weil
aber sein Zwist mit seiner Gemahlin dem ohne Zweifel im Wege stand,
mochteman auch noch so oft bei Hofe versichern,daß der König sich nicht
darein mische, so entschloßer sich, auch durch ihr warmes Eintreten für
ihn während seiner Gefangenschaftmilder gestimmt, zur Versöhnung mit
ihr, die ihm überdies sowohl von Berlin wie von Celle und Hannover

*) S. Mörner, S. 465, der Vertrag ist vom 20. Januar 1685.

**) In der Relation vom 7. Februar 1685 wird er fax et tuba aller Widerwärtig-

wärtigkeiten genannt.
15»
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aus öfter angeraten war. Den 22. Februar suchte er seine Gattin,
die an Rheumatismus unpäßlichwar, auf und sprach mit ihr auch über
den zwischenihnen projektiertenVergleich, auf ihre Bitte erhöhte er die
Summe von 11 000 Pfd. jährlich, die er zu ihrem Unterhalte schonhatte
bewilligen wollen, auf 12 000 Pfd. (— 4000 Taler), sie gab den Prozeß
zu Speyer auf und versprachihm denNießbraucheines Teiles ihrer Güter,
wenn er sie überlebe.^) Nach einigenMonaten «den28. Mai 1685) stellte
sie über diesen letztenPunkt noch ein besonderesAktenstückaus, in demsie
ihm nach ihrem Tode Schloß und Baronie „Mello" — womit jedenfalls
Merlau gemeint ist — für seine Lebenszeitverschrieb.

Aus dieser Versöhnung ergaben sich sogleich günstige Folgen.
Nicht nur nahm sich seine Gattin eifrig seiner Sache an, wie sie
denn Anfang März selbst an Rebenac nach Berlin schrieb, sondernauch
der König, bei dem Christian Louis den 4. März einmal wieder Audienz
hatte, erbot sichaus freiem Willen, sich überall für ihn zu interessieren
und ihm Freundschaftzu erweisen. Für dieses Interesse, soweit es die
brandenburgischeEinquartierung betraf, gibt der Herzogselbsteinige Tage
später (den 12. März) die gewiß richtigeBegründung, der König solle
nicht gern sehen, daß sichdergestaltdie Mächtigeren im Reicheauf ihrer
schwächerenMitstände Kostenunterhalten und groß machen. Denn gewiß
war es für Frankreich vorteilhafter, wenn alle deutschenStaaten gleich
ohnmächtigblieben, damit es sie alle unter seinemEinfluß halten konnte.
In eben demselbenReskriptvom 12. März erzählt der Herzog auch, seine
Gemahlin sei Tags zuvor vom Hofe gekommenund habe ihm versichert,
der König habe an seinen Gesandtenzu Regensburg, Verjus, Befehl er-
gehen lassen, in seinem Namen Christian Louis' Angelegenheitenbeim
Reichskonventbestenszu unterstützen.

Christian Louis konntesichalso wieder in den Strahlen der könig-
lichenGnade sonnen, was ihm augenscheinlichwohltat und wovon er sich
mancherleigute Wirkungen versprach für alle schwebendenFragen, be-
sonders diejenigen,die seitJahrzehnten den eisernenBestandseinerWünsche
an die Regensburger Reichsversammlungbildeten, die Beseitigung des
Warnemünder Zolles, die Abschreibungder WismarschenQuote und des
Ersatzesfür die Kriegsschäden.**)Mit allen diesen schönenDingen hatte

*) Auch ihre übrigen Forderungen an ihn (Rückzahlung der Mitgift mit Zinsen

sowie Nachzahlung der rückständig gebliebenen Summen) versprach sie, solange er lebe,
ruhen zu lassen, allerdings unter Vorbehalt beiderseitiger Befugnisse für ihre Erben.
Jsabella Angelika machte von diesem Vorbehalt nach Christian Louis' Tode Gebrauch und
forderte damals von seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm die ungeheure Summe von
2461X77 Livres, worauf aber Friedrich Wilhelm nicht einging. Die Herzogin starb im Januar
des Jahres 1695. Ihre Erben übergaben noch bei den Ryswicker Friedensverhandlungen

(den 9. Oktober 1697) eine Denkschrift über ihre Forderungen, die indessen keine Be-
achtung fand.

**) Von Frankreich selbst wünschte er Entschädigung für die Straßburger Kanonikate,
die im Frieden von 1618 dem Schweriner Hause überwiesen, aber bei der Besitz-
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cS NUN freilich noch gute Weile, und der Kurfürst von Brandenburg war
leider ein Mann, der zwar hin und wieder mit Frankreichzusammenging,
wenn es ihm das brandenburgischewie das deutscheInteresse zu erfordern
oder zu gestattenschien, aber sichganz und gar nicht jedem Wunschedes
französischenKönigs ohne weiteres fügte. Sein Gesandter handeltedurch-
aus in seinem Sinne, wenn er sich dem Hofrat Taddel gegenüberzornig
über die Klagen bei Hofe wegen der Einquartierung aussprach; diesewerde
darum dochnicht geändert werden.

Einen Alliauzvertragmit Mecklenburg-Schwerinwünschteman in Berlin
nachwie vor. Spanheim, der sichselbstim Auftrage seinesHerrn eifrigum
dieVersöhnung ChristianLouis' mit seinerGattin bemüht hatte, setztenun
die Verhandlungen mit dem Herzog in Paris mit verdoppeltemEifer fort,
um einensolchenVertrag zustandezu bringen. FriedrichWilhelm,von demein
Schreiben, datiert vom 27. Februar, gegen Ende März in Paris eintraf,
bot die Garantie der Sicherheit der Schweriner Lande gegen jedermann,
die Aufrechthaltungder landesfürstlichenRechteund Unterstützungauf Er-
fordern wider die Ritterschaft,dagegenverlangte er auch jetzt wieder einen
förmlichen Huldigungsakt, und hierin nahm ChristianLouis, der wohl
zu einer schriftlichenErneuerung des Erbvertrages seine Zustimmung ge-
gebenhätte, noch immer so schwerenAnstoß, daß er sofortentschlossenwar,
in diesemPunkte nicht nachzugeben.

Er schrieban seine Räte: „Wir sehennicht, wie Wir nunmehr bei
offenbartemdessein, was man wider Uns vorhat. Uns alhie in einige
Handlung noch Tractaten vertiefen können noch mögen." Eigenhändig
fügte er dem Reskript noch die Randbemerkung bei: „Numquam me
vivente fiet vel concedo (denHuldigungsact), hoc est certum, es komme
auchdaraus, was es wolle." UndseineGattin, die mit der ihr eigenenLeb-
haftigkeitan den politischenSorgen ihres Gemahl wiederteilnahm, setztesich
sofort,wie sie von diesembrandenburgischenSchriftstückdurch ihn Kenntnis
erhielt, zu Wagen, fuhr zu Spanheim und gab ihm ihre Unzufriedenheit
über solcheharte Proceduren zu erkennen.*)

Wenn auch die Unterhandlung nicht gänzlichabgebrochenwurde, so
hatte der Herzog doch nicht die Absicht mehr, sie zum Ziele zu führen.

ergreifnng dcr Stadt durch Frankreich eingezogen waren. Man halte indessen am Pariser

Hofe nur schöne Worte für ihn, aber kein Geld. Übrigens war der Ertrag dieser Kanoni-
kate sehr geringsügig gewesen.

*) Begreiflicher Weise warnte auch Celle sehr vor dem Huldigungseid. Ein Beleg
dafür ist ein Schreiben von Bernstorfs an Jsabella Angelika (als Antwort auf eins von
der Herzogin vom 2. April), worin es heißt: „des qu'il (der Eid) sera fait a l'Electeur,
Mgr. le Diic et yous, Madame, ne serez plus les Princes et les maistres du
Pays, mais ce sera celuy, qui aura une si grande pretension sur ses Estats, et
qui yous surpasse en force, et par consequent attirera a luy le droit des armes
et ce qui en depend, coiiivne les contributions et aides du Pays et autres
choses de cette nature, comme l'Electeur l'a fait k feu Mr. l'administrateur de
Magdebourg."
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vielmehr begann er wieder, auf Abberufung der Truppen zu dringen.

Rebenac war in Berlin schonin diesemSinne tätig gewesen, fand aber,

wie er den 16. März an Jsabella Angelika schrieb, erheblicheSchwierig-

keiten. Obgleicher betont hatte, der König wünsche diesenBeweis von

Achtung für ihn, der Herzog von Mecklenburg sei sein Verbündeterund

weile an seinemHofe, war man in Berlin bei aller Achtung vor dem

französischenKönige zu dieserProbe derselbennicht zu bewegen.Rebenac

erwirkte nur, daß die Frage der Erbhuldigung bis zu einer künftigen

Konferenzausgesetztwurde, im Punkte der Einquartierung aber gab man

in Berlin nicht nach. AuchCelle versuchteendlich(im Mai), zu vermitteln,

aber ebenfalls ohne Erfolg. Man mußte also weiter tragen, was nichtzu

ändern war.
Und um so schlimmerdrückten die Kosten für die Brandenburger,

als daneben auch noch die Summen für die Dänen aufgebrachtwerden

sollten. Christian Louis schriebdeshalb den 16. Juli an den dänischen

König, er möge sichseiner annehmenund es bei Friedrich Wilhelm in die

Wege richten helfen, daß er von der Einquartierung befreit werde und

Schadenersatzerhalte; dies erfordere des Königs eigenes Interesse, da mit

dem verstrichenenTrinitatis-Termin unmöglich habe innegehaltenwerden

körnten;*)er möge deshalb ein wenig in Geduld stehen. JsabellaAngelika

suchteauch hierin durch besondereSchreiben ihren Gatten nach Kräften zu
unterstützen.

Aber trotz aller Remonstrationenblieben die Brandenburger dochden

Sommer über liegen. Der Kurfürst suchte allerdings das Bittere der

Situation für ChristianLouis möglichstzu versüßen. Er ließ durchDewitz

den Schweriner Geh. Rat den 4. Juli ersuchen, die Verpflegungnochim

Juli zu liefern, im August wolleer dann 2 Kompagnienselbstunterhalten,
stelleaber srei, das Geld dafür nochweiter von den Ständen einzutreiben
und selbstzu behalten. Dewitzfügte dem vertraulich hinzu, S. Kurfürst!.
Durchlauchthabe ihm mündlichzu verstehengegeben, warum die fürstliche

Regierung dieseherrlicheGelegenheit,die man gleichsamin Händen halte,
vorübergehenlassenwolle,,da dochder Herzogzu eben der Freiheit wider

Ritter- und Landschaft,gleichwieandere Herren und Fürsten, bei dieser
Gelegenheitkommenkönne. Es seibekannt,daß dieSteuer-Ausschreibungen

mit Vorwissender Stände, auch wohl bisweilen ohne Vorwissender Herr-
schaftgeschehen,auch die Kassevon ihnen gehandhabtund besessenwerde.

Jetzt sei eSZeit, beides aufzuheben, dergestalt,daß alle Ausschreibungen
lediglichvon der Herrschaft geschähenund alles Geld, was eingehe, un-
mittelbar an beide fürstlichenHöfe ohne Widerrede gebrachtwerde. Der
Kurfürst wolle die Herzögehierbei schützen. Und wenn die Truppen über
den August hinaus stehenbleibensollten,so sei er des Erbietens, sie sämt-

*) Dcn 16. Juli waren für den zweiten Termin der dänischen Gelder statt 2t) 000

Taler erst 8653 gezahlt, den 12. September wird die restierende Summe auf Ii) 946 Taler

angegeben, es müssen also inzwischen noch 401 Taler eingegangen sein.
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lief)aus seinemeigenenSäckel zu erhalten, hingegenkönne das Geld nichts
destoweniger, als wenn es seine Truppen empfingen, eingefordert und
dem Herzog zum Vorteil eingeliefertwerden, und der Kurfürst werde sich
nichts davon merken lassen. Die Räte setztendem Berichteüber dieseAn-
träge die Bemerkung hinzu: Fistula dulce canit, und des Herzogs An-
ficht zeigt die kurze eigenhändigeRandbemerkung: „Seind lauter Nulli-
täten." Er erfuhr in Paris, und zwar durch den brandenburgischenGe-
sandten selbst,der Taddel des Kurfürsten Schreiben zeigte, daß Frankreich
fortdauernd in Berlin um Abberufung der Truppen anhalte und Däne-
mark sichbeklagt habe, Brandenburg sei daran Schuld, daß der fällige
Termin nicht bezahlt sei. Deswegen hatte also der Kurfürst eine Milde-
rung gegen den August angeordnetund wünschteauch eine neue Verhand-
lung Spanheims mit ChristianLouis in Paris. Dieser aber ging ihr ans
dem Wege, indem er die Hochzeitdes Herzogs von Bourbon in Versailles,
die er mit seiner Gattin mitmachte,als Vorwand benutzte,und schrieban
die Räte den 27. Juli als Antwort auf ihren Bericht: „Die herrlichen
Conditionen,die Brandenburg offerieret,sind ganz nichtsusficient.Uns ins
Netzzu bringen und mit dem güstrowschenWesen zu verflechten. Woher
ist docheben itzoam brandenburgischenHofe eine solcheAffectionerwachsen.
Uns in Unserm Interesse dergestalteinrätig zu sein, wenn man nichtviel-
mehr seines Eigennutzesdabei versichertwäre, und warumb hat man wohl
hiebevorden Ständen unter der Hand Protection angetragen, wenn
sie sichin Abstattung der Kreishülfe opponieren wollten?^) Es
würde nichts gewisser sein, als bei Acceptierung solcherConditionenUns
selbstin eine immerwährendeConfusion im Lande, ja gar mithin in eine
schnöde Dienstbarkeit zu verwickeln."

Er verließ sich darauf, daß es ihm mit Hilfe von Frankreichund
Dänemarknoch gelingen werde, die Brandenburger zum Abzug zu nötigen,
und wagte drei Tage später sogar denBefehl, man solleihnen den ferneren
Unterhalt gänzlichversagen.

4. Keldforderunge« von allen Seiten, der Hlostocker Kontriöutionsmodus;
die Wrandenöurger Kinquartierung in der ersten Käl'fte des Jahres 1686.

Der Befehl des Herzogswurde ausgeführt; die Antwort der Branden-
burger war scharfeExekution,wo ihnen die auf Grund der gemachtenRe-
partition geforderteZahlung geweigert ward; dochhielten sie ihre Zusage,

*) Hierüber ist weiter nichts bekannt, doch ist Brandenburgs Motiv dazu sehr durch-

sichtig: die Kreishilfe wurde ja an Lüneburg abgeliefert, das dafür die Kreistruppen,

die zugleich seine eigenen waren, unterhielt Für Brandenburg war das A und O, Lüne-

bürg sich nicht in Mecklenburg einnisten zu lassen. Aus diesem Grunde war ihm auch die

Kommission in Rostock ein Dorn im Auge. Friedrich Wilhelm riet im April einem Send-

boten der Ritterschaft, von der Lühe, die Ritterschaft möge die Kommission aufgeben und

sich unter feiner Vermittelung mlt den Fürsten vergleichen.
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von Ende September ab die Verpflegung von zwei Kompagnienselbstzu

übernehmen. Zur selben Zeit (im Oktober) mußte auch wegen der

dänischenZahlung «der noch fehlenden 10 000 Taler für den zweiten

Termin) zur Exekutiongeschrittenwerden,die vielfachverdoppeltund ver-

dreifachtwerden mußte.
Eine dritte Exekution drohte vonseiten der BuchwaldschenBürgen,

denen man die früherenZusagennicht hatte halten könnenund die deshalb

iu Speyer einenExekutionsbeschlußauf Schwedenund Celle erwirkt hatten,

dochgelang es, durchneue VerhandlungendieseExekutionnochabzuwenden.

Aber, wenn sichCelle hierin entgegenkommenderwies, so erhob es dafür

selbstnochim Herbst des Jahres eine neue Forderung: aus den Geldern,

die in der letztenAllianz stipuliertwaren, fehlten noch aus beidenLandes-

HälftenbeträchtlicheSummen, es war allerdings sehr fraglich,ob Celleein

Recht darauf habe, da es ja die Garantie gegenBeunruhigung des Landes

durch andere nicht hatte halten können,aber was helfenGründe gegenden

Stärkeren? Celle ließ in Schwerin durch den Rat Dr. Bilderbeckerklären,

es habe im vorigen Jahr aus Rücksichtauf die Dänen nicht auf der

Zahlung bestanden, in diesemJahr aber habe Gott Mecklenburgeinen

reichenErntesegen verliehen, und Celle verlange also jetzt die nochaus-

stehendenSummen. Dazu war gegen Ende des Jahres schonder dritte

Termin der dänischenZahlung fällig, wieder 20 000 Taler, und endlich

stellte auch das Reich nochhohe Forderungen. Schon im September lief

ein Schreiben des kaiserlichenGesandten beim niedersächsischenKreise,

Freiherrn v. Gödens ein (dat. Dresden, den 21./31. August), das an

Zahlung der von vorigenJahren her restierenden130 Römer-Monate,die

jetztdurch Reichsschlußbewilligtwaren, mahnte und am Ende des Jahres

wurden noch50 neue Römer-Monate(32 725 Taler sür das Schweriner

Land) verlangt.
Kurz, kaum daß eine gute Ernte dem Lande, das noch im Frühjahr

im trübseligstenZustande sichbefand/) reichereMittel in Aussichtstellte.

*) Den Zustand der fürstlichen Ämter schilderte der Rentmeister den 3. April in

folgenden Worten: „Ich kann nicht bergen, daß in dero Landen bei den Höfen und Unter-

tanen ein solcher Mangel an Saat und Brotkorn wie auch an Futter vor das Vieh, als

es in der Zeit nicht war, wie drei Armeen im Lande gestanden, deswegen denn Vieh und

Pferde häufig vom Hunger weg sterben, daß man den Ekel in den Dörfern sehen muß.

Umb aber die Untertanen zu konservieren, damit sie nicht verlaufen, sondern beibehalten

werden, muß alles, was nur ersinnlich und die Kammer aufzubringen vermag, ihnen ge-

geben und also geholfen werden, denn sie anietzo wegen der vielen Ausgaben und Ein-

quartiernng, und daß ihnen ihr Vieh absterbet, sich selber nicht helfen können." Die

Ritterschaft ließ im April Friedrich Wilhelm vorstellen, viele hundert freie Leute zögen aus

Mecklenburg nach Vorpommern. Den 12. Mai berichtet der Amtmann Crull aus Dömitz:

„Denen Amtsuntertanen habe ich bishero, so weit möglich geholfen, auf die Länge wird es

mir zu schwer, und die Not wird bei den armen Leuten zu groß, daß ich kein Auskommen

sehe. Ich glaube, es werden aus Mangel (von) Brot noch welche von Hunger sterben,

viele sind, die in vier Wochen kein Brot gehabt, kochen sich Rettel und Kraut, wovon sie

elend und jämmerlich aussehen." Besonders schlimm stand es noch immer um Bützow,
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strecktensichvon allen Seiten die begehrlichenHände aus, um den Ertrag
für sichin Anspruchzu nehmen.

Im Herbste meldeten sichauch die Brandenburger wieder. Dewitz
hielt sden 8. Dezember) darum an, für 2 Kompagnien und den
halben Stab bis zum letztenOktober den Unterhalt zu zahlen und vom
1. November ab bis zum 30. April des Jahres 1686 wieder die ganzen
4 Kompagnien in Verpflegung zu übernehmen, wofür Friedrich Wilhelm
das Land beschützenund das Schweriner Reichs- und Kreiskontingent
übernehmenwollte. Wenn man auch hierbei vielleichtnicht übel fuhr, so
war es dochbitter für ChristianLouis, daß Dewitz hinzusetzte,der Kurfürst
habebefohlen,von dieser Proposition nicht abzustehen.

Drei Tage darauf erschiender hannoverscheLegationsratSchmidt in
Schwerinund stellteden 17.Dezembervor demGeh. Rat auf Grund einerVer-
einbarungzwischenBrandenburgund Hannoverdas Ansinnen,dasSchweriner
LandmögebeidenFürsten — an Stelle der Forderung von Dewitz— monat¬
lichmit einemfreiwilligenBeistandvon 5000 Talern zur Hand gehen, damit
sie beide sich noch ferner in Armatur halten könnten, was bei der fort-
dauerndbedrohlichenpolitischenLage zur Sicherheit des Reiches notwendig
sei. Die Vorgeschichtedieses auffälligen Ansinnens erfuhr man aus einem
Briefe von Bernstorfs an Bünsow vom 7. Dezember 1685: Brandenburg
hatte, da man gemerkt,daß die Quartiere in Mecklenburgnichtleichtweiter
zu behauptensein würden, bei Lüneburg schonvorher in Vorschlaggebracht,
daß man Mecklenburgnebst noch einigen andern Quartieren mit einander
teile unter gegenseitigerGarantie. In Lüneburg habe man dies abge-
wiesen. Da habe man vor 14 Tagen dem hannöverschenKammerpräsidenten
Grote, der anderer Angelegenheiten halber nach Berlin gesandt sei, die
Sache „so süße vorgemacht", daß auf eingeholte schleunigeOrdre von
Hannover,wo HerzogErnst Augustim Begriffe gewesennachVenedigabzu-
reisen,zwischenihm und Brandenburg ein Traktat geschlossensei, kraft dessen
Güstrowan Kurbrandenburg, Schwerin aber, abgesehenvon einer Summe
Geldes, die Brandenburg zu geben sei, an Hannover zum Quartier über-
lassenwerden solle. Auch Georg Wilhelm sei aufgefordertdem Vertrage
beizutreten,habe dieses aber abgeschlagen,vielmehr seinemBruder auf alle
Weisevou diesemVorhabenabgeraten, was jedochdiesmal, da der Traktat
schongeschlossen,zu spät gewesensei.

Christian Louis charakterisiertdieses Verfahren durchaus treffendmit
dem Stoßseufzer: „Es ist im Reiche, als wenn den armatis der unbe¬
waffneten Stände Lande und Vermögen zum Raub und zur Ausbeute
zugebilligtworden." Daß es noch andern so ging, wie der Stadt Mühl-
hausen, dem Stifte Corvey, den GrafschaftenBenten und Tecklenburg,

obgleich die Garnison schon auf 30 Gemeine herabgesetzt war, die Räte schreiben den

5. Dezember, die Stadt „agonisiere", es seien schon 20 Bürger weggezogen, — Die eine

gute Ernte konnte selbstverständlich nicht alle Not sogleich in eitel Wohlstand verwandeln.
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die sichalle über aufgezwungenehannoverscheWinterquartiere zu beschweren

hatten, linderte die eigeneNot nicht.
Und um so empfindlicherwar diese fortdauernde Besteuerungdes

Landes durch die Nachbarn für HerzogChristian Louis, als er auchfür

sichselbstund die stets mit Unterbilanz arbeitendeRenterei Summen aus

dem Lande zu ziehen gedachtein Form einer freiwilligenKontribution,

eines „Voluutariums", das womöglichsogleichals regelmäßigejährliche

Zahlung festzustellensei.
Über dieses Voluutarium waren mit den Ständen lange VerHand-

lungen gepflogenworden, die mit denRostockerKommissionsverhandlungen

in unmittelbarem Zusammenhang standen, und der dringende Wunsch

Christian Louis', endlicheinmalwieder eine ansehnlicheGeldbewilligungzu

erhalten und überhaupt aus der Sache zu kommen, hätte in diesemJahre

fast zu einem Zugeständnis von Schweriner Seite an die Ritterschaft

geführt, das einen glänzendenSieg derselbenin einer wichtigenFrage be-

deutet hätte.
Als Güstrow die Verhandlung mit der Kommissionabbrach, hatte

Schwerin nicht das gleichegetan, vielmehr gedachteChristian Louis, auf

Güstrow wegen der brandenburgischenEinquartierung erbittert, vielleicht

auch durch seine Gemahlin, Berustorsfs Freundin, beeinflußt,
' die Lage zu

einem Versuchezu benutzen,mit Vorteil gütlichmit den Ständen sichzu

einigen und den Prozeß Güstrow allein zu überlassen. Wedemannwar es,

der auch diese Verbandlungenin Rostockführte. Güstrow suchtemit Hilfe

von Brandenburg dieses selbständigeVorgehen zu vereiteln: Spanheim

mußte den 14. Juni in Paris dem Herzogvortragen, der Kurfürst sei in-

formiert, daß die Verhandlung mit den Ständen zu Rostockunter Aus¬

schluß von Güstrow zum Schlüsse befördert werde, man vernehme in

Berlin die dadurch erwachsendeTrennung der beiden mecklenburgischen

Höfe ungern. Der Kurfürst gebezu erwägen, ob es nicht bessersei, den

Abschluß aufzuschieben,es würden sichMittel finden, aus dem ganzen

Werk pari passu zu gelangen; er sei geneigt, dazu nach Möglichkeitbei-

zutragen. Der Herzogantwortete, es habe der Zutritt für Güstrow allzeit

offen gestanden, aber man habe niemals Lust und Ernst dazu bei ihnen

gespürt, man handele auch täglich gegen die Kommunion. Indem er den
Räten von dieser Unterhaltung Mitteilung machte, ordnete er nun gerade
an, daß sie schleunigstabschließenund sichdurch keinefremde Einrede ein-
schüchternlassen sollten. Vonseiten der Ritterschaft benutzteman diese
Stimmung des Herzogsauf das geschickteste:es wurde in Rostockvon den
Landräten durch Vermittelung des Subdelegierten v. Grote dem Kanzler
Wedemann der Entwurf eines neuen Kontributionsmodus, dessenHaupt-
Verfasserder Landrat v. Maltzahn war, zugestellt,der die Entfreiung der
Ritterhufen von der Steuer enthielt, und ein dementsprechenderFinal-
receß. Wedemannurteilte im ersten Augenblicküber diesenReceß, „er sei
so eingerichtet,daß ein Teufel ihn nicht hätte ärger machenkönnen", und
machtesichalso daran, ihn mit Grote und demRentmeisterHertell zu ver¬
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bessern;insbesonderemerzte er den Punkt der Steuerfreiheit aus (f. Rel.
vom 27. Mai). Auch die Städte, die durchaus gegen die Bewilligung der
Steuerfreiheit für die Ritterhufen waren, erklärten sofort ihre abweichende
Meinung, aber da traf der Befehl des Herzogs ein (datiert vom 18. Juni
als Antwort auf Wedemanns Relation vom 27. Mai) die Kommissionab-
zuschließen. Der Herzog gedachte mit dem AbschlußFriedrich Wilhelms
weitereEinreden abzuschneiden,am meistenaber lag ihm an der baldige»
Bewilligungdes Voluntarinms. Wenn dieses nicht erfolge, drohte er den
22. Juni sich an Brandenburg hängen zu wollen, dann werde es Ritter-
und Landschaft zehnfachschlimmerergehen, als je das Voluntarium aus-
trage. Da er aber zu dieserultima, ratio sehr ungern griff, so stimmte
er (in demselbenReskript) einem Vorschlagedes Kanzlers zu, für jetztden
Vergleich mit den Ständen zu vollziehen, die Resolutionenüber die Be-
schwerdeunebst dem Receß über den Kontributionsmodus auszufertigen,
dafür einen Receß über Erlaß der Liquidationsforderungender Stände an-
zunehmen unter der Bedingung, daß die cellischeGesandschaftschriftlich
erkläre, Georg Wilhelm werde das Voluntarium mit den Ständen zu be-

handeln übernehmen, oder wenn dies nicht glücke,so solledem Herzogfrei

bleiben,vom Vertrag zurückzutreten.
Als daraufhin vou Wedemauu der Receß und die Resolution nach

Paris gesandt wurden, ratifizierte sie der Herzog den 23. Juli. Ehe

die Ratifikation wieder an Wedemann gesandt und ausgeliefert werden

konnte,starb der Kanzler den 15. Juli 1686. Der Tod raffte den kräftigeil

Mann nochbei guter Gesundheit ganz unerwartet dahin; für seinenRuhm

als Beamter starb er zu spät: er hatte sich, um den Abschlußder Ver-

Handlungenzu erreichen,zu arger Schwächehinreißen lassen. Einmal hatte

er den Receß und die Resolution für seine Person unterzeichnetund zur

Ratifikationeingesandt,ehe das Voluntarium, jährlich10 bis 12 000 Taler,

festgestelltwar, und zweitens sand sich an der Spitze der Resolution auf

die Beschwerden,die von ihm und Amsel unterzeichnetwar, der folgende

Passus: Fürstl. Durchl. erinnere sich, daß EE. Ritterschaft mit ihren

ritterlichen Gütern für einen freien Stand vermöge der Rever-

salen billig zu achten.^) So beruhe es demnachlediglichdarauf, daß

außer vorigem modo capitationis, „an ihm selbstenohnedas verfänglich",

ein anderer und besserermodus, welcher sich mit der EE. Ritterschaft

zustehendenFreiheit vergleichen könne, vorbehaltlich jedochI. f. Durchl.

gdsten. Approbation erfunden werde, damit EE. Ritterschaft solcher

Eremption fähig sein möge."
Was der Herzog bei sichdachte,als er diesemAktenstückseineUnter-

schriftgab, hatteer schonvorher(den13. Juli) iu einemReskriptan die Räte

*) Es heißt im Revers vom 4. Juli 1572 (Sachse S. 271): „Daß Wir demnach

— sie (die Stände) bey allen ihren hebenden Privilegien —, insonderheit die vom Adel,

die sonsten mit ihren ritterlichen Gütern ein freyer Stand ist, und seyn fol, bleiben lassen.

Ebenso im Revers vom 23. Februar 1621 (Sachse S. 333).
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in die Worte gefaßt:- „Man muß es nur nochso ein wenig sachtehin-

gehen lassen, bis Wir das Voluntarium erhoben, und die Brandenburger

nur erst ausm Lande sein, nachgehendssoll wohl niemand mehr gestattet

werden, sicheiniger Connoissancein Unfern domesticis anzumaßen— dies

bezog sich auf Celle —, sondern Wir wollen die Stände doch wohl

zwingen." Er war auch der Meinung, daß die Frage der Steuerfreiheit

durch diese Aktenstückenoch keineswegsentschiedensei, aber der obige

Passus band ihm dochdie Hände, durch denselbenwar unzweideutigdie
Immunität des Adels festgestellt.

Die Räte außer dem Kanzler hatten schwereBedenken gegendiesen
Passus gehabt, sie hatten auch davon abgeraten, den Receß und die Reso-
lution eher auszuliefern,als das Voluntarium festgestelltsei. Sie hielten
auch den in Rostockvon der Ritterschaft vorgeschlagenenKontributions-
modus, der ihre Steuerfreiheit in die Praxis einführte, für äußerstbe-
denklich,weil er die Hauptlast in ganz unbilliger Weise den Städten und
fürstlichen Ämtern auflud. Sie berechneten, daß z. B. der Landrat
v. Maltzahn, der im Jahre 1683 von seinenGütern und Untertanen,selbst
nach Abzug des erlassenenFünftels, 998 Fl. gegeben, nach dem neuen
Modus nur 478 werdezu zahlenhaben, also nichtdieHälfte. Bei gleicher
Kontributionssummemußte also auf die Städte und die fürstlichenÄmter
ein dementsprechendgrößerer Anteil fallen. Die Städte hatten deswegen
schonin Speyer einen Prozeß gegen diesenneuen Modus angefangen.^)
Auch Herzog Gustav Adolf trat gegen den neuen Modus auf und
äußerte in Wien und Berlin entschiedeneBedenken.

Die Räte hielten also die Ratifikationsurkundennoch zurück, und
Christian Louis war hiermit einverstanden; er meinte, nach Wede-
manns Tode stehe ihm selbst die Erläuterung dieses zweifelhaften
Punktes zu.

Da machtensichder Schweriner Landrat v. Strahlendorf und der
Güstrowerv.Maltzahnden 12.Novembervon Schwerin aus auf die Reise
nachParis, um von Herzog Christian Louis die Auslieferung der rati-
ficiertenAktenstücke,sowiedas Versprechen,daß hinfort kein anderer als
der RostockerModus gebrauchtwerden solle, zu erlangen und ihm ihre
übrigen Beschwerdenvorzutragen. Der Herzogantwortete (schriftlich)be¬
hutsam, ohne sichirgendwiezu binden; die Auslieferung der Ratification
verspracher, sobalddie Deputierten sichwegeneiner von den Räten ihnen
vorgelegten„Extension"derselbenzulänglicherklärten. Hiermitwar Vorzugs-
weisegemeint, daß der Ratification die Erklärung beigefügtwerden solle,
die Steuerfreiheit des Adels sei nicht mit in den Kontributionsmodus
begriffen. Der Landratsbesuchin Paris ging also seines Zweckesver-
lustig.

*) Die Ritterschaft erwirkte dann allerdings in Wien den 21. Mai 1686 ein Reskript,

durch welches die Städte mit ihrer Beschwerde an den Reichshofrat verwiesen wurden.
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Noch während der Anwesenheitder Landräte in Paris — sie reisten
den 18. Januar 1686*) — kam die Nachrichtvon der letztenhannoversch-
brandenburgischenForderung; auch über diesesprachderHerzog mit ihnen,
sie wußten aber nichts weiter zu raten als Schreiben an Georg Wilhelm,
um ihn auf Grund seines Amtes als Kreisoberst um Einschreitenzu er-
suchen,auch Absendung nach Celle zu demselbenZweckeund Schreiben
nachRegensburg und Dänemark mit Bitte um Jutercession und Aufschub
der dänischenZahlung. Freilich, was solcheSchreiben fruchteten, wußte
man zur Genüge, und daß Celle Mecklenburgtrotz der Garantie auchjetzt
wieder im Stiche lassen werde, ließ sich schon aus dem Schlüsse von
Bernstorffs Brief herauslesen,und noch deutlicherstand es in einem acht
Tage später eingetroffenenSchreiben von Georg Wilhelm (datiert vorn
15. Dezember), in dem er ChristianLouis Vorwürfe machte,daß er nicht
gleichAnfangs — beim ersten Einrückender Brandenburger — gehörigen
Ernst gezeigthabe, denn dann hätte er, Georg Wilhelm, „mit bestemFug
und mehrerm Nachdruckdabei coucurrieren und wenigstens,daß das Werk
durch den jetzigenVergleich nicht schwerergemachtwerden möge, um so
besserverhüten können, da in solchemFalle sein Bruder sichgewißnimmer
auf solcheWeise, wie geschehen,hierauf würde eingelassenhaben." Die
Schweriner Regierung habe von ihm durch ihre Schreiben (vom 14. Fe-
bruar und 8. April 1685) nichts weiter begehrt, als er möge „seine officio,
interponieren,"**)er habe deswegendas Gerücht, als wenn die branden-
burgischeEinquartierung Christian Louis und den Seinen nicht zuwider
sei, für wahr gehalten und habe sich der Sache deshalb bisher auch nicht
weiter annehmenkönnen, als daß er in Berlin verschiedentlichseineofficia
anwendenlassen; nunmehr finde er sichdurch die Convention nicht wenig
behindert, „dasjenige, was er sonstendarunter zu beobachtennicht würde

*) Für den Landrat und Erblandmarschall t>. Maltzahn hatte die Reise noch ein unange-

nehmes Nachspiel. Er wurde von der Güstrower Regierung auf seine Güter verwiesen, auf die
einige Reiter zu seiner Beobachtung gelegt wurden, dann Anfang März nach Güstrow zitiert
und hier in Haft genommen! Als Ursache gaben die Schweriner Räte an, daß er die

Abschickuug nach Paris übernommen. Von Schwerin aus ließ man den 3. März nach der
Veranlassung des Arrestes fragen und um seine Entlassung bitten, dem wurde aber nicht
statt gegeben. Es gelang ihm zu entfliehen: den 13. März abends kam er in Bützow an und
ging von da nach Wismar. Herzog Gustav Adolf ersuchte darauf den König von Schweden,

ihn auszuliefern, was aber nicht geschah. Seine Güter wurden nun mit Beschlag belegt.

Er selbst wie die Stände klagten in Wien und erhielten auch ein günstiges Mandat, datiert

vom 18. Juli 1686, man solle die Tätlichkeiten gegen ihn einstellen und die Beschlagnahme

aufheben. Am selben Datum erging noch ein zweites Mandat an Gustav Adolf wegen

der Klagen der Stände wider ilm, in dem er zum Bericht aufgefordert und angewiesen

wurde, inzwischen die Landstände wider das Herkommen, die Reverfalen und den gebräuch-

lichen Kontributionsmodus nicht zu beschweren. Ein Vergleich beendete dann den Streit

mit dem Landrat und verschaffte ihm auch seine Güter wieder.

**) Der Herzog antwortete hierauf, „die Regierung habe gleich anfangs Georg

Wilhelms officia begehrt; worin diese aber bestehen sollten, habe sie ihm nicht vorzuschreiben

gehabt".



ermangelthaben, zu prästieren, trotzdemwerde er seineGedankenmit Fleiß
dahin wenden,daß ein remedium gefundenwerden möge.")

Den 5. Januar 1686 kam ein neuer Abgesandteraus Hannovernach
Schwerin, Namens Hattorf. Mit ihm und Dewitzverhandelteman den
22. Januar. Sie forderten monatlich 6000 Taler auf 8 Monate vom
1. Dezember1685 an und außerdemnoch die Verpflegungfür vier Kom-
pagnien mit Service, Obdachund Rauhfutter. Auch die Landräte und
Deputierten der Stände waren zur Hand, und nachBesprechungmit ihnen
ward dieseForderung, ebensowie DewitzensUltimatum: 4000 Taler in
Güte oder 5000 Taler durchExekution,abgelehnt. Die Verhandlungschloß
mit der Drohung von Dewitz,vom nächstenMontag (den 11. Januar) ab
die Exekutionzu beginnenund zwarzunächstbei den Edelleuten;er wartete
aber dochlänger.

Ende Januar hörte mau, daß sich Celle mit Brandenburg und
Hannovergeeinigtund mit derenZustimmung dieVierlandemit 3000Mann
und Bergedorf mit 700 Mann besetzthabe. Es handelte sichwieder um
den Schutz von Hamburg, das aufs neue durch die Dänen bedroht
wurde. Dieses Abkommenbewiesvollends, daß von Celle keineHilfe zu
erwarten war. Den 1. Februar fand wieder eine Verhandlung mit Dewitz
statt, in welcherer erzählte,man gehe damit um, auch den Grafen Dohna
mit den übrigen vier Kompagnien seines Regimentes ins Land zu be-
ordern. Er wollteuur nochbis zum 5. warten, die Ausschreibenfür die
5000 Taler lägen schonbereit.

Dewitzwartete noch bis zum 8., dann aber gab er in Gegenwart
der Räte den Befehl, die Ordres zur Exekution auszuschreiben.*) Den
13. Februar verhängteer auchüber die beidenFürstentümer nnd diefürst-
lichenÄmter Exekution. Die Repartition war so eingerichtet,daß sie be-
deutendmehr eintrug als 5000 Taler, eine Gefälligkeitgegendie Schwe-
riner Regierung, die den Überschußfür sich verwendenmochte. Den 14.
ging er dann persönlichals Gesandter nach Hamburg und ließ an den
folgendenTagen sein Regiment, das bis dahin fortdauernd im Güstrow-
schengestanden,uud das Dohnaische, von dem auch die zweiteHälfte zu
diesemZweckeherbeirückte,nachmarschieren,nachdem sie den 17. zwischen
Crivitzund Parchim ihr Rendezvousgehabt hatten.

Am selben 17. Februar ließ Dewitz die Exekutionenverdoppeln, an
einzelnenOrten sogar verdreifachen. Den 20. standen die beidenRegi-
menter in den Ämtern Gadebusch,Wittenburg und Zarrentin, dann ver-
ließensieMecklenburg,und es rücktendafür dreiKompagnienvom Regiment

*) Hierüber schrieb Christian Louis den 8. März: „Es ist wohl eine unerhörte
Bermessenheit von dem Obristen Dewitz, daß er die Repartition in Unserer eigenen fürst-
lichen Residenz ausfertigen und datieren dürfen, gewiß wenn wir zugegen gewest wären.
Wir wollten es gewehrt und ihn vorerst stanze pede in gute Verwahrung haben bringen
lassen, allwo er mors« hätte lernen sollen, es möchte auch daraus gekommen sein, was
da gewollt hätte."
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Kurprinz wieder ein, kommandiert vom Oberstleutnant v. Hagen, der die
Einteilung der Quartiere selbst machte (den 20. Februar). Schon den
27. Februar waren indessendie Brandenburger auf dem Rückmarschund
bezogenwieder die alten Quartiere.

Die Exekution war dem Lande selbst zu schädlich,um sie länger an-
dauern zu lassen. Also was blieb übrig, als sich auch jetzt wieder in das
Unvermeidlichezu schicken?Und wenn man dann auf gütlicheVereinbarung
sicheinließ, so ließ sich wohl auch diesmal aus der Not ein Vorteil ge-
Winnen,wenn die Reparation so eingerichtet wurde, wie Dewitz schon von
selbstgetan, daß ein Überschuß für die herzoglicheRenterei, besonders zur
Unterhaltung der Truppen herauskam. Dies ordnete der Herzog den
15. März an.

Inzwischen aber war auch die Frage der 50 Römer-Mouate brennend
geworden. Herzog Gustav Adolf hatte sich bereits mit dem Kaiser darüber
verglichen auf eine Zahlung von 25 000 Talern, von der vorerst
12000 Taler abgetragen werden sollten.*) Er berief seine Stände — im
Februar —nachGüstrow und verlangte eine Türkensteuer von 30000 Talern
in drei Wochen. Der Ansatz war so hoch genommen, damit sicher die
25 000 zusammenkämen. Die Stände weigerten aber die Steuer.

Den 25. Februar erschien der güstrowsche Hofrat Schütz in
Schwerin und berichtete von diesem Vergleich, indem er hinzufügte, der
Kaiser habe Herzog Gustav Adolf ersucht, sich bei Schwerin darum zu be-
mühen, daß auch dieses die außerordentliche Hilfe leiste — „außerordent¬
lich" war sie, weil der Reichstag sie noch nicht beschlossenhatte —, Gustav
Adolf habe dies abgelehnt, aber bei letzter Post sei ein neues Schreiben
des Kaisers eingelaufen, das noch einmal dasselbe Ersuchen stellte. Schütz
brachteein Schreiben des Kaisers an HerzogChristian Louis (vom 14. Februar

1686) mit und äußerte gesprächsweise, am kaiserlichenHose würden die.

*) In diesem Vergleich, der Wien den 12. Januar 1686 datiert war, hatte sich

Gustav Adolf verpflichtet, „wenn das Haus Schwerin mit zutreten werde, zwei Regimenter

zu Fuß zu 1000 Köpfen und ein Regiment zu Pferde von sechs guten Kompagnien, wenn

aber das Haus Schwerin nicht teilnehmen wolle, die Hälfte davon anzuwerben, sie im

Falle der Not hinaufzuschicken, inmittelst sie aber in seinem Lande zu verpflegen " Weil

dies alles aber vor Abzug der noch im Lande stehenden Brandenburger nicht möglich sei,

so hatte Gustav Adolf vorläufig gegen künftiges Frühjahr (1686) die 25 000 Taler, „als

wozu das Haus Schwerin eben so viel beitragen möchte", aufzubringen versprochen. Die

25 000 Taler sollten von den Werbe- und Unterhaltungskosten der oben genannten Truppen

abgezogen werden. Die nötigen Mittel soll der Herzog von seinen Ständen einfordern

dürfen, ohne sich durch etwaige entgegenstehende Mandate aus dem Reichs-

hofrat daran hindern zu lassen. Der Kaiser versichert, daß das Herzogtum Güstrow

und auch Schwerin im Falle von dessen Beitritt, solange davon Völker zum Dienste des

Kaisers gehalten oder daher rekrutiert werden, auch dieser Traktat währt, von aller andern

Einquartierung und militärischen Exekution freibleiben soll, „wobei der Herzog (Gustav

Adolf) zu beauftragen, den Beitritt des Hauses Schwerin zu diesem Traktat zn bewirken".

Aus den Akten geht hervor, daß die Güstrower den vollen Inhalt dieses Traktates

erst allmählich der Schweriner Regierung mitgeteilt haben, zuerst war nur von den

25 000 Talern die Rede.
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welchekeineHilfe gebenwollten, „wohl notiert", und es würden die Winter-
quartiere aus sie assigniertwerden. In Schwerin schlug man einenMittel-
weg ein: man erklärte sichin einemSchreiben an den Kaiser, das Christian
Louis den 27. März in Paris vollzog, zu einem Beitrag bereit, sobald
die brandenburgischen Völker aus dem Lande seien.

In ähnlichem Sinne suchte Christian Louis den Reichsbeschlußin
Regensburg über die Römer-Monate zu gestalten. Er fand besonders an
den ReichsstädtenUnterstützung,und in der Tat erhielt das Reichsgutachten
(vom 12. 22. März) die Fassung, die 50 Römer-Monate seien bewilligt, es
sei aber nicht zu gestatten, daß „einiger Stand durch anderweite Ein-
quartierung und Contribution, welcheförderlichstden Reichs-Constitutionen
gemäß abzustellen,davon abgehalten werde."

Aber die Brandenburger dachten nicht daran, vor demReichsbeschluß
zu weichen, vielmehr drohte Dewitz die Exekution zu vervierfachen, wenn
nicht Zahlung in Güte erfolge. Man verabredete also mit den Ständen
eine Zahlung von im ganzen 6400 Talern auf vier Monate vom 1. De-
zember1685 bis zum 31. März 1686; hiervon solltenaußer den 4000 Talern
bar für die Brandenburger uebst Rauhfutter und Service auch die Kosten
für die Schweriner Truppen mit bestritten werden. Die Deputierten hatten
sich endlichhierein gefügt, weil die Räte gedroht hatten, sonst die fürstlichen
Amter von dem Beitrag eximieren zu wollen. Aber über den Modus
konnte man sichwieder nicht einigen, da die Ritterschaft durchaus gegen
die Kopfsteuer war. Auch über die Quote, die die beiden Fürstentümer
übernehmen sollten, gab es Zwist. Endlich entschlossensich die Räte,
der Ritterschaft ihr Kontingent im ganzen (11069 Taler 46 Schl.) zu-
zuweisen und es ihr zu überlassen, die Verteilung selbst vorzunehmen.
So wurde das Kontributionsedikteingerichtet, das den 8. März publiziert
ward. Der Zahlungstermin war der 24. März.

Die Brandenburger aber blieben auch über den 1. April hinaus.
Zwar brachenin den ersten Tagen des April von jeder der 4 Kompagnien
32 Mann auf, um nach Ungarn in den Türkenfeldzug zu ziehen, aber es
rücktenwieder vier andere halbe Kompagnien ein, und man forderte auch
für den April und Mai noch je 4000 Taler.

Anfang April lief auch ein Schreiben des Freiherrn v. Gödens ein
wegen der 50 Römer-Monate. Hierbei erfuhr man, was vorher noch
unklar gebliebenwar, daß Güstrow, als es die 25 000 Taler dem Kaiser
versprach, zugleichsichausdrücklichanheischiggemacht hatte, Schwerin zu
veranlassen,daß es die gleicheSumme auf dieselbeZeit abstatte. Da nun
die Römer-Monate jetzt auch durch das Reich beschlossenwaren, so befür-
warteten die Räte, sie nunmehr den Ständen zu verkünden. Christian
Louis war anderer Meinung. Einmal erzürnte ihn jenes Erbieten von
Güstrow, „da man in eines andern Namen was angelobet, worüber man
doch weder Meister noch Vormund noch die geringste Disposition habe".
Dies Vorgehen war in Parallele zu stellenmit dem Einrückender Branden-
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Gurger, das ja auf Güstrows Veranlassung geschehen. Und ferner: auch
die Römer-Monate kamen vermutlich BrandenGnrg zu gute! Denn die
25 000 Taler von Güstrow waren vom Kaiser an Brandenburg assigniert
für seine Hilfe im Türkenkrieg; es war anzunehmen, daß die Schweriner-
Steuer denselben Weg gehen werde. Ja, in seiner argwöhnischenArt legte
Christian Louis dem Verbleiben der Brandenburger im Lande das Motiv
unter, Güstrow suche sie zu hegen zu dem Zwecke, um sichihrer wider
rhu zur Eintreibung dieser Gelder einmal bedienen zu können. Er bestand
also darauf, daß erst die Brandenburger aus dem Lande müßten, ehe er
dem Kaiser mit einer Beihilfe an die Hand gehen könne.

Dringender erschien ihm damals eine andere Zahlung von den
Ständen. Mit den Buchwald-Rautzan-CrivitzschenBürgen war endlich
wieder ein Vergleich zustande gekommen, dessen Ratifikation Christian
Louis den 27. Mai von Paris absandte. Es wurden hierin den Bürgen
die Einkünfte des Amtes Redentin und der beiden Höfe Vorder-Bollhagen
und Althof auf einige Jahre überlassen und im übrigen Zahlungen ans
Termine festgesetzt. Christian Louis wünschte diese Summen von den
Ständen bezahlt, daneben brachte er (den 27. Mai) wieder die Legations-
und Garnisonskosten aufs Tapet und verlangte nicht bloß eine jährliche
bestimmteZahlung für die Zukunft, sondern auch ein Erklecklichesaus
Abschlagdes bisherigen Vorschusses, „es haftet", meint er, „nur an ver-
traulicher Zusammensetzung".

Aber au solcheDiuge war vor der Hand noch gar nicht zu denken!
Es waren noch drei Termine der dänischenKontribution unbezahlt, und
der Abmarsch der Brandenburger wurde immer weiter hinausgeschoben.

Der Hauptmann v. Warnstedt und der Archivar Mnterer wurden nach
Berlin gesandt, um auf Abberufung zu dringen. Sie erhielten aber die

Antwort, man möge noch den April und Mai bezahlen, „dann würden sie

mit Service, Rauhfutter und Grasung vorlieb nehmen".*) „Mau könne

bei gegenwärtigen gefährlichen Conjunctnren die Truppen so bald nicht

wegführen." Der Kurfürst sagte auch, er habe sichereNachricht, daß die

dänischenund andere Völker sich wieder in Mecklenburg hätten einlogieren

wollen, die Verleguug seiner Truppen nach Mecklenburg sei also zum

Besten des Landes geschehen. Hier waren neben den Dänen die Schweden

gemeint, von denen damals die Rede ging, sie beabsichtigten wieder ein

starkes Korps nach Deutschland zn führen.
Die beiden Gesandten wandten sich in Berlin auch an den kaiser-

liehen Residenten, einen Bruder des in Hamburg wohnenden Freiherrn

v. Gödens; der aber wußte ihnen nichts bessereszu raten, als die Minister

durch ein „vehiculum zu caressieren"; eine Reichsexekution gegen

Brandenburg sei bei dem Zustande des Reichs nicht wohl tunlich. Von

Gödens erfuhr man übrigens, daß der Vertrag von Brandenburg mit

*) Güstrow hatte bis Ende September abgeschlossen, doch so, daß man den Branden-

bürgern nur Essen bei den Bauern und Grasung gab.

Wagner, Herzog Christian. 16
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Hannover gänzlich aufgehoben sei. So viel hatte also Georg Wilhelm
durchgesetzt,aber damit war im Grunde für Mecklenburg nichts gebessert,
denn ob man die Gelder an Brandenburg oder einen Teil davon an
Hannover zahlte, war gleichgültig.*)

Endlich den 19. Juni meldeten die Gesandten aus Berlin, der
Kurfürst habe sichentschlossen,die Truppen sofort abzuberufen, doch seien
die Zahlungen für die beiden Monate April und Mai vorher noch zu
leisten. Ein dementsprechend^'Befehl des Kurfürsten ging unter demselben
Datum an Dewitz ab.

Wegen dieser Zahlung wie anderer, z. B. der an die Bürgen, be-
riefen die Räte den Engeren Ausschuß, zum 22. Juni nachSchwerin. Es
waren nicht weniger als 5 Geldposten,die hier von den Ständen verlangt
wurden: 1. wegen der Brandenburger, einschließlicheines „vehiculum"
von 2000 Talern, 2. wegen der Bürgen, 3. ein Voluntarium, 4. die
Türkenhilfe, 5. die Restzahlungenan Dänemark.

Die Deputierten versprachen die Reparation für den ersten Punkt
sofort zu macheu, denn man hatte sich, ehe man die 2000 Taler aufbrachte,
schonmit ihnen ins Einvernehmen gesetzt, aber bei Punkt 2 gab es einen
Abschlag, sowohl wegen Unvermögenheit als auch weil die Reversalen
Ritter- und Landschaft gänzlich von dergleichenZahlungen befreiten. Zu
dem versprochenenVoluntarium waren sie auf Abschlagerbötig, iu der
Hoffnung, daß die oft versprocheneRatifikation der Rostocker Aktenstücke
nunmehr endlichausgehändigt und auf die Nachfolger mit gerichtet
werde. Zu der Türkensteuer sprechen sie die Hoffnung aus, der Kaiser
werde das arme Land übersehen. In der dänischenZahlung war Aussicht
auf Aufschubdes vierten Termins gemacht.

Der Herzogsandtewirklich(den 19. Juli) eineRatifikation, wie sie die
Stände wünschten,mit dem Bemerken, er werde ihre Auslieferung für die
Dauer nicht weigern, nur müssesie mit möglichstgroßem Vorteil geschehen.
Die Räte hielten aber die Zeit dazu noch nicht für gekommen.

Im Juli ließen sich die Brandenburger von Güstrow zu einem
Dienste gebrauchen, der wieder Verstimmung und Argwohn bei den
Schweriner Räten und ihrem Herzog hervorrief. Die Stadt Rostockhatte
sich geweigert, zu der Güstrower Türkensteuer beizutragen, weil sie eine
einseitigeund die Stadt ja gemeinschaftlichesEigentum beider Linien war.
Darauf schlichensichden 30. Juni 14 Reiter, teils Güstrower teils Branden¬

*) In Güstrow wünschte man einen Landtag noch vor der Ernte, um auf dem-
selben die Errichtung eigener Truppen, wie man sie in dem Vertrage mit dem Kaiser
stipuliert hatte, in die Wege zu leiten Christian Louis urteilte darüber (den 5. Juli), man
suche damit nichts anderes, als auf indirekte Weise die Billigung der vorigen Altentaten
zu erjagen; solange fremde Truppen im Lande ständen, sei es vergeblich auf einen Landtag
zu denken. Er unterblieb bis zum Jahre 1688. Die Güstrower warben darauf zwei
Kompagnien für sich. Sie waren aber weniger zur Verteidigung des Landes bestimmt,
als dazu, bei der bevorstehenden Hochzeit des Erbprinzen Karl mit der Prinzessin Marie
Amalie v. Brandenburg zur Parade gebraucht zu werden.
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burger, mit einem güstrowschenQuartiermeister und einem brandenburgischen
Korporal durch verschiedeneTore hinein. Sie erschienen dann insgesamt
vor dem Hause des ersten Bürgermeisters Liebeherr, drangen in das
Haus und wichen nicht eher, als bis sie ihm eine Assignation auf einige
Gasthäuser abgenötigt hatten, daß man sie dort auf Unkostender Stadt mit
Futter und Mehl versehen solle. Die Stadt traf sofort Anstalten, daß
nicht mehr Reiter hineinkommen konnten, meldete das Geschehene den
1. Juli nach Schwerin und wandte sich auch klagend an den Kaiser. Von
Schwerin aus befahl man, daß dem Führer der Abteilung angedeutet
werde, die Stadt könne sich einseitig und ohne Zustimmung des Herzogs
von Schwerin zu keiner Kollekteverstehen; wen» er trotzdemdie Exekution
nicht aufheben wolle, so sei in den Wirtshäusern zu verbieten, daß den
Leuten das Geringste ohne bare Bezahlung geliefert werde.

Um selbst zum Rechten zu sehen, ging der Generalmajor v. Halber-
stadt nach Rostock, während der Archivar Muterer wieder nach Berlin
gesandt wurde. Nach Rostock kam auch Herzog Gustav Adolf mit dem
Prinzen Karl den 7. Juli, und den 9. begannen Verhandlungen mit den
Landräten und Deputierten. Ehe diese abgeschlossenwaren, wurde das
Schweriner Land nach Auszahlung der letzten 8000 Taler (den 21. Juli)
von den Brandenburgern geräumt,*) im Güstrowschenblieben indessennoch
einige stehen. Und Rostockmußte sich, obgleichdie Exekutoren Mitte Juli

wieder abmarschierten, sich doch zu einer Zahlung von 500 Talern an

Güstrow bequemen.
Die Überrumpelung der Stadt hatte aber noch ein Nachspiel. Herzog

Georg Wilhelm sandte auf die Nachricht von dem, was geschehen,sofort

einige hohe Offiziere nach Rostock,um im Namen des Kreises als Schützer

der Stadt aufzutreten. Er hatte nämlich ebenso wie Christian Louis den

Verdacht, als könne es auf eine dauernde Besetzung der Stadt durch die

Brandenburger abgesehen sein. Umgekehrtwaren die Lüneburger Offiziere

dem Güstrower Herzog verdächtig, und er ließ Bürgermeister und Rat er¬

suchen, die Lüneburger zu veranlassen, wenigstens auf einige Tage die

Stadt zu verlassen, zugleich ließ der Oberst v. Dewitz die nach Rostock

führenden Landstraßen besetzen. Die Lüneburger folgten dem Ersuchen,

wobei ihnen der Unfall begegnete, daß sieeine Meile vor der Stadt von

40 güstrowschenReitern angehalten wurden. Sie wurden allerdings nach

einigen Stunden, nachdem Nachricht von Güstrow eingeholt war, wieder

freigelassen und reisten darauf überhaupt ab, da sie keinen schriftlichen

Auftrag ihres Herren hatten. Dewitz öffnete nun die Pässe wieder und

kam mit dem Güstrower Rat Schütz selbst nach Rostock, wo beide die

Versicherung abgaben, daß weder Güstrow noch Brandenburg etwas

Gefährliches wider Rostockim Schilde führe. So beruhigten sich denn die

besorgten Gemüter wieder.

*) Ein Anschlag gab die Kosten für den Aufenthalt der Brandenburger im Schweriner

Lande vom I.Februar 1685 bis Mitte Juli 1686 auf 61 009 Taler an.
16*
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5. Ein neuer Anschlag auf Aömih; Türkensteuer; ein Versuch mit dem

Ztoltocker Modus; die ZZraudeuvurger wieder im Lande (Mtoöer IK86);
Jinanznöte.

Im ganzen aber blieb die Lage schwülund gespannt, um so mehr,
als in nächster Nähe schon offener Kamps entbrannt war. Im August be-
gannen die Dänen die Stadt Hamburg zu belagern und zu beschießen,die
Stadt fand aber Unterstützung bei den Lüneburger Fürsten und bei
Brandenburg. Die Lüneburger warsen sofort Truppen hinein, deren Ge-
samtstärke die der Dänen noch übertraf/) auch Brandenburg setzteseine
Truppen in Bewegung, und die Dänen zogensichwieder zurück. Aber wenn
auch hier Brandenburg und Lüneburg gemeinsam handelten, so wurde
doch dadurch ihre gegenseitigeEifersucht nicht beseitigt. Und da Güstrow
damals auf engste mit Brandenburg befreundet war,**) während Christian
Louis sich mehr zu Lüneburg hielt, so blieb auch Christian Louis' Argwohn
gegen Güstrow und Brandenburg in gleicher Stärke wie bisher bestehen.
Andererseits traute auch Brandenburg dem Schweriner Herzog nicht, und
bei diesem gegenseitigenMißtrauen wäre Christian Louis fast um seine
Festung Dömitz — die so oft bedrohte — gekommen. Es tauchte wieder
einmal ein Gerücht auf, als wenn er Dömitz an Frankreich verkauft habe,
7000 Franzosen sollten schon unterwegs sein, den Ort zu besetzen. Da
ließ Kurfürst Friedrich Wilhelm, wohl wissend, daß eine Besetzung der
Festung durch Brandenburg allein allgemeine Unruhe hervorrufen werde,
in Celle darauf antragen, man möge den Ort überhaupt schleifen.
Hierbei wurde auch auf die Entdeckung,die man gemachtzu haben meinte,
hingewiesen,daß Dömitz nur an Mecklenburgversetzt sei und von Rechts-
wegen Brandenburg gehöre. Schon hatte die Artillerie in Berlin Befehl,
sich auf Dömitz in Marsch zu setzen, aber Celle ging auf den Vorschlag
nicht ein, antwortete vielmehr, die Ansprüche auf Dömitz seien vorerst
besser zu begründen und die Festung könne ohne Christian Louis' Zu-
stimmung nicht geschleiftwerden, inzwischenmüsse dieser in ihrem Besitze
bleiben. Darauf gab Brandenburg seinen Anschlag auf. Halberstadt aber
nahm in eben dieser Zeit, von verschiedenenSeiten gewarnt, wieder zwei
Kompagnien Lüneburger in die Festung ein (den 15. September).***)

*) Den 4. September geben die Schweriner Räte die Stärke der Dänen auf
15433 Mann an, die der Lüneburger auf 16110 Mann, davon 7870 Hannoveraner, 6240

Cellische und 2000 Wolfenbütteler; 8000 Brandenburger sollten im Anmarsch sein. Den
11. September melden sie, daß die Brandenburger im Güstrowschen nach Hamburg be-
ordert feien.

**) Die Freundschaft wurde damals noch gefestigt durch die Vermählung des Güstrower
Erbprinzen Karl mit der Tochter Friedrich Wilhelms, Marie Amalie, die wohl schon seit
einem Besuche des Prinzen in Berlin im Jahre 1684 geplant und den 10. August 1687
vollzogen ward.

***) Herzog Friedrich riet damals, auch Brandenburger in Dömitz einzunehmen
Christian Louis fand das durchaus unrichtig (f. Reskr. v. 11. Oktober). Es sei angängig,
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Infolge dieses Vorkommnissesslicg Christian Louis' Groll gegen
Brandenburg wieder aufs höchsteMaß. Als die Räte eine Sendung nach
Berlin vorschlugen,verboter sie (den 11. Oktober) mit den Worten: „Wir
haben mit sotanem Orte, woselbst nur Unser Untergang und
Verderb täglich mit Güstrow meditiert wird, nichts zu schaffen."

Nun war allerdings kein Zweifel, daß das ganze Gerücht über den
Verkaufder Festung an Frankreichüberhaupt nicht entstanden sein würde,
wenn Christian Louis im Lande gewesen wäre. Und wieder, wie schon
öfter, erhielt er von verschiedenenSeiten her den Rat, er möge Paris
verlassen; hierin waren sichauch Brandenburg und Celle einig, Bernstorff
sagte eben im Hinblick auf den Brandenburger Anschlag auf Dömitz im
September zu Bünsow, „wenn der Herzog nicht bald den Ort quittiere,
so werde es wahrhaftig nicht wohl abgehen." Auch die Räte waren der
Meinung, es könne allen solchenDingen nicht besservorgebeugtwerden
als durch Christian Louis' Abreise von Paris. Dazu rückte die Gefahr
eines großen Krieges gegen Frankreichdamals wieder näher. Die Stände
vollends ließen keineGelegenheit vorübergehen, seine Rückkehrals vom
ganzen Lande ersehnt zu bezeichnen;dasselbe hatten ihm auch die beiden
Landräte bei ihrem Besuche in Paris persönlichgesagt. Vorübergehend
scheintder Herzog auch an Heimkehrgedachtzu haben; den 2. Augustsetzt
er einem Reskript die Nachschriftbei: „Ich werde schondas rechteTempo
zu nehmen wissen. Mich bei Euch unversehens einzufinden." Aber wenn
er wirklichdamals die ernstlicheAbsicht zurückzukehrengehabt haben sollte,
so hat er sie jedenfalls bald wieder aufgegeben. Weshalb, darüber schreibt
er den 21. Oktober: „Warumb will man Uns zwingen. Uns an solche

Örter zu verfügen, da Wir allen Turbationen und Verfolgungen persön-

lichexponiertsein, und es nicht zu remedierenvermögen,Schaden,Schimpf
und Herzeleid in Uns fressen und bei den ReichSconstitutionendennoch

nichtgeschütztwerden sollen?" In demselbenReskript sprichter sichüber

sein Verhältnis zu Kaiser und Reich wie auch zu seinen Nachbarn aus.

Durch seinen Aufenthalt in Paris, den er auf einer Stelle durch die

„Not", d. i. Geldmangel, auf einer anderen durch seine „domestica" be¬

gründet, werde seine Stellung zum Reicheüberhaupt nicht berührt. Er

tue alles, was er dem Reichezu leistenschuldigsei, „und das soll fürters

nach äußerstenKräften gern geschehen,gleichwohlmuß man Uns auch

wider größere und unrechte Gewalt schützenund die Hand über Uns

halten. Wir erkennenallein die Röm. Kais. Maj. gleich übrigen Reichs-

ständennächstGott für Unsern Herrn, und können Uns von andern, die

sichim Kreise wider llns also aufwerfen, nicht so unterdrückenlassen,denn

wenn ein Dritter einen Anschlag auf den Ort hätte; da es aber Brandenburg selbst sei, „so

müsse mau ja auf den argen Fall mit dem Feinde in- und außerhalb des Ortes fechten".

Friedrichs Rat aber lief; den alten Argwohn des Bruders gegen ihn wieder aufleben. Den

14. Oktober ordnet Christian Louis an, wenn Friedrich einmal in Schwerin, Dömitz,

Bützow oder Mirow Einlaß begehre, so sei dies durchaus nicht zu gestatten.
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sie sind nichtmehr als Unsersgleichen,sondern eben sowohl als Wir an

die Reichsgesetzeverbunden, da Wir nun nicht mehr als einen Kaiser und

Herrn haben, welchemüber Uns nebst dem Reiche zu cognoscierenge-

bühret, so submittierenWir Uns weder Brandenburg noch jemand, sollte

es auch zu Trümmer und zu Boden gehen."
Freilich, das Reich gewährtekeinenSchutz, und vollendsgegenden

mächtigenBrandenburger wollteniemand auftreten, auch der Kaiser, der
ihn nicht entbehrenkonnte, „flattierte" ihn. Dagegen, wo es zu fordern
galt, da erschien das Reich wiederauf dem Plan. So folgte jetzt eine
Mahnung auf die andere wegen der Türkensteuer. In Güstrow hatte
man den größeren Teil der 25 000 Taler bezahlt, aber es wurde hinterher
bekannt, daß man sie in Wien nur für die früheren 130 Römer-Monate,
nicht für die zuletztbewilligten50 gelten lassenwollte. Auchfehltenselbst
von den 25 000 Talern noch 8000, deren Zahlung Gustav Adolf und
Friedrich Wilhelm, denen sie assigniert waren, aus dem Landkastener-
warteten. Aber über dessenÖffnung und die Teilung seinesInhalts war
man wieder mit Schwerin in Streit. Da nahm Gustav Adolf seinenPlan,
selbstTruppen für den Kaiser zu werben, wieder auf und berief deswegen
seine Stände auf den 21. September nach Güstrow, wo er eine Kontri-
bution von der doppelten Höhe der im März d. I. ausgeschriebenen
verlangte. Trotz aller Beschwerdender Deputierten wurde das Edikt, das
bereits vor der Convoeationgedrucktworden war, publiziert. Es ging
auch wirklich eine Kompagnie von 140 Mann aus Güstrow in den
Türkenkrieg.

In Schwerin schwebtennochVerhandlungen mit Wien wegen Er-
MäßigungderRömer-Monate,für denKaiser in den Krieg zu ziehen hatte
man keineNeigung. Der Schutz von Dömitz wie die Aufbringung der
dänischenGelder waren nähere Sorgen als die Türkenkämpfein Ungarn.
Für Dömitzhätte Christian Louis gern die zweiKompagnienLüneburger,
die nochin der Festung standen,erworben. Das Geld dafür konntedurch
ein Voluntarinm aufgebrachtwerden. Im allgemeinenwaren auch die
Stände einem solchennicht abgeneigt,aber man war sichüber den Steuer-
modus nicht einig. Im Oktober verhandelte man zweimal (den 7. und
den 15. und 16.) mit den Deputierten; die Räte schlugenvor, die Ritter-
schüftmöge diesmal nach dem RostockerModus ihr Kontingent beitragen,
die Städte die Kopfsteuer beibehalten, aber die Einigung kam dochnicht
zustande. Inzwischenhatten die Stände schonwieder in Wien um Man-
date ersuchtund zwar gegen beideHerzöge, nicht nur Gustav Adolf, der

*) Die in dem Vertrage mit dem Kaiser stipulierte Zahl gelang es Güstrow nicht

zusammenzubringen, doch hatte man im Juli 1687 außer einer Kompagnie zu Pferde von

8t) Mann 4 zu Fuß von je 160 Mann. Anfang April 1687 erfuhren die Schweriner Räte von

den Verpflichtungen, die Güstrow dem Kaiser gegenüber eingegangen war. Der güstrowsche

Kammerrat Schütz gab als eigentlichen Grund für diese Werbungspläue an, man wolle

verhüten, daß das Land nicht so von einem jeden überrumpelt werde, man möge es doch

in Schwerin ebenso machen.
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bereits einseitigeSteuern ausgeschrieben,sondern auch Christian Louis,
nieil auch von ihm einseitigeReparationen „zu besorgenseien". Die Stände
wünschten,daß ein allgemeinerLandtag angeordnetwerde,wenn Mecklen-
bürg, das am meistengelitten, von der Reichshilfe nicht entfreit werden
könne,und baten auchum Befehl, daß Mecklenburgvon der Brandenburger
Einquartierung befreit werde. Es wurden also vorläufig, da die Lüne-
burger noch im Herbst wieder abgerufen wurden, aus Schwerin und
Bützow so viel Leute, als dort irgend entbehrlichwaren, nach Dömitzver-
legt. Um die 25 OVOTaler endlichzu bekommen,publizierten die Räte
Anfang November „ohne Consequenz" den RostockerModus, aber die
Städte legten Appellationgegen den Modus ein und der Adel gegen das
ganze Verfahren ("den 12. November). Auf der anderen Seite zögerte
Christian Louis noch immer mit Auslieferung der Ratifikation. Er knüpfte
sie (den 27. Dezember)an die Bedingung, daß Ritter- und Landschafteine
Erklärung ausstelle, die Ratifikation solle unbeschadetder Appellation der
Städte und der fürstlichenRäte in betreff Änderung oder Verbesserung
.desKontributionswesensund seiner landesfürstlichenBefugnisseverstanden
sein. Wollten die Deputierten das nicht, so müßten die Räte die Ver-
teilung selbstvornehmen und Exekutionergehen lassen.

Die Römer-Monate stützte man noch hin, obwohl der Freiherr
von Gödens im November vom Kaiser einen Befehl bekam, sowohl die
139 Römer-Monate aus dem Jahre 1685 als die 50 von 1686 von
Schwerin nunmehr einzufordern. Die dringendsteZahlung war für den
Augenblickdie Summe von 14 000 Talern, die nach dem letztenVergleich
mit den Bürgen zu Andrea fällig war. Hierfür war das Voluntarium
unentbehrlich,aber seine Eintreibung machte schonim ersten Termin die
größten Schwierigkeiten. Bei der Ausführung des RostockerModus zeigte
sich, daß die fürstlichenÄmter und die Städte dadurch im Vergleich zur
Ritterschaft noch stärker, als man gefürchtethatte, belastetwurden. Man
hatte angenommen, daß ein Simplum des Modus 5000 Taler austragen
werde, daß also für die 25 000 Taler fünf Simpla ausreichenwürden.
Nach der Spezifikation aus den Ämtern und Städten kam die Summe
hierdurchnoch nicht ganz heraus: man mußte sechsSimpla nehmen, wo-
durch sich die Last für die Städte und fürstlichen Ämter noch weiter

steigerte.*) Allein für dies Mal ging es nun nicht mehr anders: was
man einmal angefangen, mußte durchgeführtwerden. Aber selbstdie Exe¬

*) Nach einem Bericht der Räte vom 30. April 1687 hatte der Adel für die 25 <>00Taler

ex proprio nicht einmal 1500 Taler zu steuern, die Stadt Parchim allein über 1396 Taler,

Grabow erlegte 380 Taler, die gesamte Ritterschaft im Amte Grevesmühlen (darunter

Bernstorff für Wedendorf) nur 246'/« Taler, die Stadt Gadebusch 2467* Taler, die Ritter¬

schaft von Neubukow nur 282 Taler, die Stadt Wittenburg 207^/s Taler, der Adel des-

selben Amtes nur 133 Taler. Die adligen Güter blieben zum Teil ganz frei, die meisten

gaben nur 2 oder 4 Taler, so viel wie der geringste Bürger in den Städten. Die Unter-

sassen (Schäfer, Müller, Verwalter, Handwerker, Bauern und Dienstvolk) mußten dagegen

6500 Taler steuern.
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kutionen begegneten den größten Schwierigkeiten,da das bare Geld, das
die Einwohner der Städte und Dörfer etwa gehabt, schon wiederan die
Brandenburger fortgegebenwar.

Diese waren nämlichEnde Oktober, nachdemman sichwegenHam¬
burg verglichen,in derselbenStärke wie vorher wieder gekommen,die In-
sanierte war durchmarschiert,das Leibregiment und vier Kompagnien
Dragoner aber waren wieder im Lande stehen geblieben. Durch ein
Schreiben aus Potsdam (vom 4./14. November), das der Kurprinz unter-
zeichnethatte, war dies damit entschuldigt,es seien bis dato nochwichtige
Ursachen, warum zu des ganzenniedersächsischenKreises Ruhe und Eon-
servation die Truppen dort einlogiertwerden müßten, man werdesichaber
dahin bemühen,daß sie ehestenssolltenabgeführt werden.

Als die Regierung jede Mitwirkung bei der Verteilung derQuartiere
weigerte, erzählte Dewitz, er habe Ordre, nötigenfalls noch die zweite
Hälfte der Dragoner und das Straußsche Regiment (Kurprinz) herein-
zuziehen. Er unterließ dies allerdings doch, obgleichdie Räte nichtnach-
gaben, wie er überhaupt stets so milde auftrat, wie sich irgend mit seiner
Aufgabevertrug, und begnügtesichdamit, die Truppen selbstin dieÄmter
Lübz, Crivitz,Sternberg und Bukow zu verlegen.

Die Brandenburger verlangten das ihnen Zustehendegroßenteils in
barem Gelde, also das arme Land, insbesondere das Landvolk, „seufzte
wiederunter der Last". Aber was half alles Klagen: man mußte wegen
Brandenburg „caute gehen", denn wenn man den Kurfürsten erzürnte, so
hatte man, ehe man sich'sversah, nochmehr fremde Gäste im Lande und
„es war keinerimReich,der wider denKurfürsten bei den damaligenZeit¬
läuften ein Pferd sattelte". AuchHerzogGeorg Wilhelm von Celle nicht,
der schriebvielmehr als Antwort auf die erste Anzeige der Räte den
5-November,er wollebei FriedrichWilhelm remonstrieren,aber es seikein
besserMittel, als daß Christian Louis selbstkommeund „gegenwärtigein
solchesconsiliurn ergreife, damit er von dergleichenBeschwerdenbefreit
werde". Er sandte darauf einen Expressennach Berlin, aber erst Ende
Dezember rückten die Brandenburger ab.

So hatte die Schweriner Regierung schwereMühe, die 14000 Taler
für die Bürgen, auf deren Zahlung gerade HerzogGeorg Wilhelm mit
Entschiedenheitdrang, rechtzeitigzusammenzubringen. Dazu war wieder
die Rede von Restforderungen,die von beidenMecklenburgCelle aus der
früheren Allianz nochzuständen,Celle verlangte außer jenen 5000 Talern,
die im Jahre 1684 im Landkastenzu Rostockversiegelt stehen geblieben
waren und nun (Ende 1686) zuerst von Güstrow und dann auch von
Schwerin freigegebenwurden, vonSchwerin noch76666 und von Güstrow
noch 54 826 Taler, die unbezahlt gebliebenwaren, weil Celle ja gegen
Dänemark und Brandenburg die versprocheneGarantie nicht hatte leisten
können. Die Räte äußern ihre Verwunderung (den 15. Dezember), daß
man nicht mehr Mitleid mit demarmen Lande trage, da dochseinZustand
zur Genüge bekannt sei. Glücklicherweisemachte Lüneburg mit dieser
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Forderung keinen Ernst, zog sie aber auch nicht zurück,und es tauchteda-
nebennoch eine Forderung des Kreiseinnehmersaus den Jahren 1671 bis
1677 und 1682 auf. Damals hatte man statt 14 909 Taler nur 2309
an deu Kreis gezahlt, die übrigen Gelder waren zwar zusammengebracht,
aber-für dringende Bedürfnisseim Lande selbstausgegeben, und nun lies
(Anfang Februar 1687), da eine Mahnung des Kreiseinnehmers ohne
Wirkung geblieben,eine Anzeigevon Georg Wilhelm ein, daß demKreis-
einnehmet:bereits 50 Reiter zur Exekutionzugeordnetseien. Der Rent-
meisterstelltezwar eine Gegenrechnungauf, daß es nur 8599 Taler seien,
außer 500 Talern, die au Chauvet assigniert waren, und es wurde Auf-
schuberbeten, bis auf dem nächstenKreistag die Satisfaktion und Kom-
pensation für Mecklenburg erledigt sei. Georg Wilhelm wartete auch
mehrereMonate, den 21. Juli aber kam ein Schreiben von den beiden
kreisausschreibendenFürsten (Bremen und Celle), das unter nochmaliger
Exekutionsdrohungdie Zahlung forderte. Die Räte riefen schleunigstdie
Landräte und Deputierten nach Schwerin und verlangten 2590 Taler, wo-
durchein Aufschubbis zum Herbst bewirkt werde. Allein die Deputierten
gaben nur das Versprechen, die Sache ihren Mitständen vorzulegen, und
als nun dieReparation von denRäten gemachtward mit der Bestimmung,
daß denen, die für diesen Zweck etwas hergeben würden, dies von der

nächstenKontribution erstattet werden solle, da erklärten die Laudräte vou

beidenHerzogtümern(den 10. August), sie seien überhaupt keiueKreissteuer

mehr schuldig. Die Gelder gingen deshalb, besonders von der Ritter-

schaft,sehr säumig ein, wurden im Verlaufe des August allerdings bezahlt,

aber die Stände legten von dieser Kreissteuer wieder an den Kaiser

Appellationein.
Ähnlichsäumig giug es bei jeder Zahlung der Stände zu, so gleich

im Anfang des Jahres (1687) bei dem Voluntarium. Den 8. Januar

hielte» die Deputierten um Aufhebung der Exekution und Auslieferung

der ratifiziertenRostockerAktenstückean, wurden aber abgewiesen. Man

ordnetenun die Exekutionan, schob sie aber noch auf wegen neuer Ver-

Handlungenmit den Deputierten. Diese erneuertendeu 21. Januar ihr Au-

suchenum Auslieferung der Ratifikation mit der Versicherung,wenn diese

geschehen,so wollten sie wegen der bewilligtenGelder zulänglicheAnstalt

machen. Die Auslieferung war aber in jedem Falle sehr bedenklich,denn

es stand in dem RostockerReceß ausdrücklich,daß es bei dem Modus ver-

bleibensolle, bis sichRitter- und Landschaftin Güte oder auf dem Wege

des Rechts eines anderen verglichen und daß auch von fürstlicherSeite

der Ritterschaft, falls die Städte appellierten, sollte beigestandenwerden.

Folglichwurden die vom Adel, sobald sie die Ratifikation hatten, für eine

unabsehbareZeit in den Besitz der Immunität gesetztund der Herzogwar

verpflichtet,gegen sein eigenes Interesse für sie die Immunität mit zu ver-

fechten. Manche von Adel sprachenauch ganz offen aus, es sei ihnen um

die Immunität zu tun, uud zwar auch von Reichs- oder Kreissteuern oder

welchenNamen sie sonst hätten. Und wenn sie sie durch die Ratifikation



— 250 -

erhielten, so war zu besorgen, daß sie für die ratifizierten Aktenstückenoch
die Bestätigung des Kaisers einholen würden, wodurcheine nachträgliche
Änderung noch mehr erschwertwurde. Die Räte schlugendeshalbvor, die
Deputierten möchten gegen Auslieferung der Ratifikation zu Protokoll
diktieren, daß sie den RostockerModus, so lange bis man sichmit ihnen
verglichen, nicht für ratifiziert halten, sondern in der Schwebe lassen
wollten, nur daß die jetzigeSteuer darnacheingetriebenwerde, allein für
diese Art Ratifikation, die keinewar, ließen sichdie Deputiertennicht ge-
Winnen.

Mittlerweile aber waren auchdemHerzog die bedenklichenSeiten des
RostockerModus klarer geworden. Er schlug den 17. Februar vor, die
Ritterschaftmöge beiAuslieferungder Ratifikationwenigstensdiesschriftlich
anerkennen,daß es mit dem RostockerModus nur ein Provisionalwerksei
und daß seineBerichtigungbei sichherausstellenderUnbilligkeitdemHerzog
frei stehensolle, bis man sichüber einen zulänglichenund billigenModus
vereinbart habe.

Zum Glückfand der RostockerModus auch Gegner unter dem Adel
selbst,nämlichalle diejenigen,die auf Bauerhufen wohnten und dafür also
die hohen Steuern der Bauern zahlenmußten; manchevon diesenerklärten
zn Protokoll, daß durch deu RostockerModus die Unvermögendenunter
deu Edellenten,die Bürger und Bauern völlig ruiniert würden.

Dazu bestandder RostockerModus, als endlichauch die Ritterschaft,
durch Exekutiongenötigt,zahlte, die Probe der ersten Anwendung schlecht.
Obgleich die Anlage auf 6 Simpla (= 30 000 Taler) gemachtwar, so
kamen doch nur etwa 15000 heraus, selbstfür die dringendstenBedürs-
nisseder Renterei viel zu wenig. Es reichtekaum hin, die Buchwaldschen
Bürgen zu befriedigen,für die Truppen blieb nichts übrig, ebensonichts
für die fürstlichenBeamten, von denen mancheschonein oder zwei Jahre,
die Beisitzerdes Hofgerichtessogar fünf Jahre lang ihr Gehalt nicht be-
kommenhatten, und auchnichts für die fürstlichenPersonen,,die ihre Ali-
mente unaufhörlich verlangten, von den regelmäßigen Einkünften der
Renterei aber nicht befriedigtwerden konnten.

Man versuchteimmer wieder, ob man nicht durch Verhandlung mit
den Ständen weiter komme. Schon neigte die Schweriner Regierung
dazu, dem Adel für seinePersonen Immunität zuzugestehen,wenn er sich
nur wegen eines jährlichenZuschubs zulänglich erkläre. Aber eine acht-
tägige Verhandlung Ende Februar mit dem Adel und den Städten ereichte
trotzdemnicht den gewünschtenZweck.

Jnmittelst rücktedie Zeit der Türkensteuer heran. Über diesewar
es gelungen,einen Vergleichzustandezu bringen, in dem der Wiener Hof
die ganzeForderung der 180 Römer-Monate auf 20 000 Taler für das
SchwerinerLand ermäßigte,von denen 8000 auf Ostern, der Rest auf den
Herbst bezahlt werden sollte. Sobald die ersteZahlung verkündigtward,
kamen die Stände sofort mit einer Bittschrift dagegenein und wünschten
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ihre Verschiebungbis zu einem Landtag, obgleichsie wußten, daß Güstrow
schonzweimalTürkensteuerausgeschriebenund eingetriebenhatte.

Ein Grund für diesen Wunsch nach Verschiebungwar, daß um eben
dieseZeit wieder eine Terminzahlung von den dänischenGeldern geleistet
werden mußte. Obgleichdie Stände hierzu ja ihre Zustimmung gegeben
hatten und die Zahlung deshalb auch nicht grundsätzlichgeweigertwurde,
so war doch auch hierfür vielfach Exekution, ja selbst geschärfte Exe-
kution nötig.

Aber auch die Türkensteuer mußte gezahlt werden, wenn es auch
schon die dritte Zahlung in kurzer Zeit war. Man versuchtees also
wiedermit einer mündlichenVerhandlung mit den Deputierten (imMärz).
Auf dieser erreichte man von den Städten das Versprechen,die Summe

zunächstauf Kredit herzugeben,die Ritterschaftwar hierzunicht zu bewegen,

und auch ein Schriftwechselmit den Landräten blieb fruchtlos.

Man publizierte also den 13. März das Edikt für die Türkensteuer

ohne Genehmigung der Ritterschaft,den 17. legten die Landräte und Depu-

tierten in Rostockwieder Appellationein. In denselbenTagen langte ein

Reskript des Kaisers an wegen einer neuen Türkenhilfe von

100 Römer-Monaten, deren Bewilligung er wünschte, also es stand

schonwieder eine neue erheblicheZahlung in Aussicht!

Die ausgeschriebeneging mit gewohnter Langsamkeit ein. Den

26. März heißt es in einem Schreiben an Gödens, der die 8000 Taler

fünf oder sechsTage vor dem festgesetztenTermin gezahltwünschte, die

Edikteseien schonzweimal erneuert, es sei aber noch keinSchilling bezahlt.

Anfang April begann also wieder das Exekutieren, während inzwischen

die Räte selbst die 8000 Taler zinsbar aufnahmen, um den kaiserlichen

Gesandten nicht länger warten zu lassen. Mitte April war endlichdie

Summe beisammen.

Um diese Zeit verlangte der Generalmajor v. Halberstadt wieder

dringend eine Verstärkung der Garnisonen, besonders der von Dömitz,

damit man den Ort ohne lüneburgischeHilfe schützenkönne. Denn

Brandenburg hatte seine Pläne gegen die Festung noch nicht aufgegeben.

Friedrich Wilhelm schrieb im März an die Schweriner Regierung, es

sollten jenseits der Elbe von den dort stehenden Lüneburger Truppen

allerhandBewegungengemachtwerden. Er erinnere sich,daß fast allemal,

wenn bei Hamburg oder sonst Trublen entstanden, Lüneburg sich der

Festung Dömitz zu versichernpflege; deswegenwarnt er, sonst werde man

sichim Lande allerhandUngelegenheitüber den Hals ziehen,denn die Räte

würden leichtbegreifen, wie viel ihm daran gelegen, daß bei entstehenden

unvermutetenTrublen die Festung Dömitz in keinenfremden Händen sich

befinde. Worauf man damit im Grunde abzielte, erfuhr Herzog Friedrich

von einem brandenburgischenBeamten, der wieder die Behauptung vor-

brachte, Dömitz sei vor einigen 100 Jahren von den Markgrafen an die

Herzögevon Mecklenburgversetztworden.



Eine Truppenverstärkung aber stellteder Regierung in ihrer finan-
ziellenLage eine Aufgabe, die ihr schierunlösbar dünkte. Sie berichtete

darüber an den Herzog unter Hinweis auf einen bevorstehendenKonvent

zu Sternberg, auf dem man nochBewilligungenvon den Ständen zu er-
halten hoffte. Der Herzog gestattete,die von ihm schonbefohleneEin-
treibung einer Summe für die Truppen nochaufzuschieben,bis man den
Ausschlag der Sternberger Diät vernehme, und ordnete Ersparnissever¬
schiedenerArt an: die Räte sollendie Kammer nicht mit unnötigen Reise-
und Zehrungskostenund dergleichenAusgaben beschwerenund durch alle
ersinnlichen Mittel, wie durch Verkauf von Holz, Einrichtung von
Brennereien, und dergleichendie Einkünfte vermehren, in den großen
Städten Kredit wahren und unterhalten — was in solcherLage freilich
leichter gesagt als getan war — und sich also hierdurchbringen; „es
werden ja die Zeiten sichmithin nochwohl bessern".

Der Tag in Sternberg, auf den dieRäte nochHoffnungensetzten,
sollte Mitte Mai stattfinden, aber von Güstrow kam niemand, und der
Konvent war überhaupt so wenig besucht, daß man nicht einmal zur Be-
ratung schritt. Da nahm sich,in Christian Louis' Auftrag, der Rostocker
BürgermeisterLiebeherrder Sache an und suchtedas gute Vernehmenmit
den Ständen wie mit Güstrow wieder herzustellen. Auf einem Tag zu
Rostock schluger nach vielfältigemStreiten einen Jnterimsmodus vor,
nach dem die Städte nachKopfgeld und Viehschatz,der Adel nach der
Einsaat steuern sollte. Aber die Verhandlung, die eine zeitlang nicht
hoffnungslosschien,kam dochwiederins Stocken.

In Güstrow war man von vorn hereinentschlossen,bei derKopfsteuer
zu bleiben, und deshalb waren aus dem Güstrowschenüberhaupt nur
wenigein Rostockerschienen. Die Vergleichsverhandlungen,die Liebeherr
zwischenSchwerin und Güstrow leitete, boten vollends noch gar keine
Aussicht auf Erfolg. Gegenseitigwarf man sichvielfältigeVerletzungen
der Kommunionvor, und Güstrow kam wieder auf die alten Forderungen
aus derZeit der Vormundschaftzurück,von denen man in Schwerinnichts
mehr wissenwollte.*)

Mittlerweile rückten schon wieder Zahlungstermine heran. Das
Dringendstewaren die Kreis steuerreste, die man, wie so vieles andere,
nochhingehaltenhatte. Den 21. Juli lief ein Schreiben der beidenKreis-
direktoren ein mit der Ankündigung, daß jetztdie Exekutiondurch einen'
Offiziermit 50 Reitern erfolgenwerde. Eine solcheErekution hätte täglich
über 100 Taler gekostet,die Räte**) forderten sofort die Deputierten vor

*) Es kam nur zu einer Teilung von dem Inhalt des Landkastens; man fand

nur 5000 Taler darin, von denen jede fürstliche Herrschaft die Hälfte erhielt.

**) Der Geheimrat Kruse schied um diese Zeit aus. er hatte sich seit Jahren des Ehe-

bruchs wie des Inzestes mit seiner Stieftochter schuldig gemacht. Es war längst ein offenes

Geheimnis und auch in Güstrow bekannt. Man scheute sich lange, gegen den mächtigen

Mann, der sehr stolz und herrisch auftrat, einzuschreiten. Den 16. Juni wurde er ver-

haftet und den 6. August schreiben die Räte: „Gegen Kruse ist nunmehr das adulterium
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und verlangten 2500 Taler, wodurchein Aufschubbis zum Herbst erwirkt
werdenwürde. Die DeputiertengabeneineausweichendeAntwort. Darauf
traten den 10. August die Landräte in Rostockzusammenund wiederholten
ihre frühere Erklärung, sie seien keineKreissteuern mehr schuldig. Die
Städte hatten indessenschonbezahlt, auch die Ritterschaftaus drei Ämtern,
und so entschlossensichauch die andern dazu, dochnicht ohne neue Appel-
lation an den Kaiser.

Von einer jährlichenBeisteuer, deren die Renterei dochso dringend
bedurfte, war bei diesenZusammenkünften gar keineRede. Als sie bei
einer neuen Verhandlung — in Bützow — von den Räten zur Sprache
gebrachtwurde, bekamensie wieder die alte Antwort zu hören, die Stände
könnten einseitig in keineKollektewilligen, selbst von einem einmaligen
Beitrag auf den Herbst wollte man nichts wissen. Den 9. Septemberfand
dann wieder Kvnvokationstagin Schwerin statt; zu diesemaber erschienen
überhaupt nur 7 Mitglieder der Stände, darunter nur zwei von der Ritter-
schast, die sich indessen ziemlich entgegenkommendäußerten. Nochmehr
war dies der Fall bei den Vertretern der Städte, die die Feststellungdes
Modus, der Regierung „zu billigmäßigerModeration" anheimgaben. Es
wurde dann das Edikt über die Kontributon, besonders wegen der
zweiten Rate der Türkensteuer, nach dem Modus der Einsaat fertig
gestellt (datiert vom 16. September) und veröffentlicht.^) Den 24. Sep-
tember hatte man schonNachricht, daß die 100 neuen Römer-Monate in
Regensburg bewilligtwaren, und den 28. September kam der Kreissteuer-
einnehmer wieder und forderte den Rest des früheren Rückstandes,
doch wußte man den unbequemen Mahner noch einmal wieder zu be-
gütigen.

Die Kontribution ging sehr säumig ein, und Ritter- und Landschaft

legten wieder Appellation gegen das Steueredikt ebenso wie gegen das
Güstrowsche,ein. An dem Schweriner nahmen sie deswegenAnstoß, weil
darin das Subsidium angeführt und die Kontribution mit darauf gerichtet
sei, obgleich es noch gar nicht bewilligt sei. Sie besorgen, daß jährlich
damit fortgefahren werde, und dringen auf einen Landtag sowieAus-
lieferung der Ratifikation der RostockerAktenstücke.Obgleichman also dem
Adel entgegengekommenwar und statt des Kopfgeldes, das er seiner
Freiheit für zuwider hielt, einen ihm genehmen Modus gewählt hatte, so
war er doch nicht zufrieden. Die Städte appelliertennoch besondersan
das Reichskammergericht,— wo sie den Prozeß trotz der kaiserlichen

Weisung vom Jahre 1686 (f. o. S. 236 Anm.) nicht aufgegebenhatten —

— und der incestus per plures annos continuatus mit vielen schweren Umständen

eingekundschastet," Er blieb Jahre lang in Haft und wurde schließlich (1692) hingerichtet.

*) Das Güstrow er Edikt erschien Anfang Oktober und war nach der Kopssteuer

eingerichtet. Es wurde hier die Summe von 60 000 Talern ausgeschrieben, und diese hohe

Forderung damit begründet, daß die Truppen, die man sich verpflichtet habe dem Kaiser

zu stellen, abzusenden seien, was große Kosten verursache.
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weil sie meinten, auch bei diesen Collekten sei ihnen in Betreff des

Modus vor dem Adel zu nahe geschehen.

Von den Landräten erfuhr man noch, als sie einmal nach Schwerin

kamen,daß der Adel in der Appellationsschriftals schlimmstenBeschwerde-

punkt angeführt, es müsse von den verpachtetenGütern für die Einsaat

der Grundherr, der Pächter aber neben dem Kopfgeldnochfür sein Vieh

steuern, was eine doppelteBelastungsei. Der Adel wünschte,daß von den

verpachtetenGütern der Grundherr überhaupt nicht steuern sollte. Un-

möglichkonnte die Regierung hierauf eingehen: die Räte berechneten,daß

dann etliche100 Familien gänzlichsteuerfrei werden würden und der Ge-

samtertrag der Steuer sich stark verringern werde. Sie machten auch

geltend,daß ein Edelmann, der sein Gut selbstbewohneund mühsam an-

baue, in schlechtererLage sein werde, als einer, der nur die Pacht zu er-

heben brauche und sich davon gute Tage mache. Und dabei hatte die

Ritterschaft durch den Modus von der Einsaat schon erreicht, daß ihr

Kontingent nur halb so hochkam, wie bei dem Kopfgeldund Viehschatz!

Aber die Landräte ließen sich durch alle Bemühungen der Räte nicht um-

stimmen. Es kam auch diesmal bis zur Exekution, die man jedochso

glimpflichwie möglicheinrichtete. Man sandte nur je einen Reiter in die

Ämter und in diegroßenzwei,und sobaldsie erschienen,fügten sichin der

Regel die von der Ritterschaft. Sie hatten, wie sie selber sagten, nur die

Exekutionabwarten wollen,um beweisenzu können,daß sie auch zu dieser

Steuer gezwungen seien. Die Städte zahlten, obgleichja auch sie

appelliert hatten, ohne Widerstand. Von dem Ertrage der Kontribution

wurde nicht nur die Türkensteuer (12000 Taler) bezahlt, auch für die

Kreditoren blieb noch etwas übrig, und die Kammer empfand immerhin

eine kleineErleichterung.

<>.Ädministrationspla»;Ständestreit 1(588;Äversiedel'nng(SönffianLouis'

nach den Niederlanden.

Als der Rat Bünsow dem Freiherr» von Gödens das Geld über-

brachte, kam dieser auf Christian Louis' Aufenthalt in Paris zu sprechen

und wiederholteden von Wien aus schonoft gegebenenRat, der Herzog

mögeParis verlassenund nachMecklenburgzurückkehren,er machte dabei

wiederAndeutungenvon einer Administration, die man andernfalls für

den Abwesendeneinsetzenkönne. Auch die Räte wurden mit der gleichen

unzähligeMale wiederholtenMahnung wiederdringender. Das Verhältnis

zwischendem Kaiser und Frankreich spitztesichdamals wieder zu einem

großen Kriege zu, der bekanntlichauch noch im Laufe des Jahres

1688 ausbrach,und im Norden glomm das Feuer der Eifersucht zwischen

dem dänischenHofe und Holstein-Gottorp, trotz aller Versuche, es zu

löschen,doch immer unter der Asche fort und konntejederzeitwieder in

offenenFlammen emporschlagen.Aber Drohungen, wie die des Freiherrn

verfingen niemals etwas bei Christian Louis, er sah die Lage nochnicht
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für gefährlich an, und solche Ratschläge reizten sein Selbstgefühl. In
höchstcharakteristischerWeise äußert sichdies in einem Reskript, das er
an seine Regierung, den 13. Februar 1688 sandte, worin es heißt: „Ob
zwar die Conjuncturen beides dorteu im niedersächsischenKreise als auch
anderer Orten sich etwas seltsam anlassen, so ist es dochnochsehr fern,
daß man dahero einige gefährlichemotus und extrema vor der Hand un-
fehlbar sollte zu befahren und also Ursachehaben, sichüber UnsereGegen-
wart zu Unseren Landen mit angezeigterAnxietät abereins zu bekümmern,
denn gleichwie Wir an einem Ort sein, woselbst man viel ehen-
der und gewisser als sonst wo erfahren kann, was vom Kriege
und Frieden zu vermuten, da Wir selbst auch Unser Interesse
am besten wissen und verstehen, und auf benötigten Fall reisen
und kommen können, also bleibt nur die Cognition und Unter-
scheidung aller solchen Umstände Uns und Unserm freien
arbitrio lediglich vorbehalten, also daß, wenn es Zeit ist und hier
nicht länger zu bleiben stehet.Wir bedachtsein werden, andere mesures
zu nehmen, oder sonsten,wie Wirs Uns vorteilhaft und zuträglichbefinden,
mit Unserer Person zu disponieren, übrigens aber und auf den
bloßen äußerlichen Schein besorglich sich verereugender (ereignen-
der) Läufte, ja vielleicht acl nutum ein und des andern sogleich
zu gehen und zu reisen finden Wir gar nicht gelegen". Es sei
auchnoch ein kaiserlicherGesandter in Paris und ein französischerin Wien,
und solange beide Mächte den Verkehr noch einigermaßen unterhielten, sei
auch er außer Gefahr. „Bis dahin führt Ihr nur ferner die Ruder
bei Unserm Estat nach Eid und Pflichten, mit ungefärbter In-
tegrität und Sorgfalt, gegen die da draußen seint, so soll das Re-
giment für der übel intentionirten insultationes mit göttlicherHülfe schon
salvieret bleiben. Seint Wir euchdocham Steuer, so zusagen, fast gar
nahe, dem man einer acht Tagen durch relationes und rescripta wissen
kann, was jeglichenOrtes passieretund zu tun stehet. Nur darin werden
Eure Pflichte und alle Eure Leibes- und Gemütskräfte vornehmlicher-
fordert, daß Ihr derjenigen ihre actiones und Unternehmen, so
die Regierung vor der Zeit an sich zu bringen trachten, und
denen Wir etwan zu lauge leben, mit Erust und Eifer attendieret
und zernichtet, beiUns Eurem Schiffspatronoallein treu und redlichstehet,
die adversitates, so sichbisweilenereugenund wovonkein statns eximieret
ist, redlich überwinden uud es also in leidlichemWesen erhalten helfet".
Er sandte aber auf alle Fälle seinen LegationssekretärChristiani, der in
Regensburg war, nach Wien, um dort seine Interessen zu vertreteu, be-
sonders in Betreff der Administration. Daß wieder von einer solchendie
Rede war, führte er auf geheime Anzettelungenseines Bruders Friedrich
zurück, und als ihm vou guter Hand zugetragenward, daß Güstrow und
Grabow in sehr gutem Einvernehmen ständen,da glaubte er, auchGüstrow
beteiligesichan diesenJntriguen; mit Güstrow stand wieder Brandenburg
in Zusammenhang, und als Ende 1687 ein Gesandter aus Güstrow nach
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Kopenhagen kam, der dem Vernehmennach, wichtigeAufträge hatte, da

mußte auch Dänemark mit im Komplott sein, und die Räte bekamendie

Mahnung (den 9. Januar 1688), „die consilia zu Güstrow, Grabow und

überall mit vernünftiger Diffidenz anzuschauen",damit man ihrem

Herrn „weder das geringste von den ihm zustehendenRechtenund Ge-

rechtigkeitenabstricke"noch sonst etwas „in puncto vermeintlicherAdmini¬

stration unter der Hand anspinne", denn: „Wer weiß, worauf die Ver-

traulichkeitex parte Güstrows mit HerzogFriedrichs Liebd. eigentlichab-

zielet und was mit Cooperationdes brandenburgischenHofes für desseins

abhanden!" Aber zur Abreiseaus Paris, zur Rückkehrin die Heimat ver-

mochte ihn alles dieses nicht zu veranlassen; die Räte in Schwerin

mußten auch fernerhin ohne seine persönlicheAnwesenheitfertig werden.

Doch unterließ er es nicht, auch aus der Ferne nach Kräften für

die Sicherheit seines Landes zu sorgen. Im Hinblickauf die Verbindung

zwischenGüstrow und Brandenburg, durch die er sichund seineLande be-

droht fühlte, war er schonAnfang 1687 in eine neue Allianz mit den

Lüneburger Fürsten (Georg Wilhelm und Ernst August), getreten.*)

Die Hauptsorge der Regierung in Schwerin war damals der wieder

erneuerte Streit mit den Ständen. Auch in Güstrow hatte man fort-

dauernd hiermit zu tun. Dort wurde zu Anfang des Jahres 1688 ein

Konvocationstageinberufen (auf den 16. Januar), wo „ein erkleckliches

Voluntarium" gefordert wurde. Die Proposition nannte keinebestimmte

Summe, man sprachaber von 40 600 Talern. Die Stände verbaten aber

die Steuer: Das Land sei zu sehr enerviert,um sie aufbringen zu können,

auch gehöredieseMaterie auf einenallgemeinenLandtag. Die Güstrower
Stände waren um so zäher in ihrem Widerstand, als gerade erst im
Januar der zweiteTermin der hohenKontribution vom letztenHerbstunter
vielfacherExekutioneingetriebenwurde. Man war auch unwillig über die

*) Sie ist von ihm den 26. Februar 1687 in Paris unterzeichnet. Abgesehen

von den gewöhnlichen Vereinbarungen über die Stellung der Reichshülse, der

Garantie u. bergt, ist darin von Lüneburg versprochen, dahin zu wirken, daß Christian

Louis eine Ergötzlichkeit von Frankreich wegen der vormaligen stipulierten

Garantie zu Wege gebracht werde, womit Ersatz für den durch die Dänen er-

littenen Schaden gemeint war. Die Lüneburgs» Häuser suchten sich um diese Zeit wieder

Frankreich zu nähern, und, jedenfalls von Celle aus dazu veranlaßt, nahm sich Jsabella

Angelika dieser Pläne mit großem Eifer, „mit sonderlicher Hitze", wie ihr Gatte später

schrieb, an. Weil man aber noch nicht einig war, so setzte man fest, daß diese Konvention

mit Christian Louis noch ein wenig suspendiert werden solle, bis es Lüneburg gelegen

finde, sie kund zu geben und auszuführen. Es wurde also die Auswechselung der rati-

sizierten Exemplare des Vertrages aufgeschoben. Da die Konjunkturen sich schnell änderten

und der Pfälzer Krieg die Bündnispläne Lüneburgs zerschnitt, so blieb der Vertrag über-

Haupt unausgeführt, zur Freude der Räte in Schwerin; denn er hätte dem Lande recht

schwere Bedingungen in bezug auf Verpflegung auferlegt. Christian Louis sollte ein

Regiment zu Pferde (Stab und 6 Kompagnien zu 65 Köpfen) und ein Regiment Dragoner

(Stab und 6 Kompagnien zu 74 Köpfen) in seinen Landen verpflegen lassen, und zwar aus

vier Jahre.
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rücksichtsloseArt, mit der die Werbungen für den Türkenkriegdort be-
trieben wurden; es kam nicht selten vor, daß Knechteselbstwider ihren
Willen zum Dienst gepreßt wurden. Der Konvent ging also nnverrichteter
Sache auseinander. Ebenso zerschlug sich ein zweiter, Anfang Februar.
Im Schwerinischenmahnte der Landeskonsulent,BürgermeisterLiebeherr,
einmal wieder wegen Auslieferung der Ratifikation der RostockerRecesse.
Christian Louis michaus: er wollewarten, bis man sehe,wie die Güstrower
Entscheidungenauf die Beschwerdender Stände lauteten und was etwa
die Stände dem Güstrower Hofe bewilligten.

Den 22. Februar lief in Schwerin die Ankündigung der letzten
1(10Römer-Monate durch den Kaiser ein. In seinem Begleitschreibenbe-
handelte der Freiherr von Gödens es als völlig selbstverständlich,daß die
Summe aufgebrachtwerde,ohneauf dieNotlage in Mecklenburg,die in diesem
Winter noch durch das Eingehen einer Menge von Schafen infolge des
harten Frostes verschärft war, im geringsten Rücksichtzu nehmen,und
erwies sich auch Bünsow gegenüber, der zu ihm gesandt ward, „ganz
disficil und fast unbeweglich". Darauf erschienen die Landräte und
Deputirteu vor dem Geheimen Rat zu Schwerin und baten, man möge

noch einmal versuchen, die Entfreiung von diesen Römer-Monaten zu er-

wirken, der Zustand des Landes sei zur Zeit „über alle Maßen schlechtbe-

schaffen,da soviel hundert Familien durch das ungewöhnlicheSterben der

Schafe in Abgang geraten." Jetzt fingen auch infolge der langanhalten-

den Kälte das Rindvieh und die Pferde aus Futtermangel zu sterbenan.

Das Getreide habe schlechtgelohnt, die Scheunen seien leer. Die Land-

rate schlugen vor zu versuchen, ob nicht wenigstens ein Aufschubdes

Zahlungstermins bis auf den Herbst zu erreichen sei. Dem gegenüber

machtenaber die Räte darauf aufmerksam,daß in diesemFalle der Kaiser-

hos, der des Geldes bedürftig sei, vermutlichAssignationenan Branden-

bürg oder andere erteilen werde, womit man ja schongenug unangenehme

Erfahrungen gemachthabe. Die Landräte erklärtensichnun mit dem Vor-

schlageder fürstlichenRäte einverstanden,daß jedes Amt eine gewisseSumme

vorschußweiseaufbringe, die dann von der im Herbst auszuschreibenden

Kontribution abgekürztwerden solle. Bei Gelegenheitdieser Verhandlung

brachtendie Räte wieder einmal die Garnisonenfrage vor. Sie war

wieder brennend geworden,da beider unsicherenLage für Dömitz gesorgt

werden mußte. Der Generalmajor forderte eineVerstärkungder Garnison

auf 500 oder wenigstens400 Mann und im ganzen eine Verstärkung der

vorhandenen59 Gardereiter auf 70 und der 300 Mann zu Fuß auf 600

«oder500, wenn Dömitz nur 400 bekam),das Werbegeldfür die Fehlen-

den betrug 3440 Taler, die Unterhaltungskosten(für alle) beliefensichauf

31122 Taler im Jahr, die Gesamtkostenalso auf 34 562 Taler. Diese

Summe sollten die Stände aufbringen. Allein die Deputierten ließen sich

in diesemPunkte auf keine Bewilligung ein; sie entschuldigtensichdamit,

sie hätten darüber kein Mandat und baten um Aufschub(auf 14 Tage).
Bünsow versuchtenun noch einmal sein Heil bei dem Freiherrn von

Wagner, Herzog Christian. 17
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Gödens, aber dieser wollte von der vollenSumme durchaus nichts ablassen,
selbstdie WismarscheQuote wollte er nichtabkürzenlassen. Um ihn zu be-

. gütigen, versprachBünsow Zahlung von vorläufig 6900 Talern, etwa drei
Wochen nach Ostern. Die Landräte baten zwar, als sie nach 14 Tagen
wiederkamen,nochmals, die Kollektebis auf die Zeit nach der Ernte zu
verschiebenund blieben auch völlig unbeweglichbei ihrer Weigerung wegen
der Garnisonskosten. Die Räte publiziertenaber, indem sie die an Gödens
versprocheneSumme geheim hielten, ein Edikt, das jeden Eingesessenen
anwies, die Hälfte von dem, was er im Herbst bezahlt, einzuliefern. Von
den einkommendenGeldern wurden Ende Mai nach einem neuen Droh-
schreiben des Freiherrn die 6000 Taler bezahlt. Und Halberstadterhielt
Erlaubnis, vorläufig 50 Mann neu anzuwerben,die in Dömitzverwandt
werden sollten. Zur weiterenVerstärkungder Besatzungim Notfall wurden
alle fürstlichenJäger und Schützen— an Zahl etwa 30 bis 40 — ange¬
wiesen, sich bereit zu halten, daß sie sichjederzeitnach Dömitzbegeben
könnten. Auchaus Bützowwurden eineAnzahl Leute nach Dömitz gelegt,
da die für den TürkenkrieggeworbenenGüstrower Truppen endlichAn-
fang Mai nach Ungarn abrückten*), also eine Überraschungvon dieser
Seite her, auf die man sichvorher gefaßt gehalten hatte, nicht mehr zu
befürchtenwar.

Vorübergehendwurde der politischeHorizont, wenigstensim Norden,
wieder friedlicher, die Truppenbewegungender Dänen in Holsteinhörten
auf, der Festungsbau von Oldesloe wurde eingestellt. Dennochentschloß
sich nun Christian Louis zur Abreise zu rüsten. Was ihn dazu ver-
anlaßte, war vorzugsweiseder Tod des Güstrower Erbprinzen (den
15. März 1688), durch den die Möglichkeiteiner plötzlichenErledigung
des Güstrower Landes nahe gerücktwurde. Er begann schonim Mai
seineSachen einzupackenund dachtedaran über Holland geradenwegsnach
Bützow zu eilen; so schrieber den 17. Mai, allein er schobdie Aus-
sührung seiner Absichtdoch noch den ganzen Sommer über hinaus, bis
seine Abreise wegen des schon begonnenen Krieges unumgänglich not-
wendig wurde.

Während die Räte sichabmühten,von dem Freiherrn von Gödens
in Hamburg eine Ermäßigung der Römer-Monate auszuwirken,und
zwar auf mehrfachesAnhalten der Stände, schlugdie Ritterschaftdas Ver-
fahren ein, sich in Wien unter der Hand zur Zahlung der ganzen 100
Römer-Monatezu erbieten,um den Kaiserhoffür sichzu gewinnen. Dies
wirkte auch so viel, daß den 11. Mai Dekreteerschienen,die ziemlich
günstig für die Stände waren. Güstrow wurde angewiesen,die gütlichen
Traktaten, die man schon1686 gepflogenund dann wiederabgebrochenhatte,
binnen zweiMonaten wiederaufzunehmen,den geklagtenBeschwerdenab¬

*) Sie kamen erst den 18. August im Lager vor Belgrad an, den 5. September
wurde die Stadt erobert. Ihre Zahl wurde durch Krankheiten sehr vermindert (s. Rel.
vom 23. Januar 1689).
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zuhelfen,von den (einseitigen)wiederholtenSteuern den Ständen Rechnung
abzulegen und mit Schwerin zusammen einen Landtag einzuberufen.
Ähnlichwar das Reskript an Schwerin, nur daß hier von der Rechnungs-
ablage nicht die Rede war, weil die Schweriner Stände daraus keinen
Klagepunktgemachthatten. Die Stände ihrerseits erhielten Befehl, einen
Rezeß,den man im Jahre 1686 über die Beschwerdenmit Güstrow schon
vereinbart gehabt hatte*), auf dem Landtage auszuhändigenund sichbei
der gütlichenHandlung friedlichund schiedlichzn erzeigen.

Die beidenmecklenburgischenHöfe näherten sichdamals wieder. Die
Absendungdes Schweriner Stallmeisters von Bibow mit einemKondolenz-
schreibenwegen des Todes des Prinzen Karl bot Gustav Adolf Gelegen-
heit, Bibow gegenüber zu beteuern, wie geneigt er sei, alles freundvetter-
licheVertrauen wieder aufzurichten,ja nach dem Berichte der Schweriner

Räte (vom 23. Mai) brauchteer dabei sogar die Äußerung, „er wolle alles

tun, was der Vetter verlange". Bei andern Gelegenheitenbetonte er

allerdings mehrfach,für die Beilegung der Zwistigkeitensei ChristianLouis'

persönlicheGegenwart notwendig. Christian Louis andrerseits hatte bei

allem Mißtrauen gegen Gustav Adolf dochstets daran festgehalten,daß

man gegen die Stände mit GüstrowHand in Hand zu gehensuchenmüsse.

So wies er es einmal, als der Landrat von Maltzahn ihm riet, er möge

den Ständen in Wien gegen Güstrow beistehen,entschiedenab, und im

Dezember1687 schrieber, es sei unter der Hand aller Fleiß anzuwenden,

um die bisherigen Privat-Mißverständnisse aufzuheben, und dann müsse

sichGüstrow aufrichtig (sincere) mit Schwerin zusammentun, um wider

dieStände zu streiten. Dazu legten die beidenTodesfälledes Jahres — auf

denTod des Prinzen Karl war (d. 28. April) der Friedrichs von Grabow ge-

folgt— den beiden regierendenFürsten eine rechtzeitigeVerständigungüber

diedadurchaufgerolltenErbfolgefragennahe. Freilichüber den Nutzen, den

seine persönlicheGegenwart hierbei stiftenkönne, war Christian Louis ganz

anderer Ansicht als Gustav Adolf. Er schriebden 9. Juli: „Gleichwie

die Erfahrung bezeuget, daß die Gegenwart der Prinzipalen

in wichtigen Handlungen mehr geschadet als genützet, also wird

es auch nicht ausbleiben, daß Wir bei itziger Beschaffenheit

der Sachen Unsere Indignation wegen des Vergangenen viel

schärfer drunten in loco wider Güstrow und die Stände öffent-

lich temoignieren und also mehr verhindern als befördern

möchten. Es seint also solcherlei Gelegenheiten,da man der Sachen

leicht zu viel tun kann, und da man sichbesorglichnur prostituieret,be-

hutsambzu evitieren, hingegen ists der ministroram Amt, die affaires

vorher, so viel müglich,vorzubereitenund die etwan befindlichenHindernisse

aus dem Wege zu räumen, worin ihr von Uns ebensonachdrücklichals

*) Der Rezeß (Güstrow den 8. Mai 1686), vereinbart in einer Konferenz mit den

Landräten, erklärte „die vorgewesenen Differenzen" — mit Ausnahme etlicher weniger

Punkte — für gänzlich gehoben und gütlich abgetan.
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die güstrowschenRäte von ihrem Herren immer tun können, sollet secun-
dieret werden, daß inmittelst etwas mehr Zeit darmit hingehet,
als sonsten, das machet nichts zur Sache, je länger einer
Materie nachgedacht wird, je weniger kann man in der Re-
solution fehlen, und was ein gut Fundament haben soll, muß
ohne Präcipitauz tradieret werden".

Da also ChristianLouis aus keineWeise heranzubringenwar, so ließ
es sichGustav Adolf gefallen,daß man, wie sonst, durchVermittelung der
SchwerinerRegierungmit ihm verhandelte. Den 16. Juli wurdenauf einer
Konferenzin Sternberg die wichtigstenschwebendenFragen erörtert: 1. die
cellischeNachstandsforderung,die im Juni durch Absendungeines cellischen
Beamten wieder aufgefrischtwar; sie betrug über 100000 Taler, doch
erbot sichCellezu gütlicherVerhandlung. 2. Was wegender letztenkaiser-
lichenReskripte(in demStändestreit) vorzunehmensei, ob ein Landtagge-
halten werden solle und wann, und worin die Kapita bestehensollten.
Man verabredete gütlicheVerhandlung mit Celle, gemeinsameAbsendung
einer Antwortschriftauf die kaiserlichenReskripte, zwar nicht über die
Materie der ständischenBeschwerden,dies schlugendie Schweriner ab, da
gegenGüstrowschwerereBeschuldigungenvorgebrachtseien, wohlaber gegen
die unangemessenenWendungen, die die Stände gebrauchthatten und die
man demRespektvor der hohenObrigkeitzuwiderfand. Zu den Landtags-
vorlagen, die Güstrow beabsichtigte,gehörte neben den Römer-Monaten,
den restierendenlüneburgischenGeldern, den Fräuleinsteuern und den
Garnisonskostenauch die Aufrichtung einer größeren Truppenmacht auf
Kosten des Landes, die dann nach Bedürfnis auch für den Türkenkrieg
benutztwerdenkonnte.

Die Räte berichtetenalles dies an Christian Louis. Dieser aber
meinte (den 23. Juli), es habe mit dem Landtage gar keineEile, man
möge mit separater Kollektierungfortfahren. Auch sonst hatte er noch
mancheBedingungen. Wenn man gegen die Stände etwas mit Nachdruck
vornehmen wolle, so sei unstreitig, daß man sichdarüber mit Güstrow
vorher einig sein müsse,damit man „recht für einenMann stehe". Ferner
sei durchauserforderlich,daß sichGüstrow vor AusschreibungdesLandtags
wegender — vom Kaiser verlangten — Berechnung über die Kollekten
vereinbare,damit man nicht die Zeit auf Landtagen,wie früher insgemein
geschehen,samt den Kostenvergeblichaufwendeund sichdanachinfecta re
wieder trenne (Reskr.vom 2. August). Am Kaiserhofe sei Aufschubfür
3 Monate zu erbitten (den 9. August). Doch überließ er es den Räten,
ob sie für besserhielten, den Landtag vor sichgehenzu lassen.

Den Güstrower Plan einer Truppenverstärkungwies er ab (den
9. August). „Es sei ebenso, als wenn man den Stall zumache,
wenn die Pferde daraus gestohlen seien. Er habe das Werk
früher oft urgiert, aber von Güstrow niemals rechteUnterstützungverspürt,
und wenn es wirklichjetztmöglichsei, die vorgeschlagenenTruppen zu er-
halten, was dochnichtabzusehen,so sei nochzu zweifeln,ob man sich von
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beidenSeite» derselbennötigenfalls mit rechter EinmütigkeitgegenJuva-
sionennützlichwerde bedienenkönnen und nicht vielmehr der eine hierhin,
der andere dorthin wolle. So könne leichtgeschehen,daß die Truppen der

beidenLandesteile unter sichin Kampf gerieten und dadurcheinem dritten

nochbesserAnlaß gegebenwerde, im trüben Wasserzu fischen." Außerdem

erschien es ihm bedenklich,daß jetzt, wo die Erbfolgefragenbrennend ge-

worden waren, Güstrow eigene Truppen halten wollte. Es sei davon

„bei etwa erfolgendemTodesfälle mehr Widriges als Ersprießliches zu

besorgen."
Was den Landtag betraf, so war er ohnehin vor dem Herbst nicht

möglich,weil es nichtanging, die Stände während der Erntezeit zusammen

zu rufen, und dochdrängtenZahlungen, die vorher beschafftwerdenmußten.

In Güstrow hob man schonim August wieder eine Summe auf Abschlag

der künftigen Kontribution ein. Auch in Schwerin bedurfte man ver-

schiedenerSummen zu Michaelis und berief deswegen die Landräte, die

mit ihren Mitständen zu sprechenverhießen.
Auf einer neuen Konferenz mit dem güstrowschenKanzler Curtius

(Anfang September in Dehmen bei Güstrow) verfocht dieserwieder mit

besonderemNachdruckdie Notwendigkeiteiner eigenen Truppenmachtund

nannte ein Regiment zu Pferde und zwei zu Fuß. Man könne mit deren

Hilfe auch die Ritterschaft besser in Raison halten. Die Regimenter

brauchten nicht vollzählig zu sein, vielmehr sei dadurch,daß man Lücken

lasse,aber für die volle Zahl die Kosten einfordere,eine ziemlicheSumme

Geldes zu erübrigen. Die Schweriner äußerten Bedenken, stimmtenaber

schließlichzu, daß man den Punkt mit in die Proposition aufnehme. Nor

der Hand verabredeteman ein gemeinsamesEdikt wegen der Türkensteuer

und anderer Geldsummen,schobaber den Erlaß nochauf, um erstdas Ergebnis

der Vorbesprechungender Deputierten abzuwarten. Diese verhandeltenzu-

nächstunter sichden 18. September in Rostockund beschlossenhier, vor dem

Landtage nichts zu bewilligen. Dem entsprechend erwiesen sich die

Schweriner bei zweiKonferenzenden 22. und 25. September durchaus un¬

zugänglich,nicht anders die Güstrower. AlsopubliziertenbeideRegierungen

die Edikte wieder ohne Einwilligung der Deputierten, nachdem Gödens

schonwegen Zahlung gemahnt hatte.
In den Edikten wurde ein 14 tägiger Zahlungstermin gesetzt, die

Städte waren wieder williger als die Ritterschaft, von dieser hatten den

24. Oktober erst wenige gezahlt, es erging also wieder Exekution, worauf

dann Mitte November 9000 Taler an Gödens bezahltwerden konnten.

Das Hinausschiebendes Landtages und die vorweg eingetriebenen

Zahlungen, was alles sofort von den Ständen nach Wien berichtetward,

erregten die Unzufriedenheit des Reichshofrates. Dazu kam, daß man in

Wien an Christian Louis' noch trotz des Krieges") fortdauerndemAuf-

enthalt in Paris schwerenAnstoß nahm. Den NiederschlagdieserStimmung

*) König Ludwig unterzeichnete den 24. September das Kriegsmanifest.
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in Wien bildeten vier Reskriptevom 26. Oktober desselbenJahres, die in
Mecklenburggroßes Aufsehen machten. Es wurde in dem ersten der-
selbendem Herzogvon Güstrow der Befehl gegeben, daß er binnen zwei
Monaten Rechnung über den Empfang und die Ausgabe der letzten
Kollekten an den Reichshofrat einsenden, auch Ritter- und Land-
schaft mit einseitigenKollektennicht beschwerensolle, wovon aber jetzt
ausdrücklich,„was zu notwendigerUnterhaltung der Jhro Kaiserl. Majest.
nach Ungarn zugeschickten^)Völker erfordert werde," ausgenommen
ward. Weiterhin wurde Gustav Adolf, im Falle daß der Herzog zu
Schwerin die Ausschreibung des Landtages noch länger aufschiebensollte,
vom Kaiser ausdrücklich bevollmächtigt, auch die Schweriner
Ritter- und Landschaft zum Landtag zu berufen. Christian Louis
erhielt Mitteilung hiervon mit dem Befehl, den Landtag alsbald binnen
zwei Monaten auszuschreiben„und sich in sein Land in das Reich
zu begeben". Ritter- und Landschaftwurden angewiesen, bei Ver-
meidung kaiserlicherUngnadeund Verlust ihrer Privilegien auf demLand-
tage, auch wenn der Herzogzu Güstrow ihn ausschreibe,zu erscheinenund
erhielten die kaiserlicheMahnung (in Nr. 4), die zur Unterhaltung der
Güstrower TürkenkämpfernotwendigeSteuer willig und ohne Aufschub
aufzubringen.

Mit diesen Reskripten war in Mecklenburg niemand zufrieden.
Christian Louis hielt sie für eine Hinterlist von Güstrow, der Depu-
tierte der Stände in Wien, der um Exekution durch Celle angehalten
hatte, war derselbenAnsicht,aber dieGüstrower beteuerten,von diesenRe-
skriptennichts gewußt zu haben. Weder sie noch die Stände wollten das
für die Ausfertigung („Ablösung") der DekreteerforderlicheGeld zahlen,
und diesebliebenalso beim Reichshofratliegen.

Die Verordnung wegendes Landtages war auch überflüssig, da die
beidenRegierungensichmittlerweiledarüber geeinigt hatten. Mit Genug-
tuung nahm der Kaiserin vier neuenReskriptenvom 17. Novemberhiervon
Kenntnis, erneuerteaber seinenBefehl an ChristianLouis, daß er sichganz
fördersamstin seinLand erhebe." Nun endlichreiste er aus Paris ab, aber
nicht in die Heimat, sondern nach den Niederlanden.^)

Es ist möglich, daß dieses schnelleund scharfe Verfahren gegen
Christian Louis sichdaraus erklärt, daß man in Wien Kenntnis erhalten
von einem Vertrage, den er den 23. August 1688 in Paris mit König
Ludwigabgeschlossenhatte. Es wurdedarin der Schutzvertragvom 8. März
1664 erneuert,auchmit den Verpflichtungen,dieChristianLouis darin über-
nommen, wie Unterstützungdes Königs und seiner Alliierten durch seine
Gesandten,freier Durchzugund Aufenthalt französischerTruppen in seinem

*) Güstrow hatte in der Tat ein Regiment zu Fuß von acht Kompagnien und drei

Reiterkompagnien nach Ungarn gesandt.

**) Das letzte Reskript aus Paris ist datiert vom 6. Dezember, das erste aus Ant-

werpen vom 23. Dezember.
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Lande, auch freie Werbung und dergleichen/") Rätselhaft ist, was gerade

im damaligen Zeitpunkt die Erneuerung dieser Allianz veranlaßt hat, ob

ChristianLouis sie gesuchthat, etwa weil er an den Ausbruch des Krieges

nochnicht glaubte und Frankreichs Dienste für sichin Anspruchnehmen

wollte, um endlich die 1648 Mecklenburg zugebilligteEntschädigungvon

200 000 Talern sowie seine sonstigenForderungen bewilligtzu erhalten,

oder weit er noch vor seiner Abreise ein Anrecht gewinnen wollte auf

Unterstützungseiner Ansprüchedurch Frankreich bei den etwaigenkünftigen

Friedensverhandlungen, oder ob man andererseits in Frankreichsichdie

Möglichkeitsichernwollte, währenddes Krieges Mecklenburgfür Werbungen

oder als Truppenquartier zu benutzen. Es ist nichts derartiges geschehen

und auch diese Allianz Christian Louis' mit Frankreich hat keine bösen

Folgen für Deutschlandoder Mecklenburggehabt, aber freilichauch keinen

Nutzen.
Insoweit also hatte Christian Louis dem kaiserlichenReskripte

gehorcht, als er das feindlicheLand verlassen; nach der Heimat aber zu

reisen war er durchaus nicht Willens. Gleich in seinemersten Reskript

aus Antwerpen, vom 23. Dezember,äußert er sichmit lebhaftemUnwillen

über dieses Verlangen des Reichshofrates: „Man geht beim Reichshofrat

zu weit und geschwinde,wenn man glaubt, Wir müssensofort, wenn

Zwistigkeitenmit den Ständen, wie fast alle Zeit und insgemeinabhanden,

und sobald man es dekretiert, aufsitzenund Uns persönlichim Lande ein-

finden." „Je mehr man sichbücket,je schlimmerwerden gewisseLeute, es

ist Zeit, ihnen die Zähne zu weisen." — Anfang Januar reiste er nach

Amsterdam und blieb fortab in den Niederlanden, zuerst abwechselndin

Amsterdam oder Utrecht, von Juni ab im Haag, wo er seitdem meistens

sichaufhielt.

*) Ganz neu ist Punkt 7 des Vertrages, worin der König seine Einwilligung gibt

zu der in einer besonderen Akte vom 19. d, M. versprochenen Vermählung des Herzogs

Friedrich Wilhelm, des ältesten Sohnes von Christian Louis' Bruder Friedrich, der durch

den Tod seines Vaters in die Stellung des Thronfolgers sür Mecklenburg-Schwerin ge-

rückt war, mit der Prinzessin v. Montmorency, Tochter des Marschalls v. Luxemburg und

Nichte von Jsabella Angelika. Christian Louis gedachte also trotz der im ganzen nicht

gerade ermutigenden Erfahrungen, die er selbst mit seiner französischen Ehe gemacht hatte,

doch anch seinen Neffen mit einer französischen Gattin zu beglücken, und würde vermutlich

dessen Übertritt zum Katholizismus ebenfalls angestrebt haben, wenn nicht der Krieg die

Wetterführung dieser Entwürfe unterbrochen hätte.



VIII.

Innere und auswärtige Verhältnisse in den letzten
Jahren Ehristinn Linns'; die Erbfolgefragen.

1. Die Stände Ende 1688 und Anfang 1689; neue Vergewaltigung

durch die Wachöarn.

Der Landtag, zu dem sichendlichnach fünfjähriger Pause die beiden
Landeshälftenwiedervereinigten,begannden 30. Oktober1688 zu Schwaan.
Hier kam endlichder Vergleich zwischenGüstrow und den Ständen zum
Nollzuge, der im Jahre 1686 verfaßte Receß der Stände wurde ausge-
liefert und über die bisher nochstreitigenPunkte ein Nebeureceßverfaßt.
Damit waren also die letzten kaiserlichenDekrete erledigt. Im übrigen
aber trug der Landtag das gleicheunerquicklicheGepräge, wie die andern
dieserZeit. Den 7. Novemberberichtetendie SchwerinerRäte: „die Stände
legen sichnoch gar nicht zumZweckund verbitten, was gefordert". Selbst-
verständlichwehrten sie sich,gegenBewilligung für eineTruppenverstärkung.
Als die Güstrowerweiter aus diesenPunkt drangen, schütztendie Stände
vor, daß eiue Truppenverstärkungbei jetzigenZeitläuften, wo alle Poten-
taten und Republikenan allenOrten werben ließen und daher das Werbe-
geld hoch sei, unmöglich und zu kostbarsei; auch werde der Zweck,das
Land mit eigenenTruppen zu verteidigennicht erreichtwerden, weil mit
geringer Mannschaftder Stärkere nicht aufgehaltenund eine so zahlreiche
Mannschaft,als zum Widerstanderfordert werde, vom Lande nicht unter-
halten werden könne. In diesemPunkte war Christian Louis, der früher
so oft die Notwendigkeiteiner eigenenTruppe betont hatte, jetzt mit den
Ständen eines Sinnes. Er besorgte, daß der Güstrower Vetter sich
etwaigereigenenTruppen bedienenkönnte,um die Erbfolgefragenin seinem
Sinne zu lösen, und wies deshalb seine Räte den 11. Januar 1689 an,
die Güstrowsche Truppenverstärkung gänzlich zu verhüten, „denn
außer daß damit die Securität dochnicht zu bestreiten, so ist jenem Hofe
bei diesenConjuncturen durchausnicht zu trauen, nochihm das Schwert
in die Hände zu geben, seine gefaßten Projecten zur Execution zu
bringen."
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Obgleichalso nach seiner Meinung mit Güstrow sehr behutsam zu
gehen war, so war er dochweit entfernt, den Ständen gegenGüstrow bei-
stehenzu wollen, vielmehr äußerte er (den 4. Februar 1689) seine scharfe
Mißbilligung über eine Eingabe der Ritterschaft, die Ende 1688, als der
Landtag bis zum 17. Januar ausgesetztwar, von ihnen nach Wien ge-
sandt war.

Mit dieser Eingabe begannen die eben erst beendetenStreitigkeiten
von neuem. Die Ritterschaftbringt darin klagendvor denKaiser,siehabe,
obgleichdie in dem Neben-Receß vom Jahre 1686 angegebenenzweifel¬
haftenPunkte „teils schlechtteils gar nicht erläutert worden", dennochden
Receß ausgeliefert in der Hoffnung, die Landesherrschaftwerde nun die
hauptsächlichstenBeschwerdenauch erledigen, die einseitigenEintreibungen
einstellen, den Landkasten wieder errichten und wegen der einseitig ge-
hobenenKollektenRechnungmit Ritter- und Landschaftpflegen, allein sie
hätten gleich beim Anfang des Landtages mit größter Bestürzung wahr-
nehmen müssen,daß die LandesherrschaftdieVorstellungdieserBeschwerden
weder schriftlichnoch mündlich annehmen,wolle. Inzwischenfahre man
Güstrowscherseitsmit den Exekutionen— für die Türkensteuer— fort.
Man habe bald unter dem Titel der Werbung, bald unter dem Scheine
der Völkerverpflegungund Rekrutierung ohne die letztenAnlagen, die sich
Güstrowscherseitsallein auf 40 000 Taler beliefen,schondie Summe von
200 000 Talern erhoben,wovon nach der im RömischenReich jetztüblichen
Taxe von 20 Talern für den Mann ein Korps von 10 000 Mann hätte
können errichtetwerden. Die Rekrutierung, die man als Landesverfassung
jetzt dem Lande aufbürden wolle, sei von den gefährlichstenKonsequenzen.
Dazu wolle Herzog Gustav Adolf die Satisfaktion wegen der branden-
burgischenEinquartierung nicht als gravamen anerkennen, sondern des-
falls Ritter- und Landschaftan Brandenburg verweisen. Der Kaiser möge
schärfereExekutionsmittelverfügen und zuerst an beideHerzögerescribieren
lassen, ihm gereichezum größten Mißfallen, daß auf die wiederholter-
gangenen Verordnungen die einseitigenKollektennoch nicht eingestelltund
der Landkastennochnicht wiedereingerichtetsei, mit Befehl, daß mit allen
einseitigenEinforderungen innegehalten, die vorhandenenKollektenin den
Landkastengelegt und, bis die Rechnung mit Ritter- und Landschaft be-
richtigt worden, nicht das geringstedaraus gehobenwerde,unterdessenaber
auf dem wieder aufzunehmendenLandtag alle und jede Beschwerdennach
Maßgabe der kaiserlichenVerordnungen erledigt, das Land in Ruhe und
Frieden gesetztund, bis dieses alles geschehen,Ritter- und Landschaftmit
neuen Auflagen und Forderungen gänzlich verschont bleiben sollten, bei
schwererStrafe. Zweitens bittet die Ritterschaft, es Herzog Gustav Adolf
hart zu verweisen, daß er unter dem Vorwand kaiserlicherErlaubnis zu
solchenübermäßigenKollekten geschritten sei. Drittens möge der Kaiser
die Versicherung gebe», daß alles, was über die Reichstaxe die beiden
Herzögezu viel vom Lande erhoben, den Ständen künftig zu gute kommen
solle, dergestalt, daß, was die Werbung über die Taxe gekostet,von den
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nächstenReichs- und Kreisanlagen einbehalten, was aber wider und über
die kaiserlicheErlaubnis eingetrieben sei, gegen alle rechtmäßigenForde-
rangen, die etwa dieHerzögean das Land haben möchten,kompensiertsein
solle. Viertens wird um ein Reskriptan Herzog Georg Wilhelm gebeten,
darüber zu halten, daß diesemund allen vorher ergangenen Verordnungen
ohne Verzug nachgelebtwerde.

Wie man sieht, war die Eingabe in erster Linie gegen Güstrow ge-
richtet und vorzugsweiseveranlaßt durch eben das, was Christian Louis
an dem Verfahren des GüstrowerHoses nicht billigte, aber auch er war
der Meinung, daß durchdie Eingabe die Hoheitsrechtesamt dem Respekt
vor der Landesobrigkeit„gleichsammit Füßen getreten und ungescheutan
den Tag gelegt werde,wie dieprovinciales das Condomiuiumprätendierten
und sichin allen Dingen einer verbötlichenCensur anmaßten". Also um
seiner eigenenlandesherrlichenStellung willen war er bereit, die fürstlichen
Rechtemit behauptenzu helfen.

Die Eingabe der Ritterschaft rief neue kaiserlicheReskriptehervor,
datiert vom 18. Januar 1689. Christian Louis erhielt Befehl, auf dem
wieder aufzunehmendenLandtag „bei unausbleiblichemschärferenEinsehen
den früheren kaiserlichenVerordnungenin allem schuldigeFolgezu leisten".
Güstrow wurde angewiesen,die Kontributions-Rechnungen,wie schonvor-
her befohlen, in 2 Monaten nachWien zu senden und ebenso sich jeder
einseitigenKollektezu enthalten, wobeiwieder der erforderlicheUnterhalt
der iu Ungarn stehendenMannschaft ausdrücklichausgenommen wurde.
Beide Herzögesolltenbinnen 2 Monaten Parition dotieren. Ritter- und
Landschafterhieltenebenfallsein Reskriptmit dem Befehl, unter Hinweis
auf die beidenvorhergehendenVerordnungen bei den Traktaten mit den
Herzögensichfried- und schiedlichzu bezeigen,auch sichin ihren mündlichen
und schriftlichenEingaben ohne Anzüglichkeitgegen die Herzöge aller
schuldigenEhrerbietung und Bescheidenheitzu bedienen; der Kaiser
werde wegen ihres erlittenen Schadens künftig Verordnung er-
gehen lassen.

Über dieseReskripte,wie über dieFrage derTruppenaufstellunghatte
Christian Louis selbstGelegenheit,mit einem GüstrowerAbgesandten,dem
Hofrat Thile, zu sprechen,der ihn im Februar in Utrechtaussuchte.Thile
stelltevor, wie nötig es sei, Ritter- und Landschaftmit gesamtem Nach-
druck zu begegnen, ferner empfahl er die Errichtung eigener Truppen.
Christian Louis antwortete, wenn man es Güstrowscherseitsaufrichtig
meine, beständigund fest sei und allenWankelmutablege,so sollezu diesen
Sachen bald Rat geschafftwerden, man möge nur dienlicheProjecte auf-
setzenund denRäten mitteilen; wegender Landesverfassunghabe er früher
öfter Anregung gegeben,wiewohlvergeblich,jetztwo alles schonin Waffen
sei, werde dieseWerbung nur einem Dritten erst recht Anlaß geben, sie
äs facto zu hindern und sichins Land zu legen.*)

*) Nach mehrfachem vergeblichen Anhalten gab Güstrow den Plan dann auf und über-

ließ noch von den eigenen Truppen zwei Kompagnien Reiter an Brandenburg.
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Einige Tage nach dieser Besprechung gab Christian Louis (den

14. Februar) seinen Räten den Befehl, die Exemplare der Rostocker

Ratificationen zu cassieren und seine Unterschrift zu durch-

schneiden. Denn „von ihm solle nimmer gesagt werden, daß er den

Ständen Dinge eingeräumt habe, womit der landesfürstlichenHerrschaft

nochgrößere Ungelegenheitenzu machenständen."
Damit war die SchwächeWedemanns wieder gut gemachtund aller-

bings der Weg zu einem Zusammenwirken beider Regierungen gegenüber

ben Ständen gebahnt.
Ehe sichaber die Regierungen hierüber weiter einigen konnten, trat

wieder ein überraschenderZwischenfallein. Den 12. Februar erschienin

Schwerin der hannoverscheLandrat August v. Grote und überreichteim

Namen des Kurfürsten von Brandenburg wie der Häuser Braunschweig-

Lüneburg zwei gleichlautendeSchreiben, das eine unterzeichnet von

Friedrich von Brandenburg — der Große Kurfürst hatte den 9. Mai 1688

sein tatenreichesLeben beschlossen—, das andere von den drei lünebur-

gischenFürsten, beide datiert Hannover den 19./29. Januar 1689. Hierin

stand zu lesen, Frankreich habe den unlängst getroffenenWaffenstillstand

ohne rechtmäßigeUrsache gebrochen, das Reich feindlich angefallen und

verschiedeneStände mit Braudschatzungenvergewaltigt und sei dergestalt

allenthalbeneingedrungen,daß eine gänzlicheZerrüttung des Reiches nicht

ohne Ursache zu befahren gewesen. Der Kaiser habe sich wegen des

Türkenkriegesdes Werkes so schleunignicht annehmen können, die meisten

Reichsständehätten sich auch in so schlechterPositur befunden, daß von

Reichswegenfast nicht der geringsteWiderstand zu hoffengewesen, des-

wegen habe die äußerste Not erfordert, daß die in ziemlicherVerfassung

stehendenStände sichin aller Eile zusammengegeben,und Brandenburg habe

deshalb mit den Herzögenvon Lüneburg, Kursachsenund dem Landgrafen

vonHessen-KasselschleunigeMaßregeln getroffen und sei mit seinenTruppen

dem Feind an den Mittel- und Unter-Rhein, wo die Gefahr am größten

zu fein geschienen,entgegengezogen.Dadurch sei nicht allein fernerer Ein-

bruch ins Reich verhindert, sondern auch verschiedeneconsiderablePlätze,

worauf der Feind ein Absehen gehabt, gerettet und bei dem Reich er-

halten*), auch sonst des Feindes Fortschritte merklichaufgehalten worden.

Solche pro bono publico aus höchsterunumgänglicherNotwendigkeitgefaßte

Resolutionund derenVollstreckunghabe aber nicht geringeKostenund Unge-

legenheitverursacht,der Herzogwerdealso außer allemZweifeles für durch¬

aus billighalten, „daß, weiln das ganzeReichund UnseresämtlicheMitstände

von solcherUnserer genommenenEntschließungprofitieren und unter dem

Schatten solcherUnserer dem Feinde entgegengesetzterArmeen der Früchte

des lieben Friedens in ihrem Lande genießen, also Uns auch von ihnen

zu Übertragung der Uns dabei obliegenden großen und unerschwinglichen

*) Noch im Herbst 1638 wurde durch die Brandenburger u. a. die Mainlinie ge-

sichert, 1689 eroberten sie dann Bonn und Mainz zurück.
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Kostenbillig einigergestaltunter die Arme gegriffen, keineswegs aber die

BeischaffungsolcherKostenUns und Unfern Landen allein über demHalse
gelassen werden müsse." Daraufhin wird für das gemeineBeste zum

Unterhalt der Armeen ein erklecklicherBeitrag gefordert. Grote fügte

mündlichhinzu, es sei Güstrow an Brandenburg, Mecklenburg-Schwerin

mit den beiden Fürstentümern an Lüneburg überlassen und zwar sei das
Herzogtum Schwerin zu 4100 Talern, die Fürstentümer zusammen zu
600 Talern angeschlagen,vom November1688 an gerechnet. Als Entgelt
dafür hätten die vier Fürsten bestimmt vereinbart und sich gegenseitig
garantiert, daß sie die beitragendenStände vor allen andern eigenmächtigen
Einquartierungen und Forderungenschützenwollten.

So wertvoll nun gewißfür das Reich das Eintreten der Branden-
burger und Lüneburgergewesenwar und so begreifliches an sichwar, daß
sie, um einen Beitrag für ihre aufgewandtenKosten zu bekommen,nicht
auf neue Römer-Mouate oder kaiserlicheAssignationenwarteten, sondern

sichvereint selbstzu helfensuchten, so waren dochfür das arme, viel ge-
quälte MecklenburgdieseEröffnungeneine rechteHiobspost,die alle sinan-
zielten Berechnungen der Räte wieder über den Haufen warf. Ihre
Stimmung sprichtsichin den Worten aus, mit denen sie die Meldung an
den Herzogbegleiteten:„Wie wir darüber in UnfernGemütern troublieret
sein, vermögenwir nicht genug zu beschreiben." Das erste war, daß sie
sofort nach Wien schriebenund einen Boten, den Sekretär Jarchow, mit
einem Schreiben nachHamburg an Gödens sandten. Aber der Freiherr
war verreist,und große Hoffnungenwerden die Räte von vornherein an
dieseSendung nicht geknüpfthaben.

Die Lage war für sie um so schwieriger,als die Pariser Allianz mit
Celle vom Februar 1688 noch fortbestand. Wenn man nun die jetzige
LüneburgerForderung nichtanerkannte,so befürchtetendieRäte, daß Celle
sichauf diese Allianzberufen und auf Grund derselbenverfahren werde.
Dann hatte man nochgrößere Leistungenzu tragen, und nochdazu wurde
dann diesegeheimeAllianzGüstrowund denStänden bekannt,und für beide,
meintensie, „werdesie eineunvermutlicheEröffnung sein, die nicht geringe
Alteration und harte Contradiction und Opposition verursachen werde".

ChristianLouis erhielt dieseschlimmePost zugleichmit einem kaiser-
lichenSchreiben aus Wien, das ihm Protektion und alle Gnade ver-
sprach— er hatte ja dem Befehle des Kaisers, Frankreich zu verlassen,
sobaldihm möglichnach Ausbruchdes Krieges, Gehorsam geleistet— und
von einem günstigen Dekret in der Frage der Garnisonskosten
begleitetwar (vom 6. Februar 1689). Das Dekret, nicht aus demReichs-
hofrat hervorgegangen,sondern direkt aus dem GeheimenRat erwirkt, gab
den mecklenburgischenStänden den „ernstlichenWillen" des Kaisers kund,
daß sie sich bei jetzigenKriegsläusten eines zulänglichenBeitrages zur
Erhaltung der Festung Dömitz und zu den Garnisonskostenkeineswegs
entschlagen,sondern ihre „Schuldigkeit gebührend leisten sollten". Bei-
gelegt war ein von Christian Louis eingereichterKostenanschlag,in dem
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als Garnison für die Festung 3 Kompagnien Fußvolk zu je 200 Mann
und noch eine Kompagnie Reiter von 60 Pferden — es war die Gesamt-
zahl der Truppen, die man für das Schweriner Land gern gehabt hätte —

angegeben und die Kosten dafür auf 35 394 Taler berechnet wurden.
Dies Dekret war für Christian Louis eiue große Genugtuung. Die
Freude über diesen Ersolg ward ihm aber sehr vergällt durch die Nach-
richt aus der Heimat. Seine erste Antwort auf diese war eine ent-
schiedeneAblehnung: „Er werde diese gewaltsamen Proceduren nimmer in
Güte bewilligen, viel lieber alle extrema über sich ergehen lassen." Die
Schuld, daß es so gekommensei, schober auf Güstrow, es seien Früchte
und Consequenzen des vormaligen Engagements mit Brandenburg. Thile
bekam darüber bittere Worte zu hören, zugleich lehnte Christian Louis
jetzt endgültig die Errichtung einer eigenen größeren Truppenmacht als zu
spät ab.

Allein schon in seinem Reskript vom 8. März lenkte er ein. Man
müsse sich, meint er zwar, soviel wie immer möglich sträuben. Falls aber
Güstrow zur Seite weicheund die Stände selbst für den gelindestenWeg
stimmen sollten, dann dürfe man „eine leidlicheBehandlung, nur daß der
eigeneEftat seine Snbsistenz mit empfange und die Miliz mit eingeschlossen
werde, nicht länger ausschlagen".

Wie unumgänglich schmiegsameNachgiebigkeit der schwächeren,„un-
bewaffneten" Stände war gegenüber den stärkeren, „bewaffneten", darüber
erhielt in eben dieser Zeit Güstrow eine empfindlicheLehre. Güstrow war
aus den früheren Verträgen Celle noch immer eine Summe schudig, die
Gustav Adolf zu zahlen sich weigerte. Dies gab für Celle einen Vorwand
ab, um sich Boizenburgs zu bemächtigen. Es hatte dies allerdings auch
den Grund, daß Lüneburg im Einverständnis mit Brandenburg einen
Paß über die Elbe in seinen Besitz bringen wollte, um, wenn es ersorder-
lich werde, ins Holsteinischegehen zu können. Denn mit Frankreichzugleich
rührte sich auch wieder Dänemark, das Schwierigkeitenin der Ausführung
des Vertrages mit Holstein-Gottorp machte. Aber die Handhabe für das
Verfahren, das man hierbei einschlug,bot doch jene alte Forderung.

Den 12. März rückte ein cellischerOberstleutnant mit 550 Mann
Fußvolk morgens früh in den Ort ein. Die Cellischenzwangen die in
Boizenburg liegendenGüstrower die Wache zu räumen, belegten die Häuser
mit 16 bis 20 Mann, nahmen den Zollbedienten für sich einen Handschlag
ab und ließen die einkommendenZollgelder versiegeln und verwahren.

Christian Louis fand das cellischeVerfahren gegenGüstrow hart, zog
sich aber daraus den Schluß, es zeigeklärlich, wessenman sich in ähnlichem
Falle von Celle zu versehen, und erklärte sich deshalb nochmals mit güt-
licher Verhandlung einverstanden. Auch ein Gutachten der Landräte sprach

sich eben dahin aus.
Mittlerweile kamen die ersten Äußerungen von Wien und dem Frei-

Herrn von Gödens an. Ein Schreiben aus Wien meldete, daß man dort mit
der einseitigen Reparation der Alliierten nicht zufrieden sei; der Freiherr
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schrieb,man möge sich mit dem Hause Lüneburg nicht übereilen, es sei die

Kassation der eigenmächtigenEinteilung zu vermuten. Er benutzteaber

die Gelegenheit, auf Zahlung eines Restes von 5000 Talern aus den

Römer-Monaten zu dringen, was seine Warnung vor zu eiliger Zahlung

an Celle in den Verdacht brachte, daß er nur erst seine Forderung be-

friedigt haben wollte. Zugleich hörte man von Berlin aus, daß bei den

Traktaten unter den Alliierten (in Berlin) der Bruder des Freiherrn, der
kaiserlicherResident in Berlin war, zugegen gewesen sei und sie gebilligt
habe. Es lag auch auf der Hand, daß der Wiener Hof, so wenig er mit

dem eigenmächtigenVerfahren der Alliierten zufrieden sein mochte, doch
deren Hilfe nicht entbehren konnte und deshalb, um sie nicht zu kränken,
wohl gute Miene dazu machenmußte.

Den 13./23. April reisten der Landrat v. Plüßkow und der Land-
rentmeister Hertell nach Celle ab. Man verlangte hier aus dem Vergleich
vomJahre 1682 noch— nachAbzugder wismarschenQuote — 54978 Tlr.*)
Plüßkow und Hertell vermochten nur Ermäßigung auf 45 000 Taler zu

erreichen, wovon 3000 der Kammer gelassenwerden sollten, die Summe
sollte in zweiTerminen, zu Jacobi diesesJahres und Antoni des folgenden,

entrichtet werden. Die künftigeZahlung wurde auf 4100 Taler monat-

lich, die beiden Fürstentümer mit eingerechnet,festgesetzt.
Über dieseZahlungen wurde auch auf dem Landtag verhandelt, der

bis gegen Ostern weiter getagt hatte und vor dem Feste, als Boizenburg
besetztwurde, abgebrochenwar, nachher aber wieder aufgenommen wurde.
In dem Vierteljahr von Neujahr bis Ostern waren, wie die Regierungen
iu dem Landtagsschlussevom 19. Mai anerkennen, die Beschwerden, einige
wenige Punkte ausgenommen, abgetan. Über die Lüneburger Zahlung
aber kam keine Einigung zustande. Die Stände wollten nur 30000 Taler
für beide Regierungen zusammen bewilligen, die Regierungen bestanden
auf 60 000 und legten diese Summe auch dem Steueredikt zu Grunde.

In der nächstenZeit brachte die allgemeine kriegerischeUnruhe, bei

der auch der holsteinischeStreit wieder eine Rolle spielte, viele Truppen-

durchzüge, auch einen von 1500 Schweden. Im Juni zog eine Truppe

vou Jrländern, die vom Kaiser für den Türkenkrieg geworben waren uud

zur See nach Hamburg kamen, durchMecklenburg. Der holsteinischeStreit

aber wurde durch einen neuen Friedensschluß zu Hamburg beendet; die

Truppen von Brandenburg und Celle, auch die Schweden kehrten in ihre

alten Quartiere wieder zurück oder rückteu nach dem Bremischen (Ende

Juni und Anfang Juli). Das Schweriner Land war hierbei noch leidlich

gut davongekommen,schlimmer hatte die Umgegend von Boizenburg zu

leiden gehabt, besonders zuletztdurch die Schweden. Jetzt wurde auch die

Stadt wieder geräumt und der Zoll freigegeben, da man sich ja zu den

gefordertenZahlungen verpflichtethatte uud auch Brandenburg, mit dem

*) Den 27. April werden sogar 61 366 Reichstaler und den 5. Mai 67 449 Reichs¬

taler genannt, hier ist jedenfalls die wismarsche Quote mitgerechnet.



— 271 —

sich Güstrow schon im April geeinigt hatteH auf Räumung des Ortes hin¬
wirkte.

Im Juli wurde Plüßkow noch einmal nach Celle gesandt, um die
förmlicheAufhebung des Pariser Traktates zu erwirken und um noch ein-
mal zu versuchen, ob Georg Wilhelm sich nicht überreden lasse, die Unter-
Haltungskosten für die Schweriner Truppen in den jetzigenVertrag mit-
einzubeziehen;die in Aussicht gestellten3000 Taler reichtendazu bei weitem
nicht aus und bezogen sich überdies auf die von früher her rückständige
Zahlung und nicht auf die neu zu vereinbarende. Georg Wilhelm hob
den Pariser Traktat allerdings auf, aber das zweite Ausinnen lehnte er
ab. Er verhieß aber, den mecklenburgischenStänden durch bewegliche
Schreiben zuzusprechen, daß sie aus freien Stücken ihren Landesherrn
unter die Arme greifen und eine erklecklicheSumme beitragen möchten.
Wertvoll für Mecklenburg war das Versprechen, das er gab, was in
Regensburg und Wien über das in dem Vertrage festgesetzteQuantum
an Geld und Volk werde bewilligt werden, für das Schweriner Land
selbst auf sich zu nehmen. Über die Garantie, die Lüneburg für die
Sicherheit der Schweriner Lande wieder übernahm, wurde festgesetzt,daß
der Schade, der etwa doch durch andere dem Lande zugefügt werde, zur
Hälfte von beiden Kontrahenten zu tragen sei.

Ende Juli brachte Plüßkow den neuen Vertrag vollzogenvon Celle
mit. Die für 1689 zu zahlende Summe war darin — abgesehenvon der
Restzahlung der 40 000 Taler — auf 24 600 Taler festgesetzt,die in zwei
Terminen bezahlt werden sollten, die erste Hälfte Ende November, die
zweiteHälfte Antoui 1690 oder, wenn hiervon etwa 4—5000 Taler zurück¬
blieben, so sollte doch der Rest vor Ostern abgetragen werden. Von
Januar 1690 sei von 3 zu 3 Monaten Richtigkeit zu treffen. Der Vertrag
galt für zweiJahre (168Ö und 1690), nach Ablauf der zwei Jahre wollten
die beiden Allierten rechtzeitigmiteinander durch ihre Beamten konferieren
lassen, ob und wieweit er zu verlängern sei.

Da der ganzeVertrag mit Wissen und Willen der Stände geschlossen
und durch einen der Ihrigen vermittelt war, so war eine Weigerung der
Zahlungen nicht zu besorgen. Aber heftigen Widerstand der Stände riefen
die Räte dadurch hervor, daß sie, damit Güstrow bei der Teilung der
Gelder aus demLaudkastenkeinenVorteil erlange, den 9. Juli anordneten.

*) Gustav Adolf hatte sich verpflichtet, dem Kurfürsten vom 1 November 1688 bis

zum 1. November 1689 eine Summe von 4500 Talern und dazu noch für den Abmarsch

der vier Kompagnien von der Brandenburger Leibgarde, die bei den holsteinischen Wirren

wieder ins Güstrowsche vorgeschoben waren, monatlich noch 500 Taler, also im ganzen

monatlich 5000 Taler in vierteljährlichen Raten zu zahlen; nach einem geheimen Neben-

rezeß sollte aber der Herzog 1000 Taler monatlich wiedererhalten, und außerdem durfte er

die Zahlung der ersten zwei Monate behalten für zwei Kompagnien Reiter zu je 50 Mann,

die er dem Kurfürsten überließ. Der Vertrag ist datiert Cölln a. d. Spree den 15./25. April

1689, der Nebenrezeß den U0. April.
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die Gelder für die erste der Restzahlungen nach Schwerin zu liefern, und

nach Rostock in den Landkastennur Specisicationen senden wollten. Der

Engere Ausschuß legte sofort (den 17. Juli) in einem scharfenSchreiben

gegen die Errichtung dieses besonderenKastens Verwahrung ein, verhieß

aber, dahin zu sehen, daß beiden fürstlichenHäusern, was einem jeden zu-

komme, verabfolgt und keins derselben benachteiligt werde, und berichtete

diesen neuen Verstoß gegen die Reversalen umgehend auch nach Wien.

Die Räte gaben, um dem Prozeß in Wien nicht neue Nahrung zu geben,

nach und gestatteten dieEinlieserung in den Landkasten. Anfang September

konnte dann die erste Rate abgeliefert werden, nachdem man 2000 Taler,

die noch fehlten, in Hamburg aufgelieheu hatte.

Für die folgenden Zahlungen, die für die inzwischen bewilligten

200 Römer-Monate mit galten, berief man wieder einen Landtag, dies-

mal nach Sternberg, der vom 12. Oktober bis zum 23. November

dauerte. Es wurde hier im ganzen eine Kontribution von 132000 Talern

bewilligt, von denen je 11 000 Taler den beiden fürstlichenHöfen als

Voluntarium zufließensollten. Die Garnisonskosten vertagte man.

Hiermit war auchChristian Louis einverstanden, er hätte diesmal am

liebsten den Punkt überhaupt aus der Proposition fortgelassen,weil er aus

Grund des kaiserlichenReskriptes vom 6. Februar 1689 das Recht be-

anspruchenzu können meinte, von seinen Ständen ohne einen Landtag die

Garnisonskosteneinzufordern, während Güstrow noch kein solchesReskript

besaß. Unzufriedenwar er mit der bewilligten Kontributionssumme, die

ihm zu niedrig bemessenerschien. Er ließ deshalb die Deputierten seiner

Landeshälfte auf den 8. Januar 1690 nach Schwerin berufen, um weitere

Zahlungen von ihnen zu erwirken, und ordnete an, daß erst nachher das

kaiserlicheReskript den Ständen insinuiert werden solle: bisher hatte er es

absichtlichzurückgehalten,damit die Stände erst die Reichssteuern und das

Voluntarium bewilligten.
In Celle war man mit dem Ergebnis des Landtages einverstanden,

am meisten damit, daß Christian Louis einen neuen VersuchBrandenburgs,

ihn von Lüneburg ab- und zu sich hinüberzuziehen, um eben diese Zeit

ablehnte. Es wurden ihm durch den brandenburgischen Gesandten im

Haag, Herrn v. Diest, Anerbietungen dieses Inhalts gemacht, die er aber

abwies. Celle erwies sichhierfür dankbar, Bernstorff schrieban Christian

Louis' Geschäftsführer im Haag, Wicquefort, man werde alles uud jedes

eingehen, was nur von dem Herzog mit einigem Grunde gefordert und

ohne äußersten Präjudiz der Lüneburger Häuser könnte eingegangen

werden, und Georg Wilhelm dankte (den 27. Dezember) Christian Louis

für seine Beständigkeitund versicherte, er werde auch sein Interesse und

seine Sicherheit bei dem Hause Lüneburg viel eher uud besser als an

andern Orten finden, „da man unter dem Namen und Prätext von aller-

Hand für ihn zu Wege zu bringenden, in Wahrheit ganz illusorischenVor-

teilen ihn und seineLande sichzu unterwerfen trachte," was auf Braudeu-

bürg gemünzt war.
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Noch immer zog also Christian Louis Lüneburg Brandenburg vor,
und er wurde in seinem Mißtrauen gegenBrandenburg noch bestärktdurch
das Auftreten, daß dieses gegen Güstrow sich erlaubte. Am 25. Dezember
rückten 8 Kompagnien Reiter ins Güstrowsche ein, um die stipulierten
Gelder durch Exekution einzutreiben, eine sehr harte Maßregel gegen das
gerade in den letzten Jahren schwer belastete Land. Christian Louis
hatte freilich sofort wieder den Verdacht, der in diesem Falle durchaus
unbegründet war, daß die Truppen auf Veranlassung Gustav Adolfs
kämen, und beschuldigte diesen, bei den ohnehin schon so gefährlichen
Zeiten einen Schritt getan zu haben, der Lüneburg und Brandenburg den
Weg erleichtere aneinander zu geraten und dadurch das Land in die höchste
Gefahr bringe. Damals war wieder Hofrat Thile im Haag und hielt u. a.
bei Christian Louis darum an, wie er früher schon einmal getan, Gustav
Adolf, der in steter Geldnot sich befand, eine Geldsumme zu leihen.
Christian Louis ließ sich hierauf nicht ein und sprach sich in demselben
Reskript (vom 16. Januar 1690), in dem sich obiger Passus findet, in
seiner heftigen Art folgendermaßen über die Güstrower Politik und Haus-
Haltung aus: „Eine solcheAdministration und Conduite kann unmöglich
länger ohne Adhibierung eines tutoris bestehen, denn wenn man
sich nicht mehr contentieret, alles zu veräußern und zu verpfänden, sondern
auch gar zum Ruin des ganzen Estats gleichsam noch conspirieret, da ist
nichts als eine desperate Lebensart übrig, welchedem publico et privato
zum Besten je eher je lieber zu steuern. Wie angenehm Uns aber bei
einer solchenBewandtnis demnach die abermalige Instanz um Anleihung
einer Geldsumme sein müsse, lassen Wir euch von selbstenurteilen. Wenn
sie einem zu Güstrow vorhero Witz und Verstand benehmen könnten, so
möchten Sie sich flattieren, darin zu reüssieren."

Wegen des Einrückens der Brandenburger in Güstrow*) wurde für
das Schwerinschewieder angeordnet, daß die Steuergelder nicht nachRostock
in den Landkastengeliefert, sondern besonders gehalten werden sollten, was
dann freilich wieder bei Ritter- und LandschaftAnstoß erregte.

2. Kzekutiou wegen der charnisouskosteu, Widerstand der Stände, neue

Verwickelung zwischen Celle und Wrandenöurg, der Ständestreit am Schlüsse

von Khristian Louis' Wegierung.

Auf dem Konvokationstag zu Anfang Januar 1690, der vom 8. bis

zum 12. dauerte uud an dem auch im Auftrage von Celle der Rat

*) Im Marz 1690 marschierten die Brandenburger auf cellische Vermittelung Wieder¬

aus dm Güstrowschen ab, bis auf zwei Kompagnien zur Versicherung des noch aus-

stehenden Zahlungsrestes. Aber im Juni (den 5.) kamen sie wieder, 10 Kompagnien stark.

Sie verlangten noch 10—12 000 Taler nno machten Miene im Lande zu bleiben, bis die

Summe gezahlt oder verzehrt sei. Infolge eines Vergleichs brachen sie aber schon den

15. Juni wieder anf. Dieses unsanfte Verfahren der Brandenburger veranlaßt? Herzog

Gustav Adolf, sich wieder Schweden zuzuwenden, mit dem er ja früher in sehr guten

Beziehungen gestanden hatte.

Wagner, Herzog Christian. 18
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T)r. Bilderbeck teilnahm, baten die Deputierten um 8 Tage Aufschub, der

ihnen bewilligt ward. Den 21. kamensiewieder, weigerten sichaber, mehr

zu bewilligen als das Voluntarium vou 11000 Talern, das auf dem

letzten Landtag schon bewilligt war, und etwa noch Wiedereinzahlung der

5000 Taler, die früher als erste Zahlung für die dänischeKoutributiou

aus dem Landkasteu entnommen waren, doch mit den Einschränkungen,daß

erst die Rechnungen der dänischenKontribution eingesehenwerden müßten

und daß auch die Summe nicht sogleichbeigebrachtwerden könne. Als sie

nach dreitägiger Verhandlung bei ihrer Ablehnung verharrten, ward ihnen

den 23. Januar nach dem Schlüsse der Sitzungen das kaiserliche

Reskript wegen der Garnisonskosten insinuiert.

Das Ergebnis der Kontribution reichte in der Tat nicht aus, um

auch nur die Zahlungen an Celle zu leisten. Bezahlt waren im Februar

im ganzen 36 000 Taler; da die Zahlungen für die früheren Reste

(22 500 Taler) und die beiden Jahre 1689 und 1690 (je 49 200 Taler)
zusammen 120 900 Taler betrugen, so waren also für das Jahr 1690 noch

84 900 Taler für Lüneburg allein aufzubringen, dazu befahl Christian

Louis den 13. Februar, sogleichauf Grund des kaiserlichenReskriptes eine

Summe für die Garnisonen durch Exekution einzufordern.

Er erneuerte diesenBefehl den 24. Februar und erließ an demselben

Tage, um dem zu erwartenden Gegenverfahren der Stände in Wien zuvor-

zukommen.Schreiben an die Mitglieder des kaiserlichenGeh. Rates und des

Reichshofrates.Zur besserenBeförderung der Sache sandte er seinemSekretär

Christian!, der noch in Wien war, einen Wechsel von der Höhe bis zu

2000 Talern. Aus dieseWeise hoffte er in Wien das Errungene behaupten

zu können und damit endlich seinen Lebenswunsch nach unbedingter Ver-

fügung über die Steuerkraft des Landes erfüllt zu sehen, denn unter dem

Namen der schonaufgewandten oder noch aufzuwendendenGarnisonskosten

konnte er eintreiben, so viel er nur wollte und das Land irgend herzugeben

vermochte. Unter diesenUmständen war es ihm nur unbequem, daß Celle

wieder seine Verwendung bei den Ständen anbot; „es bedürfe keiner

cellischenVermittelung," äußerte er, „die ohne dem in seinen domesticis

nachgeradegar zu frequent und gewöhnlichsei," „er wolle und könneallein

die Stände zu ihrem devoir treiben," denn man sehe wohl, daß die zu

Celle (Bernstorsf) „ganz andere principia führten und ihn vergeblichauf-

hielten". Daß ein Konvent der Schweriner Stände (in Rostock, Anfang

April) sich erfolglos zerschlug,war ihm „nur um so viel lieber" (den

10. April). Auf diesem war verhandelt über das cellischeResiduum und

die Garnisonskosten. Die Deputierten hatten aber selbstüber den ersten

Punkt die Antwort geweigert, wenn nicht der Punkt der Garnisons-

kosten bis zur Entscheidung des Reichst)osrates ausgesetzt werde;

das kaiserlicheReskript hatte also vorläufig das Gegenteil von Fügsamkeit

bei den Ständen zu Wege gebracht.
Es wurde nun trotz des Widerspruchs der Stände ein Kontributions-

edikt, das die Hälfte der letztenSteuer (von 132 000 Talern für das ganze
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Land), also 33 000 Taler forderte, publiziert, und der Zahlungstermin auf
den 15. Mai gesetzt. Die Stände aber protestiertenin Wien beimReichs-
hofrat gegen das kaiserlicheReskript wie die auf Grund desselbengeforderte
Steuer.*)

Um dieseZeit begannenErwägungen, ob man den Vertrag mit Celle,
der Ende 1690 ablief, verlängern solle. ChristianLouis beabsichtigtezuerst,
sich in Wien um Entfreiung von den Reichskollektenzu bewerben, aber
dadurch konnte man den Wiener Hof verstimmen, was auf den Prozeß
wegender Garnisonskostenvon üblem Einfluß sein mußte, er gab dies also
wieder auf und begnügte sich, um Ermäßigung des Reichsquantumsan-
halten zu lassen sowie um das Recht, die Reichssteuernjetzt als Abschlags-
Zahlungenauf die Kriegsentschädigungvon 1648 für sichbehaltenzu dürfen.
Inzwischen war er nicht abgeneigt, mit Celle über Verlängerung des
Traktates verhandeln zu lassen,nur daß man Celle sichnicht in den Streit
mit den Ständen einmischenlasse. Denn darin hatte Cellein der Tat „andere
Prinzipien". Ein Beweis dafür war eineEröffnung, die Bernstorffdurchden
lüneburgischenGeschäftsträger im Haag den 9. Juni dem Herzogmachen
ließ. Er glaube nicht, daß die Stände sich auf die Unterhaltung der
Garnisonen einlassen würden, und gebe anheim, ob es nicht bessersei,
diesen Ausdruck (Garnisonskosten)fallen zu lassen und unter dem Namen
eines Voluntariums oder Subsidiums in Verhandlung zu treten und dabei
die Rostocker Kommissionsdekrete zu ratificieren gegen ein Sub-
sidium für Christian Louis' Lebenszeit. Christian Louis findet —

und mit vollem Recht — „diese Medizin ärger als die Krankheitselbst",
und schreibt:„Wir sollen mit einem Gnadenbrot ad dies vitae vorlieb
nehmen, hingegen die Ratification dafür ausstellen und also den schlechten
Nachklang in der Welt hinterlassen, die Posterität eines so edlen Stücks
ihres Regals und obrigkeitlichenAutorität ohne Not und Ursacheberaubet

zu haben, verdammliche Anschläge!" Er blieb also fest, ebensoaber

auch die Stände.
Auf den 15. Mai war der Kontributionstermin angesetzt, es kam

aber nichts ein, denn gerade durch das Reskript wegen der Garnisons-

kosten waren die Stände „sehr alteriert und standen nun erst recht für

einen Mann", also man mußte zur Exekutionschreiten, und diese zog sich

*) In Wien war auf Anhalten der Stände den 27. Juli 1689 eine kaiserliche

Resolution herausgekommen, daß der Kaiser, weil er von den Herzögen keine Völker mehr

verlange und der Traktat (mit Güstrow) also abgelaufen sei, die Angelegenheit der Stände

wieder dem Neichshofrat überwiesen habe, damit dieser darin, was Rechtens sei, verfüge.

Im Anschluß hieran wurde an Gustav Adolf den 17. August noch ein besonderes Schreiben

beschlossen, wegen Rekrutierung seines Regimentes die Stände jetzt mit allen Kollekten zu

verschonen und die Rekrutierung gänzlich ab- und einzustellen, was denn auch geschah. Die

erste Eingabe der Stände gegen das Reskript vom 6. Februar 1689 wurde in Wien den

3. Mai von dem Anwalt der Stände übergeben, andere folgten den 7. Mai und 7. Juni

(gegen das Steueredikt). Daneben wurde in Wien wieder eifrig über die übrigen Be-

schwerden verhandelt, ohne daß es zu einer entscheidenden Verordnung gekommen wäre,

18*
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Monate lang hin. Es hatte auchin der Tat großeSchwierigkeiten,den sich

häufendenForderungen zu genügen. Das Korn hatte schlechtgelohnt, und

es herrschte wieder ein Viehsterben. Den 12. Februar wird geklagt, es

seien in manchemDorfe kaum 6 Häupter Vieh vorhanden. Schon damals

mußte man vielfach, um die auf dem Landtage beschlosseneKontribution

zu erhalten, Exekution ergehen lassen. Im Juni stand es nochschlechter,

ja nachMeinung der Räte (den15. Juni) „am allerschlechtesten"im Lande,

da in den Scheunen nichts mehr übrig sei, woraus Geld zu lösen, und

mit magerem und krankemVieh, dessennoch viel vorhandenund fasttäglich

mehr wegsterbe,nichts auszurichtensei." Es liefen zahlreicheBittschriften

bei der Regierung ein, worin um gänzlichenoder teilweisenNachlaßoder

um Aufschub bis zum Herbstangehalten wurde, man mußte die Gesuche

abschlagen,schonweil der großeZahlungsrest an Lüneburg nochabzutragen

war. Der lüneburgischeKassierdrängte schonMitte Juli, er konnteaber

doch nicht mehr erhalten, als Ende Juli 12 000 Taler mit dem Ver-

sprechen,daß ihm 3000 nachgesandtwerden sollten, der Rest wurdeauf deu

Herbstverschoben.
Vom9. bis zum26. Septemberwardein Landtag in Schwanngehalten.

Die Stände machtenwegender ReichssteuerkeineSchwierigkeiten,nur daß

sie verlangten, was Schwerin auf Grund des kaiserlichenDekretes im

Sommer an Garnisonskosteneingehoben,müssevon der Reichskontribution

abgezogenwerden,und, als dies abgelehntwurde, darüber nach Wien be-

richteten. Güstrow hätte gern wieder ein Voluntarium gehabt, Ritter- und
Landschaftwar aber nur unter der Bedingung geneigt es zu bewilligen,

wenn Schwerin dieForderung der Garnisonskostenaufgebeoder wenigstens

für dies Jahr ruhen lasse. Die Räte wolltenund durften aber diesenicht

fahren lassen und gaben lieber das Voluntarium auf. Sie waren der
Meinung, daß jetzt der Zeitpunkt gekommensei, wo die Garnisonsfrage

sich ein für allemal abtun lasse, es werde davon heißen: aut nunc aut
nunquam. Sie schriebenalso nach Wien, man solle dort „wohl vigi-

lieren" und nichtssparen, damit man zumZiele komme. Auchdie Stände

spannten aber alleKräfte an und beschlossennoch auf demLandtage, einen
besonderenBevollmächtigten,Konrad Joachim v. Plessen, der sich früher

am lüneburgischenHofe aufgehalten,nach Wien zu senden.
In Wien erschienden 30. Oktober ein Dekret mit verschiedenen

Punkten, das im ganzen für die fürstlicheSache nicht besondersgünstig
war. So wurden beideHerzögeangewiesen(Punkt 4), auch die Koutri-
butionen von den Tafelgütern und alleu Städten, dafern kein anderes
Herkommenvorhanden, in den Landkastenbringen zu lassenund (Punkt 5)
zufolge den früheren kaiserlichenVerordnungen den Klerus, die Hofbe-
amten und die Domainen nicht ferner zu eximieren. In der Garnisons-

fachewurde ein Votum an den Kaiser beschlossen,das aber erst fertig
gestellt werden mußte. Da es noch möglich war, das Votum zu beein-
slussen,so wurde in Schwerin ein neues Memorial an den Kaiserverfaßt,

er möge in Erwägung der Notwendigkeitund Nützlichkeitder mehr als
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200 Jahre alten Festung Dömitz sich nicht von dem Reskript vom
6. Februar 1689 abbringen lassen, sondern ihm auch ferner heilsamen
Effekt geben. Das Resultat des Votums war ein Konclusum vom
2. Dezember(1690). Der Kaiser lassees bei der wegenDömitz früher er-
gangenen kaiserlichenVerordnung bewenden,die Gegeneingabeder Stände
aber sei dem Herzog zur Beantwortung zuzustellen. Der Herzog war
hiermit noch nicht ganz zufrieden, er wünschtemindestensdie Verordnung
vom 6. Februar 1689 ausdrücklichdarin genannt, und auch dies erreichte
er: den 22. Dezember wurde eine seinem Wunscheentsprechendegeänderte
Form des Dekretes beschlossen.

Die Kontribution, von der die im Herbst fälligen hohen Zahlungen
an Celle entnommen werden sollten, kam wieder sehr langsam ein, auch
der Sommer 1690 war nicht besonders günstig gewesen, es war noch
wieder viel Vieh gefallen, und die Dürre hatte dem Korn und auch dem
Futter geschadet; es war wieder recht ein Jahr des Mißwachsesgewesen,
so daß noch immer große Not im Lande herrschte. Eine Plage für das
Land waren auch die in diesenJahren häufiger werdendenschwedischen
Truppendurchzüge. So kamen im November 1690 vier schwedischeKom¬
pagnien vom Rhein, wo sie gegen Frankreichgefochtenhatten, zurücknach
Wismar. Wegen Ermattung ihrer Pferde und wegen des rauhen Wetters
marschiertensie langsam und hielten mehr Rasttage wie sonst gebräuchlich.
Dadurch wurde die Gegend, durch die sie zogen, destohärter betroffen.
Der cellischeKassier konntestatt 59 200 Taler, die er zu fordern Auftrag
hatte, Ende Dezember nur 28 000 bekommen, dazu Mitte Februar noch
10 000, es fehlten immer noch 21 000 Taler, und es war nicht abzusehen,
wie man dazu gelangen solle.

Um so unbequemer kam bei diesemZustande des Landes ein Ver-
langen von Celle, Schwerin möge wieder fünf Kompagnien Reiter in
Quartier nehmen. Es war ein Glück,daß Celle hiervon wieder abstand,
da die Reiter nach Flandern beordert wurden. „Sie würden", schreiben
die Räte den 25. Februar, „haben crepieren oder der Landmann ganzund
gar ruiniert werden müssen, weil kein Futter mehr übrig und aus der
Nachbarschaftkeines mehr um schwerGeld zu bekommenist, daher vielVieh
schon weggefallen und nochtäglich bei diesemanhaltenden Frost wegfällt.
Die Leute fangen schonan und deckendie Strohdächer ab, daß sienur noch
wenige Tage dem Vieh was fürwerfen können." Der Antrag auf Er-

Mäßigung des Reichskontingenteswar in Wien längst gestellt, aber „es

ging damit langsam daher", ebensomit der Abschreibungder Wismarschen

Quote, die Christian Louis, nachdem er den 6. Mai 1686 ein günstiges

Reichsgutachten erhalten hatte, wieder lebhafter in Wien betreiben ließ,

endlichkurz nach jenem Dekret vom 2. DezembermeldeteChristiani(den 7.),

der Reichsvizekanzlerhabe auch die Moderation wie die WismarscheSache

auszuarbeiten übernommen.
Güstrow hatte auf Grund der kaiserlichenAssignation wie seiner

Allianz seine Reichssteuer vorläufig bis Ende 1690 an Brandenburg zu
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zahlen, suchte sich aber von Brandenburg loszumachenund dachtewieder

an eigeneWerbungen. Von Christiani erfuhr ChristianLouis, daß es sich

zur Aufstellung von 3000 Mann erboten, und zwar aus den beiden

Herzogtümern zusammen, wofür eS die Assignationder Schweriner

Reichssteuer(von 1691 ab) verlangte. Der Plan war für dieSelbständig-

keit des Schweriner Landes äußerst bedrohlich. Man kann sichalsodenken,

wie sehr Christian Louis darüber entrüstet war. Er schreibtden 1. De-

zember: „Das Oblatnm zu 3000 Mann ist ein Kompendiumlauter tiefer

Tücke,Falschheitund Arglist und hat bloß zum Fundament, das Direk-

torium im ganzen Lande zu haben, den Postumum hervorzuziehen/)
Ritter- und Landschaftnach eigenemGefallen aufzutreiben. Uns mit aus-

gearbeitetemGarnisonspunkt die Schrauben zu verrücken,in summa über

Uns und Unsere Landen den Meister zu spielen. Man begreiftwohl,

daß, weil die Werbung einer solchenPartei Mannschaft bei itzigenZeiten

unmöglich,selbigevon Schmede»**)sollegenommenund der Postnmuödabei

sollenemployretwerden." Der Plan blieb aber ein Gedanke. Schon im

Dezemberhatte der HerzogNachricht,daß Brandenburg die kaiserlicheAssi-

gnation auf Güstrowbehaltenwerde.
Ansang 1691 drohte wieder ein Zwist zwischenBrandenburg und

Celle auszubrechen,der Mecklenburgbetraf und für den diesesdenSchaden

zu tragen gehabthätte. Das Reichskontingentvon Lauenburgwar Branden-
bürg assigniertgewesen. Nun war HerzogJulius Franz, der letzteseines
Namens, gestorben,und Lüneburg, hatte das Land, worauf es Erbrechte

hatte,***)in Besitzgenommen. Über das erste halbe Jahr der Zahlung
hatte er sich mit Brandenburg verglichen. Jetzt aber beanspruchtees als
Besitzerdes Landes die volle Reichssteueraus demselbenfür sich,während
man in Wien geneigt war, Lauenburg wieder an Brandenburg zu assi-
gnieren oder wenigstens,wenn die Lüneburger Schwierigkeitenmachten,
die dadurch Brandenburg verloren gehende Summe auf Mecklenburg-
Schwerin anzuweisen. Auch damit waren die lüneburgischenHäuser nicht
zufrieden, vielmehr wollten sie Brandenburg im ganzen niedersächsischen

Kreise überhaupt keineAssignation gestatten, die gesamte Steuersumme
aus diesem selbst behalten und also auch die Steuern aus Güstrow
nochfür sichhaben; Brandenburg mochteanderweitigentschädigtwerden,
im niedersächsischenKreise wollte Lüneburg herrschen. Es verließ sich
bei diesem schroffenAuftreten auf die Allianz, in der es damals mit

*) Um ihm die Nachfolge in der einen oder anderen Landeshälfte oder vielleicht

für die Zukunft im ganzen Lande zu verschaffen. Siehe den folgenden Abschnitt.

**) Güstrow nahm damals 2 Kompagnien Schweden in Boizenburg auf, um den

Zoll gegen etwaige brandenburgische Exekution wegen restierender Gelder zu schützen.

***) Auch das Mecklenburger Fürstenhaus gehörte zu den Prätendenten sür das er-

ledigte Land, auf Grund der alten Erbverbrüderungen, deren letzte in das Jahr 1518 fällt,

vermochte aber seinen Ansprüchen keine Geltung zu verschaffen, auch waren diese An-

sprüche zweifelhaft, da der Vergleich des Jahres 1518 die kaiserliche Bestätigung nicht er-

halten hatte.
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Schwedenstand, und suchteauchHolland zu beeinflussen,daß es seine Ge-
sandten anweise, in Wien im Sinne Lüneburgs zu wirken.

Der lüneburgischeGesandte Siegel trat dem Schweriner Herzog
gegenüberauf, als wenn seine Regierung des Sieges in dieserSache schon
ganz sichersei, und beteuerte, es sei nichts weniger denn eine Assignation
an Brandenburg zu besorgen, man sei lüneburgischerseitsdaran. Branden-
bürg auch die Assignation auf Güstrow, Hamburg und. andere örter
gänzlichzu entziehen,der kaiserlicheHof sei auch dazu geneigt mit der Be-
dingung, falls der König von England (Wilhelm von Oranien) nur ein
Temperament auszufinden wüßte, dem Kurfürsten anderweit Erstattung zu
verschaffen. So drängte man Schwerin zu schleunigerZahlung, obgleich
in Celle schwerlichunbekannt gebliebenwar, was der Schweriner Herzog
und seine Räte damals noch nicht wußten, daß der Kaiser bereits den
27. November 1690 dem Kurfürsten für den verflossenenFeldzug statt des
laueuburgischeuQuantums die Summe von 43000 Gulden (—28666 Taler
24 Gr.) aus Mecklenburg- Schwerin angewiesen hatte, der Rest der
schwerinschenReichssteuer(von je 200 Römer-Monaten) für die Jahre 1690
und 1691 sollte Lüneburg verbleiben. Die Zahlung sollte an den Frei-
Herrn v. Gödens in Hamburg geschehen,der die Gelder dann weiterzu-
geben hatte. In Schwerin erfuhr man dies erst durch ein Schreiben des
Freiherrn vom 5. April 1691. Gödens hatte mit dem Schreiben solange
zurückgehalten,da man zwischenden beiden Höfen zu vermitteln gehofft
hatte. Da aber Lüneburg erklärte, die Assignation auf Schwerin nicht
fahren lassenzu wollen, so kam Mecklenburg wieder einmal in die Lage,
der Zankapfel für andere zu sein. Christian Louis schreibtdarüber den
28. April: „Uns geschichtviel zu nahe, daß Wir darum leiden und das
Sühnopfer gleichsamzwischenzweien potentioribus und contrairen Be¬
nachbartensein sollen, zumahlendadurchalle Apparenz zu verhoffterSuble-
vation und erträglicherenKonditionen, wenn das Werk auf itzigemFuß
bleibt, nicht allein verschwindet,sondern es wird uns die Last darum noch
schwerergemacht,indem man sichin differenterHandlung einlassenmuß."
Er entscheidetsichdafür, zunächstCelle Mitteilung zu machen, und wenn
Celle es nichtrückgängigmachenkönne, in Verhandlungenmit Brandenburg
einzutreten.

Es wurde auch imchCelle geschrieben(den 27. April), aber im Mai
traf in Schwerin ein Schreiben des KurfürstenFriedrich ein (datiert Cölln,
den 1. Mai), das die Assignation von 28 800 Talern — so wurde die
Summe hier angegeben — für die Zeit vom 1. November 1690 bis
]. November 1691 anzeigte und die Zahlung der einen Hälfte sogleich
forderte, die der andern nach der Ernte, spätestens zu Michaeli. Den
14. Mai verhandelte man darauf in Schwerin mit dem Brandenburger-
KommissarKliuggräff, dem man das verspätete Eintreffen deö kaiserlichen
Reskriptes und den elenden Zustand des Landes vorhielt. Die Antwort
von Celle, an welches den 14. Mai noch einmal geschriebenwar, verhieß
Vorstellungen in Wien, warnte aber, die Regierung möge sichinzwischen
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mit keinemandern in Verhandlungeneinlassen, noch weniger etwas ans-
zahlen, widrigenfalls werde Georg Wilhelm dieses nicht mit in Rechnung
bringen nochan dem Quantum der 200 Römer-Monate abkürzen,sondern
nichtsdestowenigerauf Bezahlung der vollenSumme bestehenund „um sich
selbige auf die eine oder andere Weise zu verschaffen,zulänglicheMittel
zur Hand zu nehmen nicht entübrigt sein können." Ähnlichlautete ein
zweitesSchreiben vom 19. Juni. Man stecktealso wiederzwischenHammer
und Ambos.

Den 12. Juni kamKlinggräffwieder und mahnte, ließ sichaber doch
noch einmal beschwichtigen,so daß er ohne Zahlung wieder abreiste. Fast
gleichzeitigmit ihm mahnte der cellischeRat Schräder, den Nachstandvon
21000 Talern und die Gelder von Ostern 1690 bis 1691 im Betrage
von 49 200 Talern zu zahlen.

Obgleich die Räte auf die Kosten wegen der Durchzügehinwiesen,
die, wenigstens zur Hälfte, von der Summe abzuziehenseien, erklärteer
doch, Herzog Georg Wilhelm könne sich bei jetzigenKonjunkturennichts
abziehenlassen, seine eigenenLande müßten weit mehr hergeben, als ihr
Reichskontingentbetrage. Die Streitfrage mit Brandenburg sei in Wien
schon so gut wie ausgemacht,Lüneburg werde die ganze Assignationauf
Mecklenburgbehaltenund BrandenburganderswoEntschädigungbekommen.
Die Räte weigerten aber die Zahlung, bevor die kaiserlicheEntscheidung
wirklichgefällt sei. Den Rest von 21 000 Talern konnteman allerdings
nicht wohl weigern, also bemühteman sich,wenigstensdavon den größten
Teil zusammenzu bringen. Es war auf Grund des kaiserlichenReskripts
wegen der Garnisonskostenschonim März wieder eine Kontribution von
der Hälfte der vorigen ausgeschrieben.Man erwartete davon einenErtrag
von höchstens22 bis 24 000 Talern, wenig genug den in Aussichtstehen-
den Ausgaben gegenüber.*)

*) Der Relation vom 1. April ist eine Spezifikation der Pöste beigegeben, die aus

der Kontribution im Sommer des Jahres bezahlt werden mußten. Es sind folgende:

21000 Taler an Lüneburg,
13 520 - für die eigenen Truppen vom 1. Januar bis 31. Oktober 1691,

3 000 - zur Kleidung für die Truppen, die gegen Pfingsten gekleidet werden

sollten,
6 600 - waren aufgeliehen in Hamburg zur Übermachung der Gelder nach

Wien und zur Ergänzung der 10 000 Taler an den lüneburgischen

Kassier,
1000 - an den braunschwcigischen Kreiskasten sür eine Schuld,

8116 - verschiedene Schuldposten,

800 - an das Kammergericht zu Wetzlar,

500 - an Christian: nach Wien zu seinem Unterhalt,

126 - an Hr. Dietrichs daselbst, den damaligen Anwalt beim Reichshofrat,

100 - nach Regensburg; die letzten vier Posten waren schon übersandt, aber

aufgeliehen.

54 762 Taler Summe, es fehlten also, die ausgeschriebene Steuer zu 22 000 Talern

gerechnet, noch 32 762 Taler, die aus den gewöhnlichen Kammergefällen genommen oder
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Aber noch den 19. April war von der Sieker nichts eingekommen,
den 26. April wurde ein Monitorium binnen 8 Tagen zu zahlen erlassen,
den 9. Mai Erekutoren ausgesandt. Darauf stellten sich etlicheein, die
meistenbaten um Aufschubauf einigeWochenoder gar bis nachder Ernte.
Selbst den 17. Juni waren die Gelder noch nicht alle eingekommen. Es
war dies auch nicht möglich— nach Ansichtder Räte —, weil wegen
Armut der Leute, Mißwachs, Viehsterben und sonst viel abging. Man
such'tedamals für Celle 16 000 Taler zusammenzu bringen, mußte aber
dazu die Pensionsgelder zum Teil zu Hilfe nehmen.

Von Zahlung der 43000 Gulden an Brandenburg riet Celle (Siegel
wie Bernstorff) fortdauernd ab, man möge eventuell die Exekution ab-
warten. Wenn Brandenburg erecutive iu Mecklenburg einfalle, so werde
Lüneburg ins Halberstädtischeund andere brandenburgischeQuartiere
rücken. ChristianLouis aber hielt solcheHeilmittel für schädlicherals das
Übel selbstund wollte, wenn sichCelle selbernicht mit Brandenburg einigen
könne, wie schonfrüher, so auch jetzt lieber mit Brandenburg in Güte
verhandeln. In diesemSinne schriebTaddel, auch in Holland Christian
Louis' steter Begleiter, den 25. Mai an Bernstorff: Christian Louis wolle
lieber abwarten, was Lüneburg bei Brandenburg auswirke.

Anfang Juli verhandelte der brandenburgischeGesandte im Haag,
D.Schmettau, mit Taddel. Er warnte, man möge sichdochnicht mit der
Hoffnung schmeicheln,daß der Zwist zwischenseinemHerrn und Celle güt-
lich zu heben oder eine neue kaiserlicheEntscheidung darüber zu erhalten
sein werde: der Kurfürst werde schlechterdingsbei der kaiserlichenVer-
Ordnung bleiben. Den 5. Juli hatte er Audienz beim Herzog selbst, der
ihm die vorsichtigeAntwort gab, er erwarte Nachrichtans Wien, und um
Zeit bat.

Darauf erhielt (im August) Christian Louis ein neues kurfürstliches
Schreiben, und Schmettau setzte in mündlichemVortrage hinzu: „Sein
Herr könne sich nicht weiter herumführen lassen; mit der Hoffnung auf
gütlichen Vergleichund kaiserlicheEntscheidungsei es nur ein vergebliches
amusement, denn der Kurfürst gehe von seinem Rechtenicht ab." Das
klang recht ernst, und so erachteteChristian Louis die Zeit zu Traktaten,
um die Schmettau selbstanhielt, für gekommen. Das Ergebnis derselben
war das Projekt eines Vergleiches mit einem Neben-Vergleich,das den
16. August 1691 an Christian Louis gesandt wurde. Darnach sollte der
Anfangstermin für die Zahlung der 43 000 Gulden nicht der 1. No-
vember 1690, sondern der 1. Januar 1691 sein; sie sollte für die Zeit
bis zum 31. Dezember1691 gelten und in zwei Terminen geleistetwerden
(Advent oder Weihnacht und Maria Lichtmeß(den 4. Februar) oder Mit-

fasten».

noch weiter geborgt werden mußten. Die Reichssteuer des laufenden Jahres war hierbei

noch nickt mitgerechnet.



— 282 —

Der Kurfürst versprach, dafür zu sorgen, daß Mecklenburgwegen

dieser Gelder von niemand incommodiertwerde, oder er wolle Christian

Louis schadloshalten und, wenn nötig, auch ohne Zutun und Kostendes

Herzogsdas Land befreien,auch beim Kaiser es in die Wege richten, daß

der Herzog mit Land und Leuten des kaiserlichenSchutzes versichertsei

und mit keiner Einquartierung und keinenMärschen oder Gelderekutionen

belegt werde. Bei Friedensverhandlungenwill Brandenburg sichMecklen-

burgs annehmen.
In dem Nebenvergleichwurde 1. Rückgabeeiner Summe, die aber

nochnicht genannt war, in Aussichtgestellt. 2. Wenn nicht alles sogleich

bezahltwerden konnte, so versprachderKurfürst zufriedenzu sein, daß der

Rest nach und nach bezahltwerde. 3. Der Kurfürst verhieß dem Herzog

seine Assistenzin seinen und seines Hauses Angelegenheiten,auch in der
Kompensationssragelder 2000(10Taler von 1648) und der Kriegskosten-
Entschädigung.

Mit diesen Vorschlägenwar Christian Louis einverstanden, dochbe-

eilte er sichmit dem Abschlußnicht, denn Lüneburg drohte, daß Mecklen-

bürg eventuelldoppelt werde zahlen müssen. Christian Louis stelltedies

in einem Schreiben vom 10. September dem Kaiser vor und bat um An-
Weisung,wie er sichverhalten solle. In Wien wiederholte man die frühere

Anordnung, daß Mecklenburgvorläufig an den Freiherrn v. Gödens
zahlensolle.

Dies aber hielt Schmettau für ein „bloßes artificiimi" von Lüne¬
burg; es fehle so viel daran, daß der Kaiser den HäusernLüneburg einige
Entschädigungzuzuwendengedenke,daßman vielmehr damit umgehe,ihnen
alle Subsidien zu entziehen, weil sie nichts für das Reich leisteten. Der
Herzogließ ihm den 22. September das Projekt, das er von seinenRäten
erhaltenhatte,zustellen,Schmettauaber war danüt wenigzufrieden,verlangte

besondersfrühere Zahlungstermineund übergab seinerseitsdemHerzogein
Gegenprojekt,das in wesentlichenPunkten von dem Schweriner abwich.
Beide Entwürfe wurden nach Berlin gesandt, wodurch wenigstenswieder
Zeit gewonnenwar.

Am selben 22. September ließ Siegel den Herzog aus einem
Schreibenvon Bernstorff wissen,Brandenburg dränge nur darum so sehr,
weil es sehe, daß der Kaiser geneigt sei, wegen der von Lüneburg er-
wartetenUnterstützungdieAssignation-Sachezu verändern,weshalbBranden-
bürg das Geld vorwegzu fischengedächte. Um seine letzteEntscheidung
noch weiter hinauszuschieben,reiste Christian Louis ans dem Haag, wo
Schmettaustationiertwar, im Anfang Oktobernach Amsterdam.

Auchin der Heimat hatte Bernstorff nochmalsvor Auszahlung an
Brandenburg gewarnt, eS kommeauch in Betracht, daß die kaiserliche
Assignationan Brandenburg für Lauenburg zu hoch sei, es hätten nicht
28 000 Taler, sondern 28 000 Gulden sein müssen,da das Land Hadeln,
welchesLüneburg gar nicht in Besitzhabe, abgehe. Es sei also auch die
richtigeSumme nocherst zu bestimmen. Die Schweriner Räte ihrerseits
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fanden heraus, daß auch die wismarscheQuote, die sie für die 28 666 Taler
auf 3662 Taler 46 Schl. berechneten,noch abzuziehenfei*) und wiesen
den KommissarKlinggräff, der Ende Oktober die erstenGelder in Empfang
nehmen wollte, mit dem Hinweis auf die Verhandlungen im Haag ab.

Aus Wien waren inzwischenkurz hintereinander Anfang Oktober
zwei ganz widersprechendeNachrichten gekommen. Zuerst hieß es, man
wolle von dort aus Brandenburg veranlassen, von der Assignation auf
Mecklenburggegen anderweiteErstattung abzusehen(s.Reskr.v. 6. Oktober),
und einige Tage später (den 9. Oktober) riet der Reichsvicekanzlerselbst,
sichmit Brandenburg zu vergleichen, da dieses die Garantie ebensogut
und noch besserleistenkönne, als von Lüneburg zu erwarten sei, und der
brandenburgischeGesandte versicherteChristiani, sein Herr werde sichauf
nichts einlassen.

Christian Louis sandte also von Amsterdam aus Anfang November
seinen GeheimsekretärTaddel nach dem Haag, um mit Schmettau wieder
zu verhandeln. Dieser äußerte sichsehr unwillig über die Einwürfe, die
ihm Taddel machte (Remission und Abzug der wiömarschenQuote), es
werde so angesehenwerden, als habe der Herzog eine Schwierigkeitnach
der andern in Vorrat.

Endlich, den 27. November,erließ der Kaiser ein Reskriptan Gödens,
er habe Brandenburg und Celle das Kontingent der Stadt Bremen osfe-
riert, es sei aber noch nicht damit zustandegebracht,Gödens solle also die
Gelder erhebenund bis auf weiteres bei sichbehalten.

Für ChristianLouis und sein Land war damit die Sache entschieden,
allein Brandenburg gab seine Ansprüche noch nicht auf. Noch Ende
DezemberstellteSchmettau Taddel schriftlichvor, sein Kurfürst habe vou
diesemReskript keineMitteilung erhalten, er habe ein erworbenes Recht
auf die Zahlung, erbiete sich aber zu beträchtlichemErlaß, wenn er die
Summe direkt erhalte. Der Herzog ließ dies aber als „unmöglich"ab-
lehnen, und Ende Dezemberwurden 25 000 Taler aus der Herbst-Kontri-
bution an Gödens gesandt. Der Rest, nach genauer Berechnung des Frei-
Herrn 3800 Taler, wurde auf wiederholteMahnung des Freiherrn erst
Ende April 1692 bezahlt. Die Summe erhielt Brandenburg und Celle
ließ sich den Abzug gefallen. So war der Zwist der beiden mächtigen

*) Dies war sehr bestreitbar. Der Kaiser hatte den 29. März 1691 über die wis¬

marsche Quote ein Reskript erlassen, worin er zwar die Forderung, sie von dem mecklen-

burgischen Reichskontingent abzuziehen, für billig erklarte und das Reichsgutachten vom

6. Mai 1686 bestätigte, aber mit dem Zusatz, „weil bei gegenwärtigen Kriegszeiten die

Ratifikation dieses Abganges von dem niedersächsischen Kreis nicht so leicht zu erheben sein

werde, so habe Kais. Maj. zu dem Herzog das gnädigste Vertrauen, daß er dieses Werk

bis zum Frieden anstehen lassen und inzwischen in gegenwärtigen bekannten Reichsnöten,

Seiner dem Vaterlande zutragender Liebe und Devotion nach, die Reichssteuern auch an

dieser quästionierten Örter Wismar, Pocl und Neukloster Kontingent von Seiner sämtlichen

Landschaft zu entrichten Sich nicht entgegen sein lassen werde", ein für das danialige

Deutsche Reich höchst charakteristischer Erfolg mehr als 40jähriger Bemühungen in einer

an sich völlig klaren Sache.
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Nachbarn, der dem Kleinen zwischenihnen leicht hätte gefährlichwerden

können, schließlichdoch noch auf glimpflicheWeise zu Ende gebracht
worden.

Inzwischen gingen auch die anderen Zahlungen aus den Römer-

Monaten fort. Um sie für den Herbst aufs neue bewilligt zu bekommen,
wurde wieder ein Landtag (zu Sternberg) gehalten, der diesmal nur
kurzeZeit dauerte, vom 21. August bis zum 9. September. ChristianLouis
hatte wenig Neigung dazu gehabt, aber den Räten dochdie Entscheidung
überlassen, nur daß er darauf bestand, die von Güstrow wieder vorge-
schlageneErrichtung eigener Truppen als „unzeitig, unnötig, impracticabel
und unzulänglich"fallen zu lassen.

Die Proposition enthält außer den 200 Römer-Monaten, die vom
Reich wieder an Lüneburg (für Schwerin)und Brandenburg (für Güstrow)
assigniertwaren, auch diesmal wieder die Garnisons- und Legationskosten
und Kammerzieler. Der schnelleSchluß des Landtages wurde nur da-
durch erreicht, daß ein Teil der Beschwerdenund die Frage, welcher
Kontributionsmoduszu nehmensei, auf einen Deputationstag zu Rostock
verschobenwurde. Oppositionmachtendie Stände auch jetzt wiederwegen
der von Christian Louis unter den Namen der Garnisonskostenerhobenen
besonderenKontributionen,sieerneuerten die Forderung, daß dieseSummen
von der Steuer abgekürztwürden, da über die Frage der Garnisons-
kosten der Prozeß durch das kaiserlicheReskript vom Februar 1689 noch
keineswegsentschiedensei, vielmehrnochvor dem Reichshofratschwebe.

Christian Louis fand dieseOpposition der Stände wieder „absurd",
es seien Ausflüchte, die keinerWiderlegung bedurften. Die Gelder für
Brandenburg und Celle müßten „absolute" da sein, und in dem Gar-
nisonspunkthabe man gleichfallseinebesondereKontributionauszuschreiben.
Er war gegenden Konventin Rostock: „Es werde daraus mit der Zeit
ein Recht und eine Gewohnheit werden, daß man sichdort, wo gleich-
sam tertius status seinenSitz habe, der Ordnung gemäß versammeln
müsse. Man solle lieber alles auf dem Landtag völlig abtun." So
schrieb er den 21. September als Antwort auf einen Bericht der
Räte vom 2. September. Diese hatten aber den Landtag, als sie dies
Reskript erhielten, schon geschlossenund den Konvocationstagzu Rostock
auf den 12. November berufen. In der Final-Resolution nahmen die
Regierungendie Bewilligung der Reichshilfezu demQuantum des vorigen
Edikts an, in betreff der Garnisonskostenbehieltensie sich ihre Befugnis
und „jus quaesitum" vor. LetzterenPunkt hatten die Schweriner Räte
auch diesmal wieder im Einverständnis mit ihrem Herrn absichtlichfallen
lassen, obgleichdie Güstrower inständig auf gemeinsamesVorgehen ge-
drungen hatten. Eben dies wolltendie Schweriner vermeiden, damit sie
nicht den Vorteil, den sie durch das kaiserlicheReskriptvom Februar 1689

vor Güstrow voraushatten, aufzugebengenötigt würden.
Für die Einsammlungder Steuer trafen beideRegierungen diesmal

die Anordnung, daß die Gelder nicht in den Landkasten,sondernfür jedes
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Herzogtum iit einen besonderenKasten zu Rostockgelegt werden sollten.
Im Schwerinschenzog man das meiste wieder direkt nach Schwerin ein.
Der Grund für dieses Verfahren war, daß man dem Streit wegen der
wismarschenOuote, der bei der Teilung der Summe aus einem gemein-
samen Landkastennicht zu vermeiden gewesenwäre, aus demWege gehen,
auch ein „Vorfischen"von Güstrow verhindern wollte. Die gemeinsame
Maßregel beider Regierungen war dadurch veranlaßt, daß Ritter- und
Landschaftzu. ihrem eigenen Gebrauchevon den Kontributionen der letzten
Jahre sehr bedeutendeSummen aus dem Landkastenentnommen hatten
und dadurch der Ertrag der Steuern für die Regierungen beträchtlichge-
schmälertwar.*)

Im Januar 1692 kam der cellischeKassier und verlangte erstens den
Rest von 5000 Talern aus dem Jahre 1689, den also Lüneburg nicht
schenkenwollte, wie man in Schwerin gehofft, und zweitens für die Jahre
1690 und 1691 noch 65 000 Taler. Er erzählte, es sei bereits eine neue
Assignationfür 1691/92 an Lüneburgerteilt, und erwartetewenigstenseine
sofortigeZahlung von 20—30000 Talern. Die Räte ließen den 31. Januar
dem Kassier 15000 Taler aus dem RostockerKasten auszahlen, gaben aus
den in Schwerin gesammeltenSummen 3000 Taler als Abschlagszahlung
auf den Rest von 5000 Talern und legten noch so viel zu, daß die gauze
Summe etwa 20 000 Taler betrug, womit der Kassier für den Augenblick
zufrieden war. Das Verfahren mit dem Landkasten bot den Ständen
neuen Stoff für ihren Prozeß in Wien, der sichinzwischenweiter spann.
Dieser Prozeß wegen „verschiedenerBeschwerden", zu denen auch die
wegeu des Landkastens gehörte, ist von dem wegen der Garnisonskosten,
der damals Christian Louis allein betraf, zu unterscheiden. In beiden
Sachen gingen eine ganze Anzahl Aktenstückein den ersten Monaten des
Jahres 1691 in Wien ein, darunter eine ausführliche Antwort der
Schweriner Regierung auf dieEinwendungender Stände vom 7. Juni 1690
gegen die kaiserlichenReskripte wegen der Garnisonskosten. Der Herzog
geht darin von der Erklärung aus, er sei nicht gemeint, sichmit seinen
Vasallen und Untertanen in fernere Schriftwechselungeinzulassen; er pro-
testiert feierlichdagegenund reserviert sichseine Befugnis, nur „zur In-
formation gegen die harten imputationes der sub nomine sämtlicher

*) In der Relation vom 1t). Januar 1692 wird behauptet, daß die Stände von drei

Kollekten die Summe von 61 043 Talern zu ihrem Prozeß und zu Zehrungskosten, un-

zulässigen Donationen unter sich und an ihre Bediensteten ausgegeben hätten, u a. seien

41261 st. für Reise- und Zehrungskosten angerechnet. Außerdem erhob die Ritterschaft

eine monatliche Kollekte, die nicht in den Landkasten kam. nach der Taxe eines jeden Gutes,

von der einem jeden ihrer Deputierten, solange er sich bei den Landeskonventen aufhielt,

täglich drei Taler gegeben wurden. Die Räte beschuldigen die Deputierten, daß sie vor-

sätzlich viele Konvente hielten und sie hinzögen, damit sie mehr Diäten bekämen, und sobald

sie nach Rostock kämen, schickten sie ihre Pferde und Wagen zurück, mieteten sich ihrer

mehrere zusammen bei einem Koch oder Wirt so billig ein, daß sie „des Tages kaum für

fünf Batzen verzehrten", und ersparten das übrige zu ihrem Vorteil.
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Ritter- und Landschaftlatitierenden wenigenAnstifter" soll die wahre Be-
schaffenheitder Sache dargestelltwerden. Ehe diese Eingabe in Wien an-
kam, erwirkteder SchwerinerAnwalt Diettrich den 17. Mai ein Conclusnm,
das eine Verlängerung der dem HerzoggegebenenFrist zur Antwort auf
2 Monate bewilligte, zugleich aber die Wendung enthielt, man lasse es
unterdessennochmals bis auf weitere Verordnung und Ausführung der
Sache bei dem Reskript vom 6. Februar bewenden, „dem die Landstände
nachzukommenwissenwerden".

Am selbenDatum fiel auch eine Entscheidungüber den Landkasten,
dessen vorläufige Wiederherstellung,während der gegenseitigeSchriften-
tauschsortgesetztward, nochmalsangeordnetwurde. DiesesReskriptwurde
den 25. September erneuert, mit dem Befehl, binnen zwei Monaten
Parition nachzuweisen,und als dochwieder zweiKasteneingerichtetwurden,
erschienden 4. Februar 1692 ein verschärftesMandat, daß bei 10 Mark
Goldes Strafe der Landkastenalsbald wieder herzustellen sei. Diesem
stellteaber der Schweriner Anwalt Diettrich sogleich(den 7. Februar) die
Bitte um seine Kassierungentgegenunter Hinweis auf eineEingabe seiner
Regierung, die er verspäteterhalten und die deshalb bei demMandat noch
nicht habe berücksichtigtwerden können. Die gleicheBitte reichte am
folgendenTage der Güstrower Anwalt Fabricius ein. Wenn auch die
Kassierungnicht erreichtwurde, so ließ man dochin Wien das Mandat
stillschweigendfallen, und damitwar derSchlag pariert. In der Garnisons-
sachewurde die o. a. AntwortschriftderSchwerinerRegierung durch einen
Reichshofratsbeschlußvom 13. August1691 den Ständen zur Gegenantwort
überwiesen. Den 14. August sandte Christian Louis aus dem Haag einen
Wechselvon 1200 Talern nach Wien ab, damit man sichseiner bei den
Reichshofrätenbedienesowohlfür die Frage der Garnisonskostenwie die
Compensationssache(Einbehaltung der Reichssteuernals Abschlagfür die
1648 bewilligten200 000 Taler). In dieser war freilich nichts aus-
zurichten,da der Wiener Hof die Reichssteuernnicht entbehrenkonnteund
wollte, in derGarnisonskosten-Fragewaren dieAussichtenimmerhin besser.
Dem Referenten in dieser Sache, ReichshofratAndler, hatte Christian
Louis, der in solchenDingen niemals Geld sparte, schon einige Monate
früher 1000 Taler versprechenlassen, wenn er es dahin bringe, daß die
Stände gänzlich abgewiesenwürden. Aber auch die Stände ließen alle
Hebel springen und sandten den Landrat v. Maltzahn, der schonöfter in
Wien gewesenwar, wieder dorthin.

Ende 1691 (den 29. Dezember) erwirkteauch Güstrow ein ähnliches
Mandat zur Eintreibung der Garnison- und Festungsgelder— für Boizen¬
burg — wie es Schwerin Anfang 1689 erhalten hatte.

Sogleichberief man in Güstrow auf den 24. Februar die Deputierten,
legte ihnen das Dokument vor und forderte die Hälfte der letztenKontri-
bution, wie sie in Schwerin schon zweimal eingetriebenwar und auch in
diesem Frühling wieder durch Exekution eingefordert wurde. Allein
Maltzahn gelang ein Gegenschachzug.Er wußte aus dem kaiserlichenGeh.
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Rat ein neues Mandat (datiert vom 16. Januar 1692) zu „expractizieren",
daß es den Ständen durch die Verordnung vom 6. Februar 1689 nicht be-
nommen sein solle, die Sache wegender Garnisonskostenbeim Reichshofrat
auf dem Wege Rechtensweiterzuführen,ChristianLouis war hierüberwieder
einmal lebhaft entrüstet.*) Er fürchtete, daß die Stände aus diesem
Schriftstück die Folgerung ziehen würden, als wenn dadurchdas Reskript
nom 6. Februar 1689 aufgehobensei, und wünschteeine neue Deklaration
des kaiserlichenGeh. Rates, die diese schädlicheFolge verhüte. Um ihre
Erwirkung zu befördern, sandte er wieder 2000 Taler nach Wien.

In der Tat erlebte er noch, diesen Wunsch erfüllt zu sehen. Unter
dem 8. Mai erging eine „Erläuterung" des Reskriptesvom 16. Januar,
die er zu seinen Gunsten interpretierte. Freilich bestehenblieb, daß die
Garnisonssachewieder an den Reichshofrat verwiesenund dort Ritter- und
Landschaftnicht a limine abgewiesenwar, und in diesemStadium mußte
Christian Louis die Sache seinemNachfolgerzur Weiterführung überlassen.
Er hatte geschicktund nicht ohne Erfolg operiert, aber ausgemachtwar
endgültig doch noch nichts. Ähnlichstand es mit den Erbfolgefragen,
den wichtigstenvon allen, die ihn in seinen letzten Lebensjahren be-
schästigten.

3. Die mecklenlmrgischen Erbfotgefrage» in de» letzte» Jahren Khristia»

Louis'; der H>ost»«m»«sAdolf Friedrich.

HerzogChristian war zwar im Anfange seinerRegierungam Kaiserhofe
mit seinerAnschauung,daß er der rechtmäßigeHerr des ganzenLandes sei,
nicht durchgedrungen,aber er hatte für den Lehnbrief über das Herzogtum
Schwerin eine solcheFassung durchgesetzt,daß ihm das Güstrower Land
zufallen mußte, wenn es bei seinen Lebzeiten erledigt wurde. Er blieb
auch stets entschlossen,wenn sichdie Gelegenheitbiete, sein Recht trotz des
väterlichenTestamentes, nach dem sein nächstältesterBruder Güstrow hätte
übernehmen sollen, geltend zu machen. Der Heimfall von Güstrow trat
schonim Jahre 1660 durch den Tod des Erbprinzen Johann von Güstrow
(den 6. Februar), des einzigenSohnes Gustav Adolfs, in den Bereich der
Wahrscheinlichkeit.Damit auchin seinerAbwesenheitsofortdienötigenSchritte
geschehenkönnten, erteilte Christian den 3. Februar 1661 seinen Räten

den Befehl, im Falle der Güstrower Herzog sterbe, „gestrax" zwei oder

mehr von ihnen mit dem Obersten v. Halberstadt nach Güstrow zu ent-

senden, von Stadt und Land in seinem Namen Besitz zu ergreifen und

alles zu verordnen, „was zur Maintenierung der Possessionund Beibe-

Haltung (der ihm) competierendenPrimogenitur und Seccessionsrechte

an diesemFürstentum nötig, diensamund zulänglich"sein möge.

*) Den Urheber Maltzahn bedenkt er in einem Briefe an seine Schwester Sophie

Agnes mit der hübschen Charakteristik: „Der alte Hexenmeister Maltzahn machet viel ver-

geblich Wunder."
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Die ganze Frage wurde allerdings durch die Geburt eines neuen
Erbprinzenin Güstrow, des HerzogsKarl (den 18. November1664) wieder
in die Ferne gerückt. Christian Louis ließ sie aber nicht aus den Augen,
und als im Jahre 1684 der Plan wieder auftauchte, daß Adolf Friedrich

sich mit einer Tochter Gustav Adolfs vermählte, suchteer dies zu hinter-
treiben, weil er besorgte,daß „beim Abgang des Prinzen von Güstrowals.

von schwächlicherConstitution die Regierung von güstrowscherSeite auf

den Postumus devolviert werden solle." Die Ehe kam indessendochzu-

stände (den 23. September 1684), zur höchstenUnzufriedenheitChristian

Louis', der es vermied sie anzuerkennen,und den Bruder seine Ungnade

fühlen ließ, indem er alle weiterenBitten desselbenum Erhöhung seiner

Apanage oder um Überlassungvon Mirow abschlug. Ja, Adolf Friedrich
wurde sogar besorgt, der Oheim wolle ihm seine ganze Apanage wieder

entziehen/) und sandteschließlich„auf Jnstigation von Güstrowund Appro-

bation von Brandenburg", wie Christian Louis meinte, seinenRat Poferin
nachWien mit einemSchreiben (vom 29. Juli 1685), worin es heißt, die

Behandlung, die er durch den Oheim erfahre, sei dem väterlichen

Testament zuwider. Also, Adolf Friedrich hielt an dem väterlichen

Testamentmit allen Ansprüchen,die sichfür ihn daraus ergaben, fest, für

ChristianLouis ein schwererAnstoß!**)
Das Schreiben stellte den Antrag, eine Kommissionauf Friedrich

Wilhelm von Grandenburg zu erkennenund diesemaufzugeben, er möge

Herzog Christian Louis anhalten, daß er bei Vermeidung der Exekution

und kaiserlicherUngnade während der Dauer des Prozesses alles in dem

jetzigen Stande lasse. Den 5. Oktober wurde eine Kommissionauf die

Herzögevon Wolfenbüttelund Lauenburg erkannt, mit der Aufgabe, güt-

licheVermittelung zu versuchen. Adolf Friedrich ließ aber dem Bruder

anbieten (den 1.Februar 1686), er wolle das ausgewirkteDekret zurück-

halten, wenn Christian Louis ihn mit einer Zulage erfreue, er verstand

darunter das Amt Mirow sowie eine einmalige Schenkung von einigen

1000 Talern, um Schulden in Hamburg zu bezahlen. Er schrieb auch

selbst an den Bruder in Paris, der aber fertigte ihn kurz ab (den

1. März 1686).
Vorübergehend faßte nun Adolf Friedrich den Entschluß, selbstnach

Paris zu reisen, derOheim aber wies (den 20. April) seine Räte an, dies

auf jede Weise zu verhindern, „oder es werde ihm zu großem Mißfallen

gereichenund allen guten Willen auf einmal wiederum aufheben."

*) Adolf Friedrich hatte auf Grund einer Kapitalschuld von 40 000 Talern, die ihm

von seiner Mutter her zukam, von seinem Schwiegervater die Ämter Strelitz und Feldberg

erhalten und bekam außerdem von ihm jährlich 150!) Taler. Er befürchtete, daß Christian

Louis unter Hinweis auf diese Einkünfte die Schweriner Zahlungen ganz einstellen

lassen werde.

**) Wie zornig er war, beweist eine Randbemerkung zu einem Reskript vom

1. Oktober: est pessimus moi'talium, sed fureiis sibi ipsi caccat moturn.



— 289 —

Den 7. Juni 1686 ward Adolf Friedrich ein Prinz geboren. Er
zeigte dies dem Bruder in Paris an und bat ihn zum Gevatter, brachte
aber in einem zweitenSchreiben seine Bitten um Mirow und Auszahlung
von etlichen 1000 Talern wieder vor. Der ungnädige Oheim ließ die
Bitte um die Gevatterschaft vollständig unbeachtetund wies die andern
Gesucheals „peii practicables" ab, zugleichaber gab er seinen Räten die
Erlaubnis, Adolf Friedrich 1000 Taler zuzulegen. Um den Abstand
zwischender weit höherenForderung Adolf Friedrichs (3000 Taler, im
August 2000 Taler jährlicheZulage) und seinem eigenen Angebot zu ver-
ringern, erhöhte er im Dezember1686 die Zulage auf 1500 Taler, ver-
langte aber dafür einen Revers, daß Adolf Friedrich keine weiteren
Forderungen stellen wolle. Diese Worte schlössen— nach Christian
Louis' Absicht— deu vollständigenVerzichtauf das väterlicheTestament
und damit auf die Erbfolge im Güstrower Land, mindestensfür Christian
Louis' Lebenszeit,mit ein, ohne daß das Testament genannt war, dem ja
Christian Louis die Gültigkeit völlig absprach. Gegen diesen Revers
sträubte sich Adolf Friedrich; für einen so hohen Preis glaubte er weit
höhere Bedingungen stellen zu sollen. Christian Louis entschloßsichnun,
„um Ruhe und Friedens willen", die 2000 Taler Zulage zu bewilligen,
den Hinweis Adolf Friedrichs aber auf das väterlicheTestament findet er
„sonders ridicul", da dasselbe „niemalen subsistiert". Er vermutet wieder,
daß „solcheungereimte Dinge nicht aus des Postumi Gehirn allein kämen,
sondern brandenburgisch-güstrowscheCousilia darunter steckten,und dringt
eben deshalb erst recht darauf, daß die Räte Adolf Friedrich zur Aus-
stellungdes Reverses veranlassen.

Und wirklich entschloßsichAdolf Friedrich den Revers zu unter-
schreiben: den 20. August (1687) war er in den Händen der Schweriner

Räte. Adolf Friedrich hatte sichdamals mit seinem Schwiegervater über-

warfen, der ihm das Amt Strelitz gegen Auszahlung der Schuldsumme

nehmen und der jungen Gattin des Herzogs Karl als Leibgedingever-

schreiben wollte. So erklärt sich Adolf Friedrichs Nachgeben gegenüber

dem Bruder. Die 2000 Taler Zulage hatte er nun, es lag ihm aber

auch daran, Mirow als Wohnsitzzu bekommen,denn wenn Strelitz ihm

abgenommen wurde, war er ohne einen passendenWohnsitz. Um seinen

Bruder hierzu persönlichzu überreden, reiste er Ende 1687 ganz uner¬

warteter Weise mit seinem Sekretär Schultz nach Paris. Den 25. De-

zemberließ er sichbei dem Bruder anmelden, der aber ließ ihm bedeuten,

es sei ihm solcheHerüberkunft ohne vorherige Nachrichtsehr befremdlich,

weil Adolf Friedrich nicht unbekannt sein könne, daß er dergleichenDinge

nicht gern sehe; er nehme keineVisitean, der Bruder möge seinenVortrag

schriftlicheinschicken.Adolf Friedrich empfand dieseUngnade des Bruders

sehr bitter, aber er schicktesich iu das Unvermeidlicheund schriebden

26. Dezembereinen Brief, in dem er nach lebhaftenKlagen über die Be-

Wagner, Herzog Christian. 19
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Handlung,die er in Güstrow erfahren/) die Abtretung von Mirow unter
jeder Bedingung, wie ChristianLouis es für dienlicherachte,und Aus-
Zahlung von 6000 Talern rückständigerAlimente sowie „noch etwas
weniges" ihm zuzuwendenbittet.

Mirow war etwa 3000 Taler wert, die Gesamtzahlung aber, die
Adolf Friedrich seit der letztenBewilligung bekam, betrug 5000 Taler.
Christian Louis erbot sich nun zur Abtretung von Mirow, wenn Adolf
Friedrich dafür auf seine gesamte bisherige Apanage verzichteund eine
schriftlicheDeklaration ausstelle,in der er sichmit Mirow zufriedenerkläre;
die Einzelheiten des Vertrages sollten mit den Räten in der Heimat fest-
gestellt werden. Adolf Friedrich ging, um Mirow zu erhalten, auf diese
Bedingungenein und stelltedie gewünschteDeklaration aus, er gab damit
nicht nur die 2000 Taler Zulage, sondern auch die 6000 Taler rück-
ständigerAlimente auf, ja, auch gegen etwaige Ansprücheauf das Herzog-
tum Güstrow konnte man diese Deklaration ins Feld führen: der alte
erfahrene Oheim hatte den Neffen überlistet.

AdolfFriedrich merktedies auch bald und hielt schonkurznachseiner
Rückkehraus Paris bei demGeh. Rat v. Bünsow darum an, man mögeihm
außer Mirow ein „kleines augmentum" geben, Christian Louis aber ließ
ihn auf die Pariser Abrede und Deklaration verweisen (Reskr. vom
2. Februar 1688) und wünschte(den 27. Februar), um ihn möglichstbald
vollends zu binden, Beschleunigungdes Abschlusses;wenn Adolf Friedrich
zu retraetieren gesonnen sei, so möge er Tempzin behalten, wie er selber
Mirow, aber es solleihm sürder die Zulage der 2000 Taler nicht weiter
aus der Kammer entrichtetwerden.

Selbst die Irrungen, in die Adolf Friedrich mit Gustav Adolf ge-
raten war, suchteChristian Louis zu benutzen, um den Druck auf ihn zu
verstärken; er werde ihm gegeu Gustav Adolf Assistenzleisten, schreibter
den 5. März, aber erst wenn die Punktation über Mirow vollstrecktsei.

*) In dem Brief wird Gustav Adolf vorgeworfen, er habe die 40 000 Taler, die

aus der mütterlichen Hinterlassenschaft Adolf Friedrich gehörten und an verschiedenen Orten

sicher angelegt gestanden hätten, an sich zu bringen getrachtet, sie aufgekündigt und eigen-

nützig verwandt, ihm aber von den jährlichen Zinsen nur so viel, wie man gewollt, zu-

kommen lassen, endlich aber, als „er zu der Heirat persuadieret worden (!), habe man ihm

eine Vormundschastsrechnung zugestellt, worin viel Defekt handgreiflich zu finden". Dann

seien ihm zwar die beiden Ämter Strelitz und Feldberg eingeräumt, um von ihren

Revenue? die Zinsen des Kapitals zu erheben; weil aber die Ämter „fast schlecht und

ruiniert" und dabei sehr hoch angesetzt seien, so könne er daraus seine Zinsen nicht er-

halten und „bei itzt geschehener und noch ferner zu befürchtender Veränderung zu Güstrow

weder wegen des Kapitals noch wegen der Possession gesichert sein. Ferner seien ihm

wegen der mütterlichen Gelder in den Ehepakten die Hände so gebunden, das? er nicht bc-

fugt sei, im Falle der Not einen Reichstaler davon aufzukündigen, um seine Schuldner zu

befriedigen. Endlich müsse er die Lasten der Ehe (onera matrimonii grayissima)
tragen und was in der Ehestiftung verschrieben, richtig prästieren, habe aber von den ver-

sprochenen Brautschatzgeldern noch keinen Heller genossen, und wenn er dessalls Instanz

tun lasse, müsse er sich mit leeren Vertröstungen, zuweilen auch wohl mit harten Worten

abweisen lassen, zu geschweigen, wie er sonst zum öfteren fpöttlich traktiert werde".
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Adolf Friedrichs Sekretär, Schultz, mußte auf der Konferenz,die de»
14. März stattfand, zugeben,daß sein Herr auf dieZulage der 2000 Taler
in Paris verzichtethabe; er wende sichaber an des Bruders Gnade und
Milde, die Zulage sei ihm unentbehrlich, und er werde eher bei Tempzin
verbleiben, als daß er auf die 2000 Taler verzichte. Die Räte empfahlen
in ihrem Berichte, ihm wieder eine Zulage von 1000 Talern zu geben,
da er sichwahrscheinlichmit Güstrow bald einigen werde.

Am Tage nach dieser Konferenz, den 15. März, starb Prinz Karl
von Güstrow, uud ehe eine neue stattfand, folgte ihm HerzogFriedrichden
28. April. Diese beidenTodesfälle schufeneine ganzveränderteSituation.
NachChristianLouis' Anschauungtrat allerdings der ältesteSohn Friedrichs,
Friedrich Wilhelm, ohne weiteres in die Rechte des Thronfolgers, und
zwar sowohl für Schwerin wie auch für Güstrow, wenn dieses erst nach
Christian Louis' Tod erledigt ward. Allein ob der Güstrower Hof diese
Auffassung teilte? Wenn seine Vermutung richtig war, daß man dort
schonfrüher daran gedachthatte, das Güstrower Land Adolf Friedrich zu-
zuwenden,so lag dies jetzt, wo dieser selbst in die Stellung des Zweitge-
borenen gerücktwar, noch näher, Adolf Friedrichs Position war bedeutend
stärker geworden. Andererseitsbedeuteteder wenig später (den 9. Mai)
erfolgendeTod des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg eine
Schwächung des Güstrower Hofes, der in den letztenJahren an dem
mächtigenNachbar einen Rückhaltgefunden hatte.

Die erste Äußerung Christian Louis' nach dem Tode des Prinzen
Karl ist ein Reskript vom 9. April. Er trifft darin die umfassendsten
Maßregeln zur Sicherung seiner Ansprücheauf das Güstrower Land, da
ihm zu Ohren gekommenwar, daß auch Herzog Gustav Adolf merklichab-
nehme und magerer werde. „Wir werdenUns selbst" — so schreibter —

„dieses Werk als das höchste und wichtigste, so Uns jemals be-
gegnen können, mit äußerstemErnste angelegen sein lassen, uud Unsere
Sachen darnach anstellen, damit Wir bei erfolgenden casu nicht weit
gesuchtwerden dürfen." Falls er selbstnoch nicht anwesendsei, sollendie
Räte sofort Besitzvom Lande ergreifen lassenund Eide, auch in Boizen-

bürg, in seinemNamen fordern. Brandenburg sei „stündlichzu beobachten".

Celle sei eventuell um Unterstützungzu sondieren, und diese sei auch zu

erwarten, weil Celle „nicht Ursachehabe zu wünschen,daß Brandenburg

sichdes Güstrowschenimpatronisiereund also um ein Großes sichverstärke."

Auch dem schwedischenGeneralmajor Grothausen in Wismar sei zu be-

deuten, wie sehr es den König angehe, lieber ihm im Genüssedes Seinigen

beförderlichzu sein als zu gestatten,daß jemandder Benachbarten es usur-

piere. Auch auf Grabow — eine Besorgnis, die durch Friedrichs Tod

bald hinfällig ward — und Adolf Friedrich sei acht zu geben.

Bei Gelegenheitder Bestattung des HerzogsKarl, der AdolfFriedrich

beiwohnte,verbreitete sichdas Gerücht, daß ihm die Statthalterschaft von

Güstrow übertragen werden solle. Christian Louis sah darin einen ersten

Schritt, damit Adolf Friedrich desto besserGelegenheithabe, nach seines
lg»
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SchwiegervatersTod das Land in Besitzzu nehmen. Da aber hierzu die

Genehmigungdes Kaiserhofeserforderlichwar, so ordnete er (den 10.Mai)
an, daß der Reichsvizekanzlerund andere Wiener Staatsmänner gründlich

informiert würden und auch an den Kurfürsten von der Pfalz, den

Schwiegervater des Kaisers, geschriebenwerde, es solle aber noch keine

ausführlicheDeduktion veröffentlichtwerden, damit „die arma nicht vor¬

zeitig eclatieren". Er selbstgedachtezu kommenund „den Jntriguen den

Faden abzuschneiden"(den 14. Mai). Inzwischensei, wenn AdolfFriedrich

Statthalter von Güstrow werde, aller Verkehr mit Güstrow abzubrechen,

auch seien förmlicheDefortatoria an Adolf Friedrich zu erlassen. Allein

dieses Einverständnis zwischenGustav Adolf und Adolf Friedrich war tat-

sächlichnicht vorhanden, vielmehr bestandnoch die Spannung fort, weil

Gustav Adolf noch die Räumung der beiden Amter forderte, die Adolf

Friedrich weigerte. In Schwerin ließ er damals versichern,er werde sich,

wenn ihm etwas über die Erbfolge angemutet würde, ohne Billigung

Christian Louis' auf nichts einlassen und sichjeder Zeit erinnern, daß er

aus dem fürstlichen Hause Schwerin stamme und seine Wohlfahrt von

diesemabhängig sei.
Der Tod des Kurfürsten Friedrich Wilhelm wie dieseVersicherungen

Adolf Friedrichs, die als glaubwürdig erschienen,enthoben ChristianLouis

für den Augenblickseiner schwerstenSorgen, er gab deswegenseineAbsicht

in die Heimat zu kommenwieder aus.
Der Tod seinesBruders Friedrich brachteneue Fragen aus dieBahn,

vor allem die, wer die Vormundschaftfür den jungen Prinzen zu über-
nehmen habe. Christian Louis erhielt Nachricht, daß Gustav Adolf nach
derselbenstrebeund in Berlin und anderswoUnterstützungfür seineAbsicht
zu gewinnen suche. Dies mußte im Interesse des Grabower Prinzen
hintertrieben werden. Denn wenn GustavAdolfVormund desselbenwurde,
so war es für ihn leichter, ihn zu Gunsten seines Schwiegersohnesbei
Seite zu schieben;selbstdie Nachfolgefür die Schweriner Lande konnte er
diesem als dem ältesten der vorhandenen Prinzen aus dem Hause
Schwerin unschwerzuwenden.

Christian Louis, der selberinfolgeder allmählicherreichtenerheblichen
Erhöhung seiner persönlichenEinkünfte immer eine ziemlichgefüllteKasse
hatte, sandte sofort einigeTausend Taler nach Wien, um die maßgebenden
Räte dafür zu gewinnen, daß ihm und nicht dem Güstrower Vetter die
Tutel übertragen werde, und ließ auch mit der Grabower Herzogindarüber
verhandeln.

Diese hatte noch mancherleiForderungen an ihn, und er benutzte
nun AdolfFriedrichsAnsprücheauf künftigeErbfolge, um siezu schnellerem
Abschluß mit möglichstgeringen Opfern für ihn selbstzu bewegen. Er¬
ließ sie darauf aufmerksammachen, daß er, ehe das Grabower Haus sich
mit ihm verglichen, dadurch verhindert sei, sich dem Vorhaben Adolf
Friedrichswegender Erbfolgeden Grabower Prinzen zum Besten entgegen-
zustellen,wovon doch deren zeitlicheWohlfahrt und Aufnahme abhänge.
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Sie seien also viel mehr als er selbstan der gütlichenBeilegung der Sache
interessiert. Die Grabower verstanden den Wink, und Christian Louis
konnteden Vergleichmit ihnen schonden 13. September ratifizieren. Darin
war der Herzogin in Grabow die Mitvormundschaftbelassen,er selber aber
übernahm die Obervormundschaft; der Güstrower Herzog erklärte nach-
träglich sein Einverständnis mit diesen Anordnungen.

Inzwischen waren die Verhandlungen mit Adolf Friedrich, um jene
Pariser Abmachung wegen Mirow zum Abschlußzu bringen, weiter fort-
gesetzt. Der Schweriner Hof schlug dabei das klug berechneteVerfahren
ein, zuerst auf Abschluß der Konvention wegen Mirow zu dringen, die
Adolf Friedrich auch Anfang Juni unterzeichnete,jede Bewilligung einer
weiteren Zulage aber an die Unterzeichnung eines neuen Reverses zu
knüpfen, in dem Adolf Friedrich versprechen sollte, wenn wegen der
GrabowschenTutel oder der Güstrower Erbfolge „etwas moviert werden"
sollte, sichnicht darein zu mischen. Als Adolf Friedrich diesenRevers zu
unterzeichnenweigerte, erhielt er zwar — Mitte August— das Amt Mirow
angewiesen, die Zulage aber ward ihm versagt, und hierbei blieb es trotz
mehrfacherdemütiger Schreiben Adolf Friedrichs an den Bruder.

In Gustav Adolfs Ansichtenund Absichtenwegen der Erbfolgeerhielt
man zu Schwerin einenEinblickdurcheinegeheimeEröffnung des Güstrower

Kanzlers Curtius, die die Räte den 8. September an Christian Louis be-

richteten.
Auch der Güstrower Herzog war zu der Überzeugunggelangt, es sei

dem fürstlichenHause zuträglich,wenn nur eine Regierung im Lande sei,

dadurch werde der Glanz des Hauses erhalten und der Ritterschaftalle

Gelegenheit benommen, sich von einem Hause an das andere zu wenden.

Er wünschtedie Aufrichtung eines festenVertrages über die Art, wie der

eine Herzog dem andern folgen solle, und dachtesichselber diese Reihen-

folge für die nächsteZukunft so, daß er zwar Christian Louis, im Falle

dieser ihn überlebe, die Regierung des ganzen Landes gern gönnte, wenn

aber jener vor ihm sterbe, selber die Schweriner Hälfte zu erhalten bean-

fpmchte.*) Wem dann das Land weiterhin zufallen solle, ob Adolf Friedrich

oder dem ältesten der Grabower Prinzen, darüber hatte sichCurtius über-

Haupt nicht geäußert.
Christian Louis fand diese Intentionen „ganz ungereimt".^) Die

Absichtsei, wenn er sterbe, „den Postnmus hervorzuziehen"und ihm die

gesamte oder dochdie halbe Regierung in die Hände zu spielen, und wies

die Union unter solchenBedingungen ab, auch als später Gustav Adolf

durch Thile in Antwerpen ihm wieder derartige Anträge machenließ.***)

*) Christian Louis hat also durch die Güstrower Regierung selbst von ihren Unions-

absichten Kenntnis erhalten, dies zur Ergänzung der Meckl. Jahrb. 67, ©. 234.

**) Dieser „gefährliche Plan" des Güstrower Hofes war die Hauptursache, warum

Christian Louis es für nötig hielt, mit allem Fleiße zu verhüten, daß Güstrow eigenes

Militär erhalte.

***) Gustav Adolf suchte dann Schweden, mit dem er den 22. Februar 1600 die alte

Allianz erneuerte, für diesen Plan zu interessieren, aber vergeblich. In der Allianz ver¬
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Dagegen war er bereit, in Verhandlungen einzutreten, um für den

Fall von Gustav Adolfs Tod dessenGattin und Kinder sicherzu stellen,

allein ein Vertrag dieses Inhalts hätte von güstrowscherSeite die Aner-

kennungvon Christian Louis' Anrecht auf Güstrow eingeschlossen,und ein

solchesZugeständnis, ohne das ihm entsprechendevon Schweriner Seite,

wollte man in Güstrow nicht machen. Also trotz mehrfacherAnläufe von

der einen oder andern Seite in den nächstenJahren kam es zwischenden

beiden regierendenHerren zu keiner Einigung über die Erbfolge.

Auch mit Adolf Friedrich ward keine Einigung erreicht. Die Folge

war, daß Christian Louis jede Zulage weigerte, Adolf Friedrich war also

auf Mirow und seine Ämter im Stargardischen beschränkt. Er geriet in

Not und faßte wieder den Gedanken,Kriegsdienstezu nehmen, diesmal in

Schweden,wohin er im Juli 1689 seinenSekretär sandte. Als aber nicht

nur Christian Louis entschiedenwidersprach, sondern auch Gustav Adolf

abriet, gab er den Plan wieder auf, erneuerte aber im Laufe des

Jahres 1690 wiederholtseine Bitten um Zulage, und zwar verlangte er¬

setzt im ganzen jährlich 7009 Taler aus dem Schweriner Lande. Diese

hohe Forderung hatte nach Christian Louis' Ansichtihr Fundament in dem

Güstrower Abschluß mit Schweden, er argwöhnte, daß dabei auch etwas

über Adolf Friedrich festgesetztsei, und, um ihn „aus diesen gefährlichen

Stricken loszumachen",entschloßer sich(den 23. Oktober), ihm 1000 Taler

zuzulegen, nahm dies aber wieder zurück(den 10. November), als Adolf

Friedrich seine Forderung nur um 1000 Taler (Mirow und 3000 Taler)
ermäßigte und noch dazu Unterstützungin seinen Forderungen, die er an

den GrabowschenNachlaß hatte, verlangte.
Um dem Prinzen Friedrich Wilhelm und dessenBrüdern die Erb-

folge möglichstzu sichern, dachteChristian Louis schonSeptember 1690

daran, von seinen Räten einen Revers zu fordern, daß sie nach seinem

Tode seinen drei Mündeln nach einander treu sein wollten,*) und im

März 1691 faßte er die Absicht, außer den Ministern auch seine übrigen

Beamten und das Militär ein Treugelübde für FriedrichWilhelm ablegen

zu lassen,und ferner vom Wiener Hofe für ihn die Erklärung der Groß-

jährigkeit auszukitten, damit nicht etwa Gustav Adolf dochnoch die Vor-

mundschaft— nach Christian Louis' Tode — an sich reißen könne. . Der

langjährige Groll, den er gegen Friedrich Wilhelms Vater, seinen Bruder-

Friedrich, gehegthatte, war um derRücksichtauf die Zukunft des Gesamt-

Hauses willen vollständig begrabenund vergessen. Adolf Friedrich bot er

jetztwieder2000 Taler, wenn er den gewünschtenRevers ausstelle. Dieser

sprach zwar der König, daß er sich nach Gustav Adolfs Tod seiner Gemahlin und Tochter

annehmen wolle, damit sie im Genüsse der ihnen verschriebenen Güter und Einkünfte ge-

schützt würden, ebenso daß er seine Minister, Räte und Diener schützen werde, aber auf

den Unionsplan ging er nicht ein, da er aus nachbarlicher Eifersucht die Vereinigung der

beiden Mecklenburg, gleichviel unter wem, nicht wünschte.

*) Seinen künftigen Nachfolger, Friedrich Wilhelm, ließ er im Juni 1690 nach

Schwerin bringen und hier seine Erziehung zu Ende führen (f. Meckl. Jahrb. 67, 23t).
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sollte zwar keinen ausdrücklichenVerzicht auf die Erbfolge in Schwerin
oder Güstrow enthalten, damit, wie Christian Louis den 7. April 1691
schrieb,daraus nicht dermaleins gefolgert werde, daß man ihm dergleichen
Befugnis zugestanden; Adolf Friedrich sollte nur im allgemeinengeloben,
daß er bei eintretendemTodesfall in seinem Respekt, Veneration und
Submission verharren werde. In eben demselben Reskript spricht
Christian Louis, wie so oft in seinem ganzenLeben, seine Ansichtüber die
Erbfolge aus, und zwar in Worten von überzeugenderKlarheit, die wohl
wert sind, auf die Nachweltzu gelangen.

Er sagt: „Weil mit erfolgendemgüstrowschenSterbefall sichdie scheid-
liehe division endigt und in dem letztenunglücklichen Erbvertrage
von a. 1621 nichts Hinderliches wider Unser Jntent statuiert ist, so muß
ja der Estat notwendigseine vorigeForm wieder gewinnen, dergestalt,daß
beide Regierungen wiederumkonsolidieretwerden, wie sie vor der Teilung
gewesen. Wir halten das herrliche altväterliche Testament ferner
pro basi et norma und werden noch wollen aus denen darin
angeführten triftigen Motiven, wills Gott, nimmer in die Zer-
stückelung des Landes consentieren. Läßt Uns nur Gott das Leben
und Güstrowen stößt was zu. Wir wollen sehen, wer sichuns opponieren
dürfe und es alsdann mit der Transmission schonzu machenwissen, daß
es nach Uns bei einer ungeteiltenLandesregierung bleibe und also Unsers
Hauses voriger splendor und Aufnehmen allgemählichwiederum hervor-
gebrachtund vergrößert werde."

Freilich die Union wollte auch der Güstrower Herzog, aber für sich
selbst,mit Übergehungdes rechtmäßigenErben, des Erstgeborenenaus der
Hauptlinie. Er ließ durch seinen Legationsrat Calnein um eben dieseZeit
wieder Andeutungen darüber machen. Christian Louis aber hielt dem-
gegenüberseinen Standpunkt auf das entschiedenstefest. Den 10. April
1691 äußerte er sich in der ihm eigenen schroffenWeise über diesen
Güstrower Unionsplan seinen Räten gegenüberfolgendermaßen:„Was die
intendierendeGleichheit,um in casum mortis mit Güstrowen reciproce
etwas abzuhandeln,betrifft, sollensie gewiß den Tag nicht (er)leben, daß
Wir Uns zu dergleichenAbsurditätenverstehen, es ist eine Schande, daß
Sie sichdergleichennur einbildendürfen, und es läuft wider alle gesunde
Vernunft, Recht und Billigkeit, daß Wir eine Gemeinschaftund Gleichheit
in so differentenQualitäten und Conditionen mit jenem Hofe proprio
facto stiften und admittieren sollten, auf solcheArt hätten Wir Uns viel
zu sauer werden lassen,der Regierung auf bisherigeArt vorzustehen,wenn
Wir damit für Güstrow sollten gearbeitet Habens) und die Posterität
würde es Uns schlechtenDank wissen." „Man begreift aber daraus, was
sie nicht für consilia zu schmiedencapable sein, und daß sie wohl mit

*) Eine Anspielung auf die sehr unglückliche Güstrower Finanzwirtschaft; Christian

Louis befürchtet, daß Gustav Adolf, wenn er auch das Schweriner Land bekomme, auch

dieses in kurzem finanziell ruinieren werde.
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denGedankenwirklichumgehen,wenns möglichwäre, es dahin zu bringen,

alleine hoffenWir nimmermehr, daß Prinz Friedrich Wilhelm oder, wer

von Unfern Pupillen im Leben, von solcher schlechtenResolution und
vigeur sei, wennGott was über Uns verhängen sollte, sichdergestaltübern

Haufen werfen zu lassen und noch weniger, daß Ihr Euch nicht dagegen

mit äußerstemFleiße opponieren und die Succession auf gedachteUnsere

Bruder-Kinder wich dem Recht der Erstengeburt äußerst solltetverteidigen

helfen."
Allein Güstrow tat Schritte, die den Verdacht erweckten,daß es mit

Gewalt seine Absichtendurchzusetzensich rüste. Ende 1690 wurde die

schwedischeTruppe, die Boizenburg vor etwaiger Überrumpelung schützen
sollte,auf 190 Mann verstärktund im Mai 1691 erschienen59 Schweden

in Güstrow, 59 andere folgten, auch 59 Brandenburger kamen noch im

selben Sommer, dem Vorgeben nach, um an den Befestigungen von
Güstrow zu arbeiten, in Wahrheit, um im Falle von Gustav Adolfs Tod

dessenWitwe und Angehörige zu schützen;sehr nahe aber lag die Ver-
mutung, daß sie auch bestimmtseien, um bei der BesitzergreifungAdolf
Friedrich zur Hand zu gehen.

Christian Louis war entschlossen,wenn „Güstrow sichan eine Partei
hänge, um öffentlichetwas zu tentieren, eine andere dagegen zu bilden,
um es zu hintertreiben." Er urteilte: „Es soll Uns auch endlich nicht
schwerfallen. Wir haben nur noch blos wegen itziger wankelbarenEon-
juncturen ein und anderes Bedenken, daß Wir nicht sogleich, als Wir
wohl könnten, was Gewisseserwählen, und wirklichzur Sache tun. So
lange Wirs selbstnoch allein ausrichten können,ists am sichersten.Fremde
und Ausheimischedaraus zu lassen."

Ende 1691 erschienganz unerwartet AdolfFriedrich selbstin Amster-
dam, um persönlichden gestrengenOheim zu einem milderen Entschlußzu
bewegen. Er bat in einem Schreiben vom 15./25. November, ihm die
2999 Taler, die ihm im Jahre 168? als Zulage verliehen seien, vom
Jahre 1688 nachzahlenzu lassen und ihm fortab die Apanage des ver-
storbenenPrinzen Friedrich (6999 Taler) zu geben. Christian Louis hielt
auch jetztan seinerVorbedingungfür dieWiederbewilligungder 2999 Taler,
dem Reverse, fest, dem er jetzt eine speziellereForm gab.

Nach dem Entwurf, der seinem Reskripte vom 1. Dezember 1691
beiliegt,sollteAdolf Friedrich sichverpflichten,„daß auf etwa nach Gottes
Willen entstehendenFürstl. GüstrowschenSterbefall Er sich alles des-
jenigen, was S. Gnd. der Passes-ergreisung halber veranstalten werde,
weder directe noch per indirectum annehmen, sichdawider mit Rat und
Tat im geringstensetzen, noch daß es durch die Seinigen oder jemand
anders Seines Wissens geschehen,keineswegsverstatten, sondern vielmehr
nach allem Vermögen dazu contribuieren wolle, damit S. Gnd. der com-
petierendenSuccession an besagten GüstrowschenLanden plenarie und
lebenslang geruhig genießenmöge, nur daß Sich I. Gnd. bei solchemZu¬
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wachs auch gegen ihn ratione einer solchemEstat gemessenenVerbesserung
erkläre."

Auch dieser Revers bezogsichnur auf Christian Louis' Lebenszeit.
Adolf Friedrich aber wich der Unterzeichnungaus mit der Erklärung, er
müssesicherst mit seiner Gemahlin darüber besprechen. Darauf erhielt er
nur 400 Taler für die Reisekosten,aber nicht die dauernde Zulage, viel-
mehr anstatt derselben einen scharfenTadel vonseitendes Oheims, daß
er sichmit leeren Hoffnungennähre und es vorziehe, seiner Frau zu ge-
horchen,statt an seine wahrhaftenInteressen zu denken.*)

Auf dem Hin- und Rückwegekehrte Adolf Friedrich bei Bernstorff
in Celle ein und dieser riet ihm, auf den Revers einzugehen, wenn
Christian Louis ihm eine Gegendeklarationausstelle, daß ihm sein Recht
nach Christian Louis' Zeit ungekränktbleiben solle. Aber Christian Louis
wollte ihm (den 14. Januar 1692) kein Recht nach seinemAbleben zu-
gestehen, und auf der anderen Seite war Adolf Friedrichs Gattin „aus
übermäßiger ambition" ebenfallsgegen den Revers.

Christian Louis mußte sichalso damit begnügen, vorläufig die Erb-
folge in den Schweriner Landen seinemNeffen zu sichern. Anfang 1692
war er vorübergehendschonrecht leidend. Als es ihm wieder besserging,
ordnete er noch einmal in bestimmterForm an (den 25. Februar), daß
alle seine Räte und Diener nach seinemTode Herzog Friedrich Wilhelm
als ihren rechtmäßigenHerrn erkennen und ihm in Befestigung seines
Regimenteswie auchzur Erlangung der Regierung im Güstrowschenbc-
hilflichsein sollten.

Die Räte versprachenin ihrer Antwort auf diesesSchreiben feierlich
Gehorsam, baten aber in einem andern Schreiben (vom 6./16. März), der
Herzogmöge, wenn es sein Befinden erlaube, selbstkommen, weil so den
etwaigenschädlichenPlänen von Güstrow am bestenzu begegnensei. Der
Herzog erfüllte diese im Laufe seines Lebens so oft an ihn gelangte Bitte
auch jetzt nicht und hätte sie, auchwenn er gewollt hätte, wohl kaum noch
erfüllen können,allein er blieb bis in seine letztenLebenstageeifrig darauf
bedacht,seinemNeffen die Wege nach Möglichkeitzu ebnen.

Den 25. April erließ er an seine Räte die Weisung, die Landräte
und Deputierten der Ritter- und Landschaftnach.Schwerin zu berufenund
ihnen einen Provisional-Eid oder einen schriftlichenRevers für Friedrich

*) Der Wortlaut des Schreibens (Amsterdam den 28 November 1691) ist: II me
semble Monsieur que vous esties tres mal conseille d'entreprendre un voyage
saus iinir une affaire qui vous regarde le plus, et de vous nourrir des vaines
esperences, aimant mieux d'obeir ä vostre femme qu'ä songer ä vos veritables
interests, qui croit sa femme et son eure', est en danger d'estre damne', mais
comme vous suivez son conseil je ne suis pas cause de vostre malheur, et je
m'en lave les mains, la preuve, que je viens de faire de ma compassion (die
400 Taler) me servira d'exculpation de tout ce qui vous peut arriver par
vostre conduite, en vous souliaitant un lieureux voyage, je suis vostre toon
Prince C. L.
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Wilhelm abzuverlangen. Um dieselbeZeit erwirkte er von Dänemark*)
die Überlassung von zwei KompagnienDragoner als Gegengewichtgegen
die Schwedenin Güstrow und Boizenburg. Den 9. Juni rückten sie in
Bützow ein, wo sie einen Eid leisteten, der auf Friedrich Wilhelm mit ge-
richtet ward. Im Laufe der nächstenTage wurden kleineAbteilungen
über die Ämter Mecklenburg,Redentin, Bukow, Doberan und Schönberg
verteilt.

In der Konvention, die wegen dieser Truppen abgeschlossenwurde,
versprachder König, beideHerzöge,ChristianLouis und FriedrichWilhelm,
bei ihrenHoheitenund Gerechtsamenkrästiglichhandhabenund maintenieren
zu helfen.

Den 13. Juni versammelten sichdie Landräte und Deputierten der
Stände in Schwerin und leistetennach kurzemBedenkendem anwesenden
HerzogFriedrich Wilhelm den Handschlagder Treue und des Gehorsams.
Zwei Tage vorher lden 11. Juni a. St.) hatte der Herzog im Haag das
Zeitliche gesegnet.**) Sein letztesSchreiben war eine Erneuerung der
Bitte um Erklärung der Volljährigkeitfür seinen Neffen. Auf seinenBe-
fehl war sein schwerleidenderZustand verheimlichtworden; die Nachricht
von seinemTode gelangte durch Eilboten zuerst au den Rat v. Bünsow
nach Ratzeburgund von dort nachSchwerin an die Regierung, wo sieden
15. Juni ankam. Nocham selbenAbend leistetendie Räte ihrem neuen
Fürsten den Eid der Treue. Nirgends im Lande erhob sichgegen ihn
Widerstand oder auch nur Widerspruch. In Güstrow erfuhr man denTod
Christian Louis' erst den 18. Juni; die offizielleTodesanzeigeward nach
Güstrow aus dem Haag erst gesandt, als ein Kurier aus Schwerin die
Nachricht dorthin gebracht, daß Friedrich Wilhelm die Regierung unan-
gefochtenangetreten habe. Seine Volljährigkeitserklärungerfolgtein Wien
den 23. Juli, doch unternahm in der Zwischenzeitweder der Güstrower
Herzog noch Adolf Friedrich etwas, um ihm seinen Besitz streitig zu
machen.

*) Warum er sich an Dänemark wandte, hat er selbst ausführlich begründet (siehe

Jahrb. 67, S. 237, A. 2).

**) Was Dav. Franck (X V, 260) von Christian Louis' Kammerdiener gehört hat: „Am

Leibe hatte er eine damals nicht unbekannte Reudigkeit, welche in einem schuppigten Aus-

schlag bestand, so zuweilen ein heftiges Jucken verursachte, die er sich sodann mit einem

güldenen Messer schaben ließ. Damit die Schuppen sich lösen mögten, so ließ er nach dem

Rat der Ärzte viele Nattern aus Italien lebendig kommen. Diesen ward der Kopf ab-

gekniffen, das Hertz mit allem Blut in einem güldenen Löffel aufgefaffet und so roh von

ihm heruntergeschluckt", wird wahr sein, wenigstens ist der Ausschlag aktenmäßig be-

glaubigt, Christian Louis klagt in Briefen an seinen Hamburger Apotheker öfter über das

unerträgliche Jucken. Über sein Befinden kurz vor seinem Tode äußert er sich selbst in

einem kurzen Briefe an seine Schwester Sophie Agnes vom 13. Juni, worin er sagt:

„Wenn Mich die große Mattigkeit nicht so niederhielte, würde mir wills Gott nichts fehlen,

Ich hoffe von dessen Güte noch Besserung." An Schmerzen infolge des Ausschlages scheint

er hiernach in seinen letzten Tagen nicht gelitten zu haben.
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Die Volljährigkeitserklärungstärkte seine Stellung bedeutend,und er
konnte mit guter Aussicht, sich nicht nur in den Schweriner Landen zu
behaupten, sondern auch das Güstrower zu gewinnen, in die Erbfolge-
streitigkeiten, die dann dochbegannen, eintreten: dies dankte er den um-
sichtigen,wohl berechnetenAnstalten des Oheims.

-t. Christian Fouis' KharaKter und Regententätigkeit.

Blickenwir auf Christian Louis' Regierung zurück und suchenuns
sein persönlichesWesen wie seine Tätigkeit als Regent, wie sich beides
nach den authentischenZeugen, den Akten des Archivs, dargestellthat, noch
einmal zu vergegenwärtigen,so kann der Eindruckvon beidennur ein recht
gemischtersein. ChristianLouis ist wohl der unliebenswürdigstein der
langen Reihe der Herrscheraus Niclots Geschlecht:er war nach der Seite
des Gemütes hin offenbarsehr schwachausgestattet, jedes wärmere Gefühl
ging ihm ab. Eine abstoßendeSchroffheit war ihm eigen, die sich im
mündlichenVerkehre mit ihm gewiß nicht weniger äußerte als in seineu
schriftlichenAuslassungen. Er war, wie seinVater, was man einen harten
Kops nennt, und dazu leichtaufbrausendund jähzornig.*) Es muß in
der Tat schwer gewesen sein, in seiner Umgebung auszuhalten, um so
schwerer,als er sehr mißtrauischerArt war.

Dazu wird an ihm schonvon seinen ZeitgenossenUnbeständigkeit
getadelt. Offenbar hatte er schonin seinem äußeren Wesen, besondersin
jüngeren Jahren, etwas Unstetes. Ein Güstrower Geheimagent,der 1665
in Paris war, nennt ihn einmal inquiet naturellement comme il est,
auch sein Bruder Friedrich bezeichnetihn einmal als sehr unbeständig,und
am GüstrowschenHofe ist dieser Vorwurf öfter ausgesprochenworden, auch
in Schweden sprach man von seiner „bekanntenUnbeständigkeit",sowie
seinem „bizarren Immeur".**) Es ist nur der Niederschlagdieser min-
bestens bei allen seinen Gegnern verbreitetenMeinung, wenn Dav. Franck
sein Urteil über ihn in die Worte zusammenfaßt:„Er kannte anders keine
Beständigkeit, als beständigunbeständigzu sein." Dies ist freilich sehr
stark einzuschränken,aber zu leugnen ist nicht, daß er öfter Versprechungen
gab, die er nicht zu halten gedachteoder wenigstensnicht hielt, und zwar
nicht nur in der Politik, wo dies der macchiavellistischenStaatskunst der

*) Für seinen Jähzorn, führt Rob. Bacmeister (Westphal I, S. 437) ein bezeichnendes

Beispiel <m. Der Rostocker Professor Torschäus hatte mit Adolf Friedrich über die Er¬

ziehung des jungen Thronfolgers korrespondiert und recht strenge Behandlung des Knaben

angeraten. Als Christian Louis nach des Vaters Tode dessen hinterlassene Papiere durch-

sah, fand er Briefe des Professors hierüber. Er beschied nun Torschäus (im Jahre 1659)

zu sich, fuhr ihn auf das heftigste an — es war dieselbe Szene, in der er die Ausliefe-

rung des Geraischen Legates von ihm erpreßte — und suchte ihm die Briefe in den Mund

zu stopfen, damit er sie hinunterschlinge. Der also Gemißhandelte starb bald darauf

(Januar 1660), wie Bacmeister meint, aus Schmerz über diese Behandlung.

**) Beides aus dem Jahr 1663, s. Meckl. Jahrb. 67, 218.
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Zeit durchaus entsprach, sondern auch in persönlichenVerhältnissen-und

nicht immer aus politischerBerechnung, sondern er gab oft nach, wenn

jemand stürmischoder beredt in ihn drang, und wenn er dann nachher

ruhig überlegte, wurde er wieder anderen Sinnes. Dies führt uns aus

die AchillesferseseinesWesens: Er war von Jugend auf nur ein langsam

arbeitenderKopf. In mündlicher Verhandlung wichtigeDinge zu be-

sprechenund im Augenblickzu entscheiden,war er nicht befähigt, es war

ihm nicht gegeben, aus dem Stegreife alle Momente, die etwa für eine

wichtigeEntscheidungzu erwägen waren, zu überblicken,er ließ sichalso

leicht„überschnellen",wie er es selbstgenannt hat. Besondersdie Franzosen,

seine zweiteGattin selbstan der Spitze, waren ihm an geistigerGewandt-

heit weit überlegen; daraus erklärt sich die wegwerfendeMeinung, die

man am französischenHose von ihm hatte und die in dem bekannten

Urteil von Elisabeth Charlotte von Orleans ihren klassischenAusdruckge-

sunden hat.*)
In Wahrheit war er keineswegs ein so schlechterPolitiker, wie

Liselottemeinte, und es war nur Schein, wenn die Franzosen ihn völlig

in der Hand zu haben meinten. Ebenso ist der Vorwurf der Unbeständig-

keit, allgemeingefaßt, durchaus unrichtig, sowohlwas seinenCharakterwie

was seine Regententätigkeitbetrifft. Im Grunde ist ihm vielmehr eine

gewisseGeschlossenheitdes Wesens eigen, verbunden mit einemsehr starken

*) Das Urteil steht in einem Briefe an die Raugräfin Luise vom 28. August 1720,

(s. Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart VI, 470) und lautet: „Der Hertzog

Von Mecklenburg wen Er In gedanken saß undt man Ihn fragte woran Er dächte sagte

Er je donne audiance a mes pensees seinZweyte gemahlinKonteEs bester thun den sie hatte

mehr Verstandt alß Er. Es war doch Eine wunderliche fach mitt dießem Herren, Er war woll Er-

zogen, Konte über die maßen woll sprechen Man Konnte Ihm Kein unrecht geben wen man Ihn

hörte aber In alles was Er that war ärger alß Kein Kindt Von 6 Jahren thun Könte, er Klagte

mir Ein mahl sein leydt Ich andtwortete nichts drausf, Er fragte mich warumb Ich nicht

andtwortete, Ich sagte blat herauß (waß solle Ich E. L. sagen sie sprechen über die Maßen

woll, aber sie thun nicht wie sie reden undt Ihre gantze conduitte ist Erbärmlich, undt

machen In ganß sranckreich außlachen) Er wurde böß undt ging weg, aber Ich sagte Ihm

dießes weillen Er wenig tag Vorher dem König Eine audientz gefordert hatte der König

meinte Er hette Von affairen mitt Ihm Zu tractiren, ließ Ihn In sein Cabinet allein

Kommen so ficht Er den König ahn undt sagt sire je vous trouve cru depuis que je

n'ay eue l'honneur de vous voir der König andtwortete, je ne croyes pas estre

en age de croitre (den der König war damahlen 35 Jahr alt) darnach sagte Er sire

vous avez bien bonne mine tout le monde trouve que je vous ressemble mais

que j'ay encore mellieure mine que vous, der König lacht undt sagt cela peust

bien estre damitt ging Er wider weg, war daß nicht Eine schönne andient?." Die Ge-

schichte von der Audienz, die nach der Angabe über das Lebensalter des Königs etwa in

das Jahr 1673 gehört, ist wohl Hofklatsch, allein im ganzen beweist das Urteil der Lise-

lotte doch unwiderleglich, daß Christian Louis sowohl damals wie auch sonst am Hose zu

Paris nur in recht geringem Ansehen stand, und hieran wird auch durch das ganz anders

lautende Urteil, das nach dem Kanzler Wiedenbruck Lumbres über ihn gefällt hat (s. o.

S. 37) nichts geändert, wenn es auch manches wahre enthält. Zu beachten ist übrigens,

daß auch Liselotte an ihm manches zu loben findet („man konnte ihm kein Unrecht geben,

wenn man ihn hörte").
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Selbstbewußtsein und eiuer eigensinnigenSelbständigkeit. Seiner selbst
stets sicher,ging er seinenLebensweg,und wenn es Streit gab oder etwas
nicht nach seinemWunsche ausfiel, niemals sah er die Schuld in sich
selbst, sondern schobsie immer auf andere. Mit halb mitleidigem, halb
-verwundertemAchselzuckensah er herab auf den Güstrower Herzog, als
dieser, sonst ein Lebemann,der einen guten Trunk liebte, ums Jahr 1689
längereZeit von selbstquälerischenAnwandlungen, die an Trübsinn grenzten,
heimgesuchtward: er wußte sichvon solchen„Schwachheiten"gänzlichfrei.
Selbst aus seinen Fehlern machte er Tugenden, so erhob er das ihm
eigene Mißtrauen geradezuzu eiuem politischenGrundsatz, indem er „ver-
nünftige Diffidenz" empfahl. Und man muß zugeben, daß dieses Miß-
trauen, so oft es ihm auch Gefahren, die nicht vorhanden waren, vor-
gespiegelthat, docheben so oft sehr am Platze war.

Und bei allen abstoßendenZügen fehlte es ihm keineswegsan guten
Eigenschaften, wie deren einige Lumbres in seiner oben mitgeteilten
Charakteristikrichtig angegebenhat: Er war mäßig im Trinken und ent-
haltsam auch im Verkehrmit dem weiblichenGeschlecht,jedem überflüssigen
Aufwände abhold; nur in der erstenZeit seines erstenPariser Aufenthalts
hat er in seinen Ausgaben seine Mittel überschritten, später hat er immer
gut hauszuhaltenverstanden. AuchArbeitsamkeitund Pflichttreue bei Er-
lediguug seiner Regierungsgeschäfteist ihm nachzurühmen, und zwar hat

sichbeides im Verlaufe seiner Regierung gesteigert. Ließ er in den ersten
Jahren derselbenseine Räte oft lange auf Antwort warten, so wurde er
doch zusehends regelmäßiger und gewissenhafterin seiner Arbeit; stets
wurden die Schreiben seiner Räte, die er an den Posttagen die Woche
zweimal erhielt, umgehendund oft sehr ausführlichbeantwortet,über alles,
was irgendwievon Wichtigkeitwar, verlangte er Nachricht, wenn er sich
auch unnötige Weitschweifigkeitgelegentlichverbat. So steigerte sichauch
seine Geschäftskenntnisund seine Erfahrung als Regent, die durch einen
klaren nüchternenVerstand unterstützt wurde. Bei aller Heftigkeitseines
Wesens war ihm doch eine gewisseRuhe und Besonnenheit des Urteils
eigen, sobald man ihm Zeit ließ zu überlegen. Mehr als einmal zeigt er
eine klarere und richtigereAusfassungder Lage als seine Räte.

Seine eigentlicheDomänewar geradedie auswärtige Politik, in der
ihm Liselotteein so schlechtesZeugnis gibt. Hier war er in der Tat sein
eigener Kanzler und steuerte seinen Kurs am selbständigsten,und wenn
dieserKurs ihn in das Schlepptau vou Frankreichund dem Katholicismns
in die Arme führte, so war dies eben wohlerwogeneAbsicht, der man,
mag man sie nun billigen oder nicht, dochjedenfallsFolgerichtigkeitnicht
absprechenkann. Ja, er war so sehr ein politischerKopf, daß er fast bei
allem, was er tat, aus politischerBerechnunghandelte. Auch die Religion
stand bei ihm durchaus im Dienste der Politik, aus politischenGründen
wurde er selberKatholik, während er die gleicheAbsichtbei seinemNeffen
Herzog Albrecht,ebenfalls aus politischenGründen, entschiedenmißbilligte.
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Auch seine Ehescheidunghat im letztenGrunde ein politischesZiel ge-
habt: er wünschtesichfür eine zweite Ehe freizumachen,in der Hoffnung,
dann noch einen Erben zu erhalten, der die Blüte seines Hauses in die
Zukunft fortpflanzen könnte. Das war überhaupt das Ziel aller seiner
politischenBerechnungen: die Macht und Blüte, la grandeur, seines
Hauses, auf dessenehrwürdiges Alter er stolz war, zu erhalten und zn
steigern. Unermüdlichstand er auf der Wacht, daß von den Rechtenund
Besitzungenseines Hauses nicht durch einen der mächtigenNachbarn etwas
abgebröckeltwerde, daß ihm niemand zu nahe trete. Sich und sein Haus
„considerabelzu machen", war ja auch der Zweckseines Anschlussesan
Frankreich,der ihn übrigens nicht hinderte, dem Reichezu leisten,was er
schuldigwar.

Weit mehr Freiheit als in der äußeren Politik, die er von Anfang
an sich selber vorbehielt, ließ er seinen Räten in der inneren Politik
und der Landesverwaltung,dochbehielt er auchhier das Steuerruder in der
Hand, und auch hier ist bei allem Lavieren im Einzelnen die Konsequenz
anzuerkennen,mit der er gewisseZiele im Auge behalten, sowie die Klar-
heit, mit der er sie von Anfang an erkannt hat. Diese Ziele, die Union
des Landes (mit Einführung der Primogenitur)^ und die Beseitigung der
ständischenVorrechte,auch der Kommunion, wenn das Land getrennt blieb,
liegen durchaus im Geiste der Zeit, den er allem Anschein nach eher er-
faßte als sein Güstrower Vetter.

Freilich eine entschiedendurchgreifendeNatur war auch er nicht.
Dem zähen Widerstand der Stände gegenüber flammte wohl oft sein
Jähzorn auf, aber wenn dieserverrauchtwar, so gab er in der Regel nach,
schonweil er zu vorsichtigwar, um durch schärferesDreinfahren sichund
seine Stellung in Gefahr zu bringen, woran sein Neffe Karl Leopoldge-
scheitertist. So oft er aber auch einenSchritt zurücktrat,niemals ließ er
das Ziel aus dem Auge und, sobaldes nur möglichwar, suchteer wieder
Terrain zu gewinnen. In diesemHin- und Herlavieren liegt der Haupt-
grund für den Vorwurf des Wankelmutes, der ihm gerade von Güstrow
aus häufig gemachtist, den er aber mit ganz derselbenBerechtigungdem
GüstrowerVetter zurückgab.

In der Landesverwaltung sah er auf Ordnung") und Spar-
samkeit, ein lobenswerterZug ist, daß er darauf drang, daß die Bauern
nicht zu sehr belastetwürden. Sein Streben alles in guter Ordnung zu
halten, zeigt sichauch in seinemKirchenregiment,das er auch als Katholik
nicht aus der Hand gab. Stets erwog er sorgfältig alle Fragen der
Kirchenverwaltung,die an ihn herantraten, auch hier in erster Linie höchst
eifersüchtigdarauf bedacht,daß ihm keins seiner Souveränitätsrechte, z.B.
von Güstrow, geschmälertwerde. War die Stelle eines Professors an der

*) Von der Klarheit seines Urteils, die er auch hierbei bewies, ist ein denkwürdiger

Beweis dus Verbot der Hexenprozesse, das er, allerdings erst 1680, erließ (s. Beyer,

Kulturgesch. Bilder aus Mecklenburg I, 66).
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Universität oder sonst eine wichtigeStelle, wie die einesSuperintendenten,
zu besetzen,so legte er großen Wert darauf, daß die passendePersönlich-
keit gefunden werde, und lehnte solche,die ihm nicht geeigneterschienen,
ab. Seine Untertanen zu seiner eigenen Religion hinüberzuziehen,hat er
selber — seine Gattin handelte im Jahre 1673 gegen seinen Willen —
niemals den geringstenVersuchgemacht,obgleicher es noch in seiner aller-
letztenLebenszeitdem Papst versprach.*) Wohl aber hielt er darauf, daß
von der Kanzel aus oder auch in Schriften das katholischeBekenntnis
nicht beschimpftund die Katholiken in ihrer Religionsübung nicht beein-
trächtigt auch nicht gehindert würden, ihre Kinder in der katholischen
Lehre unterweisenzu lassen. Er wollte, wie er den 13. Juni 1689/*) also
vier Jahre nach Aufhebungdes Ediktes von Nantes in Frankreich,schrieb,
„daß Einigkeit und Friede unter beiden Teilen sei und bleibe",
Worte, die ihm Ehre machenund die an die AnschauungenFriedrichs des
Großen anklingen.

BesondereSorgfalt widmete er dem Finanzwesen. Als er die
Regierung übernahm, war das Land tief in Schulden. Da sein Versuch
die verpfändetenDomänen schlechtwegeinzuziehen,der bekanntlichin jener
Zeit keineswegsallein steht, mißglückte,so suchteer durchSparsamkeit all-
mählichdas Land wie die fürstlichenÄmter von den Schulden zu befreien.
Er selber hat sich, obgleicher öfter in arger Geldklemmewar, dochnie
entschließenkönnen, ein Amt oder auch nur ein Gut zu verpfänden, da-
gegen hat er. nicht nur das Amt Wittenburg, sondern eine ganze Reihe
von Gütern wieder eingelöst und eine große Zahl von Schuldpostenbe-
glichen,und es lag nicht an ihm, wenn nicht auch die Ämter Zarrentin,
Lübz und Crivitzfrei wurden. Dies alles ist sehr verdienstvoll,und er ist

*) Das Schreiben des Herzogs (t>. 16. Mai 16U2) ist die Antwort auf eins des
Papstes v. 22. März; die Hauptstelle lautet (nach einer Kopie): Literas Sanctitatis
Vestrae 22do Martii ad me exaratas, ea qua par est reverentia accepi, exque
iis, summo cum animi affectu Catholicae Religionis exercitium paterne mihi
commendatum intellexi, Quod revera ultro, multis abhinc anDis in pretio habni,
habebitur usque usque ad ultimum vitae habitum, quin et praecipue Sanc¬
titatis Vestrae monitum, ad propagandam fidem in Teri'is meis,
omni cum cura ac industria exsequar. Sein Tod macht es unmöglich,

die Frage zu beantworten, ob dies Versprechen aufrichtig gemeint war. Vermuten aber

darf man wohl, daß öfter derartige Anfforderuugen an ihn gelangt sind, und vielleicht

lieg: hierin einer der Gründe, weshalb er seit seinem Übertritt jeden längeren Ausenthalt in

seinem Lande und schließlich überhaupt jede Reise in sein Land .vermied. Wäre er dort

länger geblieben, so hätte er seine Zusagen wahr machen müssen, oder er wäre wortbrüchig

erschienen. In der Ferne konnte er beides vermeiden.

**) Damals hatte ein Pastor, der Name wird in der Kopie seines Reskriptes, die er-

halten ist, nicht genannt — einen Katholiken nicht als Tanszeugen zulassen wollen, er

bekam einen scharfen Tadel und den Befehl, vor der fürstlichen Regierung dem Kläger

Abbitte zu leisten, mit der Verwarnung, daß er im Wiederholungsfall seiner Pfarre sofort

verlustig sein solle. Zugleich wurde darüber geklagt, daß die Domprediger in Schwerin

es zu verhindern suchten, daß die Kinder der katholischen Beamten oder Soldaten den

Unterricht des Hofkaplans besuchten. Auch das befahl er abzustellen.
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in dieser Beziehung weit über den GüstrowerHerzogzu stellen,der es nicht

nur unterließ zu „thesaurieren", wie Christian Louis selbsteinmal tadelnd

schreibt, sondern je länger destomehr Ämter lind Einkünfte verpfändete,

bis es ihm in den letztenJahren schon schwerwurde, überhaupt noch

Gelder geliehenzu bekommen.
Freilich unangenehm berührt es doch wieder, wenn man gewahrt,

daß Christian Louis bei seiner Finanzwirtschaftweniger an das Land und

die Renterei als an seine eigene Kasse und die persönlichenEinkünfte des

Fürsten dachte, die er für sichund seine Nachfolger erhöhen wollte und

selber bekanntlichfast ganz im Ausland verzehrte. Auch hier muß man

allerdings die Anschauungenseiner Zeit mildernd in Betracht ziehen, das

Wort: „der Fürst istder ersteDiener des Staates", war nochnichtgesprochen,

es war die Zeit des l'Estat c'est moi. Aber die rücksichtsloseSelbstsucht,

womit Christian Louis sein Land auszubeuten suchte, hat doch, selbstim

Rahmen seiner Zeit beurteilt, etwas Abstoßendes. Die Reluition der

Ämter sah er vorzugsweisevon dem Standpunkte des Geschäftsmannes

an, der Geld recht vorteilhaft anlegen will. Und derselbeGesichtspunkt

war für ihn bei der Verwaltung der Domänen maßgebend. Sie sollte

nach seinem Sinne so geleitet werden, daß ein möglichsthoher Ertrag

herauskomme,an sich ja eine berechtigteForderung, aber nicht hübsch
und wenig fürstlichist es doch, wenn er einmal im Jahre 1681 in bezug
aus eine Verpachtung,die den Räten zu hoch erschien, schreibt: „Wollen

sie (die Pächter) sichfür ihre Person dabei ruinieren, das müssen wir
geschehenlassen. Uns ist nicht zu verdenken,daß Wir das meistenehmen,
was Wir kriegenkönnen."

Und mit unerbittlicherHärte bestand er auf Zahlung dessen, was
einmal abgemachtwar, sehr schwerwar er dazu zu bringen, bei schlechten
Zeiten einen Erlaß eintreten zu lassen, während Gustav Adolf hierin aus
wohlwollenderGesinnung und landesväterlicher Fürsorge weit entgegen-
kommenderwar.

Um seine Einkünfte zu steigern, suchteer auch wirtschaftlicheMaß-
nahmen zu treffen, so ließ er in Rabensteinfeld,als er das Gut erworben
hatte, eine Glashütte*) errichten, in Dömitz eine zeitlang ein Holzgeschäft
betreiben. Doch war er auf diesemGebiete kein besondererKenner, schon
weil er die Verhältnissenicht in der Nähe studierte. Meistens begnügteer

sich mit allgemeingehaltenenMahnungen, gute Ökonomie zu halten und
überließ es den Räten und Amtshauptleuten,wie sie seinen Willen in die
Tat umsetzenwollten, und wenner sicheinmal auf Einzelheiteneinließ, so
waren seine Gedankennicht immer glücklich. So empfahl er den 24. Ok-
tober 1681, ein paar tausend magereSchweineaufzukaufenund sie fett zu
machen—•in Mirow auf der Eichelmast—, um sie mit Vorteil wieder

*) Über Glashütten siehe den Aufsatz von Graf Oeynhausen Meckl, Jahrb. 7g. Mehr

derartige Einzeluntersuchungen über wirtschaftliche Verhältnisse der Zeit, z. B. Salzhandel,

Brauwesen, Holzflößerei, wären sehr wünschenswert.
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verkaufenzu können. Er meint, es stündenleichtbei jedemStück wenigstens
2 Taler zu gewinnen, bekam aber die Antwort (den 26. Oktober), die
Leute verkauften,wenn Mast vorhanden sei, keinemagerenSchweine, auch
könnten zu Mirow, wo wenig Eichenholzsei, nur wenig Schweine fett
gemachtwerden.

Auch die gelegentlichenEinnahmen, wie Zahlungen für Bewilligung
der Allodialität, für Erteilung von Konsensen, z. B. bei Errichtung von
Glashütten, suchter immer möglichsthochzu treiben und ließ darum bis
zur Kleinlichkeithandeln. So bestand er, als AdolfFriedrichv. Plessen im
Jahre 1670 für die Allodialität seines Gutes Arbshagen 800 Taler bot,
trotz öfteren AnHaltensauf 1000, die er zuerst gefordert, und im Jahre
1675 verlangte er von dem Major v. Plessen auf Damshagen für das
Patronatsrecht über seine Kirchestatt 500 Talern, die Plessen gebenwollte,
deren 100». Ebenso ließ er sicheinmal für den Konsens zur Errichtung
einer Glashütte 1000 Taler bezahlen. Bei Verpachtungenforderte er noch
jedesmal eine besondere Summe, die ihm gar nicht hoch genug sein
konnte, als Ehrengabe für sich,zum Dank für dieÜberlassungder Pachtung.
Ein Einzelbeispielfür diesen seinen Hang ist noch folgendes: Als seine
Räte Ende 1669 einem Kaufmann aus Lübeckgestatteten,den Roggen aus
einem gestrandetenSchiffe, der nach dem damals noch geltendenStrand-
recht dem Grundherrn verfallemvar, gegen Zahlung von 130 Talern zu
bergen, fand er die Summe viel zu gering, obgleichnach dem Berichte
der Räte der Roggen zum Teil bereits verdorben war; er könne, schrieb
er, um ein so leidlichesdas, was vermöge der Strandgerechtigkeitihm
heimgefalleu,nicht erlassen. Es seien ihm „zugefalleneund von Gott ge-
gönnte Güter". Erst erneuten dringenden Vorstellungender Räte gab er
nach, die ihm schrieben:„Mit den gestrandetenGütern mögen Wir Unsere
Seele ungern beladen. Je weniger man von solchenconslictiertenLeuten
nimmt, je mehr Uns bedünkt.Unser Gewissenrein zu behalten."

Aber wenn diese Genauigkeit in Geldsachen auch zuweilen kleinlich
erscheint,sowar siedochfür die damaligeZeit heilsam, das SchwerinerLand,
nicht nur die Domänen, kam dochauf diesemWege vorwärts, und er selbst
konnte seinem Nachfolgernoch ein beträchtlichesVermögen hinterlassend)

Diese ganze Regierungstätigkeitaber, dies ist ja für ihn so charakte-
ristisch, übte er aus der Ferne; selbstwenn er im Lande war, so weilte
er fast nie in Schwerin, sondern korrespondiertemeistens von Schönberg,
Bützow oder einem andern Amtshause aus mit seinen Räten. Und wie
kurzeZeit ist er im Lande gewesen, in den ganzen 31 Jahren seiner
Regierung im ganzen etwa nur 6 Jahre, wenn man Stintenburg zum
Lande rechnet,und auch von dieser Zeit brachteer noch einen bedeutenden

*) Schwerlich 700 000 Taler, wie man gefabelt hat; die Höhe hat sich bisher nicht

feststellen lassen, aber schon bald nach seinem Tode waren übertreibende Gerichte darüber

im Umlauf, denen sein Nachfolger mehrfach entgegentrat.
Wagner, HerzogChristian. 20



Teil in Hamburg zu, wo er außerdemnoch 3'/2 Jahre (vom Oktober1670

bis Ende Februar 1680 seinen Wohnsitzhatte.
Augenscheinlichhatte er einen Widerwillen gegen seinLand wieseine

Residenz. Dieser Mangel an Heimatsgefühl, dieseHeimatsscheu hat das

Urteil der Nachweltüber ihn vorzugsweisemit bestimmt,und dazu kommt

uoch,daß man ihm das ClevescheTauschprojekt,an dem er ganz unschuldig

ist, in die Schuhe geschobenhat. Somit ist er bisher in der Reihe der

mecklenburgischenFürsten, an denen sonst die Heimatstreue einer ihrer

hervorstechendstenFamilienzügeist, als ein aus der Art geschlagenerwunder-

licher, ja garstiger Sonderling erschienen. Und wenn auch mit demCleve-

schenTauschprojektder schwersteVorwurf, der ihn bisher belastet hat,

fällt, so bleibt allerdings als tadelnswertePflichtversäumnis,die ihm selber

ja oft genug vorgerücktist, bestehen,daß er selbst in den schwierigsten

Zeiten nicht auf seinemPosten zu finden war, daß er vielmehr gerade in

der Gefahr sein Land geflissentlichmied. Und was er selber zur Be-

gründung dieserPslichtversäumnisangeführt hat, erscheintzum großenTeil

als wenig stichhaltig,allein dochnicht alles, und man darf auch hierin

nicht ungerechturteilen.
Zu den schon angeführtenÄußerungen, womit er so oft versucht

hat, sein Fernbleibenzu begründen mögen hier noch zwei gefügt werden.

Im Jahre 1681 schreibt er den 21. Juli in bezug auf den Stände-

streit: „Es würde Uns gewißlichin Unsere Seele kränken, wenn Wir

selbstzugegenim Lande wären, solcheunbeschreiblicheWiderspenstigkeitder

Stände, ohn exemplarischwohl verdienteBestrafung, in Geduld anzusehen.
Dahero Wir noch mehr in dem dessein und opinion gestärket werden,
entwedermit Autorität und Respektund mit solchendahin würklichzielen-
den Mitteln (ob er damit ein französischesHeer meint?) ins Land zu

kommen,oder auch umb Unsere Gesundheitzu schonen,und solcheDinge,

die Uns nur dergleichenAcerbitäten erweckenkönnten, und nach Willen

doch nicht zu remedieren stünden, viellieber von weitem anzusehenund

Unfern Respekt dadurchnicht in Gefahr zu setzen." Nun kann man dem
entgegenhalten,ein Fürst darf seine Gesundheit nicht schonen, wenn es

wichtigeHerrscherpflichtenzu erfüllen gilt, und der Große Kurfürst -hat

sich nicht gescheut, die mühseligstenVerhandlungen mit den Ständen

seiner Provinzen aus der Nähe zu leiten, ohne zu besorgen,daß dies dem
fürstlichenRespektAbbruchtue, er hat sie eben so geleitet, daß das Gegen-
teil geschah. Aber Herzog Christian Louis fehlte eben das Imponierende

des Auftretens, das unwillkürlichGehorsam erzwingt, er würde nichts er-
reicht haben, wenn er auch seine Person eingesetzthätte. Und dies wußte
und fühlte er selbst. Und dazu kommtnoch eins, den 28. Juli desselben

Jahres schreibter: „Sollen Wir im Lande sein, so verschaffetIhr zu-

foderst,daß Wir alda wider der Stände Hartnäckigkeitmit bessermRespekt
leben und solcheverdrießlicheOpposition in Unterhaltung der Miliz und
andern billigen Prästationen zu dulden nicht nötig haben, welchesUns
sonst nur am meistenbeunruhigen, zum Eifer und andern Extremi¬
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täten bewegen und endlich lauter schädliche Effecten producieren
würde." (Vgl. nochu. a. obenS. 259). Alsoer fürchtete,durchseineigenes
heftigesWesen und AusbrücheseinesJähzorns den Räten ihre Arbeit nur
zu erschweren,wenn er im Lande war. Und so wie er einmal war, hatte
er Recht. Was hätte er nicht für Unheil sichselbstund seinemLande zu-
ziehenkönnen,wenn er etwa einmal den Brandenburgern gegenüberseiner
Heftigkeitdie Zügel hätte schießenlassen,und es ist der Achtungwert, daß
er bei seinem hochgespanntenfürstlichenEhr- und Selbstgefühl doch die
schwereKunst der Selbsterkenntnisgeübt hat. Er hatte erkannt, daß die
Regierungsweiseaus der Ferne die seiner Natur gemäßewar, und darum
übte er sie. Hierin liegt ein versöhnendesMoment, das seine Heimats-
scheuin milderemLichteerscheinenläßt.

Alles in allem war HerzogChristian Louis ein Fürst, der hinter
einer abstoßendenAußenseiteeinen tüchtigenKern verbarg,- ein Fürst, der
in schwererZeit das Steuer seiner Lande behutsamund vorsichtigund bei
manchenFehlschlägenim einzelnen doch im ganzen nicht ohne Geschick
zwischenden zahlreichenKlippen hindurchgesteuertund das Land bei allem
Ungemach, das es ohne seine Schuld betraf, doch, wenigstens in seiner
Finanzlage, vorwärts gebrachthat.



Dru riifehler.

Seite 97, Zeile 22, statt Bürgern Bürgen,
- 133, - 6 von unten, statt Wilhelm Georg Wilhelm.
- 155, - 12 - - - Abschnitt VIII, 1 Abschnitt VI, I.

- lt>7, - 1 - - - vor von.
- 189, - 16, statt treuen teuren.
- 225, - 1, - lassen sollten.
- 229, - 18, - hierin hieran.
- 232, - 2 von unten, statt Rettel Settel.
- 235, - 3 - - - hebenden habenden.
- 278, - 25, statt hatte er sich hatte es sich.
- 287, - 5 von unten, statt Seeeessionsrechte Suecessionsrechte.
- 292, - 10, statt Desortatoria Dehortatoria.

DruckvonLeonhardSimionNf.in BerlinSW.



Plattdeutsche Bibliothek
für jede Schul- und Volksbibliothekempfohlen!
Band 1. Beyer, Korl: Swinegelgeschichten. II. Auflage. Mk. 1,—,

geb. Mk. 1,50.
Jung und alt haben sich prächtig amüsiert, als ich die

Geschichten vorlas. Für die Nasen parfümierter Salon-
damen sind sie gottlob nicht geschrieben!

(Neue Preußische Kreuz-Zeitung.)
Band 2. Bandlow, Heinrich: Frisch Salat. Plattdütsche Ge-

schichten. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,75.
Jeder Liebhaber guten niederdeutschen Volkshumors

wird sich durch das Lesen dieser Geschichten heitere Stunden
verschaffen! (Mcckt. Nachrichten.)

Band 3. Rehse, Hermann: Knak'n un Plünn. Mk. 1,—.
Jeder, der an liebenswürdigem Humor seine Freude hat,

kommt bei Rehse auf seine Rechnung- (Flensburg. Zeitung.)
Band 4. Hägen, Ulrich: Meckelnbörger Stadt- und Dörpgeschichten.

II. Auflage. Mk. 1,—, geb. Mk. 2,—.
Hagen beherrscht die plattdeutsche Sprache ganz.

(Deutsche Warte.)

Band 5. Götze, Max: Allerlei Klönkram. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,50.
Bei völliger Beherrschung der plattdeutschen Sprache

unterhält Götze den Leser mit köstlichem Humor durch
einige 40 größere und kleinere Gedichte.

Band 6. Vagel Strauß. Schelmstück. Preis Mk. 1, geb. Mk. 1,50.
Dichtungen, die schon beim Erscheinen in Zeitschriften

berechtigtes Aufsehen erregten.

Band 7. Hans Gabriel: Stille Dönken. brosch. Mk. 1,50, geb.
Mk. 2,-.

Das kleine Buch enthält Gedichte in plattdeutscher
Mundart: Naturbilder, Liebeslieder, Scherzgedichte, — fast
alle vollendet in der Form und von zwingender Gewalt
der dichterischen Stimmung.

Band 8. Kruse, Georg Richard: Anneken vom Mönchgut. Ein
Heiratsspiel auf Rügen.

Preis brosch. Mk. 2,—, geb. Mk. 2,50.
Das heitere Stück ist am Oldenburger Hoftheater, so-

wie in Hamburg und Stettin mit Erfolg zur Aufführung
gelangt.

Band 9. John Brinckmans Nachlaß: Band 1. Herausgegeben von
Dr. A. Römer. Mk 3,—.

Das „Literarische Echo" schreibt über diesen ersten Band:
„Die Nachlaßausgabe ist von l>r. A. Römer mit

großer Sorgfalt veranstaltet und enthält in einem Vor-
wort wertvolle Notizen über den Dichter und seine hinter-
lassenen Werke".

Band 10. John Brinckmans Nachlaß. Band 2: „Von Anno Toback"
erster Teil. Mk. 3,—.

Band 11. John Brinckmans Nachlaß. Band 3: „Von Anno Toback"

zweiter Teil. Mk. 3,—.

Band 12. John Brinckmans Nachlaß. Band 4, enthaltend die
Urform von Kasper Ohm un ick.

Für jeden Freund plattdeutscher Literatur dürfte es von
Interesse sein, sich mit dieser ursprünglichen Form des Haupt-
werkes John Brinckmans bekannt zu machen.



Wecklenburgika.

Beltz, Dr. R.: Die steinzeitlichen Fundstellen in Mecklenburg. Mk. 2,—.
— Vier Karten zur Vorgeschichte von Mecklenburg. In Rolle Mk 4,—.

Benies, C.: Zeittafel zur Mecklenburgischen Geschichte. Mk. —, 10.
— Mecklenburgische Geschichte für Volks- und Bürgerschulen. 7. Aus-

läge (61.—64. Tausend). Mk. —,20.
— Dasselbe. Ausgabe für Mecklenburg-Strelitz. Mk. —,20.
— Grundriß der Mecklenburgischen Geschichte 3. Auflage. Mk. —,80.
— Geschichtsbilder. Ausgabe A. Erzählungen aus der Weltgeschichte

für mecklenburgische Schulen. Reich illustriert. Preis geb.

Mk. 1.30.
— Geschichtsbilder. Ausgabe B. Deutsche Geschichte für mecklenburgische

Schulen. Illustriert. Preis geb. Mk. 1.—.
— Geschichtsbilder. Ausgabe C. Geschichte des Altertums. Preis

Mk. —.30.
— Geschichtsbilder. Ausgabe D. Erzählungen aus der Deutschen und

Mecklenburgischen Geschichte. Mit 69 Jllustr. Mk. —,30.

Bredow, -A.: Erzählungen aus der neueren Geschichte Mecklenburgs.
2 Auflage Mk. 1,-.

Buchwald, Dr. Gustav von: Bilder aus der volkswirtschaftlichen und
politischen Vergangenheit Mecklenburgs (1631—1708). Mk. 1,25.

Freybe, D. Dr. A.: Das älteste Mecklenburger Karfreitaglied zugleich der
erste Liederdruck Mecklenburgs. Ein Beitrag zur Litteratur des
niedersächsischen Crux fldelis. Mk. 1,20.

Man, Pastor G.: Kirchliche Verhältnisse in Mecklenb. Mk. 2,—.

Rathsack, Wilhclmine, Die Mecklenburgische Küche. Praktisches Kochbuch.
gebd. Mk. 2,50. 2. Auflage.

Dr. A. Römer, John Brinckmans Nachlaß. I. Gebd. Mk. 3,—.

Dr. A. Römer, John Brinckmans Nachlaß. Band II., HL, IV.

Rudloff, Prof. Dr. A.: Bilder aus der Mecklenburgischen Geschichte-
Geb. Mk. 2.-.

Schliemnnn, M.: Claus Hansen. Historische Erzählung. Mk. 1,— geb.
Mk. 1,60.

Schnell, Dr. H.: Das Bekenntnis des Herzogtums Mecklenburg. Mk. 1,25

Wagner, Dr. R. Bilder aus der Mecklenburgischen Geschichte und Sagen-
welt Mk. 1,—, karton. Mk. 1,25.

Th. und M Witte. „Meine Fibel".
Ausgabe A mit Hamburger Schrift, geb. Mk. —,55,

B „ Dtschr. Normalschrift, „ „ —.55,
C „ Schmarje Schrift, „ „ —,55.

Dieses erste Lesebuch unserer Kleinen ist nach der Schreiblese-
Methode bearbeitet und stellt sich die Aufgabe das Erlernen der

mechanischen Lesefertigkeit dem Schüler und Lehrer in besonderer
Weise zu erleichtern.

W. S. John Brinckman, das Leben eines niedersächsischen Dichters. Mit
13 Illustrationen. Mk. 2,—, geb. Mk. 2.60.

Oben angegebene Werke können durch jede Buchhandlung, oder
direkt durch den Verlag

Wilhelm Süsserott, Berlin W. 30, Goltzstr. 24
bezogen werden.
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*) Das Schreiben des Herzogs (v. 16. Mai 161)2) ist die A
Papstes v. 22. März; die Hauptstelle lautet (nach einer Kopie):
Vestrae 22<ä° Martii ad me exaratas, ea qua par est rever*
iis, summo cum animi affectu Catholicae Religionis exerci'
commendatum intellexi, Quod reyera ultro, multis abhinc an
habebitur usque usque ad ultimum vitae habitum, quin etj
titatis Vestrae monitum, ad propagandam fidem
omni cum cura ac industria exsequar. Sein Tod
die Frage zu beantworten, ob dies Versprechen ausrichtig gemeint

darf man wohl, daß öfter derartige Aufforderungen an ihn gelang

liegi hierin einer der Gründe, weshalb er seit seinem Ubertritt jeden

seinem Lande und schließlich überhaupt jede Reise in sein Land ve
länger geblieben, so hätte er seine Zusagen wahr machen müssen, od
erschienen. In der Ferne konnte er beides vermeiden.

**) Damals hatte ein Pastor, der Name wird in der Kopie sei
hallen ist, nicht genannt — einen Katholiken nicht als Taufzeugei -

bekam einen scharfen Tadel und den Befehl, vor der fürstlichen 3 ;
Abbitte zu leisten, mit der Verwarnung, daß er im Wiederholungsst

^
verlustig sein solle. Zugleich wurde darüber geklagt, daß die Dor-

es zu verhindern suchten, daß die Kinder der katholischen Beamte
Unterricht des Hofkaplans besuchten. Auch das befahl er abzustellen.
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Universität oder sonst eine wichtige Stelle, wie die eines Superintendenten,
zu besetzen, so legte er großen Wert darauf, daß die p*
keit gefunden werde, und lehnte solche, die ihm nicht l"
ab. Seine Untertanen zu seiner eigenen Religion hinük
selber — seine Gattin handelte im Jahre 1673 gegen
niemals den geringsten Versuchgemacht, obgleicher es tt.
letzten Lebenszeit dem Papst versprach.*) Wohl aber hi ,
von der Kanzel aus oder auch in Schriften das katl
nicht beschimpft und die Katholiken in ihrer Religions
trächtigt auch nicht gehindert würden, ihre Kinder i
Lehre unterweisen zu lassen. Er wollte, wie er den 13. ü
vier Jahre nach Aufhebung des Ediktes von Nantes in
„daß Einigkeit und Friede unter beiden Teilen -
Worte, die ihm Ehre machenund die an die Anschauum
Großen anklingen.

Besondere Sorgfalt widmete er dem Finanzwe
Regierung übernahm, war das Land tief in Schulden,
die verpfändeten Domänen schlechtwegeinzuziehen,der b
Zeit keineswegs allein steht, mißglückte,so suchte er durc-
mählich das Land wie die fürstlichenÄmter von den Sh
Er selber hat sich, obgleicher öfter in arger Geldklem
entschließen können, ein Amt oder auch nur ein Gut z
gegen hat er nicht nur das Amt Wittenburg, sondern
von Gütern wieder eingelöst und eine große Zahl vor
glichen,und es lag nicht an ihm, wenn nicht auch die "

Lübz und Crivitz frei wurden. Dies alles ist sehr verdi
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